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Vorwort 

 

Der Schönherr Datenschutzmonitor ist ein wöchentlich erscheinender Newsletter, der seit 

seiner Erstausgabe am 10.01.2024 jede Woche einen Überblick der datenschutzrechtlichen Ent-

wicklungen der jeweils vergangenen Woche bietet. In der Anfangsphase wurde die österreichi-

sche und europäische Rechtsprechung zum Datenschutzrecht berücksichtigt. Im Laufe des Jahres 

ist der Datenschutzmonitor stetig weiterentwickelt worden. 

Obgleich der Name des Datenschutzmonitors beibehalten wurde, haben wir begonnen, auch über an-

dere Rechtsgebiete, wie Entwicklungen bei der Regulierung der künstlichen Intelligenz, zu infor-

mieren. Aufgenommen wurden in den Datenschutzmonitor neben der Rechtsprechung zudem auch die 

für das Datenschutz- und Digitalisierungsrecht relevanten Rechtsakte auf österreichischer und 

europäischer Ebene. Ferner sind die Veröffentlichungen des Europäischen Datenschutzausschusses 

(EDSA), insb die Leitlinien des EDSA, einbezogen worden. 

Die Fortentwicklung des Datenschutzmonitors macht sich nicht nur inhaltlich, sondern auch in der 

Gestaltung bemerkbar. Dies lässt sich insb über die Deckblätter der einzelnen Ausgaben des Daten-

schutzmonitors in dieser Jahresausgabe nachvollziehen. 

Für das neue Jahr haben wir uns einiges überlegt, von dem wir in dieser Jahresausgabe einen Vor-

geschmack geben. Den wöchentlichen Ausgaben des Datenschutzmonitors vorangestellt sind ein 

Abkürzungsverzeichnis und ein Begriffslexikon. Die darin enthaltenen Abkürzungen und Begriffe 

verwenden wir, um unsere Zusammenfassungen möglichst kurz zu halten. 

Den Ausgaben des Datenschutzmonitors nachgestellt haben wir mehrere Übersichten. In der ersten 

Übersicht fassen wir ausgewählte Rechtsprechungslinien zusammen, die sich über das Jahr 2024 

ent- oder weiterentwickelt haben. In den darauf folgenden Übersichtstabellen werden die gesamte 

Rechtsprechung der österreichischen und europäischen Höchstgerichte und der DSB sowie ausge-

wählte Rechtsprechung anderer Gerichte, insb des BVwG, für das Jahr 2024 aufgelistet. Abschließend 

ist dieser Jahresausgabe eine Übersichtstabelle der nationalen und europäischen Rechtsakte so-

wie der EDSA-Leitlinien des vergangenen Jahres beigefügt, wobei jeweils nur jene Rechtsakte und 

Leitlinien erfasst sind, die wir während des Jahres in den Datenschutzmonitor aufgenommen haben. 

Das Abkürzungsverzeichnis, das Begriffslexikon und die Übersichten können auch über unsere Web-

seite unter "Weiterführende Informationen" (rechts unten) aufgerufen werden. 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Leser:innen und freuen uns, wenn wir Sie mit unserem 

Newsletter auch künftig unterstützen dürfen. Der Schönherr Datenschutzmonitor, einschließlich dieser 

Jahresausgabe, kann gerne geteilt und weitergeleitet werden. 

 

 

János Böszörményi 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

Abkürzung Begriff 

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union 

AVG Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 

BDB Bundesdisziplinarbehörde 

BFG Bundesfinanzgericht 

BVwG Bundesverwaltungsgericht 

DSB Datenschutzbehörde 

DSG Datenschutzgesetz 

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung 

EDSA Europäische Datenschutzausschuss 

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschen-

rechte 

EMRK Europäische Menschenrechtskonvention 

ErwGr Erwägungsgrund (einem Rechtsakt der Eu-

ropäischen Union, zB RL oder VO, vorange-

stellte Erwägungen) 

EuG Gericht der Europäischen Union 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

EUV Vertrag über die Europäische Union 

LVwG Landesverwaltungsgericht/e 

OGH Oberster Gerichtshof 

OLG Oberlandesgericht/e 

RL Richtlinie der Europäischen Union 
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StPO Strafprozeßordnung 

V Verordnung nach österreichischem Recht 

VfGH Verfassungsgerichtshof 

VO Verordnung der Europäischen Union 

VStG Verwaltungsstrafgesetz 

VwGH Verwaltungsgerichtshof 

ZPO Zivilprozessordnung 
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Begriffslexikon 

 

Begriff Erklärung 

Amtswegiges Prüfverfahren Ein von der DSB von Amts (ex officio) we-

gen eingeleitetes Verfahren, das nach dem 

AVG durchgeführt wird. 

Ausgangsbescheid Erstbescheid in einem Verfahren, in dem 

auch eine Beschwerdevorentscheidung als 

Zweitbescheid erlassen wird. 

Auskunftsersuchen Den Begriff Auskunftsersuchen verwenden 

wir stets für das Ersuchen um Auskunft iSd 

Art 15 DSGVO oder § 1 Abs 3 Z 1 DSG im 

Verhältnis zwischen Betroffenen und Ver-

antwortlichen. 

Auskunftsverfahren Das Verfahren, in dem eine Verletzung im 

Recht auf Auskunft gemäß Art 15 DSGVO 

geltend gemacht wird. 

Aussetzungsbescheid Bescheid, mit dem die DSB ein bei ihr an-

hängiges Verfahren aussetzt. 

Aussetzungsbeschluss Entscheidung, mit der das BVwG, die or-

dentlichen Gerichte sowie die Höchstge-

richte ein anhängiges Verfahren aussetzen. 

Berichtigungsersuchen Den Begriff Berichtigungsersuchen ver-

wenden wir stets für das Ersuchen um Be-

richtigung iSd Art 16 DSGVO oder § 1 

Abs 3 Z 2 DSG im Verhältnis zwischen Be-

troffenen und Verantwortlichen. 

Berufungsgericht Die Berufungsgerichte sind regelmäßig die 

OLG, weil datenschutzrechtliche Angele-

genheiten auf dem Zivilrechtsweg in die 

Zuständigkeit der Landesgerichte fallen. 

Entscheidet in erster Instanz ein Bezirksge-

richt, wird das Landesgericht zum Beru-

fungsgericht. 

Betroffene/r Die/der Betroffene ist die betroffene Per-

son. 



 

8 

 

Bescheidbeschwerde Die Beschwerde, die gegen den Bescheid 

einer Verwaltungsbehörde (1. Instanz) an 

ein Verwaltungsgericht (2. Instanz) erho-

ben wird. In datenschutzrechtlichen Ange-

legenheiten richtet sich die Bescheidbe-

schwerde gegen den Bescheid der DSB an 

das BVwG. 

Datenschutzbeschwerde Die DSB kann Verfahren von Amts wegen 

oder auf Antrag einer Partei einleiten. Als 

Datenschutzbeschwerde bezeichnen wir je-

nen Antrag, mit dem ein Verfahren bei der 

DSB auf Parteiantrag eingeleitet wird. 

Erkenntnisbeschwerde Beschwerde an den VfGH gegen das Er-

kenntnis eines Verwaltungsgerichts. 

Erstgericht Bezirks- oder Landesgericht. In daten-

schutzrechtlichen Angelegenheiten ist das 

Erstgericht idR ein Landesgericht. 

Geheimhaltungsverfahren Das Verfahren, in dem eine Verletzung im 

Recht auf Geheimhaltung gemäß § 1 DSG 

geltend gemacht wird. 

Lösch- oder Löschungsersuchen Den Begriff Löschungsersuchen verwenden 

wir stets für das Ersuchen um Löschung iSd 

Art 17 DSGVO oder § 1 Abs 3 Z 2 DSG im 

Verhältnis zwischen Betroffenen und Ver-

antwortlichen. 

Löschungsverfahren Das Verfahren, in dem eine Verletzung im 

Recht auf Löschung gemäß Art 17 DSGVO 

geltend gemacht wird. 
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 

Datenschutz-Update. Wir wünschen ein fro-
hes neues Jahr und freuen uns Sie beim Daten-
schutzmonitor begrüßen zu dürfen. Mit diesem 
wöchentlichen Newsletter wollen wir eine kurze 
und aktuelle Rechtsprechungsübersicht für das 

Datenschutzrecht schaffen. Erfasst wird die re-
levante Rechtsprechung in Österreich und auf 
europäischer Ebene. Neben der kurzen Zusam-
menfassung der einzelnen Entscheidungen zeigt 
der Datenschutzmonitor die Entwicklung von 
Rechtsprechungslinien auf. 

 
 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 15.11.2023, W292 2259252-1 (Cookies, 

Ermittlungsverfahren) 

BVwG 11.12.2023, W137 2276371-1 (Geldwä-
scheverdacht) 

BVwG 05.12.2023, W211 2260885-1 (Auskunft, 

Verarbeitungsvorgang) 

BVwG 05.12.2023, W211 2261719-1 (Auskunft, 
Recht auf Kopie, ELGA) 

BVwG 06.12.2023, W221 2273829-1 (Rollen-
verteilung) 

BVwG 11.12.2023, W137 2259819-1 (Online-

Glücksspiel, Unternehmensgruppe, Rechtsver-
teidigung) 

BVwG 24.11.2023, W211 2261817-1 (Impfauf-

forderungsschreiben) 

BVwG 14.12.2023, W256 2245701-1 (Verfah-
rensgegenstand) 

BVwG 11.12.2023, W137 2233746-1 (Auskunft 

im laufenden Verfahren) 

BVwG 12.12.2023, W122 2270105-1 (Zustän-
digkeit) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
1/2024 vom 10.01.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 15.11.2023, W292 2259252-1 

• Eine Websitebesucherin erhob eine Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB. Beim Besuch 

der Website sollen ihre personenbezogenen 
Daten (insb Online-Kennungen und Informa-
tionen über betrachtete Produkte) entgegen 
den Vorgaben von Art 5 Abs 1 lit a und Art 6 
Abs 1 DSGVO durch verschiedene Dienste 
(ua Criteo, Google Analytics und Google Ads) 
verarbeitet worden sein. Die DSB gab der 

Datenschutzbeschwerde teilweise statt. 

Das BVwG gab der dagegen gerichteten Be-

scheidbeschwerde Folge. Das BVwG hielt 
fest, dass die von der DSB getroffenen Sach-
verhaltsfeststellungen nicht auf ausreichen-
den Beweisen beruhten. Die Entscheidung 
der DSB basierte hauptsächlich auf den An-

gaben der Websitebesucherin und Screens-
hots, deren Herkunft und Zeitpunkt nicht ve-
rifiziert werden konnten. Weiters hob das 
BVwG hervor, dass für technisch komplexe 
Sachverhalte, wie die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch Cookies auf 

Websites, objektive Beweise erforderlich 
sind. 

 

BVwG 11.12.2023, W137 2276371-1 

• Ein Bankkunde wurde aufgrund unklarer 

Kontobewegungen von seiner Bank aufge-
fordert, Nachweise zur Herkunft seiner finan-
ziellen Mittel zu erbringen. Die Rechtsgrund-
lage für diese Aufforderung benannte die 
Bank falsch. Der Bankkunde weigerte sich 
bzw erbrachte nur unzureichende Nach-

weise. Die Bank erstattete daher eine Geld-
wäscheverdachtsmeldung an die beim Bun-
deskriminalamt eingerichteten Geldwäsche-
meldestelle. Der Bankkunde behauptete in 
seiner Datenschutzbeschwerde an die DSB 
eine Verletzung im Recht auf Geheimhaltung 

und argumentierte, dass er Herkunftsnach-
weise seiner finanziellen Mittel erbracht 
hätte, wenn ihm die Bank zuvor die Rechts-
grundlage für diese Datenerhebung darge-
legt hätte, zudem sei die Datenweitergabe 
an die Geldwäschemeldestelle unrechtmäßig 
erfolgt. 

Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde 
ab. Auch das BVwG folgte der Bescheidbe-
schwerde nicht. Das BVwG führte aus, dass 
die Bank Daten für Geldwäscheverdachts-
meldungen an die Geldwäschemeldestelle 
weiterleiten darf. Der Eingriff in das Grund-
recht auf Datenschutz, welcher aus der Er-

hebung und Übermittlung der Daten bei ei-
ner Geldwäscheverdachtsmeldung entsteht, 
sei durch eine qualifizierte gesetzliche 
Grundlage, nämlich näher bezeichnete Best-
immungen des FM-GwG, iS Art 6 Abs 1 lit c 
DSGVO gerechtfertigt. Die versehentliche 

Nennung der falschen Rechtsgrundlage 
durch eine Mitarbeiterin der Bank sei irrele-

vant und ändere nichts an der Zulässigkeit 
der Geldwäscheverdachtsmeldung. Auch das 
Bankgeheimnis sei der Meldung nicht entge-

gengestanden, weil das Bankgeheimnis einer 
Geldwäscheverdachtsmeldung nicht entge-
gensteht. 

 

BVwG 05.12.2023, W211 2260885-1 

• Ein WKÖ-Mitglied wurde vom Bundesminis-
terium für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort informiert, dass seine im Ergän-
zungsregister für sonstige Betroffene (ERsB) 
enthaltenen Daten von der "Wirtschaftskam-

mer" stammten. Das WKÖ-Mitglied stellte 
Auskunftsersuchen an mehreren Wirt-
schaftskammern, darunter die WKÖ, sowie 
die Statistik Austria und brachte schließlich 
gegen die WKÖ eine Datenschutzbeschwerde 
bei der DSB ein, weil die WKÖ sein Aus-
kunftsersuchen nicht vollständig beantwor-

tet habe. Nachdem die DSB innerhalb der 
Entscheidungsfrist keine Entscheidung traf, 
erhob das WKÖ-Mitglied Säumnisbe-
schwerde an das BVwG. Das BVwG wies die 
Beschwerde ab. 

Das BVwG hielt fest, dass die WKÖ im lau-

fenden Verfahren, die erteilte Auskunft ver-
vollständigt hat. Denn durch die erteilte Aus-

kunft sei das WKÖ-Mitglied in die Lage ver-
setzt worden, seine Rechte wahrzunehmen. 
Das BVwG "empfahl" aber der WKÖ ihre Aus-
künfte insbesondere bei standardisierten Da-
tenübermittlungen so zu gestalten, dass 

nachvollziehbar informiert wird, wie das Vor-
gehen dazu ist und welche Datenverarbei-
tungsvorgänge von der WKÖ vorgenommen 
werden. 

In Einklang mit seiner ständigen Rechtspre-
chung hielt das BVwG weiters fest, dass es 
kein Recht auf Feststellung einer vergange-

nen Verletzung im Recht auf Auskunft gibt. 

 

BVwG 05.12.2023, W211 2261719-1 

• Ein Betroffener begehrte Auskunft von der 

ELGA Ombudsstelle wegen Abfragen eines e-
Impfpasses. Der Betroffene brachte Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB ein, weil sei-
nem Auskunftsersuchen nicht vollständig 
entsprochen worden sei. Vor dem BVwG wa-
ren über Bescheidbeschwerde des Betroffe-

nen die Fragen anhängig, ob eine vollstän-
dige Auskunft über den Verarbeitungszweck 
und die Speicherdauer erteilt wurde sowie ob 
eine Kopie iSd Art 15 Abs 3 DSGVO zu ertei-
len ist. 

Das BVwG hielt fest, dass zur Erfüllung des 
Auskunftsrechts ua anzugeben ist, für wel-

chen Zweck die fraglichen Daten verarbeitet 
werden, was die ELGA Ombudsstelle klar, 
deutlich und nachvollziehbar erfüllte, indem 
sie angab, dass Gesundheitsdaten auf 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=8621c003-5298-4398-aa92-b60d3f9889d2&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231115_W292_2259252_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2276371-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=25b84201-ef16-4a95-a9fb-9c4d1d214950&Dokumentnummer=BVWGT_20231211_W137_2276371_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2260885-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ce71ba99-5eab-4b68-90f4-5001f35c221d&Dokumentnummer=BVWGT_20231205_W211_2260885_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2261719-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d8f5b3b9-6931-4678-93da-a1bfaf0c6443&Dokumentnummer=BVWGT_20231205_W211_2261719_1_00
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Grundlage des öffentlichen Interesses zum 
Zweck der Patientensicherheit, der besseren 

Reaktionsmöglichkeit bei Ausbruch von 
Krankheiten sowie geringeren Aufwand für 
Ärzte und Patienten verarbeitet wurden. Hin-

sichtlich der Speicherdauer sei die Angabe, 
dass Gesundheitsdaten dezentral für 
10 Jahre, e-Befunde für 10 Jahre und e-Me-
dikation für 18 Monate gespeichert werden, 
ausreichend. Nicht vom Verfahrensgegen-
stand aufgrund behaupteter Verletzung des 

Auskunftsrechts umfasst sei die Frage, ob 
eine bestimmte Verarbeitung rechtmäßig er-
folgte. Zum Recht auf Kopie verwies das 
BVwG auf rezente Rechtsprechung des 
VwGH, wonach die Ausfolgung einer Kopie 
von Auszügen aus Dokumenten oder Daten-

banken nur dann erforderlich ist, wenn dies 

zur wirksamen Ausübung der Betroffenen-
rechte unerlässlich ist. Im vorliegenden Fall 
wäre nicht erkenntlich gewesen, weshalb 
dies der Fall sein sollte, überdies sei die Aus-
kunft vollständig erteilt worden und war die 
Bescheidbeschwerde deshalb abzuweisen. 

 

BVwG 06.12.2023, W221 2273829-1 

• Ein Insasse beschwerte sich bei der Volksan-
waltschaft über Hautirritationen aufgrund 

von Verunreinigungen in den Duschräumen 
der Justizanstalt. Die Volksanwaltschaft rich-

tete eine Anfrage an das Bundesministerium 
für Justiz, woraufhin die Anstaltsärztin vom 
Anstaltsleiter um eine allgemeinmedizinische 
Stellungnahme ersucht wurde. Der Insasse 
beschwerte sich bei der DSB über die Wei-

tergabe seiner sensiblen Daten ohne seine 
Zustimmung durch die Anstaltsärztin. Die 
DSB wies die Beschwerde ab, weil die Ärztin 
nicht als Verantwortliche iSd Art 4 Z 7 
DSGVO gelte. Das BVwG schloss sich der 
DSB an und hielt fest, dass datenschutz-
rechtlicher Verantwortlicher der Leiter der 

Justizanstalt ist, weil er für die Übermittlung 
personenbezogener Daten eines Insassen im 

Zusammenhang mit einer Anfragebeantwor-
tung der Volksanwaltschaft zuständig ist. 
Das Handeln der Anstaltsärztin, die im Auf-
trag der Anstaltsleitung Stellungnahmen zu 

Anfragen der Volksanwaltschaft verfasst hat, 
ist dem Anstaltsleiter zuzuordnen. 

 

BVwG 11.12.2023, W137 2259819-1 

• Ein Spieler forderte zivilrechtlich Spielver-

luste bei einem Online-Glücksspielunterneh-
men zurück. Um gegenüber einem weiteren 
Mitglied der Glücksspielunternehmens-
gruppe Spielverluste geltend zu machen, 
nahm er erneut an Onlineglücksspielen teil. 

Das Online-Glücksspielunternehmen infor-

mierte das Gruppenmitglied über die erfolgte 
Rückforderung und verhalf ihm dadurch zum 
Obsiegen im Zivilverfahren. Der Spieler er-
achtete die Datenweitergabe als rechtswidrig 
und forderte bei der österreichischen DSB 

die Feststellung diverser Rechtsverletzun-
gen. 

Da das Online-Glücksspielunternehmen in 
Malta ansässig ist, war die maltesische Auf-
sichtsbehörde federführend. In ihrem Be-

schlussentwurf hielt sie fest, dass die Daten-
übermittlung innerhalb derselben Unterneh-
mensgruppe rechtmäßig war und stellte ei-
nen Verstoß gegen die Informationspflichten 
des Art 13 DSGVO fest. Die österreichische 
DSB wies die Beschwerde ab. 

Nach dem BVwG überwog das berechtigte 
Interesse an der Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen gegen eine betrügerische Spiel-
weise eines registrierten Kunden. Da der In-
formationsgehalt der Übermittlung aus-

schließlich darin bestand, dass der Spieler 
bereits Spielverluste gegen ein Mitglied der 

Unternehmensgruppe geltend gemacht hat, 
ging die Datenübermittlung nicht über den 
Zweck der Verteidigung von Rechtsansprü-
chen hinaus. Nicht jede negative Auswirkung 
führe zu einem Überwiegen der Geheimhal-
tungsinteressen des Betroffenen, dass der 
Spieler das Zivilverfahren verloren hat, stelle 

keine unverhältnismäßige Schädigung dar, 
sodass ein Überwiegen der Interessen des 
Spielers nicht gegeben ist. Auch hielt das 
BVwG fest, dass geringe Verletzungen der 
Informationspflichten nicht zwingend zu ei-

ner rechtswidrigen Datenverarbeitung füh-

ren. Die Beschwerde wurde daher abgewie-
sen. 

 

BVwG 24.11.2023, W211 2261817-1 

• Der Empfänger einer Einladung zu einem 

COVID-19-Impftermin erhob Datenschutz-
beschwerde an die DSB und machte eine Ge-
heimhaltungsverletzung durch den Dachver-
band der Sozialversicherungsträger geltend. 
Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde 
ab. 

Aufgrund der Bescheidbeschwerde des Ein-
geladenen erwog das BVwG, dass der 

Impfstatus zwar ein Gesundheitsdatum iSd 
Art 9 DSGVO ist, der Dachverband der Sozi-
alversicherungsträger aber über eine qualifi-
zierte Rechtsgrundlage für die Datenverar-

beitung verfügte. Der Impfdatenabgleich im 
zentralen Impfregister sowie die anschlie-
ßende Ermittlung der Wohnadresse im zent-
ralen Patientenindex gemäß § 750 ASVG iVm 
§ 18 GTelG war daher rechtmäßig. Nach dem 
BVwG ist auch nicht von der Verfassungswid-
rigkeit des § 750 Abs 1a und Abs 2 ASVG 

auszugehen, weshalb kein entsprechender 
Antrag an den VfGH zu stellen war. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• In Einklang mit seiner ständigen Rechtspre-
chung hielt das BVwG fest, dass von der DSB 
und vom BVwG nur darüber abgesprochen 
werden darf, was beantragt worden ist. Die 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2273829-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=08f3a381-58fe-44cb-8fb1-42dc66ffec6f&Dokumentnummer=BVWGT_20231206_W221_2273829_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2259819-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8ddb41e2-3a57-448b-afde-cc76d74eef77&Dokumentnummer=BVWGT_20231211_W137_2259819_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2261817-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6c4b61cf-1e08-46ad-9395-503949d2d6c3&Dokumentnummer=BVWGT_20231124_W211_2261817_1_00
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DSB dürfe im Individualbeschwerdeverfah-
ren keine Rechtsverletzung (konkret: Aus-

kunftspflichtverletzung) überprüfen, deren 
Überprüfung nicht beantragt wurde (BVwG 
14.12.2023, W256 2245701-1). 

• In einem Verfahren wegen Verletzung des 
Rechts auf Auskunft wurde die zunächst un-
vollständige Auskunft während des Verfah-
ren vor dem BVwG ergänzt und damit ver-
vollständigt. In Einklang mit seiner ständi-
gen Rechtsprechung behob das BVwG so-

wohl die Feststellung der Rechtsverletzung 
als auch den korrespondierenden Leistungs-
auftrag der DSB auf, weil es kein Recht auf 
Feststellung einer vergangenen Verletzung 
im Recht auf Auskunft gibt (BVwG 

11.12.2023, W137 2233746-1). 

• Verstöße gegen das Datenschutzrecht sind 
vor der DSB geltend zu machen. Der Dienst-
behörde kommt keine Zuständigkeit zu 
(BVwG 12.12.2023, W122 2270105-1). 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2245701-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cafaef08-7988-49a1-85ea-b7923ef5e1a1&Dokumentnummer=BVWGT_20231214_W256_2245701_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2245701-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cafaef08-7988-49a1-85ea-b7923ef5e1a1&Dokumentnummer=BVWGT_20231214_W256_2245701_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2233746-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4bb779bd-4848-4393-af16-1095394909d3&Dokumentnummer=BVWGT_20231211_W137_2233746_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2233746-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4bb779bd-4848-4393-af16-1095394909d3&Dokumentnummer=BVWGT_20231211_W137_2233746_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W122+2270105-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3105b8e8-3b4f-4fdb-ab2b-19c9816d4b48&Dokumentnummer=BVWGT_20231212_W122_2270105_1_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurde die nachste-
hende Rechtsprechung veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 11.01.2024, 42541/18, Tena Arre-
gui/Spanien (Überwachung der E-Mail-Korres-
pondenz) 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 11.01.2024, C-231/22, Belgischer Staat 
(Rollenverteilung, öffentliche Stelle) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 27.11.2023, Ra 2023/04/0221, Ra 
2023/04/0224, Ra 2023/04/0248 (Vorfrage iSd 
§ 38 AVG) 

VwGH 30.11.2023, Ro 2023/04/0043 (Zurück-

weisung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 29.11.2023, W214 2276491-1 (Wahlwer-

bung, Rollenverteilung) 

BVwG 14.12.2023, W256 2232894-1 (Rollen-
verteilung, Behörde) 

BVwG 29.11.2023, W214 2233132-1 (Daten-
empfänger, Dokumentation) 

BVwG 01.12.2023, W108 2265844-1 (Einwilli-

gung, TKG) 

BVwG 18.12.2023, W292 2267784-1 (Kohä-

renzverfahren, Bescheid) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 23.11.2023, RV/7102484/2019 (Aktenein-
sicht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 21.11.2022, 2022-0.792.182 (juristische 

Person, öffentliche Daten) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

2/2024 vom 17.01.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 11.01.2024, 42541/18, Tena Arre-
gui/Spanien 

• Ein Mitglied der spanischen Partei UPyD be-

schwerte sich beim EGMR über eine Verlet-
zung seines Rechts auf Privatleben und Kor-
respondenz gemäß Art 8 EMRK. Die UPyD 
ließ die E-Mail-Korrespondenz eines anderen 
Parteimitglieds überwachen, weil er in Ver-
dacht stand, mit einer anderen spanischen 
Partei Verhandlungen zu führen. Das über-

wachte E-Mail-Konto war ein Konto der 
UPyD. Bei der Überwachung abgefangen 

wurden jedoch E-Mails des Beschwerdefüh-
rers, die er von seiner privaten E-Mail-Ad-
resse verschickte. Der – spätere – Beschwer-
deführer vor dem EGMR brachte eine straf-
rechtliche Klage in Spanien ein, weil seine E-

Mail-Korrespondenz überwacht wurde. Die 
spanischen Gerichte wiesen seine Klage ab. 

Die fünfte Kammer des EGMR erklärte die 
Beschwerde für zulässig, entschied aber ein-
stimmig, dass Art 8 EMRK nicht verletzt 
wurde. Der EGMR argumentierte, dass den 

Staat eine positive Verpflichtung zum Schutz 
des Rechts auf Privatleben und Korrespon-
denz trifft, Spanien gegen diese Verpflich-
tung jedoch nicht verstoßen habe. 

Die internen organisatorischen Strukturen 
politischer Parteien sind von einem Beschäf-
tigungsverhältnis zu unterscheiden. Die or-

ganisatorische Autonomie einer politischen 
Partei ist durch das Recht auf Versamm-
lungs- und Vereinigungsfreiheit geschützt 
(Art 11 EMRK), das bedeutet aber nicht, 
dass eine politische Partei die Korrespondenz 
ihrer Mitglieder unbeschränkt überwachen 
darf. Im konkreten Fall war Zweck der Über-

wachung, Unregelmäßigkeiten innerhalb der 
politischen Partei aufzudecken. Die Überwa-
chung war auf einer Suche nach bestimmten 
Begriffen beschränkt und die Regeln zur Ver-

wendung des UPyD-E-Mail-Kontos besagten 
klar, dass die Mailbox überwacht werden 

kann und die Informationen nach Beendi-
gung der Parteimitgliedschaft der UPyD zur 
Verfügung stehen werden. Weiters wies der 
EGMR darauf hin, dass Strafgerichte nur be-
urteilen dürfen, ob ein Straftatbestand erfüllt 
ist. Dem Beschwerdeführer sei der Zivil-
rechtsweg offen gestanden, er habe diesen 

aber nicht genutzt. Durch die Abweisung sei-
ner strafrechtlichen Klage sei der Beschwer-
deführer in seinem Recht auf Privatleben und 
Korrespondenz unter den vorgenannten Um-
ständen nicht verletzt. Anm: Der EGMR 
grenzte diese Entscheidung von der Rs Băr-

bulescu/Rumenien ab, indem er zwischen 

der Mitgliedschaft in politischen Parteien und 
Beschäftigungsverhältnissen differenzierte. 
Dennoch enthält die Entscheidung für Arbeit-
geber wertvolle Hinweise. 

 

Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 11.01.2024, C-231/22, Belgischer Staat 

• Ein Notar erstellte einen Beschlussauszug, 

der personenbezogene Daten der Gesell-
schafter enthielt und hinterlegte diesen beim 
zuständigen Unternehmensgericht. Das Ge-
richt übermittelte den Auszug an eine ge-
setzlich eingerichtete Stelle ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit, die solche Notariatsbe-
schlüsse in einem Amtsblatt veröffentlichte. 

Die personenbezogene Passage wurde vom 
Notar irrtümlich in den Auszug aufgenom-
men. Nachdem sich der Irrtum herausstellte, 
wendete sich der Gesellschafter mit Unter-

stützung des Notars an die Stelle, die das 
Amtsblatt veröffentlichte und ersuchte um 

Löschung dieser Passage. Die zuständige 
Stelle entsprach dem Löschungsersuchen 
nicht, weil sie den Beschlussauszug nur un-
verändert übernahm und daher der Ansicht 
war, dass sie iSd Art 4 Z 7 DSGVO für die 
Datenverarbeitung nicht verantwortlich war. 

Der EuGH erwog, dass die Vorgabe der Zwe-

cke und Mittel der Verarbeitung und gegebe-
nenfalls die Benennung des Verantwortlichen 
durch das nationale Recht auch implizit er-
folgen kann. Der Gesetzgeber habe die Da-
tenverarbeitung durch das Amtsblatt implizit 

vorgegeben, daher sei das Amtsblatt die für 
die Datenverarbeitung verantwortliche 

Stelle. Die fehlende Rechtspersönlichkeit 
stehe der Verantwortlicheneigenschaft nicht 
entgegen, weil eine Behörde, Einrichtung 
oder Stelle iSd Art 4 Z 7 DSGVO nach natio-
nalem Recht nicht zwangsläufig Rechtsper-
sönlichkeit besitzt. Das Amtsblatt war auch 

alleine für die Einhaltung der in Art 5 Abs 1 
DSGVO genannten Grundsätze verantwort-
lich, obwohl es erst am Ende einer Kette von 
Verarbeitungen, die Daten verarbeitete. 
Welche Pflichten bei einer gemeinsamen 
Verantwortung iSd Art 26 DSGVO welchen 
Verantwortlichen treffen, dürfe der nationale 

Gesetzgeber festlegen und die Pflicht zur 
Veröffentlichung des Beschlussauszugs 
wurde vom Gesetzgeber dem Amtsblatt auf-
erlegt. 

 

Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 27.11.2023, Ra 2023/04/0221, 
Ra 2023/04/0224, Ra 2023/04/0248 

• Eine nicht-binäre Person erachtete sich in ih-
rem Recht auf Berichtigung als verletzt, weil 

keine Änderung ihres Geschlechtseintrags 
von "männlich" auf "divers" erfolgte. Die 
DSB setzte mehrere diesbezügliche Verfah-

ren bis zur Entscheidung des EuGH in der Rs 
C-247/23, Deldits, aus, weil es auch in dieser 
Rs vor dem EuGH, um die Berichtigung des 
Geschlechtseintrags einer nicht-binären Per-

son gehe und die Antwort des EuGH daher 
eine Vorfrage iSd § 38 AVG sei. Das BVwG 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-229933%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-229933%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=DSGVO&docid=281142&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1942348#ctx1
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=e03f41d6-f055-4add-bef3-2a2f70d8f1f6&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0221&VonDatum=&BisDatum=15.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2023040221_20231127L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0224&VonDatum=&BisDatum=15.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c47bcd09-7ca1-4028-94d2-d9efc887980f&Dokumentnummer=JWT_2023040224_20231127L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0248&VonDatum=&BisDatum=15.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1a066bc0-2d99-4fa1-b13d-06bd356f2669&Dokumentnummer=JWT_2023040248_20231127L00
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B247%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0247%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-247%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=2609289


 

15 

 

gab den gegen die Aussetzungsbescheide 
gerichteten Bescheidbeschwerden der nicht-

binären Person statt, weil die Rs Deldits nicht 
einschlägig sei. 

Die Amtsrevisionen der DSB wurden vom 

VwGH zurückgewiesen. Der VwGH erwog, 
dass es für die Aussetzung eines Verfahrens 
nach § 38 AVG genügt, wenn beim EuGH ein 
Verfahren zur Klärung der betreffenden 
Frage in einem gleich gelagerten Fall, zu ei-
ner bloß ähnlichen Rechtsfrage anhängig ist 

oder wenn von mehreren vorgelegten Fra-
gen auch nur eine Frage präjudiziell ist. Ob 
eine zur Vorabentscheidung an den EuGH 
vorgelegte Frage der zu beurteilenden 
Rechtsfrage ähnlich ist, sei aber im Einzelfall 

zu beurteilen und sei daher nur dann revisi-
bel, wenn die Beurteilung des Verwaltungs-

gerichts offenkundig unzutreffend ist. Die 
Beurteilung des BVwG war nicht offenkundig 
unzutreffend, weil für die "Ähnlichkeit" bzw 
"Präjudizialität" der Rechtsfrage es nicht 
ausreicht, dass es um dieselbe unionsrecht-
liche Vorschrift geht. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des VwGH: 

• Eine weitere Amtsrevision der DSB zur 
Frage, ob ein Verwaltungsverfahren während 

eines "Verfahrens zur Bestimmung der fe-
derführenden Aufsichtsbehörde innerhalb 

der EU" ausgesetzt werden darf, wurde vom 
VwGH zurückgewiesen, weil der VwGH in der 
Zwischenzeit (nach Einlangen der Amtsrevi-
sion) über dieselbe Rechtsfrage in einem an-
deren Verfahren bereits entschieden hat 

(VwGH 30.11.2023, Ro 2023/04/0043). 
Anm: Entschieden wurde über diese Frage 
mit Erkenntnis des VwGH vom 14.11.2023, 
Ro 2020/04/0009. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 29.11.2023, W214 2276491-1 

• Ein Pflegeheimbewohner (vertreten durch 
seinen Erwachsenenvertreter) behauptete 
durch (i) eine Kandidatin für die niederöster-

reichische Landtagswahl und (ii) von deren 
Partei in seinem Recht auf Geheimhaltung 
verletzt worden zu sein, weil er nach Ummel-
dung seiner Adresse in ein Pflegeheim, Wahl-
werbung erhielt, obwohl er keine Zustim-
mung zur Weitergabe seiner persönlichen 
Daten gegeben hatte. Er vermutete, dass 

seine Meldedaten unrechtmäßig erlangt und 
verarbeitet wurden. 

Das BVwG hielt fest, dass nur die politische 
Partei, verantwortlich für die Datenverarbei-
tung war, obwohl das Wahlwerbeschreiben 

der Kandidatin zugutekam. Das Gericht be-
tonte, dass die Datenverarbeitung durch die 

politische Partei speziell zur Beeinflussung 
der staatlichen Willensbildung im Zusam-
menhang mit der Landtagswahl in Niederös-
terreich erfolgte, was eine legitime Nutzung 

iSd § 1 Abs 2 des PartG darstellt. Gemäß § 5 
Abs 2 WEviG und § 6 NÖ Landesbürgerevi-

denzgesetz sind politische Parteien berech-
tigt, Daten aus der Wählerevidenz zu erhe-
ben und zu verarbeiten, um Wähler über ihre 

politischen Ziele zu informieren und ihre Mit-
wirkung an der staatlichen Willensbildung zu 
fördern. Die Daten wurden zu keinen ande-
ren als zu Wahlwerbezwecken verarbeitet. 

 

BVwG 14.12.2023, W256 2232894-1 

• Eine Arbeitslose erachtete sich in ihrem 
Recht auf Geheimhaltung durch eine regio-
nale Geschäftsstelle des AMS verletzt, weil 
diese ihre personenbezogenen Daten auch in 

solchen Zeiträumen verarbeitet habe, in de-
nen kein aufrechtes Betreuungsverhältnis 
bestand. Obwohl die Arbeitslose die Regio-
nalstelle als Beschwerdegegnerin bezeich-
nete, qualifizierte die DSB das AMS als Ver-
antwortlichen und damit als Beschwerdegeg-
ner, weil nur dieses und nicht die Regional-

stelle Rechtspersönlichkeit habe. Die Daten-
schutzbeschwerde wies die DSB ab, weil die 
Datenverarbeitung rechtmäßig erfolgt sei. 

Das BVwG behob den Bescheid der DSB, weil 
er gegen das AMS und nicht gegen die Regi-
onalstelle gerichtet war. Begründend hielt 

das BVwG in seiner Entscheidung fest, dass 
Art 4 Z 7 DSGVO die Organisationseinheit 

"Behörde" ausdrücklich als eigenständigen 
Verantwortlichen definiert. Einer Behörde 
könne daher ebenso wie einer juristischen 
Person mit Rechtspersönlichkeit die Verant-
wortlicheneigenschaft zukommen. Die Regi-

onalstelle war die verantwortliche Behörde, 
weil der Gesetzgeber ihr die Aufgabe zur Da-
tenverarbeitung übertrug. Der Bescheid 
wurde nur im Hinblick auf die Verfahrensfüh-
rung gegen das AMS behoben, weil ein Aus-
tausch des Verantwortlichen im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren unzulässig ist. 

In der Sache entschied das BVwG nicht. 
Anm: Diese Entscheidung bedeutet, dass die 

DSB das Verfahren in der Sache gegen die 
Regionalstelle fortsetzen wird. 

 

BVwG 29.11.2023, W214 2233132-1 

• Die DSB trug einem Adressverlag auf, einem 
Auskunftswerber die konkreten Empfänger 
seiner Daten zu beauskunften. Der Adress-
verlag argumentierte vor dem BVwG, dass er 

die Empfängerkategorien beauskunftet habe 
und dies dem Wortlaut des Art 15 Abs 1 lit c 
DSGVO, der von Empfängern oder Empfän-
gerkategorien spreche, genüge. Das BVwG 
setzte das Verfahren bis zur Entscheidung 

des EuGH in der Rs 12.01.2023, C-154/21, 
Österreichische Post, aus. Der EuGH ent-

schied, dass eine Auskunft über Empfänger-
kategorien nicht genügt, wenn eine Auskunft 
über konkrete Empfänger möglich ist. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2023%2f04%2f0043&VonDatum=&BisDatum=15.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=27f1003a-d9a6-4e12-933e-636547cfadbf&Dokumentnummer=JWT_2023040043_20231130J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=02b9dc2c-80b1-4808-8ebe-a52c67216973&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2020%2f04%2f0009&VonDatum=&BisDatum=15.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2020040009_20231114J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=eba195d6-95b4-4a84-a3ee-6bf6dfa0069f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231129_W214_2276491_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2232894-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1fd98c48-cb03-4db7-ab5e-5207640a5abf&Dokumentnummer=BVWGT_20231214_W256_2232894_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cf3fa0f8-6e70-4378-b20d-889b74e785e4&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=12.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231129_W214_2233132_1_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269146&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2406272
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269146&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2406272
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Der Adressverlag hatte keine Dokumentation 
über konkrete Empfänger, deshalb war eine 

Auskunft über konkrete Empfänger nicht 
möglich. Das BVwG stellte dennoch eine Ver-
letzung des Auskunftsrechts fest. Der 

Adressverlag hätte seine Datenverarbeitun-
gen bereits ab Geltungsbeginn der DSGVO 
so organisieren müssen, dass die Betroffe-
nenrechte gewährleistet werden können, 
auch wenn der EuGH die Rechtslage erst am 
12.01.2023 klarstellte. 

 
Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Die Kontaktaufnahme zu einer Unterneh-
mensgruppe mit rechtlichen Fragen ist keine 
Einwilligung zum Erhalt des Newsletters die-

ser Unternehmensgruppe. Ohne Einwilligung 

darf ein Newsletter nur versandt werden, 
wenn die in § 174 Abs 4 TKG 2021 genann-
ten Voraussetzungen kumulativ zutreffen. 
Wurde bei der Datenerhebung über die Mög-
lichkeit, den Newsletter abzulehnen, nicht 
informiert, ist die Datenverarbeitung rechts-
widrig (BVwG 01.12.2023, W108 2265844-

1). 

• Ein Mitteilungsschreiben, mit dem die DSB 
den Betroffenen im Rahmen eines Kohärenz-
verfahrens über einen Beschluss der zustän-
digen irischen Aufsichtsbehörde informiert, 
ist kein Bescheid. Die DSB und das BVwG 

sind auch nicht berufen, über die hoheitliche 
Tätigkeit der irischen Aufsichtsbehörde 
nachprüfend zu entscheiden (BVwG 
18.12.2023, W292 2267784-1). 

 

Rechtsprechung des BFG 

Aus der Rechtsprechung des BFG: 

• Einem volljährigen Antragsteller für die Ge-
währung einer erhöhten Familienbeihilfe 
dürfen bei der Akteneinsicht seine eigenen 

Daten aus Datenschutzgründen auch dann 
nicht vorenthalten werden, wenn der (ehe-

malige) Bezieher der Familienbeihilfe sein 
Vater war. Der Antragsteller hat ein subjek-
tives Recht auf die Herausgabe seiner Krank-
heitsdaten (BFG 23.11.2023, 
RV/7102484/2019). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 21.11.2022, 2022-0.792.182 

• Das AMS sucht mit einem Algorithmus auf 
den Websites von Unternehmen nach offe-

nen Stellenangeboten, um diese anschlie-
ßend auf seiner Website zu veröffentlichen 
("AMS Jobroboter"). Ein Arbeitgeber brachte 
Datenschutzbeschwerde bei der DSB ein, 

weil sein Stelleninserat auf diesem Weg vom 
AMS veröffentlicht wurde. 

Die DSB bejahte, dass juristische Personen 

bei der DSB eine Verletzung des Rechts auf 
Geheimhaltung gemäß § 1 DSG geltend 

machen dürfen. Da die DSGVO nur auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten na-

türlicher Personen anzuwenden ist, sei aber 
die Ausnahme allgemein verfügbarer Daten 
zu beachten. Das Stelleninserat war im In-

ternet allgemein verfügbar und durfte daher 
vom AMS Jobroboter verarbeitet werden. Die 
DSB wies auch darauf hin, dass es sich bei 
der Verwendung des Stelleninserats, um 
eine bloße Reproduktion handelte. 

Weiters führte die DSB aus, dass das AMS 

als "Behörde" im funktionellen Sinn seinem 
gesetzlichen Auftrag entsprechend handelte 
und auch den Grundsatz der Datenminimie-
rung gemäß Art 5 Abs 1 lit c DSGVO, ein-
hielt, indem es nur rudimentäre Rahmenin-

formation mit einer direkten Verlinkung auf 
die Stellenausschreibung veröffentlichte. 

Anm: Das BVwG hat in der Zwischenzeit 
(nach diesem Bescheid der DSB) die Aktivle-
gitimation juristischer Personen auf Be-
schwerde vor der DSB verneint (BVwG 
19.09.2023, W298 2261568-1). 

 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2265844-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=05010950-c6d0-463a-a1c0-80f5b6d81035&Dokumentnummer=BVWGT_20231201_W108_2265844_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2265844-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=05010950-c6d0-463a-a1c0-80f5b6d81035&Dokumentnummer=BVWGT_20231201_W108_2265844_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2267784-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=23043cb2-5ac0-4d5c-9754-3d46cbe8faac&Dokumentnummer=BVWGT_20231218_W292_2267784_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2267784-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=23043cb2-5ac0-4d5c-9754-3d46cbe8faac&Dokumentnummer=BVWGT_20231218_W292_2267784_1_00
https://findok.bmf.gv.at/findok/resources/pdf/3a7014f1-e8d4-4c62-8e56-33a2cffa11e9/142960.1.1.pdf
https://findok.bmf.gv.at/findok/resources/pdf/3a7014f1-e8d4-4c62-8e56-33a2cffa11e9/142960.1.1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=02d2a450-c0fe-4477-a975-208e91178bff&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=11.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=DreiMonaten&ImRisSeitForRemotion=DreiMonaten&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20221121_2022_0_792_182_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2261568-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e9c15097-8dfc-4ee4-9bf6-0c5eb0c50b11&Dokumentnummer=BVWGT_20230919_W298_2261568_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2261568-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e9c15097-8dfc-4ee4-9bf6-0c5eb0c50b11&Dokumentnummer=BVWGT_20230919_W298_2261568_1_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurde die nachste-
hende Rechtsprechung veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 16.01.2024, C-33/22, Österreichische 
Datenschutzbehörde (BVT-
Untersuchungsausschuss, Anwendungsbereich, 
Gewaltenteilung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 13.12.2023, W292 2273362-1 (Google-
Rezension, berechtigtes Interesse) 

BVwG 18.12.2023, W292 2276989-1 (Eigenin-

teresse, Rollenverteilung) 

BVwG 13.12.2023, W287 2256142-1 und BVwG 

13.12.2023, W287 2256386-1 (federführende 
Aufsichtsbehörde, Aussetzung, Säumnis) 

BVwG 20.12.2023, W108 2254815-1 (Video-
überwachung, Zurückverweisung) 

BVwG 15.12.2023, W108 2273800-1 (Präklu-

sion) 

BVwG 20.11.2023, W108 2269168-1 (Diszipli-

narverfahren am BVwG) 

BVwG 20.12.2023, W108 2252906-1 (Bundes-
disziplinarbehörde) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG NÖ 25.11.2023, LVwG-S-1718/001-2023 

(Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 07.12.2023, 2023-0.637.760 (Geldbuße, 
juristische Person, Mitwirkung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSB 07.12.2023, 2023-0.583.644 (Geldbuße, 
juristische Person, Videoüberwachung) 

DSB 11.12.2023, 2023-0.789.858 (Geldbuße, 

juristische Person, Auskunft) 

DSB 09.06.2022, 2021-0.643.804 (Grundbuch, 

justizielle Tätigkeit) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

3/2024 vom 24.01.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 16.01.2024, C-33/22, Österreichische 
Datenschutzbehörde 

• Der Nationalrat setzte einen Untersuchungs-

ausschuss ein, um eine mögliche politische 
Einflussnahme auf das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 
(BVT) aufzuklären (BVT-
Untersuchungsausschuss). Als Auskunfts-
person wurde ein verdeckter Ermittler ein-
vernommen, der die Anonymisierung seiner 

Aussage beantragte. Dennoch wurde das 
Protokoll seiner Befragung unter Nennung 

seines Klarnamens veröffentlicht. Die von 
der Auskunftsperson erhobene Datenschutz-
beschwerde wurde von der DSB wegen Un-
zuständigkeit zurückgewiesen. Der Be-
scheidbeschwerde der Auskunftsperson gab 

das BVwG Folge. Die DSB erhob Amtsrevi-
sion an den VwGH. 

Der VwGH fragte den EuGH, (i) ob in Hinblick 
auf den Gewaltenteilungsgrundsatz die par-
lamentarische Kontrolltätigkeit durch einen 
Untersuchungsausschuss in den sachlichen 

Anwendungsbereich der DSGVO fällt und (ii) 
bejahendenfalls, ob diese Kontrolltätigkeit 
vom Anwendungsbereich der DSGVO ausge-
nommen ist, wenn eine Behörde kontrolliert 

wird, die dem Schutz der nationalen Sicher-
heit dient. Weiters fragte der VwGH, (iii) ob 
sofern bloß eine nationale Datenschutzbe-

hörde eingerichtet ist, deren Zuständigkeit 
sich unmittelbar aus Art 77 DSGVO ergibt. 

Der EuGH erörterte, dass vom sachlichen 
Anwendungsbereich der DSGVO nach Art 2 
Abs 2 lit a DSGVO nur Kategorien von Tätig-
keiten und nicht Kategorien von Personen 
(privater oder öffentlich-rechtlicher Natur) 

ausgenommen sind. Die Tätigkeit eines Un-
tersuchungsausschusses ist vom Anwen-
dungsbereich der DSGVO auch dann nicht 
ausgenommen, wenn er unmittelbar und 

ausschließlich parlamentarisch tätig ist. Auch 
der Umstand, dass der Verantwortliche eine 

zum Schutz der nationalen Sicherheit einge-
richtete Behörde ist, schließt nicht aus, dass 
auf durch diese Behörde durchgeführte Ver-
arbeitungstätigkeiten die DSGVO anzuwen-
den ist. Die nationale Sicherheit kann jedoch 
Gesetzgebungsmaßnahmen iSd Art 23 
DSGVO rechtfertigen, um Pflichten und 

Rechte der DSGVO zu beschränken. 

Die letzte Frage des VwGH hatte den Hinter-
grund, dass aufgrund des verfassungsge-
setzlich verankerten Prinzips der Gewalten-
trennung die Kontrolle der Legislative durch 

die Exekutive (hier: die DSB) untersagt ist. 
Der EuGH stellte klar, dass, sofern – wie in 

Österreich – nur eine Datenschutzbehörde 
eingerichtet ist, die Befugnisse dieser Auf-
sichtsbehörde sich unmittelbar aus Art 77 
und Art 55 DSGVO ergeben. Österreich ist 

ein Ermessenspielraum eingeräumt, so viele 
Datenschutz-Aufsichtsbehörden einzurich-

ten, wie aufgrund seiner verfassungsmäßi-
gen Struktur erforderlich sind. Anm: Der Ge-
setzgeber ist aufgrund der "doppelten Bin-

dung" sowohl an das Unionsrecht als auch an 
das Verfassungsrecht gebunden. Es müsste 
daher eine neue Datenschutzbehörde für die 
Kontrolle der parlamentarischen Tätigkeit 
eingerichtet werden. Solange dies nicht ge-
schieht, ist aufgrund des Anwendungsvor-

rangs des Unionsrechts die DSB zuständig. 
Entsprechende Behördenzuständigkeiten 
gibt es bereits in der Gerichtsbarkeit (siehe 
unten: BVwG 20.11.2023, W108 2269168-
1). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 13.12.2023, W292 2273362-1 

• Eine Hinterbliebene bestellte Schnittblumen 
bei einem Friedhofsgärtner. Nach der Bestel-
lung wollte die Hinterbliebene aufgrund an-

geblich unfreundlicher Behandlung vom Ver-
trag zurücktreten. Der Friedhofsgärtner 
teilte ihr mit, dass es hinsichtlich Schnittblu-
men kein Rücktrittsrecht gibt. Daraufhin ver-
fasste die Hinterbliebene eine negative 
Google-Rezension. In Beantwortung dieser 

Rezension hat der Friedhofsgärtner die Hin-

terbliebene mit Vor- und Nachnamen be-
nannt. 

Das BVwG erwog, dass die Veröffentlichung 
des Klarnamens der Hinterbliebenen weder 
auf den Erlaubniserstand "Vertragserfüllung" 
(Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) noch auf den Er-

laubnistatbestand "Wahrung berechtigter In-
teressen" (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) gestützt 
werden durfte. Der Friedhofsgärtner habe 
zwar ein berechtigtes Interesse an der Wah-
rung seiner geschäftlichen Reputation, die 
Offenlegung des Vor- und Nachnamens der 
Hinterbliebenen war jedoch nicht erforder-

lich. Zudem darf nach Ansicht des BVwG die 
Möglichkeit der anonymen Meinungsäuße-

rung im Internet nicht unterbunden werden. 

 

BVwG 18.12.2023, W292 2276989-1 

• Ein Justizwachebeamter legte den Strafvoll-
zugsakt eines Häftlings gegenüber der Bou-
levardpresse eigenmächtig ohne Wissen des 
Leiters der Justizanstalt offen. Der Häftling 
brachte wegen Verletzung seines Rechts auf 

Geheimhaltung Datenschutzbeschwerde ge-
gen die "Justizanstalt" ein, weil die Handlung 
des Justizwachebeamten der Justizanstalt 
zuzurechnen sei. 

Das BVwG erachtete die Offenlegung des 

Strafvollzugsakts für rechtswidrig. Weiters 
hielt das BVwG fest, dass gem § 36 Abs 2 

Z 7 lit a DSG iVm § 11 Abs 1 StVG der An-
staltsleiter, die für die Strafvollstreckung zu-
ständige Behörde – der grundsätzlich die 
Rolle des Verantwortlichen zukommt – ist. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4624437
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4624437
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2273362-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c00b0432-3d08-472c-b6f3-1b027035183d&Dokumentnummer=BVWGT_20231213_W292_2273362_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1d055f0f-1d9a-4141-8e12-7cc7fad67894&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231218_W292_2276989_1_00
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Der Justizwachebeamte handelte jedoch im 
Eigeninteresse und unter Verletzung des 

Amtsgeheimnisses. Deshalb war sein Verhal-
ten dem Anstaltsleiter nicht zuzurechnen, 
sondern war der Justizwachebeamte selbst 

als Verantwortlicher zu qualifizieren. 

 

BVwG 20.12.2023, W108 2254815-1 

• Die Bewohner eines Grundstücks erhoben 

eine Datenschutzbeschwerde bei der DSB, in 
der sie behaupteten, dass ihr Recht auf Ge-
heimhaltung durch unzulässige Bild- und 
Tonaufnahmen verletzt worden sei. Die Da-
tenschutzbeschwerde richtete sich gegen 
eine Nachbarin, die angeblich eine Videoka-

mera installiert hatte, die auf das gegen-
ständliche Grundstück gerichtet war. Die Be-
wohner behaupteten, dass sie ohne ihr Ein-
verständnis gefilmt wurden und dass die Ka-
mera auf Bewegungen im Garten reagierte, 
indem sie Personen automatisch verfolgte 
und aufzeichnete. Die DSB wies die Daten-

schutzbeschwerde als unbegründet ab, weil 
das gegenständliche Grundstück vom Auf-
nahmebereich der Kamera nicht umfasst ge-
wesen sei. Die Bewohner legten Bescheidbe-
schwerde beim BVwG ein. 

Das BVwG hielt fest, dass die Bewohner sub-

stantiierte Behauptungen erstatteten, die 
eine mögliche Überwachung und Aufzeich-

nung ihres Grundstücks durch die Kamera 
der Nachbarin nahelegten. Das Ermittlungs-
verfahren der DSB sei unzureichend gewe-
sen, weil wichtige Ermittlungsschritte, insb 
die förmliche Einvernahme der Parteien, un-

terblieben sind. Somit konnten wesentliche 
Tatsachen im Zusammenhang mit dem Be-
trieb der Kamera und der Speicherung von 
Bild- und Tondaten nicht geklärt werden. 
Das BVwG behob daher den angefochtenen 
Bescheid und verwies die Rechtssache zur 
neuerlichen Entscheidung an die DSB zu-

rück. 

 

BVwG 13.12.2023, W287 2256142-1 und W287 
2256386-1 

• Ein Betroffener brachte Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB gegen eine juristische 
Personen mit Sitz in Irland sowie in den USA 
ein. Nach Verstreichen der Entscheidungs-
frist brachte der Betroffene Säumnisbe-
schwerde ein. Danach stellte die DSB ein 

Amtshilfeersuchen an die irische Aufsichts-
behörde, weil diese die federführende Auf-
sichtsbehörde sei (Art 61 DSGVO). Die iri-
sche Behörde fragte den Betroffenen, ob die-
ser mit ihrer Federführung einverstanden ist. 

Der Betroffene verneinte. Daraufhin setzte 
die DSB das Verfahren bis zur Feststellung 

der federführenden Aufsichtsbehörde mit 
Bescheid aus. Das Säumnisbeschwerdever-
fahren stellte die DSB ein, weil die säumige 
Verfahrenshandlung nachgeholt worden sei. 

Der Betroffene brachte Bescheidbeschwerde 
beim BVwG ein. 

Im Einklang mit seiner (nunmehr) ständigen 
Rechtsprechung behob das BVwG den Aus-
setzungsbescheid, weil in einem Verfahren 

zur Feststellung der federführenden Auf-
sichtsbehörde keine Vorfrage iSd § 38 AVG 
verbindlich beantwortet wird und es daher 
für die Aussetzung keine Rechtsgrundlage 
gab. 

Die Rechtmäßigkeit der Einstellung des 

Säumnisbeschwerdeverfahrens wurde vom 
BVwG bestätigt. Denn solange der Ausset-
zungsbescheid dem Rechtsbestand ange-
hörte, sei die Entscheidungspflicht weggefal-
len. Die dreimonatige Frist des § 16 VwGVG 

beginne nun aber neu zu laufen. Innerhalb 
dieser Frist habe die DSB zur verbindlichen 

Klärung des negativen Kompetenzkonflikts 
mit der irischen Aufsichtsbehörde zur Streit-
beilegung den Europäischen Datenschutz-
ausschuss (EDSA) zu befassen und eine all-
fällige Aussetzung des Verfahrens auf dieser 
Basis zu prüfen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Im Einklang mit seiner ständigen Rechtspre-
chung, sprach das BVwG aus, dass eine Da-
tenschutzbeschwerde, die nach Ablauf der 
subjektiven Präklusivfrist von einem Jahr 

eingebracht wird, wegen Präklusion zurück-

zuweisen ist (BVwG 15.12.2023, W108 
2273800-1). 

• Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
für eine Disziplinaranzeige gegen einen Rich-
ter des BVwG ist eine justizielle Tätigkeit, 

weil ein Disziplinarverfahren eine potenzielle 
Quelle mittelbaren Drucks für den Richter ist 
und weil das Disziplinarverfahren vor dem 
Bundesfinanzgericht als Disziplinargericht 
geführt wird. Über die Datenschutzbe-
schwerde entscheidet das BVwG in einem 
Senat aus drei Berufsrichtern (BVwG 

20.11.2023, W108 2269168-1). 

• Die Information, dass ein Disziplinarverfah-
ren gegen einen Bewerber auf Ernennung 
zum hauptberuflichen Mitglied der Bundes-
disziplinarbehörde anhängig ist, darf an die 
Bundesdisziplinarbehörde weitergegeben 

werden (BVwG 20.12.2023, W108 2252906-
1). 

 

Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz steht in 
keinem Widerspruch zum Datenschutzrecht. 

Dies auch dann nicht, wenn das Verhüllen 
des Gesichts die einzige Möglichkeit ist, ei-
nen videoüberwachten Bahnhof unerkannt 

zu durchqueren. Der Betroffene habe die 
Möglichkeit, die datenschutzrechtliche Zu-
lässigkeit der Videoüberwachung an 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=097b7dcf-5364-45e3-9940-8eedb46aba3a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231220_W108_2254815_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/JudikaturEntscheidung.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20231213_W287_2256142_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2256386-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cd169bf2-d687-40d4-8a20-5609f11b92f3&Dokumentnummer=BVWGT_20231213_W287_2256386_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2256386-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cd169bf2-d687-40d4-8a20-5609f11b92f3&Dokumentnummer=BVWGT_20231213_W287_2256386_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=097b7dcf-5364-45e3-9940-8eedb46aba3a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231215_W108_2273800_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=097b7dcf-5364-45e3-9940-8eedb46aba3a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231215_W108_2273800_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2269168-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a2e80d68-d07e-4a09-a237-333cdaf42a5f&Dokumentnummer=BVWGT_20231120_W108_2269168_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2269168-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a2e80d68-d07e-4a09-a237-333cdaf42a5f&Dokumentnummer=BVWGT_20231120_W108_2269168_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2252906-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f02e7be9-ae1f-4444-821a-0f987e663a85&Dokumentnummer=BVWGT_20231220_W108_2252906_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2252906-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f02e7be9-ae1f-4444-821a-0f987e663a85&Dokumentnummer=BVWGT_20231220_W108_2252906_1_00
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Bahnhöfen überprüfen zu lassen (LVwG NÖ 
25.11.2023, LVwG-S-1718/001-2023). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 07.12.2023, 2023-0.637.760 

• Die DSB forderte ein Unternehmen in einem 
Individualbeschwerdeverfahren mehrmals 
zur Stellungnahme auf. Das Unternehmen 

reagierte nicht. Die DSB verhängte deshalb 
eine Geldbuße iHv EUR 10.000 – zuzüglich 
EUR 1.000 Verfahrenskostenbeitrag – gegen 
das Unternehmen wegen Verletzung der Mit-
wirkungspflicht nach Art 31 DSGVO. 

Im Hinblick auf das Urteil des EuGH vom 

05.12.2023, C-807/21, Deutsche Wohnen 

wurde im Spruch des Straferkenntnisses nur 
die juristische Person als Unternehmensträ-
ger aber keine natürliche Führungsperson 
des Unternehmens benannt. Zur Strafzu-
messung brachte die DSB das Absorptions-
prinzip gem Art 83 Abs 3 DSGVO zur Anwen-
dung. Strafmildernd wurde (i) die Unbe-

scholtenheit, (ii) die Mitwirkung des Unter-
nehmens zumindest im Verwaltungsstrafver-
fahren sowie (iii) das nachträgliche Ergreifen 
von Maßnahmen des Unternehmens gewer-
tet. 

 

DSB 07.12.2023, 2023-0.583.644 

• Zwei Arbeitnehmer eines Gastronomiebe-
triebes beschwerten sich über eine Video-
überwachung am Arbeitsplatz. Daraufhin lei-

tete die DSB ein Verwaltungsstrafverfahren 
ein und stellte fest, dass sich der Aufnahme-
bereich der Kameras auf den gesamten Kü-
chen-, Lager-, Bar-, Eingangs- und Gästebe-
reich der Betriebsstätte erstreckte. Die DSB 
verhängte eine Geldbuße iHv EUR 20.000 – 
zuzüglich EUR 2.000 Verfahrenskostenbei-

trag – gegen den Gastronomiebetrieb, weil 
der Aufnahmebereich der Videoüberwa-
chung ua Arbeitsplätze umfasste, die Auf-

zeichnung ständig – auch außerhalb der Be-
triebszeiten – durchgeführt wurde und die 
Aufzeichnungen für 14 Tage gespeichert 

wurden. Weiters habe das Unternehmen 
auch gegen seine Pflicht zur Führung eines 
Verarbeitungsverzeichnisses verstoßen. Eine 
natürliche Führungsperson wurde im Hin-
blick auf das Urteil des EuGH vom 
05.12.2023, C-807/21, Deutsche Wohnen 
im Spruch des Straferkenntnisses nicht be-

nannt. 

Die DSB anerkannte zwar grundsätzlich ein 
berechtigtes Interesse an der Videoüberwa-
chung zum Schutz des Eigentums sowie der 
Gesundheit und des Lebens der Mitarbeiter. 

Die Videoüberwachung müsse aber auf das 
absolut notwendige beschränkt werden. Der 

Aufnahmebereich außerhalb der Betriebszeit 
im Küchenbereich sowie die Speicherdauer 
von 14 Tagen seien nicht erforderlich gewe-
sen. Videoaufzeichnungen dürften im 

Regelfall nur für 72 Stunden gespeichert 
werden. Für eine längere Aufbewahrung be-

dürfe es spezieller Gründe. 

Zur subjektiven Tatseite hielt die DSB fest, 
dass dem Gastronomiebetrieb spätestens 

seit Abschluss des Individualbeschwerdever-
fahrens hätte klar sein müssen, dass er ge-
gen die DSGVO verstößt. Für die Strafzu-
messung wurde der Jahresumsatz des Gast-
ronomiebetriebs von der DSB anhand der 
Unternehmensgröße nach den Leitlinien des 

EDSA für die Berechnung von Geldbußen iSd 
DSGVO geschätzt. 

 

DSB 11.12.2023, 2023-0.789.858 

• Die Kundin einer Bank ersuchte die Bank um 

Auskunft gemäß Art 15 DSGVO. Der Daten-
schutzbeauftragte (DSBA) der Bank wertete 
das Begehren irrtümlich als Löschbegehren, 
löschte die personenbezogenen Daten der 
Kundin soweit möglich und bestätigte ihr die 
Löschung. Die Kundin beschwerte sich bei 

der DSB wegen Verletzung im Recht auf Aus-
kunft. Die DSB verhängte eine Geldbuße iHv 
EUR 9.500 – zuzüglich EUR 950 Verfahrens-
kostenbeitrag – gegen die Bank, weil die 
Bank, statt Auskunft zu erteilen, die entspre-
chenden Daten der Kundin löschte. Eine na-

türliche Führungsperson wurde im Hinblick 
auf das Urteil des EuGH vom 05.12.2023, C-

807/21, Deutsche Wohnen im Spruch des 
Straferkenntnisses nicht benannt. 

Zum Vorliegen der subjektiven Tatseite hielt 
die DSB fest, dass der EuGH in der angeführ-
ten Rechtsprechung wenigstens fahrlässiges 

Verhalten vom Verantwortlichen voraus-
setze. Könne sich der Beschuldigte über die 
Rechtswidrigkeit seines Verhaltens nicht im 
Unklaren sein, würde ihn ein Verschulden 
treffen. Die Kenntnis einer Führungsperson 
sei dafür nicht erforderlich. Dies sei, so die 
DSB, im gegenständlichen Fall erfüllt, weil 

das Verschulden der Bank anhand des Ver-
haltens des DSBA zu beurteilen ist und es 

keiner Zurechnung zu einer Führungsperson 
bedarf, weshalb auch die subjektive Tatseite 
vorliegt und eine Strafe zu verhängen war. 

 

DSB 09.06.2022, 2021-0.643.804 

• In Folge eines Scheidungsverfahrens wurde 
eine Scheidungsfolgenvereinbarung, die uA 
die Aufteilung gemeinsamer Liegenschaften 

beinhaltete, vom zuständigen Grundbuchs-
gericht vollumfänglich in die Urkunden-
sammlung aufgenommen. Aufgrund der da-
mit einhergehenden Veröffentlichung darin 
enthaltener, das Grundbuch nicht betreffen-

der Vereinbarungen über sonstige Vermö-
genswerte, erachtete sich die Exfrau im 

Recht auf Geheimhaltung verletzt. 

Die DSB sprach aus, dass es sich bei der Füh-
rung eines öffentlichen Verzeichnisses durch 
das Grundbuchsgericht um keine justizielle 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1e432a64-6e11-4d32-8cdc-8ffff5d48501&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-S-1718%2f001-2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_NI_20231125_LVwG_S_1718_001_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1e432a64-6e11-4d32-8cdc-8ffff5d48501&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-S-1718%2f001-2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_NI_20231125_LVwG_S_1718_001_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b048d148-da64-4b12-8c61-a6f3d6cf63d9&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=22.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20231207_2023_0_637_760_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.583.644&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=19.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ab5e54bb-e449-461d-a1bc-b5b014c381a0&Dokumentnummer=DSBT_20231207_2023_0_583_644_00
https://edpb.europa.eu/system/files/2024-01/edpb_guidelines_042022_calculationofadministrativefines_de_0.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2024-01/edpb_guidelines_042022_calculationofadministrativefines_de_0.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2024-01/edpb_guidelines_042022_calculationofadministrativefines_de_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f0565a13-a710-49ea-8fcd-dbc6e5d0c293&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=19.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20231211_2023_0_789_858__00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2021-0.643.804&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=19.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6a97148a-c25e-45f1-a274-d23253b15d7a&Dokumentnummer=DSBT_20220609_2021_0_643_804_00
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Tätigkeit iSd Art 55 Abs 3 DSGVO handelt 
und bejahte daher ihre Zuständigkeit. Zur 

Verletzung im Recht auf Geheimhaltung hielt 
die DSB fest, dass § 87 Abs 1 GBG eine bloß 
teilweise Aufnahme des Scheidungsver-

gleichs nicht vorsieht. Sie verweist dazu auf 
einen Beschluss des OGH (OGH 25.01.2016, 
5Ob250/15y), in dem ausgesprochen wurde, 
dass eine Teilausfertigung nicht ausreicht. 
Da die Veröffentlichung der personenbezo-
genen Daten vom Gesetz gedeckt ist, wurde 

die Datenschutzbeschwerde abgewiesen. 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20160125_OGH0002_0050OB00250_15Y0000_000&Suchworte=RS0060672
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20160125_OGH0002_0050OB00250_15Y0000_000&Suchworte=RS0060672
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurde die nachste-
hende Rechtsprechung veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 25.01.2024, C-687/21, MediaMarktSa-
turn (immaterieller Schaden, hypothetisches Ri-
siko) 

EuGH Schlussanträge 25.01.2024, C-757/22, 

Meta Platforms (Verbraucherschutzeinrichtung) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 11.12.2023, Ra 2021/04/0095 (Zulässig-

keitsgründe) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 20.12.2023, 6Ob206/23x (immaterieller 

Schaden, Medienprivileg) 

OGH 20.12.2023, 6Ob205/23z (Koppelungsver-
bot, Transparenzgebot) 

OGH 11.01.2024, 12Os127/23b (Erneuerungs-

verfahren, private Beweismittel) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 04.01.2024, W298 2266986-1 (Geltend-

machung von Rechtsansprüchen, Übermaßver-
bot) 

BVwG 21.12.2023, W108 2273414-1 (Initia-

tivantrag, gesetzliche Grundlage, konkludente 
Einwilligung) 

BVwG 04.01.2024, W298 2278490-1 (grenz-
überschreitende Datenverarbeitung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
4/2024 vom 01.02.2024 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2266986-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f8ed5d02-4ac6-4e65-9fdd-c7eb779a41d1&Dokumentnummer=BVWGT_20240104_W298_2266986_1_00
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 25.01.2024, C-687/21, MediaMarktSa-
turn 

• Bei der Warenausgabe eines großen Elektro-

nikhändlers wurden Vertragsunterlagen und 
ein bestelltes Gerät versehentlich einem 
Dritten ausgehändigt. Der Irrtum wurde 
schnell behoben, ein Mitarbeiter des Elektro-
nikhändlers erwirkte die Rückgabe des Ge-
räts sowie der Unterlagen und händigte diese 
dem Kunden innerhalb von etwa einer hal-

ben Stunde aus. Dem Kunden wurde als Ent-
schädigung die unentgeltliche Lieferung an-

geboten. Der Kunde hielt eine solche Ent-
schädigung für unzureichend und verlangte 
Ersatz des immateriellen Schadens aufgrund 
des Risikos des Verlusts der Kontrolle über 
seine personenbezogenen Daten. 

Das vorlegende Gericht fragte zunächst den 
EuGH, ob die Schadenersatznorm in der 
DSGVO (Art 82 DSGVO) mangels Bestimmt-
heit über die anzuordnenden Rechtsfolgen 
beim Ersatz eines immateriellen Schadens 
unwirksam sei. Weiters stellte das Gericht di-

verse Fragen zum immateriellen Schadener-
satzanspruch. 

Der EuGH erklärte die erste Frage für unzu-

lässig. Die Unzulässigkeit liegt darin begrün-
det, dass nach der Verfahrensordnung des 
EuGH die Gründe zur Überprüfung der Gül-
tigkeit einer Bestimmung des Unionsrechts 

darzulegen sind, anhand derer das vorle-
gende Gericht Zweifel über die Gültigkeit 
dieser Bestimmung hat. Das Vorabentschei-
dungsersuchen enthielt hierfür keine konkre-
ten Anhaltspunkte. 

Die kurzfristige Datenweitergabe an den 
Dritten wertete der EuGH als Datenschutz-

verletzung. Der EuGH meinte aber, dass eine 
stattgefundene Datenschutzverletzung für 
sich allein noch nicht bedeutet, dass unzu-
reichende technische und organisatorische 

Maßnahmen ergriffen worden sind. Im Ein-
klang mit seiner nunmehr ständigen Recht-

sprechung führte der EuGH zu Art 82 DSGVO 
aus, dass (i) die Beweislast für den Eintritt 
eines immateriellen Schadens der Betroffene 
trägt, (ii) der Schadenersatzanspruch eine 
Ausgleichsfunktion und keine Straffunktion 
hat und (iii) es für die Bemessung der Scha-
denersatzhöhe nicht auf die Schwere des 

Verstoßes gegen die DSGVO ankommt. 

Ein rein hypothetisches Risiko der miss-
bräuchlichen Verwendung der Daten durch 
Dritte reicht jedoch nicht aus, um einen 
Schadenersatzanspruch nach Art 82 DSGVO 

zu begründen. 

 

 

 

 

EuGH Schlussanträge 25.01.2024, C-757/22, 
Meta Platforms Ireland II 

• Eine deutsche Verbraucherschutzeinrichtung 
erhob Zivilklage wegen behaupteter Daten-

schutzverstöße im App-Center von Face-
book. Nach Ansicht der Verbraucherschutz-
einrichtung entsprachen die Informationen 
unter dem Button "Sofort spielen" nicht den 
Anforderungen gem Art 12 und 13 DSGVO. 

Das vorlegende Gericht ersuchte den EuGH 
in derselben Sache bereits 2020 um Vor-

abentscheidung. Mit Urteil vom 28.04.2022, 
C-319/20, Meta Platforms Ireland, sprach 
der EuGH über den persönlichen und sachli-
chen Anwendungsbereich des Art 80 Abs 2 
DSGVO ab und bejahte die Klagelegitimation 

der Verbraucherschutzeinrichtung. 

Im nunmehrigen Vorabentscheidungsersu-
chen ist nur mehr zu klären, ob sich diese 
Klagelegitimation auch auf die Verletzung 
von Informationspflichten gemäß Art 12 
und 13 DSGVO erstreckt. Dies deshalb, weil 
laut Art 80 Abs 2 DSGVO von einer Verbrau-
cherschutzeinrichtung nur die Verletzung 

von Betroffenenrechten "infolge einer Verar-
beitung" geltend gemacht werden darf. 

Nach Ansicht des Generalanwaltes darf eine 
Verbraucherschutzeinrichtung die Verlet-
zung der Informationspflichten gemäß 
Art 12 und 13 DSGVO geltend machen, 

wenn die Informationspflicht mit einer be-

stimmten Verarbeitung zusammenhängt. 
Dabei muss es sich aber um eine tatsächlich 
existierende Datenverarbeitung handeln, die 
nicht bloß rein hypothetischer Natur ist. 

 

Rechtsprechung des VwGH 

Aus der Rechtsprechung des VwGH: 

• Die einzelfallbezogene Auslegung einer Par-
teienerklärung – in einer Datenschutzbe-
schwerde – ist nur dann revisibel, wenn die 

Auslegung der Parteienerklärung vom BVwG 

in einer die Rechtssicherheit beeinträchti-
genden, unvertretbaren Weise vorgenom-
men wird (VwGH 11.12.2023, 
Ra 2021/04/0095). 

 

Rechtsprechung des OGH 

OGH 20.12. 2023, 6Ob206/23x 

• Eine politische Partei fertigte im Zuge einer 
Gemeinderatssitzung Videoaufnahmen des 
Angestellten einer Gemeinde an. Die Partei 
veröffentlichte auf Facebook zwei Videos und 

hinterlegte jeweils ein Standbild, das den 
Angestellten der Gemeinde zeigt, als Hinter-
grund dieser veröffentlichten Beiträge. Der 

Angestellte musste sich mehrmals rechtfer-
tigen, weil durch das Standbild der Eindruck 
entstand, er sei Mitglied der besagten Partei. 
Dadurch war der Angestellte "massiv ge-

nervt" und war deshalb auch im Kranken-
stand. Der Angestellte klagte die politische 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282062&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282062&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B757%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0757%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-757%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=1764400
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B757%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0757%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-757%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=1764400
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258485&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1764148
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258485&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1764148
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2021%2f04%2f0095&VonDatum=&BisDatum=29.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d75c79ac-7f98-44b3-b96f-54db1d8efa47&Dokumentnummer=JWT_2021040095_20231211L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2021%2f04%2f0095&VonDatum=&BisDatum=29.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d75c79ac-7f98-44b3-b96f-54db1d8efa47&Dokumentnummer=JWT_2021040095_20231211L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob206%2f23x&VonDatum=&BisDatum=29.01.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=dab667bc-45c4-4c8c-8777-d22560ebe888&Dokumentnummer=JJT_20231220_OGH0002_0060OB00206_23X0000_000
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Partei auf Löschung sowie Unterlassung und 
begehrte zudem EUR 500 an Schadenersatz. 

Die Unterinstanzen gaben der Klage statt. 
Der OGH wies darauf hin, dass die Beurtei-
lung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbei-

tung für "berechtigte Interessen" iSd Art 6 
Abs 1 lit f DSGVO abgesehen von krassen 
Fehlbeurteilungen idR keine erhebliche 
Rechtsfrage und daher nicht revisibel ist. Die 
politische Partei habe nicht darlegen können, 
weshalb die Verwendung des Standbilds mit 

einer Abbildung des Angestellten erforderlich 
gewesen ist. 

Der Einwand der politischen Partei ihre Face-
book-Seite diene journalistischen Zwecken 
überzeugte den OGH nicht. Das Medienprivi-

leg gemäß § 9 Abs 1 DSG wäre zwar (noch) 
anzuwenden gewesen: Obwohl § 9 Abs 1 

DSG vom VfGH als verfassungswidrig aufge-
hoben wurde, tritt die Aufhebung erst mit 
Ablauf des 30.06.2024 in Kraft. 

Trotz der gebotenen weiten Auslegung des 
Begriffs "zu journalistischen Zwecken" war 
im gegenständlichen Fall keine journalisti-
sche Zielsetzung erkennbar gewesen, weil 

eine über die bloße Information hinausge-
hende journalistische Bearbeitung nicht er-
folgt ist. 

Den Adäquanzzusammenhang legt der OGH 
weit aus: Ein Schaden ist schon dann adä-

quat herbeigeführt, wenn seine Ursache ih-

rer allgemeinen Natur nach für die Herbei-
führung eines derartigen Erfolgs nicht als 
völlig ungeeignet erscheinen muss und keine 
ganz außergewöhnliche Verkettung von Um-
ständen den Schadenseintritt bewirkt hat. 

Laut OGH hatte der Angestellte, der auf-
grund des Standbilds "massiv genervt" war 

und sich deshalb auch schon im Kranken-
stand befand, Anspruch auf immateriellen 
Schadenersatz iHv EUR 500. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des OGH (Zi-

vilrecht) 

• Eine Einwilligungserklärung, die in AGB ein-
gebunden ist, verstößt gegen das Koppe-
lungsverbot, wenn keine besonderen Um-
stände für die Freiwilligkeit der Einwilligung 

sprechen. Die Einwilligungserklärung ver-
stößt auch gegen das Transparenzgebot, 
wenn sie ohne besonderen Hinweis im Kon-
text mit anderen Inhalten angeführt wird 
(OGH 20.12.2023, 6Ob205/23z). 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des OGH 
(Strafrecht) 

• In einem nicht auf ein Urteil des EGMR ge-
stützten Erneuerungsverfahren kann nur ein 
Verstoß gegen ein in der EMRK oder ihren 

Zusatzprotokollen normiertes Grundrecht 
geltend gemacht werden. Ein Verstoß gegen 
§ 1 DSG kann nicht geltend gemacht 

werden. Das Verwerten privater Beweismit-
tel in einem Ermittlungs- oder Hauptverfah-

ren ist nicht nach den Maßstäben des Art 8 
EMRK zu prüfen (OGH 11.01.2024, 
12Os127/23b). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 04.01.2024, W298 2266986-1 

• Eine Justizwachebeamtin ist von einem Häft-

ling verletzt worden und musste für 13 Tage 
in den Krankenstand. Die Republik Öster-
reich schloss sich als Dienstgeberin der Jus-
tizwachebeamtin dem gegen den Häftling 
geführten Strafverfahren als Privatbeteiligte 
an. Der Republik sei ein Schaden entstan-

den, weil die Justizwachebeamtin einen (be-
rechtigten) Entgeltfortzahlungsanspruch 
hatte. Für den Privatbeteiligtenanschluss 
mandatierte die Bundesministerin für Justiz 
(BMJ) die Finanzprokuratur mit der rechts-
freundlichen Vertretung der Republik. Zum 
Beweis des Schadens legte die Finanzproku-

ratur der Staatsanwaltschaft diverse unge-
schwärzte Unterlagen der Justizwachebeam-
tin offen, die neben Gesundheitsdaten auch 
den Familienstand und Kontaktdaten der 
Justizwachebeamtin enthielten. Der Häftling 
erlangte im Zuge einer Akteneinsicht Kennt-

nis über diese Daten. Die Justizwachebeam-

tin befürchtete Racheaktionen und brachte 
eine Datenschutzbeschwerde bei der DSB 
ein. 

Die DSB führte aus, dass ihre Befugnis zur 
Überprüfung von Beweismittelergebnissen 
durch das Übermaßverbot eingeschränkt sei 

und wies die Datenschutzbeschwerde daher 
ab. 

Das BVwG entschied, dass kein Fall des 
Übermaßverbots vorlag, weil die Finanzpro-
kuratur als Privatbeteiligtenvertreterin und 
somit wie ein Rechtsanwalt – und nicht wie 
eine Behörde – aufgetreten ist. Mit dem 

Übermaßverbot wird der Kompetenzabgren-

zung zwischen Behörden Rechnung getra-
gen. Die DSB soll in den Beurteilungsspiel-
raum einer anderen für ein bestimmtes Ver-
fahren zuständigen Behörde nicht übermäßig 
eingreifen. Da die Finanzprokuratur kein 

Verfahren führte, sondern als Rechtsanwalt 
der Republik auftrat, war das Übermaßver-
bot nicht zu beachten. 

Laut dem BVwG durfte die Finanzprokuratur 
zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen 
jene Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, 
der Staatsanwaltschaft offenlegen, die 

grundsätzlich geeignet waren, das Vorliegen 
eines Schadens zu beweisen. Im Hinblick auf 
den Grundsatz der freien Beweiswürdigung 

könnte ein Gericht das Schwärzen einer Ur-
kunde als Minderung von deren Beweiskraft 
werten, daher könne eine Partei oder deren 
Vertretung grundsätzlich nicht dazu ver-

pflichtet werden, vorab Kürzungen vorzu-
nehmen und dadurch ihre Erfolgsaussichten 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob205%2f23z&VonDatum=&BisDatum=29.01.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=53630a83-7031-4c1a-a720-37805bf9f06c&Dokumentnummer=JJT_20231220_OGH0002_0060OB00205_23Z0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=12Os127%2f23b&VonDatum=&BisDatum=29.01.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2ffe756b-b2f5-42a2-8d47-305f61c3caeb&Dokumentnummer=JJT_20240111_OGH0002_0120OS00127_23B0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=12Os127%2f23b&VonDatum=&BisDatum=29.01.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2ffe756b-b2f5-42a2-8d47-305f61c3caeb&Dokumentnummer=JJT_20240111_OGH0002_0120OS00127_23B0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2266986-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f8ed5d02-4ac6-4e65-9fdd-c7eb779a41d1&Dokumentnummer=BVWGT_20240104_W298_2266986_1_00
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zu begrenzen. Die Offenlegung der Kontakt-
daten und des Familienstands sei aber über-

schießend gewesen, weil diese Datenarten 
für den Anschluss als Privatbeteiligte im 
Strafverfahren nicht kausal waren. Die Jus-

tizwachebeamtin sei in ihrem Geheimhal-
tungsrecht in diesem Umfang verletzt wor-
den. 

Das BVwG ließ die Revision zu, weil es an 
Rechtsprechung des VwGH fehle, ob die 
(vollständige) Urkundenvorlage zum Beweis 

eines Schadens im Strafverfahren als Privat-
beteiligter mit dem Datenschutzrecht verein-
bar ist. 

 

BVwG 21.12.2023, W108 2273414-1 

• Ein Niederösterreicher unterstützte einen 
Initiativantrag nach dem NÖ Stadtrechtsor-
ganisationsgesetz (NÖ STROG). Mehr als ein 
Monat, nachdem der Initiativantrag in einer 
Gemeinderatssitzung behandelt wurde und 
kurz vor der NÖ Landtagswahl, erhielt der 

Niederösterreicher einen Brief des Bürger-
meisters, der über das Ergebnis der Behand-
lung hinausgehend Informationen enthielt, 
die wie Werbung gewirkt hätten. Der Nieder-
österreicher erachtete sich wegen des Ver-
wendens seiner Daten für den Briefversand 

in seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt. 
Der Bürgermeister rechtfertigte den Brief-

versand mit § 8 Abs 4 NÖ STROG und der 
konkludenten Einwilligung des Niederöster-
reichers. 

Das BVwG hielt fest, dass der Bürgermeister 
in seiner Funktion als staatliche Behörde iSd 

§ 1 Abs 2 DSG handelte und daher Be-
schränkungen des Grundrechts auf Daten-
schutz nur aufgrund präziser gesetzlicher 
Grundlagen zulässig sind. Die Bestimmung 
des § 8 Abs 4 NÖ STROG erfüllt diese Vo-
raussetzungen nicht, weil dort nur geregelt 
ist, dass der Zustellbevollmächtigte vom Er-

gebnis der Behandlung des Initiativantrags 
zu verständigen ist. Die Verständigung eines 

einfachen Unterstützers des Initiativantrags 
ist von dieser Bestimmung nicht gedeckt. 
Ebenso wenig konnte die Datenverarbeitung 
auf eine konkludente Einwilligung gestützt 

werden, weil weder Stillschweigen noch Un-
tätigkeit eine Einwilligung darstellen. Zudem 
war die Datenverarbeitung nicht vorherseh-
bar. Durch die Verwendung der Daten zum 
Versand des Briefes wurde der Niederöster-
reicher sohin in seinem Recht auf Geheim-
haltung verletzt. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Die DSB setzte ein Verfahren betreffend eine 
grenzüberschreitende Datenverarbeitung bis 

zur Festlegung und Entscheidung der feder-
führenden Aufsichtsbehörde sowie bis zur 
allfälligen Entscheidung des EDSA aus. Dem 
Erkenntnis des VwGH vom 14.11.2023, Ro 

2020/04/0009, folgend, behob das BVwG – 
widerwillig – den Aussetzungsbescheid der 

DSB. Der erkennende Senat des BVwG 
brachte aber unmissverständlich zum Aus-
druck, dass er die Rechtsansicht des VwGH 

nicht teilt (BVwG 04.01.2024, W298 
2278490-1). 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=5d5e7aac-75a8-4b3d-8f76-8140c574f3aa&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231221_W108_2273414_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2278490-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3c37a919-9ae4-4e7f-8b2c-8e48c7d0916e&Dokumentnummer=BVWGT_20240104_W298_2278490_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2278490-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3c37a919-9ae4-4e7f-8b2c-8e48c7d0916e&Dokumentnummer=BVWGT_20240104_W298_2278490_1_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurde die nachste-
hende Rechtsprechung veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 30.01.2024, C-118/22, Direktor na 
Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ (DSRL-PJ 
2016/680) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 19.12.2023, 5Ob34/23w (Kleinkreditevi-
denz, Bankenwarnliste) 

OGH 20.12.2023, 6Ob29/23t (Offenlegungs-

pflichten, UGB) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 14.12.2023, W287 2259251-1 (Zah-

lungserfahrungsdaten) 

BVwG 21.12.2023, W605 2253903-1 (medizini-
sche Unterlagen) 

BVwG 20.12.2023, W211 2261679-1 (Dienst-

verhältnis) 

BVwG 08.01.2024, W221 2280453-1 (Videoauf-

nahme, Beweismittel) 

BVwG 16.01.2024, W211 2280883-1 (Minder-
jährige) 

BVwG 16.01.2024, W211 2280187-1 (Be-

schwerdezurückziehung) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG NÖ 01.12.2023, LVwG-M-55/001-2022 

(Zuständigkeit) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 12.12.2023, 2023-0.603.142 (Data 

Breach-Meldung, Mitwirkungspflicht, Geldbuße)  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
5/2024 vom 07.02.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 30.01.2024, C-118/22, Direktor na 
Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ 

• In Bulgarien werden bestimmte Daten, ein-

schließlich biometrischer und genetischer 
Daten, einer Person, die wegen einer vor-
sätzlichen Offizialstraftat verurteilt wurde, 
bis zu ihrem Tod in ein Polizeiregister einge-
tragen. Aufgrund einer falschen Zeugenaus-
sage wurde eine Person strafgerichtlich ver-
urteilt und ihre Daten wurden in diesem Po-

lizeiregister gespeichert. Der Verurteilte 
wurde später rehabilitiert und seine Verur-

teilung ist aus dem bulgarischen Strafregis-
ter gelöscht worden. Der Verurteilte bean-
tragte die Löschung seiner Daten auch aus 
dem Polizeiregister. Sein Löschungsantrag 
wurde jedoch abgelehnt, weil die Gründe für 

eine Löschung aus dem Polizeiregister im 
bulgarischen Gesetz abschließend geregelt 
waren und die Rehabilitation keiner dieser 
Gründe war. 

Der EuGH hat entschieden: Die Datenverar-
beitung in einem Polizeiregister fällt in den 

Anwendungsbereich der Datenschutzrichtli-
nie Polizei und Justiz (DSRL-PJ 2016/680), 
sofern die Daten nicht für den Schutz der na-
tionalen Sicherheit verarbeitet werden. Ge-

netische und biometrische Daten sind sen-
sible Daten, deswegen wird ihnen ein erhöh-
ter Schutz gewährt. Sie dürfen nur verarbei-

tet werden, wenn ihre Verarbeitung unbe-
dingt erforderlich ist. Die Speicherung von 
Daten, einschließlich sensibler Daten, in ei-
nem Polizeiregister kann auch nach der Lö-
schung der Verurteilung aus dem Strafregis-
ter und trotz Rehabilitation bis zum Tod der 
wegen einer vorsätzlichen Offizialstraftat 

verurteilen Person unbedingt erforderlich 
sein. Das unterschiedslose Speichern der 
Daten jeder wegen einer vorsätzlichen Offi-
zialstraftat verurteilten Person bis zu ihrem 

Tod widerspricht jedoch dem Grundsatz der 
Datenminimierung, weil der Begriff "vorsätz-

liche Offizialstraftat" zu weit gefasst ist. 

Die Erforderlichkeit der Datenaufbewahrung 
ist regelmäßig zu überprüfen und dem Ver-
urteilten ist zu ermöglichen, die Löschung 
seiner Daten zu verlangen, wenn die Verar-
beitung der Daten für die Zwecke, für die sie 
gespeichert wurden, nicht mehr erforderlich 

ist. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
von Speicherfristen sind insb Art und 
Schwere der Straftat, der Kontext, in dem 
diese begangen wurde, der etwaige Zusam-
menhang mit laufenden Verfahren, sowie der 
Lebenswandel und das Profil des Verurteilten 

zu berücksichtigen. 

 
 
 
 

Rechtsprechung des OGH 

OGH 19.12.2023 5Ob34/23w 

• Eine Bankkundin schloss mit ihrer Bank ei-
nen Kredit ab und geriet mit der Rückzah-

lung des Kredits in Verzug. Die Bank leitete 
ein Schuldenregulierungsverfahren ein und 
es kam zu Eintragungen in die Kleinkredite-
videnz und in die Warnliste der österreichi-
schen Banken, die jeweils von der KSV 1870 
geführt werden. Im Oktober 2018 wurde 
Restschuldbefreiung nach Erfüllung des Zah-

lungsplans erteilt. 

Die im Löschkonzept der KSV 1870 vorgese-
henen Löschfristen von sieben Jahren waren 
noch nicht abgelaufen. Dem Löschungsersu-

chen einer Bank hätte die KSV 1870 aber 
auch vor Ablauf der Löschfristen entspro-

chen. Aus diesem Grund begehrte die Bank-
kundin – gestützt auf nachvertragliche Sorg-
faltspflichten – von ihrer Bank, die Löschung 
ihrer Daten aus der Kleinkreditevidenz und 
der Bankenwarnliste zu veranlassen. Das 
Erst- und Berufungsgericht wiesen das Kla-
gebegehren der Bankkundin ab. 

Der OGH hat entschieden: Die Bankenbran-
che hat ein berechtigtes Interesse, eine ob-
jektive, transparente und wahrheitsgemäße 
Auskunft über die Zahlungsfähigkeit und -
schwierigkeit von Kreditnehmern zu erhal-
ten. Das Interesse an Informationen zum 

früheren Zahlungsverhalten liegt in der bes-

seren Einschätzung des Kreditrisikos und so 
in der besseren Vermeidung von Zahlungs-
verzögerungen und -ausfällen. Daten über 
historische Insolvenzen und Zahlungsaus-
fälle sind wesentlich, um das Zahlungsver-
halten eines (potenziellen) Kreditnehmers 

einzuschätzen. Diese Daten verlieren zwar 
an Aussagekraft je älter sie werden. Hin-
sichtlich des Alters der Forderung stellte das 
Berufungsgericht aber zu Recht auf den Zeit-
punkt der Erfüllung des Zahlungsplans ab. 
Auch war nicht zu beanstanden, dass das Be-
rufungsgericht dem beträchtlichen Ausmaß 

des Zahlungsausfalls eine maßgebliche Be-
deutung beimaß. 

Der Einwand der Klägerin, wonach sich ihre 
Einkommensverhältnisse verbessert haben, 
ändert nichts am Informationsinteresse der 
Banken. Zudem wird die Einkommenssitua-
tion/Bonität der Bankkundin von künftigen 

Gläubigern bei der Einschätzung des Kre-
ditrisikos miteinbezogen werden. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des OGH: 

• Gegen die Offenlegungspflichten gemäß 
§ 277 ff UGB (zB Offenlegung von Jahresab-

schluss und Lagebericht) bestehen auch un-
ter Bedachtnahme auf das Grundrecht auf 
Datenschutz keine Bedenken (OGH 
20.12.2023, 6Ob29/23t). 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282264&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282264&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=45634c85-019d-4868-940d-8681f52d3b63&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=5Ob34%2f23w&VonDatum=&BisDatum=06.02.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20231219_OGH0002_0050OB00034_23W0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9b01400b-04dd-4859-8d3e-053f8db64918&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob29%2f23t&VonDatum=&BisDatum=06.02.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20231220_OGH0002_0060OB00029_23T0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9b01400b-04dd-4859-8d3e-053f8db64918&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob29%2f23t&VonDatum=&BisDatum=06.02.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20231220_OGH0002_0060OB00029_23T0000_000
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Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 14.12.2023, W287 2259251-1 

• Ein Inkassobüro meldete negative Zahlungs-
erfahrungsdaten über einen Kreditnehmer 

bei einer Kreditauskunftei ein. Der Kredit-
nehmer erachtete sich in seinem Recht auf 
Löschung verletzt und beschwerte sich bei 
der DSB. Die DSB gab der Datenschutzbe-
schwerde statt, weil der Kreditnehmer nicht 
in geeignete Art und Weise vorab über die 
Speicherung der Zahlungserfahrungsdaten 

in der Bonitätsdatenbank informiert worden 
sei. Die Kreditauskunftei erhob (erfolgreich) 
Bescheidbeschwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat entschieden: Der Kreditneh-

mer wurde über die Einmeldung seiner Da-
ten in die Bonitätsdatenbank informiert. Die 

dem Kreditnehmer erteilten Informationen 
entsprachen zwar nicht den gesetzlichen 
Vorgaben, für den Kreditnehmer war aber 
klar zu erkennen, dass seine Zahlungserfah-
rungsdaten beim (weiteren) Ignorieren der 
Zahlungsaufforderung an eine Kreditaus-
kunftei weitergegeben werden. Ferner führt 

die Verletzung der Informationspflicht nicht 
zwingend zur Rechtswidrigkeit der Verarbei-
tung, sonst müsste es aufgrund von Infor-
mationspflichtverletzungen auch bei ver-
pflichtenden Datenverarbeitungen zur Lö-
schung kommen. 

Die Kreditauskunfteien haben zwar keine 

rechtliche Verpflichtung, jedoch ein von der 
Rechtsordnung gebilligtes berechtigtes Inte-
resse iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO an der Ver-
arbeitung. Die Tätigkeit der Kreditauskunf-
teien ist von der Rechtsordnung in § 152 
GewO anerkannt. Der Zweck der Kreditaus-

kunfteien liegt darin, den Kreditgebern aus-
sagekräftige Informationen über das frühere 
Zahlungsverhalten der Kreditnehmer zur 
Verfügung zu stellen. Weder die DSGVO 
noch § 152 GewO enthalten konkrete Fristen 
zur zulässigen Speicherung von historischen 
Insolvenzverfahren und Zahlungsausfällen. 

Zur Beurteilung der zulässigen Speicher-
dauer kann jedoch die Kapitaladäquanzver-
ordnung (VO 575/2013/EU) herangezogen 
werden. Zahlungserfahrungsdaten dürfen 
daher abhängig vom Einzelfall für mindes-
tens fünf Jahre von Kreditauskunfteien auf-
bewahrt werden. 

 

BVwG 21.12.2023, W605 2253903-1 

• Ein Patient brachte Datenschutzbeschwerde 

gegen seinen ehemaligen Facharzt (für 
Sporttraumatologie und Unfallchirurgie) bei 
der DSB ein. Er erachtete sich in seinem 
Recht auf Geheimhaltung verletzt, weil seine 

medizinischen Unterlagen (Entlassungsbrief 
und OP-Bericht) vom Facharzt ohne seine 
Zustimmung erhoben wurden. Der Patient 

hatte zuvor eine Klage wegen fehlerhafter 
Behandlung gegen den Facharzt einge-
bracht. Die deshalb angeforderten 

medizinischen Unterlagen verwendete der 
Facharzt in dem Schadenersatzprozess als 

Beweismittel. Die DSB gab der Beschwerde 
statt, woraufhin der Facharzt (erfolglos) Be-
scheidbeschwerde beim BVwG einlegte. 

Das BVwG hat entschieden: Die medizini-
schen Unterlagen enthielten Gesundheitsda-
ten gem Art 4 Z 15 DSGVO. Gesundheitsda-
ten sind sensible Daten gem Art 9 Abs 1 
DSGVO, deren Verarbeitung grundsätzlich 
untersagt ist, es sei denn, es liegt eine der 

Ausnahmetatbestände iSd Art 9 Abs 2 
DSGVO vor. Eine Einwilligung des Patienten 
wurde nicht eingeholt. Die Verarbeitung war 
auch für die Gesundheitsversorgung iSd 
Art 9 Abs 2 lit h DSGVO nicht erforderlich, 

weil der Facharzt zum Zeitpunkt der Daten-
anforderung nicht mehr als behandelnder 

Arzt anzusehen war. Die Verwendung der 
Daten war schließlich auch für das Gerichts-
verfahren nicht erforderlich, denn der Fach-
arzt verfügte zum selben Beweisthema be-
reits über andere gleichwertige Beweismit-
tel. Weitere Ausnahmetatbestände kamen 
nicht in Frage, die Erhebung der medizini-

schen Unterlagen war sohin rechtswidrig. 

 

BVwG 20.12.2023, W211 2261679-1 

• Eine Angestellte sprach ihre Kündigung ge-

genüber ihrem Dienstgeber, einem Trans-

portunternehmen, aus. Drei Monate nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses wurde 
die Dienstemailadresse der Angestellten de-
aktiviert und nach einem weiteren Monat ge-
löscht. Die (ehemalige) Angestellte brachte 

Datenschutzbeschwerde bei der DSB ein, 
weil das Transportunternehmen, in das auch 
für private Korrespondenzen verwendete E-
Mail-Postfach nach Beendigung des Dienst-
verhältnisses Einsicht genommen habe. Wei-
ters erachtete sie sich auch durch die Verar-
beitung weiterer ihrer Daten im Recht auf 

Geheimhaltung verletzt und sie machte auch 
die Verletzung verschiedener Betroffenen-

rechte geltend (Rechte auf Information, Aus-
kunft, Löschung, Datenübertragbarkeit). 

Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde 
ab. Daraufhin erhob die ehemalige Ange-

stellte – die nun im Konkurrenzunternehmen 
ihres Ehemanns beschäftigt war – (erfolglos) 
Bescheidbeschwerde beim BVwG. 

Das BVwG hat entschieden: Das Transport-
unternehmen hatte ein berechtigtes Inte-
resse, wichtige Kommunikation und Korres-
pondenz betreffend die Abwicklung von Kun-

denaufträgen nicht zu verpassen, nachdem 
eine langjährige Angestellte das Unterneh-
men verlassen hatte. Das entgegenstehende 

Geheimhaltungsinteresse der ehemaligen 
Angestellten überwog nicht. Dies hätte sich 
zwar im Laufe der Zeit geändert. Die E-Mail-
Adresse wurde jedoch nach drei Monaten de-

aktiviert und nach vier Monaten gelöscht. In-
nerhalb dieser Zeitspanne durfte das 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2259251-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a199540f-d890-450c-b1c2-db7492e2678c&Dokumentnummer=BVWGT_20231214_W287_2259251_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c79721ec-a603-42ab-bc54-c975be6af771&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231221_W605_2253903_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6a590f67-7542-4bac-9763-18b207d188a1&Position=4&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231220_W211_2261679_1_00
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Transportunternehmen die Diens-
temailadresse für ihre betrieblichen Interes-

sen verwenden. Vom Transportunternehmen 
konnte auch das Hinterlegen einer Auto-
Reply-Nachricht nicht verlangt werden. 

Die weiteren monierten Datenverarbeitun-
gen waren für die Abwicklung des Dienstver-
hältnisses erforderlich. Dies ua deshalb, weil 
die Datenverarbeitung zur Vertragsabwick-
lung für die Vertragserfüllung iSd Art 6 Abs 1 
lit b DSGVO erforderlich ist. 

Hinsichtlich der geltend gemachten Betroffe-
nenrechtsverletzungen war die Bescheidbe-
schwerde ebenso unbegründet. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Wird eine Videoaufnahme in einem zivilge-
richtlichen Verfahren als Beweismittel vorge-
legt, trägt die vorlegende Partei die Behaup-
tungs- und Beweislast, zu welchem Sachver-
halt die Videoaufnahme als Beweismittel die-
nen soll, ob sie für diesen Zweck geeignet ist 

und in welchem Zeitraum die Videoauf-
nahme stattgefunden hat 
(BVwG 08.01.2024, W221 2280453-1). 

• Der nicht obsorgeberechtigte Vater ist man-
gels Vertretungsbefugnis weder zum Erhe-

ben einer Datenschutzbeschwerde noch zum 
Erheben einer Bescheidbeschwerde für sei-

nen minderjährigen Sohn legitimiert 
(BVwG 16.01.2024, W211 2280883-1). 

• Im Einklang mit seiner ständigen Rechtspre-
chung sprach das BVwG aus, dass die Zu-

rückziehung der Datenschutzbeschwerde, 
während das Verfahren beim BVwG anhän-
gig ist, zur (rückwirkenden) Unzuständigkeit 
der DSB führt. Dadurch wird der Bescheid 
der DSB (nachträglich) rechtswidrig und ist 
vom BVwG von Amts wegen zu beheben 
(BVwG 16.01.2024, W211 2280187-1). 

 

Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Für Rechtsschutz betreffend Datenschutz-

verletzungen ist die Datenschutzbehörde zu-
ständig (LVwG NÖ 01.12.2023, LVwG-M-
55/001-2022). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 12.12.2023, 2023-0.603.142 

• Der Geschäftsführer eines Unternehmens 
schickte mehr als ein Monat nach einem 
Ransomware-Angriff eine Data Breach-Mel-
dung gem Art 33 DSGVO an die DSB. Die – 

verspätet erstattete – Meldung enthielt zwar 
ungefähre Angaben über den Ransomware-
Angriff und über die vom Unternehmen er-
griffenen Maßnahmen. Aus Sicht der DSB 
war die Meldung aber zu allgemein gehalten. 
Die DSB leitete ein Sicherheitsverletzungs-

Verfahren ein und fragte insb, ob die Be-
troffenen gem Art 34 DSGVO benachrichtigt 

wurden oder weshalb dies für nicht erforder-
lich befunden wurde. Anstatt die Fragen der 
DSB zu beantworten, teilte das Unterneh-

men mit, die Meldung nur abgegeben zu ha-
ben, um seine Versicherung zwecks Scha-
denserstattung zufrieden zu stellen. 

Die DSB verhängte eine Geldbuße iHv 
EUR 5.900 – zuzüglich EUR 590 Verfahrens-
kostenbeitrag – gegen das Unternehmen we-

gen (i) fahrlässiger Verletzung der Melde-
pflicht gem Art 33 DSGVO sowie (ii) vorsätz-
licher Verletzung der Mitwirkungspflicht nach 
Art 31 DSGVO. Zum Verschulden hielt die 
DSB fest, dass die Voraussetzungen des Ver-

schuldens unionsautonom im Lichte der 
Rechtsprechung des EuGH auszulegen sind. 

Zur Strafzumessung brachte die DSB das 
Absorptionsprinzip des Art 83 Abs 3 DSGVO 
zur Anwendung und verhängte deshalb nur 
eine Geldbuße. Für die Strafzumessung 
schätzte die DSB den Jahresumsatz des Un-
ternehmens anhand der Unternehmens-
größe und wertete die Unbescholtenheit des 

Unternehmens strafmildernd. 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2280453-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=060fab7f-2a3b-4065-939d-69b436f1d314&Dokumentnummer=BVWGT_20240108_W221_2280453_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2280883-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e9b4d858-8ffc-45be-9f87-ce86428b44a8&Dokumentnummer=BVWGT_20240116_W211_2280883_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2280187-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8e509f32-775a-4d85-ab2a-25e9057c0c78&Dokumentnummer=BVWGT_20240116_W211_2280187_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=4a387213-4e0d-4f4f-aa59-3c96f02c7a46&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-M-55%2f001-2022&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_NI_20231201_LVwG_M_55_001_2022_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=4a387213-4e0d-4f4f-aa59-3c96f02c7a46&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-M-55%2f001-2022&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_NI_20231201_LVwG_M_55_001_2022_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.603.142&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=06.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=347ed044-34f7-4e7e-bb4c-a5cf5bb331b4&Dokumentnummer=DSBT_20231212_2023_0_603_142_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 14.12.2023, Ra 2023/13/0054 (Konten-
register, Rechtswidrigkeit infolge Unzuständig-
keit) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 17.01.2024, 6Ob143/23g (Doppelgleisig-
keit, DSB) 

OGH 17.01.2024, 6Ob38/23s (Verbandsklage, 

Scoring) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 04.01.2024, W298 2262840-1 (Be-

schwerdegegner) 

BVwG 06.12.2023, W221 2280884-1 (Exzess) 

BVwG 11.01.2024, W258 2243523-1 (Grund-

buch, Löschung) 

BVwG 22.01.2024, W101 2277417-1 (Mangel-
behebungsauftrag, Fremdenrecht) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Wien 04.07.2023, VGW-
101/060/1619/2023 (Grundstücksadresse, Um-

weltinformation) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 26.04.2023, 2023-0.072.284 (innerstaatli-
che Verarbeitung, juristische Person, negativer 

Vermerk) 

DSB 18.09.2023, 2023-0.336.563 (Fund, SPG) 

 

 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

6/2024 vom 14.02.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 14.12.2023, Ra 2023/13/0054 

• Die Erbin eines verstorbenen Erblassers rich-
tete einen Auskunftsantrag nach § 4 Abs 4 

KontRegG an den Bundesminister für Finan-
zen (BMF). Die Erbin stellte den Antrag, der 
BMF möge Auskunft darüber erteilen, welche 
den Erblasser betreffende Daten in das Kon-
tenregister aufgenommen und welche Kon-
ten diesem konkret zugeordnet sind. Für den 
Fall der Nichterteilung der Auskunft ersuchte 

die Erbin – ua gestützt auf das Auskunfts-
pflichtG – um Bescheiderlassung. Der BMF 

wies den Antrag der Erbin mit der Begrün-
dung ab, dass es sich bei den im Kontenre-
gister erfassten Daten um personenbezo-
gene Daten des Erblassers handelt. Mit dem 
Tod des Betroffenen erlösche das Recht auf 

Datenschutz; damit erlösche auch das Recht 
auf Auskunft. Gegen den Bescheid des BMF 
erhob die Erbin Bescheidbeschwerde an das 
BVwG, das die Bescheidbeschwerde gemäß 
§ 6 AVG iVm § 17 VwGVG an das Bundesfi-
nanzgericht (BFG) weiterleitete. Das BFG 

wies die Bescheidbeschwerde ab. Über die 
dagegen gerichtete Revision behob der 
VwGH das Erkenntnis des BFG wegen von 
Amts wegen aufzugreifender Rechtswidrig-

keit infolge Unzuständigkeit. 

Der VwGH hat erwogen: Die Bestimmung 
des § 4 Abs 4 KontRegG wurde aus Gründen 

des Datenschutzes in das KontRegG einge-
fügt. Daraus kann aber nicht abgeleitet wer-
den, dass dieses Auskunftsrecht (nur) über 
ein auf das DSG oder die DSGVO gestützte 
Auskunftsersuchen durchgesetzt werden 
kann. Der BMF hat über die Nichterteilung 
der Auskunft mit Bescheid entschieden, es 

wäre unschlüssig, wenn der Auskunftsantrag 
auf Datenschutzrecht gestützt gewesen 
wäre, weil in diesem Fall vom BMF (lediglich) 
zu begründen gewesen wäre, warum die 

Auskunft nicht oder nicht vollständig erteilt 
wird. Das AuskunftspflichtG ist nicht anzu-

wenden, weil § 4 Abs 4 KontRegG eine be-
sondere Auskunftspflicht vorsieht, es war 
aber – mangels anderer Regelung – bei sinn-
gemäßer Anwendung des AuskunftspflichtG 
mit Bescheid abzusprechen. 

Das BFG ist für Rechtssachen in Angelegen-
heiten der öffentlichen Abgaben oder des Fi-

nanzstrafrechts zuständig. Nach dem Gesetz 
besteht keine Verknüpfung zwischen einem 
Auskunftsantrag nach § 4 Abs 4 KontRegG 
und einer Abgabenangelegenheit. Das BFG 
war daher für die Entscheidung unzuständig. 

 

 

 

 

 

Rechtsprechung des OGH 

OGH 17.01.2024, 6Ob143/23g 

• Der Betroffene begehrte von der DSB gemäß 
Art 15 Abs 3 DSGVO eine Kopie von Proto-

kollen von Gemeinde- und Stadtratssitzun-
gen, die der DSB im Zuge eines amtswegi-
gen Prüfverfahrens übermittelt worden wa-
ren und Ausführungen zur Person des Be-
troffenen und dessen Familie enthielten. Da 
die DSB das Begehren ablehnte, erhob der 
Betroffene Klage gegen die DSB vor einem 

Zivilgericht und beantragte die Herausgabe 
der Protokolle. Das Erstgericht erklärte den 
ordentlichen Rechtsweg auf Grundlage des 
Art 79 DSGVO für zulässig. Das Rekursge-
richt berichtigte die Parteienbezeichnung 

(auf "Republik Österreich [Bund]"), erklärte 

den ordentlichen Rechtsweg unter Abände-
rung des erstgerichtlichen Beschlusses für 
unzulässig, wies die Klage zurück, ließ aber 
den ordentlichen Revisionsrekurs zu. Der 
OGH erachtete den Revisionsrekurs für zu-
lässig, aber nicht berechtigt. 

Der OGH hat erwogen: Die Doppelgleisigkeit 

des Rechtsschutzes unter der DSGVO – dh 
der Rechtsschutz steht den Betroffenen im 
Verwaltungsrechtsweg und im Zivilrechts-
weg offen – wird vom erkennenden Senat 
des OGH in ständiger Rechtsprechung für auf 
Gleichordnung beruhende bürgerlich-rechtli-

che Ansprüche zwischen Privaten bejaht. Die 

DSB agiert jedoch hoheitlich und der Rechts-
schutz gegen Handlungen oder Unterlassun-
gen der DSB hat der Gesetzgeber durch die 
Zuständigkeit des BVwG gewährt. Dies ist 
mit der Rechtsprechung des EuGH vereinbar, 
denn die Mitgliedstaaten sind frei beim Fest-

legen des Zusammenspiels der Rechtsbe-
helfe nach Art 77 bis Art 79 DSGVO. Das 
BVwG ist ein Gericht, das mit den richterli-
chen Garantien der Unabhängigkeit, Unab-
setzbarkeit und Unversetzbarkeit ausgestat-
tet ist. Den Anforderungen des EuGH an den 
Rechtsschutz ist damit entsprochen. Der or-

dentliche Rechtsweg ist gegen die DSB un-
zulässig. 

 

OGH 17.01.2024, 6Ob38/23s 

• Ein Unternehmen nahm ein "internes Sco-
ring" anhand der Bestelldaten vor, wenn ein 
Kunde im Fall von Online-Bestellungen eine 
"unsichere Zahlungsart", also einen Rech-
nungs- oder Ratenkauf, auswählte. Bei Neu-
kunden erfolgte automatisch eine Anfrage 

bei einer externen Auskunftei. War der 
Kunde der Auskunftei unbekannt, wurde die 
unsichere Zahlungsart abgelehnt. War der 
Kunde der Auskunftei bekannt, gab es unter-

schiedliche Scoring-Bewertungen. Bei rot 
wurde die unsichere Zahlungsart automa-
tisch abgelehnt, bei gelb prüfte ein Mitarbei-

ter des Unternehmens die Voraussetzungen 
für die Annahme der unsicheren Zahlungsart 
und bei grün wurde die Bestellung 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f13%2f0054&VonDatum=&BisDatum=13.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=701c4677-3d68-4cc5-8646-3f9278bfdc06&Dokumentnummer=JWT_2023130054_20231214L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20240117_OGH0002_0060OB00143_23G0000_000&Suchworte=RS0132578
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=OGH&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob38%2f23s&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3af584e9-5427-4f4b-ae1d-cae06625db11&Dokumentnummer=JJT_20240117_OGH0002_0060OB00038_23S0000_000
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angenommen. Der Verein für Konsumenten-
information (VKI) begehrte das Verbot, "die 

Bonitätsprüfung anhand von Scoring vorzu-
nehmen, ohne dem Verbraucher das Recht 
einzuräumen, seinen eigenen Standpunkt 

darzulegen und seine Einstufung anzufech-
ten" und behauptete einen systematischen 
Verstoß des Unternehmens gegen Art 22 
DSGVO bei der Vergabe von Teilzahlungs-
krediten an Verbraucher. 

Der OGH hat erwogen: Ein Unterlassungsbe-

gehren ist so zu konkretisieren, dass auf-
grund des stattgebenden Urteils Exekution 
geführt werden kann. Dieser Anforderung 
genügte das Unterlassungsbegehren des VKI 
nicht, weil das darin gebrauchte Wort "Sco-

ring" keine konkrete, im Fall der Klagestatt-
gebung einer Exekution zugängliche Verhal-

tensweise beschrieb. Der VKI hätte die tat-
sächlichen Umstände zu konkretisieren ge-
habt, die der behaupteten automatisierten 
Entscheidung zu Grunde liegen. Das Unter-
lassungsbegehren war auch unschlüssig, 
weil es auf die bloße Vornahme der Bonitäts-
prüfung (Scoring) abstellte, während die 

Klageerzählung die Verweigerung bestimm-
ter Zahlungsarten behandelte. 

Bevor ein unbestimmtes oder unschlüssiges 
Begehren abgewiesen wird, ist vom Gericht 
dessen Verbesserung anzuregen, damit die 

Parteien von der Rechtsauffassung des Ge-

richts nicht überrascht werden. Dies gilt auch 
im Verfahren vor dem OGH. Daher ist die 
Rechtssache zur Vermeidung des Überra-
schungseffekts zur neuerlichen Entschei-
dung an das Erstgericht zurückzuverweisen. 
Anm: Der OGH erklärt nicht, weshalb es 
überraschend ist, dass ein Klagebegehren 

bestimmt und schlüssig sein muss. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 04.01.2024, W298 2262840-1 

• Die Empfängerin einer Einladung zu einem 

COVID-19-Impftermin erhob Datenschutz-
beschwerde an die DSB und machte eine Ge-
heimhaltungsverletzung durch eine näher 
bezeichnete Stelle als Beschwerdegegnerin 
geltend. Die DSB holte in einem Parallelver-

fahren die Stellungnahme einer anderen (in 
der Datenschutzbeschwerde nicht bezeich-
neten) Stelle ein und führte das Verfahren 
gegen diese Stelle als Beschwerdegegnerin 
fort. Die DSB gab der Datenschutzbe-
schwerde statt und befand, dass die nun-
mehrige Beschwerdegegnerin unrechtmäßig 

auf die Daten der Empfängerin im zentralen 
Impfregister und im zentralen Patientenin-
dex zugegriffen hat. Das BVwG behob den 

angefochtenen Bescheid ersatzlos. 

Das BVwG hat erwogen: Die Feststellung der 
Rechtsverletzung einer Person, die in der 
Datenschutzbeschwerde nicht als Beschwer-

degegnerin genannt wird, überschreitet die 
"Sache" des Verfahrens. Ist die in der 

Datenschutzbeschwerde benannte Be-
schwerdegegnerin für die Datenverarbeitung 

nicht verantwortlich und kann die verfehlte 
Bezeichnung der Beschwerdegegnerin im 
Wege einer vertretbaren Auslegung nicht be-

reinigt werden, ist die Datenschutzbe-
schwerde abzuweisen. Die Berichtigung der 
Beschwerdegegnerin kommt von Amts we-
gen nicht in Frage, weil der DSB im amtswe-
gig eingeleiteten Verfahren keine Feststel-
lungskompetenz zukommt. 

Die DSB hat die "Sache" des Verfahrens 
überschritten, indem sie den Bescheid gegen 
eine Stelle erlassen hat, die in der Daten-
schutzbeschwerde nicht benannt war. 

 

BVwG 06.12.2023, W221 2280884-1 

• Ein Vater machte für sich und seinen minder-
jährigen Sohn Betroffenenrechte geltend. 
Seit 2018 brachte der Vater in diesem Zu-
sammenhang 313 Datenschutzbeschwerden 
ein. Die DSB stufte das Vorgehen des Vaters 

als exzessiv ein und lehnte die Behandlung 
der Datenschutzbeschwerde gemäß Art 57 
Abs 4 DSGVO ab. Die Datenschutzbe-
schwerde für den minderjährigen Sohn wies 
die DSB zurück. Die vom Vater ergriffene Be-
scheidbeschwerde wurde vom BVwG hin-

sichtlich des minderjährigen Sohnes zurück-
gewiesen und betreffend den Vater ausge-

setzt. 

Das BVwG hat erwogen: Der VwGH fragte 
den EuGH mit Vorabentscheidungsersuchen 
vom 27.06.2023, Ra 2023/04/0002, wann 
eine Anfrage gemäß Art 57 Abs 4 DSGVO ex-

zessiv ist. Die Vorlagefrage des VwGH ist 
beim EuGH noch anhängig. Verwaltungsver-
fahren, für die die zu entscheidende Vorlage-
frage präjudiziell ist, sind gemäß § 38 AVG 
auszusetzen. Die vom VwGH zu Art 57 Abs 4 
DSGVO gestellte Vorlagefrage ist präjudizi-
ell, weil die DSB die Behandlung der Daten-

schutzbeschwerde wegen deren exzessiven 
Charakters ablehnte. 

Hinsichtlich des minderjährigen Sohnes war 
der Vater nicht zur Vertretung legitimiert. 

 

BVwG 11.01.2024, W258 2243523-1 

• Ein Immobilienentwickler erhob Daten über 
potenzielle Verkaufsinteressenten aus dem 
Grundbuch und schrieb Liegenschaftseigen-
tümer an. Im Herbst 2019 schrieb der Im-

mobilienentwickler die Eigentümerin einer 
Liegenschaft an, die den Immobilienentwick-
ler daraufhin um Löschung ihrer Daten er-
suchte. Der Immobilienmakler löschte die 
aus dem Grundbuch erhobenen Daten, be-

wahrte aber die Korrespondenz mit der Ei-
gentümerin zur Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen auf. Im März 2023 führte der Im-
mobilienentwickler erneut eine Grundbuchs-
abfrage durch und schrieb dieselbe Eigentü-
merin wieder an. Die Eigentümerin 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=98b00646-1029-486b-a0ad-3df5c7d60f6f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2262840-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240104_W298_2262840_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6519d43d-4b35-42d8-9c72-ebcaab288600&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231206_W221_2280884_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=fb733009-8721-4e0b-80e2-063ab0835538&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240111_W258_2243523_1_00
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beschwerte sich bei der DSB, weil sie ihr 
Recht auf Geheimhaltung für verletzt erach-

tete. Die DSB gab der Datenschutzbe-
schwerde statt und ordnete die vollständige 
Löschung der personenbezogenen Daten der 

Eigentümerin an. Das BVwG gab der dage-
gen erhobenen Bescheidbeschwerde des Im-
mobilienentwicklers statt. 

Das BVwG hat erwogen: Der Immobilienent-
wickler löschte aufgrund des Löschungsersu-
chens die Stamm- und Liegenschaftsdaten 

der Eigentümerin und entsprach damit dem 
Löschungsersuchen von 2019. Die Verarbei-
tung der Korrespondenz betreffend das Lö-
schungsersuchen war zur Verteidigung ge-
gen Rechtsansprüchen und zur Dokumenta-

tion des Löschvorgangs erforderlich. Folglich 
steht der Eigentümerin hinsichtlich der Kor-

respondenz kein Recht auf Löschung zu. Die 
erneute Erfassung der Daten nach einer wei-
teren Grundbuchsabfrage ändert nichts da-
ran, dass dem ursprünglichen Löschungser-
suchen entsprochen wurde. Der Eigentüme-
rin wäre es offen gestanden, die Unterlas-
sung der Verarbeitung ihrer Daten zu verlan-

gen. 

Laut dem Vorbringen des Immobilienmaklers 
wird Löschungsersuchen (damals zwar noch 
nicht, aber nunmehr) entsprochen, indem 
nicht alle Daten gelöscht werden, sondern 

die Liegenschaftsadresse mit einem Sperr-

vermerk verarbeitet wird, um das mehrfache 
Anschreiben von Liegenschaftseigentümern 
zu verhindern. Das ist rechtmäßig. Anm: Die 
vom BVwG für rechtmäßig befundene Lö-
schung per Sperrvermerk ist für das Adress-
verlagswesen gemäß § 151 Abs 8 GewO ge-
setzlich angeordnet. Der Gesetzgeber ver-

langt dort aber, die Betroffenen zu informie-
ren und ihnen die Möglichkeit einzuräumen, 
auf die physische Löschung ihrer Daten zu 
bestehen. Die Löschung per Sperrvermerk 
bedeutet, dass Personen, die für einen be-
stimmten Zweck (zB Werbung) der Verarbei-
tung ihrer Daten widersprechen, in eine Liste 

eingetragen werden. Mit dieser Sperrliste 
oder "schwarzen Liste" wird vor dem Ver-
sand von Werbematerial ein Abgleich durch-
geführt. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Weist die DSB eine Datenschutzbeschwerde 
zurück, spricht das BVwG nur über die 
Rechtmäßigkeit der Zurückweisung ab. Die 
Zurückweisung ist nicht rechtmäßig, wenn 

der Zurückweisungsbescheid vor Ablauf der 
in einem Mangelbehebungsauftrag gesetzten 
Frist erlassen wird. Die DSB wird im fortzu-

setzenden Verfahren zu beachten haben, 
dass das Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl (BFA), die für die Datenverarbeitung 
verantwortliche Stelle ist, ua weil das BFA 

die Daten der Asylwerberin ins Zentrale 

Fremdenregister eingetragen hat (BVwG 
22.01.2024, W101 2277417-1). 

Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Grundstücksadressen sind personenbezo-

gene Daten, weil mit Einsicht in das Grund-
buch, das ein öffentliches Register ist, auf 
die Eigentümer geschlossen werden kann. 
Das öffentliche Interesse an Umweltinforma-
tionen überwiegt das Geheimhaltungsinte-
resse des Liegenschaftseigentümers an der 

Geheimhaltung des Umstands, dass für seine 
Liegenschaft ein umweltrechtliches Verfah-
ren wegen Baumentfernungen anhängig ist, 
weil diese Information im Regelfall keinen 

Rückschluss auf höchstpersönliche Lebens-
umstände zulässt (LVwG Wien 04.07.2023, 

VGW-101/060/1619/2023). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 26.04.2023, 2023-0.072.284 

• Ein spanisches Unternehmen sowie dessen 

Geschäftsführer erachteten sich in ihrem Ge-
heimhaltungsrecht verletzt, weil ein Han-
delsunternehmen, bei dem das spanische 
Unternehmen zuvor einen Computer erwor-
ben hatte, in seiner internen Kundendaten-

bank die Information hinterlegte, dass von 

weiteren Geschäftsbeziehungen mit dem 
spanischen Unternehmen abgesehen wird. 
Der Eintrag enthielt eine (Kurz-)Bezeich-
nung, eine interne Nummer, die Adresse des 
Geschäftsführers sowie einen als "Sonderin-
formation" bezeichneten Text, wonach der 

Kunde (das spanische Unternehmen) am Te-
lefon massiv stresst, mit Anwalt droht und 
keine Ausweiskopie zulässt. Die DSB wies die 
Datenschutzbeschwerde ab. 

Die DSB hat erwogen: Das Handelsunterneh-
men verfügt über mehrere Niederlassungen 
in Österreich und die verfahrensgegenständ-

liche Verarbeitung erfolgte im Rahmen der 

Tätigkeit von Niederlassungen in Österreich, 
die DSB ist daher örtlich zuständig. Das spa-
nische Unternehmen ist zwar eine juristische 
Person, § 1 DSB schützt aber auch juristi-
sche Personen und dürfen diese Daten-

schutzbeschwerde bei der DSB einbringen. 
Die DSB ist daher auch sachlich zuständig. 

Der Vermerk in der Kundendatenbank ist 
keine strafrechtliche Unterstellung und kann 
im Vermerk keine rechtswidrige Datenverar-
beitung erblickt werden. Das Handelsunter-
nehmen hat ein berechtigtes Interesse, in 

seiner internen Kundendatenbank zu ver-
merken, dass es mit bestimmten (juristi-

schen) Personen, mit denen es bei früheren 
Geschäftskontakten zu Konflikten gekom-
men ist, von zukünftigen Vertragsabschlüs-
sen absehen will. Anm: Das BVwG hat in der 
Zwischenzeit (nach diesem Bescheid der 

DSB) die Aktivlegitimation juristischer 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2277417-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=13.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2315656a-e439-4889-9dc5-aedf809a5cb2&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W101_2277417_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2277417-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=13.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2315656a-e439-4889-9dc5-aedf809a5cb2&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W101_2277417_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3fe53b8c-1aa0-4d5c-ae60-0025195b3ea6&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-101%2f060%2f1619%2f2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=13.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20230704_VGW_101_060_1619_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3fe53b8c-1aa0-4d5c-ae60-0025195b3ea6&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-101%2f060%2f1619%2f2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=13.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20230704_VGW_101_060_1619_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.072.284&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=13.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2489b033-48ac-4dad-ae1b-ab150fa0542e&Dokumentnummer=DSBT_20230426_2023_0_072_284_00
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Personen auf Beschwerde vor der DSB ver-
neint (BVwG 19.09.2023, W298 2261568-

1). 
 
DSB 18.09.2023, 2023-0.336.563 

• Der Finder eines offenkundig vergessenen 
Pakets begab sich zu einer Polizeiinspektion, 
um eine Rechtsauskunft hinsichtlich des Fin-
derlohns zu erhalten. Ihm wurde mitgeteilt, 
dass er sich mit dem Paket zum Fundamt be-
geben sollte und er wurde über die Konse-

quenzen der Nichtabgabe (Fundunterschla-
gung) belehrt. Der Finder verweigerte die 
Angabe seiner Identifikationsdaten. Da er je-
doch amtsbekannt war, fuhr eine Polizei-
streife zu seiner Wohnadresse und stellte 

das Paket sicher. Dem Finder wurde eine La-

dung zur Vernehmung aufgrund des Ver-
dachts der Fundunterschlagung zugestellt. 
Bei der Vernehmung wurde er unter Andro-
hung von Zwangsgewalt erkennungsdienst-
lich behandelt (Fingerabdrücke, Maße und 
Fotos). 

Der Finder erhob Datenschutzbeschwerde 

bei der DSB wegen Verletzung im Recht auf 
Geheimhaltung (wegen Erhebung seiner er-
kennungsdienstlichen Daten) und Verletzung 
im Recht auf Löschung (weil sein darauf ge-
richtetes Ersuchen abgelehnt wurde). Der 
Finder erhob auch Beschwerde beim LVwG 

OÖ, das die Löschung der Daten anordnete. 

Die DSB gab der Datenschutzbeschwerde 
hinsichtlich der Verletzung des Geheimhal-
tungsrechts statt. 

Die DSB hat erwogen: Es ist das 3. Haupt-
stück des DSG anzuwenden, weil es sich um 
eine Datenverarbeitung durch einen Verant-

wortlichen des öffentlichen Bereichs zum 
Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufde-
ckung oder Verfolgung von Straftaten han-
delt. Nach § 38 DSG ist eine Datenverarbei-
tung ua dann zulässig, wenn sie gesetzlich 
vorgesehen und für die Erfüllung einer Auf-
gabe erforderlich und verhältnismäßig ist. 

Gemäß § 65 SPG sind Sicherheitsbehörden 
befugt, eine Person unter bestimmten Vo-
raussetzungen erkennungsdienstlich zu be-
handeln. Der Finder war jedoch amtsbe-
kannt, hat sich aus freien Stücken zur Poli-
zeiinspektion begeben und konnte an seiner 
Adresse angetroffen werden. Die Vorausset-

zungen für die erkennungsdienstliche Be-
handlung lagen somit nicht vor. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2261568-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e9c15097-8dfc-4ee4-9bf6-0c5eb0c50b11&Dokumentnummer=BVWGT_20230919_W298_2261568_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2261568-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e9c15097-8dfc-4ee4-9bf6-0c5eb0c50b11&Dokumentnummer=BVWGT_20230919_W298_2261568_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=31cbd0ae-946e-4ed0-b4c8-a6eada3ba5b1&Position=1&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20230918_2023_0_336_563_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 13.02.2024, 33696/19, Podchasov/Russ-
land (Telegram, Vorratsdatenspeicherung, 
Ende-zu-Ende Verschlüsselung) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 21.12.2023, Ra 2023/04/0254 (Materi-
elle Wahrheit, Zurückverweisung) 

• BVwG 12.01.2024, W208 2255608-2 

BVwG 12.01.2024, W208 2255608-2 (Amtsge-
heimnis, Auskunftsersuchen) 

BVwG 26.01.2024, W221 2253358-1 (Bonitäts-

daten, Aussetzung) 

BVwG 29.01.2024, W101 2248576-1 (Massen-
verfahren, Aussetzung) 

BVwG 22.01.2024, W252 2280887-1 (Exzess, 

Aussetzung) 

BVwG 22.01.2024, W252 2280766-1 (Exzess, 

Aussetzung) 

BVwG 16.01.2024, W292 2248304-1 (Zurück-
ziehung, Aufhebung) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 24.01.2024, RV/2100418/2023 (Wirt-
schaftliche Eigentümer) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 19.09.2023, 2023-0.632.875 (Räumlicher 
Anwendungsbereich, Cookie-Banner, Mitteilung 
gemäß Art 19 DSGVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rechtsprechung der BDB 

BDB 16.01.2024, 2022-0.465.189 (Amtsmiss-

brauch, Disziplinarstrafe) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
7/2024 vom 21.02.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 13.02.2024, 33696/19, Podchasov/Russ-
land 

• Nummernunabhängige interpersonelle Kom-

munikationsdienste (zB Messenger-Dienste) 
sind in Russland in ein spezielles Register 
einzutragen. Dienste, die in dieses Register 
eingetragen sind, haben Metadaten über In-
ternetkommunikationen für ein Jahr und In-
haltsdaten der Internetkommunikationen für 
sechs Monate aufzubewahren (= Vorratsda-

tenspeicherung). Auf Anfrage haben solche 
Dienste den Sicherheits- und Geheimdienst-

behörden die gespeicherten Daten herauszu-
geben und, sofern die Daten verschlüsselt 
sind, auch die für die Entschlüsselung erfor-
derlichen Daten mitzuliefern (= geheime 
Überwachung). 

Telegram wurde 2017 in dieses Register ein-
getragen. Die Ende-zu-Ende Verschlüsse-
lung war zwar nicht voreingestellt, konnte 
von den Nutzern aber ausgewählt werden. 
Der russische Geheimdienst (Federal 
Security Service; FSB) verlangte von Tele-

gram die Herausgabe von mit sechs Telefon-
nummern verbundenen Daten sowie die zur 
Entschlüsselung der verschlüsselten Daten 
erforderlichen Informationen wegen Terro-

rismusverdachts und berief sich auf sechs 
Gerichtsurteile, die die Herausgabe dieser 
Daten angeordnet haben sollen. Telegram 

verweigerte die Herausgabe der für die Da-
tenentschlüsselung erforderlichen Informati-
onen, weil es unmöglich sei, dieser Anord-
nung Folge zu leisten, ohne eine Hintertür zu 
bauen, die den Verschlüsselungsmechanis-
mus für alle Nutzer schwächt. Telegram 
wurde zu einer Strafe verurteilt und es 

wurde eine Sperranordnung an Telegram ge-
richtet. Dennoch blieb Telegram in Russland 
bis zum Urteil des EGMR verfügbar und funk-
tionsfähig. 

Die Offenlegungsanordnung des FSB wurde 
von 35 Telegramnutzern – darunter der spä-

tere Beschwerdeführer vor dem EGMR – an-
gefochten. Sie machten geltend, dass die ge-
forderte Bereitstellung der Verschlüsse-
lungsschlüssel (encryption keys) die Ent-
schlüsselung der Kommunikation aller Nut-
zer ermöglichen würde und folglich auch ihr 
Recht auf Privatsphäre verletze. Die russi-

schen Gerichte wiesen die Beschwerde als 
unzulässig zurück. Die dritte Kammer des 
EGMR stellte einstimmig eine Verletzung des 
Rechts auf Privatsphäre gemäß Art 8 EMRK 
fest. 

Der EGMR hat erwogen: Der EGMR ist zu-
ständig, weil sich der Sachverhalt vor dem 

16.09.2022 ereignete, als Russland auf-
hörte, Vertragsstaat der EMRK zu sein. 

Die bloße Vorratsdatenspeicherung stellt ei-
nen Eingriff in die Rechte nach Art 8 EMRK 

dar, unabhängig davon, ob die Behörden an-
schließend Zugriff auf die gespeicherten Da-

ten erhalten. Die Speicherung ist, obgleich 
es von den privaten Diensteanbietern durch-
geführt wird, gesetzlich vorgeschrieben und 

daher dem Staat zurechenbar. Ebenso ist die 
bloße Existenz eines Gesetzes, das die ge-
heime Überwachung erlaubt, ein Eingriff in 
die Rechte gemäß Art 8 EMRK. 

Die technischen Möglichkeiten wie auch die 
damit verbundenen Gefahren haben massiv 

zugenommen. Zu diesen Gefahren zählen ua 
der globale Terrorismus, Drogen- und Men-
schenhandel sowie die sexuelle Ausbeutung 
von Kindern. Verschlüsselung hilft jedoch 
Bürgern und Unternehmen, um sich gegen 

den Missbrauch von Informationstechnolo-
gien zur Wehr zu setzen. Um die Entschlüs-

selung der verschlüsselten Kommunikation 
zu ermöglichen, müsste die gesamte Ver-
schlüsselungstechnologie von Telegram ge-
schwächt werden. Der Einbau einer dafür er-
forderlichen Hintertür könnte auch von kri-
minellen Netzwerken ausgenutzt werden und 
könnte die Sicherheit aller Telegramnutzer 

ernsthaft gefährden. 

Die russische Verpflichtung zur Vorratsda-
tenspeicherung umfasst ua die Speicherung 
der Stimm-, Text-, Bild-, Ton- und Videoda-
ten. Der Eingriff ins Grundrecht ist damit äu-

ßerst weit und ernst. Die Diensteanbieter 

können auch verpflichtet werden, Equipment 
zu installieren, das den Behörden direkten 
Zugriff auf die gespeicherten Daten erlaubt. 
Der Datenzugriff bedarf zwar einer gerichtli-
chen Genehmigung, die Gerichtsentschei-
dung muss den Diensteanbietern jedoch 
nicht gezeigt werden und die entsprechen-

den Gerichtsentscheidungen wurden Tele-
gram auch nicht gezeigt. Das Genehmi-
gungsverfahren ist nicht geeignet, sicherzu-
stellen, dass geheime Überwachungsmaß-
nahmen nur in Fällen angeordnet werden, in 
welchen dies in einer demokratischen Gesell-
schaft erforderlich ist. Die vorgesehenen 

Rechtsbehelfe sind nicht effektiv, weil die 
Betroffenen über die geheime Überwachung 
nicht informiert werden. Folglich liegt eine 
Verletzung des Art 8 EMRK vor. Anm: Vor-
ratsdatenspeicherung und Entschlüsselung 
sind auch innerhalb der EU ein Anliegen der 

Sicherheitsbehörden. Der EuGH hat die all-
gemeine Vorratsdatenspeicherung erstmals 
mit Urteil vom 08.04.2014, C‑293/12 und 

C‑594/12, Digital Rights Ireland Ltd, unter-

sagt. Der VfGH lehnte mit Erkenntnis vom 
11.12.2019 die Entschlüsselung verschlüs-
selter Kommunikationen ab (Stichwort: Bun-
destrojaner; VfSlG 20.356/2019). 

 

Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 21.12.2023, Ra 2023/04/0254 

• Im Rahmen einer im Juli 2020 erhobenen 

Datenschutzbeschwerde behauptete ein 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-230854%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-230854%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2471993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2471993
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d220d451-b87b-48a8-9404-152059edfc9f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vfgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=G72%2f2019&VonDatum=&BisDatum=18.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JFT_20191211_19G00072_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=5a13c3ff-5877-46f5-b702-e8caeaabafd3&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Erkenntnis&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=50&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2023040254_20231221L00


 

37 

 

Nachbar, in seinem Grundrecht auf Geheim-
haltung verletzt worden zu sein, weil sein 

Grundstück vom Aufnahmebereich zweier 
Videokameras erfasst werde, die seine Nach-
barin installiert hätte. Die Nachbarin bestritt 

die Möglichkeit einer unzulässigen Datenver-
arbeitung, weil es sich bei der einen Kamera 
um eine Attrappe handle und der Schwenk-
bereich der anderen Kamera nicht auch das 
Grundstück des Nachbars erfasse. Allein auf 
Basis von schriftlichen Stellungnahmen er-

ließ die DSB einen die Datenschutzbe-
schwerde als unbegründet abweisenden Be-
scheid. Der dagegen erhobenen Bescheidbe-
schwerde gab das BVwG Folge, hob den Be-
scheid gemäß § 28 Abs 3 VwGVG auf und 
verwies die Angelegenheit zur Verfahrenser-

gänzung und Erlassung eines neuen Be-

scheids an die DSB zurück. Die dagegen er-
hobene Amtsrevision der DSB wies der 
VwGH als unbegründet ab. 

Der VwGH hat erwogen: In der Amtsrevision 
brachte die DSB vor, die AVG verpflichte sie 
zwar, zur Ermittlung der materiellen Wahr-
heit den vollen Beweis zu erbringen, Art 57 

Abs 1 lit f DSGVO derogiere jedoch partiell 
den entsprechenden Bestimmungen des 
AVG, sodass für die Feststellung des maß-
geblichen Sachverhalts nicht der "volle Be-
weis" gefordert werde, sondern die Be-
schwerdebehandlung – einzelfallbezogen – 

"in angemessenem Umfang" zu erfolgen 
habe. Entgegen der Ansicht der DSB besteht 
jedoch kein Anhaltspunkt für eine "partielle" 
Derogation der §§ 37 und 39 Abs 2 AVG. 

Die DSB hat sich trotz einander widerspre-
chender Behauptungen der Nachbarn zur 
Frage der Betriebsweise (Schwenkbarkeit) 

der Kameras bloß mit der Einholung schrift-
licher Stellungnahmen begnügt und hat die 
Nachbarin, obwohl es geboten gewesen 
wäre, mündlich nicht einvernommen. Das 
BVwG ist daher vertretbar davon ausgegan-
gen, dass die DSB ihrer Pflicht zur Bearbei-
tung der Datenschutzbeschwerde nicht mit 

aller gebotenen Sorgfalt nachgekommen ist. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 12.01.2024, W208 2255608-2 

• Ein Offizier des Bundesheeres geriet mit Vor-
gesetzten und Untergebenen aufgrund un-
terschiedlicher Vorstellungen der Dienstaus-
übung und des Umgangstons des Offiziers 
wiederholt aneinander. Die Folge waren 
zahlreiche Disziplinarbeschwerden bei der 

Bundesdisziplinarbehörde, Strafanzeigen bei 
der Staatsanwaltschaft und Datenschutzbe-
schwerden bei der DSB. Der Offizier wurde 

mit Disziplinarerkenntnis der Bundesdiszipli-
narbehörde (BDB) ua wegen unberechtigten 
Datenzugriffen im Aktensystem des Bundes-
heeres für schuldig befunden. Das BVwG be-

stätigte das Disziplinarerkenntnis ua wegen 

unrechtmäßigen Zugriffen im elektronischen 
Akt des Bundes (ELAK). 

Das BVwG hat erwogen: Die Datenschutzbe-
stimmungen des § 1 Abs 1 DSG iVm Art 6 
Abs 1 lit e DSGVO lassen Datenverarbeitun-

gen zur Wahrnehmung konkreter Verwal-
tungsaufgaben nur zu, wenn sie erforderlich 
sind. Der Offizier verarbeitete unrechtmäßig 
personenbezogene Daten, indem er auf die 
Mehrdienstleistungsanordnung eines Haupt-
manns ohne dienstliche Notwendigkeit zuge-

griffen hat und diese samt der darin enthal-
tenen personenbezogenen Daten, Name und 
Personalnummer, mit weiteren Bediensteten 
teilte. Weiters verarbeitete der Offizier un-
rechtmäßig die Daten eines Obersts, indem 

er auf dessen Belohnungsantrag zugegriffen 
hat. 

Dagegen handelte der Offizier rechtmäßig, 
als er einem Vorgesetzten vorschriftswidri-
ges Verhalten vorwarf, weil ihm dieser die 
Einsicht in seinen Personalakt verweigerte. 
Beim Verlangen um Einsicht in den eigenen 
Personalakt handelt es sich um ein Aus-
kunftsersuchen über die eigenen Daten. Die 

Einsicht darf nicht deshalb verweigert wer-
den, weil man befürchtet, der Offizier könnte 
erneut einen Fehler finden und diesen bei der 
DSB zur Anzeige bringen. Der Offizier durfte 
einem Vorgesetzten auch einen Verstoß ge-

gen Datenschutzbestimmungen anlasten, 

weil dieser auf einem Selbstauskunftsbogen 
des Offiziers bei der Frage nach Vorstrafen 
zur Angabe des Offiziers ("Nein") händisch 
"bereits verjährt" vermerkt hatte, obwohl 
verjährte Vorstrafen für den Zweck des Aus-
kunftsbogens außer Acht bleiben mussten 
und dies dem Vorgesetzten bekannt war. 

Ebenfalls rechtmäßig handelte der Offizier, 
als er hinsichtlich der Empfängernennung in 
Auskunftsschreiben eine andere Rechtsan-
sicht vertrat als ein Vorgesetzter und des-
halb in einem der zahlreichen Verfahren vor-
brachte, dass er durch die unvollständige 
Empfängernennung vom Vorgesetzten in 

seinen Rechten verletzt worden war. Der 
EuGH stützte später die Rechtsansicht des 
Offiziers, dass Empfänger konkret benannt 
werden müssen, und darüber hinaus dient 
das Disziplinarrecht nicht dazu, unliebige 
Meinungsäußerungen zu untersagen, sofern 

diese im Rahmen der freien Meinungsäuße-
rung vertretbar sind. 

Allein die missbräuchliche Beschaffung von 
dem Datenschutz unterliegenden personen-
bezogenen Daten, ohne darüberhinausge-
henden Vorsatz, ein konkretes Recht des 
Staates oder einer Person zu schädigen, 

reicht für die Verwirklichung des Tatbestands 

von § 302 Abs 1 StGB (Amtsmissbrauch) 
zwar nicht aus. Eine missbräuchliche Daten-
beschaffung indiziert aber in der Regel den 
Vorsatz, das Geheimhaltungsinteresse der 
betroffenen Person zu verletzen. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=dd93405f-6fc5-4442-8b1e-9a08307fb26d&Position=0&Sort=2%7cDesc&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=dsb&Dokumentnummer=BVWGT_20240112_W208_2255608_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=dd93405f-6fc5-4442-8b1e-9a08307fb26d&Position=0&Sort=2%7cDesc&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=dsb&Dokumentnummer=BVWGT_20240112_W208_2255608_2_00
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Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Bis zur Entscheidung des EuGH in der Rs C-
203/22, Dun & Bradstreet Austria, wird das 
Verfahren über die Rechtsfrage, welche aus-

sagekräftigen Informationen über die invol-
vierte Logik einer automatisierten Entschei-
dungsfindung, die im Spannungsverhältnis 
zu einem Geschäftsgeheimnis stehen, zu er-
teilen sind, ausgesetzt (BVwG 26.01.2024, 
W221 2253358-1). 

• Ist vom BVwG in einer erheblichen Anzahl 

von anhängigen oder in naher Zukunft zu er-
wartenden Verfahren eine Rechtsfrage zu lö-
sen und ist gleichzeitig beim Verwaltungsge-
richtshof eine Revision zur selben Rechts-

frage anhängig, kann das BVwG das Verfah-

ren aussetzen (BVwG 29.01.2024, 
W101 2248576-1). 

• Bis zur Entscheidung des EuGH in der Rs C-
416/23, Österreichische Datenschutzbe-
hörde, wird das Verfahren über die Rechts-
frage, ob über 300 Datenschutzbeschwerden 

mit gleichbleibendem Kern iSd Art 57 Abs 4 
DSGVO exzessiv sind, ausgesetzt 
(BVwG 22.01.2024, W252 2280887-1). 

• Bis zur Entscheidung des EuGH in der Rs C-
416/23, Österreichische Datenschutzbe-
hörde, wird das Verfahren über die Rechts-

frage, ob die Datenschutzbeschwerde des 

Beschwerdeführers wegen ihres wiederho-
lenden und rechtsmissbräuchlichen Charak-
ters iSd Art 57 Abs 4 DSGVO exzessiv ist, 
ausgesetzt (BVwG 22.01.2024, 
W252 2280766-1). 

• Die Datenschutzbeschwerde kann in jeder 

Lage des Verfahrens mit der Wirkung zu-
rückgezogen werden, dass die DSB unzu-
ständig und der erlassene Bescheid nach-
träglich rechtswidrig wird. In solchen Fällen 
hat das BVwG den Bescheid ersatzlos zu be-

heben (BVwG 16.01.2024, W292 2248304-
1). 

 

Rechtsprechung des BFG 

Aus der Rechtsprechung des BFG: 

• Gemäß § 5 WiEReg haben Rechtsträger be-
stimmte personenbezogene Daten über ihre 
wirtschaftlichen Eigentümer an die Bundes-
anstalt Statistik Österreich als Auftragsver-
arbeiterin der Registerbehörde (Bundesmi-
nister für Finanzen) zu melden. Die Meldung 

der Daten hat im elektronischen Weg über 
das Unternehmerserviceportal zu erfolgen. 
Wird eine Meldung nicht erstattet, kann das 
Finanzamt Österreich deren Vornahme durch 
Verhängung einer Zwangsstrafe erzwingen, 

solange die zu erzwingende Handlung noch 

nicht vorgenommen wurde (BFG 
24.01.2024, RV/2100418/2023). 

 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 19.09.2023, 2023-0.632.875 

• Ein Nutzer besuchte die US-Website einer in 
den USA niedergelassenen Websitebetreibe-

rin. Im Zuge des Websitebesuchs willigte der 
Nutzer in die Verwendung von Cookies ein. 
Anschließend brachte der Nutzer Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB ein, weil die 
von ihm erteilte Einwilligung ungültig gewe-
sen sei und beantragte ua, der Websitebe-
treiberin die Löschung der über ihn erhobe-

nen Cookie-Werte aufzutragen sowie das 
US-Websitebetreiberin zu verpflichten, all-
fällige Empfänger der Cookie-Werte über die 
Löschung iSd Art 19 DSGVO zu informieren. 
Die DSB gab der Datenschutzbeschwerde 

teilweise statt und trug der Websitebetreibe-

rin ua auf: 

1. Die Datenempfänger über die Löschung 
gemäß Art 19 DSGVO zu informieren. 

2. Auf der ersten Ebene des Cookie-Ban-
ners neben der Schaltfläche für das Ak-
zeptieren der Cookies eine gleichwertige 
Option für das Ablehnen der Cookies vor-

zusehen. 

3. Einen ausdrücklichen Hinweis, wo das 
Recht auf Widerruf der Einwilligung aus-
geübt werden kann, in den Cookie-Ban-
ner aufzunehmen. 

Die DSB hat erwogen: Die US-Website ist 
zwar an kein europäisches Publikum gerich-

tet, sie verweist aber auf die Webshops an-
derer Unternehmen. Die britische Website 
bietet die Möglichkeit an, ein Printabonne-
ment nach Österreich zu bestellen. Das 
bloße Zugänglichmachen der Website, einer 
E-Mail-Adresse oder von Kontaktdaten rei-

chen jedoch nicht aus, um den räumlichen 
Anwendungsbereich der DSGVO zu eröffnen. 
Dennoch eröffnet ist der räumliche Anwen-
dungsbereich der DSGVO deshalb, weil auf 
dem Endgerät des Nutzers Cookies ausgele-
sen wurden und durch Tracking auf Verhal-
tensprofilen basierte Personalisierungsfunk-

tionen angeboten werden. 

Die erhobenen Cookie-Werte sind personen-
bezogene Daten, weil die Cookies einzigar-
tige, zufallsgenerierte Werte im Endgerät 
des Nutzers setzten und diese Werte an die 
Server der Cookie-Anbieter übermittelten. 

Die eingeholte Einwilligung zum Setzen der 

Cookies war ungültig, weil es auf der ersten 
Ebene des Cookie-Banners keine Möglichkeit 
gab, die Einwilligung zu verweigern. Die Da-
ten wurden daher unrechtmäßig verarbeitet 
und mussten von der Websitebetreiberin ge-
löscht werden. Dies hat sie auch getan, al-

lerdings hätten gemäß Art 19 DSGVO auch 

die Empfänger der Informationen der Coo-
kie-Werte über die erfolgte Löschung infor-
miert werden müssen. Die US-
Websitebetreiberin wendete zwar ein, dass 
dies mit einem unverhältnismäßigem Auf-
wand verbunden wäre, sie war für diese 

https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B203%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0203%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=2648553
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B203%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0203%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=2648553
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2253358-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ccb66748-65ce-49a7-8670-ad0f915cc797&Dokumentnummer=BVWGT_20240126_W221_2253358_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2253358-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ccb66748-65ce-49a7-8670-ad0f915cc797&Dokumentnummer=BVWGT_20240126_W221_2253358_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d5488848-2954-43f8-b081-9d947083e69f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2248576-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240129_W101_2248576_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d5488848-2954-43f8-b081-9d947083e69f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2248576-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240129_W101_2248576_1_00
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B416%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0416%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-416%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=2653990
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B416%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0416%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-416%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=2653990
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B416%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0416%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-416%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=2653990
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2280887-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=696d4e41-add9-48da-952b-3698ee6cd55d&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W252_2280887_1_00
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B416%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0416%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-416%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=2653990
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B416%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0416%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-416%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=2653990
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B416%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0416%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-416%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=2653990
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2280766-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9b2fdec0-bbd2-443e-a875-cebf50d9c131&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W252_2280766_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2280766-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9b2fdec0-bbd2-443e-a875-cebf50d9c131&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W252_2280766_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2248304-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=db0cac0b-6492-4f76-96bd-3dad38cfae6a&Dokumentnummer=BVWGT_20240116_W292_2248304_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2248304-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=db0cac0b-6492-4f76-96bd-3dad38cfae6a&Dokumentnummer=BVWGT_20240116_W292_2248304_1_00
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:Standardsuche)?dokumentId=737f7a7f-27a4-4d3d-b223-866aae7c4f86&segmentId=9b88cf99-9b89-4f8e-8333-76b8366a7e8e&indexName=findok-bfg&konsehId=3ed85102-5971-4b9d-a74e-c06eed32b0af&recordId=737f7a7f-27a4-4d3d-b223-866aae7c4f86_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F2100418%2F2023%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:Standardsuche)?dokumentId=737f7a7f-27a4-4d3d-b223-866aae7c4f86&segmentId=9b88cf99-9b89-4f8e-8333-76b8366a7e8e&indexName=findok-bfg&konsehId=3ed85102-5971-4b9d-a74e-c06eed32b0af&recordId=737f7a7f-27a4-4d3d-b223-866aae7c4f86_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F2100418%2F2023%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e1e97e34-a195-41f4-8a9d-b524387ac4d5&Dokumentnummer=DSBT_20230919_2023_0_632_875_00
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Behauptung jedoch beweispflichtig und hat 
keinen Nachweis erbracht. 

 

Rechtsprechung der BDB 

BDB 16.01.2024, 2022-0.465.189 

• Eine Beamtin bewarb sich für eine Führungs-
funktion. Aufgrund eines entsprechenden Er-
lasses (sog Logfileerlass) wurden im Rahmen 

des Bewerbungsprozesses ihre Datenbank-
zugriffe analysiert. Es stellte sich zunächst 
heraus, dass sie auf die Steuerdaten ihres 
Gatten und ihrer Arbeitszimmerkollegin 
mehrfach ohne dienstlichen Grund zugegrif-
fen hat. Die Beamtin verteidigte sich damit, 
dass sie auf die entsprechenden Daten auch 

privat hätte zugreifen können, es aber prak-
tischer und schneller gewesen sei, die Daten 
dienstlich abzufragen. Nach weiteren Unter-
suchungen stellte sich heraus, dass die Be-
amtin auch die Daten weiterer Personen, ua 
in Zusammenhang mit ihrer politischen Tä-
tigkeit, ohne dienstlichen Grund und in vie-

len Fällen auch ohne Einverständnis der Be-
troffenen abgefragt hat. Die für die Beamtin 
zuständige Dienstbehörde erstattete Diszip-
linaranzeige an die Bundesdisziplinarbe-
hörde (BDB) und auch Strafanzeige an die 
zuständige Staatsanwaltschaft (StA). Die 

Beamtin war geständig und es wurde über 

sie wegen Verletzung von Bestimmungen 
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes (BDG), 
die solche Datenzugriffe untersagten, die 
Disziplinarstrafe der Geldbuße iHv 
EUR 2.800 verhängt. Die StA stellte das Ver-
fahren diversionell ein. 

Die BDB hat datenschutzrechtlich relevant 
erwogen: Die Beamtin stand zu den Perso-
nen, deren Daten sie abfragte, entweder in 
einem Angehörigenverhältnis oder es han-
delte sich um Bekannte, vorwiegend aus ih-
rem politischen Umfeld. Deshalb ist die Be-
amtin als befangenes Organ anzusehen und 

kann daher eine dienstliche Veranlassung 
zur Vornahme der dokumentierten Datenzu-

griffe nicht gegeben sein. Die nur für dienst-
liche Belange bestehende rechtliche Erlaub-
nis, das Grundrecht auf Datenschutz (§ 1 
DSG) zu durchbrechen, wird von einer Be-

amtin dann missbräuchlich in Anspruch ge-
nommen, wenn eine Ermittlung personenbe-
zogener Daten ohne dienstliche Rechtferti-
gung erfolgt. Nach dem OGH führt der Be-
fugnismissbrauch bei deliktspezifischem 
Schädigungsvorsatz zu einer strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit nach § 302 Abs 1 StGB 

(Amtsmissbrauch), ohne dass an sich ein 
tatsächlicher Schadenseintritt erforderlich 
wäre. In der Verletzung des Grundrechts auf 

Datenschutz nach § 1 DSG durch eine miss-
bräuchliche Datenermittlung ist die konkrete 
Schädigung der Betroffenen zu erblicken. 
Der Beamtin war aufgrund der absolvierten 

internen Trainings und interner Weisungen 
die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens auch 

bekannt. Sie handelte zumindest mit beding-
tem Vorsatz. 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2022-0.465.189&VonDatum=&BisDatum=19.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1347f95c-49ea-4f94-8815-c180335cab6f&Dokumentnummer=DKT_BDB_20240116_2022_0_465_189_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
Nächsten Dienstag würden wir uns freuen, 
Sie bei der Schönherr Privacy Academy be-

grüßen zu dürfen. 
 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-

henden Entscheidungen veröffentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 22.02.2024, 16974/14, Kaczmarek/Polen 

(Telefonüberwachung) 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge vom 22.02.2024, C-

693/22, I. (Vente d'une base de données) (Ver-
kauf einer Datenbank mit personenbezogenen 
Daten) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 21.12.2023, Ro 2021/04/0010 (Arbeits-

marktchancen-Assistenzsystem, Privatwirt-
schaftsverwaltung, Gesetzesqualität, Profiling, 
automatisierte Entscheidung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 18.01.2024, W137 2237426-1 (Privatde-
tektiv, Foto) 

BVwG 22.01.2024, W211 2263717-1 (techni-

sche Daten, kein Personenbezug) 

BVwG 09.01.2024, W256 2246709-1 (Form der 
Auskunft, Datenportabilität) 

BVwG 22.01.2024, W252 2246156-1 (Doku-

mentenkopie, Anwaltsgeheimnis) 

BVwG 22.01.2024, W252 2247042-1 (mehrstu-

figer Auskunftsprozess, Dokumentenkopie, Ak-
teneinsicht, physischer Datenträger) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BVwG 18.01.2024, W137 2243176-1 (Offenle-

gen einer E-Mail) 

BVwG 01.02.2024, W287 2280832-2 (Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
8/2024 vom 28.02.2024 

https://www.schoenherr.eu/content/breakfast-with-schoenherr-privacy-academy/
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To the Point: 
Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 22.02.2024, 16974/14, Kaczmarek/Polen 

• Im Rahmen verdeckter Ermittlungen gegen 
einen ehemaligen polnischen Innenminister 

wurden auch die Telefongespräche seiner 
Ehefrau abgehört. Aufzeichnungen und Ab-
schriften davon wurden der Staatsanwalt-
schaft übermittelt. Bei einer Pressekonfe-
renz, die live im öffentlichen Fernsehen 
übertragen wurde, wurde ein Gespräch zwi-
schen der Ehefrau und dem ehemaligen 

Obersten Polizeikommandant abgespielt, in 
dem die Hausnummer der Ehefrau enthüllt 

wurde. Dies wurde auf eine Bestimmung der 
polnischen Strafprozessordnung gestützt, 
die in Ausnahmefällen mit Genehmigung der 
Staatsanwaltschaft (die im konkreten Fall 
vorlag) die Einsichtnahme Dritter in die Er-

mittlungsakte erlaubte. Die Ehefrau be-
schwerte sich über die Veröffentlichung ihrer 
persönlichen Daten und die Aufbewahrung 
des Überwachungsmaterials beim EGMR. 
Der EGMR stellte eine Verletzung des Art 8 
EMRK fest und sprach der Ehefrau eine Ent-

schädigung iHv EUR 5.000 zu. 

Der EGMR hat erwogen: Die Veröffentlichung 
der Aufzeichnung eines Telefongesprächs 
stellt einen Eingriff in das Recht auf Privatle-

ben dar. Die Bestimmung der polnischen 
Strafprozessordnung sieht nicht explizit vor, 
dass Informationen oder Daten, die während 

der Untersuchung gesammelt wurden, auf 
einer Pressekonferenz veröffentlicht werden 
dürfen. Dies ist für Personen, die von den Er-
mittlungen selbst nicht betroffen sind, auch 
nicht vorhersehbar, weil das polnische Recht 
weder die Ausnahmefälle noch die Art und 
Weise der Gewährung der Akteneinsicht prä-

zisiert. Aufzeichnungen über eine Person, die 
von den Ermittlungen selbst nicht betroffen 
war, deren Gespräche aber dennoch aufge-
zeichnet wurden, sind daher nicht vom nati-

onalen Gesetz gedeckt, sodass eine Verlet-
zung des Art 8 EMRK vorlag. 

Die Speicherung von Informationen über das 
Privatleben einer Person durch eine Behörde 
gilt als Eingriff in das Recht auf Privatleben. 
Im Zusammenhang mit der Speicherung 
personenbezogener Daten sind klare und de-
taillierte Vorschriften über Mindestgarantien 
erforderlich, die ua Dauer der Speicherung, 

Verwendung, Zugang Dritter, Verfahren zur 
Wahrung der Integrität und Vertraulichkeit 
der Daten und Verfahren zu ihrer Vernich-
tung betreffen. Obwohl die Ehefrau selbst 
nicht das Ziel der Überwachung war, wurden 
Aufzeichnungen und Abschriften ihrer Tele-

fongespräche angefertigt, sodass in ihr 

Recht auf Achtung des Privatlebens einge-
griffen wurde. Mangels klar definierter recht-
licher Rahmenbedingungen und Verfahrens-
garantien, die sich auf die Vernichtung der 
Aufzeichnungen beziehen, war dieser Eingriff 

unrechtmäßig. Die relevanten Rechtsvor-
schriften sahen keine ausreichenden Garan-

tien zum Schutz von Personen vor, die nicht 
direkt von Sicherheitsmaßnahmen betroffen 
sind, deren Gespräche aber dennoch abge-

hört wurden. 

 

Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 22.02.2024, C-693/22, I. 

(Vente d'une base de données) (auf Englisch) 

• Ein Gläubiger hatte eine gerichtlich bestä-
tigte Forderung gegen einen Schuldner und 
führte Exekution (Vollstreckung) gegen den 
Schuldner. Der Gerichtsvollzieher beendete 
das Verfahren, weil der Schuldner – ein Un-

ternehmen – kein Vermögen hatte, um die 
Forderung zu befriedigen. Auf Grundlage des 
einschlägigen polnischen Gesetzes konnte 
der Gläubiger in einem solchen Fall unmittel-
bar gegen die Vorstandsmitglieder des Un-
ternehmens vorgehen und der Gläubiger 
ging auch gegen ein ehemaliges Vorstands-

mitglied des Schuldners vor. Das ehemalige 
Vorstandsmitglied wendete ein, dass der 
Schuldner sehr wohl über Vermögen ver-
fügte, wozu ua eine Datenbank mit perso-
nenbezogenen Daten zählte. Das vorlegende 
Gericht erörterte, dass das Vermögen des 

Unternehmens nur gemeinsam mit dieser 

Datenbank geeignet ist, die Forderung zu 
befriedigen und fragte den EuGH, ob eine 
Datenbank mit personenbezogenen Daten 
ohne Einwilligung der Betroffenen in einem 
Exekutionsverfahren veräußert werden darf. 
Der Generalanwalt schlägt dem EuGH vor 

diese Frage mit der Einschränkung zu beja-
hen, dass die Datenverarbeitung eine not-
wendige und verhältnismäßige Maßnahme 
zu sein hat, um die Vollstreckbarkeit der zi-
vilrechtlichen Forderung sicherzustellen. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Auf eine 
Datenverarbeitung zur Exekution einer zivil-

rechtlichen Forderung findet die DSGVO An-
wendung. Der Gerichtsvollzieher ist der Ver-

antwortliche für die Datenverarbeitung, weil 
er die Daten abfragt und verwendet. Die Da-
tenverarbeitung endet mit dem Verkauf der 
Datenbank in einer öffentlichen Versteige-

rung (Auktion). Der Gerichtsvollzieher ist 
eine Behörde, die in Ausübung öffentlicher 
Gewalt tätig wird (Art 6 Abs 1 lit e DSGVO). 
Demnach braucht der Gerichtsvollzieher eine 
Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im na-
tionalen Recht. Die Regelungen des Exekuti-
onsverfahrens bilden eine solche Rechts-

grundlage. 

Der Verkauf der Datenbank ist ein anderer 
Zweck als jener Zweck, für welchen die Da-

ten ursprünglich erhoben wurden. Dieser 
neue Zweck ist mit dem alten Zweck nicht 
vereinbar. Gemäß Art 6 Abs 4 DSGVO dürfen 
personenbezogene Daten für einen neuen 

Zweck bei Unvereinbarkeit der Zwecke ver-
arbeitet werden, wenn sie auf eine 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-231432%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283064&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4480042
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283064&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4480042
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Rechtsgrundlage gestützt werden, die eines 
der in Art 23 DSGVO festgelegten Ziele ver-

folgt. Die Regelungen des Exekutionsverfah-
rens erfüllen grundsätzlich auch diese Vor-
gabe. 

Der Verkauf der Datenbank ist erforderlich 
und verhältnismäßig, weil laut vorlegendem 
Gericht kein gelinderes Mittel zur Befriedi-
gung der zivilrechtlichen Forderung zur Ver-
fügung steht. Die Verhältnismäßigkeitsab-
wägung fällt zugunsten des Gläubigers aus, 

weil die Befriedigung einer zivilrechtlichen 
Forderung in den Schutzbereich des Grund-
rechts auf Eigentum fällt. 

Das einschlägige polnische Gesetz würde es 
allerdings auch Käufern aus einem Drittland 

ermöglichen, die Datenbank zu kaufen, 
wodurch die Daten dem Anwendungsbereich 

der DSGVO entzogen werden könnten. Dies 
würde das Recht der Betroffenen auf Schutz 
ihrer personenbezogenen Daten zu weitge-
hend beeinträchtigen. Dieses Ergebnis 
könnte jedoch vermieden werden, wenn der 
Gerichtsvollzieher mit nationalem Gesetz 
verpflichtet wird, dem Käufer die Einhaltung 

der DSGVO aufzuerlegen. Anm: Die auf 
Deutsch nicht veröffentlichten Schlussan-
träge enthalten wichtige Hinweise zur Ab-
grenzung der Rechtfertigungstatbestände 
Art 6 Abs 1 lit c DSGVO und Art 6 Abs 1 lit e 

DSGVO und zur Anwendung des Letzteren. 

 

Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 21.12.2023, Ro 2021/04/0010 

• Das Arbeitsmarktservice (AMS) bietet 

Dienstleistungen an, um Arbeitssuchende 
wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. 
Die Vorgehensweise ist dabei in der "Bun-
desrichtlinie" des AMS "Kernprozess Arbeits-
kräfte unterstützen" festgelegt. Berater des 
AMS haben in Beratungsgesprächen mit Ar-
beitssuchenden ua deren Arbeitsmarktchan-

cen zu erörtern. Zur Berechnung der Arbeits-

marktchancen wurde das automatisierte Ar-
beitsmarktchancen-Assistenzsystem (AMAS) 
entwickelt. Das AMAS teilt die Arbeitssu-
chenden anhand eines Algorithmus in drei 
(AMS-)Kundenkategorien hinsichtlich ihrer 

Arbeitsmarktchancen ein. Diese Einteilung 
soll als Grundlage der Beratungsstrategie 
dienen. 

Die DSB leitete ein amtswegiges Prüfverfah-
ren ein und untersagte dem AMS die Ver-
wendung des AMAS. Das BVwG gab der Be-
scheidbeschwerde des AMS Folge. Über die 

Amtsrevision der DSB behob der VwGH das 
Erkenntnis des BVwG, weil dieses wegen se-
kundären Feststellungsmängeln mit Rechts-

widrigkeit des Inhalts belastet war. 

Der VwGH hat erwogen: Das AMAS dient der 
Beratung im Rahmen der Arbeitsvermittlung 
und der Erstellung des Betreuungsplans. Zur 

Erfüllung dieser Aufgaben ist das AMS in der 

Privatwirtschaftsverwaltung – dh weder ho-
heitlich noch schlicht hoheitlich – tätig. Auf-

grund des funktionalen Behördenbegriffs des 
§ 1 Abs 2 DSG ist der Maßstab des § 1 Abs 2 
DSG, wonach staatliche Behörden, Daten 

nur auf Grundlage einer qualifizierten ge-
setzlichen Grundlage verarbeiten dürfen, 
nicht zu berücksichtigen. 

Die für das AMAS erhobenen Daten dürfen 
gemäß Art 6 Abs 1 lit e DSGVO zur Wahr-
nehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 

Interesse liegt, sowie im Falle von sensiblen 
Daten aus Gründen eines erheblichen öffent-
lichen Interesses gemäß Art 9 Abs 2 lit g 
DSGVO verarbeitet werden. Die bestmögli-
che Integration Arbeitssuchender am Ar-

beitsmarkt ist ein erhebliches öffentliches In-
teresse. 

Nach beiden genannten Bestimmungen darf 
eine Datenverarbeitung nur erfolgen, wenn 
sie eine Rechtsgrundlage im Unionsrecht 
oder im Recht des Mitgliedstaats hat. Diese 
Rechtsgrundlage muss zwar eine besondere 
Qualität aufweisen und es dürfen darin auch 
spezifischere Regelungen enthalten sein, es 

ist aber kein spezifisches Gesetz für jede ein-
zelne Verarbeitung erforderlich. Die die Ver-
arbeitung rechtfertigende Rechtsgrundlage 
muss nicht jede darauf zu stützende Daten-
verarbeitung bezeichnen. 

Die Bestimmung über die Verschwiegen-

heitspflicht der Organe in § 27 AMSG und die 
detaillierten Bestimmungen zur Offenlegung 
und Aufbewahrung der Daten in § 25 AMSG 
wahren in ausreichendem Maß die Grund-
rechte und Interessen der Arbeitssuchenden. 

Profiling ist eine besondere Verarbeitungs-
form. Die Art 6 und 9 DSGVO stellen jedoch 

keine besonderen Anforderungen an die 
rechtfertigende Rechtsgrundlage für diese 
Verarbeitungsform. Die Besonderheit des 
Profiling wird in Art 22 DSGVO berücksich-
tigt. 

Profiling ist laut dem Urteil des EuGH vom 

07.12.23, C-634/21, SCHUFA Holding (Sco-

ring), eine automatisierte Entscheidung, 
wenn das Ergebnis dieser automatisierten 
Verarbeitung für eine bestimmte – weitere – 
Entscheidung insofern maßgeblich ist, als 
das Handeln des Dritten vom betreffenden 
Profiling "maßgeblich geleitet" wird. 

Demnach ist die Ermittlung eines Wahr-
scheinlichkeitswerts, wie der von der AMAS 
berechnete Wert, bereits eine automatisierte 
Entscheidung, sofern dieser Wahrscheinlich-
keitswert maßgeblich die Zuordnung zu einer 
AMS-Kundengruppe bestimmt und so den 
Arbeitssuchenden gegenüber rechtliche Wir-

kung entfaltet oder sie auf ähnliche Weise 
erheblich beeinträchtigt. Auch wenn die 
Letztentscheidung bei einem Betreuer des 
AMS liegt, hindert dies nicht die Einordnung 
als automatisierte Entscheidung. Ist durch 
Handlungsanleitungen und Schulungen si-
chergestellt, dass die AMS-Berater das 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a187ece4-1697-4587-973c-bb03280b39c0&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ImRisSeitForRemotion=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=dsgvo&Dokumentnummer=JWT_2021040010_20231221J00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280426&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4562282
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280426&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4562282
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Ergebnis des Algorithmus nicht unhinterfragt 
übernehmen, kann dies zwar die Annahme 

rechtfertigen, die Einordnung erfolge nicht 
ausschließlich aufgrund des errechneten 
Wahrscheinlichkeitswerts. AMAS kann – als 

automatisierte Entscheidung – dennoch 
maßgeblich für die Einordnung in die Kun-
dengruppe sein. Das BVwG traf jedoch insb 
keine Feststellungen zur Frage, welche an-
deren Parameter in welchem Ausmaß Be-
rücksichtigung finden, daher kann die Frage 

nach der Maßgeblichkeit der automatisierten 
Verarbeitung nicht final beurteilt werden. 
Ebenso fehlen Feststellungen, um beurteilen 
zu können, ob eine hinreichend klare recht-
liche Grundlage existiert, die iSd Öffnungs-
klausel gemäß Art 22 Abs 2 lit b DSGVO eine 

automatisierte Entscheidung durch das 

AMAS rechtfertigten könnte. Anm: Ein se-
kundärer Feststellungsmangel liegt vor, 
wenn aufgrund einer (verfehlten) Rechtsan-
sicht bestimmte Feststellungen fehlen, weil 
die Unterinstanzen sie nicht für erforderlich 
erachteten. Der VwGH ist keine Tatsachen-
instanz, dh er ist auf die Tatsachenfeststel-

lungen des BVwG angewiesen. Deshalb be-
hebt der VwGH das Erkenntnis schon dann, 
wenn nach Vornahme entsprechender Fest-
stellungen eine anders lautende rechtliche 
Beurteilung möglich ist. Das BVwG muss die 
fehlenden Feststellungen nachholen und 

seine neue Entscheidung an die Rechtsan-
sicht des VwGH ausrichten. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 18.01.2024, W137 2237426-1 

• Eine Vermieterin beauftragte ein Detektivun-
ternehmen mit der Observierung ihres Mie-
ters zur Dokumentation allfälliger Kündi-
gungsgründe. Das Detektivunternehmen 
fertigte Fotos über den Mieter in dessen 
Wohnung sowie an dessen Arbeitsplatz an 

und übermittelte die Fotos der Vermieterin, 
die daraufhin eine Räumungsklage gegen 

den Mieter einbrachte. Der aufgrund dieser 
Datenverarbeitungen erhobenen Daten-
schutzbeschwerde des Mieters gab die DSB 
statt. Das BVwG wies die gegen den Be-

scheid der DSB erhobene Bescheidbe-
schwerde des Detektivunternehmens ab. 

Das BVwG hat erwogen: Als Rechtferti-
gungsgrund kommt hier nur die Wahrung 
berechtigter Interessen gemäß Art 6 Abs 1 
lit f DSGVO in Betracht. Daher ist eine Inte-
ressenabwägung durchzuführen. Die Auf-

nahmen zeigen den Mieter in seinem höchst-
persönlichen Lebensbereich (in seiner Woh-
nung) sowie in einem anderen geschützten 

Bereich (an seinem Arbeitsplatz). Dem Ge-
heimhaltungsinteresse des Mieters sind die 
Interessen des Detektivunternehmens an 
der Ausübung seines Gewerbes (geregelt in 

§ 129 f GewO 1994) und das Interesse der 
Vermieterin an der vertragsgemäßen 

Nutzung ihrer Wohnung sowie an der Doku-
mentation potenzieller mietrechtlicher Kün-

digungsgründe gegenüberzustellen. 
Berufsdetektive dürfen gemäß § 129 Abs 1 
Z 3 GewO 1994 für Zwecke eines gerichtli-

chen oder verwaltungsbehördlichen Verfah-
rens Beweismittel wie Fotoaufnahmen anfer-
tigen. Die Aufnahmen am Arbeitsplatz des 
Mieters hatten jedoch keinen Bezug zu miet-
rechtlich relevanten Umständen. 

Die Aufnahmen in der Wohnung standen im 

Zusammenhang mit der mietrechtlichen An-
gelegenheit. Privatwohnungen genießen je-
doch einen speziellen Schutz, weil sie dem 
höchstpersönlichen Lebensbereich zuzuord-
nen sind. Obwohl Fotoaufnahmen im höchst-

persönlichen Lebensbereich ohne Einwilli-
gung nicht per se unzulässig sind, verstieß 

das Detektivunternehmen gegen den Grund-
satz der Datenminimierung, weil die mögli-
che bestandswidrige Nutzung der Wohnung 
auch mit gelinderen Mitteln hätte nachge-
wiesen werden können. 

 

BVwG 22.01.2024, W211 2263717-1 

• Ein Hotelier beauftragte eine Web-Agentur 
mit der Erstellung des Internetauftritts sei-
nes Hotels. Er erhob Datenschutzbe-

schwerde bei der DSB, weil die Agentur per-
sonenbezogene Daten über den Hotelier so-

wie den Namen des Hotels auf einem FTP-
Server gespeichert haben soll, der auch an-
deren Geschäftskunden zugänglich war. Die 
DSB wies die Datenschutzbeschwerde ab. 
Die dagegen gerichtete Bescheidbeschwerde 

des Hoteliers wurde vom BVwG ebenso ab-
gewiesen. 

Das BVwG hat erwogen: Auf dem FTP-Server 
waren nur technische Daten gespeichert, die 
für das Layout, die Schriftarten, das Ausse-
hen und die Funktionalität der Website ver-
arbeitet wurden. Der Name des Hoteliers als 

Teil des Firmennamens kam weder im Ord-
nernamen noch in einer Dateibezeichnung 

vor. Die auf dem Server gespeicherten Daten 
enthielten keine Identifikationsmerkmale. 
Ebensowenig handelte es sich um relevante 
sachliche Informationen über den Hotelier. 

Eine Schriftart, ein Programmiercode oder 
eine Vektorgraphik sind keine relevanten – 
und auch schützenswerten – Aussagen über 
eine Person. Über den Hotelier wurden keine 
personenbezogenen Daten verarbeitet. 

 

BVwG 09.01.2024, W256 2246709-1 

• Ein Patient begehrte von seinem Arzt im 
Jahr 2019 Auskunft gemäß Art 15 DSGVO 

sowie den Erhalt der Daten per Einschreiben 
aber auf einer beigelegten DVD, sohin in ei-

nem gängigen, maschinenlesbaren Format 
gemäß Art 20 DSGVO. Er erhielt die Auskunft 
per Einschreiben in Papierform und erhob 
Datenschutzbeschwerde wegen 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=46c77278-851f-47de-8a7a-7d90bcd89986&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240118_W137_2237426_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=12c9cc9d-366f-4d91-9acf-e48f0b15f58c&Position=0&Sort=2%7cDesc&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=dsb&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W211_2263717_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=12c9cc9d-366f-4d91-9acf-e48f0b15f58c&Position=0&Sort=2%7cDesc&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=dsb&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W211_2263717_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2246709-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d49997c2-3e9e-4336-b0ba-028bb43243f3&Dokumentnummer=BVWGT_20240109_W256_2246709_1_00
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unvollständiger Auskunft, weil die Seiten der 
einzelnen Befunde nicht nummeriert waren 

und ein Fax von ihm an den Arzt aus dem 
Jahr 2009 nicht beigelegt worden war, sowie 
wegen Verletzung im Recht auf Datenüber-

tragbarkeit. Die DSB wies die Datenschutz-
beschwerde ab. Auch das BVwG wies die da-
raufhin erhobene Bescheidbeschwerde ab. 

Das BVwG hat erwogen: Das Auskunftsrecht 
des Art 15 DSGVO bezieht sich auf aktuelle 
Datenverarbeitungen. Eine Unvollständigkeit 

der Auskunft lag nicht vor, weil der Arzt die 
Inhalte des Faxes in die Patientendokumen-
tation aufgenommen und beauskunftet hat. 
Die Form der Übermittlung der Auskunft war 
nicht zu beanstanden, weil der Patient in sei-

nem Begehren selbst die Übermittlung per 
Einschreiben verlangt hat. Es kann der 

DSGVO nicht entnommen werden, dass Da-
ten für Betroffene derart aufbereitet werden 
müssen, dass sie leichter bearbeitet werden 
können. Ein Recht auf Erhalt von Daten in 
einem "strukturiert, gängigen und maschi-
nenlesbaren" Format ist in Art 15 DSGVO 
nicht vorgesehen. 

Der Anspruch des Art 20 DSGVO bezieht sich 
nur auf Daten, die dem Verantwortlichen von 
Betroffenen aktiv und wissentlich bereitge-
stellt wurden. Abgeleitete oder aus Rück-
schlüssen erzeugte Daten, die also das Er-

gebnis einer Verarbeitung sind, gelten nicht 

als bereitgestellt. Das trifft auch auf Befunde 
zu. Das Recht auf Datenübertragbarkeit ist 
nicht dafür da, Betroffene zur Aneignung 
fremder Leistungen zu ermächtigen. 

 

BVwG 22.01.2024, W252 2246156-1 

• Ein Mieter ersuchte den Rechtsanwalt seiner 
ehemaligen Vermieterin um Auskunft über 
seine personenbezogenen Daten. Nach dem 
ihm die entsprechende Auskunft erteilt 
wurde, monierte der ehemalige Mieter, dass 

Kopien von Dokumenten, wie ein Grund-
buchs- und ein Firmenbuchauszug sowie di-

verser Schriftverkehr fehlen würde. Die DSB 
und das BVwG teilten die Ansicht des Mieters 
– wie auch bereits die DSB im erstinstanzli-
chen Verfahren – nicht. 

Das BVwG hat erwogen: Das "Recht auf Ko-
pie" ist kein eigenständiges Recht. Die Her-
ausgabe ganzer Dokumente ist nicht vorge-
sehen. Nur in Fällen, in denen der Kontext, 
in dem die Daten stehen für die Verständ-
lichkeit der Auskunft von Bedeutung ist, 
kann die Übermittlung von Auszügen aus 

Dokumenten oder von ganzen Dokumenten 
erforderlich sein. Die erteilte Auskunft war 
für den Mieter auch ohne Dokumente ver-

ständlich. 

Das Anwaltsgeheimnis steht dem Auskunfts-
recht entgegen. Zwar darf sich der Rechts-
anwalt nicht pauschal auf das Anwaltsge-

heimnis berufen, die Korrespondenz mit der 
Mandantin ist aber durch das 

Anwaltsgeheimnis geschützt. Das Anwalts-
geheimnis und das Recht auf Auskunft sind 

im Rahmen einer Interessenabwägung ge-
geneinander abzuwägen. Ein Mandant, der 
sich an einen Rechtsanwalt wendet, muss 

darauf vertrauen können, dass er durch die 
Informationserteilung an den Rechtsanwalt 
keine Beweismittel gegen sich schafft. Der 
Rechtsanwalt durfte daher die Herausgabe 
der Korrespondenz verweigern, auch wenn 
diese personenbezogene Daten des Mieters 

enthielt. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Ein mehrstufiger Auskunftsprozess ist 

grundsätzlich zulässig. Darauf kann sich der 
Verantwortliche jedoch nicht berufen, wenn 
bereits mit dem ersten Auskunftsersuchen 
eine konkrete Information verlangt wird. Ein 
Recht auf Herausgabe ganzer Dokumente 
bzw Aktenkopien besteht grundsätzlich 
nicht. Das Recht auf Auskunft darf mit dem 

Recht auf Akteneinsicht nicht vermengt wer-
den. Der Verantwortliche ist nicht verpflich-
tet, Betroffenen physische Datenträger zur 
Verfügung zu stellen bzw von diesen bereit-
gestellte Datenträger zu verwenden (BVwG 
22.01.2024, W252 2247042-1). 

• Das Ausdrucken und Übergeben einer E-Mail 

an einen Sachbearbeiter innerhalb der Fir-
menstruktur ist zulässig (BVwG 18.01.2024, 
W137 2243176-1). 

• Ein zur Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand führendes Ereignis liegt nur dann vor, 
wenn das Hindernis für die Versäumung der 
Frist kausal war. Wartungsarbeiten an Ser-
vern, die in der Regel geplantermaßen statt-
finden, begründen nach allgemeiner Le-
benserfahrung keinen unabwendbaren oder 
unvorhersehbaren Umstand 

(BVwG 01.02.2024, W287 2280832-2). 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2246156-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8142e1b0-87a3-41f5-b0fd-6b30758b0829&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W252_2246156_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2247042-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b8d6ed24-1220-42e3-bb85-ffec32b98990&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W252_2247042_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2247042-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b8d6ed24-1220-42e3-bb85-ffec32b98990&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W252_2247042_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2243176-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f71ee182-6865-4eea-b95d-4bc4c3c54373&Dokumentnummer=BVWGT_20240118_W137_2243176_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2243176-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f71ee182-6865-4eea-b95d-4bc4c3c54373&Dokumentnummer=BVWGT_20240118_W137_2243176_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2280832-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=08059d0b-6ef1-4c85-a878-0bd08c430bed&Dokumentnummer=BVWGT_20240201_W287_2280832_2_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 01.02.2024, Ro 2020/04/0031 (Insol-
venzdaten, Speicherfrist, Bankenwarnliste) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 05.02.2024, 8Bs33/24z (Sicherstellung 
und Auswertung eines Mobiltelefons) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 29.01.2024, W605 2253671-1 (Mandats-

bescheid, Wegfall des Rechtsschutzinteresses) 

BVwG 01.02.2024, W287 2242238-1 (Papier-

akt, unzulässiger Erkundungsbeweis) 

BVwG 13.02.2024, W256 2280818-1 ("kon-
demnatorische" Entscheidungsbefugnis) 

BVwG 14.02.2024, W221 2280746-1 (Bestim-

mung der federführenden Aufsichtsbehörde) 

BVwG 08.02.2024, W279 2278493-2 (Vergabe-
verfahren, Qualitätsnachweis) 

BVwG 01.02.2024, W287 2280832-1 (Zurück-
weisung wegen Verfristung) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 05.02.02, RV/3100573/2022 (Werbungs-
kosten, Datensicherheit, Notstromaggregat) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 26.06.2023, 2023-0.227.210 (Anwaltskor-

respondenz, rechtliche Verpflichtung, Nichtfest-
stellbarkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSB 06.11.2023, 2023-0.772.005 (Melderegis-
ter, Auskunftssperre) 

• Rechtsvorschriften 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

9/2024 vom 06.03.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 01.02.2024, Ro 2020/04/0031 

• Über das Vermögen eines Kreditnehmers 
wurde ein Schuldenregulierungsverfahren 

eröffnet. Nach Erfüllung des Zahlungsplans 
durch den Kreditnehmer genehmigte das In-
solvenzgericht die Löschung der entspre-
chenden Eintragungen aus der Insolvenzda-
tei. Daraufhin stellte der Kreditnehmer ein 
Löschungsersuchen an eine Kreditauskunf-
tei, die die Löschung der Insolvenzdaten je-

doch ablehnte. 

Die DSB und das BVwG wiesen die Daten-

schutz- und Bescheidbeschwerden des Kre-
ditnehmers ab. Das Erkenntnis des BVwG 
wurde vom VwGH unter Heranziehung eines 
zwischenzeitlich ergangenen Urteils des 
EuGH vom 07.12.2023, C-26/22 und C-

64/22, SCHUFA Holding (Restschuldbefrei-
ung), aufgehoben. 

Der VwGH hat erwogen: Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten aus der Insol-
venzdatei durch Kreditauskunfteien ist zur 
Wahrung berechtigter Interessen gemäß 

Art 6 Abs 1 lit f DSGVO grundsätzlich recht-
mäßig. Kreditauskunfteien und ihre Ge-
schäftspartner haben ein berechtigtes Inte-

resse an der Beurteilung von Kreditrisiken. 
Zudem besteht ein sozioökonomisches Inte-
resse des Kreditsektors an der Verarbeitung 
von Bonitätsdaten und insbesondere von In-

solvenzdaten. 

Die Verarbeitung historischer Zahlungsinfor-
mationen stellt jedoch einen schweren Ein-
griff in die Grundrechte des Kreditnehmers 
dar. Je länger Insolvenzdaten durch die Kre-
ditauskunftei gespeichert werden, desto grö-
ßer sind die Folgen für den Kreditnehmer und 

desto höher sind die Anforderungen an die 
Speicherung dieser Informationen. Das Ziel 
des Zahlungsplans – die wirtschaftliche Ge-
sundung des Kreditnehmers sicherzustellen 

– wäre gefährdet, wenn die Kreditauskunftei 
Daten über das Insolvenzverfahren des Kre-

ditnehmers speichern und verwenden 
könnte, nachdem die Einsicht in die Insol-
venzdatei nicht mehr möglich ist. Die be-
rechtigten Interessen der Kreditauskunftei 
und ihrer Geschäftspartner über Informatio-
nen hinsichtlich des abgeschlossenen Insol-
venzverfahrens zu verfügen, können die Ver-

arbeitung der zuvor öffentlich einsehbaren 
personenbezogenen Daten nicht mehr recht-
fertigen. Die Speicherung der aus der Insol-
venzdatei gelöschten Daten wird nach der 
Rechtskraft des Beschlusses des Insolvenz-

gerichts rechtswidrig. Die Kreditauskunftei 
ist daher verpflichtet, die betreffenden Daten 

unverzüglich zu löschen. 

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit dem 
Erkenntnis des VwGH vom 09.05.2023, 
Ro 2020/04/0037, in dem, gestützt auf die 

EU-Kapitaladäquanzverordnung, eine Spei-
cherdauer von zumindest fünf Jahren in Be-

zug auf die Speicherung von Zahlungserfah-
rungsdaten in der Bankenwarnliste grund-
sätzlich als rechtmäßig erachtet wurde. Denn 

die Bankenwarnliste ist eine von den Kredit-
instituten gemeinsam betriebene Datenbank 
und die EU-Kapitaladäquanzverordnung gilt 
für Kreditinstitute, nicht aber für Kreditaus-
kunfteien. 

 

Rechtsprechung des OGH 

Aus der Rechtsprechung des OGH (Strafrecht): 

• Die Bestimmungen der StPO zur Sicherstel-
lung von Datenträgern aus Beweisgründen 

(§ 110 Abs 1 Z 1 und Abs 4 sowie § 111 
Abs 2 StPO) sind vom VfGH als verfassungs-
widrig aufgehoben worden. Die Aufhebung 
tritt jedoch erst mit 31.12.2024 in Kraft. Bis 
dahin sind diese Bestimmungen anzuwen-
den. Die Sicherstellung eines Mobiltelefons 
ist zulässig, wenn sie aus Beweisgründen er-

forderlich erscheint. Die Aufhebung der Si-
cherstellung ist nicht möglich, solange die 
Auswertung der Daten am Mobiltelefon 
(mangels Zugangsdaten) nicht möglich war. 
Die Überwachung von Nachrichten ist gegen-
über der Sicherstellung des Mobiltelefons 

kein gelinderes Zwangsmittel 

(OGH 05.02.2024, 8Bs33/24z). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 29.01.2024, W605 2253671-1 

• Ein Viertel der Mitglieder des "ÖVP-
Korruptions-Untersuchungsausschusses" 
("U-Ausschuss") ersuchte die Wirtschafts- 
und Korruptionsstaatsanwaltschaft 
("WKStA") um Auswertung eines Datenbe-
standes auf Korrespondenzen mit Bezug zu 

bestimmten Personen. Eine dieser Personen 
("Auskunftsperson"), stellte an die DSB den 
Antrag, der WKStA die Auswertung und 

Übermittlung ihrer personenbezogenen Da-
ten mit Mandatsbescheid zu untersagen, in 
eventu vorübergehend zu beschränken, bis 

beim U-Ausschuss ein wirksames Kontroll-
system zum Schutz personenbezogener Da-
ten eingerichtet wird. Die DSB wies die Da-
tenschutzbeschwerde ab. Die Auskunftsper-
son erhob Bescheidbeschwerde an das 
BVwG. Nachdem der U-Ausschuss beendet 
wurde, erklärte das BVwG die Bescheidbe-

schwerde für gegenstandslos und stellte das 
Verfahren ein. 

Das BVwG hat erwogen: Zu den Prozessvo-
raussetzungen für das verwaltungsgerichtli-

che Verfahren zählt das Rechtsschutzinte-
resse. Dieses Interesse ist immer dann zu 
verneinen, wenn es für die Rechtsstellung 

des Rechtsmittelwerbers keinen Unterschied 
macht, ob die angefochtene Entscheidung 
aufrecht bleibt oder aufgehoben wird. Im 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=ad2f78ee-f108-4bc5-91e1-b69150f5d9de&Position=1&Sort=0%7cDesc&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Erkenntnis&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinemMonat&ImRisSeitForRemotion=EinemMonat&ResultPageSize=50&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2020040031_20240201J00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280428&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6429402
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280428&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6429402
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280428&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6429402
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=79c11f7f-b987-44e0-b364-00ab6232a1c3&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=09.05.2023&BisDatum=09.05.2023&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2020040037_20230509J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=79c11f7f-b987-44e0-b364-00ab6232a1c3&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=09.05.2023&BisDatum=09.05.2023&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2020040037_20230509J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=8Bs33%2f24z&VonDatum=&BisDatum=02.03.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=46a00f12-fba0-48f4-a57d-deeb9422d5fb&Dokumentnummer=JJT_20240205_OLG0639_0080BS00033_24Z0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2253671-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=709f0b53-820d-4556-947e-11030bb5ee5d&Dokumentnummer=BVWGT_20240129_W605_2253671_1_00
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Zeitpunkt der Erhebung der Bescheidbe-
schwerde war diese zwar zulässig, infolge 

der Beendigung des U-Ausschusses und folg-
lich jedweder Aktenlieferung an diesen, ist 
aber das Rechtschutzinteresse der Aus-

kunftsperson nachträglich weggefallen. Eine 
Übermittlung von personenbezogenen Daten 
an einen nicht mehr bestehenden U-Aus-
schuss kann unabhängig davon, ob eine sol-
che während dessen Bestehens erfolgt ist 
oder nicht, nicht mehr untersagt werden. Mit 

einem Mandatsbescheid iSd § 22 Abs 4 DSG 
kann zwar die "Weiterführung" einer Daten-
verarbeitung untersagt werden, nicht aber 
eine allenfalls bereits erfolgte Datenverar-
beitung für unzulässig erklärt werden. 

 

BVwG 01.02.2024, W287 2242238-1 

• Ein Gemeindebewohner begehrte Auskunft 
gemäß Art 15 DSGVO bei seiner Heimatge-
meinde. Die Gemeinde erteilte ihm eine Aus-
kunft aus den Datenverarbeitungen "Kinder-

betreuungsmanagement", "Lokales Meldere-
gister" und "Lokales Melderegister – Wahla-
dministration" samt dazugehörenden Me-
tainformationen (ua Datenkategorien, Verar-
beitungszwecke, Empfänger). Der Gemein-
debewohner erachtete die Auskunft für un-

vollständig und erhielt weitere Ergänzungen 
der Auskunft, einschließlich einer Auflistung 

des behördlichen Schriftverkehrs, dessen In-
halt sich auf den Gemeindebewohner bezog 
(nicht aber über den Inhalt). Bezüglich sei-
nes Auskunftsersuchens zu Angelegenheiten 
des Bau- und Raumordnungsrechts wurde 

der Gemeindebewohner auf die Aktenein-
sicht gemäß § 17 AVG verwiesen. 

Der wegen Verletzung im Recht auf Auskunft 
eingebrachten Datenschutzbeschwerde des 
Gemeindebewohners gab die DSB dahinge-
hend teilweise statt, dass der Inhalt des be-
hördlichen Schriftverkehrs, soweit es sich 

nicht um Schreiben des Gemeindebewohners 
handelte, zu beauskunften ist. Im Übrigen 

wurde die Datenschutzbeschwerde abgewie-
sen, weshalb der Gemeindebewohner Be-
scheidbeschwerde an das BVwG erhob. Vor 
dem BVwG war zu klären, ob dem Gemein-

debewohner Auskunft über Daten in einem 
nur in Papierform aufbewahrten Bauakt zu 
erteilen ist und ob die Gemeinde weitere per-
sonenbezogene Daten des Gemeindebewoh-
ners verarbeitet. Das BVwG wies die Be-
scheidbeschwerde ab. 

Das BVwG hat erwogen: Die DSGVO gilt für 

die nichtautomatisierte Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten nur dann, wenn Daten 
in einem Dateisystem gespeichert sind oder 

gespeichert werden sollen. Nach der DSGVO 
ist ein Dateisystem eine strukturierte Samm-
lung personenbezogener Daten, die nach be-
stimmten Kriterien zugänglich sind. Der Ord-

nungsgrad in einem Dateisystems muss da-
bei so hoch sein, dass eine gezielte Suche 

nach personenbezogenen Daten möglich ist. 
Die Sortierung (bloß) nach Ordnungsnum-

mern oder Zeit ist hierfür nicht ausreichend. 
Bei der Beurteilung, ob die DSGVO auf einen 
Papierakt anwendbar ist, kommt es auf das 

Kriterium der leichten Wiederauffindbarkeit 
an. Papierakten können damit zwar dem da-
tenschutzrechtlichen Auskunftsrecht unter-
liegen, Akten von Behörden unterliegen je-
doch keinem Auskunftsanspruch, auch wenn 
der entsprechende Text mit Hilfe automa-

tionsunterstützter Datenverarbeitung er-
stellt worden ist. Der Bauakt ist nur in phy-
sischen Ordnern abgelegt und eine gezielte 
Suche nach personenbezogenen Daten ist 
nicht möglich. Der für die Anwendung der 
DSGVO erforderliche Ordnungsgrad wird 

nicht erreicht. Über die Daten im Bauakt war 

von der Gemeinde daher keine Auskunft zu 
erteilen. 

Soweit der Gemeindebewohner vermutet, 
die Gemeinde verarbeite weitere Daten über 
ihn, ist auf das Vorbringen der Gemeinde zu 
verweisen, dass sie keine weiteren perso-
nenbezogenen Daten des Gemeindebewoh-

ners verarbeite. Der Gemeindebewohner ist 
diesem Vorbringen nicht substantiiert entge-
gengetreten. Ein bloß allgemeines Vorbrin-
gen läuft idR auf einen unzulässigen Erkun-
dungsbeweis hinaus. Da sich keine Anhalts-
punkte für eine Unvollständigkeit der erteil-

ten Auskunft ergaben, war die Bescheidbe-
schwerde abzuweisen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Wird eine zulässige und begründete Säum-

nisbeschwerde an das BVwG erhoben, darf 
das BVwG aufgrund seiner sog "kondemna-
torischen" Entscheidungsbefugnis die DSB 
zum Erlass eines Bescheids "verurteilen". 
Damit wird der DSB eine "dritte Chance" zur 
Bescheiderlassung eingeräumt (BVwG 

13.02.2024, W256 2280818-1). 

• Im Einklang mit seiner nunmehr ständigen 

Rechtsprechung behob das BVwG einen Be-
scheid, mit dem die DSB ihr Verfahren bis 
zur Bestimmung der federführenden Auf-

sichtsbehörde aussetzte (BVwG 14.02.2024, 
W221 2280746-1). 

• Hat ein Bieter in einem Vergabeverfahren 
Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit der 
Vorlage einer Zertifizierung nach dem Quali-
tätsmanagementsystem gemäß ISO 9001 

(oder einer gleichwertigen Zertifizierung) 
und einer Zertifizierung für Informationssi-
cherheit, Cybersicherheit und Datenschutz 
gemäß ISO 27001 (oder einer gleichwerti-
gen Zertifizierung), hat der Bieter ein Nach-

prüfungsverfahren betreffend die Ausschrei-
bung zu beantragen. Sind die Ausschrei-

bungsunterlagen bereits bestandsfest ge-
worden, hat der Bieter ein entsprechendes 
Zertifikat nachzuweisen (BVwG 08.02.2024, 
W279 2278493-2). 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2242238-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1c8f8aae-f3dd-40e3-9828-ef1837f076b7&Dokumentnummer=BVWGT_20240201_W287_2242238_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2280818-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ad323ac3-4e75-46d5-9e4f-b0e7463e60d8&Dokumentnummer=BVWGT_20240213_W256_2280818_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2280818-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ad323ac3-4e75-46d5-9e4f-b0e7463e60d8&Dokumentnummer=BVWGT_20240213_W256_2280818_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2280746-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=616f4b07-7e08-40ae-915a-d3e111281255&Dokumentnummer=BVWGT_20240214_W221_2280746_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2280746-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=616f4b07-7e08-40ae-915a-d3e111281255&Dokumentnummer=BVWGT_20240214_W221_2280746_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W279+2278493-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b50c77ff-a526-459c-8514-f29940c47f9a&Dokumentnummer=BVWGT_20240208_W279_2278493_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W279+2278493-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b50c77ff-a526-459c-8514-f29940c47f9a&Dokumentnummer=BVWGT_20240208_W279_2278493_2_00
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• Eine Bescheidbeschwerde, die nach Ablauf 
der vierwöchigen Frist zur Erhebung einer 

Bescheidbeschwerde eingebracht wird, ist 
zurückzuweisen (BVwG 01.02.2024, 

W287 2280832-1). 

 

Rechtsprechung des BFG 

Aus der Rechtsprechung des BFG: 

• Mit der Anschaffung eines Tablet-PCs, der 
über einen funktionierenden Akku verfügt, 
ist den Erfordernissen der Datensicherheit 
Genüge getan. Ein Stromgenerator (Not-
stromaggregat) ist für die Datensicherung 
nicht geeignet und wird als Werbungskosten 

für Arbeitsmittel im Homeoffice nicht aner-
kannt (BFG 05.02.02, RV/3100573/2022). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 26.06.2023, 2023-0.227.210 

• Gegen eine Rechtsanwältin sind mehrere 
Disziplinarverfahren eingeleitet worden und 
ihr wurde als einstweilige Maßnahme die 
Ausübung der Rechtsanwaltschaft vorläufig 
untersagt. Zu ihrer Vertretung bestellte die 

zuständige Rechtsanwaltskammer einen 
Kammerkommissär. Die Rechtsanwältin ver-
weigerte die Zusammenarbeit mit dem Kam-

merkommissär, woraufhin dieser den elekt-
ronischen Rechtsverkehr (ERV) der Rechts-
anwältin sperren und zu sich umleiten ließ 
sowie bei der Post einen Nachsendeauftrag 

stellte. Da der Kanzleisitz der Rechtsanwältin 
an ihrer Privatadresse war, wurde vom 
Nachsendeauftrag auch die private Post der 
Rechtsanwältin erfasst. Die Rechtsanwältin 
brachte für sich und eine Mandantin Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB ein, weil ihre 
Korrespondenz per ERV und Post an den 

Kammerkommissär umgeleitet wurde. Die 
DSB wies die Datenschutzbeschwerde der 
Rechtsanwältin ab und jene der Mandantin 
zurück. 

Die DSB hat erwogen: Ein Kammerkommis-
sär ist zur Vertretung eines Rechtsanwalts zu 

bestellen, wenn dessen Berechtigung zur 
Ausübung der Rechtsanwaltschaft ruht. Den 
Kammerkommissär treffen Belehrungs- und 
Beratungspflichten gegenüber den Mandan-
ten des zu vertretenden Rechtsanwalts. Die 
Rechtsanwältin verweigerte die Kooperation 
mit dem Kammerkommissär, wollte ihre 

Mandaten trotz vorläufiger Untersagung der 
Ausübung der Rechtsanwaltschaft weiterhin 
vertreten und übergab dem Kammerkom-
missär – entgegen ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung – keine Akten. Die Umleitung der 

ERV-Zustellungen an den Kammerkommis-
sär war rechtmäßig, weil dieser gesetzlich 

verpflichtet war, seiner Belehrungs- und Be-
ratungspflicht gegenüber den Mandanten der 
Rechtsanwältin nachzukommen. Diese 

Pflicht konnte er mangels Kooperation der 
Rechtsanwältin anders nicht erfüllen. 

Aus demselben Grund war auch der Nach-
sendeauftrag an die Post rechtmäßig. Die 
Rechtsanwältin behauptete zwar, dass der 

Kammerkommissär auch ihre privaten Briefe 
öffnete. Der Kammerkommissär ist dieser 
Behauptung jedoch substantiiert entgegen-
getreten. Ist eine Tatsache nicht feststellbar, 
ist vom Nichtvorliegen der Tatsache auszu-
gehen. Der Nachweis für eine tatsächliche 

Öffnung der privaten Post wurde nicht er-
bracht. 

Die Rechtsanwältin trat selbst im Verfahren 
vor der DSB als rechtsfreundliche Vertretung 
einer Mandantin auf. Da ihr die Ausübung 

der Rechtsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt 
untersagt war, durfte sie die Mandantin je-

doch nicht vertreten, weshalb die Daten-
schutzbeschwerde der Mandantin zurückzu-
weisen war. 

 

DSB 06.11.2023, 2023-0.722.005 

• Die Daten einer Staatsanwältin wurden trotz 
aufrechter Auskunftssperre aus dem Zentra-
len Melderegister (ZMR) von einer Meldebe-
hörde an ein Detektivunternehmen weiter-
gegeben. Die Staatsanwältin wurde von der 

Datenweitergabe nicht verständigt. Sie er-

fuhr durch ihre Mutter von der Datenweiter-
gabe, weil diese Partei eines Verfahrens war, 
in dem das Detektivprotokoll mit den Melde-
daten vorgelegt wurde. Die Meldebehörde 
gestand zu, dass die Daten der Staatsanwäl-
tin durch eine Mitarbeiterin der Meldebe-

hörde – aufgrund einer Fehlinterpretation 
der Rechtslage – trotz der Auskunftssperre 
weitergegeben wurden. Die Mitarbeiterin 
habe sich für ihr Fehlverfahren entschuldigt. 
Die DSB gab der wegen Verletzung im Recht 
auf Geheimhaltung erhobenen Datenschutz-
beschwerde der Staatsanwältin statt. 

Die DSB hat erwogen: Zur Staatsanwältin 
bestand zum Zeitpunkt der Datenabfrage 

eine Auskunftssperre im ZMR. Besteht eine 
Auskunftssperre, dann hat die Auskunft der 
Meldebehörde grundsätzlich zu lauten, dass 
zur Meldepflichtigen keine Daten für eine 

Auskunft vorliegen. Liegen die Vorausset-
zungen vor, um trotz Auskunftssperre eine 
Auskunft über die Meldedaten der Melde-
pflichtigen zu erteilen, hat die Meldebehörde 
die Meldepflichtige vor Erteilung der Aus-
kunft zu verständigen und hat ihr Gelegen-
heit zu einer Äußerung einzuräumen. Die 

Staatsanwältin wurde nicht verständigt und 
ihr wurde keine Gelegenheit zur Äußerung 
eingeräumt. Die Datenweitergabe erfolgte 

somit rechtswidrig. 

 

Rechtsvorschriften 

• Mit dem "Bundesgesetz, mit dem das Bun-
des-Verfassungsgesetz geändert und ein 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2280832-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d9565763-bdce-405f-9cfa-639c2a102bc3&Dokumentnummer=BVWGT_20240201_W287_2280832_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2280832-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d9565763-bdce-405f-9cfa-639c2a102bc3&Dokumentnummer=BVWGT_20240201_W287_2280832_1_00
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:BFG-Suche)?dokumentId=60064afb-7e69-439d-b620-0f608bec67a6&segmentId=3a51fa1d-d9fd-41db-8b7e-fbf4a75201e4&indexName=findok-bfg&konsehId=667fd6a6-2785-4fc7-aad3-3bbd2cb4611b&recordId=60064afb-7e69-439d-b620-0f608bec67a6_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F3100573%2F2022%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.227.210&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=06.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ba4df90f-6867-4d34-b16d-dccd1ad09b82&Dokumentnummer=DSBT_20230626_2023_0_227_210_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d8647e7a-8314-4dd1-a01b-c756072c979b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=04.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20231106_2023_0_772_005_00
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Informationsfreiheitsgesetz erlassen wird", 
wird die verfassungsgesetzliche Amtsver-

schwiegenheit aufgehoben, eine verfas-
sungsgesetzliche Informationsverpflichtung 
eingeführt und ein verfassungsgesetzlich ge-

währleistetes Recht (Grundrecht) auf Zu-
gang zu Informationen geschaffen, das ein-
fachgesetzlich durch das Informationsfrei-
heitsgesetz (IFG) ausgeführt wird. Das Ge-
setzespaket tritt im Wesentlichen – nach ei-
ner Legisvakanz – mit 01.09.2025 in Kraft 

(BGBl I 2024/5; ErlRV) 

• Mit dem "Bundesgesetz, mit dem das Kom-
mAustria-Gesetz und das Telekommunikati-
onsgesetz 2021 geändert werden", ist eine 
Servicestelle für Künstliche Intelligenz bei 

der RTR-GmbH eingerichtet worden. Dieses 

Bundesgesetz trat rückwirkend mit 
01.01.2024 in Kraft (BGBl I 2024/6; 
AB 2419). Anm: Die Europäische Kommis-
sion hat mit dem European AI Office ebenso 
eine Stelle für Informationen über künstliche 
Intelligenz eingerichtet. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_5/BGBLA_2024_I_5.pdfsig
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/I/2238/fname_1587266.pdf
https://www.rtr.at/rtr/service/ki-servicestelle/ki-servicestelle.de.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_6/BGBLA_2024_I_6.pdfsig
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/I/2419/fname_1606543.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-office


 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 07.03.2024, C-604/22, IAB Europe (Per-
sonenbezug, Rollenverteilung, Cookies) 

EuGH 05.03.2024, C-755/21P, Kočner/Europol 

(Schadenersatz, Data Breach) 

EuGH 07.03.2024, C-740/22, Endemol Shine 
Finland (mündliche Verarbeitung, Dateisystem, 
Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen In-

teresse) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 22.12.2023, W292 2247003-1 (Bonitäts-

daten, Speicherfristen) 

BVwG 22.01.2024, W211 2262943-1 (Newslet-
ter, § 174 TKG 2021) 

BVwG 16.02.2024, W221 2268420-1 (KFZ, Ver-
sicherung, Geltendmachung von Rechtsansprü-

chen, Rollenverteilung) 

BVwG 19.01.2024, W108 2268760-1 (Überwa-
chungskamera, Servitut, Präklusion) 

BVwG 26.02.2024, W137 2248575-1 (Berichti-

gungsbeschluss, Einzelrichterzuständigkeit) 

BVwG 23.02.2024, W211 2261563-1 (Ausset-

zungsbeschluss, Beschwer) 

• Rechtsprechung der BDB 

BDB 08.03.2024, 2023-0.024.209 (ZMR, 
Dienstanweisung) 

   

to the point 

Datenschutzmonitor. 
10/2024 vom 13.03.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 07.03.2024, C‑604/22, IAB Europe 

• Bei Online-Werbeauktionen können Werbe-
unternehmen anonym Werbeplätze erstei-
gern und personalisierte Werbung basierend 

auf Nutzerprofilen anzeigen. IAB Europe, 
eine EU-Branchenorganisation, die Unter-
nehmen der digitalen Werbe- und Marketing-
industrie auf europäischer Ebene vertritt, 
entwickelte für ihre Mitglieder einen Rege-
lungsrahmen, um sicherzustellen, dass diese 
Auktionen DSGVO-konform sind (das Trans-

parency & Consent Framework; TCF). Dazu 

wurde eine Einwilligungsplattform (Consent 
Management Plattform; CMP) in ein Pop-up-
Fenster integriert, um die Einwilligungsprä-
ferenzen des Websitebesuchers in einem 
Transparency and Consent String (TC-

String) zu speichern, der aus einer Folge von 
Buchstaben und Zeichen besteht. Dieser 
Code wird an Broker übermittelt, damit diese 
wissen, worin die Nutzer eingewilligt haben. 
Das CMP speichert auch ein Cookie auf dem 
Gerät des Nutzers. Miteinander kombiniert 
können der TC‑String und das Cookie der 

IP‑Adresse dieses Nutzers zugeordnet wer-

den. Das vorlegende Gericht fragte den 
EuGH, ob es sich bei einer solchen Zeichen-

folge um personenbezogene Daten handelt 
und ob es sich bei einer Branchenorganisa-
tion wie IAB Europe um einen gemeinsam 
Verantwortlichen iSd Art 26 DSGVO handelt. 

Der EuGH hat erwogen: Eine Zeichenfolge, 

die individuelle Einwilligungspräferenzen ei-
nes Websitebesuchers enthält, ist eine Infor-
mation, die sich auf eine Person bezieht und 
somit eine Information "über" eine Person. 
Eine solche Zeichenfolge ist ein personenbe-
zogenes Datum, wenn sie mit vertretbarem 
Aufwand mit einer Kennung wie einer IP-

Adresse verknüpft werden kann und somit 
eine Identifizierung der Person möglich ist. 

Sofern die Mitglieder der Branchenorganisa-
tion verpflichtet sind, auf Anfrage Identifizie-
rungsinformationen bereitzustellen, ist es 
unerheblich, dass die Branchenorganisation 

selbst keinen Zugriff auf die verarbeiteten 
Daten hat bzw den TC-String nicht direkt mit 
einer Kennung verknüpfen kann, weil die 
Branchenorganisation dennoch über die Mit-
tel verfügt, die Person zu identifizieren. 

Die Branchenorganisation ist als gemeinsa-
mer Verantwortlicher zu qualifizieren, wenn 

sie gemeinsam mit seinen Mitgliedern die 
Zwecke (Förderung des Handels von Werbe-
flächen im Internet) und Mittel (Regelungs-

rahmen und technische Spezifikationen für 
die Verarbeitung des TC-Strings) festlegt. 
Dass die Branchenorganisation selbst keinen 
unmittelbaren Zugang zu den personenbezo-

genen Daten hat, die von ihren Mitgliedern 
innerhalb des Regelungsrahmens verarbeitet 
werden, hindert nicht daran, sie als 

Verantwortliche einzustufen. Dies gilt aber 
nur für die Speicherung der Einwilligungs-

präferenzen, nicht jedoch für die Weiterver-
arbeitung durch Dritte aufgrund dieser Prä-
ferenzen. Erst wenn eine Branchenorganisa-

tion Einfluss auf die Festlegung der Zwecke 
und Mittel dieser Weiterverarbeitungen aus-
übt, kann sie für diese Verarbeitung als Ver-
antwortliche angesehen werden. Anm: Als 
Folge dieses Urteils dürfte das TCF voraus-
sichtlich überarbeitet werden. 

 

EuGH 05.03.2024, C-755/21P, Kočner/Europol 

• Während der Ermittlung wegen des Mordes 
an einem slowakischen Journalisten und des-

sen Verlobten sicherte Europol die Daten auf 
zwei Mobiltelefonen des mutmaßlichen 
Mordauftraggebers (Beschuldigter). Europol 
übermittelte ihren Bericht an die slowaki-
schen Behörden und übergab der Behörde 
eine Festplatte mit verschlüsselten Daten, 
die Europol aus den besagten Mobiltelefonen 

extrahiert hatte. Dem Bericht zufolge war 
der Beschuldigte wegen des Verdachts eines 
Finanzdelikts seit 2018 inhaftiert und sein 
Name stand ua mit "Mafia-Listen" und den 
"Panama Papers" in Verbindung. Kurze Zeit 
später kam es in verschiedenen Pressearti-

keln zur Veröffentlichung der Transkriptio-
nen intimer Gespräche zwischen dem Be-

schuldigten und dessen Freundin, die von 
den beiden Mobiltelefonen stammten. Der 
Beschuldigte klagte Europol vor dem EuG auf 
immateriellen Schadenersatz iHv 
EUR 100.000, weil (i) Europol seinen Namen 

in die "Mafia-Listen" aufgenommen habe und 
(ii) die Transkription des Gesprächs mit sei-
ner Freundin an die Medien gelangt sei. Das 
EuG wies die Klage ab. Der EuGH gab dem 
dagegen erhobenen Rechtsmittel des Be-
schuldigten hinsichtlich der Weitergabe der 
Transkription des intimen Gesprächs an die 

Medien statt. Das Rechtsmittel betreffend 
die Mafia-Listen wies der EuGH zurück. 

Der EuGH hat erwogen: Nach Art 50 Abs 1 
der VO (EU) 2016/794 hat der durch eine 
rechtswidrige Datenverarbeitung Geschä-
digte das Recht, entweder von Europol oder 

vom Mitgliedstaat, in dem der Schadensfall 
eingetreten ist, Ersatz für einen immateriel-
len Schaden zu fordern. Der Wortlaut dieser 
Bestimmung ist hinsichtlich der Natur der 
Haftung nicht eindeutig. Aus ErwGr 57 der 
VO (EU) 2016/794 ist aber zu schließen, 
dass die Regelung eine gesamtschuldneri-

sche Haftung für Europol und den Mitglied-
staat vorsieht. Zwar ist ein ErwGr nicht ver-
bindlich und kann er nicht herangezogen 
werden, um von den Bestimmungen eines 

Rechtsaktes abzuweichen, es kommt ihm 
aber ein hoher Auslegungswert zu. 

Die außervertragliche Haftung von Europol 

setzt die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens, 
das Eintreten eines tatsächlichen und 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0680E29B9F20C74311E6CB1D8E4483F0?text=&docid=283529&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1036542
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4AADE0BA73357FE6D1EE31DB63BE923E?text=&docid=283444&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1047195
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sicheren Schadens sowie einen Kausalzu-
sammenhang zwischen dem Verhalten und 

dem geltend gemachten Schaden voraus. 
Der Beschuldigte konnte keinen Beweis er-
bringen, dass die "Mafia-Listen" tatsächlich 

von Europol erstellt oder geführt wurden, 
weswegen er kein rechtswidriges Verhalten 
nachweisen konnte. Daher war dieser 
Rechtsmittelgrund unzulässig. 

Hinsichtlich der Weitergabe des intimen Ge-
sprächs des Beschuldigten mit seiner Freun-

din trug Europol vor, dass die slowakische 
Behörde für das Weitergeben der Informati-
onen an die Medien verantwortlich war und 
Europol nur dazu verpflichtet war, geeignete 
technische und organisatorische Maßnah-

men zu ergreifen. Gerade um solchen Be-
weisschwierigkeiten Rechnung zu tragen, ist 

jedoch mit der gesamtschuldnerischen Haf-
tung ein zweistufiger Haftungsmechanismus 
vorgesehen, der den Geschädigten von der 
Bürde befreit, die Identität der Stelle nach-
zuweisen, die den Schaden verursacht hat. 
Europol kann sich gegebenenfalls bei der slo-
wakischen Behörde regressieren. 

Die Weitergabe der Informationen über das 
intime Gespräch des Beschuldigten mit sei-
ner Freundin an die Medien war rechtswidrig. 
Durch diese Datenweitergabe wurde der Be-
schuldigte in seinem Recht auf Achtung des 

Privat- und Familienlebens sowie seiner 

Kommunikation verletzt und wurde zudem in 
seiner Ehre und seinem Ansehen beeinträch-
tigt. Unter diesen Umständen ist der erlit-
tene Schaden durch Zahlung einer nach bil-
ligem Ermessen auf EUR 2.000 festgesetzten 
Entschädigung angemessen auszugleichen. 
Beachte: Der EuGH verlangt einen tatsächli-

chen und sicheren Schaden. 

 

EuGH 07.03.2024, C‑740/22, Endemol Shine 

Finland 

• Ein Unternehmen begehrte bei einem natio-

nalen Gericht mündliche Auskunft darüber, 

ob ein Teilnehmer an einem von ihm organi-
sierten Wettbewerb strafrechtlich in Erschei-
nung getreten ist. Das vorlegende Gericht 
fragte den EuGH, ob die mündliche Übermitt-
lung personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten 
eine Verarbeitung iSd DSGVO ist und ob sie 
mit dem (finnischen) Recht der Öffentlichkeit 
auf Zugang zu amtlichen Dokumenten im 
Einklang steht. 

Der EuGH hat erwogen: Der Verarbeitungs-
begriff der DSGVO ist weit auszulegen und 

umfasst auch die mündliche Übermittlung. 
Der sachliche Anwendungsbereich der 

DSGVO ist aber nur dann eröffnet, wenn die 
Daten, die Gegenstand der mündlichen 
Übermittlung sind, in einem Dateisystem ge-
speichert sind oder gespeichert werden sol-

len. 

Die Verarbeitung von Daten über strafrecht-
liche Verurteilungen und Straftaten stellt ei-

nen besonders schweren Eingriff in die 
Grundrechte auf Achtung des Privatlebens 
und auf Schutz personenbezogener Daten 

dar. Diese Rechte gehen dem Interesse der 
Öffentlichkeit am Zugang zu amtlichen Do-
kumenten vor. 

Nationale Regelungen können (iSd Art 6 
Abs 1 lit e DSGVO) eine Übermittlung recht-
fertigen, wenn sie ein im öffentlichen Inte-

resse liegendes Ziel verfolgen und geeignete 
Garantien für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen vorsehen. Daten im 
Personenregister eines Gerichts über straf-
rechtliche Verurteilungen einer natürlichen 

Person dürfen jedoch nicht jeder Person mit-
geteilt werden, ohne dass diese ein beson-

deres Interesse an diesen Daten geltend 
macht. Für die Beurteilung der Rechtmäßig-
keit und Verhältnismäßigkeit der Übermitt-
lung ist es unerheblich, ob die Person, die die 
Auskunft begehrt, ein Unternehmen oder 
eine Privatperson ist oder ob die Daten 
schriftlich oder mündlich mitgeteilt werden. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 22.12.2023, W292 2247003-1 

• Ein Kreditwerber erhob Datenschutzbe-

schwerde bei der DSB gegen eine Kreditaus-
kunftei, weil die Kreditauskunftei Daten über 
ein gegen ihn geführtes Schuldenregulie-
rungsverfahren zu lange speicherte. Die DSB 
wies die Datenschutzbeschwerde ab. Das 
BVwG gab der dagegen erhobenen Bescheid-

beschwerde – gestützt auf das in der Zwi-
schenzeit ergangene Urteil des EuGH vom 
07.12.2023, C‑26/22 und C‑64/22, SCHUFA 

Holding – teilweise statt, wobei es einmal 
den Zeitraum prüfte, in dem die Daten über 
das Schuldenregulierungsverfahren noch öf-
fentlich einsehbar waren, und einmal den 

Zeitraum, in dem sie das nicht mehr waren. 

Das BVwG hat erwogen: Die Verarbeitung 
(bonitätsrelevanter) personenbezogener Da-
ten durch Kreditauskunfteien kann in daten-
schutzrechtlicher Hinsicht ausschließlich auf 
Art 6 Abs 1 lit f DSGVO gestützt werden. Die 
Verarbeitung muss zur Wahrung der wirt-

schaftlichen Interessen am Gewerbebetrieb 
selbst bzw an der Einschätzung der Bonität 
von potenziellen Kreditnehmern unbedingt 
erforderlich sein und die Interessen des Kre-
ditwerbers dürfen nicht überwiegen. Die In-
teressen des Kreditsektors an Informationen 
über eine Restschuldbefreiung können keine 

Verarbeitung von Daten durch Kreditaus-
kunfteien nach der Frist der Speicherung im 

öffentlichen Insolvenzregister rechtfertigen, 
weil dadurch das mit der Löschung aus dem 
Insolvenzregister verfolgte Ziel, dem Kredit-
werber zu ermöglichen, sich erneut am Wirt-

schaftsleben zu beteiligen, gefährdet würde. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283530&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1071322
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283530&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1071322
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=02010681-4ca8-4fdd-8738-d1aa2b6c00d5&Position=2601&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=12.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20231222_W292_2247003_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=02010681-4ca8-4fdd-8738-d1aa2b6c00d5&Position=2601&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=12.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20231222_W292_2247003_1_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280428&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22304
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280428&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22304
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Während der öffentlichen Verfügbarkeit der 
Daten im öffentlichen Insolvenzregister 

überwiegt das Interesse der Kreditauskunftei 
und der Kreditgeber, weil die Ermittlung der 
Kreditwürdigkeit und die Erteilung von Boni-

tätsauskünften ein Fundament des Kreditwe-
sens und der Funktionsfähigkeit der Wirt-
schaft bilden. Anm: Das BVwG ist aufgrund 
des Urteils des EuGH in der Rs SCHUFA Hol-
ding von seiner bisherigen Rsp abgegangen. 

 

BVwG 22.01.2024, W211 2262943-1 

• Die Abonnentin eines österreichischen Medi-
enunternehmens registrierte sich mit ihrer 
E-Mail-Adresse, um deren digitale Zeitungs-

ausgabe zu erhalten. Bei der Registrierung 
waren AGB und Datenschutzinformationen 
hinterlegt. Die Datenschutzinformationen 
enthielten einen Hinweis, dass die im Zuge 
des Registrierungsprozesses vom Kunden 
hinterlegten Daten zu Werbezwecken "bis 
auf Widerruf" verarbeitet werden. Für die 

Verwaltung der Kundendaten war das Medi-
enunternehmen mit einem IT-Unternehmen 
gemeinsam verantwortlich. Dieses IT-
Unternehmen sandte an alle bestehenden 
Kunden, die keinen Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ihrer Daten für Werbezwecke 

eingelegt hatten, eine E-Mail mit dem Hin-
weis auf einen neuen digitalen Newsletter. 

Der wegen Verletzung auf das Recht auf Ge-
heimhaltung von der Abonnentin einge-
brachten Datenschutzbeschwerde gab die 
DSB statt. Das BVwG wies die Bescheidbe-
schwerde des IT-Unternehmens ab. 

Das BVwG hat erwogen: Der Versand von 
Werbeemails wird in § 174 TKG geregelt, der 
Art 13 der e-Privacy-RL ins innerstaatliche 
Recht umsetzt. Gemäß Art 95 DSGVO gehen 
die Umsetzungsvorschriften zur e-Privacy-RL 
der DSGVO unter den hier vorliegenden Um-
ständen vor. § 174 TKG regelt jedoch "nur" 

die Zulässigkeit der Übermittlung von Wer-
bemails. Die Abonnentin hat hingegen eine 

Verletzung im Recht auf Geheimhaltung ge-
mäß § 1 DSG geltend gemacht. Darüber 
durfte die DSB absprechen. 

Die an die Abonnentin versandte E-Mail war 

Direktwerbung, weil sie eine Produktinfor-
mation zum digitalen Newsletter enthielt. 
Daher hätte die Werbeemail nur unter den 
Voraussetzungen des § 174 TKG versandt 
werden dürfen. Eine wirksame Einwilligung 
iSd § 174 Abs 1 TKG lag nicht vor, denn die 
"Einwilligung" zur Verwendung der E-Mail-

Adresse war an den Vertragsabschluss ge-
koppelt. 

Die E-Mail-Adresse hätte allenfalls gemäß 

§ 174 Abs 4 TKG auch ohne Einwilligung für 
Direktwerbung verwendet werden dürfen. 
Hierfür müssten vier Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sein, von welchen drei Vo-

raussetzungen erfüllt waren. Allerdings hätte 
die Abonnentin bei der Erhebung der E-Mail-

Adresse, dh im Registrierungsprozess, klar 
und deutlich informiert werden müssen, dass 

sie der Verwendung ihrer E-Mail-Adresse für 
Direktwerbung widersprechen kann. Dieser 
Voraussetzung wurde mit der Information, 

die Daten werden "bis auf Widerruf" verar-
beitet, nicht Genüge getan. Es lag nämlich 
nicht auf der Hand, wie der "Widerruf" ein-
zubringen ist. 

 

BVwG 16.02.2024, W221 2268420-1 

• Eine Versicherungsnehmerin verursachte ei-
nen Parkschaden und beging daraufhin Fah-
rerflucht. Durch einen Zeugen konnte die Po-
lizei das Kennzeichen der Versicherungsneh-

merin erheben und es wurde ein Verwal-
tungsstrafverfahren wegen Fahrerflucht ein-
geleitet. Die durch den Verkehrsunfall Ge-
schädigte brachte Klage gegen die Versiche-
rungsnehmerin und ihre Kfz-Haftpflichtversi-
cherung auf Ersatz des Schadens ein. Die da-
für notwendigen Daten stammten aus dem 

Verkehrsunfallsbericht der Landespolizeidi-
rektion. Im Zuge der Schadensbearbeitung 
leitete der Rechtsanwalt der Versicherungs-
nehmerin ein Verhandlungsprotokoll an die 
Kfz-Haftpflichtversicherung der Versiche-
rungsnehmerin weiter. Anschließend kün-

digte die KFZ-Haftpflichtversicherung das 
Versicherungsverhältnis auf. 

Die Versicherungsnehmerin beschwerte sich 
bei der DSB wegen der Verwendung ihrer 
Daten aus dem Verkehrsunfallsbericht durch 
die Geschädigte und der Verarbeitung des 
Verhandlungsprotokolls durch eine Versiche-

rungsangestellte. Die DSB und das BVwG 
wiesen die Datenschutzbeschwerde und die 
anschließende Bescheidbeschwerde der Ver-
sicherungsnehmerin ab. 

Das BVwG hat erwogen: Die Geschädigte 
verwendete die Daten der Versicherungs-
nehmerin, um eine zivilgerichtliche Klage ge-

gen diese einzubringen. Diese Datenverar-
beitung war auf das berechtigte Interesse 

nach Art 6 Abs 1 lit f DSGVO gestützt, daher 
ist eine Interessenabwägung durchzuführen. 
Dabei sind die vernünftigen Erwartungen der 
Versicherungsnehmerin zu berücksichtigen. 

Das Konzept der vernünftigen Erwartungen 
der betroffenen Person ist nicht empirisch, 
sondern normativ zu verstehen, ansonsten 
würde man unzulässigerweise vom Sein auf 
das Sollen schließen; es kommt daher darauf 
an, ob die betroffene Person die subjektive 
Erwartung hat, geschützt sein zu sollen, und, 

ob diese Erwartung objektiv legitim ist. 

Das berechtigte Interesse ist weit zu verste-
hen und umfasst grundsätzlich jedes von der 

Rechtsordnung gebilligte Interesse. Nach 
Art 9 Abs 2 lit f DSGVO ist selbst die Verar-
beitung sensibler Daten für die Geltendma-
chung von Rechtsansprüchen zulässig. Im 

Größenschluss folgt daraus, dass diese Inte-
ressen die Verarbeitung "normaler" Daten 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2262943-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=12.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1aee8961-21ee-43ea-8690-0799c1cceb44&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W211_2262943_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2268420-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=49bf1e69-ae63-4fc1-8773-e500890d3ba4&Dokumentnummer=BVWGT_20240216_W221_2268420_1_00
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erst recht rechtfertigen können. Die Daten-
verarbeitung zur Klagsführung diente dem 

berechtigten Interesse der Durchsetzung ei-
nes Rechtsanspruches und ist zur Erreichung 
dieses Zwecks auch geeignet und erforder-

lich. Ein überwiegendes Geheimhaltungsin-
teresse der Versicherungsnehmerin stand 
dem nicht entgegen. 

In der Datenschutzbeschwerde der Versiche-
rungsnehmerin wurde eine Versicherungsan-
gestellte als zweite Beschwerdegegnerin 

(Verantwortliche) bezeichnet. Der daten-
schutzrechtlich Verantwortliche ist eine Per-
son oder Einrichtung, die dafür zu sorgen 
hat, dass die DSGVO eingehalten wird und 
allein oder gemeinsam mit anderen über die 

Zwecke und Mittel der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten entscheidet. Zu Ver-

antwortlichen einer Datenverarbeitung wer-
den Angestellte eines Unternehmens nur, 
wenn sie Daten für ihre eigenen Zwecke au-
ßerhalb des Tätigkeitsbereichs und der mög-
lichen Kontrolle ihrer Organisation verarbei-
ten. Die Versicherungsangestellte hat keine 
Daten für ihre eigenen Zwecke verarbeitet, 

weswegen die Versicherung für die Daten-
verarbeitung verantwortlich war. Wird die 
Beschwerdegegnerin eindeutig bezeichnet, 
ist eine Umdeutung der Beschwerdegegnerin 
von Amts wegen unzulässig. 

 

BVwG 19.01.2024, W108 2268760-1 

• Eine Nachbarin erhob eine Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB, in der sie vorbrachte, 
durch die von den Eigentümern des Nachbar-

grundstücks installierten Kameras in ihrem 
Recht auf Geheimhaltung verletzt worden zu 
sein. Die Überwachungskameras waren auf 
die Zuwege zu ihrem Haus, den Durchgang 
zwischen den Häusern sowie auf den Garten 
und die Parkflächen gerichtet und beein-
trächtigten die Nachbarin bei der Ausübung 

ihres Servitutsrechts (Geh–, Fahrt- und 
Parkrecht). Nachdem die DSB der Daten-

schutzbeschwerde stattgab, erhoben die Ei-
gentümer des Nachbargrundstücks eine (er-
folglose) Bescheidbeschwerde beim BVwG. 

Der BVwG hat erwogen: Soweit die Eigentü-

mer vorbringen, das Beschwerderecht der 
Nachbarin sei gemäß § 24 Abs 4 DSG erlo-
schen, weil die Videokameras ab dem 
Jahr 2015 installiert und der Nachbarin auch 
bekannt waren, ist ihnen entgegenzuhalten, 
dass der Dauerzustand der Videoüberwa-
chung nicht abgeschlossen war und sowohl 

die subjektive einjährige als auch die objek-
tive dreijährige Präklusivfrist erst mit Been-
digung des Dauerzustands zu laufen begin-

nen. 

Zum Vorbringen der Eigentümer, dass die Vi-
deoüberwachung berechtigt sei, weil die 
Nachbarin ihr Grundstück über die Servitut 

hinaus beanspruche, ist festzuhalten, dass 
aus diesem Grund keine andauernde 

Überwachung gerechtfertigt war, zumal die 
Eigentümer selbst vorbringen, nur ein Foto 

an die Nachbarin übergeben zu haben, um 
sie aufzufordern, das Waschen ihres Autos 
auf dem Privatgrundstück der Eigentümer 

einzustellen. 

Zum Schutz ihres Eigentums dürfen die Ei-
gentümer die Videokameras nach Einschrän-
kung deren Aufnahmebereichs weiterbetrei-
ben. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Wird bei der Protokollierung der mündlichen 
Verkündung eines Erkenntnisses eine teil-
weise falsche Wortfolge in den Spruch auf-

genommen, kann diese offenkundige Unrich-
tigkeit/Fehlbezeichnung von Amts wegen be-
richtigt werden. Der Berichtigungsbeschluss 
fällt in die Zuständigkeit des Einzelrichters 
(BVwG 26.02.2024, W137 2248575-1). 

• Einer Bescheidbeschwerde gegen einen Aus-

setzungsbescheid der DSB wird die Grund-
lage entzogen, wenn die DSB den angefoch-
tenen Bescheid behebt und das Verfahren 
fortsetzt. Das Verfahren ist mit Beschluss 
einzustellen (BVwG 23.02.2024, 
W211 2261563-1). 

 

Rechtsprechung der BDB 

BDB 08.03.2024, 2023-0.024.209 

• Ein Polizist führte über Ersuchen eines 

Freundes eine Suchabfrage im Zentralen 
Melderegister (ZMR) durch und gab dem 
Freund das Ergebnis der Abfrage telefonisch 
weiter. Der Polizist wurde ua wegen dieses 
Verhaltens von der zuständigen Dienstbe-
hörde bei der Bundesdisziplinarbehörde 
(BDB) angezeigt. Die BDB verurteilte den Po-

lizisten, weil dieser seinem Freund und somit 
einem unbefugten Dritten die Adresse aus 
dem ZMR mitgeteilt hat und damit Informa-
tionen weitergab, die ihm ausschließlich aus 

seiner amtlichen Tätigkeit bekannt wurden 
und nur einem beschränkten Personenkreis 

zugänglich waren. 

Die BDB hat erwogen: Die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten unterliegt im Hinblick 
auf die Dienstanweisung "Datensicherheits-
vorschrift der LPD" dem Auftragsprinzip. 
Demnach sind Verarbeitungen lediglich zur 
gesetzlichen Aufgabenerfüllung und auf-

grund eines Auftrags erlaubt. Durch die Da-
tenverarbeitung verstieß der Polizist gegen 
diese Dienstanweisung, worüber er sich als 
langjähriger Mitarbeiter einer Polizeiinspek-
tion auch im Klaren sein musste. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1836bd39-5b00-4977-a2f9-4d0c97159d93&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=12.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ImRisSeitForRemotion=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240119_W108_2268760_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=0b5546e5-408f-4d41-b9eb-19978ad4451b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2248575-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240226_W137_2248575_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2261563-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b9192ae0-07d1-4193-ac28-d595a84d9964&Dokumentnummer=BVWGT_20240223_W211_2261563_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2261563-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b9192ae0-07d1-4193-ac28-d595a84d9964&Dokumentnummer=BVWGT_20240223_W211_2261563_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=12.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ImRisSeitForRemotion=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a95e7d4f-b852-43f5-9b11-f3ce26ed0a68&Dokumentnummer=DKT_BDB_20230308_2023_0_024_209_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 

Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-
chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-

scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-
sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-

henden Entscheidungen veröffentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 14.03.2024, C-46/23, Ujpesti Polgarmes-

teri Hivatal (amtswegige Löschungsbefugnis) 

• Rechtsprechung des VfGH 

VfGH 12.03.2024, E3436/2023 (juristische Per-

son, Investorenwarnung, Zuständigkeit) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 01.02.2024, Ra 2021/04/0088 (justizi-
elle Tätigkeit, Gerichtsvollzieher, Kassation) 

VwGH 01.02.2024, Ro 2020/04/0016 (Staats-
anwaltschaft, Zuständigkeit) 

VwGH 01.02.2024, Ro 2021/04/0006 (BVT-

Untersuchungsausschuss, Zuständigkeit) 

VwGH 01.02.2024, Ro 2021/04/0016 (Immobi-
lienentwicklung, Werbung, Einwilligung) 

VwGH 01.02.2024, Ra 2020/04/0187 (Geld-

buße, juristische Person) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 15.02.2024, 8ObA72/23f (Dienstpflicht-

verletzung) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 04.03.2024, RV/7103422/2020 (Ablage-

möglichkeiten, Datensicherheit) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 10.08.2023, 2023-0.058.359 (Komman-

ditgesellschaft, Zuständigkeit) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

11/2024 vom 20.03.2024 
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To the Point: 
 

Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 14.03.2024, C‑46/23, Ujpesti Polgarmes-

teri Hivatal 

• Eine Bezirksverwaltung wollte Stadtbewoh-
ner, die durch die COVID-19-Pandemie ge-
fährdet waren und bestimmte Anforderun-
gen erfüllten, finanziell unterstützen. Für die 
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen er-

hob die Bezirksverwaltung personenbezo-
gene Daten (Identifizierungsdaten und Sozi-
alversicherungsnummern) bei anderen 
staatlichen Stellen und fasste diese in einer 

Datenbank zusammen. Die nationale Auf-
sichtsbehörde leitete ein amtswegiges Prüf-
verfahren ein und trug der Bezirksverwal-

tung auf, die personenbezogenen Daten je-
ner Stadtbewohner zu löschen, die zwar An-
spruch auf die Unterstützung gehabt hätten, 
diese aber nicht beantragt hatten. 

Das vorlegende Gericht fragte den EuGH, ob 
eine Aufsichtsbehörde ohne Löschungsersu-
chen der Betroffenen von Amts wegen die 

Löschung unrechtmäßig verarbeiteter perso-
nenbezogener Daten anordnen darf und be-
jahendenfalls, ob diese Befugnis davon ab-
hängt, dass die Daten bei den Betroffenen 

selbst erhoben wurden oder nicht. 

Der EuGH hat erwogen: Art 58 Abs 2 DSGVO 

unterscheidet zwischen Abhilfemaßnahmen, 
die von Amts wegen ausgeübt werden und 
solchen, die nur auf Antrag der Betroffenen 
hin ergriffen werden können. Ebenso wird in 
Art 17 DSGVO zwischen der Löschung der 
Daten auf Antrag der Betroffenen und der 
Löschung aufgrund des Bestehens einer dem 

Verantwortlichen obliegenden Verpflichtung 
unterschieden. Um sicherzustellen, dass Da-
tenverarbeitungen im Einklang mit der 
DSGVO stehen, müssen Aufsichtsbehörden 
über wirksame Befugnisse verfügen. Übt 
eine Aufsichtsbehörde ihre Befugnisse aus, 

muss sie geeignete Maßnahmen erlassen 

können, um festgestellten Verstößen abzu-
helfen, und zwar unabhängig davon, ob die 
betroffene Person zuvor einen Antrag auf 
Ausübung ihrer Rechte gestellt hat. Die Auf-
sichtsbehörden dürfen auch ohne Antrag ei-
nes Betroffenen die Löschung personenbezo-
gener Daten anordnen. Untätig bleibenden 

Personen würde ansonsten der Schutz ge-
nommen werden, obwohl ihre personenbe-
zogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet 
werden. 

Auf die Herkunft der Daten kommt es nicht 
an. Die Befugnis der Aufsichtsbehörde zur 

Anordnung der Löschung unrechtmäßig ver-
arbeiteter Daten bezieht sich sowohl auf bei 
den Betroffenen erhobenen als auch aus ei-
ner anderen Quelle stammenden Daten. 

 

 

Rechtsprechung des VfGH 

VfGH 12.03.2024, E3436/2023 

• Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ver-

öffentlichte die Daten eines Unternehmens 
im Rahmen einer Investorenwarnung auf ih-
rer Webseite, weil das Unternehmen trotz 
fehlender Berechtigung den Anschein er-
weckte, konzessionspflichtige Wertpapier-
dienstleistungen zu erbringen. Nachdem das 
Unternehmen eine entsprechende inhaltliche 

Veränderung auf ihrer Webseite vornahm, 
indem es den "Footer" mit dem irreführen-
den Hinweis löschte, erhob es eine Daten-
schutzbeschwerde an die DSB. Darin brachte 

das Unternehmen vor, die FMA hätte die In-
vestorenwarnung trotz der geänderten 

Sachlage nicht behoben und hätte das Un-
ternehmen somit in ihrem Recht auf Lö-
schung verletzt. Die DSB erklärte, dass das 
Unternehmen als juristische Person iSd § 24 
DSG legitimiert sei, Datenschutzbeschwerde 
zu erheben und gab dieser statt, weil sich die 
Sachlage durch das Entfernen des "Footer" 

auf der Webseite geändert hatte. Die FMA 
habe demnach das Unternehmen in seinem 
Recht auf Löschung verletzt. Angesichts ei-
ner Bescheidbeschwerde der FMA beim 
BVwG hob dieses den Bescheid der DSB auf 
und führte aus, dass juristische Personen 

nicht von § 24 DSG erfasst seien und somit 

nicht aktiv legitimiert wären. Dagegen erhob 
das Unternehmen (erfolglos) eine Erkennt-
nisbeschwerde an den VfGH. 

Der VfGH hat erwogen: Der VfGH hat keinen 
Zweifel, dass die Grundrechtsbestimmung 
des § 1 DSG auch juristische Personen als 

Grundrechtsträger erfasst, wobei auch Wirt-
schaftsdaten als personenbezogene Daten 
zu qualifizieren sind. Im konkreten Fall der 
Investorenwarnung gibt es jedoch einen ei-
genen Rechtsschutzweg an die FMA, der so-
wohl natürlichen als auch juristischen Perso-
nen offensteht. Das Unternehmen hätte nach 

Änderung der Sachlage erneut bei der FMA 
die Überprüfung auf Rechtmäßigkeit gemäß 
§ 92 Abs 11 WAG beantragen müssen, in 
dessen Rahmen auch eine etwaige Verlet-
zung des Grundrechts auf Datenschutz zu 
prüfen ist. Sollte eine solche Verletzung vor-
liegen, wäre die FMA dazu verpflichtet, die 

Veröffentlichung richtigzustellen, zu wider-
rufen oder zu entfernen. Die Begründung des 
BVwG, dass die DSB aufgrund der fehlenden 
Aktivlegitimation des Unternehmens unzu-
ständig sei, war zwar unrichtig, jedoch wür-
den daraus keine verfassungsrechtlichen Be-

denken hervorgehen. Dies vor eben jenem 

Hintergrund, dass nicht die DSB, sondern 
ausschließlich die FMA zur Entscheidung 
über die Rechtmäßigkeit einer Investoren-
warnung zuständig ist. 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=961371BBCBCD3F53CCC8B30FC56DFE45?text=&docid=283833&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1616826
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=961371BBCBCD3F53CCC8B30FC56DFE45?text=&docid=283833&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1616826
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=E3436%2f2023&VonDatum=&BisDatum=20.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=069e732a-aeb3-48b3-8540-ad1daea524f5&Dokumentnummer=JFR_20240312_23E03436_01
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Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 01.02.2024, Ra 2021/04/0088 

• In das Vermögen des Verpflichteten einer 
Forderung sollte Exekution geführt werden, 

weshalb der Gerichtsvollzieher dessen Woh-
nung aufsuchte und, als er ihn nicht antraf, 
seine Visitenkarte hinterließ. Der Verpflich-
tete erhob gegen das BG Innsbruck, dem der 
Vollzieher zuzurechnen war, Beschwerde bei 
der DSB, die diese abwies. Das BG Innsbruck 
erhob dennoch Bescheidbeschwerde gegen 

diesen Bescheid, weil es der Ansicht war, 
dass die Tätigkeit des Vollziehers als "justi-
zielle Tätigkeit" iSd Art 55 Abs 3 DSGVO zu 
qualifizieren ist und die DSB deshalb unzu-
ständig war. Das BVwG behob den Bescheid 

der DSB, woraufhin diese Amtsrevision an 

den VwGH erhob. Der VwGH schloss sich der 
Rechtsansicht des BVwG an, hob das Er-
kenntnis des BVwG aber dennoch auf, weil 
der Spruch des Erkenntnisses falsch formu-
liert war. 

Der VwGH hat erwogen: Die Tätigkeit von 
Exekutivorganen bei einer gerichtlichen Voll-

streckung nach der EO ist eine Tätigkeit der 
"Gerichtspolizei im engeren Sinn", die der 
Gerichtsbarkeit zuzuordnen ist; die zu set-
zenden Akte sind als "abgeleitete richterliche 
Akte" zu qualifizieren. Das Exekutionsver-
fahren und dessen Vollzug ist somit eine 

"justizielle Tätigkeit", in deren Zusammen-

hang die richterliche Unabhängigkeit zu wah-
ren ist. Art 55 Abs 3 DSGVO ist so zu verste-
hen, dass Datenverarbeitungen im Rahmen 
einer "justiziellen Tätigkeit" nicht nur auf 
Verarbeitungen durch Gerichte in konkreten 
Rechtssachen beschränkt sind, sondern in 

weiterem Sinn alle Verarbeitungsvorgänge 
durch Gerichte bei "justiziellen Tätigkeiten" 
erfassen. Diese Verarbeitungen sind der 
Kontrolle durch die DSB nicht unterworfen. 

Dennoch war das Erkenntnis des BVwG auf-
zuheben, weil das BVwG den Bescheid der 
DSB nur behoben hat und eine rein kassato-

rische Entscheidung des Verwaltungsge-
richts nicht zulässig ist, wenn dem verwal-
tungsbehördlichen Bescheid ein Parteiantrag 
zugrunde liegt. Das BVwG hätte somit in der 
Sache entscheiden müssen. Anm: Das BVwG 
hätte den Bescheid der DSB nicht "bloß" be-
heben dürfen, sondern hätte den Spruch des 

Bescheids auch dahingehend abzuändern 
gehabt, dass die Datenschutzbeschwerde 
wegen Unzuständigkeit der DSB zurückge-
wiesen wird. Das wird im fortgesetzten Ver-
fahren wohl auch geschehen. 

 

VwGH 01.02.2024, Ro 2020/04/0016 

• Eine Rechtsanwältin verlangte die Übermitt-
lung von Aktenkopien von der Staatsanwalt-
schaft (StA). Die StA übermittelte teilweise 

sensible Daten von zwei Personen, die zwar 
im angeforderten Akt geführt wurden, je-
doch nicht die Eingabe der Rechtsanwältin 

betrafen. Die Rechtsanwältin leitete den 
Sachverhalt an die DSB weiter, die ein amts-

wegiges Prüfverfahren gegen die StA einlei-
tete und eine Verletzung des Rechts auf Ge-
heimhaltung der Betroffenen feststellte. Das 

BVwG wies die Bescheidbeschwerde der StA 
ab. Die StA erhob, vertreten durch die Fi-
nanzprokuratur, Revision an den VwGH. Der 
VwGH hegte Bedenken im Hinblick auf das 
Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzli-
chen Richter (Art 83 Abs 2 B-VG) sowie den 

Trennungsgrundsatz (Art 94 B-VG) und 
stellte an den VfGH den Antrag, die Bestim-
mungen § 31 Abs 1 erster Satz, § 32 Abs 1 
Z 3 sowie § 36 Abs 2 Z 15 DSG aufzuheben. 
Der VfGH teilte zwar die verfassungsgesetz-
lichen Bedenken des VwGH hinsichtlich des 

Trennungsgrundsatzes, sah jedoch wegen 

des Vorrangs des Unionsrechts keinen Raum 
die angefochtenen Bestimmungen aufzuhe-
ben, weil unter Wahrung des Unionsrechts 
keine verfassungskonforme Ersatzregelung 
möglich ist (VfGH 13.12.2023, G212/2023). 
Der VwGH hob das Erkenntnis des BVwG 
trotz richtiger Beurteilung der Zuständigkeit 

der DSB aus formalen Gründen dennoch auf. 

Der VwGH hat erwogen: Die Staatsanwälte 
sind gemäß Art 90a B-VG Organe der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit aber keine Ge-
richte. Trotz der Regelungen des GOG und 
des StAG sind sie auch keine unabhängigen 

Justizbehörden. Vor dem Hintergrund des 
Erkenntnisses des VfGH bestehen gegen 
diese Zuständigkeit der DSB auch für den 
Bereich der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch Staatsanwaltschaften keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken (mehr). 

Der VwGH hat allerdings bereits wiederholt 

ausgesprochen, dass die DSB in einem amts-
wegigen Prüfverfahren keine Befugnis hat 
die allfällige Rechtswidrigkeit eines Daten-
verarbeitungsvorgangs festzustellen. Da das 
BVwG den Bescheid der DSB, mit welchem 
eine Rechtsverletzung festgestellt wurde, 
bestätigte, war das Erkenntnis des BVwG 

aufzuheben. 

 

VwGH 14.12.2021, Ro 2021/04/0006 

• Der Nationalrat setzte einen Untersuchungs-

ausschuss ein, um eine mögliche politische 
Einflussnahme auf das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 
(BVT) aufzuklären (BVT-
Untersuchungsausschuss). Als Auskunfts-
person wurde ein verdeckter Ermittler ein-

vernommen, der die Anonymisierung seiner 
Aussage beantragte. Dennoch wurde das 
Protokoll seiner Befragung unter Nennung 

seines Klarnamens veröffentlicht. Die von 
der Auskunftsperson erhobene Datenschutz-
beschwerde wurde von der DSB wegen Un-
zuständigkeit zurückgewiesen. Der Be-

scheidbeschwerde der Auskunftsperson gab 
das BVwG Folge. Die DSB erhob 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=4df67a72-996d-4565-ae2c-cb04b27ed366&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Erkenntnis&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinemMonat&ImRisSeitForRemotion=EinemMonat&ResultPageSize=50&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2021040088_20240201L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=4df67a72-996d-4565-ae2c-cb04b27ed366&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Erkenntnis&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinemMonat&ImRisSeitForRemotion=EinemMonat&ResultPageSize=50&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2021040088_20240201L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro2020%2f04%2f0016&VonDatum=&BisDatum=18.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=42bad435-445f-412c-9d6d-c20f75d1f05d&Dokumentnummer=JWT_2020040016_20240201J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c06386fa-b7c8-4507-becd-fd3871ed8c21&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vfgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=G+212%2f2023&VonDatum=&BisDatum=20.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JFT_20231213_23G00212_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=ef829c03-0956-43f3-8a88-f501212bcda1&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2021%2f04%2f0006&VonDatum=&BisDatum=20.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2021040006_20240201J00
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Amtsrevision an den VwGH. Der VwGH fragte 
den EuGH, (i) ob im Hinblick auf den Gewal-

tenteilungsgrundsatz die parlamentarische 
Kontrolltätigkeit durch einen Untersuchungs-
ausschuss in den sachlichen Anwendungsbe-

reich der DSGVO fällt und (ii) bejahenden-
falls, ob diese Kontrolltätigkeit vom Anwen-
dungsbereich der DSGVO ausgenommen ist, 
wenn eine Behörde kontrolliert wird, die dem 
Schutz der nationalen Sicherheit dient. Wei-
ters fragte der VwGH, (iii) ob sofern bloß 

eine nationale Datenschutzbehörde einge-
richtet ist, deren Zuständigkeit sich unmit-
telbar aus Art 77 DSGVO ergibt. Nachdem 
der EuGH diese Fragen beantwortete (EuGH 
16.01.2024, C-33/22, Österreichische Daten-

schutzbehörde; siehe näher unser Daten-

schutzrechts-Update vom 24.01.2024), wies 
der VwGH die Amtsrevision der DSB ab. 

Der VwGH hat erwogen: Ausgehend vom Ur-
teil des EuGH ist bei der Frage, ob die Verar-
beitung personenbezogener Daten vom 

sachlichen Anwendungsbereich der DSGVO 
ausgenommen ist, ausschließlich auf die Na-
tur der Tätigkeiten abzustellen. Daher ist 
nicht jede Tätigkeit eines vom Nationalrat 
eingesetzten Untersuchungsausschuss vom 
Anwendungsbereich des Unionsrechts aus-
genommen. 

Gegenstand des BVT-
Untersuchungsausschusses ist die parla-

mentarische Kontrolle der Aufgabenerfüllung 
des BVT, aber nicht unmittelbar die Gewähr-
leistung der nationalen Sicherheit. Auch hin-
sichtlich des Schutzes der nationalen Sicher-
heit ist die Tätigkeit des BVT-

Untersuchungsausschusses vom Anwen-
dungsbereich der DSGVO daher nicht ausge-
nommen. 

Die DSB ist für die Kontrolle des BVT-
Untersuchungsausschusses zuständig, weil 
sie die einzige dafür eingerichtete Aufsichts-

behörde ist. Dies stößt auf keine verfas-
sungsgesetzlichen Bedenken, weil nach den 
Ausführungen des VfGH im Erkenntnis vom 

13.12.2023, G212/2023, kein Umsetzungs-
spielraum ersichtlich ist, eine mit dem ver-
fassungsgesetzlichen Gewaltentrennungs-
prinzip vereinbare, für die Überprüfung der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch das Parlament zuständige Aufsichtsbe-
hörde nach Art 51 Abs 1 DSGVO einzurich-
ten. Anm: Der VwGH räumt verfassungs-
rechtliche Bedenken mit Verweis auf das be-
reits oben erwähnte Erkenntnis des VfGH 
aus. Darin ging es allerdings um Staatsan-

waltschaften. Ob eine vergleichbare Lösung 
für die Legislative wie für die Judikative ver-
fassungsgesetzlich tatsächlich unzulässig ist, 

erscheint fraglich. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des VwGH: 

• Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zum Zweck der Direktwerbung kann als eine 

einem berechtigten Interesse des Verant-
wortlichen dienende Verarbeitung angese-

hen werden. Die Verarbeitung der Daten ei-
ner vom Interesse des Verantwortlichen 
nicht unmittelbar betroffenen Person ist von 

diesem Zweck jedoch nicht gedeckt. Aus der 
Unzulässigkeit der Zusendung elektronischer 
Post ohne Einwilligung kann kein Umkehr-
schluss gezogen werden, dass die Zusen-
dung einer persönlich adressierten Werbung 
per Post ohne Einwilligung zulässig wäre 

(VwGH 01.02.2024, Ro 2021/04/0016). 

• Das BVwG hat das Straferkenntnis der DSB 
behoben, weil die DSB im Spruch des Straf-
erkenntnisses keine natürliche Person be-
nannte, deren Verstoß gegen die DSGVO 

dem Verantwortlichen zugerechnet werden 

sollte. Das BVwG stütze sich auf Rechtspre-
chung des VwGH, in der Zwischenzeit hat der 
EuGH jedoch ausgesprochen, dass eine nati-
onale Regelung, die das Benennen einer na-
türlichen Person verlangt, unionsrechtswid-
rig ist. Das Erkenntnis des BVwG war wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben 

(VwGH 01.02.2024, Ra 2020/04/0187). 

 

Rechtsprechung des OGH 

Aus der Rechtsprechung des OGH (Dienst-

recht): 

• Beamte und Vertragsbedienstete der Abga-
benbehörden dürfen, sofern dienstlich be-
gründet, aus den finanzinternen Datenban-
ken Abgabeninformationssystem (AIS), Fi-
nanzOnline Verfahren (FON), Grunddaten-

verwaltung und Jahresveranlagung (JVP) 
personenbezogene Daten abfragen. Abfra-
gen aufgrund von Bitten von Bekannten, 
Freunden und Verwandten gehören jedoch 
nicht zu den einem Beamten oder Vertrags-
bediensteten übertragen Aufgaben. Ersu-
chen aus dem Freundes-, Bekannten- und 

Verwandtenkreis sind wegen Befangenheit 
abzulehnen (OGH 15.02.2024, 

8ObA72/23f). 

 

Rechtsprechung des BFG 

Aus der Rechtsprechung des BFG: 

• Der materielle Schwerpunkt der Tätigkeit als 
Mitglied und somit der Tätigkeitsmittelpunkt 
des Gemeinderats/des Stadtrats liegt nicht 
in einem im Wohnungsverband gelegenen 

Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer wird 
auch dann nicht zum Mittelpunkt der Tätig-
keit, wenn darin vertrauliche Informationen 
aufbewahrt werden. Vertrauliche Daten sind 
zwar unter Beachtung des Datenschutzge-

setzes sowie der Datenschutzgrundverord-
nung sicher zu verwahren, die erforderlichen 

Vorbereitungshandlungen und Ablagemög-
lichkeiten können den Mittelpunkt der Kern-
tätigkeit jedoch nicht ins Arbeitszimmer 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4624437
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4624437
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4624437
https://www.schoenherr.eu/datenschutzmonitor/
https://www.schoenherr.eu/datenschutzmonitor/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2021%2f04%2f0016&VonDatum=&BisDatum=17.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=20fcfa43-6751-47fa-a431-421e91b76e28&Dokumentnummer=JWT_2021040016_20240201J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1b9a9765-c08e-4b00-bdee-ae87e51abc9f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2020%2f04%2f0187&VonDatum=&BisDatum=17.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2020040187_20240201L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=8ObA72%2f23f&VonDatum=&BisDatum=17.03.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c091c983-fb37-4286-8ca8-d5a347f57770&Dokumentnummer=JJT_20240215_OGH0002_008OBA00072_23F0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=8ObA72%2f23f&VonDatum=&BisDatum=17.03.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c091c983-fb37-4286-8ca8-d5a347f57770&Dokumentnummer=JJT_20240215_OGH0002_008OBA00072_23F0000_000
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verlagern (BFG 04.03.2024, 
RV/7103422/2020). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 10.08.2023, 2023-0.058.359 

• Drei deutsche Gesellschaften im Lebensmit-
telsektor verarbeiteten und übermittelten 
Daten einer österreichischen Kommanditge-

sellschaft (KG) an ein drittes Unternehmen. 
Konkret ging es dabei um die Daten zu den 
– von der KG bei den deutschen Gesellschaf-
ten – bestellten Produkten, zu Mengen dieser 
bestellten Produkte, zur geschätzten Absatz-
menge sowie des Betriebsorts der KG. Die 
von der KG erhobene Datenschutzbe-

schwerde wurde von der DSB zurückgewie-
sen. 

Die DSB hat erwogen: Nach § 1 Abs 1 DSG 
sind auch die Daten juristischer Personen ge-
schützt. Gem § 3 Abs 1 DSG sind die Best-
immungen des DSG jedoch nur auf die Ver-
wendung von personenbezogenen Daten im 

Inland anzuwenden. Hinsichtlich einer Da-
tenverarbeitung und -übermittlung durch 
GmbHs in Deutschland gelangen die §  1 
Abs  1 DSG sowie § 24 Abs 1 DSG folglich 
nicht zur Anwendung. Das Recht auf Be-
schwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß 

Art 77 Abs 1 DSGVO kommt nur natürlichen 

Personen zu. Eine KG kann sich auf diese Be-
stimmung nicht stützen. Der KG steht es of-
fen, eine Beschwerde in Deutschland einzu-
bringen. 

  

https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:Standardsuche)?dokumentId=b3f62ce7-a8e5-4459-80ff-96540d109aaf&segmentId=a31e834c-ec2c-44eb-ac4c-73a0282e9f61&indexName=findok-bfg&konsehId=bad5aed8-0269-4621-b884-0836114c74eb&recordId=b3f62ce7-a8e5-4459-80ff-96540d109aaf_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F7103422%2F2020%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:Standardsuche)?dokumentId=b3f62ce7-a8e5-4459-80ff-96540d109aaf&segmentId=a31e834c-ec2c-44eb-ac4c-73a0282e9f61&indexName=findok-bfg&konsehId=bad5aed8-0269-4621-b884-0836114c74eb&recordId=b3f62ce7-a8e5-4459-80ff-96540d109aaf_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F7103422%2F2020%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=17.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=2023-0.058.359&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=108219f5-fe1c-4ffa-b52f-541295991be5&Dokumentnummer=DSBT_20230810_2023_0_058_359_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 21.03.2024, C-61/22, Landeshauptstadt 
Wiesbaden (Fingerabdruck, Rechtmäßigkeits-
prüfung, Primärrechtswidrigkeit) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 01.02.2024, Ro 2021/04/0013 (Rufda-
tenerhebung, Verständigung der "Betroffenen") 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 21.02.2024, 6Ob236/23h (Medienprivileg, 
Gerichtszuständigkeit) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 27.02.2024, W221 2265528-2 (Zurück-

ziehung) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Burgenland 08.01.2024, E 

263/07/2023.001/018 (Maßnahmenbe-
schwerde, Zuständigkeit) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 19.11.2021, 2020-0.591.897 (Aufzeich-

nung eines Telefongesprächs, WAG, ZaDiG, Mi-
FID II) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
12/2024 vom 27.03.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 21.03.2024, C-61/22, Landeshauptstadt 
Wiesbaden 

• Ein Unionsbürger beantragte bei der Stadt 

Wiesbaden die Ausstellung eines neuen Per-
sonalausweises und verlangte, dass hierfür 
seine Fingerabdrücke nicht aufgenommen 
werden sollten. Die Stadt Wiesbaden lehnte 
den Antrag ab und berief sich auf die VO 
2019/1157, welche die Aufnahme von zwei 
Fingerabdrücken in das Speichermedium von 

Personalausweisen vorsieht. 

Das vorlegende Gericht fragte den EuGH, ob 

die VO 2019/1157 gegen höherrangiges Uni-
onsrecht verstößt, weil (i) sie auf die falsche 
Primärrechtsgrundlage gestützt wurde, (ii) 
sie gegen Art 7 und Art 8 GRC verstößt und 
(iii) keine Datenschutz-Folgeabschätzung 

nach Art 35 DSGVO durchgeführt wurde. Der 
EuGH erklärte die VO für ungültig, weil sie 
auf einer falschen Primärrechtsgrundlage er-
lassen wurde, entschied aber, dass die Wir-
kung der VO für eine angemessene Frist auf-
rechtzuerhalten ist, damit die VO, gestützt 

auf die richtige Rechtsgrundlage, erneut er-
lassen werden kann. Die datenschutzrechtli-
chen Regelungen der VO wurden vom EuGH 
für rechtmäßig befunden. 

Der EuGH hat erwogen: Bei einer Verarbei-
tung, die ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen zur Folge 

hat, muss der Verantwortliche eine Abschät-
zung der Folgen der vorgesehenen Verarbei-
tungsvorgänge für den Schutz personenbe-
zogener Daten iSd Art 35 Abs 1 DSGVO 
durchführen. Die VO sieht jedoch lediglich 
vor, dass die Mitgliedstaaten bei der Bean-
tragung eines Personalausweises bestimmte 

Verarbeitungen vornehmen sollen. Art 35 
DSGVO ist daher nicht anzuwenden. 

Fingerabdrücke sind biometrische und somit 
sensible Daten. Die Aufnahme und anschlie-

ßende Speicherung von Fingerabdrücken in 
Personalausweisen schränkt die Rechte nach 

Art 7 und 8 GRC ein. Eine solche Einschrän-
kung ist jedoch zulässig, sofern sie gesetz-
lich vorgesehen ist, der Wesensgehalt der 
Rechte geachtet, der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit gewahrt wird und ein dem Ge-
meinwohl dienendes Ziel verfolgt wird. 

Die in Fingerabdrücken enthaltenen Infor-

mationen ermöglichen für sich genommen 
keinen Einblick in das Privat- und Familien-
leben der betroffenen Personen. Die Auf-
nahme der Fingerabdrücke dient zur Fest-
stellung der Echtheit der Ausweise und zur 

zuverlässigen Identifizierung des Inhabers. 
Weiters trägt die Maßnahme auch zur In-

teroperabilität der Systeme der Mitgliedstaa-
ten zur Überprüfung von Identitätsdokumen-
ten bei und verhindert das Fälschungs- und 
Betrugsrisiko, was ein Ziel im öffentlichen 

Interesse ist. Dies liegt auch im Interesse 
der Unionsbürger, weil ihnen dadurch die 

Freizügigkeit innerhalb der Union erleichtert 
wird. Die Aufnahme der vollständigen Fin-
gerabdrücke ist hierfür erforderlich, weil die 

Mitgliedstaaten unterschiedliche Technolo-
gien zur Überprüfung von Identitätsdoku-
menten verwenden. Eine Aufnahme bloß be-
stimmter charakteristischer Punkte bietet 
nicht dieselbe Sicherheit und kann nicht von 
allen, durch die Mitgliedstaaten angewand-

ten, unterschiedlichen Systeme erkannt wer-
den. Hinsichtlich der Schwere des Eingriffs 
ist anzumerken, dass die Fingerabdrücke le-
diglich im Speichermedium der Personalaus-
weise gespeichert werden, wobei diese aus-
schließlich durch qualifiziertes und ord-

nungsgemäß befugtes Personal aufgenom-

men werden dürfen. Weiters sind die Mit-
gliedstaaten dazu verpflichtet, die biometri-
schen Daten bei Abholung des Dokuments 
durch den Inhaber, spätestens aber nach 
90 Tagen zu löschen und keine nationalen 
Datenbanken zu führen. Auch ist zu beach-
ten, dass die Fingerabdrücke bloß sekundär 

herangezogen werden sollen, sofern nach ei-
ner Überprüfung anhand des Gesichtsbilds 
noch Zweifel an der Echtheit des Dokuments 
bzw der Identität des Inhabers bestehen. 
Vor dem Hintergrund der obigen Ausführun-
gen ist die Einschränkung der Art 7 und 8 

GRC verhältnismäßig. Anm: Für die Praxis ist 
diese Entscheidung relevant, weil der EuGH 
eine umfassende Rechts- und Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung durchführt und anerkennt, 
dass bereits vorhandene Systeme dem Da-
tenschutz nicht immer angepasst werden 
müssen. 

 

Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 01.02.2024, Ro 2021/04/0013 

• Aufgrund einer Ermittlung wegen Amtsmiss-

brauchs führte die Staatsanwaltschaft (StA) 
eine Rufdatenerhebung bei einem Verdächti-

gen durch. Nach Abschluss übermittelte die 
StA die Ergebnisse an die "Telefonkontakte" 
des Verdächtigen. Sie übermittelte nicht nur 
die Tatsache der Rufdatenerhebung, sondern 

auch die staatsanwaltliche Anordnung samt 
Begründung. Diese Begründung beinhaltete 
die bisherigen Ermittlungsergebnisse (Schil-
derung der Verdachtslage). Der Verdächtige 
erhob daraufhin Datenschutzbeschwerde bei 
der DSB. Nach Auffassung der DSB bestand 
für die Offenlegung der bisherigen Ermitt-

lungsergebnisse keine gesetzliche Grund-
lage, weshalb eine Verletzung im Recht auf 
Geheimhaltung vorlag. Gegen diesen Be-

scheid erhob die StA Bescheidbeschwerde an 
das BVwG. Das BVwG behob den Bescheid 
der DSB, woraufhin diese Amtsrevision an 
den VwGH erhob. Der VwGH wies die Amts-

revision als unbegründet ab. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284083&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5323068
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284083&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5323068
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=25.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=2021%2f04%2f0013&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6846e964-fd07-4273-a357-4c2869502af6&Dokumentnummer=JWT_2021040013_20240201J00
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Der VwGH hat erwogen: Das BVwG rügte die 
mangelhafte Begründung des Bescheides 

und änderte ihn dahingehend ab, dass die 
Datenschutzbeschwerde abgewiesen wird. 
Das BVwG darf einer Bescheidbeschwerde 

aber nicht allein wegen einer unzureichen-
den Begründung des bekämpften Bescheides 
Folge geben, es hat die Datenschutzbe-
schwerde inhaltlich zu erledigen. Das BVwG 
hat seine Entscheidung jedoch nicht nur auf 
diese Rüge gestützt. Es hat die Abweisung 

der Datenschutzbeschwerde vorrangig damit 
begründet, dass die Regelungen der StPO 
den einschlägigen Bestimmungen im 
3. Hauptstück des DSG vorgehen. 

Der Umstand, dass die § 138 Abs 5 und 

§ 139 Abs 2 StPO besondere Regelungen 
über Verständigungspflichten und Einsichts-

rechte enthalten, kann dazu führen, dass be-
stimmte Informations- und Auskunftsrechte 
nach dem DSG unangewendet bleiben. Trotz 
dieser besonderen Reglungen müssen die 
allgemeinen Anforderungen der StPO und 
des DSG zur Zulässigkeit und Rechtmäßig-
keit der Datenverarbeitung beachtet wer-

den. § 74 Abs 1 StPO erlaubt es der StA, 
während ihrer Aufgaben notwendige perso-
nenbezogene Daten zu verarbeiten und er-
klärt das DSG für subsidiär anwendbar. Die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen nach dem 
DSG sind auch im Anwendungsbereich der 

StPO maßgeblich. 

Gemäß § 138 Abs 5 StPO hat die StA nach 
Beendigung einer Ermittlungsmaßnahme 
ihre Anordnung den von der Durchführung 
der Ermittlungsmaßnahme Betroffenen un-
verzüglich zuzustellen. Auch wenn sich die 
Anordnung im Nachhinein (ex post) als 

rechtswidrig erweist, sind die Betroffenen 
von der Ermittlungsmaßnahme zu verständi-
gen, denn die Verständigung der Betroffenen 
dient deren Interessen. Sie sollen von dem 
Eingriff erfahren, um ggf Rechtsmittel erhe-
ben zu können. 

 

Rechtsprechung des OGH 

OGH 21.02.2024, 6Ob236/23h 

• Ein Kläger erhob Klage gegen Medieninhabe-

rinnen, die ihren Sitz nicht im Sprengel des 
Erstgerichts hatten, weil sein Bild samt Be-
gleittext in einer Print- und Online-Ausgabe 
veröffentlicht wurde. Er begehrte beim Erst-
gericht, in dessen Sprengel er wohnte und 
arbeitete, die Beseitigung und Löschung des 
Bildes und Begleittexts sowie Schadener-

satz. Das Erstgericht erklärte sich für örtlich 
unzuständig. Der OGH entschied im Revisi-
onsrekursverfahren, dass das Erstgericht für 

die Klage gegen das Printmedium örtlich un-
zuständig ist, für jene gegen das Onlineme-
dium hingegen örtlich zuständig ist. 

Der OGH hat erwogen: § 29 Abs 2 DSG nor-

miert einen Wahlgerichtsstand. Klagen ge-
gen Verantwortliche und Auftragsverarbeiter 

können entweder beim Landesgericht erho-
ben werden, das im Sprengel des gewöhnli-

chen Aufenthalts oder Sitzes des Klägers 
oder des Beklagten liegt. Das Medienprivileg 
des § 9 Abs 1 DSG, dessen Aufhebung erst 

mit 30.06.2024 in Kraft tritt, bewirkt jedoch, 
dass § 29 Abs 2 DSG keine Anwendung fin-
det, wenn Daten für journalistische Zwecke 
verarbeitet werden. Die Geltung des Medien-
privilegs kann im Zuständigkeitsstreit dazu 
führen, dass ein Kläger den Verantwortlichen 

oder Auftragsverarbeiter vor einem anderen 
Gericht als dem seines gewöhnlichen Aufent-
halts zu klagen hat. Dies ist nicht unions-
rechtswidrig. Betroffenen Personen steht 
dennoch ein wirksamer gerichtlicher Rechts-
behelf iSd Art 79 Abs 1 DSGVO offen, weil 

die örtliche Zuständigkeit durch § 28 JN ge-

währleistet wird. Aufgrund des (noch gelten-
den) Medienprivilegs kann der Kläger die Zu-
ständigkeit des § 29 Abs 2 DSG jedoch nicht 
in Anspruch nehmen. 

Entfällt die Anwendung des § 29 Abs 2 DSG, 
verbleibt für Ansprüche aus Persönlichkeits-
rechtsverletzungen in einem elektronischen 

Kommunikationsnetz der Gerichtsstand des 
§ 92b JN. Entscheidend ist, dass über einen 
einheitlichen Sachverhalt zu entscheiden ist, 
bei dem verschiedene Anspruchsgrundlagen 
das angestrebte Ergebnis tragen. Dann ist 
das angerufene Gericht zuständig, wenn es 

die Zuständigkeit auch nur hinsichtlich einer 
der konkurrierenden Normen besitzt. Dies 
gilt auch für die örtliche Zuständigkeit, denn 
der Kläger soll nicht gezwungen sein, auf An-
spruchsgrundlagen zu verzichten, um einen 
gewünschten Gerichtsstand zu erreichen. 
Der Kläger verfolgt mit seiner Klage eine ver-

meintliche Verletzung seiner Persönlichkeits-
rechte und leitet sämtliche Ansprüche aus 
der Veröffentlichung des Bildes mit Begleit-
text ab. Da der Kläger sämtliche Ansprüche 
denkmöglich auch auf sein Grundrecht auf 
Datenschutz und die DSGVO gestützt hat 
und über einen einheitlichen Sachverhalt zu 

entscheiden ist, wobei verschiedene Rechts-
gründe das nach dem Urteilsbegehren ange-
strebte Ergebnis tragen könnten, genügt es, 
wenn die örtliche Zuständigkeit des angeru-
fenen Gerichts in Ansehung dieses Rechts-
grundes vorliegt. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Im Einklang mit seiner ständigen Rechtspre-

chung sprach das BVwG aus, dass die Zu-
rückziehung der Datenschutzbeschwerde, 
während das Verfahren beim BVwG anhän-

gig ist, zum Wegfall der Zuständigkeit der 
DSB führt. Dadurch wird der Bescheid der 
DSB (nachträglich) rechtswidrig und ist von 
Amts wegen zu beheben (BVwG 27.02.2024, 

W221 2265528-2). 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=658b34da-154d-48d6-b6ec-72ef8a406049&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=26.03.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitChangeSet=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=JJT_20240221_OGH0002_0060OB00236_23H0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2265528-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=25f81217-f93b-47ae-9caa-deb70be93af1&Dokumentnummer=BVWGT_20240227_W221_2265528_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2265528-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=25f81217-f93b-47ae-9caa-deb70be93af1&Dokumentnummer=BVWGT_20240227_W221_2265528_2_00
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Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Burgenland 08.01.2024, 

E 263/07/2023.001/018 

• Der Lenker eines PKW wurde auf einer Land-

straße von Polizeibeamten in einem Zivil-
fahrzeug zur Vorführung zum Strafantritt an-
gehalten, weil der Lenker mit der Zahlung 
mehrerer rechtskräftig verhängter Geldstra-
fen säumig war. Die Polizeibeamten nahmen 
den Lenker mit auf die Polizeiwache, von wo 
er anschließend in das Polizeianhaltezentrum 

überstellt wurde. Da der Lenker an Diabetes 
litt, verschlechterte sich sein Gesundheitszu-
stand. Er wurde zur Versorgung in das Lan-
desklinikum und anschließend wieder ins Po-
lizeianhaltezentrum gebracht. Dort wurde er 

aufgefordert, die vom Krankenhaus erstellen 

Befunde abzugeben. Der Lenker wendete 
ein, dass die darin enthaltenen Daten dem 
Datenschutz unterliegen, doch wurde dieser 
Einwand von den Polizeibeamten ignoriert. 
Am nächsten Tag beglich die Gattin des Len-
kers die Geldstrafen und er kam frei. Gegen 
die erfolgte Ausübung unmittelbarer verwal-

tungsbehördlicher Befehls- und Zwangsge-
walt erhob der Lenker Maßnahmenbe-
schwerde gemäß Art 132 Abs 2 B-VG iVm 
§§ 7 ff VwGVG an das LVwG Burgenland. In 
der Beschwerde behauptete er ua, durch das 
Vorgehen der Polizeibeamten in seinem 

Recht auf Geheimhaltung verletzt worden zu 

sein. Der Datenschutzverstoß ergab sich ge-
mäß dem Lenker durch die Aufforderung, 
Behandlungsbefunde abzugeben, welche 
dann Eingang in den zu ihm angelegten Ge-
sundheitsakt im Polizeianhaltezentrum ge-
funden haben. Die Maßnahmenbeschwerde 

wurde vom LVwG in diesem Punkt als unzu-
lässig zurückgewiesen. 

Das LVwG Burgenland hat erwogen: Durch 
die eindeutige Festlegung von Behördenzu-
ständigkeiten in Art 83 Abs 2 B-VG kommt 
die Zuständigkeit zur Überprüfung von Da-
tenanwendungen auf Entscheidung über Be-

schwerden von Personen, die behaupten, in 
ihrem Recht auf Geheimhaltung verletzt zu 
sein, ausschließlich der DSB zu. Dies hat 
auch schon der VwGH mit Erkenntnis vom 
22.04.2015, Ra 2014/04/0046 entschieden. 
Der Lenker hätte die in der Maßnahmenbe-
schwerde erhobene Rüge der Datenschutz-

verletzung bei der DSB erheben müssen. Die 
Verletzung eines Datenschutzrechts kann 
nicht im Rahmen eines Maßnahmenbe-
schwerdeverfahrens geprüft werden. Das Er-
suchen auf Übergabe der Befunde zur Vor-
lage an den Amtsarzt ist keine Zwangsmaß-

nahme, weshalb die Maßnahmenbeschwerde 
aus diesem Punkt schon unzulässig ist. Die 

Maßnahmenbeschwerde dient darüber hin-
aus dem Zweck, eine Lücke im Rechts-
schutzsystem zu schließen. Mit dieser Be-
schwerde sollen keine Zweigleisigkeiten für 
die Verfolgung ein- und desselben Rechtes 

geschaffen werden. Eine 

Maßnahmenbeschwerde steht nur offen, so-
weit die Rechtmäßigkeit des in Beschwerde 

gezogenen Handelns nicht in einem Verwal-
tungsverfahren geklärt werden kann. Was in 
einem Verwaltungsverfahren ausgetragen 

werden kann, kann daher nicht Gegenstand 
einer Maßnahmenbeschwerde sein. Die Maß-
nahmenbeschwerde ist ein subsidiärer 
Rechtsbehelf, der unzulässig ist, wenn ein 
anderer Rechtsschutzweg wie eine Daten-
schutzbeschwerde an die DSB zur Verfügung 

steht. 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 19.11.2021, 2020-0.591.897 

• Ein Bankkunde sah sich im Recht auf Ge-

heimhaltung verletzt, weil die Bank ein Tele-
fongespräch mit ihm aufgezeichnet hatte. 
Eine Option, die Aufzeichnung abzulehnen, 
gab es nicht. Die DSB gab der Beschwerde 
statt und stellte fest, dass die Bank den Kun-
den in seinem Recht auf Geheimhaltung ver-

letzt hatte, indem sie das Gespräch ohne 
rechtmäßige Grundlage verarbeitet hatte. 

Die DSB hat erwogen: Die Bank berief sich 
auf ihre gesetzlichen Pflichten nach dem 
Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) und dem 
Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG), die eine 

Aufzeichnung von Telefongesprächen im Zu-

sammenhang mit Wertpapiergeschäften und 
eine (nicht näher definierte) Nachweispflicht 
eines Zahlungsdienstleisters bei Zahlungs-
aufträgen vorsehen. Diese Pflichten kamen 
jedoch nicht zum Tragen, weil das Gespräch 
weder ein Wertpapiergeschäft noch einen 

Zahlungsauftrag zum Inhalt hatte, sondern 
lediglich eine Anfrage über die Durchführung 
einer Geldüberweisung. Die Bank hätte ihre 
Organisation so einzurichten gehabt, dass 
Telefongespräche, die unter eine Aufzeich-
nungspflicht fallen, von anderen Kundenge-
sprächen getrennt geführt werden. Die Bank 

durfte die Aufzeichnung des Telefonge-
sprächs auch nicht auf das berechtigte Inte-

resse der Qualitätssicherung ihrer Dienstleis-
tungen stützen, weil das Geheimhaltungsin-
teresse des Kunden überwog. Die Datenver-
arbeitung war daher unrechtmäßig. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cdb956de-c257-468f-93bb-d4fa1b15ec04&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=E+263%2f07%2f2023.001%2f018&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_BU_20240108_E_263_07_2023_001_018_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cdb956de-c257-468f-93bb-d4fa1b15ec04&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=E+263%2f07%2f2023.001%2f018&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_BU_20240108_E_263_07_2023_001_018_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2020-0.591.897&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=26.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c804c2be-ba95-43ff-ab3e-3da3ca9db686&Dokumentnummer=DSBT_20211119_2020_0_591_897_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-
chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-

schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-
sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 28.02.2024, Ro 2024/04/0001 (Scoring, 

Aussetzung) 

VwGH 28.02.2024, Ro 2023/04/0032 (Scoring, 

Aussetzung) 

• Rechtsprechung der Justiz 

OLG Graz 12.02.2024, 9Bs274/23x (Einspruch 
gemäß § 106 StPO) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 21.02.2024, W137 2261065-1 (COVID-
19, Beschwerdegegner) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 06.01.2024, RV/7100970/2023 (Datenver-
arbeitung nach Verfahrensgesetzen) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Wien 23.02.2024, VGW-
101/032/11502/2023 (keine Auskunft über Da-
ten von Dritten, Zuständigkeit) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 04.08.2023, 2023-0.159.938 (Videoüber-
wachung, WEG, berechtigtes Interesse) 

DSB 08.09.2021, 2021-0.474.768 (BVT-

Untersuchungsausschuss) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

13/2024 vom 03.04.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 28.02.2024, Ro 2024/04/0001; VwGH 
28.02.2024, Ro 2023/04/0032 

• Eine Kreditauskunftei erteilte zwei Betroffe-

nen jeweils Auskunft ua über verschiedene 
Bonitätsscores. Beide Betroffene erhoben 
Datenschutzbeschwerde an die DSB. Die 
DSB gab beiden Datenschutzbeschwerden 
teilweise statt, weil die erteilten Auskünfte 
über die Bonitätsscores nach Ansicht der 
DSB den Vorgaben des Art 15 Abs 1 lit h 

DSGVO nicht entsprachen. Das BVwG gab 
den Bescheidbeschwerden der Kreditaus-

kunftei statt, weil die erteilten Auskünfte 
nach Ansicht des BVwG – unabhängig davon, 
ob diese Bestimmung überhaupt anzuwen-
den ist – den Vorgaben des Art 15 Abs 1 lit h 
DSGVO entsprachen. 

Gemäß Art 15 Abs 1 lit h DSGVO sind betref-
fend eine "automatisierte Entscheidungsfin-
dung einschließlich Profiling" aussagekräf-
tige Informationen über die involvierte Logik 
sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen der Verarbeitung zu erteilen. 

Der EuGH sprach aus, dass uU der von einer 
Kreditauskunftei errechnete Scorewert als 
automatisierte Entscheidungsfindung zu 
qualifizieren ist (EuGH 07.12.23, C-634/21, 

SCHUFA Holding (Scoring)). Der VwGH 
dürfte daher davon ausgehen, dass über die 
vor ihm verfahrensgegenständlichen Boni-

tätsscores eine Auskunft gemäß Art 15 Abs 1 
lit h DSGVO zu erteilen ist. 

Über ein Vorabentscheidungsersuchen des 
LVwG Wien ist allerdings derzeit beim EuGH 
die Frage anhängig, welche inhaltlichen Er-
fordernisse eine Auskunft über Scorewerte 
erfüllen muss, damit die Auskunft als ausrei-

chend "aussagekräftig" im Sinne des Art 15 
Abs 1 lit h der DSGVO einzustufen ist (C-
203/22, Dun & Bradstreet Austria). 

Vor diesem Hintergrund setzte der VwGH 

beide bei ihm anhängigen Verfahren bis zur 
Entscheidung des EuGH in der Rs C-203/22, 

Dun & Bradstreet Austria, aus. 

 

Rechtsprechung der Justiz 

OLG Graz 12.02.2024, 9Bs274/23x 

• Die Staatsanwaltschaft Graz (StA) führte ge-
gen hunderte Beschuldigte ein Ermittlungs-

verfahren wegen des Verdachts der Fäl-
schung von Beweismitteln. Die Ermittlungs-
akten enthielten eine Patientenliste mit fol-
genden Daten: Name, Geburtsdatum, Ad-

resse, E-Mail-Adresse und Bezahlungshin-
weise. Diese Liste konnte im Rahmen der Ak-
teneinsicht von sämtlichen Mitbeschuldigten 

eingesehen werden. Zwei der Beschuldigten 
erachteten sich dadurch in ihrem Grundrecht 
auf Datenschutz verletzt und erhoben 

Einspruch wegen Rechtsverletzung. Das Lan-
desgericht für Strafsachen Graz gab dem 

Einspruch nicht Folge. Der Beschwerde der 
beiden Einspruchswerber gegen diesen Be-
schluss wurde vom OLG Graz auch nicht 

Folge gegeben. 

Das OLG Graz hat erwogen: Mittels Ein-
spruch kann nicht nur die Verletzung aus-
drücklich in der StPO eingeräumter Rechte 
geltend gemacht werden, sondern es fließen 
über § 5 Abs 1 StPO auch die Garantien der 

EMRK in die Bestimmung des § 106 Abs 1 
StPO ein. Daher kann grundsätzlich auch we-
gen der Verletzung des Grundrechts auf Da-
tenschutz Einspruch erhoben werden. Aller-
dings gilt das DSG bloß subsidiär gegenüber 

der StPO, die einen "generalisierend" wir-
kenden Vorrang gegenüber dem DSG hat. 

Nach § 74 StPO, der die allgemeinen 
Grundsätze für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten normiert, ist nicht zu kriti-
sieren, dass die in der Patientenliste enthal-
tenen Daten der Einspruchswerber von der 
StA zu den Akten genommen und verarbeitet 
wurden, weil dies zur Aufklärung von Straf-

taten zwingend erforderlich war. Da die Pa-
tientenliste keine hochsensiblen medizini-
schen Daten enthielt, wurde keine Rechts-
verletzung bewirkt. 

Zudem darf das verfassungsrechtlich ge-

währleistete Recht eines Beschuldigten, in 

sämtliche Ergebnisse des Ermittlungsverfah-
rens Einsicht zu nehmen, nur in den in § 51 
Abs 1 StPO normierten Ausnahmefällen be-
schränkt werden, die nicht vorlagen. Im Ver-
hältnis zu Mitbeschuldigten sieht das Gesetz 
in Bezug auf den Umfang der Akteneinsicht 
– anders als bei Opfern, Privatbeteiligten 

oder Privatanklägern – auch keine Interes-
senabwägung vor. Damit hatte die StA keine 
gesetzliche Grundlage dafür, die Patienten-
liste für Mitbeschuldigte von der Aktenein-
sicht auszunehmen. Durch die Gewährung 
der Akteneinsicht und die Weitergabe der 
Liste mit personenbezogenen Daten wurden 

die Einspruchswerber in ihren subjektiven 
Rechten nicht verletzt. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 21.02.2024, W137 2261065-1 

• Während der COVID-19-Pandemie wurden 
Impferinnerungsschreiben an nicht geimpfte 
Personen gesendet, was eine Vielzahl von 
Datenschutzbeschwerden bei der DSB zur 
Folge hatte. Ein Empfänger brachte Daten-

schutzbeschwerde ausdrücklich gegen eine 
Landesregierung ein. Die DSB änderte die 
Datenschutzbeschwerde jedoch nach einer 

Stellungnahme in einem Parallelverfahren, in 
welcher sich das Amt der Landesregierung 
(das Amt) als Verantwortlicher der Daten-
verarbeitung bezeichnete, dahingehend ab, 

dass sie das Verfahren nun gegen das Amt 
führte. In weiterer Folge gab die DSB der 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2024%2f04%2f0001&VonDatum=&BisDatum=28.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9cd35630-6198-4b59-af65-19ddbfea55dc&Dokumentnummer=JWT_2024040001_20240228J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2023%2f04%2f0032&VonDatum=&BisDatum=28.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bb68e798-7685-429c-8496-1afbcd4fad25&Dokumentnummer=JWT_2023040032_20240228J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2023%2f04%2f0032&VonDatum=&BisDatum=28.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bb68e798-7685-429c-8496-1afbcd4fad25&Dokumentnummer=JWT_2023040032_20240228J00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280426&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4562282
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280426&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4562282
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B203%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0203%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=7404053
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B203%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0203%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=7404053
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=5aa2f3f1-494a-48f8-914a-b9602bd056b8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=OLG+Graz&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=02.04.2024&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ImRisSeitChangeSet=ZweiWochen&ImRisSeitForRemotion=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20240212_OLG0639_0090BS00274_23X0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=5cb719bd-a3b9-43a1-b186-6d2fef76bf8d&Position=2801&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=False&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=&SearchInUvs=False&SearchInVbl=&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=False&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240221_W137_2261065_1_00
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Datenschutzbeschwerde statt und begrün-
dete dies mit dem unrechtmäßigen Zugriff 

des Amtes auf die im Impfregister hinterleg-
ten Daten. Gegen diesen Bescheid erhob das 
Amt eine Bescheidbeschwerde. 

Das BVwG hat erwogen: Der Empfänger des 
Schreibens hatte in seiner Datenschutzbe-
schwerde ausdrücklich die Landesregierung 
als Beschwerdegegner benannt. Die DSB 
hingegen hat in ihrer Entscheidung jemand 
anderen, nämlich das Amt, als Beschwerde-

gegner angeführt und somit den falschen da-
tenschutzrechtlichen Verantwortlichen her-
angezogen. Das Impferinnerungsschreiben 
wurde von der Landesregierung, der Ärzte-
kammer sowie anderen Organen und diver-

sen Sozialversicherungsträgern unterfertigt 
und enthielt keinerlei Hinweise auf das Amt. 

Wenn die DSB feststellt, dass der ursprüng-
lich als Beschwerdegegner benannte nicht 
der Verantwortliche für die Datenverarbei-
tung ist, hat sie die Datenschutzbeschwerde 
abzuweisen. Da es der DSB nicht zusteht, 
den Parteiantrag einseitig abzuändern, hat 
sie durch die Änderung des Beschwerdegeg-

ners die "Sache" des Verwaltungsverfahrens 
überschritten. Auch eine Erklärung gegen-
über dem Empfänger des Schreibens, dass 
das Verfahren gegen jemand anderen ge-
führt wird, ändert daran nichts. Der Bescheid 
der DSB war daher ersatzlos zu beheben. 

 

Rechtsprechung des BFG 

• Eine den Verfahrensgesetzen entsprechende 
Verwendung personenbezogener Daten, 

auch wenn es sich um Gesundheitsdaten 
handelt, ist grundsätzlich auch aus daten-
schutzrechtlicher Sicht zulässig (BFG 
06.01.2024, RV/7100970/2023). 

 

Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Das Recht auf Auskunft gemäß Art 15 
DSGVO bezieht sich nicht auf Auskunfts-
rechte über Daten von Dritten. Für die Be-

handlung einer Beschwerde wegen Verarbei-
tung personenbezogener Daten ist zudem 
nicht der Magistrat der Stadt Wien, sondern 
die Datenschutzbehörde zuständig (LVwG 
Wien 23.02.2024, VGW-
101/032/11502/2023). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 04.08.2023, 2023-0.159.938 

• Ein anonymer Hinweis informierte die DSB 

über ein Videoüberwachungssystem in der 
Wohnhausanlage einer gemeinnützigen 
Wohnbaugesellschaft. Daraufhin leitete die 
DSB ein amtswegiges Prüfverfahren ein. In 
der Vergangenheit hatten sich dort vermehrt 
Diebstähle und Sachbeschädigungen in ua 

Keller- und Fahrradräumlichkeiten ereignet. 
Zudem haben sich vermehrt hausfremde 

Personen in der Garage und im Stiegenhaus 
aufgehalten. Aufgrund dessen installierte die 
gemeinnützige Wohnbaugesellschaft zur 

Verbesserung der Sicherheit ein elektroni-
sches Zugangssystem und eine Videoüber-
wachungsanlage mit 38 Videokameras, um 
Eigentum und Bewohner zu schützen. Die 
DSB stellte hinsichtlich 30 der Videokameras 
einen Verstoß gegen die DSGVO fest, trug 

der Wohnbaugesellschaft auf, den Aufnah-
mebereich zwei der Videokameras einzu-
schränken und untersagte die Datenverar-
beitung mit den übrigen 28 (rechtswidrig be-
triebenen) Videokameras. 

Die DSB hat erwogen: Eine Videoüberwa-
chung in allgemeinen Teilen einer Liegen-

schaft ist als Maßnahme der außerordentli-
chen Verwaltung iSd § 29 Abs 1 WEG anzu-
sehen. Daher könnte selbst bei faktischem 
Vorliegen eines Mehrheitsbeschlusses jeder 
der überstimmten Wohnungseigentümer die 
gerichtliche Aufhebung des Mehrheitsbe-
schlusses verlangen. 

Als Erlaubnistatbestand kommen die Erfül-
lung eines Vertrages (Art 6 Abs 1 lit b 
DSGVO) sowie die berechtigten Interessen 
der Wohnbaugesellschaft, anderer Miteigen-
tümer und Dritter (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) 

in Frage. Zwischen der Wohnbaugesellschaft 

und den Hausbewohnern besteht ein Be-
standsvertragsverhältnis (Mietvertrag), die 
dauerhafte Videoüberwachung aller Bewoh-
ner bei jedem Betreten und Verlassen des 
Wohnobjekts ist dadurch jedoch nicht recht-
fertigbar. 

Die Videoüberwachung an öffentlich zugäng-

lichen Orten zum Schutz von Personen und 
Eigentum ist gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO 
grundsätzlich zulässig, sofern bereits 
Rechtsverletzungen stattgefunden haben 
oder ein hohes Gefährdungspotenzial be-
steht. Der EuGH sieht den Betrieb solcher Vi-
deoüberwachungssysteme zum Eigentums-

schutz als berechtigtes Interesse an. Den-
noch muss jede Datenverarbeitung, ein-
schließlich Videoüberwachung, die Grunds-
ätze des Art 5 Abs 1 DSGVO (ua Datenmini-
mierung) erfüllen. Die Wohnbaugemein-
schaft hat gemeinsam mit der Videoüberwa-

chung ein elektronisches Zugangssystem 
eingebaut. Der Zweck, hausfremde Personen 
vom Wohnhaus fernzuhalten, wurde bereits 
durch dieses gelindere Mittel erreicht. 

Zwei der Kameras dienten dem Zweck, den 
Diebstahl von Paket- und Briefsendungen zu 

verhindern. Hierfür genügt es jedoch, wenn 
die Aufnahmebereiche der Kameras auf die 

Abholstationen der Post eingeschränkt wer-
den. 

Soweit die Aufnahmebereiche der Kameras 
die Bereiche innerhalb der Müll-, Fahrrad- 
und Kinderwagenabstellräume erfassen, er-

folgt die Videoüberwachung zur 

https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:Standardsuche)?dokumentId=78ed629b-9ac4-4f0f-82e9-8e868e1745ed&segmentId=507606d0-6d1c-4625-a1b2-a8f18b0f731f&indexName=findok-bfg&konsehId=2e9c1b51-c5a6-48e0-8d2f-e417461b5494&recordId=78ed629b-9ac4-4f0f-82e9-8e868e1745ed_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F7100970%2F2023%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:Standardsuche)?dokumentId=78ed629b-9ac4-4f0f-82e9-8e868e1745ed&segmentId=507606d0-6d1c-4625-a1b2-a8f18b0f731f&indexName=findok-bfg&konsehId=2e9c1b51-c5a6-48e0-8d2f-e417461b5494&recordId=78ed629b-9ac4-4f0f-82e9-8e868e1745ed_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F7100970%2F2023%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-101%2f032%2f11502%2f2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=28.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=03c20785-e09d-4d68-a9df-9364ac5e464a&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20240223_VGW_101_032_11502_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-101%2f032%2f11502%2f2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=28.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=03c20785-e09d-4d68-a9df-9364ac5e464a&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20240223_VGW_101_032_11502_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-101%2f032%2f11502%2f2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=28.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=03c20785-e09d-4d68-a9df-9364ac5e464a&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20240223_VGW_101_032_11502_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=59506a06-948a-4c7d-b7f7-ff5b7a671b7a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=27.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=DSBT_20230804_2023_0_159_938__00
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Verhinderung von Diebstählen und Sachbe-
schädigungen rechtmäßig, weil gelindere 

Mittel (zB Attrappen) nicht geeignet sind. 
Soweit die Kameras jedoch die vor diesen 
Räumen befindlichen Gangbereiche auf-

zeichnen, erfolgt die Datenverarbeitung 
rechtswidrig. 

Die komplette Überwachung von Gemein-
schaftsbereichen stellt einen unverhältnis-
mäßig schweren Eingriff in das Grundrecht 
auf Geheimhaltung der Bewohner bzw deren 

Besucher dar. Das Interesse der Bewohner 
und ihrer Gäste, dass ihre personenbezoge-
nen Daten nicht bei jedem Verlassen und Be-
treten der Wohnungen durch Bildaufnahmen 
aufgezeichnet werden, wiegt schwerer als 

das berechtigte Interesse der Wohnbauge-
sellschaft am Schutz ihres Eigentums. Folg-

lich ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch jene Kameras, deren Aufnah-
mebereiche alle Personen beim Verlassen 
und Betreten des Wohnobjekts erfassen, 
durch das berechtigte Interesse der Wohn-
baugesellschaft nicht gedeckt. Anm: Die Ent-
scheidung ist für die Praxis ein guter Leitfa-

den, unter welchen Voraussetzungen die 
DSB den Einsatz von Videoüberwachung ak-
zeptiert. Nach ständiger Rechtsprechung des 
VwGH hat die DSB keine Kompetenz, in ei-
nem von Amts wegen eingeleiteten Prüfver-
fahren einen Verstoß gegen die DSGVO fest-

zustellen. Weshalb die DSB dies dennoch ge-
tan hat, ist nicht nachvollziehbar und wird 
auch nicht begründet. 

 

DSB 08.09.2021, 2021-0.474.768 

• Die berufliche Stellung eines Mitarbeiters des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung (BVT) wurde durch 
eine Aktenvorlage des Bundesministers für 
Inneres (BMI) an die Mitglieder des BVT-
Untersuchungsausschusses offengelegt. Die 

Daten waren Teil eines als vertraulich klassi-
fizierten Aktes. Der BVT-Mitarbeiter brachte 

Datenschutzbeschwerde bei der DSB ein. Die 
DSB stellte fest, dass der BMI durch Offenle-
gung der Daten gegenüber dem BVT-
Untersuchungsausschuss das Recht des 

BVT-Mitarbeiters auf Geheimhaltung ver-
letzte. 

Die DSB hat erwogen: Art 53 Abs 3 letzter 
Satz B-VG normiert das Geheimhaltungsin-
teresse von "Quellen" und stellt somit eine 
Ausnahme von der sonst geltenden Vorlage-
pflicht an einen Untersuchungsausschuss 

dar. Daraus ergibt sich eine objektive Ver-
pflichtung, die vom zuständigen Organ (hier: 
der BMI) einzuhalten ist. Ein subjektives Ge-

heimhaltungsrecht des Betroffenen lässt sich 
aus dieser Bestimmung nicht ableiten. Wer-
den personenbezogene Daten entgegen die-
ser Bestimmung vorgelegt, bewirkt diese ob-

jektive Rechtsverletzung eine Verletzung des 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten und 

subjektiven Rechts auf Geheimhaltung ge-
mäß § 1 DSG. Der Betroffene kann daher 

Datenschutzbeschwere erheben. 

Beschränkungen des Grundrechts auf Daten-
schutz dürfen nur in der gelindesten, zum 

Ziel führenden Art vorgenommen werden. 
Der BMI bezweckte mit der Vorlage der Un-
terlagen den Nachweis von rational begrün-
deten und frei von politischer Einflussnahme 
erfolgten personellen Maßnahmen bezüglich 
des BVT-Mitarbeiters. Der verfolgte Zweck 

hätte auch durch Übermittlung geschwärzter 
Akten erreicht werden können. Die unge-
schwärzte Übermittlung der personenbezo-
genen Daten des BVT-Mitarbeiters verstieß 
daher gegen seine Geheimhaltungsinteres-

sen. 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=7e0a2472-ba57-4ed7-a800-f4599d3fd1bc&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=28.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20210908_2021_0_474_768_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 
 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 18.12.2023, 2023-0.594.826 (OSZE, Rol-
lenverteilung, Anwendungsbereich, Zuständig-
keit) 

DSB 09.01.2023, 2022-0.479.809 (Wikipedia, 
Anwendungsbereich, Rollenverteilung, Recht 
auf Vervollständigung, Medien- und Meinungs-
freiheit) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

14/2024 vom 10.04.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung der DSB 

DSB 18.12.2023, 2023-0.594.826 

• Die Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) leitete eine in-

terne Untersuchung wegen angeblicher se-
xueller Belästigung und Diskriminierung ge-
gen einen Botschafter, der als Projektkoordi-
nator für die OSZE tätig war, ein. In diese 
Untersuchung waren auch vier Mitarbeiter 
der OSZE involviert. Das Diensthandy des 
Botschafters wurde beschlagnahmt und fo-

rensisch ausgewertet, wobei auch gelöschte 
Inhalte wieder hergestellt wurden. Die aus-

gewertete Kommunikation zeigte kein beläs-
tigendes oder diskriminierendes Verhalten. 
Jedoch ergab der forensische Bericht, dass 
die wiederhergestellten Fotos ua Nacktheit 
und pornographische Inhalte enthielten. 

Deshalb leitete die OSZE ein weiteres Ver-
fahren wegen Verletzung der OSCE-Codes of 
Conduct und anderer OSZE-Vorschriften ge-
gen den Botschafter ein. 

Das Diensthandy des Botschafters war in ein 
Privat- und ein Arbeitsprofil unterteilt. Aus 

dem Diensthandy wurden eine große Menge 
an Daten extrahiert, darunter auch Daten 
über die Intimsphäre des Botschafters und 
seiner Ehefrau sowie Gesundheitsdaten. Der 

Botschafter forderte die Löschung der er-
langten Daten und Auskunft über die Emp-
fänger dieser Daten. Die OSZE lehnte diese 

Anträge ab. Daraufhin erhoben der Botschaf-
ter und dessen Ehefrau eine Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB gegen die OSZE sowie 
gegen die vier beteiligten Mitarbeiter der 
OSZE. Die DSB wies die Datenschutzbe-
schwerde hinsichtlich der vier Mitarbeiter ab 
und betreffend die OSZE zurück. 

Die DSB hat erwogen:  Die vier Mitarbeiter 
handelten im Rahmen ihrer Tätigkeit für die 
OSZE. Ihr Verhalten ist der OSZE zuzurech-
nen. Eine Kompetenzüberschreitung der vier 

Mitarbeiter kam nicht hervor. Es ist daher 
von keiner datenschutzrechtlichen Verant-

wortlichkeit der vier als Beschwerdegegner 
benannten Mitarbeiter auszugehen. Verant-
wortliche ist nur die OSZE. 

Die OSZE ist eine internationale Organisation 
mit Amtssitz in Wien. Eine Datenverarbei-
tung durch eine internationale Organisation 
mit Sitz in Wien fällt sachlich (Art 2 DSGVO) 

und räumlich (Art 3 DSGVO) in den Anwen-
dungsbereich der DSGVO. Nach gefestigter 
Rechtsprechung europäischer Höchstge-
richte genießen internationale Organisatio-
nen keine vollständige Immunität in ihrem 

Sitzstaat. Eine grundsätzliche Zuständigkeit 
der Gerichte und Verwaltungsbehörden des 

Sitzstaats besteht aber nur dann, wenn dies 
im Amtssitzabkommen vorgesehen oder zu-
mindest nicht ausgeschlossen ist. Zudem 
hängt die Zuständigkeit dieser Gerichte und 

Behörden davon ab, ob bei der internationa-
len Organisation ein angemessener alterna-

tiver Rechtsweg eingerichtet ist. 

Die internen Regelungen der OSZE zum Da-
tenschutz sind zwar nicht vollständig mit der 

DSGVO vergleichbar, ermöglichen aber ein 
Beschwerderecht und Rechtsmittelschutz. Es 
liegen keine Anhaltspunkte vor, dass das 
Amtssitzabkommen offenkundig gegen Uni-
onsrecht verstößt und somit nicht zur An-
wendung gelangt. Die OSZE genießt daher 

aufgrund des Amtssitzabkommens (BGBl III 
2018/84) und ihrer eigenständigen Regelun-
gen zum Schutz personenbezogener Daten 
Immunität gegenüber Handlungen der DSB. 
Die OSZE kann vor der DSB nicht belangt 

werden, außer sie verzichtet auf die ihr ein-
geräumte Immunität. 

Der Botschafter könnte gegebenenfalls 
durch die internen datenschutzrechtlichen 
Regelungen der OSZE in seinen verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Rechten verletzt 
worden sein. Für die Prüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit ist jedoch der VfGH und 
nicht die DSB zuständig. 

 

DSB 09.01.2023, 2022-0.479.809 

• Ein österreichischer Künstler erstellte einen 

Wikipedia-Beitrag über sich selbst. Anschlie-

ßend ist der Beitrag vom Künstler selbst, 
aber auch von anderen Wikipedia-Nutzern 
bearbeitet worden. Der Künstler war mit 
dem Beitrag in der auch von anderen Nut-
zern bearbeiteten Form nicht (mehr) einver-
standen und ersuchte Wikimedia, die Betrei-

berin von Wikipedia, um Löschung des Bei-
trags. Wikimedia entsprach dem Ersuchen 
des Künstlers nicht und der Künstler durfte 
den Beitrag auch nicht in seinem Sinne ver-
vollständigen. Deshalb brachte er Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB ein, die die 
Datenschutzbeschwerde abwies. 

Die DSB hat erwogen: Die Wikimedia hat ih-
ren Sitz in den USA. Sie verfügt als Dachor-

ganisation aber auch über 38 Vereine, von 
welchen sich mindestens einer in Österreich 
befindet. Auf diesen Verein ist die Domain 
wikipedia.at registriert und über diese Do-

main wird man automatisch auf die Domain 
de.wikipedia.org weitergeleitet. Der Wikipe-
dia-Beitrag über den Künstler ist auf Deutsch 
veröffentlicht. Die DSGVO ist auf Datenver-
arbeitungen durch Wikimedia anzuwenden, 
weil Wikimedia Informationsdienstleistungen 
anbietet und diese auf den österreichischen 

Markt ausrichtet ("Marktortprinzip"). Die Un-
entgeltlichkeit spielt keine Rolle. 

Wikimedia brachte vor, dass sie für die Ver-

arbeitung der Daten des Beschwerdeführers 
nicht verantwortlich sei. Die Löschung von 
Wikipedia-Beiträgen werde von sog Adminis-
tratoren, die aus dem Kreis der Wikipedia-

Nutzer gewählt werden, durchgeführt. Für 
die Verantwortlicheneigenschaft ist es 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6106b67a-dda8-4a8e-abc9-6e4976587c25&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=04.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=DSBT_20231218_2023_0_594_826_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2022-0.479.809&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=09.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1e3d2957-295e-42de-8ff0-1ecc44e15f1d&Dokumentnummer=DSBT_20230109_2022_0_479_809_00
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jedoch nicht erforderlich, dass der Verant-
wortliche selbst Daten verarbeitet oder auf 

Daten zugreift. Wikimedia verfügt über be-
stimmte Durchgriffsrechte und ist verant-
wortlich für Finanzierung, Öffentlichkeitsar-

beit und diverse technische und rechtliche 
Aufgaben. Somit ist Wikimedia neben den 
Administratoren zumindest "Gemeinsam 
Verantwortliche". 

Wikimedia ist kein Medienunternehmen. We-
der hat Wikimedia einen Chefredakteur, ei-

nen Redaktionsausschuss, eine Verwal-
tungsstelle noch eine ähnliche Einrichtung. 
Wikimedia kontrolliert auch nicht, welche 
Beiträge von den Nutzern veröffentlicht wer-
den. Auch eine redaktionelle Tätigkeit wird 

von Wikimedia nicht durchgeführt. Das Me-
dienprivileg iSd § 9 Abs 1 DSG gelangt daher 

nicht zur Anwendung. 

Der Wikipedia-Beitrag über den Künstler be-
darf keiner Vervollständigung. Die Rechts-
pflicht des Verantwortlichen zur Vervollstän-
digung besteht nur dann, wenn die hinzuge-
fügten Informationen für den Verarbeitungs-
prozess tatsächlich relevant sind, um die ob-

jektive Richtigkeit der Daten zu gewährleis-
ten. Über den Künstler ergibt sich kein unzu-
treffendes Bild, das durch Hinzufügen weite-
rer Daten korrigiert werden müsste. 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, wenn 

die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts 

auf freie Meinungsäußerung und Information 
erforderlich ist. Es ist eine Interessenabwä-
gung iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO zwischen 
dem Interesse auf Meinungsäußerungsfrei-
heit und dem Interesse des Künstlers auf Ge-
heimhaltung seiner Daten durchzuführen. 

Das Interesse von Wikimedia besteht darin, 

eine Online-Enzyklopädie zu betreiben. Das 
Interesse der Allgemeinheit besteht darin, 
diese unentgeltlich angebotene Informati-
onsdienstleistung in Anspruch zu nehmen. 
Das Geheimhaltungsinteresse des Künstlers 
ist gering, weil er eine Person des öffentli-

chen Lebens ist und die im Wikipedia-Beitrag 

veröffentlichten Informationen auch an an-
deren Stellen öffentlich verfügbar sind. Der 
Tatbestand des Art 17 Abs 3 lit a DSGVO ist 
erfüllt, weshalb Wikimedia dem Löschungs-
ersuchen des Künstlers zu Recht nicht ent-
sprach. 
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 11.04.2024, C-768/21, 
Land Hessen (Abhilfebefugnisse der Aufsichts-
behörden) 

EuGH 11.04.2024, C-741/21, juris (immateriel-

ler Schadenersatz) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 20.02.2024, W211 2261811-1 (Geldwä-

sche- und Terrorismusbekämpfung) 

BVwG 18.01.2024, W137 2263970-1 (Dienst-
verhältnis, Koppelungsverbot, Überwachung) 

BVwG 28.02.2024, W292 2235435-1 (Presse-
rat, Auskunftsrecht) 

BVwG 18.03.2024, W211 2261881-1, 

W211 2261903-1; 19.03.2024, 
W211 2261795-1, W211 2262126-1 (Impferin-
nerungsschreiben) 

BVwG 12.02.2024, W176 2247266-1 (Markt, 

Kamera, Negativauskunft) 

BVwG 23.02.2024, W211 2262850-2 (Aus-
kunftsrecht, Datenkopie) 

BVwG 23.01.2024, W108 2250843-1 (Aktenein-

sicht, Verfahrensvorschriften) 

BVwG 13.02.2024, W221 2243696-1 (Informa-

tion, Rechenschaftspflicht, Sanierung) 

BVwG 14.03.2024, W137 2280743-1 (grenz-
überschreitende Datenverarbeitung) 

BVwG 21.02.2024, W137 2280882-1 (Exzess) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 04.03.2024, W211 2263780-1 (Aktenein-
sicht, keine Auskunft über Mitarbeiter) 

BVwG 15.03.2024, W269 2277315-1 (AMS, Be-

werbung, Aufbewahrung) 

BVwG 20.03.2024, W221 2257567-1 (Negativ-

auskunft, Datenherkunft) 

BVwG 23.02.2024, W108 2278709-1 (Diszipli-
naranzeige) 

BVwG 23.02.2024, W137 2277123-1 (Diszipli-

naranzeige) 

BVwG 22.03.2024, W211 2213604-1 (amtswe-

gige Feststellung) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 19.03.2024, RV/7104071/2023 (Gebühr) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 04.01.2024, 2023-0.592.319 (Fußball, Lö-
schung) 

DSB 06.09.2023, 2022-0.858.901 (Schule, Vi-

deoüberwachung) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
15/2024 vom 17.04.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 11.04.2024, C-768/21, 
Land Hessen 

• Der Kunde einer Bank erfuhr, dass eine 

Bankmitarbeiterin mehrmals unbefugt auf 
seine Daten zugegriffen hat. Daraufhin be-
schwerte er sich bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde, weil er keine Benachrichti-
gung gemäß Art 34 DSGVO erhielt. Die Mit-
arbeiterin gab die Daten des Kunden jedoch 
an keinen Dritten weiter und sie verwendete 

die Daten auch nicht zum Nachteil des Kun-
den. Zudem ergriff die Bank Disziplinarmaß-

nahmen gegen die Mitarbeiterin. Die Auf-
sichtsbehörde verneinte eine Verletzung der 
Benachrichtigungspflicht, weil kein hohes Ri-
siko für den Kunden ersichtlich war. Das vor-
legende Gericht fragte den EuGH, ob die Auf-

sichtsbehörde bei Feststellung einer Verlet-
zung der Betroffenenrechte stets verpflichtet 
ist, gemäß Art 58 Abs 2 DSGVO einzuschrei-
ten und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Aufsichts-
behörden sind verpflichtet, sich mit Be-

schwerden nach Art 77 DSGVO zu befassen 
und diese mit aller gebotenen Sorgfalt zu be-
arbeiten. Sofern eine Aufsichtsbehörde eine 
Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten feststellt, ist sie aufgrund des Legali-
tätsprinzips verpflichtet, einzuschreiten und 
die am besten geeigneten Abhilfemaßnah-

men zur Behebung des Verstoßes zu ermit-
teln. Hinsichtlich der Frage, wie die Auf-
sichtsbehörde in den konkreten Fällen zu 
handeln hat, kommt ihr ein Handlungsspiel-
raum zu. Sie hat unter Berücksichtigung der 
Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhält-
nismäßigkeit die am besten geeigneten Ab-

hilfemaßnahmen zu ermitteln. Der den Auf-
sichtsbehörden zuerkannte Ermessensspiel-
raum umfasst aber auch die Möglichkeit, 
keine der in Art 58 Abs 2 DSGVO genannten 

Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn die 
besonderen Umstände im konkreten Einzel-

fall dies rechtfertigten. Etwa, wenn das Prob-
lem bereits gelöst oder bewältigt ist, oder 
wenn der Grad der Verwerflichkeit des Ver-
haltens des Verantwortlichen offensichtlich 
gering ist. Auch ist es möglich, dass gering-
fügige Verstöße durch andere, vom Verant-
wortlichen selbst ergriffene Maßnahmen be-

hoben werden können. Betroffenen kommt 
im Hinblick auf Art 58 Abs 2 DSGVO kein 
subjektives Recht zu, bestimmte Maßnah-
men zu verlangen. Das Verhängen einer 
Geldbuße ist nicht in allen Fällen zwingend 
erforderlich und kann bei geringfügigen Ver-

stößen durch eine Verwarnung ersetzt wer-

den. Das heißt, dass die Beschwerden stets 
zu prüfen sind, die Entscheidung der heran-
zuziehenden Abhilfemaßnahmen jedoch im 
Ermessen der Aufsichtsbehörde liegt. 

 

EuGH 11.04.2023, C-741/21, juris 

• Ein Rechtsanwalt war Kunde der Rechtsda-
tenbank juris und erhielt trotz eingelegten 

Widerspruchs mehrfach Werbeschreiben von 
juris. Daher klagte er Schadenersatz für den 
Verlust der Kontrolle über seine Daten ein. 
Das vorlegende Gericht befragte den EuGH 
zum Begriff des immateriellen Schadens, zur 
Haftungsbefreiung des Verantwortlichen, zur 
Bemessung des Schadenersatzes und zur 

Berücksichtigung mehrfacher Verstöße ge-
gen die DSGVO. 

Der EuGH hat erwogen: Der bloße Verstoß 
gegen Bestimmungen der DSGVO ist kein 

Schaden. Ein Schaden setzt kumulativ vo-
raus: (i) den tatsächlichen Eintritt eines 

Schadens, (ii) einen Verstoß gegen eine 
DSGVO-Bestimmung und (iii) einen Kausal-
zusammenhang zwischen dem Schaden und 
dem Verstoß. Der Nachweis des DSGVO-
Verstoßes und des dadurch entstandenen 
Schadens obliegt der betroffenen Person. Die 
Beweislast, dass kein Kausalzusammenhang 

zwischen Schaden und Pflichtverletzung be-
steht, trifft den Verantwortlichen. 

Der Verantwortliche kann sich nicht dadurch 
von seiner Haftung befreien, dass er sich auf 
die Fahrlässigkeit oder das Fehlverhalten ei-
ner ihm unterstellten Person beruft. Der Ver-

antwortliche hat sicherzustellen, dass ihm 

unterstellte Personen im Einklang mit seinen 
Weisungen Daten verarbeiten und hat sich 
zu vergewissern, dass seine Weisungen kor-
rekt ausgeführt werden. Eine Haftungsbe-
freiung des Verantwortlichen kommt dann in 
Betracht, wenn er nachweist, dass es keinen 

Kausalzusammenhang zwischen der Verlet-
zung der ihm obliegenden Datenschutz-
pflichten und dem der betroffenen Person 
entstandenen Schaden gibt. Der Nachweis 
allein, dass der Verantwortliche den ihm un-
terstellten Personen Weisungen erteilt hat, 
genügt für die Haftungsbefreiung nicht. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 20.02.2024, W211 2261811-1 

• Die langjährige Kundin einer Kreditkartenan-

bieterin informierte diese über eine Adress-
änderung und legte dabei einen anderen Rei-
sepass eines EU-Mitgliedstaates vor, als sie 
noch bei der Beantragung der Kreditkarte 
vorgelegt hatte. Die Kreditkartenanbieterin 
forderte im Sinne ihrer Sorgfaltspflichten 

nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz 
(FM-GwG) die Einkommens-, Konto- und 
Steuerunterlagen der Kundin an und erklärte 

die Karte mangels Konnexes der Kundin zu 
Österreich für ungültig. Die Kundin erachtete 
sich in ihrem Recht auf Geheimhaltung ver-
letzt. Die DSB gab der Datenschutzbe-

schwerde statt, weil es keine Hinweise oder 
Indizien gegeben hätte, wonach bei der 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284655&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2259455
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284655&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2259455
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284641&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2275588
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=67987488-d260-48cd-81b2-5a85373cb77d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240220_W211_2261811_1_00
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Kundin ein Risiko im Zusammenhang mit 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

vorliegen würde und somit kein Anlass für 
eine Aktualisierung der Unterlagen zur Mit-
telherkunft bestanden hätte. Gegen diesen 

Bescheid erhob die Kreditkartenanbieterin 
Bescheidbeschwerde, der das BVwG statt-
gab. 

Das BVwG hat erwogen: Die Datenverarbei-
tung nach dem FM-GwG zu Zwecken der Ver-
hinderung von Geldwäsche und Terrorismus-

finanzierung ist eine Angelegenheit des öf-
fentlichen Interesses iSd Art 6 Abs 1 lit e 
DSGVO. Nach dem FM-GwG treffen die Kre-
ditkartenanbieterin gegenüber ihren Kunden 
bestimmte Sorgfaltspflichten, die auch die 

Einholung und Überprüfung von Informatio-
nen über die Herkunft der eingesetzten Mit-

tel umfassen. Diese Sorgfaltspflichten sind 
gemäß § 7 Abs 6 FM-GwG nicht nur auf 
neue, sondern risikoorientiert auch auf be-
stehende Kunden anzuwenden. Gemäß § 8 
FM-GwG ist bei Kunden mit niedrigem Risiko 
eine anlassfallbezogene Datenaktualisierung 
ausreichend. Zur Einhaltung der Sorgfalts-

pflichten und der Einstufung von Kunden als 
Niedrigrisikokunden treffen die Kreditkarten-
anbieterin gegenüber der FMA bestimmte 
Nachweis- und Dokumentationspflichten, an 
deren Nichteinhaltung Verwaltungsstrafen 
geknüpft sind. Die Kreditkartenanbieterin 

steht somit in einem Spannungsverhältnis 
zwischen ihren Pflichten aus der Geldwä-
sche- und Terrorismusfinanzierungspräven-
tion und sonstigen rechtlichen Pflichten, wie 
dem Datenschutz. 

Die Durchführung der Datenaktualisierung in 
Bezug auf die Mittelherkunft durch Anforde-

rung von Einkommens-, Konto- und Steuer-
unterlagen war verhältnismäßig, weil bei der 
Kundin seit Aufnahme der Geschäftsbezie-
hung keinerlei Datenaktualisierung vorge-
nommen wurde, sie mehrfach den Wohnsitz 
wechselte und bei der Bekanntgabe der 
Adressänderung einen anderen Reisepass 

als bei der Eröffnung der Geschäftsbezie-
hung vorlegte. Das Vorgehen der Kreditkar-
tenanbieterin war daher nicht exzessiv. 

Die Kreditkartenanbieterin kann sich auch 
nicht von ihren Verpflichtungen im Zusam-
menhang mit den durch sie vorgenommenen 

Transaktionen entziehen, indem sie auf die 
von einer anderen Bank für andere Dienst-
leistungen wahrzunehmenden Sorgfalts-
pflichten verweist, weil sie selbst dem FM-
GwG unterliegt. 

 

BVwG 18.01.2024, W137 2263970-1 

• Der Arbeitgeber eines Koches nutzte ein bi-
ometrisches System (Handvenenscanner) 
zur Erfassung der Arbeitszeit. Darüber hin-
aus wurde die Arbeitsstätte mit 29 Kameras 

überwacht und die Aufnahmen wurden län-
ger als 72 Stunden gespeichert. Der Koch 

willigte beim Abschluss des Dienstvertrages 
in die Systemnutzung ein. Über die Wider-

rufmöglichkeit wurde er nicht informiert. Ein 
Betriebsrat war nicht eingerichtet. Der Koch 
erhob Datenschutzbeschwerde an die DSB. 

Die DSB gab der Datenschutzbeschwerde 
teilweise statt und stellte eine Verletzung im 
Recht auf Geheimhaltung bezüglich des 
Handvenenscanners und zweier Videokame-
ras fest. Das BVwG wies die dagegen gerich-
tete Bescheidbeschwerde des Arbeitsgebers 

grundsätzlich ab, behob jedoch den Leis-
tungsauftrag der DSB, wonach die Kameras 
zu kennzeichnen waren, weil der Arbeitgeber 
diesem Auftrag zwischenzeitlich entsprach. 

Das BVwG hat erwogen: Die Verarbeitung 

sensibler Daten darf mit ausdrücklicher Ein-
willigung gemäß Art 9 Abs 2 lit a DSGVO er-

folgen, eine konkludente (schlüssige) Einwil-
ligung ist ausgeschlossen. Der Begriff "aus-
drücklich" bezieht sich auf die Art und Weise, 
in der die Zustimmung der betroffenen Per-
son ausgedrückt wird. Eine schriftliche Erklä-
rung ist jedenfalls ausdrücklich. Das Koppe-
lungsverbot dient dem Zweck, die freie Wil-

lensbetätigung der Betroffenen zu schützen. 
Faktisch erzwungene Einwilligungserteilun-
gen sollen damit verhindert werden. Eine 
Einwilligung ist nicht freiwillig, wenn die be-
troffene Person keine andere Wahl hat, als 
der Datenverarbeitung zuzustimmen, um in 

den Genuss einer vertraglichen Leistung zu 
kommen. Hat die Betroffene keine wirkliche 
Wahl, fühlt sie sich zur Einwilligung gedrängt 
oder muss sie bei Verweigerung der Einwilli-
gung negative Auswirkungen erdulden, ist 
die Einwilligung ungültig. Dies trifft im Be-
schäftigungskontext oft zu, weil ein Un-

gleichgewicht der Macht aufgrund der Ab-
hängigkeit aus dem Dienstverhältnis gege-
ben ist. 

Die §§ 12 und 13 DSG regeln speziell die 
Bildverarbeitung und sind grundsätzlich 
mangels unionsrechtlicher Grundlage nicht 
anzuwenden. Dies gilt für § 12 Abs 4 Z 2 

DSG nicht, weil dessen Legitimität auf die 
spezifische Ermächtigung des Art 88 Abs 1 
iVm Art 6 Abs 1 DSGVO gestützt werden 
kann. Nach § 12 Abs 4 Z 2 DSG ist die Bild-
aufnahme zum Zweck der Kontrolle von Ar-
beitnehmern unzulässig. Da die DSGVO 

keine speziellen Regelungen zu Bildaufnah-
men vorsieht, ist diese Einschränkung zuläs-
sig, weil sich diese ausschließlich auf das Ar-
beitsrecht bezieht und nach Art 88 DSGVO 
für den Bereich des Arbeitsrechts eine Öff-
nungsklausel besteht. Die Kameras waren 
zwar nicht zu Kontrollzwecken der Arbeit-

nehmer installiert. Mit beiden zu beurteilen-
den Kameras war die Datenverarbeitung je-

doch nicht erforderlich, weil weniger ein-
griffsintensive Maßnahmen hätten gesetzt 
werden können. 

Das BVwG hat in seine Entscheidung alle 
Veränderungen bis zum Zeitpunkt der 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=557b5d85-ba8f-4991-ab37-7b215fab5924&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2263970-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240118_W137_2263970_1_00
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Erkenntniserlassung miteinzubeziehen und 
die neue Kennzeichnung der Videokameras 

auf Konformität nach Art 12 und 13 DSGVO 
zu prüfen. Ausreichend für die Informations-
erteilung einer Videoüberwachung ist eine 

Mehrebenen-Datenschutzerklärung. Auf der 
ersten Ebene erfolgt dabei ein Überblick über 
die Informationen, die zur Verfügung stehen 
und ein Verweis darauf, wo auf einer zweiten 
Ebene weitere Informationen zu finden sind. 
Demnach ist eine Information mit den essen-

ziellen Informationen des Art 13 Abs 1 
DSGVO (erste Ebene) in Kombination mit ei-
nem Piktogramm und einem QR-Code / einer 
Webadresse, welche zu umfassenderen Da-
tenschutzinformationen (zweite Ebene) führt 
als Kennzeichnung für eine Kameraüberwa-

chung ausreichend transparent. 

 

BVwG 28.02.2024, W292 2235435-1 

• Ein Bürger stellte ein Auskunftsersuchen an 
den Österreichischen Presserat (Presserat). 

Der Presserat erteilte ihm die Auskunft, dass 
seine personenbezogenen Daten nicht nur 
wegen der von ihm eingebrachten Mitteilun-
gen betreffend potenzielle Ethikverstöße 
verarbeitet wurden, sondern auch anlässlich 
einer von Dritten eingebrachten Mitteilung. 

Die Übermittlung dieser Mitteilung eines 
Dritten verweigerte der Presserat selbst in 

anonymisierter Form unter Berufung auf Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse. Die auf 
eine Verletzung im Recht auf Auskunft ge-
stützte Datenschutzbeschwerde wies die 
DSB ab. Auch die Bescheidbeschwerde des 

Bürgers hatte keinen Erfolg. 

Das BVwG hat erwogen: Der Presserat ist 
eine als Verein eingerichtete Institution zur 
Förderung der Pressefreiheit sowie der re-
daktionellen Qualitätssicherung. In diesem 
Zusammenhang verfügt der Verein insbe-
sondere über Kontrolleinrichtungen und Gre-

mien, die bei Beschwerden von Betroffenen 
oder bei Mitteilungen von Lesern betreffend 

medienethisch relevante Sachverhalte tätig 
werden. Die Tätigkeit des Presserats unter-
liegt der DSGVO, weil es sich bei diesem we-
der um ein Medienunternehmen noch um ei-

nen Mediendienst handelt. 

Der Presserat ist seinen Informationspflich-
ten nach Art 14 DSGVO nachgekommen, ob-
wohl der Ausnahmegrund des unverhältnis-
mäßigen Aufwands der Verständigung ein-
schlägig gewesen wäre. Eine Verständigung 
sämtlicher Personen, die in einer Mitteilung 

an den Presserat genannt werden, würde 
nicht nur einen unbewältigbaren Aufwand für 
den Presserat darstellen, sondern den ge-

ordneten Verfahrensablauf nach einer Pres-
seratsmitteilung erschweren oder verun-
möglichen. 

Hinsichtlich der vom Bürger geforderten 

Übermittlung einer Kopie der Mitteilung ei-
nes Dritten an den Presserat wurde der 

Bürger transparent und verständlich darüber 
informiert, welche Daten, zu welchem Zweck 

und wie lange verarbeitet werden. Die Beru-
fung auf Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse war zwar unzulässig, weil ein Verein 

ideelle Zwecke verfolgt, womit die Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten nicht in 
einem Geschäftsbetrieb erfolgt. Ein An-
spruch auf Herausgabe von (auch anonymi-
sierten) Mitteilungen von Dritten, mögen 
diese auch personenbezogene Daten des 

Auskunftswerbers enthalten, besteht jedoch 
nicht. Personen, die Mitteilungen bei mögli-
chen Verstößen gegen den Ehrenkodex des 
Presserates an den Presserat richten, wer-
den naturgemäß ein erhöhtes Interesse auf 
vertrauliche Behandlung ihrer Eingaben ha-

ben. Der Presserat kann seiner im öffentli-

chen Interesse gelegenen, staatlich geför-
derten Kontroll- und Aufklärungsfunktion nur 
dann uneingeschränkt und effektiv nach-
kommen, wenn Daten in Mitteilungen nicht 
an Dritte weitergegeben werden. Die Rechte 
Dritter können daher auch durch Anonymi-
sierung nicht in ausreichendem Maße ge-

wahrt werden, sodass der Presserat die 
Übermittlung der Kopie der Mitteilung zu-
recht verweigerte. 

 

BVwG 18.03.2024, W211 2261881-1; BVwG 

18.03.2024, W211 2261903-1; BVwG 
19.03.2024, W211 2261795-1¸ BVwG 
19.03.2024, W211 2262126-1 

• Ein Amt der Landesregierung (Amt) ver-
schickte Corona-Impferinnerungsschreiben 

an "Ungeimpfte". Vier der Ungeimpften 
brachten Datenschutzbeschwerden bei der 
DSB ein und behaupteten, dass der Zugriff 
auf ihre Daten im zentralen Impfregister und 
im zentralen Patientenindex zur Versendung 
der personalisierten Schreiben unrechtmäßig 
war. Die DSB gab den Datenschutzbe-

schwerden statt. Die dagegen gerichteten 
Bescheidbeschwerden des Amtes hatten kei-

nen Erfolg. 

Das BVwG hat erwogen: Die Bestimmung 
des § 24d Abs 2 Z 5 GTelG erlaubt eine Da-
tenverarbeitung der im Impfregister gespei-

cherten personenbezogenen Daten zum 
Zweck des Krisenmanagements im Rahmen 
des Ausbruchsmanagements von anzeige-
pflichtigen Krankheiten nur zur Unterstüt-
zung der hoheitlichen Aufgaben im Zusam-
menhang mit dem Epidemiegesetz. Im Zeit-
punkt der Versendung der Schreiben gab es 

jedoch im Epidemiegesetz keine hoheitliche 
Aufgabe, die die vorliegende Datenverarbei-
tung hätte rechtfertigen können. Die ent-
sprechende Regelung "Erinnerung an Auffri-

schungsimpfungen gegen COVID-19" in § 4g 
EpiG ist erst nach dem Versenden der 
Schreiben in Kraft getreten. Somit handelte 

es sich bei den Impferinnerungsschreiben 
um keine Maßnahmen iSd § 24d Abs 2 Z 5 
GTelG und die Datenverarbeitungen 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2235435-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0d18c213-2e2c-4ce8-85c7-ea0796238ebf&Dokumentnummer=BVWGT_20240228_W292_2235435_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c129f95a-9f07-4c58-a2c7-47e5f9f58a1b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240318_W211_2261881_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c129f95a-9f07-4c58-a2c7-47e5f9f58a1b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240318_W211_2261903_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c129f95a-9f07-4c58-a2c7-47e5f9f58a1b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240318_W211_2261903_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c129f95a-9f07-4c58-a2c7-47e5f9f58a1b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240319_W211_2261795_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c129f95a-9f07-4c58-a2c7-47e5f9f58a1b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240319_W211_2261795_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c129f95a-9f07-4c58-a2c7-47e5f9f58a1b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240319_W211_2262126_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c129f95a-9f07-4c58-a2c7-47e5f9f58a1b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240319_W211_2262126_1_00


 

75 

 

verletzten das Recht auf Geheimhaltung der 
Ungeimpften. Der Zugriff auf die Daten im 

zentralen Impfregister gemäß § 24f Abs 4 
Z 5 GTelG ist an den Zweck des Krisenma-
nagements gebunden. Daher war das Amt 

nicht berechtigt, auf diese Daten zuzugrei-
fen. Daraus lässt sich auch ableiten, dass auf 
den Patientenindex gemäß § 4 Abs 3 GTelG 
keine Zugriffsberechtigung vorlag. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Wird ein Auskunftsersuchen über Aufzeich-
nungen mit einer Videokamera gestellt, darf 
die Auskunft verweigert werden, wenn der 
Zeitraum, in dem die Aufzeichnungen erfolgt 

sein sollen, nicht hinreichend präzise be-
zeichnet wird (Datum und Uhrzeit) und zur 
Identifizierung des Betroffenen eine große 
Datenmenge zu verarbeiten wäre. Werden 
zum Zeitpunkt des Einlangens des Aus-
kunftsersuchens keine Daten über den Be-
troffenen (mehr) verarbeitet, wird mit einer 

Negativauskunft der Auskunftspflicht ent-
sprochen (BVwG 12.02.2024, W176 
2247266-1). Anm: Dieses Erkenntnis enthält 
(obiter dicta) eine wesentliche Präzisierung, 
wie mit Auskunftsersuchen wegen Videoauf-
zeichnungen umzugehen ist. Gemeinsam mit 

der oben angeführten Entscheidung (BVwG 
18.01.2024, W137 2263970-1) und einer re-

zenten Entscheidung der DSB (DSB 
04.08.2023, 2023-0.159.938) entsteht ein 
zunehmend klares Bild, was beim Einsatz 
von Videoüberwachung zu beachten ist. 

• Art 15 Abs 3 DSGVO räumt den Betroffenen 

kein eigenständiges Recht auf Kopien von 
Auszügen aus Dokumenten oder Datenban-
ken ein. Zudem ist das Auskunftsrecht als 
ein sehr bedeutsames, aber nur vorgelager-
tes Recht zu verstehen, das die Ausübung 
weiterer Betroffenenrechte ermöglicht 

(BVwG 23.02.2024, W211 2262850-2). 

• Eine Datenverarbeitung im Einklang mit den 

anzuwendenden Verfahrensgesetzen ist zu-
lässig. Die Verpflichtung zur Beschränkung 
der Akteneinsicht zum Schutz personenbe-
zogener Daten trifft nicht die Staatsanwalt-

schaft, sondern das zuständige Strafgericht 
(BVwG 23.01.2024, W108 2250843-1). 

• Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht er-
fordert, dass der Verantwortliche nachwei-
sen ("und dokumentieren") muss, welche In-

formationen der Betroffene nach Art 13 
und 14 DSGVO bereits hat, wie und wann er 
diese erhalten hat und dass seitdem keine 
Änderungen an den Informationen vorge-
nommen wurden, die sie veraltet bzw un-

richtig machen würden. Mit der nachträgli-
chen Erteilung der Informationen wird die 

Beschwer jedoch beseitigt 
(BVwG 13.02.2024, W221 2243696-1). 

• Eine grenzüberschreitende Datenverarbei-
tung liegt nur dann vor, wenn jemand von 

einer Datenverarbeitung betroffen ist und 
dies wahrscheinlich gewisse Auswirkungen 

von beträchtlichem Ausmaß auf diese Person 
hat. Die Aufsichtsbehörden haben jeweils im 
Einzelfall zu bestimmen, inwieweit erhebli-

che Auswirkungen gegeben sind (risikoba-
sierter Ansatz). Der durchzuführenden Ab-
wägung liegt somit eine Prognoseentschei-
dung zugrunde, weil ein (auch bloß mögli-
cher) Nachteil auf Personen anderer Mit-
gliedsstaaten zu berücksichtigen ist (BVwG 

14.03.2024, W137 2280743-1). 

• Ein Auskunftsersuchen, das darauf abzielt, 
trotz eines aufrechten Kontaktverbots eine 
Kontaktmöglichkeit zum minderjährigen 
Sohn zu erlangen, ist exzessiv 

(BVwG 21.02.2024, W137 2280882-1). 

• Die Namen von Mitarbeitern dürfen zum 
Schutz ihrer nachvollziehbaren und schutz-
würdigen Interessen auch bei der Aktenein-
sicht geschwärzt werden, sofern die Offenle-
gung der Namen für die effektive Rechtsver-
folgung nicht von Bedeutung ist 

(BVwG 04.03.2024, W211 2263780-1). 

• Bewerbungsunterlagen dürfen für sieben 
Monate aufbewahrt werden. Ist im Bewer-
bungsformular in eine dreijährige Evidenz-
haltung einzuwilligen, kann dem Arbeitssu-
chenden nicht vorgeworfen werden, dass er 

seine Einwilligung verweigert und das Be-
schäftigungsverhältnis deshalb nicht zu-
stande kommt (BVwG 15.03.2024, 
W269 2277315-1). 

• Nachdem einem Löschungsersuchen ent-
sprochen wurde, ist einem Auskunftsersu-

chen mit einer (eingeschränkten) Negativ-
auskunft zu entsprechen. Stehen zur Her-
kunft von Daten keine Informationen zur 
Verfügung, besteht dennoch keine nachträg-
liche Erhebungspflicht (BVwG 20.03.2024, 
W221 2257567-1). 

• Die Dienstbehörde darf zur Wahrnehmung 
der Dienstaufsicht im Büro eines Gerichtsre-

ferenten Nachschau halten, handschriftlich 
Akten der Gerichtsabteilung erfassen und 
Lichtbilder vom Arbeitsplatz anfertigen. Da-
ran ändert es auch nichts, wenn die Lichtbil-

der auf einem privaten Mobiltelefon gespei-
chert werden (BVwG 23.02.2024, 
W108 2278709-1). 

• Die Datenschutzbeschwerde ist der falsche 
Weg, um behauptete Verletzungen des Be-
amtendienstgesetzes geltend zu machen 

(BVwG 23.02.2024, W137 2277123-1). 

• Im Einklang mit der ständigen Rechtspre-
chung behob das BVwG den Bescheid der 

DSB, weil darin in einem amtswegigen Prüf-
verfahren eine Rechtsverletzung in einem 
selbständigen Spruchpunkt festgestellt 

wurde, obwohl es hierfür keine Rechtsgrund-
lage gibt (BVwG 22.03.2024, 
W211 2213604-1). 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2247266-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=404165fe-3466-47b0-922d-b3103ae3229d&Dokumentnummer=BVWGT_20240212_W176_2247266_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2247266-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=404165fe-3466-47b0-922d-b3103ae3229d&Dokumentnummer=BVWGT_20240212_W176_2247266_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=557b5d85-ba8f-4991-ab37-7b215fab5924&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2263970-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240118_W137_2263970_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=557b5d85-ba8f-4991-ab37-7b215fab5924&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2263970-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240118_W137_2263970_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=59506a06-948a-4c7d-b7f7-ff5b7a671b7a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=27.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=DSBT_20230804_2023_0_159_938__00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=59506a06-948a-4c7d-b7f7-ff5b7a671b7a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=27.03.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=DSBT_20230804_2023_0_159_938__00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2262850-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=45a9075e-123d-4d49-8954-0a9726d80836&Dokumentnummer=BVWGT_20240223_W211_2262850_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=994860c7-9848-45f1-84b0-936cdefaec3c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2250843-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240123_W108_2250843_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2243696-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e645b5d4-b788-4bf3-b1bc-77609741990a&Dokumentnummer=BVWGT_20240213_W221_2243696_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2280743-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4c646ac1-8888-41f1-80af-8a41837d3195&Dokumentnummer=BVWGT_20240314_W137_2280743_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2280743-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4c646ac1-8888-41f1-80af-8a41837d3195&Dokumentnummer=BVWGT_20240314_W137_2280743_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2280882-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=619c579d-ee33-4f3a-a6d1-dc5e75ef7647&Dokumentnummer=BVWGT_20240221_W137_2280882_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2263780-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=fc630e99-e812-466a-9b34-4f9f160d7726&Dokumentnummer=BVWGT_20240304_W211_2263780_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W269+2277315-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e5d1e266-5e38-42bd-b38d-a8c9a718ca3b&Dokumentnummer=BVWGT_20240315_W269_2277315_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W269+2277315-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e5d1e266-5e38-42bd-b38d-a8c9a718ca3b&Dokumentnummer=BVWGT_20240315_W269_2277315_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2257567-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ffbc5e04-fcb8-4b02-a4e8-3c37be7dc395&Dokumentnummer=BVWGT_20240320_W221_2257567_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2257567-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ffbc5e04-fcb8-4b02-a4e8-3c37be7dc395&Dokumentnummer=BVWGT_20240320_W221_2257567_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2278709-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0d49f0b5-5694-4385-af46-30cd441d463c&Dokumentnummer=BVWGT_20240223_W108_2278709_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2278709-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0d49f0b5-5694-4385-af46-30cd441d463c&Dokumentnummer=BVWGT_20240223_W108_2278709_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2277123-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cd1ea31d-dd90-4f02-8f69-40559586c5ac&Dokumentnummer=BVWGT_20240223_W137_2277123_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=92ce40e6-4b26-4586-9447-d5a7318e43fd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2213604-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240322_W211_2213604_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=92ce40e6-4b26-4586-9447-d5a7318e43fd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2213604-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240322_W211_2213604_1_00
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Rechtsprechung des BFG 

Aus der Rechtsprechung des BFG: 

• Wer gegen einen Bescheid der DSB Be-

scheidbeschwerde an das BVwG erhebt, hat 
die Eingabegebühr iHv EUR 30 zu entrichten 
(BFG 19.03.2024, RV/7104071/2023). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 04.01.2024, 2023-0.592.319 

• Ein Fußballverband speicherte auf einer öf-
fentlichen Webseite personenbezogene Da-
ten zu Spielern, die in seiner Liga teilnah-

men. Ein seit 2019 nicht mehr aktiver Spieler 

ersuchte 2020 um die Löschung seiner Da-
ten. Der Fußballverband lehnte die Löschung 
aufgrund der Speicherung aus Statistikgrün-
den ab. Der Spieler brachte Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB ein. Die DSB gab ihm 
Recht und forderte den Verband zur Daten-
löschung auf, welcher dieser nicht nachkam. 

Daraufhin leitete die DSB ein Verwaltungs-
strafverfahren gegen den Fußballverband 
ein. 

Die DSB verhängte eine Geldstrafe in der 
Höhe von EUR 11.000 – zuzüglich EUR 1.100 
Verfahrenskosten – gegen den Fußballver-

band, weil der Fußballverband (i) keine ge-

eigneten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen ergriff, um Spielerdaten gänz-
lich aus der Datenbank zu entfernen, (ii) 
dem Löschungsersuchen des Spielers nicht 
vollständig nachkam und (iii) die Anweisung 
der Datenschutzbehörde nicht befolgte, 

wodurch der Verband seine Rechenschafts- 
und Kooperationspflicht verletzte. 

 

DSB 06.09.2023, 2022-0.858.901 

• In einer Mittelschule wurden in der Vergan-

genheit mehrmals Wertsachen des Lehrper-
sonals gestohlen. Zum Schutz vor (weiteren) 

Diebstählen, aber auch zum Schutz von Per-
sonen und vor Überfällen, installierte die Mit-
telschule in ihren Schulräumlichkeiten insge-

samt vier Überwachungskameras. Die Video-
überwachung erfolgte sowohl während als 
auch außerhalb der Schulstunden. Die DSB 
leitete ein amtswegiges Prüfverfahren ein 
und stellte fest, dass die Bildverarbeitung 
entgegen Art 6 Abs 1 DSGVO nicht rechtmä-
ßig erfolgte und trug der Mittelschule auf, die 

Videoüberwachung auf die Zeit außerhalb 
der Schulstunden zu begrenzen. 

Die DSB hat erwogen: Bei der Mittelschule 
handelt es sich um eine öffentliche Pflicht-

schule. Verantwortliche für die gegenständ-
liche Bildverarbeitung ist folglich eine öffent-
liche Stelle. Hinsichtlich der Beurteilung, ob 

die Videoüberwachung zu hoheitlichen Zwe-
cken oder im Rahmen der Privatwirtschafts-
verwaltung erfolgt, kommt es darauf an, ob 

die Videoüberwachung nur während der 
Nachtstunden oder auch während des Schul-

betriebs erfolgt. Während des Schulbetriebs 
agiert die Schule als öffentliche Stelle im 
Rahmen der Hoheitsverwaltung. Zwar lagen 

im gegenständlichen Fall berechtigte Inte-
ressen iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO (Eigen-
tums- und Personenschutz) vor, doch bedarf 
es während des Schulbetriebes einer aus-
drücklichen, hinreichend determinierten ge-
setzlichen Ermächtigung. Eine derartige ge-

setzliche Ermächtigung zur Videoüberwa-
chung in Schulgebäuden lag weder mit § 51 
Abs 3 Schulunterrichtsgesetz, wonach die 
Pausenaufsicht vom Lehrpersonal wahrzu-
nehmen ist, noch mit einer anderen gesetz-
lichen Bestimmung vor. Eine durchgehende 

Videoüberwachung auf sämtlichen Gängen 

der Mittelschule stellt darüber hinaus nicht 
das gelindeste Mittel dar, zumal Kinder nach 
ErwGr 38 DSGVO einen besonderen Schutz 
ihrer personenbezogenen Daten genießen. 

Die Videoüberwachung während der Nacht-
stunden, also außerhalb des Schulbetriebes, 
erfolgte hingegen zulässigerweise im Rah-

men privatwirtschaftlichen Handelns und un-
terlag dem Hausrecht der Schule. 

  

https://findok.bmf.gv.at/findok/resources/pdf/de5547e1-db8e-4c50-b459-4da0f01f4114/144010.1.1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.592.319&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=341c4522-9303-4432-9c6e-8fbef23f78dc&Dokumentnummer=DSBT_20240104_2023_0_592_319_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2022-0.858.901&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=eb491d78-8cfa-49d0-bdf3-241334a90668&Dokumentnummer=DSBT_20230906_2022_0_858_901_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 26.03.2024, W137 2241630-1 (Geld-
buße, Bank, Excel-Datei, Datensicherheit, wirt-
schaftliche Einheit) 

BVwG 11.03.2024, W252 2271937-1 (Be-

schwerdegegner, res iudicata) 

BVwG 24.01.2024, W176 2265906-1 (Mailser-
verprotokolle, Betriebsrat, stufenweise Kon-

trollverdichtung) 

BVwG 09.01.2024, W211 2262321-1 (Be-
schwerde gegen das BVwG) 

BVwG 19.03.2024, W287 2239852-1 (Personal-

akt, Dokumentenkopie) 

BVwG 22.03.2024, W287 2273049-1 (Rechts-

anwalt, Vermächtnis) 

BVwG 19.03.2024, W287 2249380-1 (Umfang 
des Auskunftsrechts, ergänzende Auskunft) 

BVwG 25.03.2024, W150 2288580-2 (ERV) 

BVwG 19.03.2024, W252 2271599-1 (Zurück-
ziehung) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 05.04.2024, RV/7100792/2023 (Beschei-
derlassung, DVR-Nummer) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG NÖ 25.01.2024, LVwG-S-2489/001-2023 
(Statistik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 05.11.2020, 2020-0.714.215 (AMS, Soz-

VersNr) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

16/2024 vom 24.04.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 26.03.2024, W137 2241630-1 

• Einem Kreditinstitut wurde von der DSB eine 
Geldbuße iHv EUR 4 Mio und ein Kostenbei-

trag von EUR 400.000 auferlegt, weil eine 
Mitarbeiterin versehentlich eine E-Mail samt 
Excel-Liste verschickte, in der personenbe-
zogene Bankdaten von ca 5970 Kunden ent-
halten waren. Dies erfolgte unter Verletzung 
interner Arbeitsanweisungen zur E-Mailkul-
tur. Zuständig für die Verbreitung der Liste 

waren die Filialleiterin und die Mitarbeiterin, 
die den E-Mail-Versand durchführte. Das 

BVwG wies die Bescheidbeschwerde des Kre-
ditinstituts mit der Maßgabe ab, dass die 
Geldbuße auf EUR 50.000 und der Kosten-
beitrag auf EUR 5.000 herabgesetzt wird. 

Das BVwG hat erwogen: Eine juristische Per-

son kann Beschuldigte in einem Verwal-
tungsstrafverfahren sein, ohne dass die Da-
tenschutzverletzung zuvor einer natürlichen 
Person aus dem Kreis des Unternehmens zu-
zurechnen ist. Eine Strafbarkeit gemäß 
Art 83 DSGVO erfordert Vorsatz oder Fahr-

lässigkeit, nicht aber eine Handlung oder die 
Kenntnis des Leitungsorgans. Die entspre-
chenden nationalen Regelungen des § 9 
VStG und § 30 DSG sind daher nicht anzu-

wenden. 

Unternehmen haften im Rahmen des Art 83 
DSGVO für Datenschutzverstöße ihrer Be-

schäftigten, sofern diese nicht im Exzess 
handeln. Ein allfälliger Exzess ist auszu-
schließen, weil die Mitarbeiterin die Daten-
verarbeitung im Rahmen ihres Arbeitsver-
hältnisses und im Interesse des Kreditinsti-
tuts durchführte. Die Verantwortung für die 
Konfiguration und Absicherung der Daten lag 

bei den Leitungsorganen des Kreditinstituts. 
Letzteres entscheidet allein und mit Ent-
scheidungsgewalt über die wesentlichen As-
pekte der Zwecke und Mittel der Verarbei-

tung, ua durch Weisungen, weshalb das Kre-
ditinstitut Verantwortlicher gemäß Art 4 Z 7 

DSGVO ist. Das Verwaltungsstrafverfahren 
wurde somit gegen die korrekte Beschuldigte 
geführt. 

Insgesamt verstieß der Versand der E-Mails 
samt Anhang gegen Art 5 Abs 1 lit f und 
Art 32 DSGVO und erfüllte den Straftatbe-
stand des Art 83 Abs 4 lit a DSGVO. "State 

of the art" wäre eine vollständig pseudony-
misierte Kundendatei gewesen, die unab-
hängig von einer zusätzlichen Verschlüsse-
lung bei Verlust keine Verbindung zu konkre-
ten Personen durch Dritte ermöglicht. Indem 

das Kreditinstitut eine nicht vollständig 
pseudonymisierte Excel-Liste für Arbeitspro-

zesse zur Verfügung stellte, die technisch 
problemlos in eine Massen-E-Mail exportiert 
werden konnte, handelte es leicht fahrlässig. 
Dass ein solcher Export grundsätzlich 

untersagt war, steht der leichten Fahrlässig-
keit nicht entgegen, weil eine unbeabsich-

tigte Offenlegung einer Datei, die regelmäßig 
in Arbeitsprozessen verwendet wird, als po-
tenzielles Risiko nicht ausgeschlossen wer-

den kann. 

Für den Strafrahmen ist mangels Vorliegens 
einer wirtschaftlichen Einheit mit der Mutter-
gesellschaft nur das Betriebsergebnis des 
Kreditinstituts als hundertprozentige Tochter 
heranzuziehen. Unabhängig von der Beteili-

gungshöhe der Muttergesellschaft ist eine 
wirtschaftliche Einheit nicht anzunehmen, 
wenn das Kreditinstitut eigenständig am 
Markt auftritt und selbstbestimmt handelt. 
Das Kreditinstitut ist mit einer eigenen Füh-

rungsebene bis hin zu einem Vorstand aus-
gestattet, ihr sind die relevanten Geschäfts-

zweige selbst überlassen und es besteht ein 
gesondertes Filialnetz, das auch personell 
durch das Kreditinstitut selbst geführt wird. 
Zudem bewahren die einzelnen Tochterge-
sellschaften unabhängig von der Mutterge-
sellschaft ein eigenständiges Auftreten auf 
dem Markt. Neben einem gemeinsamen Da-

tenschutzbeauftragten im Bereich des Da-
tenschutzes sind verantwortliche Beauf-
tragte auf Filialebene installiert. Weiters war 
Auslöser des Verfahrens ein individueller 
Fehler auf Filialebene iVm einer nicht pseu-
donymisierten Datei, die ein eigenes Produkt 

des Kreditinstituts war und somit allein die 
Filialebene betraf. Praxistipp: Auch für den 
internen Gebrauch bestimmte Excel-Dateien 
mit Kunden- oder Mitarbeiterdaten sollten 
nach Möglichkeit pseudonymisiert oder mit 
Passwort geschützt werden. 

 

BVwG 11.03.2024, W252 2271937-1 

• Ein "Ungeimpfter" erhielt ein COVID-19-
Impferinnerungsschreiben. In der Kopf- und 
Fußzeile des Schreibens waren die Logos 

mehrerer Körperschaften öffentlichen Rechts 
abgebildet. Der Ungeimpfte erhob eine auf 

Verletzung im Recht auf Geheimhaltung ge-
stützte Datenschutzbeschwerde gegen den 
vermeintlichen Verantwortlichen. Die DSB 
leitete parallel ein amtswegiges Prüfverfah-

ren ein und stellte die datenschutzrechtliche 
Verantwortlichkeit hinsichtlich eines anderen 
Verantwortlichen fest. Dieses Ermittlungser-
gebnis übertrug die DSB auf die Daten-
schutzbeschwerde des Ungeimpften. Die 
DSB stellte einen unrechtmäßigen Zugriff auf 
die Daten des Ungeimpften im zentralen 

Impfregister sowie im zentralen Patientenin-
dex – durch den im amtswegigen Prüfverfah-
ren identifizierten Verantwortlichen – fest. 
Der dagegen erhobenen Bescheidbe-

schwerde gab das BVwG statt. 

Das BVwG hat erwogen: Eine Datenschutz-
beschwerde kann grundsätzlich nur dann er-

folgreich sein, wenn der bezeichnete Be-
schwerdegegner tatsächlich für die 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=53cc6a1c-b40b-4d3c-8bb0-5399397ab274&Position=0&Sort=2%7cDesc&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=dsb&Dokumentnummer=BVWGT_20240326_W137_2241630_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2271937-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=af4e9e77-0b7d-494c-96e8-cb2ca06d2838&Dokumentnummer=BVWGT_20240311_W252_2271937_1_00
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Datenverarbeitung verantwortlich ist. Dies 
gilt jedoch nur unter der Prämisse, dass die 

Bezeichnung des richtigen Beschwerdegeg-
ners zumutbar ist. Indem das Impferinne-
rungsschreiben von zwei verschiedenen 

Stellen unterfertigt wurde und die Logos von 
vier verschiedenen Krankenkassen enthielt, 
war dem Ungeimpften die korrekte Bezeich-
nung des Beschwerdegegners unzumutbar. 
Es oblag diesfalls der DSB, im Rahmen der 
Ermittlung der materiellen Wahrheit festzu-

stellen, wer vom möglichen Personenkreis 
tatsächlich über Zweck und Mittel der Daten-
verarbeitung bestimmt hat. Die DSB hat je-
doch die falsche Stelle als Beschwerdegeg-
nerin und damit als Verantwortliche be-
stimmt. Dadurch führte die DSB das Verfah-

ren gegen eine Stelle, die vom Rechtsschutz-

antrag des Ungeimpften nicht umfasst war. 
Aus diesem Grund war der Bescheid ersatz-
los zu beheben. 

Wird ein Sachverhalt sowohl von einem Be-
troffenen als auch von der DSB aufgegriffen, 
um in einem Verfahren überprüft zu werden, 
führt dies zu keiner res iudicata. 

 

BVwG 24.01.2024, W176 2265906-1 

• Ein den Sozialversicherungsträgern zugehö-

riges Unternehmen durchsuchte auf Grund 
des Verdachts eines innerbetrieblichen Ver-

stoßes gegen Verschwiegenheitspflichten, 
nach der Veröffentlichung vertraulicher Sit-
zungsprotokolle, sämtliche E-Mail-Konten 
und Postfächer seiner rund 6.000 Mitarbeiter 
auf Nachrichtenübermittlungen im Zeitraum 

vom 30.07.2020 bis 15.08.2020 an eine spe-
zielle Domain. Dabei sind Protokolldaten des 
E-Mail-Systems ausgewertet worden, die In-
halte der einzelnen Mails wurden nicht aus-
gewertet. 

Mitglieder des Betriebsrats des Unterneh-
mens meinten, dass diese Kontrollmaß-

nahme gegen das Recht auf Geheimhaltung 
verstoßen hat. Die Ergebnisse der Recherche 

seien zu vernichten. Gegen das Vorgehen 
des Unternehmens brachten die Mitglieder 
des Betriebsrats, die selbst betroffen waren, 
Datenschutzbeschwerde bei der DSB ein. 

Das Unternehmen brachte vor, dass die 
Überwachungsmaßnahme datenschutzkon-
form an das Modell der stufenweisen Kon-
trollverdichtung angelehnt war und die Aus-
wertung eine Vorbereitungshandlung für die 
Geltendmachung bzw Abwehr von Rechtsan-
sprüchen gewesen ist. Auch bestünde ein In-

teresse des Unternehmens daran, die Recht-
mäßigkeit der durch die Mitarbeiter stattfin-
dende Verarbeitung personenbezogener Da-

ten zu überprüfen. Die DSB gab der Daten-
schutzbeschwerde der Mitglieder des Be-
triebsrats statt und stellte eine Verletzung 
ihres Geheimhaltungsrechts fest. Der Antrag 

auf Vernichtung der Ergebnisse der Daten-
recherche wurde zurückgewiesen. Gegen 

den Bescheid der DSB brachte das Unterneh-
men eine (erfolglose) Bescheidbeschwerde 

beim BVwG ein. 

Das BVwG hat erwogen: Das Unternehmen 
war bei der Durchführung der Überwa-

chungsmaßnahme nicht hoheitlich tätig, 
sondern handelte im Rahmen der Privatwirt-
schaftsverwaltung. Daher durfte das Unter-
nehmen grundsätzlich zur Wahrung seiner 
berechtigten Interessen personenbezogene 
Daten verarbeiten (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). 

Das Unternehmen hatte ein berechtigtes In-
teresse an der Aufklärung einer möglichen 
Dienstpflichtverletzung durch seine Mitarbei-
ter und an der Wahrung von Geschäftsge-
heimnissen. Die Verarbeitung der Daten von 

6.000 Mitarbeitern war jedoch nicht erfor-
derlich. Das Unternehmen hat keine Ein-

schränkung auf bestimmte Personenkreise 
oder Zeiträume vorgenommen. Seine Vorge-
hensweise entsprach somit nicht dem Modell 
der stufenweisen Kontrollverdichtung. 

Zudem war die Durchsuchung der Logfiles 
für den maßgeblichen Zeitraum technisch 
nicht mehr möglich. Die Kontrollmaßnahme 

war daher nicht geeignet, die Weiterleitung 
des Protokolls an die spezielle Domain auf-
zuspüren. Das Unternehmen hat somit ge-
gen den Grundsatz der Datenminimierung 
verstoßen (Art 5 Abs 1 lit c DSGVO). Dar-

über hinaus hat das Unternehmen gegen die 

Betriebsvereinbarung verstoßen, indem sie 
die örtlichen Betriebsratskörperschaften in 
die geplante Datenverarbeitung nicht invol-
viert hat. Die durchgeführte Kontrollmaß-
nahme war daher nicht rechtmäßig. 

 

BVwG 09.01.2024, W211 2262321-1 

• Die Patientin einer medizinischen Anstalt, 
welche gleichzeitig Arbeitnehmerin der An-
stalt war, erhob eine Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB, weil verschiedene 

Personen unbefugt auf ihre im elektroni-
schen Patientendokumentationssystem ge-

speicherten Daten zugegriffen haben sollen. 
Zudem brachte die Patientin eine Daten-
schutzbeschwerde gegen die DSB selbst ein 
und gab vor, dass diese im Verfahren unzu-

lässigerweise Stellungnahmen von einer 
nicht berechtigten Person entgegennahm. 
Nachdem die DSB die gegen sie gerichtete 
Datenschutzbeschwerde abwies, brachte die 
Patientin eine erfolglose Bescheidbe-
schwerde und in weiterer Folge eine außer-
ordentliche Revision beim BVwG ein. Die Lei-

terin der zuständigen Gerichtsabteilung des 
BVwG leitete die Revision im Verfahren ge-
gen die DSB auch Dritten, nämlich dem Ar-

beitgeber der Patientin und dessen Rechts-
vertreter, weiter. Daraufhin erhob die Pati-
entin eine Beschwerde gemäß Art 130 
Abs 2a B-VG gegen das BVwG, weil sie sich 

durch das Handeln der Leiterin in ihrem Ge-
heimhaltungsrecht verletzt fühlte. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2265906-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=47e464fb-58bb-49f0-b48c-45f159f3fc7b&Dokumentnummer=BVWGT_20240124_W176_2265906_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f574877a-8ac9-45f4-a62c-a52f0434eac6&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinemMonat&ImRisSeitForRemotion=EinemMonat&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240109_W211_2262321_1_00
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Das BVwG hat erwogen: Die Leiterin der Ge-
richtsabteilung ist ein Rechtssprechungsor-

gan des BVwG. Das BVwG handelte bei der 
Zustellung der außerordentlichen Revision in 
Ausübung seiner justiziellen Tätigkeit. Die 

Zustellung der Revision an den Arbeitgeber 
und dessen Rechtsvertreter erfolgte auf-
grund eines fehlerhaften Eintrags in der 
elektronischen Verfahrensadministration des 
BVwG, der diesen fälschlicherweise als Ver-
fahrenspartei führte. Die außerordentliche 

Revision enthielt personenbezogene Daten 
der Patientin, wie zB ihren Namen, ihre Ad-
resse, sowie Gesundheitsdaten. Festzuhal-
ten ist, dass die dem Arbeitgeber unzulässi-
gerweise übermittelten Daten diesem bereits 
aus dem Dienstverhältnis und der Behand-

lung in seiner Anstalt bekannt waren. Den-

noch ist die Zustellung eine datenschutz-
rechtliche Verarbeitung iSd Art 4 Z 2 DSGVO, 
die nicht durch eine Rechtsgrundlage nach 
Art 6 oder 9 DSGVO gerechtfertigt war. Die 
Patientin wurde daher in ihrem Recht auf Ge-
heimhaltung verletzt, weshalb der Be-
schwerde stattzugeben war. Anm: Das 

BVwG entscheidet über Beschwerden gemäß 
Art 130 Abs 2a B-VG in einem Richtersenat, 
der aus drei Berufsrichtern besteht. 

 

BVwG 19.03.2024, W287 2239852-1 

• Ein Arbeitnehmer (AN) erhob Datenschutz-
beschwerde bei der DSB und brachte darin 
vor, dass ihm sein Arbeitgeber (AG) unvoll-
ständig Auskunft über die ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten erteilt hätte. Er 

brachte ua vor, dass die beantragten Daten 
für ein zivilgerichtliches Verfahren gegen sei-
nen AG entscheidend wären. Die DSB gab 
der Datenschutzbeschwerde teilweise statt 
und stellte fest, dass der AG den AN in sei-
nem Recht auf Auskunft verletzt hat. Ein An-
spruch auf Herausgabe ganzer Dokumente 

hätte gemäß Art 15 Abs 3 DSGVO jedoch 
nicht bestanden und auch die Herausgabe 

von Unterlagen für zivilgerichtliche Verfah-
ren sei von der DSGVO nicht gedeckt. Da-
raufhin erhob der AN eine (erfolglose) Be-
scheidbeschwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die DSB trug dem 
AG in ihrem Bescheid auf, eine ergänzende 
Auskunft an den AN zu erteilen. Die in die-
sem Bescheid festgestellte Unvollständigkeit 
der erteilten Auskunft ist nicht Gegenstand 
des Verfahrens vor dem BVwG. 

Darüber hinaus stellte der AN bloß zwei ein-

geschränkte Auskunftsersuchen an den AG. 
Die Vollständigkeit der erteilten Auskunft ist 
anhand dieser Ersuchen zu beurteilen. Die 

vom AN vorgebrachte Unvollständigkeit zielt 
auf Daten ab, die nachweislich nicht im Per-
sonalakt gespeichert werden und nicht vom 
Auskunftsersuchen des AN umfasst sind. Vor 

diesem Hintergrund liegt keine Unvollstän-
digkeit vor. 

Ein Anspruch auf Erhalt einer Dokumenten-
kopie besteht nur, wenn die Zurverfügungs-

tellung einer solchen Kopie unerlässlich ist, 
um der betroffenen Person die wirksame 
Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen. Ne-

ben dem Auskunftsrecht besteht kein zu-
sätzliches Recht auf Kopien von Auszügen 
aus ganzen Dokumenten oder Datenbanken. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Das Interesse des Vermächtnisnehmers, 
seine Rechte als Nachlassgläubiger zu si-
chern, überwiegt dem Geheimhaltungsinte-
resse des Alleinerben, sofern die Ausführun-
gen des Vermächtnisnehmers abstrakt ge-

eignet sind, seinen rechtlichen Standpunkt 
zu stützen. Daran ändert es auch nichts, 
wenn der beim Verlassenschaftsgericht ur-
sprünglich gestellte Antrag wieder zurückge-
zogen wird. Zudem hielt das BVwG in dieser 
Entscheidung fest, dass Rechtsanwälte und 
Gerichtssachverständige datenschutzrecht-

lich Verantwortliche sind. (BVwG 
22.03.2024, W287 2273049-1). 

• Der Umfang der Auskunftserteilung wird 
durch den Zeitpunkt der Antragstellung be-
stimmt. Ist ein konkreter Auskunftsgegen-

stand vom Spruch des angefochtenen Be-
scheids nicht umfasst, ist dem BVwG ein 

Ausspruch über diesen – neu vorgebrachten 
– Auskunftsgegenstand verwehrt. Wird eine 
zunächst unvollständige Auskunft durch eine 
ergänzende Auskunft vervollständigt, ist der 
Auskunftswerber in seinem Auskunftsrecht 

nicht mehr verletzt. Ein Recht auf Feststel-
lung vergangener und inzwischen behobener 
Rechtsverletzungen besteht nicht (BVwG 
19.03.2024, W287 2249380-1). 

• Rechtsanwälte haben Schriftsätze – sofern 
beim Gericht eingerichtet – über eine spezi-

elle Software, dem Elektronischen Rechts-
verkehr (ERV), einzubringen. Die Einbrin-
gung eines Schriftsatzes mittels ERV ent-

spricht im Gegensatz zu den unsicheren 
Übermittlungsformen von E-Mail und Fax 
den Anforderungen der Datensicherheit nach 
Art 32 DSGVO (BVwG 25.03.2024, 

W150 2288580-2). Anm: Diese Aussage des 
BVwG mag zutreffen. In seiner Gesamtheit 
ist der Beschluss des BVwG jedoch nicht 
nachvollziehbar. Das BVwG wirft einem 
Rechtsanwalt vor, kein ERV verwendet zu 
haben, obwohl beim BVwG für Rechtsan-

wälte ERV vorgeschrieben ist. Der Rechtsan-
walt brachte sein Rechtsmittel jedoch (rich-
tig) bei der erstinstanzlichen Verwaltungsbe-
hörde ein, wo kein ERV eingerichtet war und 
daher auch nicht verwendet werden konnte. 

• Die Zurückziehung der Datenschutzbe-

schwerde während des anhängigen Be-
schwerdeverfahrens bewirkt den Wegfall der 
Zuständigkeit der DSB zur Erlassung des Be-
scheids und damit nachträglich die 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f574877a-8ac9-45f4-a62c-a52f0434eac6&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinemMonat&ImRisSeitForRemotion=EinemMonat&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240319_W287_2239852_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2273049-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7d2fd12d-f3e2-4554-9286-6adec73ca7e9&Dokumentnummer=BVWGT_20240322_W287_2273049_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2273049-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7d2fd12d-f3e2-4554-9286-6adec73ca7e9&Dokumentnummer=BVWGT_20240322_W287_2273049_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2249380-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1cf9d763-870c-4b99-a368-f538d621500e&Dokumentnummer=BVWGT_20240319_W287_2249380_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2249380-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1cf9d763-870c-4b99-a368-f538d621500e&Dokumentnummer=BVWGT_20240319_W287_2249380_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W150+2288580-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=20452894-1c68-4345-9bc3-a663f35eadff&Dokumentnummer=BVWGT_20240325_W150_2288580_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W150+2288580-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=20452894-1c68-4345-9bc3-a663f35eadff&Dokumentnummer=BVWGT_20240325_W150_2288580_2_00
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Rechtswidrigkeit des Bescheids. Das Verwal-
tungsgericht hat in einem solchen Fall den 

Bescheid der DSB ersatzlos zu beheben 
(BVwG 19.03.2024, W252 2271599-1). 

 

Rechtsprechung des BFG 

Aus der Rechtsprechung des BFG: 

• Ein Bescheid bedarf gemäß § 96 Abs 2 BAO 

weder einer Unterschrift noch einer Beglau-
bigung, wenn er elektronisch ausgefertigt 
und mit einer Amtssignatur versehen ist. Das 
Anbringen einer DVR-Nummer ist im 
Jahr 2022 weder geboten noch möglich, weil 
die Datenverarbeitungsregister-Verordnung 
mit 24.05.2018 außer Kraft trat. Aus dem er-

folgreichen Anbringen einer qualifizierten 
elektronischen Amtssignatur ist zu schlie-
ßen, dass die Ausfertigung mittels automa-
tionsunterstützter Datenverarbeitung er-
stellt wurde und somit iSd § 96 Abs 2 BAO 
rechtlich in Existenz getreten ist (BFG 
05.04.2024, RV/7100792/2023). 

 

Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Nach dem Bundesstatistikgesetz kann jede 

(natürliche) Person zur Auskunft verpflichtet 
werden (Auskunftspflichtige). Wird für sta-

tistische Erhebungen eine Befragung der 
Auskunftspflichtigen angeordnet, sind die 
Auskunftspflichtigen zur Auskunftserteilung 
über jene Daten, die Erhebungsmerkmal der 

angeordneten statistischen Erhebung sind, 
verpflichtet. Wer die Auskunftserteilung ver-
weigert, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung, die mit einer Geldstrafe bis zu 
EUR 2.180 zu bestrafen ist (LVwG NÖ 
25.01.2024, LVwG-S-2489/001-2023). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 05.11.2020, 2020-0.714.215 

• Das AMS übermittelte bei der Abwicklung der 

Leistungserbringung nach dem Arbeitslosen-
versicherungsgesetz der Bank eines Arbeits-
losen ua dessen Sozialversicherungsnum-
mer. In die Übermittlung seiner Sozialversi-
cherungsnummer willigte der Arbeitslose 
nicht ein. Die DSB wies die wegen Verletzung 
im Recht auf Geheimhaltung eingebrachte 

Datenschutzbeschwerde ab. 

Die DSB hat erwogen: Das AMS ist ein 
Dienstleistungsunternehmen des öffentli-
chen Rechts zur Durchführung der Arbeits-
marktpolitik des Bundes. Es handelt sich um 
eine staatliche Behörde iSd § 1 Abs 2 DSG. 

Die Sozialversicherungsnummer ist als per-
sonenbezogenes Datum zu qualifizieren, an 
dem grundsätzlich ein schutzwürdiges Ge-
heimhaltungsinteresse besteht. Im Ge-
schäfts- und Behördenverkehr dient die 

Sozialversicherungsnummer regelmäßig als 
Identifikator. 

Behördliche Eingriffe in das Grundrecht auf 
Datenschutz dürfen nur auf Basis einer hin-
reichend determinierten Rechtsgrundlage 

erfolgen. Nach § 25 Abs 1 AMSG ist das AMS 
zur Verarbeitung der Sozialversicherungs-
nummer insoweit ermächtigt, als diese zur 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben eine we-
sentliche Voraussetzung bildet. Die Abwick-
lung der Auszahlung aus der Arbeitslosen-

versicherung ist eine gesetzliche Aufgabe 
des AMS. Die Verwendung der Sozialversi-
cherungsnummer bei Zahlungsanweisungen 
im Zusammenhang mit Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung dient dem AMS zur 

ordnungsgemäßen und richtigen Zuordnung 
der Leistung zum jeweiligen Leistungsemp-

fänger. Für den durchschnittlichen Arbeitslo-
sen ist nachvollziehbar, dass das AMS Daten 
wie die Sozialversicherungsnummer zwangs-
läufig verarbeiten muss. Zudem kann es auf-
grund des großen Arbeitsaufkommens auf 
Seiten des AMS zu Leistungsrücklaufverfah-
ren kommen, die eine eindeutige Identifizie-

rung der Leistungsempfänger – auch aus 
buchhalterischen Gründen – voraussetzen. 

Da aus der Sozialversicherungsnummer 
keine Rückschlüsse auf den körperlichen 
oder geistigen Gesundheitszustand einer 

Person möglich sind, ist die Sozialversiche-

rungsnummer kein Gesundheitsdatum und 
somit kein besonders schutzwürdiges Datum 
iSd Art 9 Abs 1 DSGVO. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2271599-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b1af4138-efac-4806-811b-67695b42f30d&Dokumentnummer=BVWGT_20240319_W252_2271599_1_00
https://findok.bmf.gv.at/findok/resources/pdf/883ba45f-305c-4c41-893b-8e19047642a9/144067.1.1.pdf
https://findok.bmf.gv.at/findok/resources/pdf/883ba45f-305c-4c41-893b-8e19047642a9/144067.1.1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-S-2489%2f001-2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=793edccd-d614-4b3d-9349-9ee05a70fe79&Dokumentnummer=LVWGT_NI_20240125_LVwG_S_2489_001_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-S-2489%2f001-2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=793edccd-d614-4b3d-9349-9ee05a70fe79&Dokumentnummer=LVWGT_NI_20240125_LVwG_S_2489_001_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2020-0.714.215&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=23.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f45b6829-5b98-488e-ac87-2f8c9f3ce644&Dokumentnummer=DSBT_20201105_2020_0_714_215_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 

Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-
chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-

sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-
sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 25.04.2024, C-446/21, 
Schrems/Meta (verhaltensorientierte Werbung, 

Datenminimierung, veröffentlichte sensible Da-
ten) 

EuGH Schlussanträge 25.04.2024, C-21/23, 
Lindenapotheke (unlauterer Wettbewerb, sen-
sible Daten) 

NACHTRAG: 

EuGH 07.03.2024, C-479/22P, OC/Kommission 

(Personenbezug, Identifizierung) 

• Rechtsprechung des EuG 

EuG 24.04.2024, T-205/22, Naass und Sea-

Watch/Frontex (Zugang zu amtlichen Doku-
menten) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 06.03.2024, Ro 2021/04/0030 (Kre-

ditauskunftei, Feststellungskompetenz, Be-
schwerderecht, Informationspflicht) 

VwGH 02.04.2024, Ro 2021/04/0008 (Kre-
ditauskunftei, Scoring, Profiling) 

VwGH 06.03.2024, Ro 2021/04/0037 (zeitlicher 
Anwendungsbereich, Auskunft) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 27.03.2023, W214 2259197-1 (KFZ, In-

formationspflicht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 01.03.2024, W176 2249967-1 (Aus-
kunftspflichtG, COVID-Kurzarbeitsbeihilfen, ju-
ristische Personen, AMS) 

BVwG 05.10.2023, W292 2256176-1 (Sozial-
versicherungsnummer, AMS) 

BVwG 05.04.2024, W287 2259607-1 (Videoauf-

nahme) 

BVwG 12.03.2024, W292 2256176-1 (Mutwil-
lensstrafe) 

BVwG 08.04.2024, W108 2288735-1 (Säumnis-

beschwerde) 

BVwG 05.04.2024, W211 2274025-1 (Präklu-

sion) 

BVwG 15.04.2024, W108 2287168-1 (Verfris-
tung) 

BVwG 02.04.2024, W176 2275060-1 (Kohä-

renzverfahren, Aussetzung) 

BVwG 04.04.2024, W211 2280745-1; W211 

2278962-1 (Kohärenzverfahren, Aussetzung) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 17.01.2022, 2021-0.512.929 (Betriebsrat, 
A1) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
17/2024 vom 02.05.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 25.04.2024, C-446/21, 
Schrems (Communication de données au grand 
public) 

• Ein Facebook-Nutzer klagte Meta, weil seine 

personenbezogenen Daten, insbesondere zu 
seiner sexuellen Orientierung, für personali-
sierte Werbung verwendet wurden. Zwar hat 
er seine Homosexualität öffentlich erwähnt, 
aber nicht auf seinem Facebook-Profil ange-
geben. Außerdem hat der Nutzer es Meta 

nicht gestattet, bestimmte Profil-Informatio-
nen (zB Beziehungsstatus, Arbeitgeber, Be-

ruf, Ausbildung) für personalisierte Werbung 
zu verwenden. Dennoch erhielt er regelmä-
ßig Werbung, die sich an Homosexuelle rich-
tete. 

Das vorlegende Gericht zog zwei seiner ur-

sprünglichen Fragen zurück, weil diese be-
reits Gegenstand eines anderen EuGH-Ver-
fahrens waren. Zu klären blieb, ob personen-
bezogene Daten uneingeschränkt für perso-
nalisierte Werbung genutzt werden dürfen 
und ob die öffentliche Bekanntmachung sen-

sibler Daten durch den Betroffenen die Ver-
wendung dieser Daten für personalisierte 
Werbung erlaubt. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Der Grund-
satz der Datenminimierung (Art 5 Abs 1 lit c 
DSGVO) steht der schrankenlosen Verarbei-
tung personenbezogener Daten nach Spei-

cherdauer oder Art der Daten für die Zwecke 
personalisierter Werbung entgegen. Das 
vorlegende Gericht hat im Rahmen einer Ein-
zelfallbeurteilung und unter Anwendung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu prü-
fen, ob die Speicherdauer und die Art der 
verarbeiteten Daten für die personalisierte 

Werbung angemessen sind. Dem Gericht 
steht es dabei frei, zwischen "statischen" Da-
ten (zB Alter, Geschlecht) und "verhaltens-
orientierten" Daten (zB Surfverhalten) sowie 

zwischen der Erhebung von Daten, die ein 
"aktives" Verhalten (zB Anklicken eines Like-

Button) oder ein "passives" Verhalten (zB 
bloßer Besuch einer Website) betreffen, zu 
unterscheiden. Das vorlegende Gericht darf 
auch unterscheiden, ob die Daten innerhalb 
oder außerhalb der Facebook-Plattform er-
hoben werden. Dabei sind die jeweils zweit-
genannten Unterscheidungen für den Be-

troffenen jeweils eingriffsintensiver. Zu be-
rücksichtigen sind die vernünftigen Erwar-
tungen des Betroffenen. 

Gemäß Art 9 Abs 2 lit e DSGVO dürfen sen-
sible Daten verarbeitet werden, wenn sie der 

Betroffene öffentlich bekannt gemacht hat. 
Dies erfordert die objektive Bedingung, dass 

die personenbezogenen Daten offensichtlich 
öffentlich gemacht wurden und die subjek-
tive Bedingung, dass dies durch den Be-
troffenen geschah. Der Nutzer hat seine 

sexuelle Orientierung beiläufig im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion offengelegt. Dies 

ist eine Handlung, mit der in voller Kenntnis 
der Sachlage sensible Daten offensichtlich 
öffentlich gemacht wurden. Aufgrund des of-

fenen Charakters der live und dann als 
Streaming übertragenen Veranstaltung so-
wie des Interesses der Öffentlichkeit an dem 
dort behandelten Thema wurde ein unbe-
stimmtes Publikum erreicht, das weit über 
das im Saal anwesende Publikum hinaus-

geht. Indem der Nutzer seine sexuelle Ori-
entierung im Rahmen einer offenen und der 
Presse zugänglichen Veranstaltung offen er-
wähnte, hatte er zumindest das volle Be-
wusstsein, dieses Datum öffentlich zu ma-
chen. Die Anwendung des Art 9 Abs 2 lit e 

DSGVO hat aber lediglich zur Folge, dass der 

besondere Schutz durch den Betroffenen be-
wusst aufgehoben wird und die ursprünglich 
"geschützten" personenbezogenen Daten zu 
"gewöhnlichen" (dh nicht sensiblen) Daten 
werden. Die öffentliche Bekanntmachung al-
lein bedeutet jedoch nicht, dass die Daten 
für die Zwecke der personalisierten Werbung 

verarbeitet werden dürfen. 

 

EuGH Schlussanträge 25.04.2024, C-21/23, 
Lindenapotheke 

• Das vorlegende Gericht fragte den EuGH, ob 

(i) eine Apotheke, die Arzneimittel online 
verkauft, aufgrund eines Verstoßes gegen 
die DSGVO von einem Mitbewerber auf Un-
terlassung geklagt werden kann, und (ii) Da-
ten, die bei der Online-Bestellung von apo-

thekenpflichtigen, aber nicht verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln übermittelt 
werden, Gesundheitsdaten im Sinne der 
DSGVO sind. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Die DSGVO 
räumt nur natürlichen Personen Rechte ein. 
Unternehmen können sich aber inzident auf 

die Bestimmungen der DSGVO berufen, 
wenn sie eine Klage auf der Grundlage des 

nationalen Rechts erheben, wie etwa eine 
Unterlassungsklage wegen unlauteren Wett-
bewerbs. Eine solche Klage ist dann zulässig, 
wenn sie das in der DSGVO vorgesehene 

System von Rechtsbehelfen, die Ziele und 
die praktische Wirksamkeit der DSGVO nicht 
beeinträchtigt. Die Bestimmungen von Kapi-
tel VIII der DSGVO stehen einer Klage eines 
Unternehmens aufgrund unlauteren Wettbe-
werbs, weil Mitbewerber gegen die materiel-
len Bestimmungen der DSGVO verstoßen 

haben, nicht entgegen. 

Der Begriff der Gesundheitsdaten ist weit 
auszulegen und umfasst alle Daten, aus de-

nen Informationen über den Gesundheitszu-
stand eines Betroffenen hervorgehen. Diese 
Informationen müssen aber ein Mindestmaß 
an Gewissheit über den Gesundheitszustand 

bieten und nicht bloß hypothetisch oder un-
genau sein. Der Kontext, in dem die Daten 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285201&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3331902
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285201&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3331902
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285201&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3331902
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285204&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3221888
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285204&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3221888
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erhoben und verarbeitet werden, sowie die 
Identität des für die Verarbeitung Verant-

wortlichen ist zu berücksichtigen. Die Daten 
der Kunden einer Apotheke, die bei der Be-
stellung von apothekenpflichtigen, aber nicht 

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auf 
einer Online-Verkaufsplattform übermittelt 
werden, sind keine Gesundheitsdaten, weil 
die bestellten Arzneimittel nicht auf die Be-
handlung eines bestimmten Krankheitszu-
stands abstellen, sondern auch allgemein für 

Alltagsbeschwerden oder rein vorsorglich 
verwendet werden können. Es ist auch nicht 
sicher, dass die bestellende Person jene Per-
son ist, die das Arzneimittel anwendet. Auch 
kann eine Person etwas bestellen, ohne ge-
naue Angaben zu ihrer Identität zu machen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des EuGH: 

• Der Umstand, dass zur Identifizierung des 
Betroffenen zusätzliche Informationen erfor-
derlich sind, vermag nicht auszuschließen, 

dass die fraglichen Daten als personenbezo-
gene Daten qualifiziert werden können. Die 
Möglichkeit, die fraglichen Daten mit zusätz-
lichen Informationen zu kombinieren, muss 
jedoch ein Mittel sein, das nach allgemeinem 
Ermessen wahrscheinlich genutzt wird, um 

den Betroffenen zu identifizieren (EuGH 
07.03.2024, C-479/22P, OC/Kommission). 

Anm: Dieses Urteil ist bereits am 07.03.2024 
veröffentlicht worden. 

 

Rechtsprechung des EuG 

Aus der Rechtsprechung des EuG: 

• Der Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen 
Dokumenten gemäß VO (EG) 1049/2001 
darf beschränkt werden, wenn der Aufwand 
zum Schwärzen personenbezogener Daten 

einen unverhältnismäßigen Verwaltungsauf-
wand verursachen und dadurch gegen den 
Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwal-
tung verstoßen würde. (EuG 24.04.2024, T-

205/22, Naass und Sea-Watch/Frontex). 

 

Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 06.03.2024, Ro 2021/04/0030 

• Ein Betroffener stellte ein Auskunftsersuchen 
an eine Kreditauskunftei. Die erteilte Aus-

kunft erachtete er für unvollständig. Der Be-
troffene erhob Datenschutzbeschwerde we-
gen Verletzungen in seinen Rechten auf Ge-
heimhaltung und Auskunft sowie wegen Ver-
letzungen der Informationspflicht nach 
Art 14 DSGVO, der Datenminimierungs-

pflicht nach Art 5 DSGVO sowie der Datensi-
cherungspflichten nach Art 25 DSGVO. Die 
DSB wies die Datenschutzbeschwerde teil-
weise ab und teilweise zurück. Das BVwG 
gab der Bescheidbeschwerde des Betroffe-
nen teilweise statt. Die DSB und die 

Kreditauskunftei erhoben Revisionen gegen 
das Erkenntnis des BVwG, denen der VwGH 

teilweise stattgab. 

Der VwGH hat erwogen: Die Feststellung ei-
ner Verletzung im Recht auf Auskunft ist im 

DSG ausdrücklich vorgesehen. Deshalb ist 
die Rechtsprechung zur Subsidiarität von 
Feststellungsbescheiden auf Datenschutzbe-
schwerden wegen Verletzung im Recht auf 
Auskunft nicht anzuwenden. 

Die Kreditauskunftei hat den Betroffenen in 

seinem Recht auf Auskunft durch die feh-
lende Bekanntgabe der genauen Speicher-
dauer jedoch nicht verletzt, weil die Kre-
ditauskunftei über die Kriterien für die Fest-
legung der Speicherdauer hinreichend prä-

zise informiert hat. Darauf, ob die beaus-
kunftete Speicherdauer mit dem Grundsatz 

der Speicherbegrenzung vereinbar ist, 
kommt es bei der Beurteilung der Auskunft 
nicht an. 

Gemäß Art 77 DSGVO haben Betroffene das 
Recht auf Datenschutzbeschwerde, wenn sie 
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 
sie betreffenden Daten gegen die DSGVO 

verstößt. Der Wortlaut des Art 77 DSGVO 
stellt somit nicht auf eine Verletzung in 
Rechten, sondern auf einen Verstoß der Da-
tenverarbeitung gegen die DSGVO ab. Eine 
Datenschutzbeschwerde kann daher auf ei-

nen der Grundsätze des Art 5 Abs 1 DSGVO 

(zB Datenminimierung) gestützt werden. 

Eine Verletzung im Recht auf Geheimhaltung 
ist nicht in jedem Fall automatisch auch ein 
Verstoß gegen die DSGVO. Umgekehrt ist 
nicht ausgeschlossen, dass in einer Daten-
schutzbeschwerde nach Art 77 DSGVO ein 
Verstoß gegen die DSGVO geltend gemacht 

wird, die keine Verletzung im Recht auf Ge-
heimhaltung ist. 

Die Informationspflicht nach Art 14 DSGVO 
unterscheidet sich von den Regelungen der 
Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Lö-
schung dadurch, dass sie von keinem Antrag 

des Betroffenen abhängt. Demnach gibt es 

keinen Leistungsantrag, dem der Verant-
wortliche entsprechen könnte. Die Rechts-
verletzung liegt in der Unterlassung der (an-
traglos zu erfolgenden) Mitteilung. Die nach-
trägliche Beseitigung der Pflichtverletzung 
gemäß § 24 Abs 6 DSG ist nicht möglich. 

Die Informationspflicht nach Art 14 DSGVO 
erfordert ein proaktives Handeln des Verant-
wortlichen. Die Bereitstellung einer Daten-
schutzerklärung auf der Homepage ist nicht 
ausreichend, wenn der Betroffene keine 
Kenntnis von der Datenverarbeitung hat. Die 
Kreditauskunftei hat ihre Informationspflicht 

nach Art 14 Abs 1 lit e DSGVO verletzt, weil 
sie den Betroffenen nicht aktiv informierte. 
Anm: Nach der bisherigen Rechtsprechung 
der DSB konnte eine Datenschutzbe-
schwerde nur auf die Verletzung subjektiver 
Rechte gestützt werden, wobei die Verlet-
zung des Rechts auf Geheimhaltung aus 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283526&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1769612
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283526&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1769612
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285143&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1769612
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285143&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1769612
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2021040030_20240306J00
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Verletzungen unterschiedlichster Bestim-
mungen der DSGVO hergeleitet werden 

konnte. Nunmehr kann eine Datenschutzbe-
schwerde auf die Verletzung jeder Bestim-
mung der DSGVO gestützt werden. 

Nach der bisherigen Rechtsprechung der 
DSB und des BVwG konnten Verströße gegen 
das Recht auf Information (Art 13 und 14 
DSGVO) bis zum Ende des Verfahrens vor 
der DSB bzw des BVwG saniert werden. Das 
ist nun nicht mehr möglich, weshalb mit ei-

ner zunehmenden Zahl von Bescheiden we-
gen Verletzung der Informationspflicht zu 
rechnen ist. 

 

VwGH 02.04.2024, Ro 2021/04/0008 

• Ein Betroffener richtete ein Auskunftsersu-
chen an eine Kreditauskunftei, die ihren Ge-
schäftskunden Scorewerte in der Form von 
Ampelfarben zur Verfügung gestellt haben 
soll. Die Kreditauskunftei erteilte nach An-
sicht des Betroffenen keine vollständige Aus-

kunft. Die DSB und auch das BVwG stellten 
jeweils fest, dass die Kreditauskunftei den 
Betroffenen in seinem Auskunftsrecht teil-
weise verletzt hat. Das BVwG entschied je-
doch, dass der Betroffene kein Recht auf 
Auskunft gemäß Art 15 Abs 1 lit h DSGVO 

habe, weil die Auskunftei keine automati-
sierte Entscheidung iSd Art 22 DSGVO treffe. 

In der Zwischenzeit sprach der EuGH mit Ur-
teil vom 07.12.2023, C-634/21, SCHUFA 
Holding (Scoring) aus, dass Profiling eine 
"automatisierte Entscheidung im Einzelfall" 
iSd Art 22 Abs 1 DSGVO ist, wenn das Er-

gebnis des Profiling für eine bestimmte 
– weitere – Entscheidung insofern maßgeb-
lich ist, als das Handeln des Dritten von dem 
betreffenden Profiling bzw Scorewert maß-
geblich geleitet wird, und so den Betroffenen 
erheblich beeinträchtigt. Der VwGH behob 
daher das Erkenntnis des BVwG im ange-

fochtenen Spruchpunkt. 

Der VwGH hat erwogen: Der Ansicht des 

BVwG zur Frage der Anwendbarkeit des 
Art 15 Abs 1 lit h DSGVO kann vor dem Hin-
tergrund der Rechtsprechung des EuGH nicht 
gefolgt werden, weil der Umstand, dass der 

Verantwortliche das Ergebnis des Profiling 
(bloß) an eine dritte Person weitergibt, die 
darauf eine Entscheidung gründet, nichts da-
ran ändert, dass das Profiling selbst eine au-
tomatisierte Entscheidung im Sinne des 
Art 22 Abs 1 DSGVO ist, sofern der sich aus 
dem Profiling ergebende Informationswert 

maßgeblich die von der dritten Person vor-
genommene Entscheidung beeinflusst und 
derart dem Betroffenen gegenüber rechtli-

che Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt. 

Das BVwG traf keine Feststellungen zum von 
der Kreditauskunftei als Bonitätsbeurteilung 

erstellten "Ampelwert", der wiederum von 
Kunden der Kreditauskunftei als Grundlage 

für den Abschluss von Verträgen herangezo-
gen worden sein könnte. Aufgrund dieses se-

kundären Feststellungsmangels ist das Er-
kenntnis im angefochtenen Spruchpunkt zu 
beheben. Anm: Sowohl der Betroffene als 

auch die DSB haben gegen denselben 
Spruchpunkt des BVwG-Erkenntnisses Revi-
sionen an den VwGH erhoben. Beide erstat-
teten Revisionsbeantwortungen auf die Revi-
sion des/der jeweils andere/n, obwohl die 
Revisionen dasselbe Ziel verfolgten. Der 

VwGH wies beide Revisionsbeantwortungen 
als unzulässig zurück, weil der Betroffene 
wie auch die DSB in Wirklichkeit ihre eigenen 
Revisionen weiter ausführten. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des VwGH: 

• Über Datenschutzbeschwerden, die auf eine 
Verletzung im Recht auf Auskunft gerichtet 

sind, ist – auch wenn das Auskunftsersuchen 
vor Inkrafttreten der DSGVO gestellt wurde 
– die neue Rechtslage, dh Art 15 DSGVO, 
anzuwenden (VwGH 06.03.2024, 
Ro 2021/04/0037). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 27.03.2023, W214 2259197-1 

• Ein Fußgänger passierte ein geparktes und 

verriegeltes Fahrzeug. Über Nachschau 
durch das Fahrerfenster stellte der Fußgän-

ger fest, dass der Halter des Fahrzeugs einen 
"Überwachungsmodus" aktiviert hatte, in 
dem die am Fahrzeug befestigten Kameras 
Bewegungen im Nahebereich des Fahrzeu-
ges erkennen und aufzeichnen können. Die 
DSB wies die wegen Verletzung im Recht auf 

Geheimhaltung eingebrachte Datenschutz-
beschwerde ab. Auch den Antrag des Fuß-
gängers, eine Verletzung in seinen Informa-
tionsrechten durch den Fahrzeughalter fest-
zustellen, wies die DSB ab. 

Das BVwG hat erwogen: Der "Überwa-

chungsmodus" ist eine Funktion zur Überwa-

chung des Fahrzeugs gegen etwaige Einbrü-
che oder Diebstähle. Wenn diese Funktion 
aktiviert ist, bleiben die am Fahrzeug ange-
brachten Kameras und Sensoren eingeschal-
tet und bereit zur Aufzeichnung verdächtiger 
Aktivitäten rund um das Fahrzeug. Der Mo-
dus benötigt ein korrekt formatiertes USB-

Laufwerk, das in den USB-Anschluss des 
Fahrzeugs eingesteckt ist, um Aufnahmen 
auf dem USB-Stick zu speichern und abzu-
spielen. Zum Zeitpunkt des Passierens des 
Fußgängers war zwar kein USB-Stick ange-
schlossen. Die fehlende Speicherung der Vi-

deosequenz ändert allerdings nichts daran, 

dass der Fußgänger von den Kameras erfasst 
und somit eine Datenverarbeitung durchge-
führt wurde. Insofern trifft aufgrund der er-
folgten Bildverarbeitung den Fahrzeughalter 
auch die Pflicht zur Information bei Erhebung 
personenbezogener Daten nach der DSGVO. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2021%2f04%2f0008&VonDatum=&BisDatum=29.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=89ecc8f8-def0-4e16-b4b0-412ced33cc08&Dokumentnummer=JWT_2021040008_20240402J00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280426&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=722241
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280426&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=722241
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2021%2f04%2f0037&VonDatum=&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cb640558-a29d-4507-b96c-04d0489dbc64&Dokumentnummer=JWT_2021040037_20240306J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2021%2f04%2f0037&VonDatum=&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cb640558-a29d-4507-b96c-04d0489dbc64&Dokumentnummer=JWT_2021040037_20240306J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2259197-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=30.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3a86fbea-0bbb-4982-ad30-b782ff24d9c9&Dokumentnummer=BVWGT_20230327_W214_2259197_1_00_01
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Das Gesetz sieht als Rechtsbehelf im Fall ei-
ner datenschutzrechtlichen Rechtsverlet-

zung explizit einen Feststellungsantrag im 
Rahmen der Datenschutzbeschwerde vor, 
der gemäß § 24 Abs 5 DSG Folge zu geben 

ist, sofern sie sich als berechtigt erweist. Da 
die Informationspflichten im Zeitpunkt der 
Datenerhebung zu erfüllen sind, kommt es 
darauf an, ob es einem Verantwortlichen zu 
diesem Zeitpunkt grundsätzlich möglich ist, 
den Betroffenen zu kontaktieren und ihm die 

gebotenen Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Dies ist prinzipiell der Fall, wenn der 
Betroffene selbst als unmittelbare Daten-
quelle dient, indem der Verantwortliche ent-
weder seine Erscheinung oder sein Verhalten 
synchron wahrnimmt oder mit ihr in einen – 

auch asynchronen – persönlichen Kontakt 

tritt. Demgegenüber ist es irrelevant, ob der 
Betroffene aktiv an der Datenerhebung mit-
wirkt, sich ihr entziehen kann oder auch nur 
von ihr weiß. Da der Fahrzeughalter die ent-
sprechenden Informationen im Zeitpunkt der 
Datenverarbeitung – während des Parkvor-
gangs – nicht zur Verfügung gestellt hatte, 

verletzte er die Informationspflicht. 

 

BVwG 01.03.2024, W176 2249967-1 

• Ein Journalist begehrte beim AMS eine Aus-

kunft nach dem AuskunftspflichtG, über die 

Unternehmen, die im Zuge der COVID-19-
Pandemie Kurzarbeitsbeihilfen von mehr als 
100.000 Euro erhalten haben, sowie Daten 
zu der Höhe der Beihilfen. Das AMS lehnte 
die Auskunftserteilung mit der Begründung 

ab, es handle sich bei den Daten der Unter-
nehmen um Informationen, die dem Amts-
geheimnis und dem Datenschutz unterlie-
gen. Gegen den Bescheid erhob der Journa-
list Bescheidbeschwerde an das BVwG. Das 
BVwG gab der Bescheidbeschwerde teilweise 
statt und verpflichtete das AMS, die Auskunft 

zu erteilen. 

Das BVwG hat erwogen: Ob eine Auskunft 

nach dem AuskunftspflichtG erteilt werden 
muss, ist nach einer Interessenabwägung zu 
bestimmen. Bei der Abwägung ist das Recht 
auf Zugang zu Informationen (Art 10 EMRK) 

jenen Rechten gegenüberzustellen, die eine 
zulässige Verweigerung einer Auskunft er-
lauben. Die DSGVO kennt den Schutz perso-
nenbezogener Daten juristischer Personen, 
anders als das DSG, nicht. Angaben zu juris-
tischen Personen können sich jedoch indirekt 
auf eine natürliche Person beziehen. Dies 

trifft beispielsweise auf Kapitalgesellschaften 
mit nur einem Gesellschafter zu. Dabei kann 
die Anwendbarkeit der DSGVO bei der Aus-
kunftserteilung zu juristischen Personen 

nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Der Journalist hat ein berechtigtes Interesse 
an den begehrten Informationen, weil er 

über die Verwendung von öffentlichen Mit-
teln für die Bewältigung der COVID-19-Krise 

berichten will. Die Information ist für die 
journalistische Tätigkeit notwendig, um ei-

nen öffentlichen Diskurs über die Verteilung 
öffentlicher Mittel zur Bewältigung der 
COVID-19-Pandemie anzuregen. Die schutz-

würdigen Interessen der Betroffenen über-
wiegen nicht, weil die angefragten Daten 
wirtschaftliche und unternehmensbezogene 
Daten sind, die keinen hohen Schutz nach 
dem Datenschutzrecht genießen. Zudem hat 
der Beschwerdeführer seine Anfrage auf die 

Unternehmen beschränkt, die mehr als 
100.000 Euro an Kurzarbeitsbeihilfen erhal-
ten haben, um einen unverhältnismäßigen 
Eingriff in die Rechte von natürlichen Perso-
nen, wie zum Beispiel Einzelunternehmer, zu 
vermeiden. 

Bei der Auskunftserteilung werden die Daten 

zu einem anderen Zweck übermittelt, als zu 
dem sie erhoben wurden. Es liegt aber kein 
inkompatibler Zweck für eine Weiterverar-
beitung vor. Das AuskunftspflichtG ist zudem 
ein Eingriffsgesetz iSd Art 23 Abs 1 lit i 
DSGVO. 

 

BVwG 05.10.2023, W292 2256176-1 

• Das AMS legte zur Auszahlung von Leistun-
gen die Sozialversicherungsnummer eines 

Arbeitslosen offen. Der Arbeitslose erhob 
Datenschutzbeschwerde und machte gel-

tend, dass die Sozialversicherungsnummer 
ein Gesundheitsdatum sei und dass seine 
Geheimhaltungsinteressen verletzt worden 
seien. Die DSB wies die Datenschutzbe-
schwerde ab und stützte sich dabei auf § 25 

Abs 1 AMSG, wonach das AMS zur Verarbei-
tung der Sozialversicherungsnummer inso-
weit ermächtigt ist, als dies zur Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben eine wesentliche Vo-
raussetzung ist. Gegen den Bescheid erhob 
der Arbeitslose (erfolglose) Bescheidbe-
schwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die Verwendung der 
Sozialversicherungsnummer durch das AMS 

war rechtmäßig, weil die Verwendung auf ei-
ner qualifizierten gesetzlichen Grundlage be-
ruhte (§ 25 AMSG). Die Sozialversicherungs-
nummer ist kein Gesundheitsdatum, weil sie 

sich weder auf die körperliche oder geistige 
Gesundheit einer natürlichen Person bezieht 
noch daraus Informationen über den Ge-
sundheitszustand hervorgehen. Die Sozial-
versicherungsnummer wurde auch nicht 
zweckfremd oder überschießend verwendet, 
sondern lediglich als Identifikator im postali-

schen Benachrichtigungsvermerk angeführt. 
Das Vorbringen des Arbeitslosen, dass seine 
Sozialversicherungsnummer Dritten gegen-

über offengelegt worden ist, war unsubstan-
tiiert und nicht nachvollziehbar. 

 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2249967-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ff6275b0-bafa-4543-8b54-6ee8ec71fe71&Dokumentnummer=BVWGT_20240301_W176_2249967_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=fc06f56c-eb09-4691-a96f-1dbcc344adec&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2256176-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20231005_W292_2256176_1_00
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BVwG 05.04.2024, W287 2259607-1 

• Der Eigentümer eines Hauses fertigte eine 
Videoaufnahme an, in welcher seine Nach-
barn und deren, auf der Zufahrt des Eigen-

tümers abgestellte, Auto zu sehen waren. Im 
Video war auch eine "Drohung" von einem 
der Nachbarn zu hören, welche ca 30 Sekun-
den nach Beginn der Videoaufnahme fiel. Die 
Aufnahme wurde den Nachbarn von der Po-
lizei zugestellt, weil der Eigentümer eine An-
zeige wegen gefährlicher Drohung erstat-

tete. Daraufhin erhoben die Nachbarn eine 
Datenschutzbeschwerde bei der DSB und 
brachten vor, durch die Aufnahme in ihrem 
Recht auf Geheimhaltung verletzt worden zu 
sein. Der Eigentümer hielt in seiner Stellung-

nahme fest, dass die Aufnahme als Beweis-

mittel im Rahmen einer Besitzstörungsklage 
und einer Anzeige bei der Polizeiinspektion 
dienen sollte. Die DSB gab der Datenschutz-
beschwerde. Daraufhin erhob der Eigentü-
mer eine (erfolglose) Bescheidbeschwerde 
an das BVwG. 

Der BVwG hat erwogen: Die Nachbarn sind 

im Video erkennbar und wurden vom Eigen-
tümer namentlich angesprochen, damit sind 
personenbezogene Daten verarbeitet wor-
den. Da bei der Datenverarbeitung keine 
Einwilligung der Nachbarn vorlag, ist eine In-
teressenabwägung durchzuführen. Im Hin-

blick auf die Besitzstörung ist festzuhalten, 

dass eine mit Datum und Uhrzeit versehene 
Bildaufnahme ausreichend gewesen wäre. 
Eine Videoaufnahme zum Beweis einer ge-
fährlichen Drohung kann grundsätzlich 
rechtmäßig sein, jedoch gab es zu Beginn 
der Videoaufnahme keine Drohungen seitens 

der Nachbarn, weshalb die Aufnahme nicht 
anlassbezogen zur Dokumentation einer 
Drohung erfolgte. Das Video begann bereits 
ca 30 Sekunden vor der "Drohung" und dau-
erte danach noch ca weitere 4 Minuten an. 
Damit war die Datenverarbeitung nicht auf 
das notwendigste Maß gemäß Art 5 Abs 1 

lit c DSGVO beschränkt und unzulässig. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Das Verwaltungsgericht kann gegen Perso-

nen, die offenbar mutwillig die Tätigkeit der 
Behörde in Anspruch nehmen oder in der Ab-
sicht einer Verschleppung der Angelegenheit 
unrichtige Angaben machen, eine Mutwil-
lensstrafe in der Höhe von bis zu EUR 726 
verhängen. Wiederholte grund- und aus-

sichtslose Eingaben sind als rechtsmiss-
bräuchlich zu werten (BVwG 12.03.2024, 
W292 2256176-1). 

• Das Erheben einer Säumnisbeschwerde nach 

Erlassen des beantragten Bescheids ist zu-
lässig. Eine Säumnisbeschwerde wird jedoch 

gegenstandlos, wenn die Verwaltungsbe-
hörde den beantragten Bescheid erlassen 
hat (BVwG 08.04.2024, W108 2288735-1). 

• Gemäß § 24 Abs 4 DSG erlischt der An-
spruch auf Behandlung einer Datenschutzbe-

schwerde, wenn der Betroffene den An-
spruch nicht binnen eines Jahres ab Kenntnis 

vom beschwerenden Ereignis geltend macht. 
Die Weitergabe von Daten ist eine abge-
schlossene Handlung, weshalb keine "fortge-
setzte Schädigung" besteht (BVwG 
05.04.2024, W211 2274025-1). 

• Die Frist zum Erheben einer Bescheidbe-

schwerde beträgt vier Wochen. Wird die 
Rechtsmittelfrist versäumt, ist die Bescheid-
beschwerde als verspätet zurückzuweisen 
(BVwG 15.04.2024, W108 2287168-1). 

• Ein grenzüberschreitendes Verfahren liegt 

vor, wenn potenziell von der verfahrensge-
genständlichen Verarbeitung in anderen Mit-
gliedstaaten Personen betroffen sein kön-
nen. Das Verfahren darf zur Ermittlung der 
federführenden Aufsichtsbehörde formell je-
doch nicht ausgesetzt werden 
(BVwG 02.04.2024, W176 2275060-1). 

• Das Verfahren vor der DSB darf zur Ermitt-
lung der federführenden Aufsichtsbehörde 
formell nicht ausgesetzt werden. Denn § 24 
Abs 10 Z 2 sieht keine Verfahrensausset-
zung vor, sondern normiert nur eine Hem-
mung des Fristenlaufs, während das Kohä-

renzverfahren anhängig ist (BVwG 

04.04.2024, W211 2280745-1; 04.04.2024, 
W211 2278962-1). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 17.01.2022, 2021-0.512.929 

• Die A1 übermittelte monatlich Daten des 
Personalakts eines Mitarbeiters an ihren 
Zentralausschuss (Zentralbetriebsrat). Wei-
ters gewährte sie dem Zentralausschuss ei-

nen direkten Zugriff auf Teile des Personal-
verwaltungssystems SAP. Daraufhin brachte 
der Mitarbeiter Datenschutzbeschwerde bei 
der DSB ein. Die DSB gab der Datenschutz-

beschwerde teilweise statt. Sie stellte eine 
Verletzung im Recht auf Geheimhaltung 
durch die monatliche Übermittlung der Daten 

fest. 

Die DSB hat erwogen: Der Zentralausschuss 
ist ein gemäß §§ 9 iVm 21 PBVG bei der A1 
eingerichtetes Personalvertretungsorgan. 
Bei der A1 sind mehrere Personalausschüsse 
und zahlreiche Vertrauenspersonenaus-

schüsse etabliert. Adressat der Mitwirkungs-
rechte des § 89 ArbVG ist jedoch nur der je-
weils zuständige Betriebsrat. § 73 PBVG 
sieht eine entsprechende Kompetenzabgren-
zung der Personalvertretungsorgane vor. 

Gemäß § 73 Abs 1 PBVG sind primär die Per-
sonalausschüsse und sekundär der Vertrau-

enspersonenausschuss für die der Arbeit-
nehmerschaft gemäß § 72 PBVG zustehen-
den Befugnisse zuständig. Die dem Betriebs-
rat zustehenden Überwachungsbefugnisse 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=075f4c8d-ef8f-4abc-9add-e24cfe553082&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240405_W287_2259607_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=84b74db8-bcc7-4f1c-bb65-69dfe1ecd66c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2256176-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240312_W292_2256176_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=84b74db8-bcc7-4f1c-bb65-69dfe1ecd66c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2256176-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240312_W292_2256176_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2288735-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=59431f40-f228-4fcc-8d56-4bfdb4a5cffd&Dokumentnummer=BVWGT_20240408_W108_2288735_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2274025-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=efc34dce-fef6-418c-be59-5dea9486c2b7&Dokumentnummer=BVWGT_20240405_W211_2274025_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2274025-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=efc34dce-fef6-418c-be59-5dea9486c2b7&Dokumentnummer=BVWGT_20240405_W211_2274025_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2287168-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4014711d-2551-4f66-9095-0d62894d438b&Dokumentnummer=BVWGT_20240415_W108_2287168_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2275060-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2c27d1db-8c59-4d17-b724-f889e881000b&Dokumentnummer=BVWGT_20240402_W176_2275060_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2280745-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=76447715-9a79-47eb-aec5-86fcb66202ef&Dokumentnummer=BVWGT_20240404_W211_2280745_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2280745-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=76447715-9a79-47eb-aec5-86fcb66202ef&Dokumentnummer=BVWGT_20240404_W211_2280745_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2278962-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=64d54568-5bee-4a7f-980f-1a630e74410b&Dokumentnummer=BVWGT_20240404_W211_2278962_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2278962-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=64d54568-5bee-4a7f-980f-1a630e74410b&Dokumentnummer=BVWGT_20240404_W211_2278962_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=837c5f9c-2f15-482f-a097-799dbf048bb6&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=24.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=DSBT_20220117_2021_0_512_929_00
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fallen demnach in die Zuständigkeit der Per-
sonalausschüsse. Eine Zuständigkeit des 

Zentralausschusses ist hierfür im PBVG nicht 
vorgesehen. Darüber hinaus sieht § 89 Ar-
bVG zwar Überwachungs- und Kontrollbe-

fugnisse des Betriebsrats vor, jedoch wird 
darin keine Rechtsgrundlage für die proak-
tive und periodische Übermittlung von Mitar-
beiterdaten durch den Betriebsinhaber nor-
miert. Der Zentralausschuss hatte die Daten 
des Mitarbeiters in Ausübung seiner Befug-

nisse auch nicht aktiv angefordert. Folglich 
übermittelte A1 die personenbezogenen Da-
ten des Mitarbeiters ohne qualifizierte ge-
setzliche Rechtsgrundlage und ohne berech-
tigtes Interesse an ein unzuständiges Perso-
nalvertretungsorgan. 

Es erfolgte jedoch kein unrechtmäßiger Zu-

griff auf die Daten des Mitarbeiters im Perso-
nalverwaltungssystem SAP. Der Mitarbeiter 
behauptete auch keinen solchen Zugriff. Eine 
Verletzung des Grundrechts auf Geheimhal-
tung kann nur aus einer ex-post Betrachtung 
aufgrund der in der Datenschutzbeschwerde 
relevierten Umstände festgestellt werden. 

Verletzungen, die sich entweder noch nicht 
manifestiert haben oder nur möglicherweise 
auftreten könnten, dürfen nicht geltend ge-
macht werden. 
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 30.04.2024, C-470/21, La Quadrature du 
Net II (Urheberrechtsverletzung, IP-Adresse) 

EuGH 30.04.2024, C-178/22, Procura della Re-

pubblica (Staatsanwaltschaft, Telekomdaten, 
schwere Straftat) 

EuGH 30.04.2024, C-670/22, M.N. (EncroChat) 
(Überwachung, Europäische Ermittlungsanord-

nung) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 06.03.2024, Ro 2021/04/0027 (Feststel-

lungskompetenz, Auskunft) 

VwGH 08.04.2024, Ra 2022/04/0056 (sozial-
versicherungsrechtliches Geburtsdatum, Be-
schränkung des Berichtigungsrechts) 

VwGH 02.04.2024, Ro 2021/04/0018 (Unzuläs-

sigkeit der Revision) 

VwGH 04.03.2024, Ra 2024/04/0010 (aufschie-

bende Wirkung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 09.11.2022, W292 2256548-1 (Staats-

anwaltschaft, Sorgfaltspflichten) 

BVwG 25.04.2024, W148 2289668-1 (Strafbar-

keit juristischer Personen nach dem FM-GWG) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 26.01.2024, 2024-0.044.042 (Panorama-
aufnahmen, Rollenverteilung, DSFA, vorherige 
Konsultationen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rechtsprechung der BDB 

BDB 18.04.2024, 2023-0.907.787 (Disziplinar-

vergehen) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

18/2024 vom 08.05.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 30.04.2024, C-470/21, La Quadrature du 
Net II 

• Der französischen Behörde für Urheber-

rechtsschutz im Internet (Hadopi) ist der Zu-
gang zu Verbindungsdaten für im Internet 
begangene Urheberrechtsverstöße ohne vor-
herige Kontrolle durch einen Richter gestat-
tet. Die Verstöße müssen keine "schweren 
Straftaten" sein. Der Verein La Quadrature 
du Net beantragte deshalb die Aufhebung 

der entsprechenden Rechtsvorschrift. 

Das vorlegende Gericht fragte den EuGH, ob 

(i) zu IP-Adressen zugeordnete Identitätsda-
ten Verkehrs- oder Standortdaten sind und 
einer vorherigen Kontrolle durch ein Gericht 
oder eine unabhängige Verwaltungsstelle 
unterliegen müssen, (ii) die ePrivacyRL nati-

onalen Regelungen entgegensteht, die keine 
vorherige Kontrolle vorsieht und (iii) die 
Kontrolle automatisiert stattfinden darf. 

Der EuGH hat erwogen: Der Hadopi werden 
erhobene IP-Adressen übermittelt, welche 
für die Verletzung von Urheberrechten oder 

verwandten Schutzrechten genutzt wurden. 
Auf Anfrage der Hadopi haben die Inter-
netanbieter die IP-Adressen mit den Inha-

bern der Adressen abzugleichen und stellen 
der Hadopi eine Reihe personenbezogener 
Daten zur Verfügung. Dies dient dazu, dass 
die Hadopi gegen die Verletzungen Maßnah-

men ergreifen und "Empfehlungen" (War-
nungen) übersenden kann. IP-Adressen sind 
sowohl Verkehrsdaten iSd ePrivacyRL als 
auch personenbezogene Daten iSd DSGVO, 
unterscheiden sich jedoch von den anderen 
Kategorien der Verkehrsdaten, weil sie einen 
geringeren Sensibilitätsgrad aufweisen. 

Werden IP-Adressen nur zur Identifizierung 
einer Person verwendet, sind sie jedoch 
Identitätsdaten. 

Eine allgemeine und unterschiedslose Vor-

ratsspeicherung von IP-Adressen ist zuläs-
sig, wenn ausgeschlossen ist, dass diese 

Speicherung einen schweren Eingriff in das 
Privatleben der Betroffenen darstellt. Hierzu 
müssen die Mitgliedstaaten sichergehen, 
dass die Modalitäten der Vorratsspeicherung 
gewährleisten, dass jede Kombination der 
IP-Adresse mit anderen auf Vorrat gespei-
cherten Daten ausgeschlossen ist und keine 

Schlüsse auf das Privatleben der Personen 
gezogen werden können. Hierfür muss jede 
Kategorie von Daten völlig getrennt vonei-
nander gespeichert werden und eine strikte 
Trennung zwischen den Kategorien stattfin-

den. Außerdem muss die Dauer der Speiche-
rung auf das absolut notwendigste begrenzt 

werden und die Betroffenen müssen über 
wirksame Rechtsschutzgarantien verfügen. 
Der Zugang von Hadopi darf nur der Identi-
fizierung von Personen dienen, die im 

Verdacht stehen eine Straftat begangen zu 
haben. 

Eine vorherige Kontrolle des Zugangs durch 
ein Gericht oder eine unabhängige Verwal-
tungsstelle ist dann erforderlich, wenn die 

Behörde durch den Zugang genaue Schlüsse 
auf das Privatleben des Betroffenen ziehen 
und somit schwerwiegend in seine Grund-
rechte eingreifen könnte. Eine solche Kon-
trolle darf nicht vollständig automatisiert 
sein, weil die kontrollierende Stelle für einen 

Ausgleich zwischen den berechtigten Inte-
ressen im Rahmen der Kriminalitätsbekämp-
fung und dem Grundrecht auf Schutz perso-
nenbezogener Daten der Person, auf dessen 
Daten zugegriffen wird, zu sorgen hat. Zu-

dem müssen die von den Behörden genutz-
ten Datenverarbeitungssysteme regelmäßig 

von unabhängigen Stellen kontrolliert wer-
den. 

 

EuGH 30.04.2024, C-178/22, Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Bolzano 

• Ein italienisches Gesetz verpflichtet Gerichte, 
der Staatsanwaltschaft den Zugang zu Ver-
kehrs- oder Standortdaten zur Verfolgung 
schwerer Straftaten zu genehmigen. Der ita-
lienische Gesetzgeber stufte Straftaten, die 

mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß "von 
mindestens drei Jahren" bedroht sind, als 

schwere Straftaten ein. 

Das vorlegende Gericht fragte den EuGH, ob 
dieses Gesetz mit Art 15 der ePrivacyRL ver-
einbar ist, weil durch das Abstellen auf die 
Schwelle von "drei Jahren Freiheitsstrafe" 

auch die Verfolgung von Straftaten erfasst 
ist, die nur eine begrenzt sozialschädliche 
Wirkung entfalten (zB Diebstähle von Mobil-
telefonen oder Fahrrädern). 

Der EuGH hat erwogen: Der Zugang zu Ver-
kehrs- oder Standortdaten wie IMEI-Codes, 
Websiteaufrufe, Zeitpunkt und Dauer von 

Anrufen, gesendete und empfangene 
SMS/MMS ermöglicht genaue Rückschlüsse 

auf das Privatleben einer Person (zB Ge-
wohnheiten des täglichen Lebens, Aufent-
haltsorte oder soziale Beziehungen). Ein sol-
cher Eingriff in die Privatsphäre kann nur 

durch die Ziele der Bekämpfung schwerer 
Straftaten oder der Verhütung ernsthafter 
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit ge-
rechtfertigt werden. 

Die Definition des Begriffs "schwere Strafta-
ten" ist Sache der Mitgliedstaaten. Diese De-
finition muss aber den Anforderungen des 

Art 15 ePrivacyRL und der GRCh entspre-
chen. Eine Definition, wonach "schwere 
Straftaten" solche sind, für die die Freiheits-

strafe im Höchstmaß mindestens eine ge-
setzlich bestimmte Dauer beträgt, ist auf ein 
objektives Kriterium gestützt und steht da-
mit im Einklang mit diesen Anforderungen. 

Das Fehlen der Bezugnahme auf eine an-
wendbare Mindeststrafe verstößt nicht 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=97927CE9F9F7AD9233098FD3FEC65806?text=&docid=285361&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3067668
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=97927CE9F9F7AD9233098FD3FEC65806?text=&docid=285361&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3067668
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285363&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3461277
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285363&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3461277
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zwangsläufig gegen den Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit. Die Gerichte müssen aber 

befugt sein, den Zugriff auf die Daten zu ver-
weigern oder einzuschränken, wenn sie fest-
stellen, dass es sich bei der betreffenden Tat 

offensichtlich um keine schwere Straftat 
handelt. 

 

EuGH 30.04.2024, C-670/22, M.N. (EncroChat) 

• Französische Behörden installierten eine 
Trojaner-Software auf Kryptohandys von 
Personen im Bereich der Betäubungsmittel-
kriminalität, die den sogenannten "Encro-
Chat"-Dienst nutzten, um Ende-zu-Ende ver-
schlüsselte Telekommunikation zu betrei-

ben, die mit herkömmlichen Ermittlungsme-
thoden nicht überwacht werden konnte. Be-
troffen waren ca 32.500 Nutzer in 122 Län-
dern, davon ca 4.600 in Deutschland. Die 
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt er-
suchte daher die französischen Behörden 
mittels einer Europäischen Ermittlungsan-

ordnung (EEA), die von ihnen erhobenen En-
croChat-Daten zu erlangen, um diese in 
Strafverfahren verwenden zu können. Der 
EuGH präzisierte bestimmte, sich aus der 
Richtlinie über die Europäische Ermittlungs-
anordnung in Strafsachen ergebende Vo-

raussetzungen für die Übermittlung und Ver-
wendung von Beweismitteln. 

Der EuGH hat erwogen: Eine EEA, die auf die 
Übermittlung von Beweismitteln gerichtet 
ist, die sich bereits im Besitz der zuständigen 
Behörden des Staats befinden, in dem die 
EEA vollstreckt werden soll (Vollstreckungs-

staat), muss nicht notwendigerweise von ei-
nem Richter erlassen werden. Sie kann von 
einem Staatsanwalt erlassen werden, wenn 
dieser in einem rein innerstaatlichen Verfah-
ren dafür zuständig ist, die Übermittlung be-
reits erhobener Beweise anzuordnen. 

Der Erlass einer solchen Anordnung unter-

liegt denselben materiell-rechtlichen Voraus-
setzungen, wie sie für die Übermittlung ähn-

licher Beweismittel bei einem rein inner-
staatlichen Sachverhalt gelten. Nicht erfor-
derlich ist, dass er denselben materiell-
rechtlichen Voraussetzungen unterliegt, wie 

sie für die Erhebung der Beweise gelten. 

Die Infiltration von Endgeräten, die auf die 
Abschöpfung von Kommunikations-, Ver-
kehrs- oder Standortdaten eines internetba-
sierten Kommunikationsdienstes abzielt, ist 
eine Überwachung des Telekommunikations-
verkehrs. Der Mitgliedstaat, in dessen Ho-

heitsgebiet sich die Zielperson der Überwa-
chung befindet, muss von dieser Überwa-
chungsmethode unterrichtet werden. Sollte 

der überwachende Mitgliedstaat nicht in der 
Lage sein, die zuständige Behörde des zu un-
terrichtenden Mitgliedstaats zu ermitteln, 
kann die Unterrichtung an jede Behörde ge-

richtet werden, die der überwachende Mit-
gliedstaat für geeignet hält. 

Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, 
in dem sich die Zielperson befindet, kann die 

Überwachung des Telekommunikationsver-
kehrs untersagen oder beenden, wenn die 
Überwachung in einem vergleichbaren inner-

staatlichen Fall nicht genehmigt würde. Auch 
kann sie der Behörde des überwachenden 
Mitgliedstaats mitteilen, dass das bereits ge-
sammelte Material nicht oder nur unter den 
von ihr festzulegenden Bedingungen ver-
wendet werden darf. Dies dient einerseits 

der Achtung der Souveränität des unterrich-
teten Mitgliedstaats, andererseits dem 
Schutz des Betroffenen. 

Es muss ein nationaler Rechtsbehelf für Be-
troffene bestehen. Das nationale Strafge-

richt muss Beweismittel gegen die Zielper-
son unberücksichtigt lassen, wenn diese 

nicht in der Lage ist, sachgerecht zu ihnen 
Stellung zu nehmen und wenn sie geeignet 
sind, die Würdigung der Tatsachen maßgeb-
lich zu beeinflussen. 

 

Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 06.03.2024, Ro 2021/04/0027 

• Ein Betroffener beschwerte sich wegen un-
vollständiger Auskunftserteilung an die DSB, 
die seine Datenschutzbeschwerde abwies. 

Nachdem seine Bescheidbeschwerde vom 

BVwG abgewiesen wurde, richtete der Be-
troffene eine Revision an den VwGH. Der Re-
vision wurde der Erfolg ebenso versagt. 

Der VwGH hat erwogen: Das DSG sieht als 
Rechtsbehelf im Fall einer datenschutzrecht-
lichen Rechtsverletzung explizit einen Fest-

stellungantrag im Rahmen der Beschwerde 
vor. Dieser ist gemäß § 24 Abs 5 DSG Folge 
zu geben, sofern sie sich als berechtigt er-
weist. 

Kommt der Beschwerdegegner dem Leis-
tungsbegehren (Auskunft, Richtigstellung, 
Löschung) nach, kommt die Feststellung ei-

ner Rechtsverletzung nicht mehr in Frage. 

Dem steht die DSGVO nicht entgegen, weil 
diese keine Feststellung einer Rechtsverlet-
zung verlangt. 

Es ist nicht ersichtlich, inwiefern es erforder-
lich wäre, dem Betroffenen eine Feststellung 

über eine bereits beseitigte Rechtsverlet-
zung zuzugestehen. Wenn das Rechts-
schutzbegehren darauf abzielt, eine be-
stimmte Leistung zu erhalten, die zum Ent-
scheidungszeitpunkt erfüllt wurde, hat der 
Betroffene sein Rechtsschutzziel erreicht. 
Dies steht einem allfälligen Schadenersatz-

anspruch wegen der verspäteten Aus-
kunftserteilung nicht entgegen, weil die 

Frage der Verspätung im Verfahren über das 
Ersuchen um Auskunftserteilung selbst nicht 
geklärt wird. Die Feststellung der Aufsichts-
behörde betreffend die verspätete Aus-
kunftserteilung ist auch nicht Voraussetzung 

für eine Schadenersatzklage vor den 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=285365&part=1&doclang=DE&text=&dir=&occ=first&cid=3089717
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b4342444-b7e6-41f7-9aef-0b3e7fb8e001&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=07.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitChangeSet=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=JWT_2021040027_20240306J00
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Zivilgerichten. Ein Betroffener ist daher an 
der Verfolgung seiner Ansprüche nicht ge-

hindert. 

Eine "entscheidende Erleichterung" bei der 
Geltendmachung weiterer Ansprüche be-

gründet kein rechtliches Interesse an einem 
Feststellungsbescheid. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des VwGH: 

• Gemäß § 358 ASVG wird die unbedingte An-
knüpfung an das "wahre" Geburtsdatum auf-
gegeben. Das biologische Geburtsdatum und 
das sozialversicherungsrechtliche Geburts-
datum sind unterschiedliche Datenkatego-
rien. Die Regelung des § 358 ASVG ist eine 

zulässige Beschränkung gemäß Art 23 
DSGVO, weshalb kein Recht auf Berichtigung 
besteht (VwGH 08.04.2024, 
Ra 2022/04/0056). 

• Bei einer im Einzelfall vorgenommenen Inte-
ressenabwägung ist die Revision an den 

VwGH nur dann zulässig, wenn das Ergebnis 
der Abwägung im angefochtenen Erkenntnis 
des BVwG in unvertretbarer Weise erzielt 
worden ist (VwGH 02.04.2024, 
Ro 2021/04/0018). 

• Einer Revision ist die aufschiebende Wirkung 

zuzuerkennen, wenn der Zuerkennung keine 

zwingenden öffentlichen Interessen entge-
genstehen (VwGH 04.03.2024, 
Ra 2024/04/0010). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 09.11.2022, W292 2256548-1 

• Bei einer Häftlingsüberstellung verletzte ein 
Häftling eine Justizwachebeamtin. Die Jus-
tizanstalt erstattete Strafanzeige gegen den 

Häftling und legte der Anzeige Unterlagen 
der Justizwachebeamtin bei, die den Namen, 
die Kontaktdaten, die private Mobiltelefon-
nummer und Gesundheitsdaten enthielten. 

Die Staatsanwaltschaft (StA) prüfte nicht ob 
in den übermittelten Unterlagen personen-

bezogene Daten enthalten waren. Durch Ak-
teneinsicht im Ermittlungsverfahren erlangte 
der Häftling Kenntnis über die Daten der Jus-
tizwachebeamtin. Infolgedessen drohte der 
Häftling der Justizwachebeamtin, sie an ih-
rem Wohnort aufzusuchen. Nach Einbringen 
des Strafantrags regte die StA bei dem zu-

ständigen Richter die Schwärzung der Ge-
sundheitsdaten im Akt an. Dieser Anregung 
folgte das Gericht nicht. Durch die Offenle-
gung der Daten durch die StA sah die Justiz-
wachebeamtin sich in Ihrem Recht auf Ge-
heimhaltung verletzt und erhob (erfolglose) 

Datenschutzbeschwerde bei der DSB. Gegen 

den Bescheid erhob sie Bescheidbeschwerde 
an das BVwG. Dieses hob die Entscheidung 
der DSB auf und stellte eine Verletzung des 
Rechts auf Geheimhaltung fest. 

Das BVwG hat erwogen: Die StA ist daten-
schutzrechtlich für die Durchführung des Er-

mittlungsverfahrens verantwortlich. Sie hat 
zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens die 
Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Erforder-

lichkeit und Verhältnismäßigkeit einzuhal-
ten. Die Aufnahme der privaten Mobiltelefon-
nummer der Justizwachebeamtin in den Er-
mittlungsakt und die Übermittlung an den 
Haft- und Rechtsschutzrichter erfolgte un-
rechtmäßig. Die Verarbeitung der privaten 

Mobiltelefonnummer war zur Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben der StA iSd § 74 StPO 
und der §§ 37 und 38 DSG nicht erforderlich. 

Die Verarbeitung der weiteren Angaben der 
Justizwachebeamtin hat unter Wahrung des 

Geheimhaltungsinteresses und den Vorga-
ben des § 74 Abs 2 StPO zu erfolgen. Die StA 

hat Schritte zu unternehmen, um zu über-
prüfen, ob Unterlagen personenbezogene 
Daten enthalten, die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben nicht erforderlich sind. Auch hat 
die StA Maßnahmen zu ergreifen, um perso-
nenbezogene Daten vor unbeabsichtigter 
Weitergabe im Laufe eines Strafverfahrens 

zu schützen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Das BVwG hat in einer bankenrechtlichen 

Angelegenheit dem EuGH zur Vorabentschei-

dung die Frage vorgelegt, ob die Regelung 
des § 35 FM-GwG, wonach juristische Perso-
nen nur unter bestimmten Voraussetzungen 
bestraft werden dürfen, mit Art 60 Abs 5 der 
4. GeldwäscheRL vereinbar ist. Der Vorlage-

beschluss ist ua darauf gestützt, dass die im 
Wesentlichen inhaltsgleiche Regelung des 
§ 30 DSG infolge des EuGH Urteils in der Rs 
Deutsche Wohnen (C-807/21) nunmehr als 
unionrechtswidrig gilt (BVwG 25.04.2024, 
W148 2289668-1). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 26.01.2024, 2024-0.044.042 

• Eine Gemeinde beabsichtigte, ihr gesamtes 

Straßennetz mittels Panoramaaufnahmen zu 
dokumentieren, um eine umfassende Daten-
basis für städtische Infrastrukturprojekte zu 
schaffen. Für die Durchführung des Projekts 
verhandelte sie mit dem Anbieter DataVie-
wing. Vor Beginn des Projekts führte die Ge-
meinde eine Datenschutz-Folgenabschät-

zung (DSFA) durch. Diese ergab ein hohes 
Risiko für Betroffene, insbesondere wegen 
der Identifizierbarkeit von Personen und 
KFZ-Kennzeichen. Die angebotene Lizenzie-
rung beinhaltete lediglich eine 95%ige Ver-

pixelung. Eine vollständige Verpixelung 
hätte mehr gekostet. Die Gemeinde bean-

tragte daher eine vorherige Konsultation bei 
der DSB (Art 36 DSGVO). Die DSB wies den 
Antrag zurück, weil die Voraussetzungen für 
die vorherige Konsultation gemäß Art 36 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0056&VonDatum=&BisDatum=05.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=460633ae-b7a2-438d-a456-7bfad550e6b7&Dokumentnummer=JWT_2022040056_20240408L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0056&VonDatum=&BisDatum=05.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=460633ae-b7a2-438d-a456-7bfad550e6b7&Dokumentnummer=JWT_2022040056_20240408L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2021%2f04%2f0018&VonDatum=&BisDatum=05.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bd738624-7128-47d6-9258-1bd95b3b6460&Dokumentnummer=JWT_2021040018_20240402J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2021%2f04%2f0018&VonDatum=&BisDatum=05.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bd738624-7128-47d6-9258-1bd95b3b6460&Dokumentnummer=JWT_2021040018_20240402J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2024%2f04%2f0010&VonDatum=&BisDatum=05.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=98b61b34-6abb-408d-8f1e-98ca6c98828e&Dokumentnummer=JWT_2024040010_20240304L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2024%2f04%2f0010&VonDatum=&BisDatum=05.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=98b61b34-6abb-408d-8f1e-98ca6c98828e&Dokumentnummer=JWT_2024040010_20240304L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2256548-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=719d3090-f7d9-4c65-8527-9caebb7303bf&Dokumentnummer=BVWGT_20221109_W292_2256548_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W148+2289668-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=dbd33498-c4a8-4265-8307-98ddcb9cb802&Dokumentnummer=BVWGT_20240425_W148_2289668_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W148+2289668-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=dbd33498-c4a8-4265-8307-98ddcb9cb802&Dokumentnummer=BVWGT_20240425_W148_2289668_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b74ba4ec-a886-4ce8-a71e-f1b0940170b4&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=01.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitChangeSet=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=DSBT_20240126_2024_0_044_042_00
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DSGVO mangels in der DSFA (dargelegtem) 
hohen Risikos nicht vorlagen. 

Die DSB hat erwogen: Sind die entsprechen-
den Voraussetzungen erfüllt, ist die vorhe-
rige Konsultation keine Möglichkeit, sondern 

eine Verpflichtung des Verantwortlichen. Die 
Art 32, 35 und 36 DSGVO normieren ein 
dreistufiges System, wonach die Hürden für 
risikoreiche Verarbeitungen abhängig von 
der Höhe des Risikos und der Schwierigkeit, 
dieses Risiko einzudämmen, steigen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung von Panora-
mabildern sind Personen und Kennzeichen 
identifizierbar, es werden somit personenbe-
zogene Daten verarbeitet. Weite Teile des 
öffentlichen Straßennetzes im Gemeindege-

biet zu erfassen, ist aufgrund des Verarbei-
tungsumfangs mit potenziell vielen Betroffe-

nen mit einem hohen Risiko verbunden. Die 
Zweck-Mittel-Entscheidung über diese Da-
tenerfassung trifft jedoch die DataViewing. 

Die Gemeinde ist somit nicht die verantwort-
liche Stelle für diese Datenverarbeitung. 
Weiters haben Aufnahmen bereits stattge-
funden. Schon alleine deshalb ist der Verar-

beitungsvorgang einer vorherigen Konsulta-
tion nicht zugänglich. 

DataViewing prüft nach Erfassen des Stra-
ßennetzes die einzelnen Aufnahmen und gibt 
sie erst in bearbeiteter Form an die Ge-

meinde weiter. Die Verpixelung verringert 

die Identifizierbarkeit und hat einen daten-
minimierenden Effekt. Für die Gemeinde als 
potenzielle Lizenznehmerin ist der Personen-
bezug nicht notwendig, daher erscheint dies 
auch als geeignete technische und organisa-
torische Maßnahme gemäß Art 25 und 32 
DSGVO. Aufgrund der fehlenden Ganzkör-

perverpixelung wird jedoch die Identifizier-
barkeit nicht gänzlich beseitigt. Zudem ist 
aufgrund möglicher technischer Gebrechen 
mit unzureichenden Verpixelungen zu rech-
nen. 

Indem die Gemeinde, das von DataViewing 

prozessierte Bildmaterial über einen Webvie-

wer zur Schaffung einer Geodateninfrastruk-
tur abfragt, wird sie selbst zum Verantwort-
lichen iSd Art 4 Z 7 DSGVO. Das Restrisiko 
für diesen Verarbeitungsvorgang wurde von 
der Gemeinde jedoch als "niedrig" einge-
stuft. Ist das Risiko niedrig, liegen die Vo-

raussetzungen für eine vorherige Konsulta-
tion laut der DSFA nicht vor. Eine über die 
DSFA hinausgehende Prüfung liegt nicht im 
Aufgabenbereich der DSB. 

Das Konsultationsverfahren dient nicht der 
Beantwortung allgemeiner Fragestellungen 
hinsichtlich der Zulässigkeit von Verarbei-

tungstätigkeiten und noch weniger zur Beur-
teilung der Angemessenheit allfälliger Zu-
satzangebote (bzw der damit verbundenen 
Kosten). Im Übrigen kann auch ein (zulässi-
ges) Konsultationsverfahren in keinem Fall 
"abschließende Rechtssicherheit" durch die 
DSB gewähren. 

Rechtsprechung der BDB 

BDB 18.04.2024, 2023-0.907.787 

• Ein Polizeibeamter hat während der Aus-
übung seines Dienstes mehrere Abfragen zu 

Personen und Kennzeichen durchgeführt, 
ohne diese entsprechend zu dokumentieren. 
Unter anderem Adressenabfragen von ehe-
maligen Kollegen, um diesen Einladungen zu 
einer Abschiedsfeier zu schicken und eine 
Kennzeichenabfrage vom Auto seines Soh-
nes, welcher sich nicht an sein neues Kenn-

zeichen erinnern konnte. 

Die BDB hat erwogen: Der Polizeibeamte hat 
insgesamt 26 Abfragen durchgeführt, wobei 
die von ihm angeführten Gründe teilweise 

nicht schlüssig und teilweise unzureichend 
waren. Er arbeitet seit acht Jahren in diesem 

Bereich und hat jährlich eine Datenschutzer-
klärung unterfertigt, in der auf die daten-
schutzrechtlichen Vorschriften hingewiesen 
wurde. Demnach dürfen Daten nur für fest-
gelegte, eindeutige und legitime Zwecke und 
zur Erfüllung einer Aufgabe verarbeitet wer-
den. Bei den Abfragen betreffend seine Kol-

legen und seines Sohnes handelte es sich 
eindeutig um keine dienstlichen, sondern um 
private und somit ungerechtfertigte Abfra-
gen. Aus diesem Grund hat der Polizeibe-
amte gegen näher bezeichnete Dienstanwei-
sungen verstoßen, weshalb eine Geldbuße 

gegen ihn verhängt wurde. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=06.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ImRisSeitChangeSet=ZweiWochen&ImRisSeitForRemotion=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=39f12a92-3207-4190-922c-0cb69d8ae19c&Dokumentnummer=DKT_BDB_20240418_2023_0_907_787_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 07.05.2024, C-115/22, NADA (Anti-Do-
ping-Behörde, kein "Gericht" iSd Art 267 AEUV) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 02.04.2024, W176 2277128-1 (justizielle 
Tätigkeit, Übermaßverbot) 

BVwG 03.04.2024, W221 2280884-2 (Obsorge-

berechtigung, Wiederaufnahme) 

BVwG 19.04.2024, W258 2252485-1 (Zurück-
ziehung) 

• Rechtsprechung der BDB 

BDB 04.07.2023, 2023-0.375.632 (Jäger-
schaftsliste) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

19/2024 vom 15.05.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 07.05.2024, C‑115/22, NADA 

• Eine Profisportlerin, die gegen Anti-Doping-
Regeln verstoßen hat, wurde von der Öster-
reichischen Anti-Doping-Rechtskommission 

(ÖADR) sanktioniert. Die Daten der Sportle-
rin wurden von der Unabhängigen Doping-
kontrolleinrichtung (NADA) auf deren Web-
site veröffentlicht. Die Sportlerin forderte 
eine Überprüfung des Beschlusses durch die 
Unabhängige Schiedskommission (USK), die 
die Konformität der Veröffentlichung mit der 

DSGVO hinterfragte und ein Vorabentschei-

dungsersuchen an den EuGH richtete. Der 
EuGH erklärte das Vorabentscheidungsersu-
chen der USK für unzulässig. 

Der EuGH hat erwogen: Zur Anrufung des 
EuGH mit einem Vorabentscheidungsersu-

chen sind nur solche Stellen berechtigt, die 
als "Gericht" iSd Art 267 AEUV eingestuft 
werden können. Diese Einstufung setzt vo-
raus, dass die Einrichtung (i) eine gesetzli-
che Grundlage hat, (ii) ständig eingerichtet 
ist, (iii) eine obligatorische Gerichtsbarkeit 
ausübt, (iv) über streitige Verfahren ent-

scheidet, (v) Rechtsnormen anwendet und 
(vi) unabhängig ist. 

Die USK ist durch ein (i) nationales Gesetz 
eingerichtet (§ 8 Anti-Doping-Bundesge-
setz; ADBG), (ii) hat einen ständigen Cha-
rakter, (iii) übt eine obligatorische Gerichts-
barkeit aus, (iv) entscheidet über streitige 

Verfahren und (v) wendet Rechtsnormen an. 
Fraglich ist jedoch, ob die USK (vi) dem Un-
abhängigkeitskriterium genügt. Die Unab-
hängigkeit erfordert im Außenverhältnis, 
dass die Einrichtung ihre Funktion in völliger 
Autonomie ausübt, ohne Anweisungen zu er-

halten und ohne dem Druck von Interventio-
nen ausgesetzt zu sein. 

Dies setzt die Unabsetzbarkeit der Mitglieder 
der Einrichtung voraus. Dh, dass die Richter 

im Amt bleiben dürfen, bis sie das obligato-
rische Ruhestandsalter erreicht haben oder 
ihre Amtszeit, sofern diese befristet ist, ab-

gelaufen ist. Ausnahmen bedürfen legitimer 
und zwingender Gründe, wobei der Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz zu beachten ist. Der 
Grundsatz der Unabsetzbarkeit ist gewähr-
leistet, wenn Mitglieder der Einrichtung nur 
nach ausdrücklichen gesetzlichen Vorschrif-
ten abberufen werden können, die über die 

allgemeinen Regeln des Verwaltungs- und 
Arbeitsrechts hinausgehende Garantien bie-
ten. 

Im Innenverhältnis erfordert die Unabhän-

gigkeit die Unparteilichkeit der Einrichtung. 
Dh, dass die Zusammensetzung der Einrich-

tung, die Ernennung, die Amtsdauer und die 
Gründe für Enthaltung, Ablehnung und Ab-
berufung ihrer Mitglieder es ermöglichen, bei 
den Rechtsunterworfenen jeden 

berechtigten Zweifel an der Unempfänglich-
keit der genannten Stelle für Einflussnahmen 

von außen auszuschließen. 

Die Mitglieder der USK sind in der Ausübung 
ihrer Funktion grundsätzlich unabhängig und 

unparteilich. Ihre Bestellung kann jedoch 
"aus wichtigen Gründen" widerrufen werden, 
ohne dass diese wichtigen Gründe näher de-
finiert werden. Es gibt daher keine spezielle 
Vorschrift, die die Unabsetzbarkeit der Mit-
glieder der USK gewährleistet. Weiters ist für 

die Bestellung der Mitglieder des USK ein 
Bundesminister und somit ein Mitglied der 
Exekutive zuständig, ohne dass genaue Kri-
terien oder Garantien festgelegt wären. Die 
USK ist sohin nicht als "Gericht" iSd Art 267 

AEUV einzustufen. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 02.04.2024, W176 2277128-1 

• Ein Richter des BVwG sah sich mit diszipli-
narrechtlichen Maßnahmen konfrontiert, 

nachdem sein Referent wegen Krankheit län-
ger abwesend war. Während dieser Zeit 
stellte man Mängel in der Aktenführung und 
Verfahrensadministration des Referenten 
fest, was zu einer Überprüfung der offenen 
Arbeitsaufträge und einer Durchsuchung sei-

nes Büros führte. Daraufhin erstattete der 

Präsident des BVwG eine Disziplinaranzeige 
gegen den Referenten wegen Verstößen ge-
gen Dienstpflichten und eine weitere Anzeige 
gegen den Richter selbst. Grundlage dieser 
Disziplinaranzeigen war ein Analysebericht, 
der insbesondere eine bildliche Darstellung 

des Arbeitsplatzes im Zeitpunkt des Beginns 
der durchgeführten Bestandsaufnahme, An-
gaben zur Anzahl der auf dem Arbeitsplatz 
vorgefundenen Unterlagen sowie eine nä-
here Berichterstattung enthielt. 

Infolgedessen erhob der Richter eine Daten-
schutzbeschwerde gegen den Präsidenten 

des BVwG bei der DSB. Die DSB setzte das 

Verfahren zunächst aus, bis der EuGH in der 
Rs C-245/20, Autoriteit Persoonsgegevens, 
entschieden hat. Danach wies sie die Be-
schwerde des Richters ab. Gegen diesen Be-
scheid erhob der Richter Bescheidbe-

schwerde an das BVwG. Dieses wies die Be-
scheidbeschwerde hinsichtlich der Datenver-
arbeitungen iZm der erstatteten Disziplinar-
anzeige wegen Unzuständigkeit zurück und 
im Übrigen ab. 

Das BVwG hat erwogen: Datenverarbeitun-
gen, die sich auf den Richter oder seinen Re-

ferenten beziehen, sind rechtlich unter-
schiedlich zu bewerten. Die Ansicht der DSB 
und des Präsidenten des BVwG, dass keine 

justizielle Tätigkeit iSd Art 55 Abs 3 DSGVO 
vorliegt, ist bzgl der Datenverarbeitungen 
betreffend die Disziplinaranzeige gegen den 
Richter unzutreffend. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285723&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1381038
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1ca206e7-2dd2-4792-b3ac-ca2c0570bd76&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ImRisSeitChangeSet=ZweiWochen&ImRisSeitForRemotion=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240402_W176_2277128_1_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=256461&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2189052
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Der EuGH beschränkt die Verarbeitungen 
von Daten durch Gerichte "im Rahmen ihrer 

justiziellen Tätigkeit" nicht auf solche, wel-
che die Gerichte während der Bearbeitung 
konkreter Rechtssachen durchführen. Der 

Begriff "justizielle Tätigkeit" schließt auch 
Aufgaben ein, die möglicherweise nicht di-
rekt mit einer gerichtlichen Entscheidung 
verbunden sind, aber die richterliche Unab-
hängigkeit beeinflussen können. Selbst 
scheinbar administrative Aufgaben können, 

wenn sie Ermessen beinhalten, Einfluss auf 
die Unabhängigkeit der Gerichte haben. Die 
disziplinarrechtlichen Schritte, die man ge-
gen den Richter einleitete, sind als justizielle 
Tätigkeit anzusehen, weil sie geeignet sind, 
Einfluss auf die Kerntätigkeit des richterli-

chen Organs zu nehmen. Darüber hinaus ist 

ein Disziplinarverfahren gegen einen Richter 
des BVwG ein gerichtliches Verfahren vor 
dem BFG als Disziplinargericht und keine 
(bloße) Verwaltungstätigkeit bzw rein admi-
nistrative Aufgabe. Es überwiegen die 

Gründe, die für das Vorliegen einer "justiziel-
len Tätigkeit" in Art 55 Abs 3 DSGVO spre-
chen. Folglich ist gemäß Art 130 Abs 2a B-
VG iVm § 24a BVwGG iVm §§ 84 f GOG für 
Beschwerden wegen Datenschutzverletzun-
gen das BVwG (in erster Instanz) zuständig. 

Hinsichtlich des Referenten fand die Daten-
verarbeitung in Ausübung der Dienstaufsicht 

über den Referenten statt. Der Präsident des 
BVwG handelte somit gegen kein richterli-
ches Organ und übte keine justizielle Tätig-
keit aus. Weiters war der Präsident berech-

tigt und verpflichtet, potenziellen Dienst-
pflichtverletzungen nachzugehen. Die ent-
sprechenden Datenverarbeitungen waren 
erforderlich und angemessen für das Diszip-
linarverfahren. Darüber hinaus ist die Daten-
schutzbehörde bzw das BVwG in einem da-
tenschutzrechtlichen Verfahren nicht dazu 

berufen, eine allgemeine Rechtskontrolle 
über die Verfahrensführung anderer Behör-
den oder Gerichte auszuüben (Übermaßver-

bot). 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Ist ein Vater für sein Kind nicht mehr obsor-
geberechtigt, fehlt ihm auch die Antragslegi-
timation für die Erhebung eines Antrags auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens (BVwG 

03.04.2024, W221 2280884-2). 

• Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ist 
die Zurückziehung einer (Datenschutz-)Be-
schwerde zulässig und bis zur Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts möglich. Die Zu-
rückziehung einer Datenschutzbeschwerde 

führt zum Verlust des Erledigungsanspruchs. 
Geht der Erledigungsanspruch verloren, ist 
das Verfahren mit Beschluss einzustellen 
(BVwG 19.04.2024, W258 2252485-1). 

 

 

Rechtsprechung der BDB 

Aus der Rechtsprechung der BDB: 

• Die Liste der Jägerschaft der jeweiligen Be-

zirke ist eine offizielle Liste, die für jeder-
mann einsehbar ist und nicht dem Amtsge-
heimnis unterliegt. Die Jägerschaftsliste ent-
hält die Namen der Jagdausübungsberech-
tigten (= Pächter) und der mit der Jagdauf-
sicht betrauten, vereidigten Behördenvertre-
ter (BDB 04.07.2023, 2023-0.375.632). 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2280884-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=13.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d8dc250f-b6b1-4a02-b8de-f60437739164&Dokumentnummer=BVWGT_20240403_W221_2280884_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2280884-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=13.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d8dc250f-b6b1-4a02-b8de-f60437739164&Dokumentnummer=BVWGT_20240403_W221_2280884_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W258+2252485-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=13.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3e999e78-c878-46dc-9f29-db980cc3fddb&Dokumentnummer=BVWGT_20240419_W258_2252485_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.375.632&VonDatum=&BisDatum=13.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9657dec6-b958-4963-a575-597d4f55596f&Dokumentnummer=DKT_BDB_20230704_2023_0_375_632_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuG 

EuG 08.05.2024, T-375/22, Izuzquiza (Zugang 
zu Dokumenten des Europäischen Parlaments) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 19.04.2024, Ra 2022/04/0006 (materi-
elle Wahrheit, ergänzungsbedürftiger Sachver-
halt) 

VwGH 19.04.2024, Ra 2024/04/0303 (Staats-

anwaltschaft, Strafgericht, Akteneinsicht) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 30.04.2024, W252 2272830-1 (Aktenein-

sicht, justizielle Tätigkeit, Unzuständigkeit) 

BVwG 02.04.2024, W176 2266382-1 (berech-
tigte Interessen, Verteidigung der Rechtsposi-
tion, Verweigerung der Akteneinsicht) 

BVwG 12.04.2024, W108 2275368-1 (Mahn-
klage, Kirchenbeitrag, Grundbuch) 

BVwG 17.04.2024, W298 2281864-1 (Kohä-
renzverfahren, Aussetzung) 

BVwG 17.04.2024, W287 2253353-1 (Bonitäts-
score, Auskunft, Aussetzung) 

BVwG 18.04.2024, W256 2273356-1 (Ausset-

zung wegen Massenverfahren) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

20/2024 vom 22.05.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuG 

EuG 08.05.2024, T-375/22, Izuzquiza 

• Ein Abgeordneter des Europäischen Parla-
ments (EP) wurde wegen mehrerer Strafta-

ten verfolgt und nach Aufhebung seiner Im-
munität strafgerichtlich zu einer langjährigen 
Haftstrafe verurteilt. Auf sein Mandat im EP 
verzichtete der Abgeordnete auch nach sei-
ner Verurteilung nicht. Drei Aktivisten bzw 
Journalisten beantragten Zugang zu Doku-
menten des EP, ua über Bezüge und Vergü-

tungen des Abgeordneten und Vergütungen 
seiner parlamentarischen Assistenten. Das 

EP verweigerte den Zugang zu diesen Doku-
menten mit Verweis auf den Schutz perso-
nenbezogener Daten. Die Aktivisten legten 
Rechtsmittel beim EuG ein. 

Das EuG hat erwogen: Gemäß Art 15 Abs 3 

AEUV hat jeder Unionsbürger das Recht auf 
Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrich-
tungen und sonstigen Stellen der Union. Laut 
Art 9 Abs 1 lit b der Datenschutzverordnung 
für die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union (VO (EU) 2018/1725) dür-

fen personenbezogene Daten an Empfänger, 
die keine Organe oder Einrichtungen der 
Union sind, nur übermittelt werden, wenn 
der Empfänger nachweist, dass die Daten-

übermittlung im öffentlichen Interesse liegt 
und der Verantwortliche nachweist, dass die 
Datenübermittlung verhältnismäßig ist. Die 

Übermittlung der beantragten Dokumente, 
die personenbezogene Daten enthalten, ist 
daher nur zulässig, wenn die Anforderungen 
der genannten Bestimmung eingehalten 
werden. 

Der Sachverhalt ist außergewöhnlich, weil 
der Abgeordnete zu einer langjährigen Haft-

strafe wegen schwerer Kriminalität verurteilt 
wurde, dennoch Abgeordneter des EP blieb, 
daher weiterhin Anspruch auf Bezüge und 
Vergütungen des EP hatte und diese auch 

bezogen hat. Das öffentliche Interesse am 
Zugang zu den entsprechenden Dokumenten 

des EP ist gegeben. 

Das Recht auf Dokumentenzugang geht je-
doch nicht so weit, dass Dokumente, die 
nicht existieren oder über die das EP nicht 
verfügt, herausgegeben werden müssten. 
Zudem sind die Bezüge von Abgeordneten 
öffentlich verfügbar, weshalb die Heraus-

gabe entsprechender personenbezogener 
Unterlagen nicht erforderlich ist. Das EP hat 
den Antrag der Aktivisten daher teilweise zu 
Recht abgelehnt. 

Die Dokumente über die Vergütung für Rei-

sekosten und Taggelder sind jedoch heraus-
zugeben, weil entsprechende Informationen 

öffentlich nicht verfügbar sind. Auch die Do-
kumente über die Vergütung der Reisekos-
ten der parlamentarischen Assistenten sind 
herauszugeben, weil nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass diese Dokumente Hin-
weise auf mögliche, wenn auch nur indirekte, 

Beteiligungen an Straftaten enthalten. 

 

Rechtsprechung des VwGH 

Aus der Rechtsprechung des VwGH: 

• Die DSB hat im Verfahren über eine Daten-
schutzbeschwerde den Grundsatz der mate-

riellen Wahrheit zu beachten. Für eine "par-
tielle" Derogation dieses Grundsatzes erge-
ben sich aus der DSGVO keine Anhalts-
punkte. Stützt die DSB ihre Entscheidung 
nur auf schriftliche Stellungnahmen ohne 
Einvernahme der Verfahrensparteien, ist die 
Auffassung des BVwG, wonach der Sachver-

halt ergänzungsbedürftig geblieben ist, ver-
tretbar (VwGH 19.04.2024, 
Ra 2022/04/0006). 

• Übermittelt die Staatsanwaltschaft (StA) Er-
mittlungsakte an das Straflandesgericht, 
hängt die Entscheidung des Strafrichters 

über das Recht des Beschuldigten auf Akten-
einsicht und dessen allfällige Beschränkung 
nicht davon ab, ob die StA zuvor das Recht 
des Beschuldigten auf Akteneinsicht be-
schränkt hat. Die Beurteilung der Erforder-
lichkeit der Datenübermittlung unterliegt ei-

ner Einzelfallbetrachtung. Diese Beurteilung 
wurde vom BVwG richtig vorgenommen. Der 

Strafrichter hätte allerdings zu prüfen ge-
habt, ob Daten des Opfers und seiner Fami-
lienangehörigen unkenntlich zu machen und 
von der Akteneinsicht auszunehmen sind 
(VwGH 19.04.2024, Ra 2024/04/0303). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 30.04.2024, W252 2272830-1 

• Eine Richterin gewährte einem Anwalt Ak-

teneinsicht in den Strafakt eines verurteilten 
Straftäters. Die Akteneinsicht erfolgte ohne 
Wissen und Zustimmung des Straftäters. Der 
Anwalt war vom Straftäter nicht bevollmäch-

tigt. Durch die gewährte Akteneinsicht fühlte 
sich der Straftäter von der Richterin und dem 

Gericht in seinem Recht auf Geheimhaltung 
verletzt und brachte eine erfolglose Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB ein. Die DSB 
wies die Datenschutzbeschwerde hinsichtlich 
der Richterin aufgrund mangelnder Verant-
wortlichkeit ab. Betreffend das Gericht wies 
die DSB die Datenschutzbeschwerde man-

gels Zuständigkeit für Datenverarbeitungen 
im Rahmen der justiziellen Tätigkeit zurück. 
Das BVwG änderte den Bescheid der DSB da-
hingehend ab, dass auch die Datenschutzbe-
schwerde des Straftäters gegen die Richterin 

zurückgewiesen wird. 

Das BVwG hat erwogen: Die "Sache" des Be-

schwerdeverfahrens in einem Verfahren, bei 
dem es um die Zurückweisung einer Be-
schwerde durch die Vorinstanz geht, ist die 
Frage der Rechtmäßigkeit der 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285849&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4177936
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0006&VonDatum=&BisDatum=21.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=63aacbb6-92cb-4478-a65b-d477d153fa14&Dokumentnummer=JWT_2022040006_20240419L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0006&VonDatum=&BisDatum=21.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=63aacbb6-92cb-4478-a65b-d477d153fa14&Dokumentnummer=JWT_2022040006_20240419L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2024%2f04%2f0303&VonDatum=&BisDatum=21.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3373da6e-2345-47b3-8c7d-9338a8cc1c51&Dokumentnummer=JWT_2024040303_20240419L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2272830-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=94a25321-e211-4ea1-8fb6-8c9a2a269b6c&Dokumentnummer=BVWGT_20240430_W252_2272830_1_00
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Zurückweisung. Die Zurückweisung der Da-
tenschutzbeschwerde durch die DSB betref-

fend das Gericht war daher rechtmäßig. 

Für den Rechtsschutz im Bereich der justizi-
ellen Tätigkeit der Strafgerichte sind aus-

schließlich die Gerichte zuständig. Die Ge-
währung von Akteneinsicht an eine am Ver-
fahren nicht beteiligte Person ist der justizi-
ellen Tätigkeit des Gerichts zuzurechnen. Die 
DSB war daher auch für die Datenschutzbe-
schwerde gegen die Richterin unzuständig, 

weshalb die Datenschutzbeschwerde man-
gels Zuständigkeit der DSB zurückzuweisen 
war. 

Dem Straftäter steht es offen, sich mit einer 
Beschwerde gemäß §§ 85a iVm 85 GOG an 

das zuständige Gericht zu wenden oder ei-
nen Einspruch iSd § 106 StPO zu erheben. 

 

BVwG 02.04.2024, W176 2266382-1 

• Ein Betroffener beschwerte sich bei einem 
Sprachprüfungsverein über die fehlende 

Qualifikation bestimmter Sprachprüfer. Der 
Verein leitete das Beschwerdeschreiben an 
eigene Mitarbeiter sowie an das Sprachen-
zentrum einer Universität, das Lizenznehmer 
des Vereins war, weiter. Der Betroffene er-
hob Datenschutzbeschwerde an die DSB, 

weil durch die Weiterleitung des Schreibens 

seine Identität als Urheber des Beschwerde-
schreibens offengelegt wurde. Die DSB wies 
die Datenschutzbeschwerde ab und verwei-
gerte dem Betroffenen die Akteneinsicht in 
die Lizenzvereinbarung zwischen dem Verein 
und der Universität. Das BVwG wies die Be-

scheidbeschwerde des Betroffenen ab und 
befand die Verweigerung der Akteneinsicht 
für rechtmäßig. 

Das BVwG hat erwogen: Entgegen der in der 
Praxis üblichen Ausdrucksweise "überwie-
gende berechtigte Interessen" müssen die 
berechtigten Interessen des Verantwortli-

chen (oder eines Dritten) tatsächlich die In-
teressen (oder Grundrechte und Grundfrei-

heiten) des Betroffenen nicht überwiegen – 
es genügt ein Gleichgewicht der Interessen. 

Der Sprachprüfungsverein und das Spra-
chenzentrum der Universität hatten ein be-

rechtigtes Interesse an der Datenweiterlei-
tung, weil das Sprachenzentrum das Recht 
hatte, zu den Vorwürfen Stellung zu neh-
men. Das Sprachenzentrum war aufgrund 
der Lizenzvereinbarung auch verpflichtet, 
sich zum Vorwurf, bei ihr kämen unqualifi-
zierte Prüfende zum Einsatz, zu äußern. Die 

Identität des Betroffenen war auch deshalb 
offenzulegen, um die kritisierten Institutio-
nen und Personen in die Lage zu versetzen, 

gegebenenfalls wegen möglichen Persönlich-
keits- und Rechtsverletzungen rechtliche 
Schritte gegen den Betroffenen einzuleiten. 

Der Betroffene musste damit rechnen, dass 

sein Schreiben, einschließlich seiner perso-
nenbezogenen Daten an die kritisierten 

Personen und Institutionen weitergegeben 
wird. Um eine vertrauliche Behandlung sei-

nes Schreibens ersuchte er nicht. 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dürfen 
von der Akteneinsicht ausgenommen wer-

den. Hinsichtlich der Lizenzvereinbarung 
machte der Sprachprüfungsverein in plau-
sibler Weise geltend, dass durch ihre Offen-
legung vertragliche Geheimhaltungspflichten 
gegenüber den Lizenznehmern verletzt wür-
den. Anm: Die Verweigerung der Aktenein-

sicht erfolgt durch Verfahrensanordnung 
(§ 17 Abs 4 AVG). Diese Verfahrensanord-
nung kann nur gemeinsam mit dem Bescheid 
beim BVwG bekämpft werden. 

 

BVwG 12.04.2024, W108 2275368-1 

• Ein Kirchenmitglied erhielt aufgrund seines 
mehrjährigen Rückstandes beim Kirchenbei-
trag die Mahnklage einer Diözese zugestellt. 
Die Klage wurde an eine Liegenschaftsa-
dresse des Kirchenmitgliedes gesandt, an 

der er keinen Wohnsitz hatte. Daraufhin er-
hob das Mitglied eine Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB und brachte vor, dass 
die Diözese bei der Ermittlung seiner Ad-
resse sein Recht auf Geheimhaltung verletzt 
habe. Die Diözese führte in ihrer Stellung-

nahme aus, dass ihre Mahnabteilung auf-
grund eines Zustellanstandes eine ZMR-

Abfrage sowie eine Internetabfrage auf den 
öffentlich zugänglichen Seiten der WKO 
durchführte. Nachdem eine Zustellung der 
Mahnklage an die abgefragte Adresse erfolg-
los blieb, beantragte die Diözese beim Ge-

richt die Zustellung an die Liegenschaftsa-
dresse, weil diese in der Diözesanen Katho-
likendatei (DKD) als ehemaliger Hauptwohn-
sitz des Mitglieds und seiner Ehefrau erfasst 
war. Die DSB wies die Datenschutzbe-
schwerde ab. Eine darauffolgende Bescheid-
beschwerde des Kirchenmitglieds blieb er-

folglos. 

Das BVwG hat erwogen: Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten ist rechtmäßig, 
wenn sie zur Wahrnehmung eines berechtig-
ten Interesses erfolgt, erforderlich ist und 
das Recht der betroffenen Person nicht über-

wiegt. Zudem müssen die Grundätze des 
Art 5 DSGVO erfüllt sein. Das Interesse an 
der Datenverarbeitung ist weit zu verstehen. 
Darunter fallen sowohl rechtliche als auch 
wirtschaftliche und ideelle Interessen. Der 
EuGH hat in seinem Urteil vom 17.06.2021, 
C-597/19, M.I.C.M, erkannt, dass die ord-

nungsgemäße Forderungsbetreibung ein be-
rechtigtes Interesse sein kann. Da das Kir-
chenmitglied seit geraumer Zeit im Rück-

stand mit seinen Kirchenbeiträgen war, hatte 
die Diözese ein berechtigtes Interesse an der 
Mahnklage. Nachdem die zuvor versuchte 
Zustellung an die im ZMR angegebene Woh-

nadresse erfolglos blieb, musste die Diözese 
dem Gericht gemäß § 75 ZPO eine andere 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6b9fe13d-f45c-4672-affa-5c95ac804754&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240402_W176_2266382_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2275368-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9facce7c-935b-4f1d-813d-1dd42cd4211d&Dokumentnummer=BVWGT_20240412_W108_2275368_1_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2A462477205DEBB8588BFE3DCA1A09BE?text=&docid=243102&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4314453
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2A462477205DEBB8588BFE3DCA1A09BE?text=&docid=243102&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4314453
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Adresse angeben, an welche die Mahnklage 
zugestellt werden konnte. Die gegenständli-

che Verarbeitung der Adresse war daher für 
das Mahnklageverfahren notwendig und das 
gelindeste Mittel. 

Nicht maßgeblich ist, aus welcher Quelle die 
Diözese die Information über den früheren 
Hauptwohnsitz des Mitglieds erhoben hat. 
Denn die Eigentumsverhältnisse an der Lie-
genschaft sind Informationen, die die Diö-
zese für die Zustellung der Mahnklage jeden-

falls rechtmäßig aus dem – öffentlich zu-
gänglichen – Grundbuch hätte erheben dür-
fen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Betrifft eine Datenschutzbeschwerde einen 
grenzüberschreitenden Sachverhalt, der 
nicht in die Alleinzuständigkeit der DSB fällt, 
darf das Verfahren – bis zur Feststellung der 
federführenden Aufsichtsbehörde und bis zur 
Entscheidung der federführenden Aufsichts-

behörde bzw des Europäischen Datenschutz-
ausschusses – dennoch nicht mit Bescheid 
ausgesetzt werden (BVwG 17.04.2024, 
W298 2281864-1). 

• Die Rechtsfrage, welche aussagekräftigen 

Informationen über die involvierte Logik ei-
ner automatisierten Entscheidungsfindung 

dem Betroffenen gemäß Art 15 Abs 1 lit h 
DSGVO zur Verfügung zu stellen sind, ist 
beim EuGH in der Rs C-203/22, Dun & 
Bradstreet Austria, anhängig. Bis zur Ent-
scheidung des EuGH wird das Verfahren über 

das Auskunftsrecht auf Bonitätsscores aus-
gesetzt (BVwG 17.04.2024, W287 2253353-
1). 

• Die Rechtsfrage der datenschutzrechtlichen 
Rollenverteilung beim Zugriff auf den Patien-
tenindex sowie auf das zentrale Impfregister 

zum Versenden von COVID-
Impferinnerungsschreiben ist beim Verwal-
tungsgerichtshof anhängig. Beim BVwG sind 

etwa 750 Bescheidbeschwerden zu dieser 
Rechtsfrage anhängig. Aus Gründen der Pro-
zessökonomie ist zu vermeiden, dass die 
gleiche Rechtsfrage nebeneinander in meh-

reren Verfahren erörtert werden muss. Zur 
Vereinfachung des Verfahrens und zur Be-
wahrung der Parteien vor der Einbringung 
unnötiger Revisionen bei dem Verwaltungs-
gerichtshof wird das Verfahren ausgesetzt 
(BVwG 18.04.2024, W256 2273356-1). 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2281864-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0adeea7a-127d-4697-94f0-c579256246d3&Dokumentnummer=BVWGT_20240417_W298_2281864_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2281864-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0adeea7a-127d-4697-94f0-c579256246d3&Dokumentnummer=BVWGT_20240417_W298_2281864_1_00
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=4638199
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=4638199
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2253353-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6c67d964-a419-4541-963b-80c17cde48e6&Dokumentnummer=BVWGT_20240417_W287_2253353_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2253353-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6c67d964-a419-4541-963b-80c17cde48e6&Dokumentnummer=BVWGT_20240417_W287_2253353_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2273356-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0aa40e6c-139d-4a10-b00e-fda0b81b130f&Dokumentnummer=BVWGT_20240418_W256_2273356_1_00_01
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
Erstmals werden auch Unionsrechtsakte ange-
führt. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Unionsrechtsakte 

veröffentlicht: 
 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 22.04.2024, Ro 2022/04/0038 (Bonitäts-

daten, Speicherfrist) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 26.04.2024, W211 2281997-1 (Cookies, 

Medienprivileg, forum shopping, Koppelungs-
verbot, "Pay or Okay") 

BVwG 23.04.2024, W221 2281444-1 (Diszipli-

narrat der Rechtsanwälte) 

BVwG 17.04.2024, W298 2277414-1 (Konkreti-
sierung der Datenschutzbeschwerde, Verfah-
rensautomation Justiz) 

BVwG 26.04.2024, W211 2261821-1 (Bonitäts-

werte, Berichtigung, Vervollständigung) 

BVwG 15.04.2024, W211 2277264-1 (Mehrpar-
teienhaus, Videoüberwachung) 

BVwG 22.01.2024, W101 2134867-1 (Lö-
schung, Einstellung) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 06.08.2021, 2021-0.415.529 (SMS-

Werbung, Information, Löschung) 

• EU-Rechtsakte 

VO (EU) 2024/1358 des EP und des Rates zur 

Einrichtung von Eurodac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführungsbeschluss (EU) 2024/1432 zur 
Gründung des Blockchain-Konsortiums 
EUROPEUM-EDIC 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
21/2024 vom 29.05.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 22.04.2024, Ro 2022/04/0038 

• Der Betroffene erhob eine Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB, weil er sich durch das 

Verhalten einer Kreditauskunftei in seinem 
Recht auf Geheimhaltung gemäß § 1 DSG 
und seinem Recht auf Löschung gemäß 
Art 17 DSGVO verletzt sah. Der Betroffene 
ersuchte um die Löschung seiner insolvenz-
bezogenen Daten aus der Bonitätsdatenbank 
der Kreditauskunftei. Die Kreditauskunftei 

kam diesem Ersuchen nicht nach. Die DSB 
wies die Datenschutzbeschwerde ab und be-

gründete dies damit, dass die Datenverar-
beitung durch die Kreditauskunftei dazu 
diene, den Unternehmen, die im Rahmen ih-
rer wirtschaftlichen Tätigkeit ein Kreditrisiko 
eingehen, Zugang zu diesen Daten zu er-

möglichen. Die Löschung der Daten aus der 
Insolvenzdatei gemäß § 256 IO müsse keine 
Löschung aus der Bonitätsbank nach sich 
ziehen. Das BVwG wies die daraufhin erho-
bene Bescheidbeschwerde des Betroffenen 
ab und hielt fest, dass längere Speicherfris-

ten im Falle von Insolvenzverfahren gerecht-
fertigt werden können. Zudem würde sich 
die höchstzulässige Speicherfrist nicht aus 
der IO ergeben. Der Betroffene brachte da-

raufhin eine (erfolgreiche) Revision beim 
VwGH ein. 

Der VwGH hat erwogen: Unter Bezugnahme 

auf das Urteil des EuGH vom 07.12.203, C-
26/22 und C-64/22, SCHUFA Holding, ist 
festzuhalten, dass die Speicherung perso-
nenbezogener Daten durch eine Kreditaus-
kunftei nach der Löschung aus der Insol-
venzdatei gemäß § 256 IO nicht auf Art 6 
Abs 1 lit f DSGVO gestützt werden kann. Aus 

diesem Grund war die Speicherung der Da-
ten des Betroffenen betreffend seine Insol-
venz nicht rechtmäßig. Die Löschung aus der 
Insolvenzdatei soll den Schuldner vor nega-

tiven Auswirkungen im Geschäftsverkehr 
schützen. Dieser Schutz kann nicht gewähr-

leistet werden, wenn die Daten über die In-
solvenz, welche die Bewertung der Kredit-
würdigkeit des Schuldners negativ beeinflus-
sen, durch eine Kreditauskunftei länger ge-
speichert werden. Vor diesem Hintergrund 
rechtfertigen die berechtigten Interessen der 
Kreditauskunftei die Verarbeitung der perso-

nenbezogenen Daten über die Insolvenz 
nicht. Die Annahme des BVwG, wonach sich 
die höchstzulässige Speicherfrist nicht aus 
§ 256 IO ergäbe, trifft nicht zu. Das ange-
fochtene Erkenntnis war daher aufzuheben. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 26.04.2024, W211 2281997-1 

• Ein Nutzer besuchte die Website eines Medi-
enunternehmens und erhob danach 

Datenschutzbeschwerde bei der DSB, weil 
der Cookie-Banner so aufgebaut war, dass 

die Zustimmung zu mehreren Tracking-Coo-
kies erteilt werden musste, um die Website 
öffnen zu können. Die DSB gab der Daten-

schutzbeschwerde statt und erteilte dem Me-
dienunternehmen den Auftrag, den Cookie-
Banner so abzuändern, dass eine gültige Ein-
willigung vorliegt. Das Medienunternehmen 
erhob Bescheidbeschwerde an das BVwG, 
das dieser stattgab. 

Das BVwG hat erwogen: Das Medienprivileg 
des DSG (und damit der Ausschluss der 
DSGVO) kommt nicht zur Anwendung, weil 
die durch Cookies erhobenen Daten nicht 
journalistischen Zwecken dienen. Das Medi-

enprivileg schützt das inhaltliche Tätigwer-
den der Presse und damit nur solche Tätig-

keiten, die ausschließlich zum Ziel haben, In-
formationen, Meinungen oder Ideen in der 
Öffentlichkeit zu verbreiten. 

Auch wenn der Nutzer nicht in Österreich 
wohnhaft ist, kann dennoch eine Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB eingebracht 
werden. Anlassloses "forum shopping" ist 

zwar nicht möglich, Art 77 DSGVO erlaubt 
einem Betroffenen aber eine Datenschutzbe-
schwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzu-
reichen, zu der ein räumliches und/oder 
sprachliches Naheverhältnis iZm dem Be-

schwerdesachverhalt besteht. 

Websitebetreiber dürfen als Gegenleistung 
für ihr Angebot das Entgelt in Form perso-
nenbezogener Daten verlangen, wenn ihnen 
keine marktbeherrschende Stellung zu-
kommt. In der Rs C-252/21, Meta Platforms, 
wurde dem EuGH ein wettbewerbsrechtlich 
determiniertes Vorabentscheidungsersuchen 

gestellt. Aus diesem Urteil des EuGH kann 
daher nicht abgeleitet werden, dass die per-
sonenbezogenen Daten des Betroffenen zu 
keiner Hauptleistung eines Rechtsgeschäfts 
werden dürften, wenn dem Verantwortlichen 
keine marktbeherrschende Stellung zu-
kommt. 

Die Voraussetzungen festzulegen, unter de-
nen Nutzer ihre Website besuchen dürfen, ist 
den Websitebetreibern zu überlassen. Den 
Websitebetreibern aufzuerlegen, dass sie ein 
echtes Alternativangebot, wie ein "Pay or 
Okay"-Modell zu schaffen haben, wäre ein 

ungerechtfertigter Eingriff in die Privatauto-
nomie. 

Da das Medienunternehmen keine marktbe-
herrschende Stellung innehat, keine lebens-
notwendigen Güter verkauft und es zahlrei-
che Alternativen gibt, muss auch kein "Pay 
or Okay"-Modell verwirklicht werden. Wer-

den personenbezogene Daten als Gegenleis-

tung für eine Hauptleistung erhoben, ist da-
rauf zwar explizit hinzuweisen. Das Medien-
unternehmen hat das jedoch durch ein Pop-
Up Fenster getan. Die Einwilligung verstieß 
somit nicht gegen das Koppelungsverbot und 
sie wurde wirksam erteilt. Anm: Das BVwG 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2022%2f04%2f0038&VonDatum=&BisDatum=27.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6ec76700-3b47-4c4f-a318-75d63e781613&Dokumentnummer=JWT_2022040038_20240422J00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=86E1AF46378ABE86996AFB05D652660D?text=&docid=280428&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6759093
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=86E1AF46378ABE86996AFB05D652660D?text=&docid=280428&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6759093
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2281997-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=28.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a661cbfc-1764-4a27-b38e-986bbc961660&Dokumentnummer=BVWGT_20240426_W211_2281997_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2281997-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=28.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a661cbfc-1764-4a27-b38e-986bbc961660&Dokumentnummer=BVWGT_20240426_W211_2281997_1_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275125&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7168218
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bestätigt damit die datenschutzrechtliche 
Zulässigkeit von Online-Angeboten, die als 

Gegenleistung für personenbezogene Daten 
erbracht werden. Gleichzeitig stellt das 
BVwG klar, dass das Recht auf Datenschutz 

anderen Grundrechten nicht vorgeht. Vo-
raussetzung der Rechtmäßigkeit der Verar-
beitung ist aber der ausdrückliche Hinweis, 
dass personenbezogene Daten als Gegen-
leistung für das Online-Angebot erhoben 
werden. 

 

BVwG 23.04.2024, W221 2281444-1 

• Ein Rechtsanwalt richtete ein Auskunftsersu-
chen an den Disziplinarrat einer Rechtsan-

waltskammer (RAK) und begehrte Auskunft 
darüber, wer konkret, also welcher Mitarbei-
ter der RAK, ein ihn betreffendes Diszipli-
narerkenntnis an den Bundesminister für 
Justiz (BMJ) übersandt hat. Sein Ersuchen 
stützte der Rechtsanwalt neben Art 15 
DSGVO auch auf das AuskunftspflichtG. 

Die RAK verweigerte die Auskunftserteilung 
mit der Begründung, dass sie ihren Mitarbei-
tern zur gesetzlichen Verschwiegenheit ver-
pflichtet ist. Gegen den Bescheid des Diszip-
linarrats der RAK erhob der Rechtsanwalt 
Bescheidbeschwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Im Hinblick darauf, 

dass Auskünfte nach dem AuskunftspflichtG 
auch personenbezogene Daten umfassen 
können, stellt die Bestimmung des § 1 Abs 1 
AuskunftspflichtG einen Eingriff in das 
Grundrecht auf Datenschutz dar. Das Aus-
kunftsbegehren des Rechtsanwalts betrifft 

den Namen eines Mitarbeiters der RAK und 
damit personenbezogene Daten. Die Ertei-
lung der Auskunft wäre folglich mit einem 
Eingriff in das Recht des betroffenen Mitar-
beiters auf Datenschutz verbunden gewe-
sen. Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
der Auskunftsverweigerung war daher eine 

Abwägung des Geheimhaltungsinteresses 
des betroffenen Mitarbeiters mit dem Infor-

mations- und Auskunftsinteresse des 
Rechtsanwalts maßgebend. Da die Identität 
des betroffenen Mitarbeiters der RAK, der 
das Disziplinarerkenntnis für die RAK an den 

BMJ übermittelte, keinerlei Relevanz in Be-
zug auf die Information der Öffentlichkeit 
über die Amtsgeschäftsführung der RAK hat, 
war die begehrte Auskunft nicht von öffent-
lichem Interesse. 

Soweit der Rechtsanwalt in seiner Bescheid-
beschwerde klarstellte, dass sich sein Antrag 

vordergründig auf die Identität des Geneh-
migenden bezog, war darin eine Änderung 
des Antrags zu sehen, der im Rahmen des 

Beschwerdeverfahrens vor dem BVwG nicht 
berücksichtigt werden konnte. Denn "Sache" 
des Verfahrens vor dem BVwG war allein die 
Frage, ob die mit dem Auskunftsbegehren 

befasste RAK die Auskunft zu Recht oder zu 
Unrecht verweigert hat. Damit war eine 

Änderung jenes Auskunftsbegehrens, wel-
ches dem Auskunftsverweigerungsbescheid 

zu Grunde lag, im Beschwerdeverfahren 
nicht vereinbar. 

 

BVwG 17.04.2024, W298 2277414-1 

• Gegen einen Beschuldigten wurde ein Er-
mittlungsverfahren wegen des Verdachts der 

gefährlichen Drohung und der versuchten 
Bestimmung zum Amtsmissbrauch geführt. 
In der Verfahrensautomation Justiz (VJ) 
wurden daher seine Vermögensdaten ge-
speichert. Der Beschuldigte richtete ein 
Löschersuchen an die sachlich und örtlich zu-
ständige StA und behauptete, die Erhebung 

der Daten sei illegal erfolgt. Die DSB wies 
seine Datenschutzbeschwerde ab. Das BVwG 
bestätigte den Bescheid der DSB mit der 
Maßgabe, dass die Datenschutzbeschwerde 
wegen der Verarbeitung von Daten im VJ zu-
rückgewiesen wird. 

Das BVwG hat erwogen: Der Beschuldigte 

hat die behauptete Rechtswidrigkeit der Da-
tenerhebung sowie die Unrichtigkeit der Da-
ten nicht hinreichend konkretisiert, obwohl 
er dazu gemäß § 24 Abs 2 Z 4 DSG ver-
pflichtet war. Zwar muss keine umfassende 
Schilderung des Beschwerdegrundes ange-

geben werden, der Antragsteller hat die ihn 
begünstigenden maßgeblichen Umstände 

aber in schlüssiger Weise zu behaupten und 
zu konkretisieren, um die DSB in die Lage zu 
versetzen, Erhebungen zur Frage durchzu-
führen, ob diese Behauptungen zutreffen. 
Eine etwaige Unmöglichkeit, die anspruchs-

begründenden Tatsachen (positiv) festzu-
stellen, geht zu Lasten des Antragstellers. 
Zur amtswegigen Ermittlung ist die DSB nur 
insoweit verhalten, als ein ausreichend kon-
kretes, maßgebliches Vorbringen erstattet 
wurde. Sie ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob 
irgendwelche denkbaren Verstöße vorliegen. 

Da es sich um keine gesetzwidrig ermittelten 
Daten handelt, besteht keine Verpflichtung, 

diese zu löschen. 

Der Beschuldigte behauptete die Unrichtig-
keit der über ihn verarbeiteten Daten, ver-
langte aber auch mehrfach die Schwärzung 

seiner Daten. Damit widersprach sich der be-
schuldigte, denn eine Schwärzung falscher 
Daten würde keinen Sinn ergeben. Infrage 
käme nur die Löschung oder Richtigstellung 
falscher Daten. 

Verantwortlich für den VJ ist der Bundesmi-
nister für Justiz. Soweit der Beschuldigte 

eine Löschung aus dem VJ verlangt, ist dies 
zurückzuweisen, weil die StA mangels Ver-
antwortlichkeit nicht passivlegitimiert ist. 

 

BVwG 26.04.2024, W211 2261821-1 

• Ein Konsument erachtete sich wegen der be-
haupteten Verarbeitung seiner Daten für drei 
Produkte einer Kreditauskunftei, nämlich 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W221+2281444-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=28.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ccf9f0fa-93d3-4c8b-9cae-d9d0edc32f0a&Dokumentnummer=BVWGT_20240423_W221_2281444_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a609f8d0-720c-48bc-a899-fd3428ff2197&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240417_W298_2277414_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2261821-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f3f578fc-155c-49dc-a52b-e8a11869821a&Dokumentnummer=BVWGT_20240426_W211_2261821_1_00


 

104 

 

"Wirtschaftlichkeitsindex", "InfoPass für Mie-
ter" sowie "PersonenProfile Consumer" in 

seinen Rechten verletzt. Aufgrund eines be-
reits anhängigen datenschutzrechtlichen 
Rechtsstreits und weiterer angedrohter Zivil-

rechtsverfahren beschränkte die Kreditaus-
kunftei die Datenverarbeitung hinsichtlich 
der Daten des Konsumenten. Die Einschrän-
kung der Verarbeitung führte zu Negativaus-
künften zum Namen des Konsumenten bei 
Anfragen zu diesen Produkten. 

Nach Ansicht des Konsumenten waren die 
Negativauskünfte der Berichtigung gemäß 
Art 16 DSGVO zugänglich, weil sie ein fal-
sches Bild über seine Bonität vermittelten. 
Sowohl die Datenschutzbeschwerde als auch 

die Bescheidbeschwerde des Konsumenten 
blieben erfolglos. 

Das BVwG hat erwogen: Das Produkt "Wirt-
schaftlichkeitsindex" wird von der Kreditaus-
kunftei nicht mehr angeboten. Die Produkte 
"InfoPass für Mieter" und "PersonenProfile 
Consumer" werden auf Anfrage im Einzelfall 
anhand der gespeicherten Daten über den 
Betroffenen erstellt/generiert. Aufgrund der 

Einschränkung der Datenverarbeitung durch 
die Kreditauskunftei wurden im Rahmen die-
ser Produkte keine Werte über den Konsu-
menten generiert. 

Eine Einschränkung der Datenverarbeitung 

durch die Kreditauskunftei verstößt nicht ge-

gen den Grundsatz der Verarbeitung nach 
Treu und Glauben und Transparenz, weil 
durch die Einschränkung der Verarbeitung 
kein datenschutzrechtlicher Verarbeitungs-
vorgang, auf den der Grundsatz anwendbar 
sein könnte, vorliegt. Eine Einschränkung 
der Datenverarbeitung durch die Kreditaus-

kunftei führt für den Konsumenten zu kei-
nem erheblichen Nachteil im Wirtschaftsle-
ben. 

Das Recht auf Berichtigung nach Art 16 
DSGVO soll Betroffenen ermöglichen, un-
richtige Daten, die rechtmäßig verarbeitet 

werden, richtigzustellen oder zu vervollstän-

digen. Maßstab für die Datenrichtigkeit ist 
der Zweck der Datenverarbeitung. Ein Ersu-
chen auf Berichtigung muss eine Begrün-
dung enthalten, warum die Daten unrichtig 
sind und wie diese zu berichtigen sind. Eine 
Berichtigung ist nur dann durchzuführen, 

wenn die verarbeiteten personenbezogenen 
Daten isoliert betrachtet richtig sind, in der 
Gesamtheit aber eine objektiv falsche oder 
missverständliche Aussage treffen. Mit der 
Negativauskunft wird keine objektiv falsche 
oder missverständliche Aussage getroffen, 
eine gute oder schlechte Bonität wird dem 

Konsumenten nicht attestiert, vielmehr wird 

keine Aussage getroffen. Die erteilten Nega-
tivauskünfte sind keine unrichtigen Daten, 
die nach Art 16 DSGVO berichtigt werden 
müssen. 

 

 
BVwG 15.04.2024, W211 2277264-1 

• In einem Mehrparteienhaushalt ist es ver-
mehrt zu Einbrüchen, einer versuchten Ver-

gewaltigung, einem Brandanschlag und zu 
zahlreichen Sachbeschädigungen gekom-
men. Die Eigentümergemeinschaft instal-
lierte für den Schutz der dortigen Bewohner 
eine Videoüberwachungsanlage bestehend 
aus fünf Kameras. Eine Mieterin erhob eine 
Datenschutzbeschwerde bei der DSB, in der 

sie vorbrachte, durch die installierten Kame-
ras in ihrem Recht auf Geheimhaltung ver-
letzt worden zu sein. Die Kameras überwach-
ten den gesamten Weg vom Eingang in das 
Mehrparteienhaus bis zur Wohnungstür der 

Mieterin. Eine der Kameras war so positio-

niert, dass sie bei geöffneter Wohnungstüre 
auch den privaten Wohnbereich der Mieterin 
erfasste. Nachdem die DSB der Datenschutz-
beschwerde stattgab, erhob die Eigentümer-
gemeinschaft (erfolglose) Bescheidbe-
schwerde beim BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Eine konkludente 

Einwilligung in die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten ist nach der DSGVO 
strengsten Bedingungen unterworfen. Eine 
solche eindeutige und bestätigende Hand-
lung/Erklärung der Mieterin iSd Art 4 Z 11 
DSGVO lag nicht vor. Die Mieterin willigte 

nicht freiwillig und ausdrücklich in die Daten-

verarbeitung durch die Videoüberwachungs-
anlage ein. 

Der Eigentümergemeinschaft kann grund-
sätzlich im Rahmen ihrer Stellung nach dem 
WEG 2002 ein Interesse am Schutz des Hau-
ses und der Bewohner vor strafrechtlich re-

levanten Sachverhalten nicht von vornherein 
abgesprochen werden. Jedoch müssen die 
angewandten Mittel erforderlich sein und der 
Grundsatz der Datenminimierung eingehal-
ten werden. Die installierten Kameras erfas-
sen nicht nur die Bewohner, sondern auch 
alle zufällig und rechtmäßig anwesenden 

Personen. In den letzten zehn Jahren sind 
keine gröberen Vorfälle mehr im Haus ge-
schehen. Darüber hinaus übergab man die 
angefertigten Bildaufnahmen kein einziges 
Mal wegen zB eines Einbruchsversuchs an 
die Polizei. Folglich sind die getroffenen Maß-
nahmen nicht geeignet, um tatsächlich zB 

Einbruchsversuche gänzlich zu verhindern 
oder sinnvoll eine effektive Strafverfolgung 
zu begünstigen. Weiters schafft die Video-
überwachung, bei der die Bilddaten bei ei-
nem Bewohner zusammenlaufen, der auch 
Miteigentümer ist, einen Überwachungs-

druck. Es stehen der Eigentümergemein-
schaft gelindere Mittel zur Zielerreichung zur 

Verfügung, wie etwa die Adaptierung der 
Eingangstüren und eine Kameraattrappe zur 
Erzeugung eines Drucks für mögliche Täter. 
Die aktuell festgestellte Verarbeitungssitua-
tion wird jedenfalls dem Rechtfertigungstat-

bestand des Art 6 Abs 1 lit f DSGVO nicht 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=06288d69-f4c4-4726-892b-140d05987c2b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240415_W211_2277264_1_00


 

105 

 

gerecht. Die durch die Videoüberwachungs-
anlage im Mehrparteienhaus vorgenommene 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
der Mieterin ist demnach nicht rechtmäßig. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Ein Recht auf Feststellung einer Rechtsver-
letzung in der Vergangenheit besteht nicht, 

wenn die Rechtsverletzung zum Zeitpunkt 
der Entscheidung nicht mehr besteht. Wird 
mit einer Datenschutzbeschwerde das Recht 
auf Löschung geltend gemacht, tritt durch 
Löschung der entsprechenden Daten materi-
elle Klaglosstellung ein. Das Beschwerdever-
fahren ist als gegenstandslos einzustellen 

(BVwG 22.01.2024, W101 2134867-1). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 06.08.2021, 2021-0.415.529 

• Ein Personalvermittlungsunternehmen 
schickte unaufgefordert eine SMS mit Joban-
geboten an einen Arbeitssuchenden. Dieser 
verlangte von dem Unternehmen Auskunft 
über die Herkunft seiner Daten. Die Daten 
stammten vom AMS, wurde ihm telefonisch 

mitgeteilt. Daraufhin brachte er ein Löscher-
suchen bei dem Unternehmen ein. Auf das 
Löschersuchen reagierte das Unternehmen 

nicht, stattdessen schickte es dem Arbeits-
suchenden erneut eine SMS mit Jobangebo-
ten. Der Arbeitssuchende brachte Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB ein. Die DSB 

gab der Datenschutzbeschwerde statt. 

Die DSB hat erwogen: Ein datenschutzrecht-
lich Verantwortlicher benötigt zur Sicherung 
der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 
nicht nur einen Rechtfertigungsgrund gemäß 
Art 6 DSGVO, sondern muss auch die 
Grundsätze für die Verarbeitung personen-

bezogener Daten gemäß Art 5 Abs 1 DSGVO 
beachten und deren Einhaltung im Anlassfall 
gegenüber der DSB nachweisen. 

Insbesondere müssen Daten auf transpa-
rente Weise verarbeitet werden. Für Be-
troffene soll Klarheit darüber bestehen, wie 

die sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten verarbeitet werden. Der Transparenz-
grundsatz wird insbesondere durch die Infor-
mationspflicht gemäß Art 14 DSGVO umge-
setzt. Diese Bestimmung kommt zur Anwen-
dung, wenn die zu verarbeitenden Daten 
nicht beim Betroffenen selbst erhoben wer-

den. 

Das Unternehmen hat verabsäumt, den Ar-
beitssuchenden entsprechend Art 14 Abs 3 
lit b DSGVO, spätestens zum Zeitpunkt der 

ersten SMS, Informationen über die Verar-
beitung zukommen zu lassen. Durch die 
Nichteinhaltung des Transparenzgrundsat-

zes wurden die Daten bereits von Anfang an 
unrechtmäßig verarbeitet. Das Personalver-
mittlungsunternehmen ist folglich 

verpflichtet, die unrechtmäßig verarbeiteten 
Daten zu löschen. 

 

EU-Rechtsakte 

• Am 22.05.2024 wurde die "VO (EU) 
2024/1358 des Europäischen Parlaments 
und des Rates … über die Einrichtung von Eu-
rodac für den Abgleich biometrischer Da-

ten … sowie zur Feststellung der Identität il-
legal aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder 
Staatenloser und über der Gefahrenabwehr 
und Strafverfolgung dienende Anträge der 
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbe-
hörden der Mitgliedstaaten und Europols auf 
den Abgleich mit Eurodac-Daten …" im Amts-

blatt der EU veröffentlicht. 

• Am 23.05.2024 wurde der 
"Durchführungsbeschluss (EU) 2024/1432 
der Kommission vom 21. Mai 2024 zur Grün-
dung des Konsortiums für eine europäische 
Digitalinfrastruktur für eine europäische 

Blockchain-Partnerschaft und eine europäi-
sche Blockchain-Dienste-Infrastruktur 
(EUROPEUM-EDIC)" im Amtsblatt der EU 
veröffentlicht. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=034f8bf4-bca7-4da1-9db4-3d005f808192&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2134867-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W101_2134867_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2021-0.415.529&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=27.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ccc8f745-0de0-408e-88d7-e8fc6fb64598&Dokumentnummer=DSBT_20210806_2021_0_415_529_00
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358&qid=1716841661069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024D1432&qid=1716842171419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024D1432&qid=1716842171419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024D1432&qid=1716842171419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024D1432&qid=1716842171419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024D1432&qid=1716842171419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024D1432&qid=1716842171419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024D1432&qid=1716842171419
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Unionsrechtsakte 

veröffentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 28.05.2024, 72038/17, Pietrzak/Polen 
(Geheime Überwachung, Vorratsdatenspeiche-
rung) 

EGMR 23.05.2024, 2507/19, Contrada/Italien 
(Telefonüberwachung, Mafia) 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 30.05.2024, C-200/23, 

Agentsia po vpisvaniyata (Handelsregister, Rol-
lenverteilung, Löschung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 29.04.2024, W176 2234682-1 (Medien-
privileg, Bürgerjournalismus) 

BVwG 12.04.2024, W108 2249366-1 (Auskunft 
über Korrespondenz) 

BVwG 12.04.2024, W108 2255217-1 (Auskunft, 

Dokumentenkopie, Akteneinsicht) 

BVwG 18.04.2024, W137 2255503-2 (Wieder-

aufnahme, nova reperta) 

BVwG 17.04.2024, W298 2273385-1 (Lö-
schungsauftrag, nachträgliche Löschung) 

BVwG 17.04.2024, W298 2274023-1 (Präklu-

sion) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 12.04.2024, RV/4100104/2024 (WiEReG) 

• EU-Rechtsakte  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
22/2024 vom 05.06.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 28.05.2024, 72038/17, Pietrzak/Polen 

• Fünf polnische Staatsbürger wendeten sich 
gegen die nationale Gesetzgebung zur ge-

heimen Überwachung von Kommunikations-
daten. Die Beschwerdeführer waren Rechts-
anwälte, Menschenrechtsaktivisten und 
Journalisten, die befürchteten, dass ihre be-
rufliche und private Kommunikation von den 
polnischen Behörden überwacht und gespei-
chert wurde, ohne dass sie davon Kenntnis 

hatten oder dagegen vorgehen konnten. Sie 
machten geltend, dass die polnischen 

Rechtsvorschriften zur Vorratsdatenspeiche-
rung von Kommunikationsdaten unverhält-
nismäßig und unklar waren sowie einer un-
zureichenden Aufsicht unterlagen und daher 
gegen ihre Rechte gemäß Art 8 EMRK sowie 

gegen ihr Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf verstießen. Der EGMR stellte 
eine Verletzung der Rechte der Staatsbürger 
fest. 

Der EGMR hat erwogen: Die Staatsbürger 
sind potenzielle Opfer einer Verletzung der 

EMRK, weil sie einer ständigen Gefahr einer 
geheimen Überwachung ihrer Kommunika-
tion ausgesetzt sind, die sich aus der bloßen 
Existenz und Anwendung der angegriffenen 

Rechtsvorschriften ergibt, ohne dass die 
Staatsbürger dies nachweisen oder dagegen 
vorgehen könnten. 

Die geheime Überwachung von Kommunika-
tionsdaten ist ein Eingriff in die Rechte ge-
mäß Art 8 EMRK, der nur dann zulässig ist, 
wenn er gesetzlich vorgesehen ist, einem le-
gitimen Zweck dient und in einer demokrati-
schen Gesellschaft notwendig ist. 

Die polnischen Regelungen zur Vorratsda-

tenspeicherung von Kommunikationsdaten 
sind zwar gesetzlich vorgesehen, genügen 
jedoch nicht den Anforderungen, die der 
EGMR in seiner Rechtsprechung entwickelt 

hat, um einen angemessenen Schutz vor 
willkürlichen Eingriffen zu gewährleisten. 

Nicht ausreichend klar und präzise geregelt 
sind etwa die Kategorien von Personen, die 
der geheimen Überwachung unterliegen 
können, die Art und der Umfang der zu er-
fassenden Daten, die Dauer sowie die Bedin-
gungen der Speicherung. Weiters ist keine 
wirksame gerichtliche oder parlamentarische 

Kontrolle der Überwachungsmaßnahmen 
vorgesehen. 

Die Staatsbürger hatten auch keinen wirksa-
men Rechtsbehelf iSd Art 13 EMRK, um die 
Rechtmäßigkeit der geheimen Überwachung 

ihrer Kommunikationen überprüfen zu las-
sen. 

 
 
 
 

EGMR 23.05.2024, 2507/19, Contrada/Italien 

• Ein (ehemaliger) Polizeibeamter geriet in 
den Fokus umfangreicher Ermittlungen zum 
Mord an einem anderen Polizisten. Die 

Staatsanwaltschaft (StA) wollte Verbindun-
gen zwischen den mutmaßlichen Tätern und 
mafiösen Strukturen aufdecken und ordnete 
die Überwachung von fünf Telefonleitungen 
an, die der Polizeibeamte genutzt hat. Ob-
wohl er nicht als Verdächtiger galt, vermu-
tete die StA, dass der Polizeibeamte als ehe-

maliger Vorgesetzter der verdächtigen Poli-
zisten und aufgrund seiner Kontakte wert-
volle Informationen besaß. Die Ermittlungen 
gründeten auf der Annahme, dass der er-
mordete Polizist Teil einer geheimen Einheit 

des italienischen Geheimdienstes war, die 

gegen die Mafia operierte und durch Korrup-
tion unterwandert worden war. Der Polizei-
beamte stand unter Verdacht, Informationen 
zurückzuhalten und nicht kooperativ zu sein, 
was die Überwachung seiner Telefonate be-
gründete. Zudem hatten die nationalen Ge-
richte ihn bereits zuvor wegen Unterstützung 

der mafiösen Organisation "Cosa Nostra" 
verurteilt. Der Polizeibeamte erfuhr erst 
durch einen Durchsuchungsbeschluss für 
seine Wohnung über die Abhörmaßnahmen. 

In seiner Beschwerde an den EGMR behaup-
tete der Polizeibeamte, wegen des Durchsu-

chungsbeschlusses und des Abhörens der 

Telefone in seinen Rechten gemäß Art 8 
EMRK verletzt worden zu sein. Der EGMR 
stellte eine Verletzung des Art 8 EMRK in Be-
zug auf das Abhören der Telefone fest und 
sprach dem Polizeibeamten eine Entschädi-
gung iHv EUR 9.000 zu. 

Der EGMR hat erwogen: Nach italienischem 
Recht kann ein Durchsuchungsbefehl ge-
richtlich überprüft werden, sofern dabei eine 
Beschlagnahme von Gegenständen erfolgt. 
Der Polizeibeamte hätte die Durchsuchungs-
anordnung bekämpfen und beschlagnahmte 
Gegenstände zurückerhalten können. Der 

Polizeibeamte beantragte jedoch keine ge-
richtliche Überprüfung. Seine Beschwerde 
war daher hinsichtlich des Durchsuchungs-
beschlusses unzulässig, weil er die inner-
staatlichen Rechtsmittel nicht ausgeschöpft 
hat. 

Das Abhören der Telefone verletzte jedoch 

den Polizisten in seiner Privatsphäre. Nach 
italienischem Recht müssen die Parteien ei-
nes Verfahrens nach Abschluss der Abhör-
maßnahmen sofort informiert werden. Wei-
ters muss ihnen Zugang zu den entsprechen-
den Aufnahmen und Transkripten sowie zu 

allen relevanten gerichtlichen Entscheidun-
gen gewährt werden, damit sie die Rechtmä-

ßigkeit dieser Maßnahmen anfechten kön-
nen. Diese nachträgliche Benachrichtigung 
ist jedoch für Personen, deren Kommunika-
tion abgehört wurde, die an den Verfahren 
aber nicht beteiligt waren, nicht vorgesehen. 

Folglich erhielt der Polizeibeamte keine 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-233832%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-233733%22]}
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Benachrichtigung über die Abhörmaßnah-
men, weshalb er die Rechtmäßigkeit der 

Maßnahme nicht überprüfen lassen konnte. 

Das italienische Recht bietet somit keine hin-
reichenden Garantien gegen Missbrauch für 

Personen, die abgehört werden, aber nicht 
verdächtigt oder angeklagt sind. Aufgrund 
dieser Mängel genügt das italienische Gesetz 
den Anforderungen des Art 8 EMRK nicht und 
ist auch nicht geeignet, die Beeinträchtigung 
auf das "in einer demokratischen Gesell-

schaft notwendige" Maß zu beschränken. 

 

Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 30.05.2024, C-200/23, 

Agentsia po vpisvaniyata 

• Der Gesellschaftsvertrag einer GmbH bulga-
rischen Rechts, der gesetzlich nicht erforder-
liche personenbezogene Daten einer Gesell-
schafterin enthielt, wurde ungeschwärzt im 
Handelsregister eingetragen und veröffent-
licht. Die Gesellschafterin beantragte bei der 

für die Eintragung zuständigen Agentur die 
Löschung ihrer überschießenden personen-
bezogenen Daten im Gesellschaftsvertrag 
und erklärte, dass sie ihre Einwilligung wi-
derruft, sofern die Datenverarbeitung auf ei-
ner solchen beruht. 

Gemäß bulgarischem Recht ist dem Antrag 

auf Eintragung einer Gesellschaft in das Han-
delsregister das Original oder eine beglau-
bigte Kopie der offenzulegenden Urkunden, 
somit auch des Gesellschaftsvertrags, beizu-
fügen. Die Agentur ersuchte daher die Ge-
sellschafterin, ihr eine geschwärzte Kopie 

des Gesellschaftsvertrags vorzulegen, um 
ihrem Löschersuchen entsprechen zu kön-
nen. Da die Gesellschafterin keine ge-
schwärzte Kopie vorlegte, lehnte die Agentur 
ihr Löschersuchen ab. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Die Agentur 
ist für die Verarbeitung die alleinige Verant-

wortliche, weil das öffentliche Zugänglich-

machen der personenbezogenen Daten im 
Handelsregister in Wahrnehmung der Aufga-
ben erfolgte, die ihr als mit der Führung des 
Registers betraute Stelle übertragen wur-
den. Irrelevant ist, dass die in den Urkunden 

enthaltenen personenbezogenen Daten vor 
ihrer Veröffentlichung nicht kontrolliert wer-
den oder die Agentur diese Daten nicht än-
dern oder berichtigen kann. 

Schwärzt der Eintragungspflichtige die ge-
setzlich nicht erforderlichen Informationen 
nicht, wird er dadurch nicht selbst für die 

Verarbeitung verantwortlich. Er hat auf die 
gesetzlich bestimmten Zwecke und Mittel der 

Datenverarbeitung bei der Agentur nämlich 
keinen Einfluss. Der Eintragungspflichtige 
legt mit der Erfüllung der Eintragungsforma-
litäten einen eigenen Zweck fest, der sich 
von den öffentlichen Zwecken unterscheidet, 

die von der Agentur verfolgt werden. 

Die im bulgarischen Recht aufgestellte Ver-
mutung der Einwilligung erfüllt die Voraus-

setzungen der DSGVO nicht, weil sie nicht 
freiwillig für den bestimmten Fall, in infor-
mierter Weise und unmissverständlich, in 

Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigenden Handlung erteilt 
wird. Die Datenverarbeitung kann daher 
nicht auf die Einwilligung gestützt werden. 

Die Datenverarbeitung kann auch nicht auf 
die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

gestützt werden, weil die bloße Tatsache, 
dass die Agentur eine ihr ungeschwärzt 
übermittelte Urkunde veröffentlicht, nicht 
ausreicht, um eine rechtliche Verpflichtung 
zu begründen. Die Datenverarbeitung erfolgt 

auch nicht in Wahrnehmung einer Aufgabe, 
die im öffentlichen Interesse liegt. Zwar wird 

die Datenverarbeitung anlässlich einer im öf-
fentlichen Interesse liegenden Aufgabe 
durchgeführt, sie ist dafür aber nicht erfor-
derlich. Die Offenlegung der Urkunden kann 
auch so erfolgen, dass personenbezogene 
Daten, deren öffentliches Zugänglichmachen 
nicht erforderlich ist, geschwärzt werden. 

Um einen angemessenen Ausgleich zwischen 
den Interessen der betroffenen Person und 
den Interessen der Öffentlichkeit zu schaf-
fen, müsste die Agentur die Befugnis haben, 
die Daten unverzüglich nach Eingang des Lö-

schersuchens selbst in der öffentlich zugäng-

lichen Kopie der Urkunde unkenntlich zu ma-
chen. Gleichzeitig sollte sie das Original die-
ser Urkunde aufbewahren und von der Ge-
sellschaft verlangen, eine Änderung der Ur-
kunde vorzulegen, aus der die Daten ent-
fernt wurden, wobei diese Änderung eben-
falls im Register veröffentlicht werden sollte. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 29.04.2024, W176 2234682-1 

• Ein "Bürgerjournalist" filmte einen Jäger 

ohne dessen Wissen und Einverständnis bei 

der Jagd. Ein daraufhin vom Jäger gestelltes 
Auskunftsersuchen ließ der "Bürgerjourna-
list" unbeantwortet. Stattdessen rechtfer-
tigte er die Anfertigung des Videomaterials 
damit, dass er den Vorgang einer Jagd zu 

journalistischen Zwecken dokumentieren 
wollte. 

Das BVwG hat erwogen: Auf die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten durch 
Medieninhaber zu journalistischen Zwecken 
eines Medienunternehmens oder Medien-
dienstes finden gemäß § 9 Abs 1 DSG weite 

Teile der DSGVO keine Anwendung. 

Zwar verfolgte der "Bürgerjournalist" mit der 

Anfertigung der Bildaufnahmen möglicher-
weise journalistische Zwecke, doch fand de-
ren Verarbeitung nicht im Rahmen eines Me-
dienunternehmens statt. 

Dem Vorbringen des "Bürgerjournalisten", er 

sei ein "Ein-Personen-Medienunternehmen" 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=286578&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9662233
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=286578&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9662233
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2234682-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bc1da18e-a9bc-462d-8f35-f9454b063422&Dokumentnummer=BVWGT_20240429_W176_2234682_1_00
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kann nicht gefolgt werden. Nach der Recht-
sprechung des OGH wird ein Medieninhaber 

erst dann zum Medienunternehmer iSd § 1 
Abs 1 Z 6 MedienG, wenn er über den Zweck 
der bloß privaten Verbreitung von Inhalten 

hinaus ein Unternehmen – mit einem Min-
destmaß an unternehmerischen Strukturen 
– betreibt, dessen Unternehmenszweck die 
inhaltliche Gestaltung einer redaktionell ge-
stalteten Website ist. 

Da der "Bürgerjournalist" die Fotos von sei-

nem privaten Facebook-Account veröffent-
lichte und selbst angab, diese aus Eigeninte-
resse angefertigt zu haben, handelte er nicht 
als Medienunternehmer. Der "Bürgerjourna-
list" konnte die Nichterteilung der Auskunft 

deshalb nicht auf das Medienprivileg stützen. 
Anm: Der VfGH hat § 9 Abs 1 DSG mit Er-

kenntnis vom 14.12.2022, G 287/2022, für 
verfassungswidrig erklärt und er hat für das 
Außerkrafttreten der Bestimmung eine Frist 
bestimmt (VfSlg 20590/2022). In der derzei-
tigen Form tritt § 9 Abs 1 DSG mit Ablauf des 
30.06.2024 außer Kraft. Eine Novelle ist be-
reits auf dem Weg. 

 

BVwG 12.04.2024, W108 2249366-1 

• Ein emeritierter Rechtsanwalt brachte bei 

der DSB eine Datenschutzbeschwerde gegen 
eine Rechtsanwaltskammer (RAK) ein. Er be-

hauptete darin, die RAK habe ihm trotz 
mehrmaliger Auskunftsersuchen keine aus-
reichenden und gesetzesmäßigen Auskünfte 
erteilt. So wurde ihm etwa die gewünschte 
Korrespondenz zwischen ihm und der RAK 

nicht übermittelt und weiters gäbe es den 
Verdacht, dass unbefugte Mitarbeiter auf 
seine Daten zugreifen könnten. Außerdem 
hätte die RAK es unterlassen, seine Daten zu 
berichtigen, die RAK würde das Prinzip der 
Zweckbindung missachten und kein passen-
des Löschkonzept besitzen. 

Die RAK hielt in einer Stellungnahme fest, 
dass der Rechtsanwalt mehrere Auskunftser-

suchen mit gleichem Inhalt gestellt hatte, 
wobei das erste Ersuchen fristgerecht und 
vollständig beantwortet wurde. Mit dem 
zweiten Ersuchen verlangte der Rechtsan-

walt im Grunde dieselben Auskünfte und eine 
postalische Übermittlung sämtlicher Korres-
pondenz der vergangenen 15 Jahre, was 
eine schikanöse Rechtsausübung sei, weil 
dies einen erheblichen Aufwand und mone-
tären Schaden für die RAK verursachen 
würde. 

Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde als 
unbegründet ab, weil die RAK dem ersten Er-
suchen entsprochen hatte und die ersuchten 

Auskünfte samt Kopie der geforderten Un-
terlagen übermittelt hatte. Auch hinsichtlich 
des Rechts auf Berichtigung und Geheimhal-
tung sah die DSB keinen Verstoß. Daraufhin 

erhob der Rechtsanwalt eine (erfolglose) Be-
scheidbeschwerde beim BVwG. 

Der BVwG hat erwogen: Sämtliche Personen 
(zB Mitarbeiter) und Stellen, die unter der 

Aufsicht bzw Anweisung des Verantwortli-
chen eine Datenverarbeitung durchführen, 
sind ihm funktional zuzurechnen. 

Die RAK ist gemäß § 23 Abs 7 RAO ermäch-
tigt, personenbezogene Daten ihrer Mitglie-
der zu verarbeiten, soweit dies zur Wahrneh-
mung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwen-
dig ist. Die RAK konnte nachweisen, dass sie 
die Daten den Gesetzen entsprechend im 

bloß erforderlichen Umfang verarbeitet hat. 
Zudem wurde auch glaubhaft gemacht, dass 
die Mitarbeiter der RAK ihre Befugnisse nicht 
überschritten haben. Die Datenverarbeitung 
durch die RAK war somit rechtmäßig. 

Mit dem Recht auf Auskunft wird dem Be-
troffenen ermöglicht, sich der Verarbeitung 

seiner Daten bewusst zu werden und deren 
Rechtmäßigkeit zu kontrollieren. Bei den 
vom Rechtsanwalt begehrten Dokumenten 
handelte es sich um E-Mails und Schreiben, 
die der Rechtsanwalt selbst regelmäßig 
(3 – 4 Schreiben pro Monat) an die RAK 
übermittelte. Eine postalische Zurverfügung-

stellung sämtlicher Korrespondenz war nicht 
unerlässlich, weil der Rechtsanwalt diese 
selbst an die RAK verschickte und damit über 
diese Schreiben verfügt hat. 

In seinem Recht auf Berichtigung ist der 

Rechtsanwalt schon deshalb nicht verletzt, 

weil er keinen Berichtigungsantrag an die 
RAK gestellt hat, sondern bloß eine Verlet-
zung dieses Rechts behauptete. 

 

BVwG 12.04.2024, W108 2255217-1 

• Ein Arbeitssuchender brachte beim AMS ein 
Auskunftsersuchen über die zu seiner Person 
verarbeiteten Daten ein. Da die Auskunft zu 
seinen Daten zu spät erteilt wurde, brachte 
er Datenschutzbeschwerde bei der DSB ein. 
Im Laufe des Verfahrens wurde ihm vom 

AMS umfassende Auskunft über seine Daten 
erteilt. Der Arbeitssuchende erachtete die 

ihm erteilte Auskunft aber für unvollständig. 
Seiner Ansicht nach fehlten in der Auskunft 
unter anderem Informationen zur Ermittlung 
von Daten, die als Grundlage für einen Be-

scheid in einem Verwaltungsverfahren ver-
wendet wurden. Weiters wurden keine Ko-
pien der Aktenbestandteile iSd Art 15 Abs 3 
DSGVO übermittelt. Die Datenschutzbe-
schwerde wurde mit Teilbescheid abgewie-
sen. Hinsichtlich der Frage der Aktenkopie 
gemäß Art 15 Abs 3 DSGVO wurde das Ver-

fahren ausgesetzt. Gegen den Teilbescheid 
erhob der Arbeitssuchende erfolglose Be-
scheidbeschwerde an das BVwG, das auch 

über den ausgesetzten Verfahrensteil ent-
schied. 

Das BVwG hat erwogen: Das Recht auf Kopie 
gemäß Art 15 Abs 3 DSGVO ist kein eigen-

ständiges subjektives öffentliches Recht ei-
nes Betroffenen. Über einen Verstoß gegen 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_20221214_22G00287_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2249366-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=dfc7b50e-f444-4c0c-a4f1-d69c68df0bb7&Dokumentnummer=BVWGT_20240412_W108_2249366_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2255217-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=03.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5dcc3252-c922-43b7-a426-30163d68c974&Dokumentnummer=BVWGT_20240412_W108_2255217_1_00
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dieses Recht kann nicht gesondert abgespro-
chen werden. Die DSB hätte demnach das 

Verfahren nicht trennen dürfen. Das BVwG 
darf jedoch über den nicht behandelten As-
pekt urteilen, weil die Beurteilung des Rechts 

auf Auskunft nach Art 15 Abs 1 DSGVO auch 
Rechtsverletzungen nach Abs 3 mitumfasst. 

Mit dem Recht auf Auskunft wird der Zweck 
verfolgt, Betroffenen zu ermöglichen, sich 
der sie betreffenden Datenverarbeitungen 
bewusst zu werden. Eine Übermittlung von 

originalgetreuen Kopien, Auszügen aus Do-
kumenten, ganzer Dokumente oder Auszü-
gen aus Datenbanken ist nur dann erforder-
lich, wenn die Zurverfügungstellung solcher 
Kopien unerlässlich ist, um die wirksame 

Ausübung der durch die DSGVO eingeräum-
ten Rechte zu ermöglichen. 

Die für die Erlassung eines Bescheids zu-
grundeliegenden Daten eines Ermittlungs-
verfahrens müssen im Rahmen des Aus-
kunftsrechts nach Art 15 DSGVO beauskunf-
tet werden. Das Recht auf Auskunft gemäß 
Art 15 DSGVO besteht neben dem Recht auf 
Akteneinsicht, ist aber auf die Daten des 

Auskunftswerbers beschränkt und ermög-
licht keine vollständige Einsicht in die Ergeb-
nisse des Ermittlungsverfahrens oder den 
Gang des Verfahrens. Das AVG sieht keine 
Einschränkung von Betroffenenrechten ge-

mäß Art 23 DSGVO vor. Im AVG besteht 

dazu keine planwidrige Lücke, die durch 
Analogie geschlossen werden muss. 

Beim Auskunftsrecht handelt es sich um ein 
subjektives Kontrollrecht, um den Ist-Zu-
stand der verarbeiteten Daten feststellen zu 
können. Die vom AMS erteilte Auskunft war 
vollständig. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Wird die inhaltliche Behandlung einer Daten-
schutzbeschwerde wegen exzessiver Aus-

übung der Rechte iSd Art 57 Abs 4 DSGVO 
abgelehnt, ist in einem Wiederaufnahmean-

trag darzutun, dass aufgrund neu hervorge-
kommener Tatsachen oder Beweismittel die 
Entscheidung des BVwG hinsichtlich dieser 
Ablehnung der inhaltlichen Behandlung der 

Datenschutzbeschwerde anders gelautet 
hätte (BVwG 18.04.2024, W137 2255503-
2). 

• Ist die Löschung der Daten bereits erfolgt, ist 
ein von der DSB erteilter Löschungsauftrag 
nicht mehr durchführbar. Der entsprechende 

Spruchpunkt des angefochtenen Bescheids 
ist ersatzlos zu beheben (BVwG 17.04.2024, 
W298 2273385-1). 

• Eine Datenschutzbeschwerde ist innerhalb 
eines Jahres nach Kenntniserlangung vom 
beschwerenden Ereignis bei der DSB einzu-

bringen. Andernfalls erlischt das Recht auf 
Beschwerdebehandlung und ist die 

Datenschutzbeschwerde zurückzuweisen 
(BVwG 17.04.2024, W298 2274023-1). 

 

Rechtsprechung des BFG 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Mit dem Register der wirtschaftlichen Eigen-
tümer wird das Ziel verfolgt, die hinter Un-
ternehmen und Vermögensmassen stehen-

den Eigentümer transparent und überprüf-
bar zu machen (BFG 12.04.2024, 
RV/4100104/2024). 

 

EU-Rechtsakte 

• Am 24.05.2024 wurde die "Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2024/1366 der Kommission 
vom 11. März 2024 zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) 2019/943 des Europäischen 
Parlaments und des Rates durch Festlegung 
eines Netzkodex mit sektorspezifischen Vor-

schriften für Cybersicherheitsaspekte grenz-
überschreitender Stromflüsse" im Amtsblatt 
der EU veröffentlicht. 

• Am 30.05.2024 wurde die "Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2024/1502 der Kommission 

vom 22. Februar 2024 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates durch Fest-

legung der Kriterien für die Einstufung von 
IKT-Drittdienstleistern als für Finanzunter-
nehmen kritisch" im Amtsblatt der EU veröf-
fentlicht. 

• Am 30.05.2024 wurde die "Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2024/1505 der Kommission 
vom 22. Februar 2024 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates durch Fest-
legung der Höhe der von der federführenden 

Überwachungsbehörde bei kritischen IKT-
Drittdienstleistern zu erhebenden Überwa-
chungsgebühren und der Art und Weise der 
Entrichtung dieser Gebühren" im Amtsblatt 

der EU veröffentlicht. 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2255503-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9a082e39-f307-403b-bf8f-5c7e31362285&Dokumentnummer=BVWGT_20240418_W137_2255503_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2255503-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9a082e39-f307-403b-bf8f-5c7e31362285&Dokumentnummer=BVWGT_20240418_W137_2255503_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2273385-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=af9d1d35-dad2-4e88-a811-e92cb6fe0648&Dokumentnummer=BVWGT_20240417_W298_2273385_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2273385-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=af9d1d35-dad2-4e88-a811-e92cb6fe0648&Dokumentnummer=BVWGT_20240417_W298_2273385_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2274023-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=41584e93-48b7-4009-9ca6-818db7412169&Dokumentnummer=BVWGT_20240417_W298_2274023_1_00
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:BFG-Suche)?dokumentId=cb3c64f9-4788-4941-ba7f-c3f1e9bb5e05&segmentId=38178dfa-f2ed-4095-bb2b-2c460905219d&indexName=findok-bfg&konsehId=19406df4-024f-4523-9ec3-8d4dd42b50c8&recordId=cb3c64f9-4788-4941-ba7f-c3f1e9bb5e05_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F4100104%2F2024%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:BFG-Suche)?dokumentId=cb3c64f9-4788-4941-ba7f-c3f1e9bb5e05&segmentId=38178dfa-f2ed-4095-bb2b-2c460905219d&indexName=findok-bfg&konsehId=19406df4-024f-4523-9ec3-8d4dd42b50c8&recordId=cb3c64f9-4788-4941-ba7f-c3f1e9bb5e05_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F4100104%2F2024%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1366&qid=1717516522278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1366&qid=1717516522278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1366&qid=1717516522278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1366&qid=1717516522278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1366&qid=1717516522278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1366&qid=1717516522278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1366&qid=1717516522278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1366&qid=1717516522278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1502&qid=1717516131339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1502&qid=1717516131339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1502&qid=1717516131339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1502&qid=1717516131339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1502&qid=1717516131339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1502&qid=1717516131339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1502&qid=1717516131339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1502&qid=1717516131339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1505&qid=1717516470741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1505&qid=1717516470741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1505&qid=1717516470741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1505&qid=1717516470741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1505&qid=1717516470741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1505&qid=1717516470741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1505&qid=1717516470741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1505&qid=1717516470741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1505&qid=1717516470741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1505&qid=1717516470741
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 06.06.2024, 36559/19, Bersheda/Mo-
naco (Mobiltelefon, Anwaltsgeheimnis) 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 06.06.2024, C-169/23, 
Masdi (Informationspflicht, generierte Daten) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 02.09.2022, W292 2255476-1 (Anwen-

dungsbereich, veröffentlichte Daten, Stadtent-
wicklungsplan) 

BVwG 19.04.2024, W287 2251990-1 (Hausver-

waltung, Einwilligung) 

BVwG 19.04.2024, W287 2276988-1 (Lö-
schung, Feststellungsanspruch, antragsge-
bunde Rechte) 

BVwG 12.04.2024, W605 2280854-1 (Zurück-
ziehung) 

BVwG 22.12.2022, W292 2246171-1 (Säumnis-

beschwerde) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 01.09.2022, 2022-0.616.013 (Minderjähri-

ger, Auskunftsrecht) 

DSB 16.12.2021, 2021-0.816.492 (Aus-

kunftserteilung per E-Mail, AVG, ZustG) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

23/2024 vom 12.06.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EGMR 

Aus der Rechtsprechung des EGMR: 

• Der EGMR hatte sich mit Inhaltsdaten, die 
aus einem Mobiltelefon stammten, auseinan-

derzusetzen. Eine Anwältin händigte ihr Mo-
biltelefon "freiwillig" einem Untersuchungs-
richter aus. Da das Mobiltelefon extensiv 
durchsucht wurde, stellte der EGMR neben 
einer Verletzung des Rechts auf Geheimhal-
tung der Korrespondenz und des Privatle-
bens auch eine Verletzung des Anwaltsge-

heimnisses fest (EGMR 06.06.2024, 
36559/19, Bersheda/Monaco). 

 

Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 06.06.2024, C-169/23, 

Masdi 

• Eine Betroffene erhielt von einer Regierungs-
behörde ein Immunitätszertifikat für ihre Co-
vid-19-Impfung. Einige darin enthaltene Da-
ten (zB Seriennummer, Gültigkeitsdauer, 

QR-Code) wurden nicht bei der Person selbst 
erhoben oder von einer anderen Organisa-
tion erlangt, sondern von der Regierungsbe-
hörde selbst erzeugt. Die Betroffene mo-
nierte, dass ihr kein Datenschutzhinweis be-

reitgestellt wurde. Die zuständige Aufsichts-
behörde wies ihre Beschwerde zurück, weil 

die Ausnahme nach Art 14 Abs 5 lit c DSGVO 
gelte, sodass die Verantwortliche nicht zur 
Informationserteilung verpflichtet gewesen 
sei. Das Rechtsmittelgericht gab der Klage 
der Betroffenen statt, weil die Daten von der 
Behörde selbst erzeugt wurden und die Aus-
nahme daher nicht greife. Das vorlegende 

Gericht befragte den EuGH zur Auslegung 
des Art 14 Abs 5 lit c DSGVO. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Art 14 
Abs 5 lit c DSGVO enthält keine Einschrän-
kung hinsichtlich einer bestimmten Art der 
Verarbeitung oder der Methode, mit der Ver-

antwortliche die Daten erlangen. Diese Aus-
nahmeregelung gilt daher sowohl für Daten, 
die von anderen Einrichtungen stammen als 
auch für solche, die von Verantwortlichen 
selbst erzeugt wurden. Die durch die Mit-
gliedstaaten gewählten alternativen Unter-
richtungswege für Betroffene müssen aber 

ebenso sicherstellen, dass diese Kontrolle 
über ihre Daten ausüben und ihre Rechte 
nach der DSGVO wahrnehmen können. Be-
troffene müssen daher wissen, von wem sie 
Informationen über die Verarbeitung ihrer 
Daten erhalten. 

Aufsichtsbehörden sind zur Prüfung befugt, 

ob alle Voraussetzungen des Art 14 Abs 5 
lit c DSGVO erfüllt sind. Insbesondere sind 
sie zur Prüfung der Frage berechtigt, ob das 
nationale Recht geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der berechtigten Interessen der Be-
troffenen vorsieht. Sind die 

Voraussetzungen nicht erfüllt, darf die Auf-
sichtsbehörde Verantwortliche anweisen, der 

Betroffenen die in Art 14 Abs 1 bis 4 DSGVO 
genannten Informationen bereitzustellen. 
Eine solche Anweisung berührt nicht die Gül-

tigkeit der Rechtsvorschrift, an die Verant-
wortliche gebunden sind. 

Ist die Aufsichtsbehörde der Ansicht, dass 
die fragliche Rechtsvorschrift ungültig ist, 
kann sie ein nach nationalem Recht vorgese-
henes Gerichtsverfahren anstrengen. Sieht 

die einschlägige Rechtsvorschrift keine ge-
eigneten Maßnahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der Betroffenen vor, 
ist die Aufsichtsbehörde befugt, der Legisla-
tive oder der Exekutive zu raten, die ein-

schlägige Rechtsvorschrift zu ändern. 

Der Begriff der "geeigneten Maßnahmen" ist 

im Licht des Transparenzgrundsatzes auszu-
legen. Unter der Ausnahmeregelung des 
Art 14 Abs 5 lit c DSGVO übernimmt das na-
tionale Recht die Informationspflicht des 
Verantwortlichen. Es obliegt daher dem Ge-
setzgeber, je nach Kategorie der erlangten 
Daten und dem Kontext, in dem die Verar-

beitung stattfindet, geeignete Maßnahmen 
zu bestimmen und dadurch für eine faire und 
transparente Verarbeitung zu sorgen. 

Damit die Betroffene eine Risikoeinschät-
zung der Datenverarbeitung vornehmen 

kann, muss sie in der Lage sein, einfach 

nachlesen zu können, wer die Daten aus wel-
chem Grund und auf welche Weise verarbei-
tet. Die Mitgliedstaaten können dabei spezi-
fische Anforderungen für die Verarbeitung 
sowie sonstige Maßnahmen präziser bestim-
men. Der nationale Gesetzgeber hat aber 
nicht die in Art 32 DSGVO vorgesehenen 

Maßnahmen in Bezug auf die Datensicherheit 
umzusetzen. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 02.09.2022, W292 2255476-1 

• Eine politisch aktive Bürgerin reichte im Rah-
men der öffentlichen Auflage eines Stadtent-
wicklungsplans per E-Mail eine Stellung-
nahme ein. Diese Stellungnahme veröffent-
lichte sie auch selbst auf einer eigenen 

Homepage. Darin enthalten war ihr Name 
und ihre Privatadresse. Der Magistrat der 
Stadt veröffentlichte in Vorbereitung auf eine 
Gemeinderatsitzung auf der städtischen In-
ternetseite einen Bericht, der die Stellung-
nahme der Bürgerin inklusive Name und Pri-
vatadresse enthielt. Durch die Veröffentli-

chung erachtete die sich Bürgerin in ihrem 
Recht auf Geheimhaltung verletzt und 
brachte Datenschutzbeschwerde bei der DSB 

ein. Die Stadt sah die Veröffentlichung als 
rechtmäßig an, weil es eine ausreichende 
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung 
gab. Zudem seien die Daten aufgrund der 

Veröffentlichung allgemein zugänglich, wes-
wegen kein Geheimhaltungsinteresse der 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-234090%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-234090%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=36677D487EE5D38B5891EDB101E0ACD9?text=&docid=286855&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2073
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=36677D487EE5D38B5891EDB101E0ACD9?text=&docid=286855&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2073
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2255476-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a986490c-7dfc-4801-a5c5-d6e2772fdfe8&Dokumentnummer=BVWGT_20220902_W292_2255476_1_00
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Bürgerin bestehe. Nachdem die DSB der 
Datenschutzbeschwerde stattgab, erhob 

der Magistrat der Stadt (erfolglose) Be-
scheidbeschwerde beim BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Das Grundrecht 

zum Schutz personenbezogener Daten ist in 
Art 8 der Europäischen Grundrechtecharta 
(GRC) geregelt. Der Anwendungsbereich 
knüpft an die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten an. Eine Ausnahme des Anwen-
dungsbereichs betreffend "allgemein verfüg-

bare Daten" kennt die GRC nicht. Das DSG 
sieht in § 1 DSG als zusätzliches Anwen-
dungskriterium die Schutzwürdigkeit des 
Geheimhaltungsinteresses vor. Die DSGVO 
enthält dieses Kriterium jedoch nicht und es 

besteht auch keine Öffnungsklausel für eine 
solche Regelung. Die Ausnahmeregelung des 

§ 1 DSG wird sohin aufgrund des Anwen-
dungsvorrangs vom Unionsrecht verdrängt. 
Eine Veröffentlichung von Daten an einer an-
deren Stelle im Internet steht einem berech-
tigten Geheimhaltungsinteresse nicht entge-
gen. 

Art 6 Abs 1 lit e DSGVO unterscheidet zwei 

Rechtfertigungstatbestände, zum einen eine 
Aufgabe im öffentlichen Interesse und zum 
anderen eine Aufgabe in Ausübung öffentli-
cher Gewalt, die dem Verantwortlichen über-
tragen wurde. Die Verarbeitung muss in bei-

den Fällen zur Wahrnehmung der Aufgabe 

erforderlich sein. Die Erforderlichkeit ist da-
bei eng mit dem Grundsatz der Datenmini-
mierung in Art 5 Abs 1 lit c DSGVO verbun-
den. 

Die landesgesetzlichen Bestimmungen der 
§§ 24 Abs 4, Abs 6, Abs 26 NÖ STROG 2014 
und § 24 Abs 9 NÖ ROG 2014 enthalten kei-

nen gesetzlichen Auftrag oder eine Ermäch-
tigung, anlässlich des Begutachtungsprozes-
ses oder im Zuge der Vorbereitung von Ge-
meinderatssitzungen sowie der Durchfüh-
rung von Gemeinderatssitzungen in Stel-
lungnahmen enthaltene personenbezogene 
Daten zu veröffentlichen. 

 

BVwG 19.04.2024, W287 2251990-1 

• Eine Wohnungseigentümerin richtete eine E-

Mail an ihre Hausverwaltung, um Aufklärung 
über Ungereimtheiten bei Betriebskostenab-
rechnungen zu fordern. Die Hausverwaltung 
leitete diese E-Mail an das von ihr beauf-
tragte Hausbetreuerunternehmen weiter, 
um eine Stellungnahme zu den bemängelten 
Rechnungen zu erhalten. Dadurch wurden 

dem Hausbetreuerunternehmen Name, E-
Mail-Adresse und Inhalt der E-Mail der Woh-
nungseigentümerin offengelegt. Als die 

Wohnungseigentümerin von der Weiterlei-
tung erfuhr, erhob sie Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB, der die DSB stattgab. 
Die Bescheidbeschwerde der Hausverwal-

tung blieb erfolglos. 

Das BVwG hat erwogen: Die Hausverwaltung 
übermittelte personenbezogene Daten der 

Wohnungseigentümerin (Name, E-Mail-Ad-
resse und Inhalt der E-Mail) an das Hausbe-
treuungsunternehmen. Diese Daten sind 

eindeutig der Wohnungseigentümerin zuzu-
ordnen und nicht allgemein verfügbar, wes-
halb sie ein schutzwürdiges Interesse an die-
sen Daten hat. Daran ändert auch die Tatsa-
che nichts, dass dem Hausbetreuungsunter-
nehmen Name und E-Mail-Adresse der Woh-

nungseigentümerin bereits vorher bekannt 
waren, zumal auch die spezifische Informa-
tion über die Beanstandung der Abrechnung 
des Hausbetreuungsunternehmens offenge-
legt wurde. 

Die Wohnungseigentümerin willigte in die 
Datenverarbeitung nicht ein. Die bloße Bitte, 

die Themen mit dem Hausbetreuungsunter-
nehmen zu klären, ist keine Einwilligung. 
Auch eine allgemeine Datenschutzklausel im 
Wohnungseigentumsvertrag erfüllt nicht die 
spezifischen Anforderungen an eine Einwilli-
gung. Zur Erfüllung vertraglicher Verpflich-
tungen war die Datenverarbeitung nicht not-

wendig, weil eine Klärung der Anliegen auch 
ohne Offenlegung der Identität erfolgen 
kann. 

Die Hausverwaltung kann sich auch nicht auf 
ein allfälliges berechtigtes Interesse berufen, 

weil eine anonymisierte Klärung der Fragen 

möglich gewesen wäre. Zudem verfügte die 
Wohnungseigentümerin über die Kontaktda-
ten des Hausbetreuerunternehmens selbst. 
Sie hätte daher die Themen auf direktem 
(nicht anonymen) Weg mit dem Hausbetreu-
erunternehmen klären können, wenn sie das 
gewollt hätte. 

 

BVwG 19.04.2024, W287 2276988-1 

• Ein Betroffener ersuchte um die Löschung 
seiner bonitätsrelevanten Daten aus der Bo-

nitätsdatenbank einer Kreditauskunftei. Die 
Kreditauskunftei kam dem Ersuchen nicht 

nach. Daraufhin erhob der Betroffene eine 
Datenschutzbeschwerde bei der DSB und 
machte die Verletzung seiner Rechte auf Be-
richtigung, Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung und Widerspruch geltend. Die 
Kreditauskunftei bot dem Betroffenen an, die 
Daten bloß für interne buchhalterische Zwe-
cke zu speichern und nicht mehr an Dritte 
weiterzugeben. Nachdem die siebenjährige 
abgabenrechtliche Aufbewahrungsfrist ver-
strichen war, löschte die Kreditauskunftei die 

bonitätsrelevanten Daten des Betroffenen 
gänzlich. Der Betroffene hielt an seiner Da-
tenschutzbeschwerde jedoch weiterhin fest, 

weil die Löschung zu spät erfolgt sei. Die 
DSB wies die Datenschutzbeschwerde als 
unbegründet ab, woraufhin der Betroffene 
eine (erfolglose) Bescheidbeschwerde erhob. 

Das BVwG hat erwogen: Das Recht auf Lö-
schung umfasst kein Recht auf Feststellung 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=707751dc-3368-451e-9af7-7209c0f9da63&Position=6&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240419_W287_2251990_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2276988-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9660298e-8551-4b0a-8675-c10ffd133822&Dokumentnummer=BVWGT_20240419_W287_2276988_1_00
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vergangener, inzwischen behobener Rechts-
verletzungen. Sobald die Löschung vom Ver-

antwortlichen durchgeführt ist, hat der Be-
troffene sein Rechtsschutzziel erreicht. Die 
Kreditauskunftei ist dem Löschungsersuchen 

nachgekommen, womit der Betroffene im 
Entscheidungszeitpunkt durch die DSB in 
seinem Recht auf Löschung nicht mehr ver-
letzt war. Die Möglichkeit, eine Schadener-
satzklage vor den ordentlichen Gerichten 
einzubringen, wird dadurch nicht einge-

schränkt, weil ein Feststellungsbescheid der 
DSB keine Voraussetzung für eine solche 
Klage ist. 

Die Rechte auf Berichtigung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Widerspruch sind an-

tragsbedürftige Rechte. Da der Betroffene 
lediglich einen Antrag auf Löschung der ihn 

betreffenden bonitätsrelevanten Daten ge-
stellt hat, wurde er in diesen Rechten nicht 
verletzt. Auch ergab sich keine Verpflichtung 
der Kreditauskunftei, die Daten von sich aus 
zu berichtigen. Anm: In der verwaltungs-
rechtlichen Rechtsprechung wird zwischen 
"antragsbedürftigen Rechten" und solchen 

Rechten unterschieden, die ohne vorherigen 
Antrag an den Verantwortlichen ausgeübt 
werden dürfen. Damit ist gemeint, dass vor 
dem Erheben einer Datenschutzbeschwerde 
ein Ersuchen um Auskunft, Löschung, Be-
richtigung, Vervollständigung, Einschrän-

kung der Verarbeitung an den Verantwortli-
chen zu stellen oder ein Widerspruch beim 
Verantwortlichen einzulegen ist. Bei den 
Rechten auf Geheimhaltung oder hinsichtlich 
der Verletzung der Informationspflicht kann 
antragsunabhängig (= ohne vorherige Kon-
taktaufnahme mit dem Verantwortlichen)  

eine Datenschutzbeschwerde erhoben wer-
den. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Die Zurückziehung einer Beschwerde wird 

mit dem Zeitpunkt ihres Einlangens wirk-

sam. Ab diesem Zeitpunkt ist – mangels ei-
ner aufrechten Beschwerde – die Pflicht des 
BVwG zur Entscheidung weggefallen und das 
Beschwerdeverfahren ist einzustellen. Der 

Beschwerdeverzicht (bzw die Zurückziehung 
der Beschwerde) ist unwiderruflich, weil es 
eine einseitige, verbindliche Prozesshand-
lung ist (BVwG 12.04.2024, W605 2280854-
1). 

• Die Zulässigkeit einer Säumnisbeschwerde 

setzt die Säumnis der vor dem Verwaltungs-
gericht belangten Behörde voraus, deren 
Entscheidungspflicht geltend gemacht wird, 
und somit die Verpflichtung dieser Behörde, 

über den bei ihr eingebrachten Antrag mit-
tels Bescheid zu entscheiden. Fehlt es an der 
Säumnis der Behörde, so ist die Säumnisbe-

schwerde zurückzuweisen. Da zum Zeit-
punkt des Einbringens der Säumnisbe-
schwerde die DSB bereits mit Bescheid über 

den Antrag der Betroffenen vollständig ab-
gesprochen hat, kann der DSB nicht vorge-

worfen werden, ihre Entscheidungspflicht 
verletzt zu haben (BVwG 22.12.2022, W292 
2246171-1). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 01.09.2022, 2022-0.616.013 

• Ein Minderjähriger richtete ein Auskunftser-

suchen an ein Unternehmen, das dessen Da-
ten im Rahmen eines Kundenbindungspro-
gramms verarbeitete. Das Unternehmen er-
teilte dem Minderjährigen die Auskunft und 
teilte gleichzeitig mit, dass die Mitgliedschaft 
aufgekündigt wurde, weil er – entgegen den 

zugrundeliegenden Teilnahmebedingungen 
– noch nicht volljährig sei. Der Minderjährige 
erachtete sich in seinem Recht auf Auskunft 
verletzt und erhob (erfolglose) Datenschutz-
beschwerde bei der DSB. 

Die DSB hat erwogen: Das Recht auf Aus-
kunft ist auf jene Daten beschränkt, die zum 

Zeitpunkt des Einlangens des Auskunftsersu-
chens tatsächlich verarbeitet werden. Ein 
Recht auf Verarbeitung personenbezogener 
Daten kann aus der DSGVO nicht abgeleitet 
werden. Die Grundlage jeder datenschutz-
rechtlichen Auskunftserteilung ist der Istzu-

stand an gespeicherten Personendaten und 

verfügbaren Informationen über deren Ver-
wendung, nicht ein wie immer gearteter Soll-
zustand. 

Das Unternehmen hat die Daten des Minder-
jährigen nach Auskunftserteilung gelöscht, 
weil es der Ansicht war, dass dessen Regist-

rierung mangels Volljährigkeit nicht wirksam 
erfolgt war. Das Vorbringen des Minderjähri-
gen, wonach er mit Vollendung seines 14 Le-
bensjahres in die Verarbeitung seiner Daten 
wirksam einwilligen könne, war irrelevant, 
weil die Frage der Wirksamkeit der daten-
schutzrechtlichen Einwilligung keinen Ein-

fluss auf die Frage der (zivilrechtlich zu be-

urteilenden) Gültigkeit eines Vertragsab-
schlusses hat. Die Prüfung der Frage, ob das 
Unternehmen berechtigt war, das Vertrags-
verhältnis mit dem Minderjährigen zu been-
den, fällt nicht in die Zuständigkeit der Da-

tenschutzbehörde, sondern in die Zuständig-
keit der Zivilgerichte. 

Das Unternehmen hat dem Minderjährigen 
gesetzmäßig Auskunft über die zu seiner 
Person verarbeiteten Daten erteilt. Die 
gleichzeitig erteilte Information, dass nun 
eine Löschung dieser Daten erfolgen werde, 

ist keine Verletzung des Auskunftsrechts des 
Minderjährigen gemäß Art 15 DSGVO. 

 

DSB 16.12.2021, 2021-0.816.492 

• Eine Betroffene stellte per E-Mail ein Aus-
kunftsersuchen gemäß § 44 DSG über poli-
zeiliche Eintragungen an den Bundesminister 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2280854-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=eefa783f-5201-4281-8ba8-6b9251a555c5&Dokumentnummer=BVWGT_20240412_W605_2280854_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2280854-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=eefa783f-5201-4281-8ba8-6b9251a555c5&Dokumentnummer=BVWGT_20240412_W605_2280854_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2246171-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5ed33580-264a-4e2e-90c8-afae3b53eb66&Dokumentnummer=BVWGT_20221222_W292_2246171_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2246171-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5ed33580-264a-4e2e-90c8-afae3b53eb66&Dokumentnummer=BVWGT_20221222_W292_2246171_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2022-0.616.013&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=11.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d21608bf-ed6e-442a-842e-75091c264b02&Dokumentnummer=DSBT_20220901_2022_0_616_013_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2021-0.816.492&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=10.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=519016ca-3982-4bb2-b863-1018b3125074&Dokumentnummer=DSBT_20211216_2021_0_816_492_00
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für Inneres (BMI). Der E-Mail war auch eine 
Kopie ihres Reisepasses angehängt und sie 

gab an, die Auskunft per E-Mail erhalten zu 
wollen. Der BMI versuchte zunächst, die 
Auskunft an die (aus dem Antrag hervorge-

hende) Anschrift zuzustellen, was aufgrund 
der Ortsabwesenheit der Betroffenen schei-
terte. Nach einer ZMR-Abfrage versuchte der 
BMI eine erneute Zustellung an die neue 
Wohnadresse der Betroffenen, welche aus 
gleichem Grund erfolglos blieb. Die Be-

troffene brachte Datenschutzbeschwerde bei 
der DSB ein. 

In seiner Stellungnahme an die DSB hielt der 
BMI fest, dass er als Behörde bei Zustellun-
gen nach dem ZustG vorgehen müsse. Dem-

nach sei eine Zustellung aus besonders wich-
tigen Gründen nach § 21 ZustG bloß zu ei-

genen Handen mittels RSa-Brief oder gemäß 
§ 28 Abs 3 ZustG elektronisch mit Zustell-
nachweis durch Zustellsysteme möglich, wo-
bei E-Mails keine zulässige Zustellform sind. 
Dadurch soll vor allem vermieden werden, 
dass Ersatzempfänger Kenntnis von straf-
rechtsrelevanten Daten erlangen. Da die Be-

troffene ihre Identität mit keiner Bürgerkarte 
nachgewiesen hat, konnte die Zustellung 
nicht elektronisch erfolgen. Die DSB gab der 
Datenschutzbeschwerde statt, weil der BMI 
nicht alle ihm zur Verfügung stehenden Maß-
nahmen ausgeschöpft hatte, um die Aus-

kunft zuzustellen. Daraufhin brachte der BMI 
eine Bescheidbeschwerde bei der DSB ein 
und führte darin aus, dass er die Auskunft 
durch Hinterlegung sehr wohl zugestellt hat. 
Zudem brachte der BMI vor, dass keine Fest-
stellung darüber getroffen wurde, ob er die 
Auskunft per E-Mail zustellen müsse. Die 

DSB änderte den Spruch ihres (weiterhin) 
stattgebenden Bescheides mit einer Be-
schwerdevorentscheidung ab. 

Die DSB hat erwogen: Der Verantwortliche 
hat die Auskunft grundsätzlich in derselben 
Form, in der er das Auskunftsersuchen er-
halten hat, zu übermitteln. 

Der Verantwortliche muss alle Anstrengun-
gen unternehmen, damit die Auskunft der 
Betroffenen tatsächlich zukommt. Dem BMI 
ist zwar zuzustimmen, dass er eine Behörde 
ist und daher der Anwendung des AVG und 
des ZustG unterliegt. Das 3. Hauptstück des 

DSG ist jedoch eine lex specialis. Einschlägig 
ist daher § 42 Abs 4 DSG, welcher im Lichte 
des Art 12 der "Datenschutz-RL für den Be-
reich Inneres und Justiz" auszulegen ist. Die 
Auskunft ist demnach in derselben Form, in 
der das Ersuchen gestellt wurde, zu erteilen. 
Eine Abweichung hiervon bedarf einer Be-

gründung. Das ZustG steht einer Zustellung 

per E-Mail nicht entgegen. Da es zwei Zu-
stellversuche zu eigenen Handen der Be-
troffenen gegeben hat, lagen keine Zweifel 
an der Identität dieser vor, weshalb die Aus-
kunft per E-Mail zu erfolgen gehabt hätte. 
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 13.06.2024, C-229/23, HYA ua II (Über-
wachung, Begründungspflicht) 

EuGH Schlussanträge 13.06.2024, C-80/23, Mi-

nisterstvo na vatreshnite raboti (Polizeiakte, bi-
ometrische und genetische Daten) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 26.04.2024, 6Ob210/23k (Schadenersatz, 

"Shitstorm", Bildnisschutz) 

OGH 15.05.2024, 6Ob20/24w (GOG, Präzisie-
rungspflicht) 

OGH 15.05.2024, 6Ob43/24b (Schadenersatz) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 23.05.2024, W298 2255416-1 (Detektiv, 

Bilddaten) 

BVwG 28.08.2023, W214 2226813-1 (PNR-
Daten) 

BVwG 16.04.2024, W605 2285496-1 (Verbes-
serungsauftrag) 

BVwG 10.04.2024, W605 2275708-1 (Be-

schwerdeinhalte, Verbesserungsauftrag) 

BVwG 23.05.2024, W298 2261884-1 (COVID) 

BVwG 16.05.2024, W252 2276589-1 (Pensions-

versicherung, AMS) 

BVwG 15.05.2024, W108 2284624-2 (Exzessiv, 
Aussetzung) 

BVwG 10.04.2024, W605 2284124-1 (Exzessiv, 
Aussetzung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 06.10.2023, 2023-0.273.912 (Data 

Breach, Medienprivileg, Gesundheitsdaten) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

24/2024 vom 19.06.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 13.06.2024, C-229/23, HYA ua II 

• Die bulgarische Staatsanwaltschaft (StA) 
stellte mehrere Anträge auf Telefonüberwa-

chung betreffend vier Personen, die schwe-
rer Straftaten verdächtigt wurden. Die An-
träge der StA enthielten detaillierte individu-
alisierte Begründungen. Genehmigt wurden 
die Anträge am Einreichungstag vom zustän-
digen Gericht mittels Textvorlage ohne indi-
vidualisierte Begründung. Die Zulässigkeit 

dieser Vorgehensweise nach dem Unions-
recht wurde im Verfahren HYA ua I (EuGH 

16.02.2023, C-349/21) bejaht. Das nun mit 
der Sache befasste Gericht stieß bei der An-
wendung der vom EuGH festgehaltenen 
Grundsätze auf Schwierigkeiten. Gerichtliche 
Genehmigungen haben nach dem bulgari-

schen Recht ausdrücklich eine schriftliche 
Begründung zu enthalten, während nach 
dem Unionsrecht eine standardisierte ge-
richtliche Genehmigung in bestimmten Fäl-
len ausreicht. 

Vor diesem Hintergrund fragte das vorle-

gende Gericht den EuGH, ob nationale 
Rechtsvorschriften, die die ausdrückliche An-
gabe von schriftlichen Gründen in der ge-
richtlichen Genehmigung verlangen, unan-

gewendet zu lassen sind. 

Der EuGH hat erwogen: Das Urteil HYA ua I 
kann nicht dahin ausgelegt werden, dass da-

mit ein Begründungsmodell entwickelt wor-
den ist, welches die bulgarischen Behörden 
verpflichten würde, Bestimmungen des nati-
onalen Rechts zur Genehmigung von Über-
wachungsmaßnahmen unangewendet zu 
lassen, weil sie mit dem Unionsrecht unver-
einbar sind. Eine nationale Regelung, nach 

der gerichtliche Entscheidungen zur Geneh-
migung von Überwachungsmaßnahmen 
selbst eine ausdrückliche schriftliche Be-
gründung enthalten müssen, entspricht den 

Anforderungen des Unionsrechts. Nationale 
Gerichte sind nicht verpflichtet, eine solche 

Regelung unangewendet zu lassen. 

Die Anforderungen an eine ausreichende Be-
gründung dürfen vom nationalen Recht nicht 
untergraben werden. Die Mitgliedstaaten 
sollen aber nicht von höheren nationalen An-
forderungen abweichen, auch wenn dies das 
Unionsrecht zulassen würde. 

 

EuGH Schlussanträge 13.06.2024, C-80/23, Mi-
nisterstvo na vatreshnite raboti 

• Über die Beschuldigte eines vorsätzlichen 

Verbrechens sollte eine Polizeiakte angelegt 
werden, die auch biometrische und geneti-
sche Daten erfassen sollte. Die Beschuldigte 
verweigerte die Zustimmung dazu, worauf-
hin die Polizei die zwangsweise Erstellung 
der Akte bei einem bulgarischen Gericht 

beantragte. Das Gericht hatte Zweifel an der 
Zulässigkeit und der Vereinbarkeit der ent-

sprechenden bulgarischen Regelung mit den 
Anforderungen der Richtlinie 2016/680, ins-
besondere hinsichtlich der Verarbeitung sen-

sibler Daten, und legte dem EuGH zwei Fra-
gen zur Vorabentscheidung vor. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Die Richtli-
nie 2016/680 verlangt, dass die Verarbei-
tung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten nur in einer stark begrenzten 

Anzahl von Fällen als "unbedingt erforder-
lich", und damit zulässig, angesehen werden 
darf. Die Erforderlichkeit ist für den jeweils 
eindeutig festgelegten Zweck zu bestimmen. 
Die Prinzipien der Richtlinie (insb Datenmini-

mierung) sind besonders streng zu prüfen. 

Die bulgarische Regelung lässt keinen Raum 

für eine wirksame Beurteilung der "Erforder-
lichkeit" durch die zuständigen Behörden, 
sondern erst durch das überprüfende Ge-
richt. Das führt zu einer diskriminierenden 
und generalisierten Erhebung der biometri-
schen und genetischen Daten der meisten 
beschuldigten Personen, unabhängig von der 

Art und Schwere der Straftat, der sie be-
schuldigt werden, und von den besonderen 
Umständen des Falles. Deshalb ist die bulga-
rische Regelung mit Art 10 der Richtlinie 
2016/680 nicht vereinbar. 

 

Rechtsprechung des OGH 

OGH 26.04.2024, 6Ob210/23k 

• Ein Polizist wurde bei einer Demonstration 
fotografiert und gefilmt. Das Video wurde auf 

Facebook veröffentlicht. Der Polizist wurde 
nicht nur des Amtsmissbrauchs bezichtigt, 
sondern es wurde auch zur Weiterverbrei-
tung aufgerufen, woraufhin ein Shitstorm 
losbrach. Tatsächlich war der Polizist nur 
Glied einer polizeilichen Absperrkette und an 
der behaupteten Amtshandlung überhaupt 

nicht beteiligt. Der Beklagte teilte das Bild 

des Polizisten samt herabsetzendem Text auf 
seinem Facebook-Profil ohne Prüfung auf 
den Wahrheitsgehalt. Der Polizist begehrte 
Ersatz für den immateriellen Schaden, den er 
aufgrund des Shitstorms erlitten hat. Der 

OGH sprach ihm EUR 3.000 zu. 

Der OGH hat erwogen: Schadenersatz nach 
der DSGVO verlangt nicht nur einen schuld-
haften Verstoß gegen die jeweiligen Rechts-
vorschriften und den Eintritt eines Schadens, 
sondern auch einen Kausalzusammenhang 
zwischen Verstoß und eingetretenem Scha-

den. 

Ein Shitstorm ist ein "Sturm der Entrüstung 

im virtuellen Raum" mit zum Teil beleidigen-
den Äußerungen gegen eine Person, der 
durch das Zusammenwirken vieler Menschen 
entsteht. Ein Einzelner kann einen Shitstorm 
nur lostreten oder daran teilnehmen, ihn 

aber nicht allein bewirken. Die Schlagkraft 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=41B2314E180854184BD2ECBCA830B624?text=&docid=287072&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3979596
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270504&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5421820
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270504&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5421820
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=287081&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4913493
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=287081&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4913493
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9de79289-f2f7-47fd-a87a-0714b64866e9&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=17.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=shitstorm&Dokumentnummer=JJT_20240426_OGH0002_0060OB00210_23K0000_000
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eines Shitstorms liegt in der öffentlichen 
Schmähung durch viele Personen, die vom 

Opfer als ungerechte Verurteilung durch die 
Allgemeinheit erlebt wird. 

Jeder Teilnehmer an einem Shitstorm begeht 

durch das Teilen des Postings allein eine Da-
tenschutz- und Bildnisschutzverletzung, die 
einen ideellen Schaden des Polizisten verur-
sacht. Allerdings verursacht ein Shitstorm ei-
nen anderen Schaden, der zusätzliche 
Ängste auslöst, insbesondere über die Ver-

breitung und über zukünftige Anwürfe. Die 
Entwicklung des Schadens ist nicht linear, 
weil jede schädigende Handlung in Kombina-
tion mit dem Aufruf zur Weiterverbreitung 
ein weiteres Verbreiterungs- und damit 

Schadenspotenzial eröffnet. Die Schadens-
entwicklung ist damit potenziell exponentiell, 

sodass sich der Gesamtschaden nicht in be-
grenzt bewertbare Einzelschäden zerteilen 
lässt. 

Die Unaufklärbarkeit der Verursachung eines 
bestimmten Schadens durch einen einzelnen 
Beitrag führt nicht zur Entlastung des einzel-
nen Täters. Der Geschädigte kann den Ersatz 

für den gesamten Schaden im Wege der So-
lidarhaftung auch nur von einem Schädiger 
verlangen, wenn er behauptet und belegt, 
Opfer eines Shitstorms (gewesen) zu sein. 
Die Schwierigkeit, andere Schädiger ausfin-

dig zu machen und das Risiko der Unein-

bringlichkeit ist von den Schädigern zu tra-
gen. Die einzelnen Teilnehmer am Shitstorm 
haben die Schadensaufteilung im Regress-
weg untereinander vorzunehmen. 

Der Schaden des Polizisten besteht in der (i) 
Schädigung des Rufs sowie (ii) empfindli-
chen Kränkung und der dadurch bewirkten 

Ängste und Sorgen. Die Bemessung des 
Schadens ist gemäß § 273 ZPO vorzuneh-
men. Der Polizist hat zwar bereits Zahlungen 
erhalten, dennoch erhält der Polizist beim 
Zuspruch von (weiteren) EUR 3.000 nicht 
mehr als EUR 5.000. Der gesamte Zahlungs-
anspruch ist unzweifelhaft berechtigt. 

 

OGH 15.05.2024, 6Ob20/24w 

• Im Rahmen eines Pflegschaftsverfahrens er-
achtete sich eine Mutter in ihrem Recht auf 
Geheimhaltung verletzt und begehrte ggü 
dem Bund die Feststellung einer Daten-
schutzverletzung nach § 85 Gerichtsorgani-
sationsgesetz (GOG). Das Erstgericht wies 

den Antrag teilweise zurück und teilweise ab. 
Hiergegen wandte sich die Mutter mittels Re-
kurs an den OGH. Mangels Vorliegens einer 
erheblichen Rechtsfrage wies der OGH den 
Antrag der Mutter zurück. 

Der OGH hat erwogen: Die Zulässigkeit des 

Zugangs zum OGH setzt das Vorliegen einer 
erheblichen Rechtsfrage nach § 85 Abs 5 
GOG voraus. Über eine Beschwerde wegen 
einer Verletzung im Grundrecht auf Daten-
schutz im Rahmen der justiziellen Tätigkeit 

ist grundsätzlich im Verfahren außer Streit-
sachen zu entscheiden. Während ein Antrag 

im Verfahren außer Streitsachen kein be-
stimmtes Begehren enthalten muss, stellt 
§ 85 Abs 3 GOG höhere Anforderung an die 

Präzisierungspflicht eines Beschwerdefüh-
rers. Diesen Mindestinhalt in Form einer An-
gabe, worin die Mutter konkret eine Verlet-
zung in ihrem Recht auf Geheimhaltung 
sieht, lässt ihr Antrag vermissen. Vielmehr 
erschöpfte sich das Vorbringen der Mutter in 

der Pauschalbehauptung, vertrauliche Un-
terlagen aus Gerichtsakten, die ihre Person 
betreffen, seien an verfahrensunbeteiligte 
Dritte weitergegeben worden. 

Bereits das Erstgericht hielt fest, dass das 

Vorbringen der Mutter mangels Konkretisie-
rung nicht überprüfbar sei. Nachdem die 

Mutter im Rahmen des Rekurses nicht dar-
gelegt hat, warum diese Beurteilung unrich-
tig sein sollte – und lediglich auf "inkrimi-
nierte Handlungen/Vorgänge" verwiesen hat 
–, vermag das Rechtsmittel der Mutter keine 
erhebliche Rechtsfrage anzusprechen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des OGH: 

• Die Bemessung des immateriellen Schaden-
ersatzes erfolgt nicht im Wege der Rech-

nungslegung, sondern im Wege des § 273 
ZPO (OGH 15.05.2024, 6Ob43/24b). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 23.05.2024, W298 2255416-1 

• Ein Berufsdetektiv hat im Zuge einer Obser-
vierung auch Bilder von der Lebensgefährtin 
der auftragsgemäß zu überwachenden Per-
son (Zielperson) angefertigt, die Beschwerde 
bei der DSB erhob. Die DSB stellte einen Ver-
stoß gegen das Recht auf Geheimhaltung 

fest. Der Detektiv erhob Bescheidbe-
schwerde an das BVwG, das diese abwies. 

Das BVwG hat erwogen: Der Detektiv hat die 

personenbezogenen Bilddaten der Lebens-
gefährtin ohne Rechtfertigungsgrund verar-
beitet. Die Lebensgefährtin war auf den Fo-

tos zu erkennen und wurde auch bezeichnet 
(Zielperson 2). Die Lebensgefährtin war so-
hin zumindest identifizierbar, weshalb der 
Detektiv ihre personenbezogenen Daten ver-
arbeitet hat. Der Detektiv hatte kein berech-
tigtes Interesse an der Verarbeitung dieser 
Daten, weil er damit seinen Auftrag, die ei-

gentliche Zielperson zu observieren, über-
schritten hat. Die Beobachtung und das Fo-
tografieren der Lebensgefährtin waren we-
der für die Ausübung seines Gewerbes als 
Berufsdetektiv noch für die Wahrung der In-

teressen seines Auftraggebers erforderlich. 
Zudem überwog das Geheimhaltungsinte-

resse der Lebensgefährtin. 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob20%2f24w&VonDatum=&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=65bf3369-2487-4332-a646-bf227b9a7c3b&Dokumentnummer=JJT_20240515_OGH0002_0060OB00020_24W0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob43%2f24b&VonDatum=&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e3de5d93-74bf-4964-8ed8-804db5ca7fb5&Dokumentnummer=JJT_20240515_OGH0002_0060OB00043_24B0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=623195b0-d450-4a65-9caa-efd184a06b06&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240523_W298_2255416_1_00
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BVwG 28.08.2023, W214 2226813-1 

• Ein Fluggast brachte eine Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB ein, weil er sich durch 
den Bundesminister für Inneres (BMI) in sei-

nem Recht auf Geheimhaltung verletzt sah. 
Der BMI soll seine personenbezogenen Da-
ten auf Grundlage des PNR-Gesetzes für die 
Flüge zwischen Wien und Brüssel verarbeitet 
haben, ohne dass ein begründeter Verdacht 
vorlag. Da die Verarbeitung verdachtsunab-
hängig erfolgt sei, war nach Ansicht des 

Fluggastes keine taugliche Rechtsgrundlage 
gegeben. Die DSB hielt fest, dass die Verar-
beitung ausdrücklich gesetzlich vorgesehen 
ist und bloß die im PNR-G vorgesehen Daten 
verarbeitet wurden. Zu prüfen, ob das PNR-

G grundrechtskonform ist, obliege nicht der 

DSB. Die DSB wies die Datenschutzbe-
schwerde daher ab. Daraufhin erhob der 
Fluggast Bescheidbeschwerde an das BVwG. 
Das BVwG setzte das Verfahren bis zur Vor-
abentscheidung des EuGH vom 21.06.2022, 
C-817/19, Ligue des droits humains, aus und 
wies die Bescheidbeschwerde in weiterer 

Folge ab. 

Das BVwG hat erwogen: Eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten iSd 3. Haupt-
stücks des DSG ist erfolgt. Die verarbeitende 
Behörde ist eine zuständige Behörde iSd 
§ 36 Abs 2 Z 7 DSG. Bei den verarbeitenden 

Fluggastdaten handelt es sich um personen-

bezogene Daten iSd § 36 Abs 2 Z 1 DSG. 
Nach dem 3. Hauptstück des DSG ist eine 
Verarbeitung rechtmäßig, soweit sie gesetz-
lich vorgesehen ist und für die Erfüllung einer 
Aufgabe erforderlich und verhältnismäßig 
ist. § 4 Abs 1 PNR-G enthält eine Ermächti-

gung für die beim BMI eingerichteten Flug-
gastdatenzentralstelle, die bei ihr eingelang-
ten Fluggastdaten mit Daten aus Fahndungs-
evidenzen und sonstigen sicherheitspolizeili-
chen Datenverarbeitungen abzugleichen und 
das Ergebnis gemeinsam mit den Fluggast-
daten zu verarbeiten, wenn dies der Vorbeu-

gung oder Verfolgung von gerichtlich straf-

baren Handlungen dient. 

Bei Situationen und Ergebnissen, die zu einer 
erhöhten Gefährdungslage führen können, 
darf der BMI auf der Grundlage von § 2 
Abs 5 PNR-G Verordnungen erlassen. Die auf 
dieser Grundlage erlassene Verordnung (die 

PNR-V) sah eine Erstreckung des PNR-G auf 
EU-Flüge für einen Zeitraum von sechs Mo-
naten vor und wurde dreimal jeweils um 
sechs Monate verlängert. 

Laut dem EuGH darf die Verarbeitung der 
Fluggastdaten nur dann auf die PNR-RL und 

somit auf die PNR-V gestützt werden, wenn 
der Mitgliedstaat zum Zeitpunkt der Verar-

beitung mit einer realen und aktuellen oder 
vorhersehbaren terroristischen Bedrohung 
konfrontiert war. Da der BMI glaubhaft aus-
führte, dass zu dem Zeitpunkt aufgrund is-
lamistisch motivierter Terroranschläge und 

des Anstiegs in der Jihadisten-Szene eine 

solche Bedrohung vorlag, war die Verarbei-
tung erforderlich und verhältnismäßig. Zu-

dem war die PNR-V zeitlich befristet und so-
mit ein auf das absolut Notwendige be-
schränkte Mittel zur Terrorismusbekämp-

fung. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Die Zurückweisung einer Datenschutzbe-

schwerde ist rechtmäßig, wenn (i) die Daten-
schutzbeschwerde mangelhaft und der Ver-
besserungsauftrag daher erforderlich war, 
(ii) der Verbesserungsauftrag den gesetzli-
chen Anforderungen entsprach und (iii) der 
Mangelbehebungsauftrag nicht befolgt 

wurde. Der Betroffene machte Verletzungen 
in den Rechten auf Berichtigung und Ge-
heimhaltung geltend. Zur Geltendmachung 
der Verletzung im Recht auf Berichtigung 
hätte der Betroffene die Vorkorrespondenz 
mit dem Verantwortlichen, in der dieses 
Recht ausgeübt wurde, vorzulegen gehabt. 

Da der Betroffene auch nach erfolgtem Ver-
besserungsauftrag keine Vorkorrespondenz 
vorlegte, war die Zurückweisung der Daten-
schutzbeschwerde in diesem Punkt rechtmä-
ßig. Hinsichtlich des Geheimhaltungsrechts 
war die Datenschutzbeschwerde jedoch nicht 

mangelhaft, weshalb der Zurückweisungsbe-
scheid der DSB zu beheben war (BVwG 

16.04.2024, W605 2285496-1). 

• Eine Datenschutzbeschwerde ist zurückzu-
weisen, wenn ihr Angaben (i) zum für ver-
letzt erachteten Recht, (ii) zum Rechtsträ-

ger, dem die Rechtsverletzung zugerechnet 
wird, (iii) zur Rechtzeitigkeit sowie (iv) das 
Begehren, die Rechtsverletzung festzustel-
len, fehlen. Die DSB hat im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Pflicht gehandelt, indem sie einen 
Verbesserungsauftrag erteilt hat (BVwG 
10.04.2024, W605 2275708-1). 

• Das Informationsschreiben zur dritten 
Corona-Schutzimpfung war keine Maßnahme 

des Krisenmanagements gemäß § 24d Abs 2 
Z 5 GTelG 2012, weshalb die Abfrage der 
Daten aus dem Impfregister nicht darauf ge-
stützt werden konnte (BVwG 23.05.2024, 

W298 2261884-1). 

• Die Trägerin einer Pensionsversicherung darf 
Gutachten, die für die Gewährung einer Be-
rufsunfähigkeitspension erstellt wurden, ein-
schließlich der darin befindlichen Gesund-

heitsdaten, an das AMS übermitteln (BVwG 
16.05.2024, W252 2276589-1). 

• Die DSB lehnte die Behandlung der Daten-
schutzbeschwerde als "exzessiv" iSd Art 57 
Abs 4 DSGVO ab, weil der Betroffene inner-

halb von zwei Jahren 42 Beschwerdeverfah-

ren vor der DSB anstrengte. Der VwGH legte 
dem EuGH die Frage vor, wie der Begriff "ex-
zessiv" iSd Art 57 Abs 4 DSGVO auszulegen 
ist. Bis zur Entscheidung des EuGH war das 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2226813-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c923234d-3f60-4520-98d2-876c415a7526&Dokumentnummer=BVWGT_20230828_W214_2226813_1_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=659C9D4F41215DEC156749E510C059F5?text=&docid=261282&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5371518
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=659C9D4F41215DEC156749E510C059F5?text=&docid=261282&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5371518
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2285496-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ebb632f3-1756-4408-aa9c-2f7af17b5a2b&Dokumentnummer=BVWGT_20240416_W605_2285496_1_00_01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2285496-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ebb632f3-1756-4408-aa9c-2f7af17b5a2b&Dokumentnummer=BVWGT_20240416_W605_2285496_1_00_01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2275708-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=58e456e4-edd2-42db-a6bd-1dbd62b3a8c5&Dokumentnummer=BVWGT_20240410_W605_2275708_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2275708-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=58e456e4-edd2-42db-a6bd-1dbd62b3a8c5&Dokumentnummer=BVWGT_20240410_W605_2275708_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2261884-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d30ec48f-f206-4d57-9746-13b1c5887837&Dokumentnummer=BVWGT_20240523_W298_2261884_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2261884-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d30ec48f-f206-4d57-9746-13b1c5887837&Dokumentnummer=BVWGT_20240523_W298_2261884_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2276589-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7fc3a0d4-94c3-4430-90b5-b57b8133cf82&Dokumentnummer=BVWGT_20240516_W252_2276589_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2276589-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7fc3a0d4-94c3-4430-90b5-b57b8133cf82&Dokumentnummer=BVWGT_20240516_W252_2276589_1_00
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Verfahren daher auszusetzen (BVwG 
15.05.2024, W108 2284624-2). 

• Die DSB lehnte die Behandlung der Daten-
schutzbeschwerde als "exzessiv" iSd Art 57 

Abs 4 DSGVO ab, weil der Betroffene inner-
halb von 50 Monaten 19 Datenschutzbe-
schwerden gegen die Einzelabrechnungen 
einer Immobilienkanzlei einbrachte. Der 
VwGH legte dem EuGH die Frage vor, wie der 
Begriff "exzessiv" iSd Art 57 Abs 4 DSGVO 
auszulegen ist. Bis zur Entscheidung des 

EuGH war das Verfahren daher auszusetzen 
(BVwG 10.04.2024, W605 2284124-1). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 06.10.2023, 2023-0.273.912 

• Nachdem das E-Mail-Postfach eines Arztes 
und des von ihm geführten Labors kompro-
mittiert wurde, gelangte eine Excel-Liste mit 
tausenden COVID19-PCR-Test-Ergebnissen 
und personenbezogenen Daten an zwei Me-

dienunternehmen. Nachdem die Medienun-
ternehmen über die geleakten Ergebnisse 
berichteten, beantragte das Labor die Lö-
schung der E-Mail und nach Ablehnung durch 
die Medienunternehmen stellten der Arzt und 
das Labor einen Antrag auf Auskunft, dem 

die Medienunternehmen nicht vollständig 
nachkamen. Vor diesem Hintergrund brach-

ten der Arzt und das Labor Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB ein. Der Arzt behaup-
tete eine Verletzung in seinem Recht auf 
Auskunft und das Labor in seinem Recht auf 
Löschung, Geheimhaltung und Auskunft. Die 

Medienunternehmen beriefen sich darauf, 
dass sie gemäß § 9 DSG dem Medienprivileg 
unterliegen würden und den Arzt und das La-
bor nicht in ihren Rechten verletzt hätten. 
Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde 
mangels Zuständigkeit aufgrund der An-
wendbarkeit des Medienprivilegs nach § 9 

Abs 1 DSG zurück, woraufhin der Arzt und 
das Labor eine Bescheidbeschwerde beim 

BVwG einbrachten. Das BVwG leitete ein 
Normprüfungsverfahren beim VfGH ein, wel-
ches zur Aufhebung des § 9 Abs 1 DSG we-
gen Verfassungswidrigkeit führte. Aufgrund 

der Anlassfallwirkung war § 9 Abs 1 DSG be-
reits vor dessen Außerkrafttreten am 
01.07.2024 auf den vorliegenden Fall nicht 
anzuwenden. 

Die DSB hat erwogen: Das Labor ist als ju-
ristische Person beschwerdelegitimiert, weil 
§ 1 DSG widrigenfalls eine gleichheits- und 

damit verfassungswidrige Norm wäre. Nach-
dem das Medienunternehmen dem Löscher-
suchen nicht nachgekommen ist, hat das La-
bor seinen Antrag gewechselt und Auskunft 

darüber verlangt, welche Daten zu welchem 
Zweck verarbeitet werden und an wen diese 
übermittelt wurden. Damit bestand zum 

Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung kein 
aufrechtes Löschungsersuchen, weshalb das 
Recht auf Löschung nicht verletzt wurde. 

Selbst bei einem aufrechten Löschungsersu-
chen würde gemäß Art 17 Abs 3 lit a DSGVO 

kein Löschungsrecht bestehen, soweit die 
Datenverarbeitung zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung und Information 

erforderlich ist. Da die E-Mail das Kernele-
ment der Medienberichterstattung war, 
würde dessen Löschung den Kerninhalt der 
Berichterstattung vernichten. 

Im Hinblick auf die Auskunftsersuchen ist die 
Verweigerung dann gerechtfertigt, wenn die 

Geheimhaltungsinteressen der Medienunter-
nehmen gegenüber dem Auskunftsinteresse 
des Arztes und des Labors überwiegen, wo-
bei die Interessenabwägung für jede Daten-
art gesondert erfolgen muss. Eines der Me-

dienunternehmen erteilte dem Arzt zwar 
eine Auskunft über seine Stammdaten. Über 

die im Zusammenhang mit der Medienbe-
richterstattung verarbeiteten Daten erteilte 
das Medienunternehmen jedoch keine Aus-
kunft, wodurch es den Arzt in seinem Recht 
auf Auskunft verletzt hat. 

Die Herkunft personenbezogener Daten ist 
gemäß § 31 Abs 1 MedienG von Medienun-

ternehmen nicht zu beauskunften, wenn die 
Daten die Person des Verfassers, Einsenders 
oder Gewährsmannes betreffen. Das Medi-
enunternehmen hat die Auskunft darüber 
also zu Recht verweigert. Das zweite Medi-

enunternehmen erteilte dem Arzt bloß Aus-

kunft im Zusammenhang mit seiner Digital-
Sat-Karte, nicht jedoch hinsichtlich der Me-
dienberichterstattung und verletzte ihn so-
mit ebenfalls in seinem Recht auf Auskunft. 

Da das Labor an beide Medienunternehmen 
das gleiche Auskunftsersuchen gestellt hat, 
war eine einheitliche Vorgehensweise der 

Medienunternehmen hinsichtlich der Lö-
schung der der Berichterstattung zugrunde-
liegenden Nachricht geboten. Der Austausch 
zwischen den Medienunternehmen über die 
an sie gerichteten Auskunftsersuchen lag im 
Schutzbereich der Meinungsäußerungs-/In-
formationsfreiheit. Das Recht der Medienun-

ternehmen überwiegt dem Interesse des La-
bors auf Schutz seiner personenbezogenen 
Daten. Daher wurde das Labor durch den In-
formationsaustausch zwischen den Medien-
unternehmen in seinem Recht auf Geheim-
haltung nicht verletzt. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2284624-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0babc862-28b9-4ecd-a46f-e8dd3ee99704&Dokumentnummer=BVWGT_20240515_W108_2284624_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2284624-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0babc862-28b9-4ecd-a46f-e8dd3ee99704&Dokumentnummer=BVWGT_20240515_W108_2284624_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2284124-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=783913bc-4598-4257-b780-d591deb14375&Dokumentnummer=BVWGT_20240410_W605_2284124_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.273.912&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=17.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a2ef2be5-5c42-4fc5-8653-8ff5e49835e2&Dokumentnummer=DSBT_20231006_2023_0_273_912_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Unionsrechtsakte 

veröffentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 20.06.2024, 8826/20, Namazli/Azerbai-
jan (Überwachung, Anwaltsgeheimnis) 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 20.06.2024, C-182/22 und C-189/22, 
Scalable Capital (Schadenersatz, Data Breach) 

EuGH 20.06.2024, C-590/22, PS (Adresse er-

ronée) (Schadenersatz, Fehlzustellung) 

• Rechtsprechung der Zivilgerichte 

OGH 15.05.2024, 6Ob70/24y (Schadenersatz, 

Versicherung) 

OLG Wien 10.06.2024, 14R48/24t (Auskunft, 
datenschutzfremder Zweck) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 24.05.2024, W271 2269889-1 (Direkt-
werbung, Einwilligung) 

BVwG 23.05.2024, W298 2284122-1 (Initia-

tivantrag, Einwilligung) 

BVwG 13.05.2024, W101 2216385-1 (sachli-

cher Anwendungsbereich) 

BVwG 17.04.2024, W108 2271999-2 (Anbieter 
von Kommunikationsdiensten, Kundendaten) 

BVwG 12.04.2024, W108 2274731-1 (Ausset-
zung, subjektives Recht auf Maßnahmen der 

DSB) 

BVwG 26.04.2024, W256 2253364-1 (Ausset-
zung, Bonitätsscore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 22.05.2024, W298 2263508-1 (Aktiv- 
und Passivlegitimation) 

BVwG 23.04.2024, W605 2289290-1 (Verfah-

renshilfe) 

BVwG 29.05.2024, W101 2246818-1 (Zurück-

ziehung) 

• EU-Rechtsakte 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
25/2024 vom 26.06.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 20.06.2024, 8826/20, Namazli/Azerbai-
jan 

• Ein aserbaidschanischer Häftling wurde von 

seinem Rechtsanwalt besucht und sie berie-
ten sich über ein vor dem EGMR anhängiges 
Verfahren. Der Rechtsanwalt wurde sowohl 
beim Betreten als auch beim Verlassen des 
Gefängnisgebäudes vom Gefängnispersonal 
durchsucht. Dabei stellte das Gefängnisper-
sonal die schriftliche Kopie einer Stellung-

nahme sicher, die der Rechtsanwalt für sei-
nen Mandanten vorbereitet hatte, um diese 

anschließend beim EGMR einzubringen. Das 
Schriftstück wurde dem Gefängnisdirektor 
vorgelegt, der daraufhin die Beschlagnahme 
anordnete. Ein Protokoll über die Beschlag-
nahme wurde nicht angefertigt. 

In seiner Beschwerde an den EGMR behaup-
tete der Rechtsanwalt, dass er wegen der 
Beschlagnahme von Unterlagen, die unter 
den Schutz des Anwaltsgeheimnisses fallen, 
in seinen Rechten gemäß Art 8 EMRK ver-
letzt wurde. Der EGMR stellte eine Verlet-

zung des Art 8 EMRK in Bezug auf die Be-
schlagnahme des anwaltlichen Schriftstücks 
fest und sprach dem Rechtsanwalt eine Ent-
schädigung iHv EUR 4.500 zu. 

Der EGMR hat erwogen: Die Beschlagnahme 
von Schriftstücken, die dem Anwaltsgeheim-
nis unterliegen, ist ein Eingriff in die Rechte 

gemäß Art 8 EMRK, der nur dann zulässig ist, 
wenn er gesetzlich vorgesehen ist, einem le-
gitimen Zweck dient und in einer demokrati-
schen Gesellschaft notwendig ist. 

Das aserbaidschanische Strafvollzugsgesetz 
legt fest, dass ein Anwalt gegen Vorlage sei-
nes Personalausweises ein Gefängnis betre-

ten darf. Gleichzeitig ermächtigt das Straf-
vollzugsgesetz das Gefängnispersonal, die 
Besitztümer von ein- und ausgehenden Per-
sonen zu kontrollieren, ohne dabei zwischen 

den verschiedenen Personenkategorien zu 
unterscheiden. Ferner enthielten die aser-

baidschanischen Regelungen keine Vor-
schriften darüber, wie die Leibesvisitation 
durchzuführen ist. 

Die Durchsuchung einer Person ist ein 
schwerwiegender Eingriff in die Rechte nach 
Art 8 EMRK und bedarf daher einer beson-
ders präzisen gesetzlichen Grundlage. Klare 

und detaillierte Vorschriften zum Schutz ge-
gen möglichen Missbrauch oder Willkür sind 
unerlässlich. 

Die anlasslose Einsichtnahme in anwaltliche 
Schriftstücke ist mit dem durch Art 8 EMRK 

garantierten Schutz des Anwaltsgeheimnis-
ses unvereinbar. 

 

 

 

Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 20.06.2024, C-182/22 und C-189/22, 

Scalable Capital 

• Die Kläger hatten bei Scalable Capital, einer 

Gesellschaft deutschen Rechts, die eine Tra-
ding-App betreibt, einen Account eröffnet 
und dazu bestimmte personenbezogene Da-
ten hinterlegt. Im Jahr 2020 wurden diese 
Daten von unbekannten Dritten abgegriffen, 
ohne dass bisher ein Identitätsdiebstahl oder 
-betrug festgestellt wurde. Die Kläger klag-

ten auf Ersatz des immateriellen Schadens, 
der ihnen durch den Diebstahl ihrer perso-
nenbezogenen Daten entstanden ist. 

Der EuGH hat erwogen: Eine auf Art 82 

DSGVO gestützte Entschädigung in Geld soll 
es ermöglichen, den erlittenen Schaden in 

vollem Umfang auszugleichen, sodass diese 
Bestimmung eine ausschließliche Aus-
gleichsfunktion, keine Abschreckungs- oder 
Straffunktion hat. 

Art 82 DSGVO verlangt nicht, dass die 
Schwere des Verschuldens bei der Bemes-
sung der Höhe des Schadenersatzes berück-

sichtigt wird. Damit die finanzielle Entschä-
digung vollständig und wirksam ist, ist der 
Betrag jedoch so festzulegen, dass er den 
konkret aufgrund des DSGVO-Verstoßes er-
littenen Schaden in vollem Umfang aus-
gleicht. Dieser Grundsatz des vollständigen 

und wirksamen Schadenersatzes für den er-

littenen Schaden könnte durch die Annahme, 
dass eine Körperverletzung von Natur aus 
schwerer wiegt als ein immaterieller Scha-
den, in Frage gestellt werden. 

Bei fehlender Schwere des Schadens kann 
ein Gericht diesen ausgleichen, indem es der 

betroffenen Person einen geringfügigen 
Schadenersatz zuspricht, sofern dieser 
Schadenersatz geeignet ist, den entstande-
nen Schaden in vollem Umfang auszuglei-
chen. 

Der Diebstahl personenbezogener Daten 
stellt für sich genommen keinen Identitäts-

diebstahl oder -betrug dar. Der Ersatz eines 
durch den Diebstahl personenbezogener Da-
ten verursachten immateriellen Schadens 
kann aber nicht auf Fälle beschränkt werden, 
in denen nachgewiesen wird, dass er an-
schließend zu einem Identitätsdiebstahl oder 
-betrug geführt hat. 

 

EuGH 20.06.2024, C-590/22, PS (Adresse er-
ronée) 

• Zwei Mandanten einer deutschen Steuerbe-

ratungskanzlei teilten dieser ihre neue Post-
anschrift mit. Aufgrund eines Fehlers der 

Kanzlei wurde die Steuererklärung aber an 
die alte Adresse der Mandanten verschickt 
und von den neuen Bewohnern an dieser Ad-
resse geöffnet. Die Mandanten erhoben da-

raufhin Klage gegen die Kanzlei und begehr-
ten Schadenersatz zur Wiedergutmachung 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-234266%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-234266%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5545397729371DDA55D5234B942A18EF?text=&docid=287303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7798373
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5545397729371DDA55D5234B942A18EF?text=&docid=287303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7798373
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&pageIndex=0&docid=287305&part=1&doclang=DE&text=&dir=&occ=first&cid=8607778
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&pageIndex=0&docid=287305&part=1&doclang=DE&text=&dir=&occ=first&cid=8607778
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des immateriellen Schadens, der ihnen durch 
die Weitergabe ihrer personenbezogenen 

Daten an Dritte entstanden sein soll. Das 
vorlegende Gericht legte dem EuGH mehrere 
Fragen zu den Voraussetzungen und zur Be-

messung des Schadenersatzanspruchs nach 
Art 82 DSGVO vor. 

Der EuGH hat erwogen: Ein Verstoß gegen 
die DSGVO reicht für sich genommen nicht 
aus, um einen Anspruch auf Schadenersatz 
nach Art 82 Abs 1 DSGVO zu begründen. Die 

Betroffenen müssen auch das Vorliegen ei-
nes durch diesen Verstoß verursachten 
Schadens nachweisen. Dieser Schaden muss 
jedoch keinen bestimmten Schweregrad er-
reichen. Bereits die Befürchtung, dass Daten 

an Dritte weitergegeben wurden, kann zur 
Begründung eines Schadenersatzanspruchs 

reichen, wenn die Befürchtung und ihre ne-
gativen Folgen ordnungsgemäß nachgewie-
sen wurden. Ein Nachweis der tatsächlichen 
Datenweitergabe ist nicht erforderlich. 

Die Kriterien zur Festlegung von Geldbußen 
(Art 83 DSGVO) sind nicht zur Bemessung 
von Schadenersatz heranzuziehen. Ebenso 

wenig zu berücksichtigen sind nationale Vor-
schriften, die zwar ebenfalls personenbezo-
gene Daten schützen sollen, aber die DSGVO 
nicht präzisieren. 

 

Rechtsprechung des OGH 

OGH 15.05.2024, 6Ob70/24y 

• Der Mieter einer Wohnung versuchte im al-
koholisierten Zustand sein Auto vor seiner 
Wohnung zu parken, wobei er über die Park-

platzbegrenzungen hinausfuhr und sein Auto 
dabei beschädigte. Da der Mieter in seiner 
Unfallmeldung an seinen Kaskoversicherer 
behauptete, der Unfall sei aufgrund einer 
plötzlich vor sein Auto laufenden Katze pas-
siert, erhielt er zunächst eine Deckungszu-
sage. Im Zuge einer Nachschau vor Ort fie-

len dem Mitarbeiter der Versicherung die 

vom Vermieter am Gebäude installierten Vi-
deoüberwachungskameras auf. Der Vermie-
ter übermittelte dem Versicherer auf Anfrage 
die Videoaufnahmen des Unfalls, woraufhin 
die Versicherung die Deckung für die Repa-

raturkosten nun ablehnte. Der Mieter 
brachte daraufhin eine Klage gegen seinen 
Vermieter ein und begehrte die Zahlung der 
Reparaturkosten aus dem Titel des Schaden-
ersatzes gemäß Art 82 DSGVO. Nach abwei-
senden Urteilen durch die Erst- und Beru-
fungsgerichte brachte der Mieter eine Revi-

sion beim OGH ein. 

Der OGH hat erwogen: Nach Art 82 DSGVO 
hat jede Person, der wegen eines Verstoßes 

gegen die DSGVO ein Schaden entstanden 
ist, Anspruch auf Schadenersatz gegen den 
Verantwortlichen oder den Auftragsverarbei-
ter. Nach § 29 DSG sind für Schadenersatz-

ansprüche die allgemeinen Bestimmungen 
des bürgerlichen Rechts anwendbar. Der 

Mieter stützte seine Schadenersatzklage da-
rauf, dass der Vermieter durch eine unzuläs-

sige Datenverarbeitung die Deckung der Re-
paraturkosten durch den Versicherer verhin-
dert hätte. 

Der Mieter versucht eine vom Versicherer zu 
Recht verweigerte Versicherungsleistung im 
Zuge einer Schadenersatzklage geltend zu 
machen. Dies liegt außerhalb des Schutz-
zweckes des Art 82 DSGVO. Auch im Lichte 
des Effektivitätsgebots ändert sich das Er-

gebnis nicht, weil eine versuchte Erschlei-
chung einer Versicherungsleistung erfolgt 
ist. Die abweisenden Urteile der Vorinstan-
zen sind aufgrund des mangelnden Rechts-
widrigkeitszusammenhangs zu bestätigen, 

weil der vom Mieter geltend gemachte Scha-
denersatzanspruch nicht vom Schutzzweck 

des Art 82 DSGVO umfasst ist. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung der Zivilge-
richte: 

• Die Auskunftsverpflichtung besteht auch 

dann, wenn das Auskunftsersuchen aus ei-
nem datenschutzfremden Zweck gestellt 
wird. Dient das Auskunftsersuchen der Be-
schaffung von Beweismitteln für eine Rück-
forderungsklage, ist das weder rechtsmiss-

bräuchlich noch schikanös. Die Auskunft ist 
zu erteilen (OLG Wien 10.06.2024, 

14R48/24t). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 24.05.2024, W271 2269889-1 

• Ein Hauseigentümer erhielt von einer von 
ihm beauftragen Hausverwaltung eine Will-
kommensmail mit diversen Anhängen, da-
runter auch Angebote von Drittanbietern. 
Der Hauseigentümer wertete die E-Mail als 

unerlaubte Werbung und zeigte die Hausver-
waltung beim Fernmeldebüro an. Die Haus-
verwaltung brachte vor, dass sie mit der E-

Mail nicht werben wollte und dass der Haus-
eigentümer bei einem von ihm selbst orga-
nisierten Treffen der Zusendung einer sol-

chen E-Mail nicht widersprochen hat. Das 
Fernmeldebüro verhängte aufgrund der Ver-
letzung von § 174 Abs 3 TKG 2021 eine 
Strafe. Die Bescheidbeschwerde der Haus-
verwaltung an das BVwG blieb erfolglos. 

Das BVwG hat erwogen: Die Zusendung 
elektronischer Post zu Zwecken der Direkt-

werbung ist ohne vorherige Einwilligung des 
Empfängers gemäß § 174 Abs 3 TKG 2021 
unzulässig. 

Nicht nur die in der E-Mail selbst enthaltenen 

Informationen, sondern auch die in den An-
hängen enthaltenen Informationen sind da-
bei erfasst. Für die Einordnung als Werbung 

ist es irrelevant, ob es sich um Informatio-
nen zu eigenen oder fremden Produkten 
handelt. Der Begriff der Werbung ist weit 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob70%2f24y&VonDatum=&BisDatum=24.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9d2a6fe2-e0a7-47c5-9991-ded78de62e80&Dokumentnummer=JJT_20240515_OGH0002_0060OB00070_24Y0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=14R48%2f24t&VonDatum=&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=39226bf6-d5ee-4e1d-b211-9ebdb5d9d15a&Dokumentnummer=JJT_20240610_OLG0009_01400R00048_24T0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=14R48%2f24t&VonDatum=&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=39226bf6-d5ee-4e1d-b211-9ebdb5d9d15a&Dokumentnummer=JJT_20240610_OLG0009_01400R00048_24T0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W271+2269889-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e97049ae-9b0c-4f1b-8402-c3ffa3096815&Dokumentnummer=BVWGT_20240524_W271_2269889_1_00
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gefasst und umfasst auch Äußerungen, die 
für eine bestimmte Idee werben oder dafür 

Argumente liefern. 

Das TKG enthält keine Erfordernisse, die eine 
Einwilligung erfüllen muss. Insofern ist auf 

die allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zurückzugreifen. Die Willens-
bekundung kann sowohl ausdrücklich als 
auch konkludent erfolgen. Entscheidend für 
die konkludente Willensbekundung ist, ob 
ein bestimmtes Verhalten unzweifelhaft als 

Einwilligung in den Erhalt von Werbung ver-
standen werden kann. Die bloße Eintragung 
von Kontaktinformationen in Listen oder 
Websites ist keine konkludente Einwilligung. 
Auch nicht die Nichtbeanstandung bereits er-

haltener Werbesendungen. Die Anwesenheit 
bei einer Versammlung oder das Fehlen ei-

nes ausdrücklichen Widerspruchs zur Über-
mittlung von Werbung kann deshalb keine 
Einwilligung nach dem TKG sein, unabhängig 
davon, ob es sich um eine Privatperson oder 
einen Unternehmer handelt. 

Ob es sich bei dem Adressaten und Empfän-
ger der E-Mail um eine Firma oder Privatper-

son, einen Verbraucher oder Unternehmer 
handelt, ist für die gesetzliche Bestimmung 
des § 174 Abs 3 TKG 2021 unerheblich. 

Bei der Zusammenstellung einer Zusendung 
ist die der Bedeutung der Sache gebührende 

Sorgfalt aufzubringen. Dabei muss ein gut 

funktionierendes Kontrollsystem eingerich-
tet sein, um die Zusendung von Werbeinhal-
ten ohne Einwilligung zu verhindern. Durch 
das Nichtvorliegen eines solchen Systems 
handelte die Hausverwaltung zumindest 
fahrlässig. 

 

BVwG 23.05.2024, W298 2284122-1 

• Die Unterstützerin eines Initiativantrags iSd 
§ 6 NÖ STRÖG brachte eine Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB ein, weil sie sich vom 

Bürgermeister in ihrem Recht auf Geheim-
haltung für verletzt erachtete. Die Unterstüt-

zerin brachte vor, dass sie vom Bürgermeis-
ter zwei Schreiben erhalten hatte, eines mit 
Werbung der ÖVP NÖ und eines mit einer 
Verständigung über das Ergebnis der Be-

handlung des Initiativantrags. Der Bürger-
meister hatte die Adressdaten der Unterstüt-
zerin aus dem Initiativantrag entnommen, 
den sie unterschrieben hatte. Hinsichtlich 
der Werbung erstattete der Datenschutzbe-
auftragte der ÖVP NÖ eine Stellungnahme 
und führte aus, dass das Schreiben von der 

ÖVP NÖ stammte und diese daher Verant-
wortliche sei. Die Daten seien rechtmäßig 
aus dem Wählerregister entnommen wor-

den. 

Hinsichtlich des Ergebnisses des Initiativan-
trags nahm der Magistratsdirektor Stellung 
und führte aus, dass der Bürgermeister dazu 

verpflichtet sei, den Zustellungsbevollmäch-
tigten über das Ergebnis zu unterrichten, 

und dieser in Folge die Unterstützer zu be-
nachrichtigen hat. Da sich dies in der Praxis 

jedoch als schwierig bzw unmöglich erwiesen 
hat, wäre § 8 Abs 4 NÖ STRÖG so auszule-
gen, dass die Unterstützer konkludent mit 

der Unterzeichnung des Initiativantrags auch 
in die Verständigung vom Ergebnis einwilli-
gen würden. Die DSB gab der Datenschutz-
beschwerde statt und stellte eine Verletzung 
des Rechts auf Geheimhaltung der Unter-
stützerin durch den Bürgermeister fest, wel-

cher in Folge eine (erfolglose) Bescheidbe-
schwerde erhob. 

Das BVwG hat erwogen: Der Bürgermeister 
hat als staatliche Behörde iSd § 1 Abs 2 DSG 
gehandelt und personenbezogene Daten der 

Unterstützerin verarbeitet. Für einen be-
hördlichen Eingriff in das Grundrecht auf Da-

tenschutz ist eine gesetzliche Grundlage er-
forderlich, die hinreichend determiniert ist 
und der Eingriff muss verhältnismäßig sein. 
Der Bürgermeister berief sich auf § 8 Abs 4 
NÖ STRÖG, wonach er den Zustellungsbe-
vollmächtigten des Initiativantrags vom Er-
gebnis der Behandlung zu verständigen hat. 

Diese Bestimmung erlaubt jedoch nicht die 
Verständigung aller Unterstützer durch den 
Bürgermeister, sondern verpflichtet den Zu-
stellungsbevollmächtigten dazu. Die Verar-
beitung kann daher nicht auf § 8 Abs 4 NÖ 
STÖG gestützt werden. Auch eine konklu-

dente Einwilligung der Unterstützerin in die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Da-
ten konnte nicht angenommen werden, weil 
sie diese nicht in informierter Weise und un-
missverständlich abgegeben hatte. Hierfür 
hätte sie mit einer eindeutig bestätigenden 
Handlung einwilligen müssen, was gerade 

nicht geschehen ist. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Der sachliche Anwendungsbereich der 

DSGVO ist gemäß Art 2 Abs 1 DSGVO auch 
für die nichtautomatisierte Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten eröffnet, die in einem 
Dateisystem gespeichert sind oder gespei-
chert werden sollen. Werden physische Ko-
pien von Beilagen, die personenbezogene 

Daten enthalten, manuell an Teilnehmer ei-
ner Sitzung übergeben, ist der sachliche An-
wendungsbereich der DSGVO eröffnet, wenn 
die Beilagen in einem Dateisystem abgespei-
chert werden (BVwG 13.05.2024, W101 
2216385-1). 

• Anbieter von Kommunikationsdiensten sind, 

sofern eine befugte Behörde (Gericht, 
Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei) ein Aus-
kunftsbegehren betreffend die Übermittlung 

von Kundendaten stellt, unter anderem ge-
mäß § 181 Abs 9 TKG 2021 verpflichtet, die 
entsprechenden Auskünfte zu erteilen 

(BVwG 17.04.2024, W108 2271999-2). 

• Das Beschwerdeverfahren wird bis zur Ent-
scheidung des EuGH, ob Betroffene ein 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2284122-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=12ac402e-caaf-4882-bf1c-2b39e131beef&Dokumentnummer=BVWGT_20240523_W298_2284122_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2216385-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0bba974c-0dd5-4d7b-8d1d-1941e239f649&Dokumentnummer=BVWGT_20240513_W101_2216385_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2216385-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0bba974c-0dd5-4d7b-8d1d-1941e239f649&Dokumentnummer=BVWGT_20240513_W101_2216385_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2271999-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4592f2a3-b508-4755-984a-ee7074999d75&Dokumentnummer=BVWGT_20240417_W108_2271999_2_00
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subjektives Recht auf das Ergreifen be-
stimmter Maßnahmen durch die Aufsichtsbe-

hörde haben, ausgesetzt (BVwG 
12.04.2024, W108 2274731-1). 

• Das Beschwerdeverfahren wird bis zur Klä-

rung der Frage durch den EuGH, welche aus-
sagekräftigen Informationen über die invol-
vierte Logik einer automatisierten Entschei-
dungsfindung dem Betroffenen gemäß 
Art 15 Abs 1 lit h DSGVO zur Verfügung zu 
stellen sind, ausgesetzt (BVwG 26.04.2024, 

W256 2253364-1). 

• Wird eine Datenverarbeitung nicht nachge-
wiesen, ist weder der Verantwortliche pas-
siv- noch der Betroffene aktivlegitimiert 

(BVwG 22.05.2024, W298 2263508-1). 

• Zum Klären der Fragen, ob (i) eine Be-
schwerdeerhebung verfristet (präkludiert) 
ist und (ii) ein Auskunftsersuchen ordnungs-
gemäß beantwortet worden ist, ist das Be-
reitstellen eines Rechtsanwalts als Verfah-
renshelfer mangels besondere rechtliche und 

technische Schwierigkeiten nicht erforderlich 
(BVwG 23.04.2024, W605 2289290-1). 

• Wird die Bescheidbeschwerde zurückgezo-
gen, ist das Verfahren als gegenstandslos 
einzustellen (BVwG 29.05.2024, W101 
2246818-1). 

 

EU-Rechtsakte 

• Am 19.06.2024 wurde die "VO (EU) 

2024/1620 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Errich-
tung der Behörde zur Bekämpfung von Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung … " im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht. 

• Am 19.06.2024 wurde die "VO (EU) 

2024/1624 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Verhin-
derung der Nutzung des Finanzsystems für 
Zwecke der Geldwäsche oder der Terroris-

musfinanzierung" im Amtsblatt der EU veröf-
fentlicht. 

• Am 19.06.2024 wurde die "RL (EU) 

2024/1640 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. Mai 2024 über die 
von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Me-
chanismen zur Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems für Zwecke der Geldwä-
sche oder der Terrorismusfinanzierung, zur 

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und 
zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie 
(EU) 2015/849" im Amtsblatt der EU veröf-
fentlicht. 

• Am 19.06.2024 wurde die "Richtlinie (EU) 

2024/1654 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Ände-
rung der Richtlinie (EU) 2019/1153 in Bezug 
auf den Zugang zuständiger Behörden zu 
zentralen Bankkontenregistern über das Ver-
netzungssystem und auf technische 

Maßnahmen zur Erleichterung der Verwen-
dung von Transaktionsaufzeichnungen" im 

Amtsblatt der EU veröffentlicht. 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2274731-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e2edab09-d7cb-4a49-a280-df936bcb0fe8&Dokumentnummer=BVWGT_20240412_W108_2274731_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2274731-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e2edab09-d7cb-4a49-a280-df936bcb0fe8&Dokumentnummer=BVWGT_20240412_W108_2274731_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2253364-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=19012814-3043-4310-aadd-31d39655b216&Dokumentnummer=BVWGT_20240426_W256_2253364_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2253364-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=19012814-3043-4310-aadd-31d39655b216&Dokumentnummer=BVWGT_20240426_W256_2253364_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2263508-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8ae14ef1-ecd0-454f-b42d-760b3018907d&Dokumentnummer=BVWGT_20240522_W298_2263508_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2289290-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5b83ce44-9a01-4b45-9b3c-e73b7340087d&Dokumentnummer=BVWGT_20240423_W605_2289290_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2246818-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5f31cd0a-e4c4-485d-9ca1-dc987161651e&Dokumentnummer=BVWGT_20240529_W101_2246818_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2246818-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5f31cd0a-e4c4-485d-9ca1-dc987161651e&Dokumentnummer=BVWGT_20240529_W101_2246818_1_00
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401654
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 25.06.2024, 23215/21, Vlaisa-
vljevikj/Nordmazedonien (Energieversorgung, 
öffentliche Daten) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 17.05.2024, Ro 2022/04/0026 (Bewer-
tungsplattform, Hotelbetreiber) 

VwGH 28.05.2024, Ro 2021/04/0034 (Kre-

ditauskunftei, Geschäftsführer, Bonität) 

VwGH 17.05.2024, Ra 2023/04/0005 (Sinus-

Geo-Milieus, statistische Wahrscheinlichkeits-
werte, weltanschauliche Überzeugung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 03.06.2024, W211 2263700-1 (Rollen-

verteilung, COVID) 

BVwG 03.06.2024, W211 2273051-1 (justizielle 
Tätigkeit) 

BVwG 03.06.2024, W211 2262341-1 (COVID, 

Aussetzung) 

BVwG 05.06.2024, W252 2288636-1 (Säumnis) 

• Rechtsakte 

 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
26/2024 vom 03.07.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 25.06.2024, 23215/21, Vlaisa-
vljevikj/Nordmazedonien 

• Der Betroffene machte bei der zuständigen 

nationalen Behörde (Direktion für den 
Schutz personenbezogener Daten) eine Da-
tenschutzbeschwerde geltend und brachte 
vor, durch einen Wärmelieferanten in seinem 
Recht auf Schutz seiner personenbezogenen 
Daten verletzt worden zu sein. Dieser soll 
dem Betroffenen Rechnungen geschickt ha-

ben, obwohl in seiner Wohnung keine Hei-
zungen installiert waren und er keinen Ver-

trag mit dem Wärmelieferanten abgeschlos-
sen hatte. Der Wärmelieferant stütze sich 
auf das nationale Energiegesetz und brachte 
vor, die Verarbeitung sei rechtmäßig gewe-
sen, weil er die Daten vom vorherigen Ver-

sorger erhalten hatte und berechtigt sei, die 
Daten zu verarbeiten, um Zahlungen einzu-
ziehen. Die Direktion wies die Datenschutz-
beschwerde ab und argumentierte dies mit 
dem berechtigten Interesse des Wärmeliefe-
ranten, die Wärmemenge in Rechnung zu 

stellen und erachtete die Verarbeitung als 
rechtmäßig iSd Energiegesetzes. 

Der Betroffene ging gegen die Entscheidung 
der Direktion beim Verwaltungsgericht vor 

und hielt fest, dass die herangezogene Be-
stimmung auf seinen Fall nicht anzuwenden 
sei, weil dies bloß für Wärmeverbraucher an-

zuwenden wäre. Er habe aber nie einen Ver-
trag geschlossen, daher sei bereits der 
frühere Versorger unrechtmäßig an seine 
Daten gelangt. Nachdem das Verwaltungs-
gericht dem Betroffenen Recht gab, hob das 
Oberverwaltungsgericht dieses Urteil wieder 
auf und argumentierte im Wesentlichen wie 

die Direktion. Der Betroffene machte nun-
mehr eine Verletzung des Art 8 EMRK vor 
dem EGMR geltend, weil die inländischen Be-
hörden es versäumt hätten, ihn vor der 

rechtswidrigen Erhebung und Verwendung 
seiner personenbezogenen Daten zu schüt-

zen. Die nordmazedonische Regierung trug 
vor, dass der Betroffene die sechsmonatige 
Frist zur Antragstellung nicht eingehalten 
und den innerstaatlichen Rechtsweg nicht 
ausgeschöpft habe. 

Der EGMR hat erwogen: Da der Betroffene 
nicht die zugrundeliegenden Bestimmungen 

selbst als verfassungsrechtlich bedenklich 
hielt, sondern vielmehr die Versäumnis der 
Behörden und somit die Anwendung des Ge-
setzes auf seinen Fall rügte, war keine Ver-
fassungsbeschwerde durch den Betroffenen 
erforderlich. Zudem kann die Klage nicht we-

gen der Nichteinhaltung der sechsmonatigen 

Frist abgewiesen werden, weil das Abwarten 
des Betroffenen auf die endgültige Erledi-
gung seiner verwaltungsrechtlichen Be-
schwerde angemessen war, bevor er eine 
Beschwerde beim EGMR eingereicht hat. Es 

steht jedenfalls fest, dass der Wärmeliefe-
rant die personenbezogenen Daten des Be-

troffenen verarbeitet hat. Dass die Daten im 
Grundbuch eingetragen und somit auf der 
Website des Grundbuchamts öffentlich zu-

gänglich und abrufbar waren ändert nichts 
daran, dass die Daten dem Schutz von Art 8 
EMRK unterliegen. Der Wärmelieferant war 
nicht berechtigt, die Daten des Betroffenen 
zu verarbeiten und hat ihn in seinen Rechten 
nach Art 8 EMRK verletzt. 

Der nordmazedonische Staat hat eine posi-
tive Verpflichtung zur Gewährleistung des 
Rechts des Betroffenen auf Achtung des Pri-
vatlebens. Die Wärmeversorger sind durch 
das Energiegesetz zwar berechtigt, Daten zu 

verarbeiten, um das ordnungsgemäße Funk-
tionieren des Wärmeversorgungssystems als 

Angelegenheit des öffentlichen Interesses zu 
gewährleisten. Der Betroffene machte je-
doch geltend, dass er nie einen Vertrag mit 
einem Wärmelieferanten abgeschlossen 
hatte, worauf weder die Direktion noch das 
Oberverwaltungsgericht eingegangen sind. 
Damit wurde der Kern des vom Betroffenen 

geltend gemachten Anspruchs nie wirklich 
geprüft, weil es an einer umfassenden Prü-
fung der Frage gefehlt hat, ob die Speiche-
rung und Verwendung der Daten in Erman-
gelung eines vertraglichen Verhältnisses 
zwischen dem Betroffenen und dem Wärme-

lieferanten dem legitimen Ziel des Energie-
gesetzes entsprachen. Vor diesem Hinter-
grund haben die nationalen Gerichte das 
Recht des Betroffenen auf Achtung seines 
Privatlebens nicht wirksam geschützt. Es 
liegt eine Verletzung des Art 8 EMRK vor. 
Achtung: Die Beschwerdefrist an den EGMR 

ist in der Zwischenzeit auf vier Monate her-
abgesetzt worden! 

 

Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 17.05.2024, Ro 2022/04/0026 

• Die auf einer Bewertungsplattform für Reisen 

gelisteten Betreiber eines Hotels forderten 
die Löschung aller ihrer personenbezogenen 
Daten einschließlich der Bewertungen. Die 
Bewertungsplattformbetreiberin ist diesem 

Löschersuchen nicht nachgekommen, weil 
die Datenverarbeitung im berechtigten Inte-
resse der Plattform und ihrer Nutzer liege 
und durch die Meinungsäußerungsfreiheit 
und das Informationsinteresse der Öffent-
lichkeit geschützt sei. Die DSB und das 
BVwG wiesen die Beschwerden der Hotelbe-

treiber mangels Rechtswidrigkeit der Daten-
verarbeitung ab. Der VwGH wies die ordent-
liche Revision ab. 

Der VwGH hat erwogen: Die Wahrnehmung 
des Rechts auf Meinungs- und Informations-
freiheit kann ein berechtigtes Interesse iSd 
Art 6 Abs 1 lit f DSGVO sein. Dementspre-

chend sieht Art 17 Abs 3 lit a DSGVO eine 
Ausnahme vom Recht auf Löschung vor, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-234420%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-234420%22]}
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=7d111da9-81fa-4dbf-982c-929f60f44f10&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=JWT_2022040026_20240517J00
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soweit die Datenverarbeitung zur Ausübung 
dieser Rechte erforderlich ist. Die Bewer-

tungsplattform ermöglicht Meinungsäuße-
rungen und strukturierte Suchen, was der 
Ausübung der Meinungsäußerungsfreiheit 

dient. Daher ist die damit verbundene Da-
tenverarbeitung zur Wahrung eines berech-
tigten Interesses erforderlich. Dass die Da-
ten nur für einen kleinen Teil der Öffentlich-
keit relevant sind, ändert nichts an dem 
grundsätzlichen Vorliegen eines berechtigten 

Interesses, kann aber bei der Interessenab-
wägung berücksichtigt werden. 

Die Bewertungen betreffen die Erbringung 
von Dienstleistungen gegenüber Dritten und 
damit ein Verhalten in der Öffentlichkeit. Die 

verarbeiteten Daten fallen daher in die Sozi-
alsphäre der Hotelbetreiber, die einen gerin-

geren Schutz als der Kernbereich der Pri-
vatsphäre (zB Daten zum Sexualleben) ge-
nießt. Der bloße Umstand, dass sich die Ein-
griffsintensität einer Datenverarbeitung 
durch die Änderung maßgeblicher Umstände 
(zB Betriebsübergabe) in Zukunft ändern 
kann, führt für sich genommen nicht dazu, 

dass eine solche Datenverarbeitung von 
vornherein nicht der Sozial- bzw Berufs-
sphäre zuzurechnen wäre. 

Wer Dienstleistungen öffentlich anbietet, 
muss mit Beobachtung und Kritik rechnen 

und die Bewertungsplattform auf unberech-

tigte Kritik prüfen. Dies ist auch zumutbar, 
weil die Bewertungsplattform es ermöglicht, 
per E-Mail über neue Bewertungen informiert 
zu werden und zu Kommentaren Stellung zu 
nehmen. Die Bewertungsplattformbetreibe-
rin hat hinreichende Maßnahmen ergriffen, 
um missbräuchliche Verwendungen durch 

Nutzer einzuschränken bzw den Betroffenen 
zu ermöglichen, sich gegen Kommentare zu 
wehren. Da die Datenverarbeitung rechtmä-
ßig ist, besteht kein Löschungsanspruch der 
Hotelbetreiber. 

 

VwGH 28.05.2024, Ro 2021/04/0034 

• Eine Kreditauskunftei hatte zu einem Ge-
schäftsführer einer GmbH unter anderem ei-
nen Hinweis über dessen Insolvenz in ihrer 

Wirtschaftsdatenbank gespeichert. Nach Ab-
schluss des Insolvenzverfahrens erhob der 
Geschäftsführer Datenschutzbeschwerde 
und begehrte die Löschung des Eintrags. Die 
DSB wies die Datenschutzbeschwerde ab, 
wogegen der Geschäftsführer Bescheidbe-
schwerde erhob. Das BVwG gab der Be-

scheidbeschwerde statt und trug der Kre-
ditauskunftei die Löschung des Eintrags auf. 
Die Kreditauskunftei erhob Revision beim 

VwGH, der diese zurückwies. 

Der VwGH hat erwogen: Die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
nach Art 6 Abs 1 lit f DSGVO verlangt eine 

fallbezogene Interessenabwägung zwischen 
den Interessen der Kreditauskunftei und den 

Interessen, Grundrechten und Grundfreihei-
ten des Geschäftsführers. Das BVwG hat die 

Interessenabwägung anhand der konkreten 
Umstände des Einzelfalls und der Rechtspre-
chung des EuGH vorgenommen. Die Insol-

venz des Geschäftsführers der GmbH ist 
nicht bonitätsrelevant für die Gesellschaft, 
weil sie weder ein Ausschlussgrund für die 
Bestellung noch ein zwingender Grund für 
seine Abberufung ist. Die Haftung des Ge-
schäftsführers gegenüber Dritten ist delikti-

scher Natur und mit der Haftbarkeit von 
Dienstnehmern vergleichbar. Die Verarbei-
tung der Insolvenzdaten des Geschäftsfüh-
rers durch die Kreditauskunftei ist daher 
nicht zur Wahrung ihrer berechtigten Inte-
ressen oder der ihrer Kunden erforderlich. 

Auch überwiegt das Interesse des Geschäfts-

führers an der Löschung des Eintrags, weil 
dieser die Gefahr einer Missinterpretation 
seiner Bonität und seiner organschaftlichen 
Verpflichtungen mit sich bringt. Die Revision 
zeigt keine grundsätzliche Rechtsfrage auf, 
die eine Korrektur der Interessenabwägung 
des BVwG erfordert. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des VwGH: 

• Die in der Marketingbranche als Sinus-Geo-

Milieus bekannten anonymen statistischen 
Wahrscheinlichkeitswerte verwandeln sich in 

personenbezogene Daten, wenn sie einer 
natürlichen Person zugeordnet werden. 
Gleichzeitig gehen aus ihnen die weltan-
schaulichen Überzeugungen der Person her-
vor, der sie zugeordnet werden (irrelevant 

ist, dass diese Person beim Berechnen der 
Sinus-Geo-Milieus nicht einmal bekannt ist). 
Das Einhalten genehmigter Verhaltensregeln 
kann eine rechtswidrige Datenverarbeitung 
nicht rechtfertigen (VwGH 17.05.2024, 
Ra 2023/04/0005). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 03.06.2024, W211 2273051-1 

• Ein Richter des Landesgerichts für Strafsa-

chen (LG) übermittelte aufgrund eines Ersu-
chens gemäß § 360 ASVG Verfahrens- und 
Gerichtsakten an die GKK (nunmehr ÖGK), 
die PVA und das Sozialministerium zur straf- 
und regressrechtlichen Verfolgung. Der Be-
schuldigte fühlte sich von der Vorgehens-
weise in seinem Recht auf Geheimhaltung 

verletzt und erhob Datenschutzbeschwerde 
bei der DSB gegen den Richter und das LG. 
Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde 
gegen den Richter ab und gegen das LG zu-
rück. Aufgrund der weit auszulegenden jus-

tiziellen Tätigkeit sei die DSB nicht zustän-
dig. Dagegen erhob der Beschuldigte (erfolg-

lose) Bescheidbeschwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Der Richter ist als 
Rechtsprechungsorgan dem LG zuzuordnen. 
Die Eigenschaft eines datenschutzrechtlich 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro2021%2f04%2f0034&VonDatum=&BisDatum=02.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f48daf4a-63c4-4ae4-a898-2ced61f1bbc3&Dokumentnummer=JWT_2021040034_20240528J00&ShowPrintPreview=True
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0005&VonDatum=&BisDatum=30.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=82bbb30f-4fb0-468f-a602-d9c59f226019&Dokumentnummer=JWT_2023040005_20240517L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0005&VonDatum=&BisDatum=30.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=82bbb30f-4fb0-468f-a602-d9c59f226019&Dokumentnummer=JWT_2023040005_20240517L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2273051-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=12d01024-e364-4b7a-9f70-dc0fc13e6388&Dokumentnummer=BVWGT_20240603_W211_2273051_1_00
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Verantwortlichen kommt ihm nicht zu. Im 
Bereich der Gerichtsbarkeit (justizielle Tätig-

keiten) kommt dabei dem jeweils verfah-
rensführenden Gericht die Eigenschaft als für 
die Verarbeitung Verantwortlichen in Be-

tracht, wenn Verfahrensbestimmungen die 
konkrete gerichtliche Zuständigkeit anord-
nen. Da sich der Richter mit der Datenüber-
mittlung innerhalb der Verfahrensordnung 
bewegte, kommt die Eigenschaft als Verant-
wortlicher dem LG zu. 

Im Falle der Zurückweisung einer Daten-
schutzbeschwerde durch die DSB ist Sache 
des Beschwerdeverfahrens lediglich die 
Frage deren Rechtmäßigkeit. Hinsichtlich der 
Datenschutzbeschwerde gegen das LG ist die 

in Art 55 Abs 3 DSGVO genannte "justizielle 
Tätigkeit" weit zu verstehen. Diese ist nicht 

ausschließlich auf die Erlassung von Ent-
scheidungen in konkreten Rechtssachen be-
schränkt. Auch die Datenübermittlung iS 
§ 360 ASVG fällt unter die justizielle Tätig-
keit eines Gerichts. Die DSB war für die Da-
tenschutzbeschwerde daher nicht zuständig. 

Für die Rüge einer Datenschutzverletzung 

durch ein Gericht in Ausübung der justiziel-
len Tätigkeit steht dem Beschuldigten der 
Rechtschutzbehelf des § 85 GOG zur Verfü-
gung. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Der Empfänger eines "Impferinnerungs-
schreibens" hat seine Datenschutzbe-
schwerde gegen den falschen Verantwortli-
chen gerichtet. Richtet sich eine Daten-

schutzbeschwerde unzweifelhaft gegen eine 
bestimmte Person oder Stelle, welche die 
Datenverarbeitung nicht zu verantworten 
hat, dann ist die Datenschutzbeschwerde ab-
zuweisen. Überdies konnte das Versenden 
des "Impferinnerungsschreibens" auf § 750 
Abs 1a und 2 ASVG gestützt werden 

(BVwG 03.06.2024, W211 2263700-1). 

• Die Rechtsfrage der datenschutzrechtlichen 
Rollenverteilung beim Zugriff auf den Patien-
tenindex sowie auf das zentrale Impfregister 
für den Versand von COVID-

Impferinnerungsschreiben ist beim VwGH 
anhängig. Zudem liegen dem BVwG etwa 
750 Bescheidbeschwerden zu dieser Rechts-
frage vor. Aus Gründen der Prozessökono-
mie gilt es, die gleiche Rechtsfrage nicht ne-
beneinander in mehreren Verfahren zu erör-
terten. Um das Verfahren zu vereinfachen 

und die Parteien vor unnötigen Revisionen 
beim VwGH zu schützen, wird das Verfahren 
ausgesetzt (BVwG 03.06.2024, 
W211 2262341-1). 

• Säumnisbeschwerden sind bei der belangten 
Behörde einzubringen, sofern das Verwal-

tungsverfahren noch bei dieser anhängig ist. 
Wenn die belangte Behörde bereits einen 
(negativen) Bescheid erlassen hat, liegt 

faktisch keine Säumnis vor (BVwG 
05.06.2024, W252 2288636-1). 

 

Rechtsakte 

• Am 28.06.2024 wurde das "Bundesgesetz, 
mit dem das Datenschutzgesetz geändert 
wird" kundgemacht (BGBl I 2024/62). Mit 
dieser Novelle wird das sogenannte Medien-

privileg (§ 9 DSG) neugefasst, weil der VfGH 
den alten § 9 DSG als verfassungswidrig auf-
gehoben hat. Darüber hinaus enthält die 
DSG-Novelle redaktionelle Anpassungen. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2263700-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=05759a24-5941-4f98-84fa-2824cd19ba1a&Dokumentnummer=BVWGT_20240603_W211_2263700_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=W211+2262341-1&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2de4aa29-31d2-4d69-9a6f-d084560c271b&Dokumentnummer=BVWGT_20240603_W211_2262341_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=W211+2262341-1&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2de4aa29-31d2-4d69-9a6f-d084560c271b&Dokumentnummer=BVWGT_20240603_W211_2262341_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2288636-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=60f4da01-489a-4328-9318-46954d012919&Dokumentnummer=BVWGT_20240605_W252_2288636_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2288636-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=60f4da01-489a-4328-9318-46954d012919&Dokumentnummer=BVWGT_20240605_W252_2288636_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/62/20240628?ResultFunctionToken=23b74ea6-9b00-498b-b366-c70aad49a6c8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 06.06.2024, Ra 2022/04/0008 (Ermitt-
lungspflicht, Zurückverweisung) 

VwGH 06.06.2024, Ra 2023/04/0280 (voller 

Beweis, Zurückverweisung) 

VwGH 06.06.2024, Ra 2023/04/0004; Ra 
2023/04/0006 (Zurückziehung der Daten-

schutzbeschwerde im Verfahren vor dem VwGH 
nicht möglich) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 23.04.2024, W292 2248672-1 (automa-

tisierte Entscheidungsfindung, Auskunft über 
Berechnung des Bonitätsscores) 

BVwG 28.05.2024, W176 2249328-1 (Kunden-
bindung, Verantwortlichkeit, Geldbuße iHv EUR 

8 Mio behoben) 

BVwG 28.06.2023, W214 2245388-1 (ERsB) 

BVwG 03.06.2024, W292 2282284-1 (Geld-

buße, Fachärztin) 

BVwG 06.06.2024, W108 2280859-1 (Medien-
privileg, Redaktionsgeheimnis, juristische Per-

sonen) 

BVwG 18.04.2024, W137 2248575-1 (Erleichte-

rungsgebot, Geldbuße iHv EUR 9,5 Mio auf 
EUR 0,5 Mio herabgesetzt) 

BVwG 13.05.2024, W101 2249293-1 (Daten-

schutzbehörde, Mitwirkungspflicht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 06.05.2024, W108 2281246-1 (Ein-
spruch, Geldbuße) 

BVwG 11.07.2023, W214 2257639-1 (COVID, 

Gesundheitsdaten) 

BVwG 12.06.2024, W211 2267466-2; W211 

2280883-2 (Obsorge, Wiederaufnahme) 

BVwG 06.06.2024, W287 2268623-1 (Zurück-
ziehung) 

• Rechtsakte 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

27/2024 vom 10.07.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 06.06.2024, Ra 2022/04/0008 

• Die Teilnehmerin einer Gruppe zur Stressbe-
wältigung erachtete sich in ihrem Recht auf 

Geheimhaltung verletzt, weil die Betreiberin 
der Gruppe Chatverläufe an den Ex-Freund 
der Teilnehmerin weitergeleitet haben soll. 
Die DSB gab der Datenschutzbeschwerde 
der Teilnehmerin statt. Der von der Betrei-
berin der Gruppe erhobenen Bescheidbe-
schwerde gab das BVwG insofern statt, als 

es den Bescheid behob und die Angelegen-
heit zur Verfahrensergänzung und Erlassung 

eines neuen Bescheids an die DSB zurück-
verwies. Aufgrund der dagegen erhobenen 
außerordentlichen Amtsrevision der DSB be-
hob der VwGH den Zurückverweisungsbe-
schluss des BVwG wegen Rechtswidrigkeit 

des Inhalts. 

Der VwGH hat erwogen: Die nach § 28 Abs 3 
Satz 2 VwGVG bestehende Zurückverwei-
sungsmöglichkeit stellt eine Ausnahme von 
der grundsätzlichen meritorischen Entschei-
dungszuständigkeit der Verwaltungsgerichte 

dar. Das BVwG wich insofern von der stRsp 
des VwGH ab, als die Voraussetzungen für 
eine Aufhebung und Zurückverweisung der 
Angelegenheit an die DSB mangels gravie-

render Ermittlungslücken nicht vorlagen. 
Eine Zurückverweisung ist regelmäßig nur 
dann zulässig, wenn die Verwaltungsbehörde 

jegliche erforderliche Ermittlungstätigkeit 
unterlassen hat, die zur Ermittlung des maß-
gebenden Sachverhalts gesetzten Ermitt-
lungsschritte völlig ungeeignet waren oder 
von der Verwaltungsbehörde bloß ansatz-
weise ermittelt wurde. Solche – einen Zu-
rückweisungsbeschluss rechtfertigende – 

Mängel haften dem Ermittlungsverfahren 
nicht an. Das BVwG hätte die von ihm als 
notwendig angesehenen ergänzenden Er-
mittlungsschritte – etwa im Rahmen einer 

mündlichen Verhandlung – nachholen kön-
nen. 

Die DSB hat den Ex-Freund der Teilnehmerin 
als Zeugen einvernommen. Auf Grundlage 
dieser Ermittlungsergebnisse hat die DSB – 
nach Einräumung des Parteiengehörs – 
Sachverhaltsfeststellungen getroffen und 
diese ihrer Entscheidung zugrunde gelegt. 
Zu beurteilen, ob die Beweiswürdigung der 

DSB im Zusammenhang mit der Weiterlei-
tung der Chats ggf verfehlt war, gehört zu 
den zentralen Aufgaben des BVwG. 

Ebenso wenig kann die Frage, ob die Haus-
haltsausnahme nach Art 2 Abs 2 lit c DSGVO 

anzuwenden gewesen wäre, eine Zurückver-
weisung rechtfertigen. Diese Rechtsfrage hat 

das BVwG selbst zu beantworten. 

 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des VwGH: 

• Die DSB hat von sich aus den vollständigen 
und wahren entscheidungsrelevanten Sach-
verhalt durch Aufnahme aller nötigen Be-

weise festzustellen. Wenn die DSB jegliche 
erforderliche Ermittlungstätigkeit unterlässt, 
nur völlig ungeeignete Ermittlungsschritte 
setzt oder bloß ansatzweise ermittelt, darf 
das BVwG das Verfahren an die DSB zurück-
verweisen (VwGH 06.06.2024, 
Ra 2023/04/0280). 

• Die Zurückziehung einer Datenschutzbe-
schwerde nach Entscheidung durch das 
BVwG und somit nach Eintritt der Rechts-
kraft ist nicht mehr möglich (VwGH 

06.06.2024, Ra 2023/04/0004; 

Ra 2023/04/0006). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 23.04.2024, W292 2248672-1 

• Eine Kreditauskunftei übermittelte Informa-

tionen zur Bonität eines Betroffenen in Form 
eines Scoring-Wertes an einen Energiever-
sorger, wobei sie dem Betroffenen eine 
"mittlere" Bonität zuschrieb, obwohl keine 
sachlich begründenden Informationen hier-
für vorlagen. Aufgrund dieses Bonitätsscores 

verweigerte der Energieversorger einen Ver-

tragsabschluss mit dem Betroffenen. Darauf-
hin erhob der Betroffene eine Datenschutz-
beschwerde bei der DSB und machte meh-
rere Verletzungen seiner Rechte durch die 
Kreditauskunftei geltend, insbesondere das 

Recht auf Auskunft, das Recht auf Datenrich-
tigkeit, das Prinzip der Verarbeitung nach 
Treu und Glauben und das Recht, keiner au-
tomatisierten Entscheidung unterworfen zu 
werden. 

Die DSB stellte fest, dass die Kreditauskunf-
tei gegen die Grundsätze der Rechtsmäßig-

keit und der Verarbeitung nach Treu und 
Glauben verstoßen hatte, weil die Berech-

nung ohne Vorhandensein von konkreten 
Zahlungserfahrungsdaten zur Person des 
Betroffenen durchgeführt wurde. Zudem sah 
die DSB einen Verstoß gegen den Grundsatz 
der Transparenz vorliegen, weil die Kre-

ditauskunftei es unterlassen hatte, verständ-
lich darzustellen, ob sie die personenbezoge-
nen Daten auch zu anderen Zwecken als zur 
Ausübung des Gewerbes der Kreditauskunf-
tei verarbeite. Der Betroffene wurde nach 
Ansicht der DSB auch in seinem Recht auf 

Geheimhaltung und Auskunft verletzt, weil 
seine personenbezogenen Daten unrechtmä-
ßig verarbeitet wurden und die Kreditaus-
kunftei ihm keine Auskunft gemäß Art 15 

Abs 1 lit h DSGVO erteilt hatte. Die gegen 
diesen Bescheid erhobene Bescheidbe-
schwerde der Kreditauskunftei war zum Teil 

erfolgreich. 

Das BVwG hat erwogen: Die Kreditauskunf-
tei hat bei der Berechnung des 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0008&VonDatum=&BisDatum=09.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=28b62282-5e95-46f9-a72b-c12f23dc0661&Dokumentnummer=JWT_2022040008_20240606L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0280&VonDatum=&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=043cab27-0c4e-4820-9235-e810757d1b19&Dokumentnummer=JWT_2023040280_20240606L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0280&VonDatum=&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=043cab27-0c4e-4820-9235-e810757d1b19&Dokumentnummer=JWT_2023040280_20240606L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0004&VonDatum=&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=41b734c2-b5de-4c8c-ade3-135935c99761&Dokumentnummer=JWT_2023040004_20240606L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0006&VonDatum=&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=47bab624-6b1e-4d08-80b9-c21f2647de63&Dokumentnummer=JWT_2023040006_20240606L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2248672-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ef95fa3e-64e1-49c8-8cc5-0e8cbdfc2715&Dokumentnummer=BVWGT_20240423_W292_2248672_1_00
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Bonitätsscores eine automatisierte Entschei-
dungsfindung iSd Art 22 DSGVO durchge-

führt, weil sie einen auf personenbezogene 
Daten gestützten Wahrscheinlichkeitswert in 
Bezug auf die Fähigkeit der Betroffenen, 

künftige Zahlungsverpflichtungen zu erfül-
len, automatisiert erstellt hat und der Ener-
gieversorger aufgrund dessen den Vertrags-
abschluss verweigert hat. Damit hat die au-
tomatisierte Entscheidungsfindung den 
Energieversorger maßgeblich geleitet und 

rechtliche Wirkung für den Betroffenen ent-
faltet bzw ihn in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. 

Es waren keine Ausnahmetatbestände iSd 
Art 22 Abs 2 DSGVO erfüllt. Auch den wei-

tergehenden Informationspflichten nach 
Art 13 Abs 2 lit f und Art 14 Abs 2 lit g 

DSGVO ist die Kreditauskunftei nicht nach-
gekommen, weil sie dem Betroffenen keine 
Informationen über die involvierte Logik so-
wie Tragweite und die angestrebten Auswir-
kungen der Verarbeitung zur Verfügung ge-
stellt hat. Es war aus den Bonitätsauszügen 
auch nicht ersichtlich, dass der darin enthal-

tene Bonitätsscore ohne Zahlungserfah-
rungsdaten berechnet wurde. Die Kreditaus-
kunftei verstieß somit gegen die Grundsätze 
der Rechtsmäßigkeit und der Verarbeitung 
nach Treu und Glauben. 

Der Ausspruch der DSB, wonach die Kre-

ditauskunftei gegen den Grundsatz der 
Transparenz verstoßen hat, war aufzuheben, 
weil dieser Verstoß von der Datenschutzbe-
schwerde nicht umfasst war und die Kre-
ditauskunftei in ihrer zuvor ergangenen Stel-
lungnahme klar angegeben hatte, zu wel-
chen Zwecken sie die Daten verarbeitet. 

Auch eine Verletzung im Recht auf Geheim-
haltung gemäß § 1 DSG wurde in der Daten-
schutzbeschwerde nicht geltend gemacht, 
weshalb auch der hierzu ergangene Spruch-
punkt des Bescheides der DSB ersatzlos zu 
beheben war. 

Die Kreditauskunftei vertrat die Ansicht, 

dass sie keine automatisierte Entschei-
dungsfindung durchführe, weshalb kein An-
spruch des Betroffenen auf Auskunft be-
stehe. Damit ist sie dem Auskunftsersuchen 
des Betroffenen bis zum Abschluss des Ver-
fahrens nicht vollständig nachgekommen 

und hat ihn in seinem Recht auf Auskunft ge-
mäß Art 15 DSGVO verletzt. Das Argument 
der Kreditauskunftei, dass die verlangten In-
formationen zum Bonitätsscore Geschäfts-
geheimnisse sind, schließt den Auskunftsan-
spruch nicht absolut aus. Dennoch müssen 
Informationen über die Berechnung des Bo-

nitätsscores zumindest grundlegend bereit-

gestellt werden, ohne dass hierbei Ge-
schäftsgeheimnisse preisgegeben werden 
müssen. 

 
 
 

BVwG 28.05.2024, W176 2249328-1 

• Eine Muttergesellschaft ist Alleingesellschaf-
terin einer Tochtergesellschaft, die ein Kun-
denbindungsprogramm betreibt. In der Kon-

zeptionsphase legte der Vorstand der Mut-
tergesellschaft die Strategie für ein Multi-
partner-System fest, das die Tochtergesell-
schaft durch das Kundenbindungsprogramm 
ohne Involvierung der Muttergesellschaft 
umsetzte. In Folge eines amtswegigen Prüf-
verfahrens leitete die DSB ein Verwaltungs-

strafverfahren gegen die beiden Gesellschaf-
ten als gemeinsame Verantwortliche ein. Die 
gemeinsame Verantwortlichkeit wurde damit 
begründet, dass die Muttergesellschaft die 
strategische Entscheidung traf, ein Multi-

partner-Kundenbindungsprogramm einzu-

richten, die Tochtergesellschaft zu gründen 
und diese finanziell und personell zu unter-
stützten. Den Gesellschaften wurde vorge-
worfen, dass die Einwilligungsformulare für 
die Datenverarbeitung zu Zwecken des Pro-
filing nicht den datenschutzrechtlichen An-
forderungen an eine wirksame Einwilligung 

entsprechen würden und die Datenverarbei-
tung daher auf keinen Erlaubnistatbestand 
des Art 6 Abs 1 DSGVO gestützt werden 
könne. Der Muttergesellschaft wurde eine 
Geldbuße iHv EUR 8 Mio und ein Verfahrens-
kostenbeitrag von EUR 800.000 auferlegt. 

Das BVwG hat das Straferkenntnis behoben 

und das Verwaltungsstrafverfahren einge-
stellt. 

Das BVwG hat erwogen: Die gemeinsame 
Verantwortlichkeit erfordert ein kooperatives 
Zusammenwirken zweier Akteure. Ein sol-
ches ist nicht erkennbar, weil die Mutterge-

sellschaft seit Abschluss der Konzeptions-
phase nicht mehr in die maßgeblichen Vor-
gänge involviert war und sie keinen Einfluss 
auf konkrete Datenverarbeitungszwecke und 
-mittel nehmen konnte. 

Die Muttergesellschaft ist nicht Verantwortli-
che für die Datenverarbeitung, weil sich ihre 

Tätigkeit auf die strategische Festlegung ei-
nes Multipartner-Kundenbindungspro-
gramms und der Gründung der Tochterge-
sellschaft in der Konzeptionsphase be-
schränkte. Ab der Aufnahme des operativen 
Geschäftsbetriebs hat sie keine Leitungs- 
und Kontrolltätigkeiten in Bezug auf die 

Tochtergesellschaft vorgenommen oder ver-
anlasst. Es fehlt eine gewollte und bewusste 
Zusammenarbeit der Beteiligten, die we-
sentlichen Entscheidungen über Zwecke und 
Mittel der Datenverarbeitung zu treffen, so-
dass keine gemeinsame Verantwortlichkeit 

vorliegt. 

 

BVwG 28.06.2023, W214 2245388-1 

• Eine Bürgerin fühlte sich von dem Bundesmi-

nister für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort als Stammzahlenregisterbehörde 
(Stammzahlenregisterbehörde) in ihrem 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3870b611-07d0-4303-a80e-c5def3c727cb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240528_W176_2249328_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2245388-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=eb9c1c9d-24d9-4ff9-a5df-7bd3e3887479&Dokumentnummer=BVWGT_20230628_W214_2245388_1_00
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Recht auf Geheimhaltung und Löschung ver-
letzt, weil personenbezogene Daten zu ihrer 

Person im Ergänzungsregister für sonstige 
Betroffene (ERsB) eingetragen wurden und 
ihrem Löschersuchen nicht nachgekommen 

wurde. Die Eintragung war ihrer Ansicht 
nach nicht notwendig, weil ihre Daten schon 
im Zentralen Melderegister (ZMR) erfasst 
waren und sie keine unternehmerische Tä-
tigkeit ausübt. Die Datenschutzbeschwerde 
blieb erfolglos. Die gegen den Bescheid der 

DSB erhobene Bescheidbeschwerde der Bür-
gerin hatte Erfolg. 

Das BVwG hat erwogen: Die Stammzahlen-
registerbehörde führt neben dem Ergän-
zungsregister für natürliche Personen (ERnP) 

auch das ERsB für alle anderen Betroffenen. 

Die Bürgerin wurde als Einzelunternehmerin 

ins ERsB eingetragen, weil die Stammzah-
lenbehörde von einem weiten Unterneh-
mensbegriff ausgeht, der natürliche Perso-
nen, Personengesellschaften, Personenge-
meinschaften und Personenvereinigungen, 
die unternehmerisch tätig sind, umfasst. 

Die Bürgerin bezog zwar für eine Tätigkeit 

Funktionsgebühren, die gemäß § 29 Z 4 
EStG als sonstige Einkunft zu den außerbe-
trieblichen Einkunftsarten aus nicht selb-
ständiger Arbeit zählen. Eine unternehmeri-
sche Tätigkeit entfaltete sie jedoch nicht. Die 

Eintragung der Bürgerin ins ERsB erfolgte 

daher zu Unrecht. 

 

BVwG 03.06.2024, W292 2282284-1 

• Die Ordinationsassistentin einer Fachärztin 

für Psychiatrie und psychotherapeutische 
Medizin versendete eine Terminerinnerung 
versehentlich mittels Gruppentextnachricht 
an 27 Patienten. Dadurch legte sie perso-
nenbezogene Daten, einschließlich Gesund-
heitsdaten der Patienten, für alle Empfänger 
offen. Die DSB verhängte eine Geldbuße iHv 

EUR 6.000 und einen Verfahrenskostenbei-
trag von EUR 600. Das BVwG gab der Be-

scheidbeschwerde der Fachärztin teilweise 
statt und senkte die Geldbuße auf EUR 4.000 
und den Verfahrenskostenbeitrag auf 
EUR 400 herab. 

Das BVwG hat erwogen: Die Telefonnum-
mern der Patienten sind personenbezogene 
Daten iSd Art 4 Z 1 DSGVO. Die Information 
über die Inanspruchnahme des Dienstleis-
tungsangebots der Fachärztin durch die Pa-
tienten ist als Gesundheitsdatum iSd Art 4 
Z 15 DSGVO zu qualifizieren. Diese Daten 

lassen zumindest indirekt auf eine psychi-
sche Erkrankung der Empfänger schließen. 
Die Fachärztin hat die unbefugte Offenle-

gung der Daten nicht unverzüglich und in-
nerhalb von 72 Stunden der DSB gemeldet 
(Art 33 Abs 1 DSGVO). 

Die Informationen aus der Gruppen-Text-

nachricht können zu physischen, materiellen 
oder immateriellen Schäden für die Patienten 

führen. Darüber hinaus erfordern Gesund-
heitsdaten ein besonderes Maß an Sorgfalt. 

Diese Informationen unterliegen einem be-
sonderen Geheimhaltungsinteresse. Es ist 
die Pflicht der Fachärztin, ihre Mitarbeiter 

ausreichend zu schulen und für die Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
zu sorgen. Die Fachärztin ergriff keine ange-
messenen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zum Schutz der Vertrau-
lichkeit. Weiters führte die Fachärztin auch 

kein Verzeichnis über ihre Verarbeitungstä-
tigkeiten (Art 30 DSGVO). 

Nach Art 83 Abs 1 DSGVO müssen Aufsichts-
behörden sicherstellen, dass Geldbußen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sind. Bei der Bemessung sind Art, Schwere 
und Dauer des Verstoßes, die Zahl der be-

troffenen Personen, das Ausmaß des Scha-
dens und die Kategorie der betroffenen Da-
ten zu berücksichtigen. Die Verknüpfung der 
offengelegten Telefonnummern mit nament-
lich identifizierbaren Personen ist mit einem 
gewissen Aufwand verbunden, was eine ge-
ringfügige Minderung der Schwere des Ein-

griffs und eine Reduktion der Geldbuße 
rechtfertigt. Für Terminerinnerungen per 
SMS muss eine ausdrückliche Einwilligung 
der Patienten gemäß Art 9 Abs 2 lit a DSGVO 
vorliegen. Die Fachärztin war sich dieser 
Vorgaben nicht bewusst und setzte keine si-

chere technische Lösung ein. Diese Handlun-
gen und Unterlassungen sind als grob fahr-
lässiges Verhalten zu qualifizieren. Mildernd 
wirken die fahrlässige Begehung, die Unbe-
scholtenheit, die Mitwirkung im Ermittlungs-
verfahren, die Anpassung der technischen 
Einstellungen und die nachträgliche Erstel-

lung eines Verarbeitungsverzeichnisses. 

 

BVwG 06.06.2024, W108 2280859-1 

• Nachdem das E-Mail-Postfach eines Arztes 

und des von ihm geführten Labors kompro-
mittiert wurde, gelangte eine Excel-Liste mit 

tausenden PCR-Test-Ergebnissen und perso-
nenbezogenen Daten an zwei Medienunter-
nehmen. Nachdem die Medienunternehmen 
über die geleakten Ergebnisse berichteten, 

beantragte das Labor die Löschung der E-
Mail und nach Ablehnung durch die Medien-
unternehmen stellten der Arzt und das Labor 
einen Antrag auf Auskunft, dem die Medien-
unternehmen nicht vollständig nachkamen. 
Vor diesem Hintergrund brachten der Arzt 
und das Labor Datenschutzbeschwerden bei 

der DSB ein. Der Arzt behauptete eine Ver-
letzung in seinem Recht auf Auskunft und 
das Labor in seinem Recht auf Löschung, Ge-
heimhaltung und Auskunft. Die Medienunter-

nehmen beriefen sich darauf, dass sie gemäß 
§ 9 DSG dem Medienprivileg unterliegen 
würden und den Arzt und das Labor nicht in 

ihren Rechten verletzt hätten. Die DSB wies 
die Datenschutzbeschwerden zunächst man-
gels Zuständigkeit aufgrund der 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=4a29e08c-7043-4015-a665-e572b5b7be1a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=03.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240603_W292_2282284_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2280859-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b5145c2d-478a-46e8-874c-e5e77142af5c&Dokumentnummer=BVWGT_20240606_W108_2280859_1_00
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Anwendbarkeit des Medienprivilegs nach § 9 
Abs 1 DSG zurück, woraufhin der Arzt und 

das Labor Bescheidbeschwerden an das 
BVwG richteten. Das BVwG leitete ein Norm-
prüfungsverfahren beim VfGH ein, welches 

zur Aufhebung des § 9 Abs 1 DSG wegen 
Verfassungswidrigkeit führte. In weiterer 
Folge entschied die DSB, dass keine Verlet-
zung des Rechts auf Löschung vorlag und 
stellte fest, dass die Medienunternehmen ge-
wisse Informationen aufgrund des § 31 

Abs 1 MedienG nicht zu beauskunften hat-
ten, hinsichtlich anderer Informationen je-
doch den Arzt und das Labor in ihren Rech-
ten auf Auskunft verletzt haben. Daraufhin 
erhoben sowohl die Medienunternehmen als 
auch der Arzt und das Labor Bescheidbe-

schwerden an das BVwG. Das BVwG wies 

sämtliche Bescheidbeschwerden ab. 

Das BVwG hat erwogen: Der Begriff "perso-
nenbezogene Daten" ist weit zu verstehen. 
Auch wenn die Excel-Liste personenbezo-
gene Daten Dritter enthielt, war die Medien-
berichterstattung mit dem Arzt und dem La-
bor verknüpft. Daher wurden auch perso-

nenbezogene Daten des Arztes und des La-
bors verarbeitet. Das Labor ist, entgegen der 
Annahme der Medienunternehmen, als juris-
tische Person beschwerdelegitimiert, weil 
§ 1 DSG widrigenfalls eine gleichheits- und 
damit verfassungswidrige Norm wäre. 

Das Interesse des Arztes und des Labors auf 
Auskunft überwog dem Geheimhaltungsinte-
resse der Medienunternehmen jedoch nicht, 
weil eine Berufung auf das Redaktionsge-
heimnis auch außerhalb des § 31 Abs 1 Me-
dienG möglich ist. Dies gilt vor allem mit 
Blick auf Art 10 EMRK, weil Informanten die 

Medien nicht unterstützen könnten, wenn 
kein Schutz journalistischer Quellen im Rah-
men der Pressefreiheit garantiert wäre. Da 
den Medien in ihrer Rolle als "public watch-
dog" eine wichtige Kontroll- und Aufklä-
rungsfunktion zukommt, muss ein dringen-
des Erfordernis des öffentlichen Interesses 

vorliegen, um in den Schutz journalistischer 
Quellen einzugreifen. Ein solches Interesse 
besteht hier nicht. 

Unter "Stammdaten", die von den Medienun-
ternehmen zu beauskunften sind, fallen per-
sönliche Angaben wie Namen, Adresse, Ge-

burtsdatum, Sozialversicherungsnummer 
und Kontaktdaten, nicht jedoch das gesamte 
journalistische Recherchematerial. Das Re-
daktionsgeheimnis wird durch das Offenle-
gen dieser Daten nicht verletzt. 

Da dem Grundrecht auf Datenschutz unmit-
telbare Horizontal- bzw Drittwirkung zu-

kommt, können auch Private verpflichtet 

sein. Das Untätigbleiben der Medienunter-
nehmen mit der Begründung, dass juristi-
schen Personen kein Auskunftsrecht zu-
kommt, war rechtswidrig, weil die Betroffe-
nenrechte gemäß Art 12 f DSGVO analog auf 
juristische Personen anzuwenden sind. 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Das Erleichterungsgebot gemäß Art 12 Abs 2 
DSGVO ist eine Strafnorm. Ein Verstoß da-
gegen kann gemäß Art 83 Abs 5 lit b DSGVO 

mit einer Geldbuße geahndet werden. Der 
Verantwortliche hat jedoch nur leicht fahr-
lässig gehandelt, weshalb die Strafe von 
EUR 9,5 Mio auf EUR 500.000 herabzusetzen 
war (BVwG 18.04.2024, W137 2248575-1). 

• Die DSB ist berechtigt, die Herausgabe per-

sonenbezogener Daten eines Beschwerde-
führers vom Verantwortlichen zu verlangen, 
wenn die angeforderten Daten für das Erhe-
ben des maßgeblichen Sachverhalts erfor-
derlich sein können. Der Verantwortliche hat 

dem Auftrag der DSB auf Herausgabe der 

Daten im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht 
gemäß Art 31 DSGVO zu entsprechen (BVwG 
13.05.2024, W101 2249293-1). 

• Wird in einem Einspruch gegen eine Straf-
verfügung nur die Herabsetzung der Strafe 
beantragt, tritt Teilrechtskraft hinsichtlich 

des Schuldspruchs ein (BVwG 06.05.2024, 
W108 2281246-1). 

• Krankheitsrisiken sind Gesundheitsdaten. 
Daher ist das Datum "Impfstatus" als Ge-
sundheitsdatum iSd Art 9 Abs 1 DSGVO zu 
qualifizieren (BVwG 11.07.2023, 

W214 2257639-1). 

• Kommt dem Wiederaufnahmewerber man-
gels Obsorge keine Vertretungsbefugnis für 
seinen minderjährigen Sohn zu, fehlt ihm die 
Legitimation zur Erhebung eines Antrags auf 
Wiederaufnahme (BVwG 12.06.2024, 

W211 2267466-2; W211 2280883-2). 

• Die Zurückziehung der Datenschutzbe-
schwerde bewirkt den Wegfall der Zustän-
digkeit der DSB zur Erlassung des Beschei-
des und damit (nachträglich) dessen Rechts-

widrigkeit. Das BVwG hat daher den be-
kämpften Bescheid (ersatzlos) zu beheben 
(BVwG 06.06.2024, W287 2268623-1). 

 

Rechtsakte 

• Der EuGH hat mit Urteil vom 16.01.2024, C-
33/22, Österreichische Datenschutzbehörde, 
die Zuständigkeit der DSB für Datenverar-
beitungstätigkeiten der Gesetzgebungsor-
gane bejaht, weil keine andere Aufsichtsbe-
hörde für die Überwachung der entsprechen-

den Datenverarbeitungstätigkeiten einge-
richtet war. 

Der Gesetzgeber hat am 04.07.2024 mit ei-
nem Gesetzgebungspaket reagiert (BGBl I 
2024/68; BGBl I 2024/70; BGBl I 2024/71). 

Es sind ua das Bundes-Verfassungsgesetz 

(B-VG), das DSG, das Informationsord-
nungsgesetz, das Rechnungshofgesetz und 
das Volksanwaltschaftsgesetz novelliert wor-
den. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1f5da03b-3c7d-416c-b01a-0f1f97e3b4a0&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2248575-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240418_W137_2248575_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2249293-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=11fc5467-7832-417e-8fc6-79f3cccf53b4&Dokumentnummer=BVWGT_20240513_W101_2249293_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2249293-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=11fc5467-7832-417e-8fc6-79f3cccf53b4&Dokumentnummer=BVWGT_20240513_W101_2249293_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2281246-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9cbc825e-8f90-4351-ba86-ec05cb3cc4e6&Dokumentnummer=BVWGT_20240506_W108_2281246_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2281246-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9cbc825e-8f90-4351-ba86-ec05cb3cc4e6&Dokumentnummer=BVWGT_20240506_W108_2281246_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2257639-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d907d1e6-1905-41c4-bf6c-f29927566760&Dokumentnummer=BVWGT_20230711_W214_2257639_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2257639-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d907d1e6-1905-41c4-bf6c-f29927566760&Dokumentnummer=BVWGT_20230711_W214_2257639_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2267466-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c74e3ca8-8ca6-45ea-8cae-776587649ae7&Dokumentnummer=BVWGT_20240612_W211_2267466_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2280883-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a8a1af91-0eeb-48f4-800e-a4d23145de3a&Dokumentnummer=BVWGT_20240612_W211_2280883_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2268623-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ac69a416-43ab-4b59-badd-ffefa430d0b2&Dokumentnummer=BVWGT_20240606_W287_2268623_1_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1188261
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1188261
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_68/BGBLA_2024_I_68.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_68/BGBLA_2024_I_68.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_70/BGBLA_2024_I_70.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_71/BGBLA_2024_I_71.pdfsig
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Mit dem Gesetzgebungspaket wird insb ein 
"Parlamentarisches Datenschutzkomi-

tee" eingerichtet, das neben der DSB als na-
tionale Aufsichtsbehörde fungieren wird. Das 
Parlamentarische Datenschutzkomitee wird 

für Datenschutzbeschwerden gegen den Na-
tionalrat, den Bundesrat, den Rechnungshof, 
die Volksanwaltschaft sowie die obersten Or-
gane des Nationalrats, des Bundesrats, des 
Rechnungshofs sowie der Volksanwaltschaft 
zuständig sein. 

Durch Landesverfassungsgesetz kann die 
Zuständigkeit des Parlamentarischen Daten-
schutzkomitees auf die Datenverarbeitungs-
tätigkeiten der Landtage ausgeweitet wer-
den. 

• Am 05.07.2024 wurde das "Bundesgesetz 

zur Einrichtung einer nationalen Behörde für 
die Cybersicherheitszertifizierung" (Cybersi-
cherheitszertifizierungs-Gesetz, CSZG, 
BGBl I 2024/78), mit dem eine nationale Be-
hörde für die Cybersicherheitszertifizierung 
eingerichtet wurde, kundgemacht. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_78/BGBLA_2024_I_78.pdfsig
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und EU-Rechtsakte 

veröffentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 11.07.2024, C-757/22, Meta (Informati-
onspflicht, Verbrauchschutzeinrichtung) 

EuGH 11.07.2024, C-461/22, MK (Erwach-

senenvertretung, Anwendungsbereich, Verant-
wortlicher) 

EuGH Schlussanträge 11.07.2024, C-394/23, 

Mousse (Anrededaten, berechtigtes Interesse, 
Widerspruchsrecht) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 13.06.2024, Ra 2023/04/0259 (Zurück-

verweisung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 27.03.2024, W214 2243436-1 (Geld-

buße, Selbstbezichtigungsverbot, Kundenbin-
dung, Profiling) 

BVwG 07.06.2024, W256 2246230-1 (Geld-
buße, Selbstbezichtigungsverbot, Kundenbin-

dung, Profiling) 

BVwG 12.06.2024, W211 2281442-1 (Anwen-
dungsbereich, mündliche Weitergabe, öffentli-
che Daten) 

BVwG 28.06.2024, W108 2250401-1 (Nada, 

Anti-Doping-Regelungen, Anwendungsbereich, 
erneute Vorlage) 

BVwG 17.06.2024, W287 2285759-1 (unvertre-

tener juristischer Laie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 12.06.2024, W605 2280077-1 (Recht auf 
Vervollständigung, StPO) 

BVwG 20.06.2024, W211 2225136-1 (Lö-

schung, Klaglosstellung) 

BVwG 27.05.2024, W137 2288754-1 (keine Da-

tenschutzverletzung in der Zukunft) 

• EU-Rechtsakte 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

28/2024 vom 17.07.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 11.07.2024, C-757/22, Meta 

• Beim Aufruf des "App-Zentrums" von Meta 
wurden die Nutzer darüber informiert, dass 

sie durch die Nutzung bestimmter Spielean-
wendungen das Sammeln und Veröffentli-
chen persönlicher Daten gestatten und sie 
den AGB und der Datenschutzpolitik zustim-
men. Der Bundesverband der Verbraucher-
zentralen und Verbraucherverbände hielt 
diese Hinweise ua mangels wirksamer Ein-

willigung für unlauter und erhob eine Unter-
lassungsklage. Der EuGH äußerte sich zur 

Frage, ob ein Verband eine Verletzung der 
Rechte einer betroffenen Person "infolge ei-
ner Verarbeitung" iSd Art 80 Abs 2 DSGVO 
geltend macht, wenn die Klage darauf ge-
stützt wird, dass der Verantwortliche seine 

Informationspflichten verletzt hat. 

Der EuGH hat erwogen: Die Informations-
pflicht des Verantwortlichen gegenüber der 
von der Datenverarbeitung betroffenen Per-
son ist logische Folge des Informations-
rechts, das dieser Person durch Art 12 

und 13 DSGVO zuerkannt wird. Dieses Recht 
gehört damit zu den Rechten, auf welche die 
in Art 80 Abs 2 DSGVO vorgesehenen Ver-
bandsklagen gestützt werden sollen. 

Die Erhebung einer auf Art 80 Abs 2 DSGVO 
gestützten Verbandsklage impliziert, dass es 
anlässlich der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten zu einer Verletzung der Rechte 
einer betroffenen Person aus den Daten-
schutzvorschriften der DSGVO kommt. Die 
Gültigkeit einer datenschutzrechtlichen Ein-
willigung hängt davon ab, ob die betroffene 
Person zuvor Informationen über alle Um-
stände im Zusammenhang mit der Daten-

verarbeitung hat, auf die sie nach Art 12 
und 13 DSGVO Anspruch hat. Diese Infor-
mationen ermöglichen es ihr, die Einwilli-
gung in voller Kenntnis der Sachlage zu ge-

ben. Eine Verletzung des Informationsrechts 
könnte der Erteilung einer Einwilligung in in-

formierter Weise entgegenstehen und somit 
die Datenverarbeitung rechtswidrig machen. 

Eine Verletzung des Informationsrechts ver-
stößt gegen die in Art 5 DSGVO festgelegten 
Anforderungen und ist daher als Verstoß ge-
gen die Rechte der betroffenen Person "in-
folge einer Verarbeitung" iSd Art 80 Abs 2 

DSGVO anzusehen. 

 

EuGH 11.07.2024, C-461/22, MK 

• Ein Schutzbedürftiger ersuchte seinen ehe-

maligen Erwachsenenvertreter, einen Anwalt 
aus seinem persönlichen Umfeld, um Aus-
kunft über jene personenbezogenen Daten, 
die der Anwalt im Zuge der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben als Erwachsenenvertreter 
verarbeitet hatte. 

Das vorlegende Gericht fragte den EuGH, ob 
ein gesetzlich bestellter Erwachsenenvertre-

ter, der diese Tätigkeit berufsmäßig ausübt, 
Verantwortlicher gemäß Art 4 Z 7 DSGVO ist 
und demzufolge zur Auskunft verpflichtet ist. 

Der EuGH hat erwogen: Laut ErwGr 18 und 
Art 2 Abs 2 lit c DSGVO findet die DSGVO 
keine Anwendung auf die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, die durch natürliche 
Personen zur Ausübung ausschließlich per-
sönlicher oder familiärer Tätigkeiten ohne 

Bezug zu beruflichen oder wirtschaftlichen 
Tätigkeiten vorgenommen werden. Der Um-
stand, dass der Erwachsenenvertreter aus 
dem persönlichen Umfeld des Schutzbefoh-
lenen stammte, ändert aber nichts daran, 

dass der Vertreter seine Aufgaben im Rah-
men der Erwachsenenvertretung in Aus-

übung seiner anwaltlichen Tätigkeiten be-
rufsmäßig wahrgenommen hat. Zwar han-
delt ein Erwachsenenvertreter nach den Vor-
schriften des deutschen Betreuungsrechts im 
Namen und auf Rechnung des Vertretenen, 
doch handelt es sich bei einem ehemaligen 
Erwachsenenvertreter um eine dritte Person. 

Daraus folgt, dass ein ehemaliger Erwach-
senenvertreter, der seine Aufgaben in Bezug 
auf eine unter seine Betreuung gestellte Per-
son berufsmäßig wahrgenommen hat, als 
Verantwortlicher gemäß Art 4 Z 7 DSGVO 

einzustufen ist und sämtliche Bestimmungen 

der DSGVO, darunter auch die Auskunfts-
pflicht gemäß Art 15 DSGVO, zu beachten 
hat. 

 

EuGH Schlussanträge 11.07.2024, C-394/23, 

Mousse 

• Ein Verband erhob Klage gegen ein Trans-
portunternehmen, weil dieses bei der Online-
Buchung von Fahrscheinen die Angabe der 
Anrededaten "Herr" oder "Frau" von seinen 
Kunden verlangte. Der Generalanwalt äu-

ßerte sich zur Auslegung von Art 5 Abs 1 lit c 
sowie Art 6 Abs 1 lit b und c DSGVO. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Die syste-
matische Verarbeitung von Anrededaten ist 
für die Vertragserfüllung oder die Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen nicht er-

forderlich, wenn sie der personalisierten ge-
schäftlichen Kommunikation oder ge-
schlechtsspezifischen Anpassung von Beför-
derungsleistungen dient. Hauptgegenstand 
des Vertrags ist die Bereitstellung eines 
Fahrscheins und die Beförderung der Kun-
den. Die Kommunikation mit dem Kunden ist 

zwar integraler Bestandteil des Beförde-
rungsvertrags, die Verarbeitung der Anrede-
daten ist aber nicht erforderlich, weil perso-

nalisierte Kommunikation auch ohne Anre-
dedaten möglich ist. Für spezielle Anpassun-
gen der Beförderungsdienstleistung (zB Re-
servierung eines Nachtzugwagons für Frauen 

oder Unterstützung von Personen mit einge-
schränkter Mobilität) sind nicht Anrede- 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=288148&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4215204
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=288144&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4216177
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=288166&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2531140
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=288166&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2531140
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sondern Geschlechtsdaten erforderlich. Die-
ses Ziel kann auch erreicht werden, indem 

diese Daten nur in besonderen Fällen und 
nicht bei allen Fahrscheinkäufen erhoben 
werden. 

Das Transportunternehmen hat die betroffe-
nen Personen zum Zeitpunkt der Datenerhe-
bung nicht über die verfolgten berechtigten 
Interessen informiert. Aus der Nichteinhal-
tung der Informationspflicht resultiert die 
Rechtswidrigkeit der Verarbeitung der Anre-

dedaten. Ohne Information über die berech-
tigten Interessen kann die Verarbeitung der 
Anrededaten auch nicht als erforderlich an-
gesehen werden. Selbst wenn das berech-
tigte Interesse der personalisierten Kunden-

kommunikation mitgeteilt worden wäre, 
wäre die Verarbeitung der Anrededaten nicht 

erforderlich, weil die Kommunikation auch 
ohne diese Daten möglich ist. Kunden kön-
nen vernünftigerweise nicht absehen, dass 
ihre Anrededaten zur Kommunikation auf-
grund eines Fahrscheinerwerbs verarbeitet 
werden. 

Die Verarbeitung von Anrededaten könnte 

die Grundrechte oder -freiheiten betroffener 
Personen beeinträchtigen, weil sie zu einer 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
führen könnte. Dies gilt insb bei Transgen-
der-Personen oder Personen mit Staatsan-

gehörigkeit eines Staates, der das neutrale 

Geschlecht anerkennt. Das berechtigte Inte-
resse an der Kommunikation mit dem Kun-
den überwiegt daher nicht die Interessen 
oder die Grundrechte oder -freiheiten der 
betroffenen Person. 

Das Bestehen eines Widerspruchsrechts ist 
für die Beurteilung der Erforderlichkeit bei ei-

ner Verarbeitung nach Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO irrelevant, weil es eine rechtmäßige 
Verarbeitung voraussetzt. Es kann erst aus-
geübt werden, wenn die rechtmäßige Verar-
beitung bereits erfolgt ist, um diese zu un-
terbinden. Eine andere Auslegung würde die 
Rechtmäßigkeitsgründe des Art 6 DSGVO 

ausweiten. Das Schutzniveau der betroffe-
nen Personen hinge davon ab, dass diese der 
Datenverarbeitung widersprechen. 

 

Rechtsprechung des VwGH 

Aus der Rechtsprechung des VwGH: 

• Eine Zurückverweisung an die DSB zur 
Durchführung notwendiger Ermittlungen ge-
mäß § 28 Abs 3 VwGVG ist nur bei besonders 
gravierenden Ermittlungslücken gerechtfer-

tigt. Wenn die DSB auf Grundlage ihrer Er-
mittlungsergebnisse bereits Feststellungen 
getroffen hat und ergänzende Ermittlungen 

ohne Schwierigkeiten vom Verwaltungsge-
richt durchgeführt werden können, ist eine 
Zurückverweisung nicht erforderlich. Im In-
teresse der Verfahrensbeschleunigung und 

der angemessenen Verfahrensdauer haben 
Verwaltungsgerichte erforderliche 

ergänzende Ermittlungen selbst vorzuneh-
men (VwGH 13.06.2024, 

Ra 2023/04/0259). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 27.03.2024, W214 2243436-1 

• Ein Unternehmen betrieb ein branchenüber-
greifendes Kundenbindungsprogramm, für 

das zur Rechtfertigung der Verarbeitung Ein-
willigungen physisch über ein Anmeldefor-
mular und über eine Website eingeholt wur-
den. Um die Rechtmäßigkeit der Vorgehens-
weise zu prüfen, leitete die DSB ein amtswe-
giges Prüfverfahren ein. Da die Einwilligun-
gen nicht der DSGVO entsprachen, ver-

hängte die DSB im darauffolgenden Straf-
verfahren eine Geldstrafe iHv EUR 1,2 Mio 
(zuzüglich EUR 120.000 Verfahrenskosten-
beitrag). Dagegen erhob das Unternehmen 
Bescheidbeschwerde an das BVwG, welches 
die Strafe auf EUR 700.000 (zuzüglich 
EUR 70.000 Verfahrenskostenbeitrag) her-

absetzte und den Bescheid teilweise abän-
derte. 

Das BVwG hat erwogen: Das Selbstbezichti-
gungsverbot des Art 90 Abs 2 B-VG und 
Art 6 EMRK gilt in Verwaltungsstrafverfahren 
nach der DSGVO jedenfalls nicht für juristi-

sche Personen. Beweisergebnisse, die in ei-

nem vorgelagerten Administrativverfahren 
unter strafbewehrter Mitwirkungspflicht er-
langt wurden, dürfen im nachgelagerten Ver-
waltungsstrafverfahren verwertet werden. 

Bei der Beurteilung der Gültigkeit einer Ein-
willigung ist maßgeblich, wie eine durch-

schnittliche einwilligende Person, die über 
keine juristischen oder technischen Kennt-
nisse verfügt und sich der Einwilligung mit 
durchschnittlicher Aufmerksamkeit widmet, 
diese versteht. Eine datenschutzrechtliche 
Erklärung, die zwar fettgedruckt ist, jedoch 
am Ende eines physischen Anmeldeformu-

lars unter einem Unterschriftsfeld platziert 

wurde, ist irreführend. Eine bei einem On-
lineformular missverständlich beschriftete 
Schaltfläche ist dabei irreführend und in-
transparent. Durch die intransparente Vor-
gehensweise entsprechen die Einwilligungen 

nicht den Erfordernissen iSd Art 7 DSGVO. 
Eine darauf gestützte Datenverarbeitung ist 
rechtswidrig. 

Bei Profiling iSd DSGVO handelt es sich um 
einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte 
von Betroffenen. Das Interesse Betroffener, 
keinem Profiling unterworfen zu werden, 

überwiegt das Interesse eines Unterneh-
mens, ohne Einwilligung Daten zur interes-
sensgerichteten Werbung verarbeiten zu 

dürfen. 

Geschäftsführer trifft eine Erkundigungs-
pflicht hinsichtlich einschlägiger Bestimmun-
gen vor Beginn einer Datenverarbeitung. Zur 

Wirksamkeit eines internen Kontrollsystems 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=11.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=726fb22f-bba8-4813-821b-80ff042386a0&Dokumentnummer=JWT_2023040259_20240613L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=11.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=726fb22f-bba8-4813-821b-80ff042386a0&Dokumentnummer=JWT_2023040259_20240613L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f60a422a-a5d0-431d-871e-14ecdfa88de5&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2243436-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240327_W214_2243436_1_00
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muss dargelegt werden, wie dieses Kontroll-
system im Einzelfall hätte funktionieren sol-

len. 

Für die Bemessung der Höhe einer Strafe 
nach der DSGVO liegt eine Unternehmens-

gruppe vor, wenn eine Muttergesellschaft ei-
nen entscheidenden Einfluss auf ein Tochter-
unternehmen ausübt. 

Werden personenbezogene Daten (i) schuld-
haft unrechtmäßig verarbeitet, (ii) betrifft 
die Verarbeitung das gesamte Bundesgebiet, 

(iii) stellt die Verarbeitung eine zentrale Tä-
tigkeit des Verantwortlichen dar und (iv) sind 
eine große Anzahl natürlicher Personen von 
der Verarbeitung über einen Zeitraum von 
zwei Jahren betroffen, liegt bei einem fahr-

lässigen Verstoß gegen die DSGVO für die 
Strafbemessung ein mittlerer bis hoher 

Schweregrad vor. Anm: Das BVwG verwehrt 
datenschutzrechtlich Verantwortlichen, insb 
wenn sie juristische Personen sind, den 
Schutz vor Zwang zur Selbstbezichtigung. 

 

BVwG 07.06.2024, W256 2246230-1 

• Ein Unternehmen hat von Mai 2019 bis Ja-
nuar 2021 personenbezogene Daten für per-
sonalisierte Werbung, basierend auf Einwilli-
gungserklärungen, die mittels Flyer und 

Webseite eingeholt wurden, erhoben. Die 

DSB leitete ein amtswegiges Prüfverfahren 
ein, in dem sie die Einwilligungserklärungen 
für ungültig erklärte. Im anschließenden 
Verwaltungsstrafverfahren verhängte die 
DSB eine Geldstrafe iHv EUR 2 Mio. Das Un-
ternehmen erhob dagegen Bescheidbe-

schwerde an das BVwG, das die Geldbuße 
auf EUR 500.000 herabsetzte. 

Das BVwG hat erwogen: Ergebnisse des 
amtswegigen Prüfverfahrens können in ein 
Verwaltungsstrafverfahren einbezogen wer-
den. Das Recht, sich selbst nicht einer straf-
baren Handlung bezichtigen zu müssen, 

kommt einer juristischen Person nicht zu. 
Die Einwilligungserklärungen entsprechen 

nicht den Anforderungen des Art 7 Abs 2 
DSGVO, weil sie nicht klar und verständlich 
gestaltet, und damit nicht freiwillig waren. 
Die Einwilligungserklärung muss optisch und 

sprachlich transparent ausgestaltet sein, 
insb wenn sie verschiedene Sachverhalte be-
trifft. Das Unternehmen hat den Gesamtein-
druck vermittelt, dass es sich eigentlich um 
eine Unterschrift für die Teilnahme am Kun-
denbindungsprogramm und nicht um eine 
Einwilligung zum Profiling handelt. 

Die Verarbeitung kann nicht auf Art 6 Abs 1 
lit f oder Art 6 Abs 4 DSGVO gestützt wer-
den, weil die betroffenen Personen nicht mit 

einer solchen Verarbeitung rechnen muss-
ten. Das Unternehmen hat fahrlässig gehan-
delt, weil den Geschäftsführern und/oder 
dem Datenschutzbeauftragten die Rechts-

widrigkeit der Einwilligungserklärungen 
hätte auffallen müssen. Die Geldbuße ist 

jedoch zu hoch angesetzt, weil die Verhält-
nismäßigkeit und die wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit des Unternehmens sowie mil-
dernde Umstände zu berücksichtigen sind. 

Die Revision an den VwGH ist zulässig, weil 

die Entscheidung von der Lösung einer 
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 
abhängt, insb zu Art 7 DSGVO und zum ent-
schuldbaren Verbotsirrtum im Anwendungs-
bereich der DSGVO. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Die mündliche Weitergabe personenbezoge-
ner Daten fällt nicht in den sachlichen An-
wendungsbereich der DSGVO, ist aber an-

hand des Maßstabs des § 1 DSG zu prüfen. 
Eine Information über den stationären Auf-
enthalt einer Patientin ist ein Gesundheitsda-
tum iSd Art 4 Z 15 DSGVO. Die allgemeine 
Verfügbarkeit von Daten schließt die Verlet-
zung eines Geheimhaltungsinteresses iSd 
§ 1 DSG ausdrücklich aus. Daten, die nur ei-

nem begrenzten Personenkreis offengelegt 
werden, sind jedoch nicht allgemein verfüg-
bar (BVwG 12.06.2024, W211 2281442-1). 
Beachte: Fällt eine Datenverarbeitung in den 
Anwendungsbereich der DSGVO, sind auch 
allgemein verfügbare Daten geschützt. 

• Über die Beschwerde einer Sportlerin gegen 

eine Entscheidung der Unabhängigen Do-
pingkontrolleinrichtung (NADA) legte die Un-
abhängige Schiedskommission (USK) meh-
rere Fragen hinsichtlich der Vereinbarkeit 
von Anti-Doping-Regelungen mit der DSGVO 

dem EuGH vor. Der EuGH wies die Fragen 
der USK mit Urteil vom 07.05.2024, 
C‑115/22, NADA, zurück, weil die USK kein 

Gericht iSd Art 267 AEUV ist. Das BVwG 
setzte ein bei ihm anhängiges Verfahren bis 
zur Entscheidung des EuGH aus. Nunmehr 
hat das BVwG das bei ihm anhängige Verfah-

ren fortgesetzt und als Gericht iSd Art 267 
AEUV dem EuGH die Fragen der USK noch-
mals vorgelegt. Den Fragen der USK stellt 

das BVwG jedoch eine weitere Frage voran, 
die die Schlussanträge der Generalanwältin 
reflektieren. Die Generalanwältin hinter-
fragte, ob die Durchführung des Anti-Do-

ping-Rechts in den Anwendungsbereich des 
Unionsrechts und somit in jenen der DSGVO 
fällt (BVwG 28.06.2024, W108 2250401-1). 

• Von einem unvertretenen juristischen Laien 
kann die rechtliche Einordnung und Anfüh-
rung der korrekten Norm nicht erwartet wer-

den (BVwG 17.06.2024, W287 2285759-1). 

• Entsteht nach Ansicht des Beschuldigten auf-
grund der Zusammenstellung personenbe-

zogener Daten eine inhaltliche Irreführung, 
kann er Fehlannahmen durch Vorbringen im 
Einklang mit der Strafprozessordnung rich-

tigstellen. Ein Recht auf Vervollständigung 
seiner Daten im Ermittlungsakt kommt ihm 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cd5401cd-0459-4436-937f-5a61bbf882c9&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2246230-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240607_W256_2246230_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2281442-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e506f7f7-354a-4e4e-bec7-e8fb397cbc46&Dokumentnummer=BVWGT_20240612_W211_2281442_1_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285723&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1381038
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285723&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1381038
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c27e5cba-48f0-45c5-ba09-8926a908eaef&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2250401-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240628_W108_2250401_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2285759-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6520560a-8140-401e-bb3a-dcd90a234ae4&Dokumentnummer=BVWGT_20240617_W287_2285759_1_00
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nicht zu (BVwG 12.06.2024, 
W605 2280077-1). 

• Wird das Recht auf Löschung geltend ge-
macht, kann eine Verantwortliche bis zum 

Abschluss des Verfahrens vor der DSB die 
behauptete Rechtsverletzung nachträglich 
beseitigen, indem sie den Anträgen des Be-
troffenen entspricht (§ 24 Abs 6 DSG). Diese 
Bestimmung ist sinngemäß auch im Verfah-
ren beim BVwG anzuwenden (§ 17 VwGVG). 
Bei materieller Klaglosstellung wegen Weg-

falls des Rechtsschutzinteresses ist das Ver-
fahren einzustellen (BVwG 20.06.2024, 
W211 2225136-1). 

• Die DSB kann eine Verletzung des Grund-

rechts auf Geheimhaltung nur ex post be-

trachtet feststellen, weshalb eine Daten-
schutzbeschwerde über eine möglicherweise 
in der Zukunft eintretende Verletzung bereits 
aus diesem Grund abzuweisen ist (BVwG 
27.05.2024, W137 2288754-1). 

 

EU-Rechtsakte 

• Am 12.07.2024 wurde die Verordnung 
über künstliche Intelligenz "VO (EU) 
2024/1689 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13.06.2024 zur Festle-

gung harmonisierter Vorschriften für künstli-

che Intelligenz und zur Änderung der Verord-
nungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) 
Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 
2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 
2019/2144 sowie der Richtlinien 

2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 
2020/1828" im Amtsblatt der EU veröffent-
licht. Anm: Einen kurzen Überblick finden Sie 
unter folgendem Link. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2280077-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e6cbddb8-b35f-45d4-814a-4f1df66ad600&Dokumentnummer=BVWGT_20240612_W605_2280077_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2280077-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e6cbddb8-b35f-45d4-814a-4f1df66ad600&Dokumentnummer=BVWGT_20240612_W605_2280077_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a1c55fe9-ca31-4038-b460-de90b48e7b1c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2225136-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240620_W211_2225136_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a1c55fe9-ca31-4038-b460-de90b48e7b1c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2225136-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240620_W211_2225136_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2288754-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1759663a-4b46-4408-a050-1ee18643aa46&Dokumentnummer=BVWGT_20240527_W137_2288754_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2288754-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1759663a-4b46-4408-a050-1ee18643aa46&Dokumentnummer=BVWGT_20240527_W137_2288754_1_00
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://www.schoenherr.eu/content/ai-act-published-in-the-official-journal-of-the-eu
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EuG 

EuG 17.07.2024, T-1077/23, Bytedance (DMA, 
Torwächter) 

EuG 17.07.2024, T-761/21, Courtois (COVID, 

Dokumentenzugang) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 17.05.2024, Ra 2021/04/0009 (Vorlage-

frage, Identität des Streitgegenstandes) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 11.03.2024, W214 2235505-1 (Aus-

kunftspflichtG, COVID-Hilfen) 

BVwG 17.06.2024, W298 2283379-1 (Wahlwer-
bung) 

BVwG 17.06.2024, W298 2261552-1 (Strom-

punktzähler) 

BVwG 20.06.2024, W211 2276490-1 (Videoka-

mera, kein subjektives Recht auf Strafe) 

BVwG 13.06.2024, W292 2281684-1 (Säumnis-
beschwerde, "kondemnatorische" Entschei-
dung) 

BVwG 18.06.2024, W214 2275651-1 (divers, 
Aussetzen, Berichtigung, Einstellen) 

BVwG 27.06.2024, W292 2293432-1 (Verfah-

renshilfe, Wiederaufnahme) 

BVwG 14.06.2024, W292 2282284-1 (Berichti-
gung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 16.05.2024, W252 2281584-1 (Zurück-
verweisung) 

BVwG 12.06.2024, W108 2280177-1 (Zurück-

ziehung der Datenschutzbeschwerde) 

BVwG 20.06.2024, W292 2248579-1 (Zurück-

ziehung der Bescheidbeschwerde) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 20.06.2024, RV/5100216/2024 (GMSG) 

BFG 30.04.2024, RV/7100834/2023 (FinanzOn-

line) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Tirol 11.07.2024, LVwG-2024/32/1750-4 

(ELAK, Berechtigungskonzept) 

• Rechtsakte 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

29/2024 vom 24.07.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuG 

EuG 17.07.2024, T-1077/23, Bytedance 

• Die Europäische Kommission (Kommission) 
hat Bytedance, ein chinesisches Unterneh-

men, das die Online-Plattform TikTok be-
treibt, als einen Torwächter (Gatekeeper) im 
Sinne der Verordnung über digitale Märkte 
(DMA) benannt. Bytedance hat gegen diese 
Benennung Klage erhoben und insbesondere 
drei Gründe geltend gemacht: (i) Eine Ver-
letzung von Art 3 Abs 1 und 5 DMA (Benen-

nung als Torwächter); (ii) eine Verletzung ih-
rer Verteidigungsrechte; und (iii) eine Ver-

letzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. 
Das EuG wies die Klage in vollem Umfang ab. 

Das EuG hat erwogen: Die Kommission hat 
TikTok zu Recht als einen zentralen Platt-
formdienst und ein wichtiges Zugangstor für 

Unternehmen, die ihre Endnutzer erreichen 
wollen, angesehen, weil Bytedance kumula-
tiv die quantitativen Schwellenwerte von 
Art 3 Abs 2 lit a, b und c DMA erfüllt (Jahres-
umsatz, Anzahl der Endnutzer, Anzahl der 
Geschäftsjahre). 

Bytedance hat nicht ausreichend begründet, 
weshalb diese Schwellenwerte nicht erfüllt 
sein sollten. Die vorgebrachten Argumente, 

wie etwa (i) das Fehlen eines Plattformöko-
systems, (ii) das Vorhandensein von Mul-
tihoming (die parallele Verwendung mehre-
rer Dienste), (iii) der angeblich geringe Um-

satz in der Union, (iv) die Herkunft des 
Marktwerts (Hauptmarkt China), (v) die ge-
ringere Größe im Vergleich zu anderen Platt-
formen, (vi) die niedrigen Werbeeinnahmen, 
(vii) die Tatsache, dass Bytedance ein neuer 
Marktteilnehmer ist, oder dass (viii) seine 
Position von anderen Gatekeepern wie Meta 

und Alphabet herausgefordert wird, sind 
nicht geeignet, um die Einstufung als Tor-
wächter in Frage zu stellen. 

Bytedance hat einen erheblichen Einfluss auf 

den Binnenmarkt, weil Bytedance auch den 
Schwellenwert für den Marktwert von Art 3 

Abs 2 lit a DMA überschritten hat (Jahresum-
satz). Die Verteidigungsrechte von Byte-
dance wurden nicht verletzt, weil es weder 
nachgewiesen hat, dass es ohne die angeb-
lichen Verfahrensfehler seine Verteidigung 
besser hätte wahrnehmen können, noch, 
dass diesfalls die Entscheidung der Kommis-

sion anders ausgefallen wäre. Der Gleichbe-
handlungsgrundsatz wurde nicht verletzt, 
weil Bytedance nicht nachgewiesen hat, dass 
ähnliche Argumente in vergleichbaren Fällen 
berücksichtigt worden wären. 

 
EuG 17.07.2024, T-761/21, Courtois 

• Die Europäische Kommission ("Kommis-
sion") hat für EUR 2,7 Mrd Impfstoffe gegen 
COVID-19 von Pharmaunternehmen bestellt. 
Abgeordnete des Europäischen Parlaments 

sowie Privatpersonen (Antragsteller) stellten 
an die Kommission den Antrag, diese möge 

ihnen Zugang zu den Verträgen mit den 
Pharmaunternehmen und bestimmten mit 
diesen Verträgen in Zusammenhang stehen-

den Dokumenten gewähren. 

Die Kommission verweigerte teilweise den 
Zugang zu den Verträgen und auch zu den 
Dokumenten. Hinsichtlich der Erklärungen 
der Mitglieder des Verhandlungsteams über 
das Nichtvorliegen von Interessenkonflikten 

stützte die Kommission die Verweigerung 
des (ungeschwärzten) Dokumentenzugangs 
auf den Schutz der Privatsphäre dieser EU-
Vertreter. Das EuG erklärte die Entscheidung 
der Kommission für nichtig. 

Das EuG hat erwogen: Die Kommission hat 
den Zugang zu den Erklärungen über das 

Fehlen von Interessenkonflikten zu Unrecht 
verweigert. Diese Erklärungen sind für die 
Transparenz und die Rechenschaftspflicht 
der EU-Vertreter, die an den Verhandlungen 
mit den Impfstoffherstellern beteiligt waren, 
von wesentlicher Bedeutung. Die Antragstel-
ler haben hinreichend dargelegt, dass sie die 

Offenlegung dieser Erklärungen zur Überprü-
fung benötigen, ob die an den Verhandlun-
gen beteiligten EU-Vertreter keinem Interes-
senkonflikt unterlagen. Für diese Überprü-
fung ist die Kenntnis der Vor- und Nachna-

men sowie der beruflichen und institutionel-

len Rollen der besagten EU-Vertreter erfor-
derlich. 

 

Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 17.05.2024, Ra 2021/04/0009 

• Eine Ärztin begehrte im Jahr 2017 die Lö-
schung ihrer personenbezogenen Daten auf 
einer Ärztebewertungsplattform. Nachdem 
die Betreiberin der Bewertungsplattform das 
Löschungsbegehren der Ärztin ablehnte, 
brachte die Ärztin eine zivilgerichtliche Klage 

ein, in der sie eine Verletzung im Recht auf 

Datenschutz geltend machte und die Lö-
schung der Daten beantragte. Anschließend 
brachte die Ärztin zusätzlich eine Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB ein. Die DSB 
wies die Datenschutzbeschwerde mit der Be-

gründung zurück, dass sie nicht über die-
selbe Frage absprechen könne, welche be-
reits gemäß Art 79 DSGVO zivilgerichtlich 
anhängig sei. Eine gleichzeitige Inanspruch-
nahme des Beschwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde und des gerichtlichen Rechts-
behelfs in ein- und derselben Sache komme 

nicht in Betracht. 

Das BVwG gab der von der Ärztin einge-
brachten Bescheidbeschwerde keine Folge, 

bestätigte die Zurückweisung der Daten-
schutzbeschwerde aber aus einem Grund. In 
der Zwischenzeit wurde die zivilrechtliche 
Klage der Ärztin – im Zeitpunkt der Entschei-

dung des BVwG jedoch noch nicht rechts-
kräftig – abgewiesen. Gegen diese 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=288383&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6130235
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=288382&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5823250
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=fb07f013-afb4-4efc-8a1b-89be16de374b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2021%2f04%2f0009&VonDatum=&BisDatum=23.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2021040009_20240517L00
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Entscheidung erhoben sowohl die Ärztin als 
auch die DSB jeweils Revision an den VwGH. 

Der VwGH setzte das Verfahren aus und 
legte dem EuGH die Fragen vor, ob im inner-
staatlichen Recht das Zusammenspiel der 

Rechtsbehelfe so geregelt werden darf, dass 

i. sofern ein Rechtsbehelf beim Gericht 
bereits anhängig ist, oder (zumin-
dest) 

ii. nachdem eine (wenn auch noch nicht 
rechtskräftige) inhaltliche Entschei-
dung des Gerichts ergangen ist, 

die DSB die Datenschutzbehörde zurückwei-
sen darf. 

Der VwGH hat erwogen: Nach der Recht-

sprechung des EuGH dürfen eine Daten-
schutzbeschwerde gemäß Art 77 DSGVO an 
eine Aufsichtsbehörde und ein zivilgerichtli-
cher Rechtsbehelf gemäß Art 79 DSGVO ne-
beneinander und unabhängig voneinander 

eingelegt werden. Laut den Ausführungen 
des EuGH obliegt die Festlegung der Modali-
täten für die Verwaltungs- und Gerichtsver-
fahren den EU-Mitgliedstaaten, die dabei ein 
hohes Schutzniveau der Unionsrechte ge-
währleisten müssen. Dieses hohe Schutzni-
veau bedinge die Vermeidung einander wi-

dersprechender Entscheidungen. 

Vor diesem Hintergrund ist zu klären, ob es 

eine zulässige Modalität des Rechtsschutzes 
ist, wenn eine Datenschutzbeschwerde nach 
Art 77 DSGVO zurückgewiesen wird, weil in 
derselben Sache bereits ein gerichtlicher 
Rechtsbehelf nach Art 79 DSGVO eingelegt 

wurde und das gerichtliche Verfahren noch 
anhängig ist. Anm: Das ist bereits das zu-
mindest 14. Vorabentscheidungsersuchen 
an den EuGH aus Österreich mit Bezug zur 
DSGVO (ab 2021), wobei ein Vorabentschei-
dungsersuchen zurückgezogen wurde (C-

701/20) und ein Vorabentscheidungsersu-
chen als unzulässig zurückgewiesen wurde 
(C-115/22). Zählt man diese nicht mit, wur-
den bis dato aus Österreich zwölf Vorabent-

scheidungsersuchen mit Bezug zur DSGVO 
an den EuGH gestellt. Davon kamen vier 
vom VwGH (C-33/22, C-416/23, C-638/23, 

C-414/24), drei vom OGH (C-154/21, C-
300/21, C-446/21), drei vom BVwG (C-
487/21, C-291/24, C-474/24), eins vom 
LVwG Wien (C-203/22) und eins vom LG 
St. Pölten (C-468/24). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 11.03.2024, W214 2235505-1 

• Ein Journalist begehrte im Rahmen des Aus-
kunftspflichtgesetzes (AuskunftspflichtG) 

beim Bundesminister für Finanzen (BMF) per 
E-Mail eine Liste aller Unternehmen, die 
COVID-19-Hilfsmaßnahmen in Form von 
Steuerstundungen, Fixkostenzuschüsse oder 
Haftungen für Kredite in Anspruch genom-
men haben, einschließlich der jeweiligen 

Höhe der bewilligten Hilfen. Der BMF wies 
das Auskunftsbegehren mit Bescheid gemäß 

§ 4 AuskunftspflichtsG ab, weil die Geheim-
haltungsinteressen der Unternehmen zu 
wahren seien und die angeforderten Daten 

nicht ohne weiteres verfügbar seien, wes-
halb vor der Beauskunftung eine zusätzliche 
Verarbeitung stattfinden müsste. Gegen den 
abweisenden Bescheid erhob der Journalist 
Bescheidbeschwerde an das BVwG, das der 
Beschwerde hinsichtlich der Daten zu offen-

legungspflichtigen Unternehmen stattgab. 

Das BVwG hat erwogen: Unternehmen, die 
verpflichtet sind, erhaltene Corona-Beihilfen 
im Transparency Award Module (TAM) oder 
im Firmenbuch zu veröffentlichen, haben 

kein schutzwürdiges Interesse an der Ge-
heimhaltung der erhaltenen Beihilfen. Ein-

zelunternehmer und natürliche Personen ge-
nießen dagegen ein erhöhtes Geheimhal-
tungsinteresse. Deren Daten dürfen nur ver-
öffentlicht werden, wenn sie auch der Offen-
legungspflicht im TAM unterliegen, weil dann 
kein schutzwürdiges Interesse an der Ge-
heimhaltung mehr vorliegt. Das öffentliche 

Interesse an der Kontrolle der Verwendung 
von öffentlichen Mitteln für COVID-19-
Hilfsmaßnahmen überwiegt das Interesse 
der Unternehmen an der Wahrung ihrer Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse. Journalis-
ten üben dabei als "public watchdog" eine 

wichtige Funktion für die demokratische Mei-
nungsbildung aus. 

Auch wenn Daten erst aufzuarbeiten sind, ist 
eine pauschale Auskunftsverweigerung nicht 
zulässig. Wenn Daten bereits in automa-
tionsunterstützter und strukturierter Weise 
verarbeitet werden, ist eine Auskunft jeden-

falls nicht unzumutbar. 

Die untersten 10% der Beihilfeempfänger 
sind nicht zu beauskunften, weil diese eine 
geringe Relevanz für die öffentliche Kontrolle 
haben und eine höhere Gefahr der Offenle-
gung der Identität besteht. 

 

BVwG 17.06.2024, W298 2283379-1 

• Eine für Parteimitglieder bestimmte E-Mail 
wurde von einer politischen Partei verse-

hentlich an einen Bürger versendet. Seine E-
Mail-Adresse wurde versehentlich in die Mit-
gliederdatenbank eingetragen und mit einem 
Parteimitglied verknüpft. Der Bürger erhob 
Datenschutzbeschwerde und monierte, dass 
die politische Partei ihn in seinem Recht auf 
Geheimhaltung verletzt hatte, indem sie (i) 

seine E-Mail-Adresse verarbeitete, (ii) ein 
Tracking-Pixel einsetzte und (iii) seine per-
sonenbezogenen Daten aus der Wählerevi-

denz abgerufen hat. Den ersten beiden Be-
schwerdepunkten gab die DSB statt, der 
dritte Beschwerdepunkt wurde abgewiesen. 
Dagegen richtete sich die Bescheidbe-

schwerde an das BVwG, die abgewiesen 
wurde. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3eb1ff72-2b54-475e-ad95-35ec49bb9117&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2235505-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240311_W214_2235505_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c658aca6-3508-4080-a632-2572a7dbcfcc&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240617_W298_2283379_1_00
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Das BVwG hat erwogen: Gemäß § 1 Abs 2 
PartG iVm § 4 Abs 2 WEviG ist eine politische 

Partei berechtigt, die dort angeführten Daten 
für Zwecke der Beeinflussung der staatlichen 
Willensbildung, insbesondere durch die Teil-

nahme an Wahlen zu allgemeinen Vertre-
tungskörpern und dem Europäischen Parla-
ment, zu empfangen. Es ist zulässig, dass 
politische Parteien Werbung für eigene poli-
tische Ziele durch direkte Ansprache der 
Wähler betreiben und dabei privilegiert auf 

Daten der Wählerevidenz zugreifen dürfen, 
sofern ein Zweck gemäß § 1 Abs 2 PartG 
verfolgt wird. Die politische Partei hat die 
Daten des Bürgers zwar zum Zweck der 
Wahlwerbung erhoben, aber die Daten falsch 
verknüpft. Der Datenschutzbeschwerde 

wurde in diesem Punkt auch stattgegeben. 

Die Abfrage der Daten aus der Wählerevi-
denz war jedoch rechtmäßig. 

Der Antrag zur Vorabentscheidung an den 
EuGH wird abgewiesen, weil die Beschrän-
kung auf die in § 1 Abs 2 PartG genannten 
Daten sowie die Einschränkung der Daten-
verarbeitung zu wahlwerbenden Zwecken 

iSd DSGVO hinreichend sind. 

 

BVwG 17.06.2024, W298 2261552-1 

• Eine Bewohnerin hatte in ihrer Liegenschaft 

zwei Strompunktzähler und beauftragte für 

jeden Zähler einen anderen Energieanbieter. 
Beide Anbieter leiteten daraufhin unabhän-
gig voneinander einen Zählpunktidentifizie-
rungsprozess über die Wechselplattform ein, 
um den Wechsel der Stromlieferanten zu 

vollziehen. Der Netzbetreiber meldete beide 
Zähler an beide Energieanbieter zurück, ob-
wohl jeweils nur für einen der beiden Zähler 
eine Vollmacht vorlag. Dies führte dazu, dass 
die Daten beider Zähler an beide Energiean-
bieter weitergegeben wurden. Die DSB gab 
der Datenschutzbeschwerde der Bewohnerin 

statt und stellte eine Verletzung ihres Ge-
heimhaltungsrechts fest. Das BVwG gab der 

Bescheidbeschwerde des Netzbetreibers teil-
weise statt. 

Das BVwG hat erwogen: Die Weitergabe der 
Daten an den zweiten Energieanbieter er-

folgte ohne rechtliche Grundlage und ver-
letzte somit das Geheimhaltungsrecht der 
Bewohnerin. Die Weitergabe der Daten an 
den ersten Energieanbieter war jedoch 
rechtmäßig. 

Die Energieanbieter haben von der Bewoh-
nerin jeweils eine Vollmacht zur Vornahme 

eines spezifischen Rechtsgeschäfts iSd § 76 
Abs 3 ElWOG und des § 4 Wechselverord-
nung (WVO) erhalten, die zur Übernahme je-

weils eines Zählers berechtigt. Die Energie-
anbieter müssen das Vorliegen der Voll-
macht nur glaubhaft machen, sofern die Voll-
macht tatsächlich erteilt wurde. Unklarheiten 

über den Umfang der Vollmacht muss sich 
die Bewohnerin zurechnen lassen. Der 

Netzbetreiber durfte darauf vertrauen, dass 
die Vollmacht dem ersten Energieanbieter im 

Umfang der Übernahme beider Zählpunkte 
erteilt worden ist. 

Hinsichtlich des zweiten Energiebetreibers 

verletzte der Netzbetreiber jedoch seine 
Sorgfaltspflichten. Beide Energieanbieter ha-
ben unabhängig voneinander eine Zähl-
punktidentifizierung für beide Zählpunkte 
gestartet, welche vom Netzbetreiber jeweils 
genehmigt wurden. 

Gemäß § 5 WVO kann der Netzbetreiber bei 
begründetem Verdacht, wenn die zu wech-
selnde Zählpunktbezeichnung einem ande-
ren Endverbraucher zugeordnet ist, den 
Wechselprozess verweigern. Da die Zähl-

punktidentifizierung durch den ersten Ener-
gieanbieter bereits gestartet wurde, hätte 

der Netzbetreiber bei der Anfrage des zwei-
ten Energieanbieters Überschneidungen der 
beiden Verfahren prüfen müssen. 

Der Verstoß gegen die gesetzlichen Sorg-
faltspflichten indiziert auch einen Verstoß 
gegen das Grundrecht auf Datenschutz. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Erfolgt die Datenverarbeitung durch eine Vi-
deokamera nur im unmittelbaren Bereich vor 

der Eingangstüre, um zu überwachen, wer 

sich wann und wie unmittelbar vor der Ein-
gangstüre aufhält, ist die Datenverarbeitung 
verhältnismäßig und erforderlich, wenn sie 
aus einem nachvollziehbaren Grund erfolgt. 
Auf das Verhängen einer Strafe besteht kein 
subjektives Recht, weshalb dem Betroffenen 

hierfür keine Antragslegitimation zukommt 
(BVwG 20.06.2024, W211 2276490-1). 

• Wird eine Säumnisbeschwerde rechtmäßig 
erhoben, räumt § 28 Abs 7 VwGVG dem 
BVwG eine "kondemnatorische" Entschei-
dungsbefugnis ein. Dh das BVwG darf ihre 

Entscheidung auf einzelne maßgebliche 
Rechtsfragen beschränken und die DSB zum 

Erlassen eines Bescheides "verurteilen". Die 
DSB erhält damit eine "dritte Chance" und 
hat ihre Entscheidung unter Zugrundelegung 
der Rechtsanschauung des BVwG innerhalb 

von acht Wochen nachzuholen 
(BVwG 13.06.2024, W292 2281684-1). 

• Ein Aussetzungsbescheid ist ersatzlos zu be-
heben, wenn der von der DSB angenom-
mene Aussetzungsgrund nicht besteht. Im 
fortgesetzten Verfahren wird die DSB das 

Verfahren formlos einzustellen haben, weil 
der Verantwortliche in der Zwischenzeit dem 
Berichtigungsersuchen des Betroffenen ent-
sprochen hat, indem der Verantwortliche den 

Geschlechtseintrag des Betroffenen auf "di-
vers" geändert hat (BVwG 18.06.2024, 
W214 2275651-1). 

• Ist kein Wiederaufnahmegrund ersichtlich, 
ist ein Antrag auf Wiederaufnahme 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20240617_W298_2261552_1_00&ResultFunctionToken=c244b527-9e7b-4e3c-9abf-d4346553b028&WxeFunctionToken=6d3ba171-141f-463f-8d5d-3f7c55f01769&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2276490-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4ab53093-a39b-4089-94f6-92776770d1cc&Dokumentnummer=BVWGT_20240620_W211_2276490_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2281684-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=df7d480a-e65e-4628-b523-b8f8bc57b9e8&Dokumentnummer=BVWGT_20240613_W292_2281684_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2275651-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b31f681d-c9cd-46c4-87c0-e2345a3d5b92&Dokumentnummer=BVWGT_20240618_W214_2275651_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2275651-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b31f681d-c9cd-46c4-87c0-e2345a3d5b92&Dokumentnummer=BVWGT_20240618_W214_2275651_1_00


 

145 

 

aussichtslos. Die Verfahrenshilfe wird daher 
nicht gewährt (BVwG 27.06.2024, 

W292 2293432-1). 

• Gemäß § 62 Abs 4 AVG kann das BVwG 

Schreib- und Rechenfehler oder diesen 
gleichzuhaltende, offenbar auf einem Verse-
hen oder offenbar ausschließlich auf tech-
nisch mangelhaftem Betrieb einer automa-
tionsunterstützten Datenverarbeitungsan-
lage beruhende Unrichtigkeiten in Entschei-
dungen jederzeit von Amts wegen berichti-

gen. Eine Berichtigung nach § 62 Abs 4 AVG 
ist keine Entscheidung in der Sache und hat 
daher gemäß § 31 Abs 1 VwGVG in Form ei-
nes Beschlusses zu erfolgen (BVwG 
14.06.2024, W292 2282284-1). 

• Ist die DSB der Auffassung, in der Sache 

nicht entscheiden zu können, weil der Sach-
verhalt mangelhaft vorgebracht ist oder Be-
weismittel fehlen, hat die DSB den Betroffe-
nen zur Stellungnahme oder Urkundenvor-
lage aufzufordern. Die Zurückweisung der 
Datenschutzbeschwerde ohne Durchführung 

eines Ermittlungsverfahrens ist dagegen 
verfehlt (BVwG 16.05.2024, 
W252 2281584-1). 

• Die wirksame Zurückziehung der Daten-
schutzbeschwerde im Beschwerdeverfahren 
vor dem BVwG bewirkt den Wegfall der Zu-

ständigkeit der DSB zur Erlassung des ange-
fochtenen Aussetzungsbescheides und damit 
(nachträglich) dessen Rechtswidrigkeit. Die 
Unzuständigkeit einer Behörde hat das Ver-
waltungsgericht von Amts wegen wahrzu-
nehmen. Das BVwG ist somit gehalten, den 

Bescheid ersatzlos aufzuheben 
(BVwG 12.06.2024, W108 2280177-1). 

• Wird die Bescheidbeschwerde zurückgezo-
gen, ist das Verfahren mit Beschluss einzu-
stellen (BVwG 20.06.2024, W292 2248579-
1). 

 

Rechtsprechung des BFG 

BFG 20.06.2024, RV/5100216/2024 

• Im Rahmen einer Außenprüfung forderte das 

Finanzamt für Großbetriebe von einem Kre-
ditinstitut Kundenkonten und -depots zur 
Überprüfung der Sorgfalts- und Meldepflich-
ten nach dem Gemeinsamen Meldestandard-
Gesetz (GMSG) an. Das Kreditinstitut ver-
weigerte die geforderte Datenübermittlung 

mit Hinweis auf die fehlende Erforderlichkeit 
und Bedenken aufgrund Bestimmungen des 
Datenschutzrechts. Da diese Unterlagen 
nicht übermittelt wurden, wurde eine 
Zwangsstrafe iHv EUR 500 verhängt. Gegen 

diesen Bescheid wurde Bescheidbeschwerde 
erhoben, weil die Abfrage personenbezoge-

ner Daten zur Ausübung der Kontrollbefug-
nisse unrechtmäßig sei. Die Bescheidbe-
schwerde wurde mit Beschwerdevorent-
scheidung als unbegründet abgewiesen. Die 

DSGVO-Rechtmäßigkeit der Prüfung der Ab-
gabenerklärung ergäbe sich aus dem klar 

definierten öffentlichen Interesse iSd Art 6 
Abs 1 lit e DSGVO an der Steuererhebung 
und der Bekämpfung von Steuerbetrug. So-

mit sei die Abgabenerklärung auch eine 
rechtliche Verpflichtung iSd Art 6 Abs 1 lit c 
DSGVO. Dagegen richtet sich der Vorlagean-
trag des Kreditinstituts. 

Das BFG hat erwogen: Aus § 110 und 111 
GMSG ergibt sich der gesetzliche Auftrag zur 

Überprüfung der Meldepflicht und der ausge-
übten Sorgfalt und somit eine klare gesetzli-
che Grundlage für die vom Finanzamt vorge-
nommenen Datenanforderungen. Die auf 
§ 111 GMSG iVm § 114 BAO basierende Da-

tenverarbeitung ist ein verhältnismäßiger 
und minimalinvasiver Eingriff in das Grund-

recht auf Datenschutz und erfolgt in der 
Durchführung von Unionsrecht anhand der 
Abgabevorschriften. Die Möglichkeit der Ein-
sicht in die erhobenen Daten ist zudem aus-
schließlich auf Organe der Finanzverwaltung 
im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit be-
schränkt, sodass keine datenschutzrechtli-

chen Bedenken vorliegen. Durch die Verwei-
gerung der Herausgabe der Kundenkonten 
wurde der Zweck der Prüfungshandlung, die 
Vollständigkeit der GMSG-Daten zu überprü-
fen, konterkariert, sodass die Verhängung 
der Zwangsstrafe rechtmäßig war. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BFG: 

• Um den Erfordernissen des Datenschutzes 
zu entsprechen, haben die Abgabenbehör-

den nach Maßgabe ihrer technischen Mög-
lichkeiten Zustellungen an Empfänger, die 
Teilnehmer von FinanzOnline sind, elektro-
nisch vorzunehmen (BFG 30.04.2024, 
RV/7100834/2023). 

 

Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Ein durchdachtes Berechtigungskonzept, in 
dem Zugriffsrechte auf Rollenebene definiert 

werden, trägt zur Erfüllung der Anforderun-
gen der DSGVO bei (LVwG 11.07.2024, 
LVwG-2024/32/1750-4). 

 

Rechtsakte 

• Am 17.07.2024 wurde das "Bundesgesetz, 
mit dem ein Qualifizierte-Einrichtungen-Ge-
setz erlassen wird und die Zivilprozessord-
nung, das Konsumentenschutzgesetz, das 
Gerichtsgebührengesetz und das Rechtsan-

waltstarifgesetz geändert werden (Ver-
bandsklagen-Richtlinie-Umsetzungs-
Novelle)", BGBl I 2024/85, kundgemacht. 
Mit diesem Bundesgesetz wird die Verbands-
klagen-Richtlinie (EU) 2020/1828 ins öster-
reichische Recht umgesetzt. Gestützt auf 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2293432-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2e705bbc-4edf-4878-95ee-9b6bd71aa964&Dokumentnummer=BVWGT_20240627_W292_2293432_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2293432-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2e705bbc-4edf-4878-95ee-9b6bd71aa964&Dokumentnummer=BVWGT_20240627_W292_2293432_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d7da78b4-bd0e-4b3a-8efe-56ee11c831e7&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2282284-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240614_W292_2282284_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d7da78b4-bd0e-4b3a-8efe-56ee11c831e7&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2282284-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240614_W292_2282284_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2281584-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bd15407f-bdf2-4749-a135-6464706523b6&Dokumentnummer=BVWGT_20240516_W252_2281584_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2281584-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bd15407f-bdf2-4749-a135-6464706523b6&Dokumentnummer=BVWGT_20240516_W252_2281584_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2280177-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=21badc61-da10-4a7d-919e-8db679226361&Dokumentnummer=BVWGT_20240612_W108_2280177_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=7d4227b4-05c3-42bf-84df-16bce7eeca3d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2248579-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240620_W292_2248579_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=7d4227b4-05c3-42bf-84df-16bce7eeca3d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2248579-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240620_W292_2248579_1_00
https://findok.bmf.gv.at/findok/resources/pdf/f3aa604f-ec13-4ee9-ace3-cba2eaa2759b/144911.1.1.pdf
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:BFG-Suche)?dokumentId=cae19e9a-aa12-492a-b282-ceadb47870c9&segmentId=efa0d355-2987-4bd4-8e23-6980c0039cd5&indexName=findok-bfg&konsehId=fe990745-7296-442a-b999-8974e0c809e2&recordId=cae19e9a-aa12-492a-b282-ceadb47870c9_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F7100834%2F2023%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:BFG-Suche)?dokumentId=cae19e9a-aa12-492a-b282-ceadb47870c9&segmentId=efa0d355-2987-4bd4-8e23-6980c0039cd5&indexName=findok-bfg&konsehId=fe990745-7296-442a-b999-8974e0c809e2&recordId=cae19e9a-aa12-492a-b282-ceadb47870c9_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F7100834%2F2023%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-2024%2f32%2f1750-4&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c173a74f-1a42-4e5e-9ce5-3368a2ef30d4&Dokumentnummer=LVWGT_TI_20240711_LVwG_2024_32_1750_4_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-2024%2f32%2f1750-4&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c173a74f-1a42-4e5e-9ce5-3368a2ef30d4&Dokumentnummer=LVWGT_TI_20240711_LVwG_2024_32_1750_4_00
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/85/20240717?ResultFunctionToken=106a820a-7940-42dc-81d1-7050c060446c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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dieses Bundesgesetz können Verbandskla-
gen auch wegen (behaupteten) Verletzun-

gen des Datenschutzrechts geltend gemacht 
werden. 

• Am 18.07.2024 wurde das "Bundesgesetz, 

mit dem das KommAustria-Gesetz geändert 
wird", BGBl I 2024/90, kundgemacht. Ua 
wird das KOG dem "Koordinator-für-digi-
tale-Dienste-Gesetz" (KDD-G) ange-
passt. Zudem wird der RTR-GmbH ein jährli-
ches Budget iHv EUR 0,5 Mio zur Verfügung 

gestellt, um Audio-Podcasts über Medien- 
und Digitalkompetenz etc zu produzieren. 

• Am 19.07.2024 wurde das "Bundesgesetz, 
mit dem das Arbeitsvertragsrechts-Anpas-

sungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, 

das Arbeitsinspektionsgesetz 1993, das 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, das Allge-
meine Sozialversicherungsgesetz, das Be-
amten-Kranken- und Unfallversicherungsge-
setz, das Notarversorgungsgesetz, das Ein-
kommensteuergesetz 1988, das Heimar-
beitsgesetz und das Landarbeitsgesetz 2021 

geändert werden (Telearbeitsgesetz)", 
BGBl I 2024/110, kundgemacht. Als Telear-
beit wird die regelmäßige Verrichtung der Ar-
beit unter Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien von Örtlich-
keiten außerhalb des Unternehmens ver-
standen. 

• Am 19.07.2024 wurde das "Bundesgesetz, 
mit dem ein DORA-Vollzugsgesetz erlassen 
und das Alternative Investmentfonds Mana-
ger-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Bör-
segesetz 2018, das Finanzmarktaufsichtsbe-

hördengesetz, das Investmentfondsgesetz 
2011, das Pensionskassengesetz, das Sanie-
rungs- und Abwicklungsgesetz, das Versi-
cherungsaufsichtsgesetz 2016, das Wertpa-
pieraufsichtsgesetz 2018 und das Zahlungs-
dienstegesetz 2018 geändert werden", 
BGBl I 2024/112, kundgemacht. Mit dem 

DORA-Vollzugsgesetz wird ua die FMA als 
zuständige Behörde für die Überwachung der 

Einhaltung der DORA-Verordnung (EU) 
2022/2554 festgelegt. 

• Am 18.07.2024 wurde das "Zweite Oö Digi-
talisierungsgesetz", OÖ LGBl 2024/59, kund-

gemacht. Mit diesem Landesgesetz wurde ua 
das oberösterreichische Auskunftspflicht-, 
Datenschutz- und Informationsweiterver-
wendungsgesetz geändert. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/90/20240718?ResultFunctionToken=106a820a-7940-42dc-81d1-7050c060446c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/110/20240719?ResultFunctionToken=106a820a-7940-42dc-81d1-7050c060446c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/112/20240719?ResultFunctionToken=106a820a-7940-42dc-81d1-7050c060446c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2554&qid=1721414631955
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2554&qid=1721414631955
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/OB/2024/59/20240718?ResultFunctionToken=1777b8af-d0a0-4304-896d-280bc0e8a219&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 25.06.2024, 4Ob102/23p (Bonus Club, 
Daten als Entgelt) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 05.06.2024, RV/7102695/2023 (abgaben-
rechtliche Geheimhaltungspflicht) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 04.07.2024, 2024-0.199.724 (Rechnungs-
hof, Parteifinanzierung) 

DSB 08.10.2021, 2021-0.698.184 (Firmen-

buch, Geschäftsführer) 

• Rechtsakte 

• Neues vom EDSA 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
30/2024 vom 31.07.2024 



 

148 

 

To the Point: 
Rechtsprechung des OGH 

Aus der Rechtsprechung des OGH: 

• Personenbezogene Daten verkörpern einen 
monetären Wert. Die Bereitstellung perso-

nenbezogener Daten wie etwa Kontakt- und 
Einkaufsverhaltensdaten ist eine (Ge-
gen-)Leistung, mit der man "zahlt". Die Be-
reitstellung dieser Daten und die Mitglied-
schaft in einem Kundenbindungsprogramm 
sind gegenseitige Hauptleistungspflichten. 
In einem Kundenbindungsprogramm die Ge-

währung und Einlösung von Bonuspunkten 
anzubieten, dann aber den Mitgliedern kei-

nen Anspruch auf das entsprechende Ange-
bot zu gewähren, steht in krassem Missver-
hältnis zur vom Mitglied erbrachten Gegen-
leistung, nämlich vorab Daten zu seiner Per-
son und seinem Einkaufsverhalten offenge-

legt zu haben (OGH 25.06.2024, 
4Ob102/23p). 

 

Rechtsprechung des BFG 

Aus der Rechtsprechung des BFG: 

• Die Organe der Abgabenbehörden und des 
BFG sind gemäß § 48a BAO zur Geheimhal-
tung der ihnen im Rahmen ihrer Amtsaus-

übung zukommenden Daten verpflichtet. 
Dadurch ist der Datenschutz gewährleistet 
(BFG 05.06.2024, RV/7102695/2023). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 04.07.2024, 2024-0.199.724 

• Der Rechnungshof Österreich veröffentlichte 
die Spendenhöhe sowie den Namen und die 
Postleitzahl eines Parteispenders auf seiner 
Website. Da diese Daten seine politische 

Meinung offenbarten, sah der Spender in der 
Veröffentlichung eine Verletzung seines 
Rechts auf Geheimhaltung. Daraufhin reichte 

der Parteispender eine Datenschutzbe-
schwerde gegen den Rechnungshof ein. Die 
DSB setzte das Verfahren bis zum Urteil des 
EuGH vom 16.01.2024, C-33/22, Österrei-

chische Datenschutzbehörde, aus. Das 
EuGH-Urteil bestätigte die Zuständigkeit der 
DSB für Datenverarbeitungstätigkeiten der 
Gesetzgebungsorgane. Nach Fortsetzung 
des Verfahrens erklärte sich die DSB für zu-
ständig, sie wies die Datenschutzbeschwerde 

jedoch ab. 

Die DSB hat erwogen: Da das neu geschaf-
fene Parlamentarische Datenschutzkomitee 
erst mit 01.01.2025 eingerichtet wird, ist 

zum Zeitpunkt der Entscheidung die DSB ge-
mäß Art 55 Abs 1 DSGVO zuständig. Weiters 
fallen die Daten des Parteispenders in den 

Anwendungsbereich des Art 9 Abs 1 DSGVO, 
weil jedenfalls seine politischen Vorlieben 
aus seiner Spendentätigkeit hervorgehen. 

Art 9 Abs 2 lit g DSGVO erlaubt die Verarbei-
tung dieser Daten, wenn sie auf einer ge-

setzlichen Grundlage beruht, die ein erhebli-
ches öffentliches Interesse verfolgt und an-
gemessene Maßnahmen zum Schutz der Be-

troffenen vorsieht. § 6 Abs 2 und 3 PartG 
bietet diese gesetzliche Grundlage. Darüber 
hinaus ist die Transparenz der Parteienfinan-
zierung ein erhebliches öffentliches Inte-
resse. Zudem setzte man durch das Absehen 
der Veröffentlichung der gesamten Anschrift 

des Parteispenders sowie durch Festlegung 
einer Löschfrist (§ 6 Abs 2 letzter Satz 
PartG) und Abhilfemaßnahmen angemes-
sene Maßnahmen zur Wahrung der Grund-
rechte und Interessen. 

Die Verarbeitung ist auch verhältnismäßig. 
Sie unterscheidet nach Höhe der Spende und 

Zeitraum, in dem gespendet wird. Die Veröf-
fentlichung der Daten greift zwar in das 
Grundrecht auf Geheimhaltung ein, ist im 
Hinblick auf das erhebliche öffentliche Inte-
resse an einer transparenten Parteienfinan-
zierung jedoch gerechtfertigt. 

 

DSB 08.10.2021, 2021-0.698.184 

• Ein Geschäftsführer fühlte sich durch die 
Veröffentlichung seiner Daten auf der Web-

site einer Werbeagentur in seinem Recht auf 
Geheimhaltung gemäß § 1 DSG verletzt. Auf 

der Website der Werbeagentur wurde ein fir-
menbuchähnlicher Service angeboten, bei 
dem Informationen über im Firmenbuch ein-
getragene Rechtsträger und handelnde Per-
sonen miteinander verknüpft wurden, um 

auch Verbindungen zwischen den handeln-
den Personen darzustellen. Die Werbeagen-
tur stützte die Veröffentlichung auf ihr be-
rechtigtes Interesse. Der Geschäftsführer er-
achtete die Verarbeitung für unrechtmäßig 
und brachte (erfolglose) Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB ein. 

Die DSB hat erwogen: Bei der Verknüpfung 
von öffentlich zugänglichen Daten mit neuen 

Daten handelt es sich um eine neue Daten-
verarbeitung, deren Zulässigkeit nach dem 
DSG und der DSGVO zu prüfen ist. Zulässi-
gerweise veröffentlichte Daten sind nicht per 

se einem Geheimhaltungsanspruch entzo-
gen. 

Bei der Interessenabwägung im Rahmen der 
Prüfung des berechtigten Interesses gemäß 
Art 6 Abs 1 lit f DSGVO werden die Interes-
sen der Werbeagentur am Betrieb der Platt-
form dem Interesse des Geschäftsführers an 

Geheimhaltung gegenübergestellt. Eine 
Werbeagentur hat ein wirtschaftliches Inte-
resse ihre Dienstleistungen zu bewerben und 

Werbeeinnahmen zu generieren sowie ein 
Interesse, den Nutzern ihrer Website inte-
ressante und nützliche Informationen über 
bestehende Unternehmen und deren han-

delnde Personen zur Verfügung zu stellen. 
Als Website-Betreiber schaltet die 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=4Ob102%2f23p&VonDatum=&BisDatum=29.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=719cd5d5-1165-4de2-9d65-c84d893b6e58&Dokumentnummer=JJT_20240625_OGH0002_0040OB00102_23P0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=4Ob102%2f23p&VonDatum=&BisDatum=29.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=719cd5d5-1165-4de2-9d65-c84d893b6e58&Dokumentnummer=JJT_20240625_OGH0002_0040OB00102_23P0000_000
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:BFG-Suche)?dokumentId=d420e805-3385-460e-9665-d790e41c5867&segmentId=7cf029b1-471e-47f7-b435-587e17fe985f&indexName=findok-bfg&konsehId=59ced37e-cfb4-413c-9eb9-c29503394adb&recordId=d420e805-3385-460e-9665-d790e41c5867_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F7102695%2F2023%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Dokumentnummer=DSBT_20240704_2024_0_199_724_00&ResultFunctionToken=d3dd4bb5-1dde-4e2a-a97f-b93f86bcef80&WxeFunctionToken=b74bdcc3-fa01-419b-a757-afa92b3bb7ab&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=25.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12478261
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12478261
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2021-0.698.184&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=29.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1462578a-aab4-4ff7-b903-c73adfd933ef&Dokumentnummer=DSBT_20211008_2021_0_698_184_00
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Werbeagentur für unterschiedliche Unter-
nehmen Werbung. Es liegt im Interesse ei-

nes Website-Betreibers, möglichst viele Nut-
zer durch die Bereitstellung interessanter In-
formationen auf die Website zu bringen, um 

dadurch Werbeeinnahmen zu generieren. 
Der Geschäftsführer hat ein Interesse an der 
Geheimhaltung seiner personenbezogenen 
Daten. Bei der Interessenabwägung ist auch 
zu berücksichtigen, ob ein Betroffener abse-
hen kann, ob möglicherweise eine Verarbei-

tung zu diesem Zweck zukünftig erfolgen 
wird. 

Die Schutzwürdigkeit der Daten des Ge-
schäftsführers ist aufgrund ihrer allgemeinen 
Verfügbarkeit geringer zu bewerten. Die ver-

öffentlichten Daten gehören ausschließlich 
der beruflichen Sphäre an und der Ge-

schäftsführer entscheidet selbst, ob er als 
Gesellschafter oder Geschäftsführer am 
Wirtschaftsleben teilnimmt. 

Das berechtigte Interesse der Werbeagentur 
an der Verarbeitung der Daten im Rahmen 
ihrer Website überwiegt aufgrund der gerin-
gen Eingriffsintensität die Interessen des Ge-

schäftsführers an der Geheimhaltung. 

 

Rechtsakte 

• Am 19.07.2024 wurde das "Bundesgesetz, 

mit dem das E-Government-Gesetz geändert 
wird", BGBl I 2024/117, kundgemacht. Die 
Novelle des E-GovG regelt ua die Wahlfrei-
heit der Kommunikation für Bürgerinnen und 
Bürger sowie den elektronischen Verkehr 
zwischen Verantwortlichen des öffentlichen 

Bereichs. 

• Am 22.07.2024 wurde das "Bundesgesetz, 
mit dem das Schulorganisationsgesetz, das 
Schulunterrichtsgesetz, das Schulunter-
richtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und 
Vorbereitungslehrgänge, das Bildungsdoku-

mentationsgesetz 2020 und das Schul-
pflichtgesetz 1985 geändert werden", 

BGBl I 2024/121, kundgemacht. Das Bun-
desgesetzt enthält Regelungen zur Daten-
verarbeitung, darunter zur Verarbeitung des 
elektronischen Zertifikats zum Nachweis der 

Schülereigenschaft (edu.digicard). Weiters 
wurden Datenverarbeitungstätigkeiten auf 
der Grundlage des Bildungsdokumentations-
gesetzes novelliert. 

• Am 22.07.2024 wurde das "Bundesgesetz, 
mit dem das Sicherheitspolizeigesetz geän-

dert wird", BGBl I 2024/122, kundgemacht. 
Mit der Novelle werden den Sicherheitsbe-
hörden Befugnisse für Datenverarbeitungs-
tätigkeiten eingeräumt und Regelungen für 

den elektronischen Rechtsverkehr getroffen. 

 

 

 

Neues vom EDSA 

• Am 16.07.2024 hat der EDSA eine Erklä-
rung zur Rolle der Datenschutzbehörden im 
Rahmen der KI-VO angenommen. 

• Am 16.07.2024 hat der EDSA zum EU-US 
Data Privacy Framework separate FAQs für 
Einzelpersonen und für Unternehmen veröf-
fentlicht. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/117/20240719?ResultFunctionToken=c0f7fb7b-9213-4af3-87bc-f0e6686fb881&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/121/20240722?ResultFunctionToken=c0f7fb7b-9213-4af3-87bc-f0e6686fb881&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/122/20240722?ResultFunctionToken=c0f7fb7b-9213-4af3-87bc-f0e6686fb881&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/statements/statement-32024-data-protection-authorities-role-artificial_de
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/statements/statement-32024-data-protection-authorities-role-artificial_de
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/statements/statement-32024-data-protection-authorities-role-artificial_de
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other-guidance/eu-us-data-privacy-framework-faq-european-individuals_de
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 29.07.2024, C-623/22, Belgian Associa-
tion of Tax Lawyers (DAC 6, Steuergestaltung, 
Meldepflicht) 

• Rechtsprechung der Justiz 

OLG Graz 15.07.2024, 9Bs171/24a (Spyka-
mera, Appartement, Urlaub) 

OGH 17.07.2024, 11Os55/24h (verschlüsselte 

Kommunikation) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 08.07.2024, W137 2278780-1 (Auskunft, 

Prozessposition) 

BVwG 15.07.2024, W298 2284627-1 (Video-
überwachung, Gastronomie, Geldbuße) 

BVwG 12.07.2024, W298 2287221-1 (Video-
überwachung, Stalking) 

BVwG 10.06.2024, W148 2291941-1 (WiEReG, 

Medien) 

BVwG 10.07.2024, W298 2293438-1 (Hausver-
waltung, WEG, berechtigtes Interesse) 

BVwG 12.06.2024, W292 2283307-1 (Aus-
kunftspflichtG, Geheimhaltungspflicht) 

BVwG 24.06.2024, W606 2286002-2 (Vergabe, 

Akteneinsicht) 

BVwG 08.07.2024, W137 2289439-1 (Be-
schwer, Säumnisbeschwerde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 08.07.2024, W137 2293870-1 (Säumnis-
beschwerde, Einstellung) 

BVwG 28.06.2024, W108 2250401-2 (Lö-

schung, Mandatsbescheid) 

BVwG 26.06.2024, W258 2261057-1, 

BVwG 03.07.2024, W258 2262326-1 und an-
dere (Beschwerdegegner) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG NÖ 06.06.2024, LVwG-AV-2018/001-

2023 (Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen) 

• Rechtsakte 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
31/2024 vom 08.08.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

Aus der Rechtsprechung des EuGH: 

• Der Begriff des Privatlebens umfasst die Frei-
heit jeder Person, ihr Leben und ihre persön-

lichen, beruflichen und gesellschaftlichen Tä-
tigkeiten zu gestalten. Der Eingriffsvorbe-
halt, dh die Zulässigkeit des Grundrechtsein-
griffs, kann bei beruflichen und geschäftli-
chen Tätigkeiten allerdings weitergehen als 
in anderen Fällen. 

Eine Meldepflicht für steuerliche Planungs- 

und Gestaltungsaktivitäten im Kontext per-
sönlicher, beruflicher oder geschäftlicher Tä-

tigkeiten greift in das Recht auf Achtung des 
Privatlebens ein. Der Eingriff ist zwar nicht 
unerheblich, aber dennoch verhältnismäßig 
und gerechtfertigt, weil die Bekämpfung der 
aggressiven Steuerplanung und die Verhin-

derung der Gefahren von Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung wichtige Ziele des 
Unionsrechts sind (EuGH 29.07.2024, C-
623/22, Belgian Association of Tax Lawyers). 

 

Rechtsprechung der Justiz 

OLG Graz 15.07.2024, 9Bs171/24a 

• Ein Vermieter wurde verdächtigt, in einem 

von ihm an Urlauber vermieteten Apparte-
ment unbefugte Bildaufnahmen sexuell kon-

notierter Körperteile durch eine als Wecker 
getarnte Spykamera gemacht zu haben, so-
dass die Anordnung der Hausdurchsuchung 
bewilligt wurde. Gegen diesen Durchsu-
chungsbeschluss erhob der Vermieter Be-
schwerde. 

Das OLG Graz hat erwogen: Da die Durchsu-

chung bereits vollzogen wurde, ist die rich-
tige Anwendung des Gesetzes zu prüfen. Die 
Rechtmäßigkeit der Durchsuchungsbewilli-
gung ist zum Zeitpunkt der Entscheidung des 
Erstgerichts (ex-ante-Perspektive) zu beur-

teilen. 

Die gerichtliche Bewilligung der Hausdurch-
suchung erfordert einen begründeten Ver-
dacht, der vor dem Eingriff bestimmt und 
hinreichend sein muss. Eine Durchsuchung 
ist nur zulässig, wenn aufgrund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen ist, dass sich dort si-
cherzustellende oder auszuwertende Gegen-

stände oder Spuren befinden. Der Verdacht 
beruhte auf den Ermittlungsergebnissen, 
insbesondere den Angaben der mutmaßli-
chen Opfer. Die heimliche Installation einer 
auf die Sauna gerichteten Kamera legt auch 
den Schluss nahe, dass es dem Vermieter 

darauf ankam, Bildaufnahmen ohne Einwilli-

gung seiner Opfer zu machen. 

Zwar wurde die Spykamera direkt nach der 
Anzeige von einem Polizeibeamten sicherge-
stellt, ob die Kamera tatsächlich Videos auf-
zeichnete, konnte aber vorerst nicht 

festgestellt werden. Um zu beweisen, dass 
auf die Kamera zugegriffen wurde und unbe-

fugte Bildaufnahmen gemacht wurden, war 
daher eine Hausdurchsuchung erforderlich. 
Ein Zuwarten auf die Auswertung hätte die 

Gefahr geborgen, dass der Vermieter Be-
weise vernichtet. Aus demselben Grund ka-
men eine Vernehmung des Vermieters oder 
ein anderer zielführender und grundrechts-
schonenderer Ermittlungsschritt nicht in 
Frage. 

Die Durchsuchung war verhältnismäßig. Das 
Gewicht einer strafbaren Handlung und de-
ren sozialer Störwert misst sich nicht aus-
schließlich an der Strafdrohung. Angesichts 
der beiden Opfer des mehrtägigen Tatzeit-

raums und dem nicht unerheblichen Gewicht 
der angelasteten Straftat ist die Durchsu-

chung gerechtfertigt. 

 

Aus der Rechtsprechung des OGH (Strafrecht): 

• Gelangt der Inhalt einer verschlüsselten 

Kommunikation im Rechtshilfeweg in das Er-
mittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, 
unterliegen die von ausländischen Behörden 
übermittelten Kommunikationsdaten keinem 
Beweisverwertungsverbot (OGH 
17.07.2024, 11Os55/24h). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 08.07.2024, W137 2278780-1 

• Ein ehemaliger Arbeitnehmer erhob Daten-

schutzbeschwerde bei der DSB, weil die von 
ihm begehrte Datenauskunft des ehemaligen 
Arbeitgebers unvollständig gewesen sei. Der 
Arbeitnehmer befand sich parallel bereits in 
zwei Arbeits- und Sozialgerichtlichen Verfah-
ren gegen den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber 
hat Dokumente von der Auskunft ausgenom-

men, weil sonst in Rechte und Freiheiten an-
derer Personen in Hinsicht auf die Verfahren 
eingegriffen werden würde. Die DSB hat die 

Beschwerde abgewiesen, woraufhin der Ar-
beitnehmer Bescheidbeschwerde beim BVwG 
erhob, das diese ebenfalls abwies. 

Das BVwG hat erwogen: Die Auskunft war 
vollständig. Vorbringen, die auf Dokumente 
gerichtet sind, die angeblich existieren 
müssten, sind unbeachtlich. Eine Auskunft 
darf die Rechte und Freiheiten anderer Per-
sonen nicht beeinträchtigen (Art 15 Abs 4 
DSGVO). Das betrifft grundsätzlich alle 

Rechte, die vom Recht der Union oder des 
nationalen Rechts anerkannt sind. Nach § 4 
Abs 6 DSG besteht das Auskunftsrecht "in 
der Regel" dann nicht, wenn durch die Erfül-
lung Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 

gefährdet werden. Durch diese Formulierung 
ist klargestellt, dass eine Abwägung der In-

teressen im Einzelfall stattfinden muss. Die 
begehrten Dokumente waren Teil der paral-
lel geführten ASG-Verfahren. Deren Beaus-
kunftung hätte die Prozessposition des 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=288147&part=1&doclang=DE&text=&dir=&occ=first&cid=151224
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=288147&part=1&doclang=DE&text=&dir=&occ=first&cid=151224
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a9cbc1ed-fe1a-4114-a1e3-dc67e20bc732&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=06.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20240715_OLG0639_0090BS00171_24A0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os55%2f24h&VonDatum=&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5889556f-2a6e-4476-94a5-c0a20925abc0&Dokumentnummer=JJT_20240717_OGH0002_0110OS00055_24H0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os55%2f24h&VonDatum=&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5889556f-2a6e-4476-94a5-c0a20925abc0&Dokumentnummer=JJT_20240717_OGH0002_0110OS00055_24H0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2278780-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8c52dbc9-70f3-4780-8f94-7d4259540849&Dokumentnummer=BVWGT_20240708_W137_2278780_1_00
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Arbeitgebers geschwächt, weshalb ein be-
rücksichtigungswürdiges Geheimhaltungsin-

teresse vorlag und die Beauskunftung ver-
weigert werden durfte. Die Beschaffung von 
prozessstärkender Information geht über 

den Schutzzweck der Norm hinaus. 
 
BVwG 15.07.2024, W298 2284627-1 

• Die Betreiberin eines Restaurants betrieb in 
den Gästeräumen mehrere Überwachungs-
kameras zum Zwecke des Eigentumsschut-

zes der Gäste und zur speziellen Gefahren-
prävention sowie zur Möglichkeit der Aufklä-
rung von Straftaten. Eine der Kameras im 
Garderobenbereich war so eingestellt, dass 
sie den Toiletteneingangsbereich miter-

fasste. Die DSB stellte einen Verstoß gegen 

die Verarbeitungsgrundsätze der DSGVO 
fest, weil der Aufnahmebereich über das für 
die Gefahrenabwehr unbedingt erforderliche 
Ausmaß hinausging. Die DSB verhängte über 
die Restaurantbetreiberin eine Geldstrafe. 
Die Restaurantbetreiberin bekämpfte das 
Straferkenntnis nur der Höhe nach beim 

BVwG. Das BVwG reduzierte den Betrag der 
Geldstrafe. 

Das BVwG hat erwogen: Das Verhängen ei-
ner Geldbuße im Zuge einer überschießen-
den Videoüberwachung ist aus generalprä-
ventiven Gründen unbedingt erforderlich. 

Eine Verwarnung nach Art 11 DSG kommt 

nicht in Betracht. Grundsätzlich hat jede Auf-
sichtsbehörde nach Art 83 Abs 1 DSGVO si-
cherzustellen, dass das Verhängen von Geld-
bußen in jedem Einzelfall wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend ist. 

In Art 83 Abs 2 DSGVO sind Zumessungskri-

terien angeführt, die bei der Entscheidung 
über die Verhängung einer Geldbuße und 
über deren Betrag in jedem Einzelfall "ge-
bührend" zu berücksichtigen sind (zB Art, 
Schwere und Dauer des Verstoßes). 

Das Verschulden der Restaurantbetreiberin 
war – entgegen der Auffassung der DSB – 

nur geringfügig. Zum einen war es nicht 
möglich, den Toiletteneingangsbereich zu 
betreten, ohne zuvor den Garderobenbereich 
zu passieren, für dessen Videoüberwachung 
eine Registrierung bei der DSB vorlag. Inso-
fern hatten sich die Gäste beim Betreten der 
Toilette ohnedies einer (kurzfristigen) Da-

tenverarbeitung auszusetzen. Zum anderen 
war die Beeinträchtigung durch die unrecht-
mäßige Überwachung im Toiletteneingangs-
bereich als zeitlich gering und vergleichs-
weise wenig eingriffsintensiv zu werten. Da 
es sich zudem um den ersten einschlägigen 

Verstoß der Restaurantbetreiberin handelte, 
war die verhängte Geldbuße auf EUR 1.500 

zzgl EUR 150 an Kosten des Strafverfahrens 
zu reduzieren. 

 

 

 

BVwG 12.07.2024, W298 2287221-1 

• Anlässlich eines Nachbarschaftskonflikts er-
ließ das örtlich zuständige Bezirksgericht 
mehrere einstweilige Verfügungen gegen 

den Nachbarn, einen Stalker. Dem Stalker 
wurde das Betreten des Straßenabschnitts 
rund um das Grundstück seines Nachbarn, 
der die einstweiligen Verfügungen erwirkte, 
untersagt. Der Stalker verstieß gegen das 
Betretungsverbot. Zum Beweis dafür legte 
der Nachbar im bezirksgerichtlichen Verfah-

ren mehrere Videoaufnahmen vor, die er mit 
seiner Actionkamera angefertigt hatte. Dar-
über hinaus betrieb er zwei fest montierte Vi-
deokameras, die ausschließlich sein Grund-
stück erfassten. Sowohl die DSB als auch das 

BVwG beurteilten die Anfertigung der Video-

aufnahmen zur Beweismittelsicherung als 
datenschutzrechtlich zulässig. 

Das BVwG hat erwogen: Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch Anfertigung 
von Videoaufnahmen ist nach der Judikatur 
des EuGH unter drei kumulativen Vorausset-
zungen zulässig. Die Videoüberwachung be-

darf (i) der Wahrnehmung eines berechtig-
ten Interesses, sie muss (ii) erforderlich sein 
und (iii) das berechtigte Interesse des Ver-
antwortlichen muss das Interesse des Be-
troffenen auf Datenschutz überwiegen. 

Der Nachbar verfolgte mit der Installation 

des Videoüberwachungssystems ein berech-

tigtes Interesse. Er wollte sein Eigentum so-
wie Leib und Leben schützen. Zur Beantwor-
tung der Frage, ob die Videoaufnahmen er-
forderlich gewesen sind, ist der besondere 
Unrechtsgehalt, der sich aus dem Stalking 
über einen längeren Zeitraum ergibt, zu be-

achten. Alternative Maßnahmen, wie ein vor 
dem Bezirksgericht vorgelegtes Stalking-
Protokoll, sind nicht ausreichend, um das 
Stalking zu unterbinden. Der Stalker hat sich 
– hinsichtlich der Verarbeitung aller hier ver-
fahrensgegenständlichen personenbezoge-
nen Daten – entgegen seinen rechtlichen 

Verpflichtungen in Bereiche begeben, in de-
nen er sich nicht aufhalten durfte. Nach den 
vernünftigen Erwartungen konnte der 
Stalker davon ausgehen, dass er einer Da-
tenverarbeitung unterliegen könnte, die zum 
Ziel hat, sein Verhalten gegenüber Behörden 
und Gerichten offenzulegen, die für die Ein-

haltung dieser Regeln verantwortlich sind. 

 

BVwG 10.06.2024, W148 2291941-1 

• Ein Journalist begehrte eine erweiterte Aus-

kunft gem § 9 WiEReG aus dem Register der 
wirtschaftlichen Eigentümer. Er begehrte 
insbesondere Einsicht in das dort hinterlegte 

Compliance-Package zu einer GmbH. Der 
Journalist begründete sein Recht auf Aus-
kunft mit seiner Rolle als public watchdog. 

Die Information brauchte der Journalist für 
eine Recherche über die Umsetzung von 
Sanktionsmaßnahmen gegen die für die 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2284627-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=799967c9-0444-44e3-916b-4dc2d9f8a048&Dokumentnummer=BVWGT_20240715_W298_2284627_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2287221-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=40cba565-9ecc-4c51-adbc-d1bc59e0b516&Dokumentnummer=BVWGT_20240712_W298_2287221_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W148+2291941-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d438435e-2dc7-4fde-b019-5c1ebb6e359b&Dokumentnummer=BVWGT_20240610_W148_2291941_1_00


 

153 

 

GmbH handelnden Akteure. Der Bundesmi-
nister für Finanzen als Registerbehörde wies 

die Anträge des Journalisten zurück. Gegen 
den Zurückweisungsbescheid erhob der 
Journalist (erfolglose) Bescheidbeschwerde 

an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Das WiEReG räumt 
natürlichen Personen und Organisationen, 
die ein berechtigtes Interesse nachweisen 
können, gemäß § 10 WiEReG ein Einsichts-
recht ein. Dieses umfasst Angaben zum 

Rechtsträger sowie den wirtschaftlichen und 
indirekt wirtschaftlichen Eigentümern. Wei-
tere Informationen, insbesondere zum Com-
pliance-Package, sind vom Einsichtsrecht 
nicht umfasst. In der Bestimmung hat der 

Gesetzgeber die Aufgabe von Journalisten 
als public watchdogs anerkannt und ihnen 

ein berechtigtes Interesse zugestanden. Ein 
gesamtgesellschaftliches Interesse des Jour-
nalisten auf Einsicht kann aber nur soweit 
aufgegriffen werden, wie dies vom anwend-
baren Gesetz anerkannt ist, was im vorlie-
genden Fall durch § 10 WiEReG geschehen 
ist. 

 

BVwG 10.07.2024, W298 2293438-1 

• Eine Hausverwaltung veröffentlichte durch 

Aushang in einer Wohnanlage ein Schreiben, 
das personenbezogene Daten eines Woh-

nungseigentümers enthielt. Die Hausverwal-
tung sah zur Durchführung eines Umlaufbe-
schlusses gem § 24 WEG eine gesetzliche 
Notwendigkeit für die Veröffentlichung des 
Schreibens. Der betroffene Wohnungseigen-

tümer fühlte sich in seinem Recht auf Ge-
heimhaltung verletzt und erhob Daten-
schutzbeschwerde. Gegen den stattgeben-
den Bescheid der DSB erhob die Hausverwal-
tung (erfolglose) Bescheidbeschwerde an 
das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Nach § 1 Abs 2 DSG 

sind Beschränkungen des Geheimhaltungs-
anspruchs unter anderem bei überwiegen-

den berechtigten Interessen eines Dritten 
oder bei Vorhandensein einer qualifizierten 
gesetzlichen Grundlage zulässig. 

Auf das ausgedruckte veröffentlichte Schrei-

ben ist die DSGVO anwendbar, weil dieses in 
einem elektronischen Textverarbeitungspro-
gramm und via E-Mail verarbeitet wurde. 
Der Inhalt des Schreibens und die Veröffent-
lichung an einen nicht näher definierbaren 
Personenkreis liegt im Anwendungsbereich 
des § 1 Abs 1 DSG, weil keine familiäre Tä-

tigkeit der Hausverwaltung vorliegt. 

Die offengelegten Daten waren nicht öffent-
lich, weil im Schreiben Informationen enthal-

ten waren, die sich nicht aus öffentlichen 
Quellen ergaben. Die Daten wurden auch 
nicht nur gegenüber den beschlussfassenden 
Parteien veröffentlicht. Die Möglichkeit von 

der Kenntnisnahme von schützenswerten 
Daten reicht für die Verletzung einer 

Geheimhaltungspflichtverletzung aus. Der 
Wortlaut des § 24 Abs 5 WEG enthält keine 

Verpflichtung, ein an Wohnungseigentümer 
adressiertes Schreiben zu veröffentlichen. 

Für die Begründung eines berechtigten Inte-

resses ist eine einzelfallbezogene Interes-
senabwägung durchzuführen. Dabei ist das 
Interesse der Hausverwaltung an der Veröf-
fentlichung dem Interesse des Wohnungsei-
gentümers an Geheimhaltung seiner Daten 
gegenüberzustellen. Für die Zweckerrei-

chung war die Veröffentlichung in der ge-
wählten Form nicht erforderlich. 

 

BVwG 12.06.2024, W292 2283307-1 

• Ein Journalist, der sich als "public watchdog" 

bezeichnete, verlangte Auskünfte gemäß 
den §§ 2, 3 iVm § 4 Auskunftspflichtgesetz 
von der Bundesministerin für Landesvertei-
digung (Ministerin). Diese Informationen be-
trafen ein Disziplinarverfahren wegen Wie-
derbetätigung und das entsprechende Er-

kenntnis der Bundesdisziplinarbehörde. Die 
Anfragen des Journalisten umfassten detail-
lierte Fragen zu den beteiligten Personen, 
den Inhalt verschiedener Bescheide und die 
Maßnahmen innerhalb des Bundesministeri-
ums für Landesverteidigung. 

Die Ministerin beantwortete einige der Fra-

gen. Der Journalist hielt die Beantwortung 
jedoch für unvollständig. Die Ministerin ver-
weigerte die Beantwortung weiterer Fragen 
mit Bescheid. Daraufhin erhob der Journalist 
(erfolglose) Bescheidbeschwerde an das 
BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die Auskunftspflicht 
besteht nur innerhalb der örtlichen und sach-
lichen Zuständigkeit des ersuchten Organs. 
Die vom Journalisten erfragten Informatio-
nen über die Disziplinarverfahren betreffen 
auch Angelegenheiten, die nicht in den Wir-
kungsbereich der Ministerin fielen. Für die 

Entscheidungen der Bundesdisziplinarbe-
hörde oder für deren Veröffentlichung ist die 

Ministerin nicht zuständig. 

Hinzu kommt, dass auch aus der Verpflich-
tung zur Auskunft iSv Art 20 Abs 4 B-VG 
keine Verpflichtung einer Behörde abgeleitet 

werden kann, behördliches Handeln oder Un-
terlassen zu begründen. Daher kommt dem 
Journalisten als nicht am Verfahren beteilig-
ten Dritten kein Recht zu, eine nähere Be-
gründung hinsichtlich der ergangenen Ent-
scheidungen zu erhalten. 

Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit gemäß 

Art 20 Abs 3 B-VG besteht, wenn schutzwür-
dige Geheimhaltungsinteressen vorliegen. 
Die Namen, Ränge und Funktionsbezeich-

nungen sind personenbezogene Daten iSv 
§ 1 Abs 1 DSG, deren Geheimhaltung 
schutzwürdig ist. Insbesondere die Aufrecht-
erhaltung des guten Rufes des Disziplinaran-

walts und die bestehende Gefahr, bei medi-
aler Berichterstattung in der Öffentlichkeit 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2293438-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ee819b3b-5487-4ea9-adc0-c9316249253b&Dokumentnummer=BVWGT_20240710_W298_2293438_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20240612_W292_2283307_1_00&ResultFunctionToken=f4c5e84f-fc91-4149-b484-e34717a3be1c&WxeFunctionToken=819cf233-cf19-43ac-9a46-c8e2150f60bd&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz
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angeprangert zu werden, ist als legitimes 
und überwiegendes Interesse an der Ge-

heimhaltung seiner Identität anzusehen. Des 
Weiteren fallen alle Personen unter die Ver-
schwiegenheitsverpflichtung des § 26 Ab 2 

HDG 2014, die mit einem Disziplinarverfah-
ren in Berührung kamen. 

Weiters würde die Bekanntgabe personenbe-
zogener Daten, wie die Identität des Diszip-
linaranwalts, nicht zur Meinungsbildung in 
einer Debatte von allgemeinem Interesse 

beitragen. Darüber hinaus ist die Diszipli-
narentscheidung im RIS veröffentlicht. Der 
Journalist hat somit Zugang zu den Informa-
tionen, die nicht den höchstpersönlichen Le-
bensbereich betreffen. Daher kommt ihm 

auch aus Art 10 EMRK kein Recht auf Aus-
kunftserteilung zu. Der Name als Mittel zur 

individuellen Bezeichnung einer Person ist 
vom Schutzbereich des Art 8 EMRK umfasst. 
Auch aus Art 8 EMRK folgt, dass eine Über-
mittlung der geforderten Informationen 
nicht zulässig ist. 

Des Weiteren wurden einige Fragen bereits 
hinreichend beantwortet, wie aus den 

Schreiben der Ministerin hervorgeht. Folglich 
steht dem Journalisten kein Recht auf wei-
tere Auskünfte in Bezug auf diese Fragen zu. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Wird Einsicht in einen Vergabeakt gewährt, 
der personenbezogene Daten enthält, sind 
zum Schutz personenbezogener Daten ent-
sprechende Datenminimierungsmaßnahmen 
zu treffen (BVwG 24.06.2024, 

W606 2286002-2). 

• Hat ein Beschwerdeführer vor der DSB voll-
ständig obsiegt, ist er durch den Bescheid 
der DSB nicht beschwert. Werden in der Be-
schwerde an das BVwG eine Bescheidbe-
schwerde und eine Säumnisbeschwerde ver-

mischt, ist die Beschwerde hinsichtlich der 
Säumnisbeschwerde zwecks allfälliger weite-

rer Behandlung gemäß § 6 AVG der DSB zu 
übermitteln (BVwG 08.07.2024, 
W137 2289439-1). 

• Das Säumnisbeschwerdeverfahren hat als 

Rechtsschutzziel (nur) die Herbeiführung ei-
ner Entscheidung in der betreffenden Ver-
waltungsangelegenheit und nicht die Richtig-
keit der Entscheidung. Hat die DSB nach Ein-
langen der Säumnisbeschwerde innerhalb 
von drei Monaten eine Entscheidung getrof-

fen, ist das Säumnisbeschwerdeverfahren 
einzustellen (BVwG 08.07.2024, 
W137 2293870-1). 

• Der Antrag, personenbezogene Daten von 

einer Website zu löschen, ist ein Löschungs-
ersuchen. Sind die personenbezogenen Da-

ten zum Entscheidungszeitpunkt auf der 
Website nicht mehr abrufbar, kommt ein 
Leistungsauftrag zur Entfernung dieser Da-
ten von der Website jedoch nicht mehr in 

Betracht. Auch eine wesentliche unmittel-
bare Gefährdung des Betroffenen (Gefahr in 

Verzug) liegt nicht mehr vor, sodass ein Vor-
gehen mit einem Mandatsbescheid nach § 22 
Abs 4 DSG ausscheidet (BVwG 28.06.2024, 

W108 2250401-2). 

• Bestimmt die DSB irrtümlich den falschen 
Beschwerdegegner als Verantwortlichen, ist 
der Bescheid ersatzlos zu beheben (BVwG 
26.06.2024, W258 2261057-1, 
BVwG 03.07.2024, W258 2262326-1 und 

andere). 

 

Rechtsprechung der LVwG 

• Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen ver-

folgen – wie sich bereits aus dem Gesetzes-
wortlaut des § 22 Abs 2 SPG ergibt – das 
Ziel, gefährlichen Angriffen auf Leben, Ge-
sundheit, Freiheit, Sittlichkeit, Vermögen 
oder Umwelt vorzubeugen und Schutzmaß-
nahmen für die gefährdeten Personen mög-

lichst effizient aufeinander abzustimmen. Es 
wird durch den Informationsaustausch zwi-
schen den zuständigen Behörden und Insti-
tutionen die Möglichkeit geschaffen, koordi-
nierte Maßnahmen zur Verhinderung von 
Straftaten zu ergreifen. Gemäß § 56 Abs 1 

Z 9 SPG dürfen die Sicherheitsbehörden per-
sonenbezogene Daten an die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer der Sicherheitspolizeili-
chen Fallkonferenz übermitteln. Die Teilneh-
mer sind – sofern sie nicht ohnehin der 
Amtsverschwiegenheit unterliegen – jedoch 
zur vertraulichen Behandlung der Daten ver-

pflichtet (LVwG NÖ 06.06.2024, LVwG-AV-
2018/001-2023). 

 

Rechtsakte 

• Am 22.07.2024 wurde das "Bundesgesetz, 

mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert 
wird", BGBl I 2024/130, kundgemacht. Mit 
der Novelle werden elektronische Eintra-

gungen in das Gewerbeinformationssystem 
Austria (GISA) ermöglicht. Hierzu gelangt 

die E-ID zum Einsatz. Die DSGVO wird be-
rücksichtigt. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W606+2286002-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=fe2dacac-60af-43e8-8988-da54d9442112&Dokumentnummer=BVWGT_20240624_W606_2286002_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W606+2286002-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=fe2dacac-60af-43e8-8988-da54d9442112&Dokumentnummer=BVWGT_20240624_W606_2286002_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2289439-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d8973cf5-c7a0-4a4c-8448-fdf8ce941c25&Dokumentnummer=BVWGT_20240708_W137_2289439_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2289439-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d8973cf5-c7a0-4a4c-8448-fdf8ce941c25&Dokumentnummer=BVWGT_20240708_W137_2289439_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2293870-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1fdb090c-4b45-4342-a09d-9ee47d1c87bd&Dokumentnummer=BVWGT_20240708_W137_2293870_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2293870-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1fdb090c-4b45-4342-a09d-9ee47d1c87bd&Dokumentnummer=BVWGT_20240708_W137_2293870_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2250401-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d1a00e26-3e55-4897-8552-1ca9deb377a6&Dokumentnummer=BVWGT_20240628_W108_2250401_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2250401-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d1a00e26-3e55-4897-8552-1ca9deb377a6&Dokumentnummer=BVWGT_20240628_W108_2250401_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W258+2261057-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=01166908-f46e-48c7-b69b-cd5bcfb5853c&Dokumentnummer=BVWGT_20240626_W258_2261057_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W258+2261057-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=01166908-f46e-48c7-b69b-cd5bcfb5853c&Dokumentnummer=BVWGT_20240626_W258_2261057_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=62cbdc39-3d38-4484-81d9-2b9b0bedcad5&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W258+2262326-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=07.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240703_W258_2262326_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=072cce79-0b6f-40ac-9ebd-1642d93bdcee&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-AV-2018%2f001-2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_NI_20240606_LVwG_AV_2018_001_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=072cce79-0b6f-40ac-9ebd-1642d93bdcee&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-AV-2018%2f001-2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_NI_20240606_LVwG_AV_2018_001_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/130/20240722?ResultFunctionToken=d7a3c4a0-0a92-4dc0-96e8-adfe0a3bd221&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinemMonat&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 25.06.2024, Ra 2022/04/0167 (Staats-
anwaltschaft, funktionelle Unzuständigkeit, 
Kognitionsbefugnis) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 17.07.2024, 11Os20/24m (Verkehrsda-
ten, Löschungsfrist) 

OGH 09.07.2024, 10ObS11/24a (Legitimität, 

sozialversicherungsrechtliches Geburtsdatum) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 18.07.2024, W137 2271316-1 (Interes-

senabwägung, Wildkamera, Beweissicherung) 

BVwG 24.07.2024, W605 2282514-1 (Geld-
buße, verkürzte Ausfertigung) 

BVwG 22.07.2024, W292 2294844-1 (Säumnis-
beschwerde, Zurückziehung) 

BVwG 02.07.2024, W214 2261131-1, BVwG 

02.07.2024, W214 2263511-1 und andere (Be-
schwerdegegner) 

• Rechtsakte 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

32/2024 vom 14.08.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 25.06.2024, Ra 2022/04/0167 

• Eine Justizwachebeamtin wurde von einem 
Strafgefangenen tätlich angegriffen. Die zu-

ständige Staatsanwaltschaft (StA) führte 
deshalb ein Strafverfahren gegen den Straf-
gefangenen durch. Die personenbezogenen 
Daten der Beamtin gelangten in den Ermitt-
lungsakt und wurden von der StA an den 
Haftrichter übersendet. Der Strafgefangene 
nahm Akteneinsicht und gelangte dadurch 

an die personenbezogenen Daten der Justiz-
wachebeamtin. 

Die Justizwachebeamtin brachte Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB ein und 
brachte vor, die StA habe ihr Recht auf Ge-
heimhaltung durch Weitergabe ihrer Daten 
an den Strafgefangenen verletzt. Die DSB 

wies die Datenschutzbeschwerde ab, weil bei 
der StA keine Einsicht in den physischen Akt 
stattgefunden hat und somit von der StA an 
den Strafgefangenen keine Daten weiterge-
geben wurden. 

Das BVwG gab der Bescheidbeschwerde der 

Justizwachebeamtin mit der Begründung 
statt, dass die StA dem Haftrichter perso-
nenbezogene Daten der Justizwachebeamtin 

weitergegeben hat, obwohl dies nicht erfor-
derlich gewesen wäre. 

Der VwGH stellte zunächst an den VfGH den 
Antrag, dieser möge jene Bestimmungen des 

DSG als verfassungswidrig aufheben, die die 
DSB für Datenverarbeitungstätigkeiten bei 
den Staatsanwaltschaften für zuständig er-
klären. Nachdem der VfGH diesen Antrag des 
VwGH abwies, behob der VwGH das Erkennt-
nis wegen funktioneller Unzuständigkeit des 
BVwG. 

Der VwGH hat erwogen: Aufgrund der zuläs-
sigen Revision ist eine allfällige Unzuständig-
keit des BVwG von Amts wegen aufzugrei-

fen. 

Den äußersten Rahmen für die Prüfbefugnis 
des BVwG bildet die "Sache" des Verfahrens. 

Diese "Sache" ist nur jene Angelegenheit, die 
den Inhalt des Spruchs der DSB gebildet hat. 
Die Entscheidung des BVwG hat sich inner-
halb jenes Themas zu bewegen, über das die 
DSB entschieden hat. Entscheidet das BVwG 
in einer Angelegenheit, die kein Gegenstand 
des Verfahrens vor der DSB war, so fällt eine 

solche Entscheidung nicht in die funktionelle 
Zuständigkeit des BVwG. Eine solche Ent-
scheidung ist daher mit Rechtswidrigkeit in-
folge Unzuständigkeit belastet. 

Der verfahrenseinleitende Antrag, dh die Da-
tenschutzbeschwerde, ist nicht maßgeblich. 
Wird die Datenschutzbeschwerde durch den 

Bescheid der DSB nicht vollständig erledigt, 
steht dem Betroffenen das Säumnisbe-
schwerdeverfahren zur Verfügung. 

Die DSB hat nur über die Offenlegung bzw 
Nichtoffenlegung durch die StA an den Straf-

gefangen abgesprochen. Der Datenfluss von 
der StA an den Haftrichter war vom Spruch 
des Bescheides der DSB nicht umfasst. In-

dem das BVwG über einen Verfahrensgegen-
stand entschieden hat, der nicht Inhalt des 
Spruchs des angefochtenen Bescheides war, 
hat es seine Kognitionsbefugnis überschrit-
ten. 

 

Rechtsprechung des OGH 

Aus der Rechtsprechung des OGH: 

• Nach Ablauf der gesetzlich normierten Lö-
schungspflichten der Telefonanbieter gemäß 

§ 167 Abs 1 und 2 TKG 2021 (bzw § 99 
Abs 1 und 2 TKG 2003) kann die Auswertung 
von Verkehrsdaten grundsätzlich nicht mehr 
durchgeführt werden (OGH 17.07.2024, 
11Os20/24m). 

• Gemäß § 358 ASVG ist für die Feststellung 

des Geburtsdatums der versicherten Person 
die erste schriftliche Angabe der versicher-
ten Person gegenüber dem Versicherungs-
träger heranzuziehen. Eine spätere Berichti-
gung des Geburtsdatums durch ein auslän-
disches Gericht ändert daran nichts. Das so-

zialversicherungsrechtliche Geburtsdatum 
ist eine andere Datenkategorie als das biolo-

gische Geburtsdatum. Die Legitimität des 
Zwecks einer Datenverarbeitung ist gege-
ben, wenn der Zweck von der Rechtsordnung 
gedeckt bzw mit ihr vereinbar ist. Die Rege-
lung des § 358 ASVG ist weder verfassungs-

widrig (vgl VfGH 12.06.2023, G 206/2023) 
noch ist sie mit der DSGVO unvereinbar 
(OGH 09.07.2024, 10ObS11/24a). Anm: 
Auch der VwGH hält § 358 ASVG mit Art 16 
DSGVO für vereinbar (VwGH 08.04.2024, Ra 
2022/04/0056). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 18.07.2024, W137 2271316-1 

• Ein Grundstückseigentümer montierte eine 

Wildkamera auf seinem Grund. Die Kamera 
erfasste einen Teil eines Forstweges, der von 
einer Bringungsgenossenschaft genutzt 
wurde. Eine Bringungsgenossenschaft ist 
eine forstrechtliche Genossenschaft, die von 
Grundeigentümern und Nutzungsberechtig-
ten gebildet wird (§ 68 ForstG). 

Bei dem überwachten Abschnitt des Weges 
handelte es sich um einen Interessentenweg 
gemäß § 7 Abs 1 Z 5 Steiermärkisches Lan-
des-Straßenverwaltungsgesetz (LStVG). Die 
Mitglieder der Bringungsgenossenschaft 

nutzten den Weg für forstliche und jagdliche 
Zwecke. 

Der Grundstückseigentümer installierte die 
Kamera, um Lichtbilder zu sammeln, welche 
er an die Polizei weitergab. Dies führte zu 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0167&VonDatum=&BisDatum=13.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8694e0ff-0c66-4263-90b5-e26d17c00a01&Dokumentnummer=JWT_2022040167_20240625L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os20%2f24m&VonDatum=&BisDatum=12.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=74aabfe3-ca94-4d16-b244-15b5c0dfb9b6&Dokumentnummer=JJT_20240717_OGH0002_0110OS00020_24M0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os20%2f24m&VonDatum=&BisDatum=12.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=74aabfe3-ca94-4d16-b244-15b5c0dfb9b6&Dokumentnummer=JJT_20240717_OGH0002_0110OS00020_24M0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vfgh/JFT_20230612_23G00206_00/JFT_20230612_23G00206_00.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=10ObS11%2f24a&VonDatum=&BisDatum=10.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a5144a17-5847-41c7-a9c8-682575a3d988&Dokumentnummer=JJT_20240709_OGH0002_010OBS00011_24A0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0056&VonDatum=&BisDatum=05.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=460633ae-b7a2-438d-a456-7bfad550e6b7&Dokumentnummer=JWT_2022040056_20240408L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0056&VonDatum=&BisDatum=05.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ImRisSeitChangeSet=&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=460633ae-b7a2-438d-a456-7bfad550e6b7&Dokumentnummer=JWT_2022040056_20240408L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20240718_W137_2271316_1_00&ResultFunctionToken=90886136-a57c-4313-ae5a-33cfa6c87ec6&WxeFunctionToken=b13a4506-7881-43a2-afc9-bf11dc4532b8&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz


 

157 

 

Verwaltungsstrafverfahren gegen andere 
Mitglieder der Bringungsgenossenschaft. 

Die DSB gab einer Datenschutzbeschwerde 
dieser anderen Mitglieder Folge und stellte 
eine Verletzung ihrer Geheimhaltungsrechte 

fest. Das BVwG änderte den Bescheid der 
DSB dahingehend ab, dass die Datenschutz-
beschwerde abgewiesen wird. 

Das BVwG hat erwogen: Die Überwachung 
eines öffentlichen Interessentenwegs durch 
eine Wildkamera erfolgt im berechtigten In-

teresse des Grundstückseigentümers, um 
die Nutzung des Weges durch unberechtigte 
Personen zu verhindern. Als Eigentümer des 
Grundstücks hat er ein berechtigtes Inte-
resse, dass dieser Weg nicht von einem wei-

teren als den im § 7 Abs 1 Z 5 LStVG ge-
nannten Personenkreis benutzt wird. Die 

Überwachung durch eine einzelne Wildka-
mera, die nur bei Bewegung auslöst und bei 
Erkennen der Bewegung ein einzelnes Bild 
lokal speichert, ist als verhältnismäßig anzu-
sehen. Gelindere Mittel, wie eine persönliche 
Kontrolle, wären praktisch kaum umsetzbar. 

Da sowohl der Grundstückseigentümer als 

auch die betroffenen Mitglieder Teil der Brin-
gungsgenossenschaft sind, stehen diese in 
einem engen Verhältnis zueinander und 
kannten die Natur des Weges sowie den zur 
Benützung berechtigten Personenkreis. Bei 

objektiver Würdigung lag die Überwachung 

auch im Interesse der Bringungsgenossen-
schaft, denn die Satzung der Genossenschaft 
sprach wiederholt von "schonender" und 
"notwendiger" Nutzung. 

Die Anfertigung der Lichtbilder zum Zweck 
der Beweissicherung und zur Erstattung von 
Anzeigen wegen verwaltungsstrafrechtlich 

relevanter Sachverhalte ist ein erhebliches 
Interesse iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Wird ein Erkenntnis nach der Verhandlung 

mündlich verkündet, kann das Erkenntnis in 
gekürzter Form ausgefertigt werden, wenn 
von den Parteien auf die Revision beim Ver-
waltungsgerichtshof und die Beschwerde 
beim Verfassungsgerichtshof verzichtet wird 

oder nicht binnen zwei Wochen nach Ausfol-
gung bzw Zustellung der Verhandlungsnie-
derschrift die Ausfertigung des Erkenntnis-
ses beantragt wird (BVwG 24.07.2024, 
W605 2282514-1). 

• Anbringen können in jeder Lage des Verfah-

rens zurückgezogen werden. Unter "Anbrin-
gen" ist auch eine Säumnisbeschwerde zu 
verstehen. Wird eine Säumnisbeschwerde 

zurückgezogen, ist das Säumnisbeschwerde-
verfahren mangels Erledigungsanspruch als 
gegenstandslos einzustellen (BVwG 
22.07.2024, W292 2294844-1). 

• Bestimmt die DSB irrtümlich den falschen 
Beschwerdegegner als Verantwortlichen, ist 

der Bescheid ersatzlos zu beheben (BVwG 
02.07.2024, W214 2261131-1, BVwG 

02.07.2024, W214 2263511-1 und andere). 

 

Rechtsakte 

• Am 08.08.2024 haben die Bundesländer 
Vorarlberg, LGBl 2024/48, und Burgenland, 
LGBl 2024/49, eine Vereinbarung gemäß 

Art 15a B-VG über die Etablierung einer ge-
bietskörperschaftenübergreifenden Transpa-
renzdatenbank (Transparenzportal) kund-
gemacht. Zur Vermeidung von Doppel- und 
Mehrfachförderungen aus öffentlichen Mit-
teln werden an das Transparenzportal perso-
nenbezogene Daten, darunter auch beson-

dere Kategorien personenbezogener Daten, 
übermittelt. 

• Am 12.08.2024 haben auch die Bundeslän-
der Kärnten, LGBl 2024/64 und Salzburg, 
LGBl 2024/69, die Etablierung des Transpa-
renzportals verlautbart. 

• Am 12.08.2024 wurde vom Bundesfinanz-
minister die Transparenzdatenbank-Abfra-
geverordnung 2024, BGBl II 2024/223, 
kundgemacht. Darin werden für die Transpa-
renzdatenbank die Leseberechtigungen in 
Leistungsangebote mit besonderen Katego-

rien personenbezogener Daten ("sensiblen 

Daten") geregelt. 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2282514-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8c137072-5bfd-48a1-97b9-41b8fc27301f&Dokumentnummer=BVWGT_20240724_W605_2282514_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W605+2282514-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8c137072-5bfd-48a1-97b9-41b8fc27301f&Dokumentnummer=BVWGT_20240724_W605_2282514_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2294844-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9ed949c8-7ff3-4e6b-9b21-9ebc0b3cdb1c&Dokumentnummer=BVWGT_20240722_W292_2294844_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2294844-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9ed949c8-7ff3-4e6b-9b21-9ebc0b3cdb1c&Dokumentnummer=BVWGT_20240722_W292_2294844_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2261131-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=91531586-9741-4bd4-b509-8f085e4542cf&Dokumentnummer=BVWGT_20240702_W214_2261131_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2261131-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=91531586-9741-4bd4-b509-8f085e4542cf&Dokumentnummer=BVWGT_20240702_W214_2261131_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2263511-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e2af1046-6c7f-471f-88fd-e7f228101aed&Dokumentnummer=BVWGT_20240702_W214_2263511_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2263511-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e2af1046-6c7f-471f-88fd-e7f228101aed&Dokumentnummer=BVWGT_20240702_W214_2263511_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/VO/2024/48/20240808?ResultFunctionToken=28987e9c-a1e7-496b-863c-d5cfef267c2d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/BU/2024/49/20240808?ResultFunctionToken=28987e9c-a1e7-496b-863c-d5cfef267c2d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/KA/2024/64/20240812?ResultFunctionToken=81f02b37-6a0d-45c0-85b4-d4f11f8295e2&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/SA/2024/69/20240812?ResultFunctionToken=81f02b37-6a0d-45c0-85b4-d4f11f8295e2&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/223/20240812?ResultFunctionToken=d922315b-83cf-4460-b83b-4cbccc32123d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 24.07.2024, Ro 2023/04/0001 (Kre-
ditauskunftei, Löschung, Einstellung) 

VwGH 24.07.2024, Ra 2023/04/0270 (Kre-

ditauskunftei, Löschung, Einstellung) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 24.07.2024, 1Ob87/24m (Negativfeststel-

lung, Schadenersatz, taugliches Beweisthema) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 22.07.2024, W211 2271978-1 (Hausver-

waltung, BYOD) 

BVwG 08.07.2024, W252 2241322-1 (geneti-
sche und biometrische Daten, Zentrale erken-
nungsdienstliche Evidenz) 

BVwG 18.07.2024, W137 2252081-1 (Einwilli-
gung, berechtigtes Interesse) 

BVwG 22.07.2024, W211 2286882-1 (Datenko-

pie, Zurückweisung) 

BVwG 27.06.2024, W176 2251448-1 (Be-
schwer) 

BVwG 27.06.2023, W298 2261979-1 (Negativ-
feststellung, Videoaufnahme) 

BVwG 01.07.2024, W108 2230691-1 (Auskunft, 

automatisierte Entscheidung, Aussetzung) 

BVwG 15.07.2024, W137 2273833-1 (Präklu-
sion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 01.07.2024, W108 2247870-1 (Zurück-
ziehung) 

BVwG 01.07.2024, W287 2261108-1, BVwG 

10.07.2024, W252 2261086-1 und andere (Be-
schwerdegegner) 

• EU-Rechtsakte 

Reform der Satzung des EuGH und der Verfah-
rensordnungen der Unionsgerichte 

• Nationale Rechtsakte 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
33/2024 vom 21.08.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 24.07.2024, Ro 2023/04/0001; 
VwGH 24.07.2024, Ra 2023/04/0270 

• Die DSB gab zwei Datenschutzbeschwerden 

statt, in welchen jeweils bei derselben Kre-
ditauskunftei die Löschung von negativen 
Zahlungserfahrungen begehrt wurde. Das 
BVwG änderte beide Bescheide der DSB da-
hingehend ab, dass die Datenschutzbe-
schwerden abgewiesen werden. Die DSB er-
hob jeweils Amtsrevision an den VwGH. 

Die Kreditauskunftei teilte dem VwGH in bei-
den Verfahren mit, dass sie in der Zwischen-

zeit die negativen Erfahrungswerte gelöscht 
und die Betroffenen hierüber informiert hat. 
Der VwGH erklärte beide Verfahren für ge-
genstandslos und stellte die Verfahren mit 
Beschluss ein. 

Der VwGH hat erwogen: Gemäß § 33 Abs 1 
erster Satz VwGG ist die Revision mit Be-
schluss als gegenstandslos geworden zu er-
klären und das Verfahren einzustellen, wenn 
in irgendeiner Lage des Verfahrens offenbar 
wird, dass der Revisionswerber klaglos ge-

stellt wurde. Auch im Fall einer Amtsrevision 
ist bei Wegfall des rechtlichen Interesses an 
einer meritorischen Entscheidung das Ver-

fahren wegen Gegenstandslosigkeit einzu-
stellen. 

Dem mit der Datenschutzbeschwerde erho-
benen Löschungsbegehren wurde von der 

Kreditauskunftei entsprochen. Der mit der 
Datenschutzbeschwerde begehrte Zustand 
wurde hergestellt, weshalb von einer Klag-
losstellung des Betroffenen und einem Weg-
fall des rechtlichen Interesses an der Ent-
scheidung über die Revision ausgegangen 
werden kann. Achtung: Die Klaglosstellung 

führt vor dem VwGH nur dann zur Einstel-
lung des Verfahrens, wenn der Verantwortli-
che vor dem BVwG obsiegt hat. Bis zur Ent-
scheidung des BVwG kann der Betroffene 

hinsichtlich Auskunfts-, Löschungs-, Berich-
tigungs-, Einschränkungs- und Portabilitäts-

begehren jederzeit klaglos gestellt werden. 

Anm: Zwischen den Entscheidungen des 
BVwG und des VwGH hat der EuGH am 
07.12.2023 in den verbundenen Rs C-26/22 
und C-64/22, SCHUFA Holding (Libération de 
reliquat de dette), über die Speicherdauer 
von Daten, die von Kreditauskunfteien auf-

bewahrt werden, entschieden. Im Mai 2024 
informierte die Kreditauskunftei den VwGH 
über die Löschung der negativen Erfahrungs-
werte. 

 

Rechtsprechung des OGH 

Aus der Rechtsprechung des OGH: 

• Steht nicht fest, dass eine Information erteilt 
wurde (Negativfeststellung), fehlt die 

Kausalität für sämtliche Schadenersatzan-
sprüche. Die Wahrnehmungen von Zeugen, 

die keine Angaben zur tatsächlichen Weiter-
gabe personenbezogener Daten machen 
können, sind kein taugliches Beweisthema 

(OGH 24.07.2024, 1Ob87/24m). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 22.07.2024, W211 2271978-1 

• Für eine Hausbetreuung benutzte eine Haus-
verwaltung die private E-Mailadresse und 
Telefonnummer eines Hausbesorgers. Der 
Hausbesorger widerrief gegenüber der Haus-
verwaltung – seinem Arbeitgeber – die Ein-
willigung, seine privaten Kontaktdaten an 

Dritte weiterzugeben. Der Hausbesorger er-
suchte um ein Diensttelefon sowie einen 
dienstlichen E-Mailaccount. Dennoch ver-
sandte die Hausverwaltung weiterhin E-Mails 
bzw Auftragsbestätigungen, in denen die pri-
vaten Kontaktdaten des Hausbesorgers auf-
schienen. Erst nach mehreren Monaten 

stellte die Hausverwaltung dem Hausbesor-
ger ein Diensttelefon und eine dienstliche E-
Mailadresse zur Verfügung. Aufgrund eines 
Krankenstands versandte die Personalver-
rechnung der Hausverwaltung – nachdem 
eine Kontaktaufnahme über die dienstliche 

E-Mailadresse und das Diensttelefon schei-

terte – eine Aufforderung zur Vorlage einer 
Krankenstandbestätigung an die private E-
Mailadresse des Hausbesorgers. Die auf eine 
Verletzung im Recht auf Geheimhaltung ge-
stützte Datenschutzbeschwerde wies die 
DSB als unbegründet ab. Hiergegen erhob 

der Hausbesorger Bescheidbeschwerde an 
das BVwG, das der Bescheidbeschwerde teil-
weise stattgab. 

Das BVwG hat erwogen: Sowohl bei privaten 
Telefonnummern als auch privaten E-Mailad-
ressen handelt es sich um personenbezo-
gene Daten. Seine Zustimmung für die Wei-

tergabe dieser personenbezogenen Daten 
widerrief der Hausbesorger zwar, doch ist 

eine Datenverarbeitung auch dann ohne Zu-
stimmung der betroffenen Person zulässig, 
wenn dies zur Wahrung überwiegender be-
rechtigter Interessen von Dritten erforderlich 

ist. Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Er-
füllung der dienstlichen Aufgaben eines 
Hausbesorgers bestand zwar ein berechtig-
tes Interesse der Hausverwaltung daran, 
den Hausbesorger ausreichend einfach und 
für den Notfall rasch erreichen zu können. 
Das Verwenden der privaten Kontaktdaten 

war jedoch nicht erforderlich. 

Der Hausverwaltung wäre es freigestanden, 
ein dienstliches Telefon und eine dienstliche 

E-Mailadresse bereits sehr viel früher zur 
Verfügung zu stellen und damit den notwen-
digen Kommunikationsfluss auch abseits der 
privaten Kontaktdaten aufrecht zu erhalten. 

Auch wenn die Änderung der Kommunikati-
onswege nach langjähriger Praxis eine 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2023%2f04%2f0001&VonDatum=&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6b80e95a-501b-416b-ac13-0226ac09c444&Dokumentnummer=JWT_2023040001_20240724J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0270&VonDatum=&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0f011431-c563-443e-931f-fb94e65c9315&Dokumentnummer=JWT_2023040270_20240724L00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280428&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2840798
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280428&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2840798
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280428&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2840798
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=1Ob87%2f24m&VonDatum=&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=931b360d-2b2a-4e23-9031-5cdb57e57a2b&Dokumentnummer=JJT_20240724_OGH0002_0010OB00087_24M0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2271978-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=20.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=71b8ef8d-64d4-4ad1-90ea-0e369875a3d7&Dokumentnummer=BVWGT_20240722_W211_2271978_1_00
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gewisse Übergangszeit in Anspruch nehmen 
kann, wäre es der Hausverwaltung spätes-

tens innerhalb eines Monats zumutbar gewe-
sen, ein dienstliches Telefon mit einer Sim-
Karte und einen dienstlichen E-Mailaccount 

zur Verfügung zu stellen. Insofern war die 
Angabe der privaten Kontaktdaten des Haus-
besorgers in den E-Mails bzw Auftragsbestä-
tigungen nicht erforderlich, weshalb die 
Hausverwaltung gegen das Geheimhaltungs-
recht verstoßen hat. 

Die Kontaktaufnahme der Personalverrech-
nungsstelle der Hausverwaltung zur Über-
mittlung einer Krankenstandbestätigung 
durch den Hausbesorger war hingegen 
rechtmäßig. Die Personalverrechnung be-

diente sich aufgrund der Dringlichkeit und 
der möglichen Folgen einer Verspätung 

(auch) der privaten E-Mailadresse des Haus-
besorgers. Die damit verbundene Datenver-
arbeitung lag nicht nur im überwiegenden 
berechtigten Interesse der Hausverwaltung 
an der Abwicklung ihrer rechtlichen Ver-
pflichtungen, sondern auch im Interesse des 
Hausbesorgers an einer rechtzeitigen und 

richtigen Lohnabrechnung. 

 

BVwG 08.07.2024, W252 2241322-1 

• Ein ehemaliger Beschuldigter beantragte die 

Löschung seiner erkennungsdienstlichen Da-

ten. Diese Daten (Identität, Beschreibung, 
Finger- und Handflächenabdrücke, Lichtbil-
der, DNA-Profil) wurden aufgrund eines Tat-
verdachts gegen ihn iZm absichtlich schwe-
rer Körperverletzung erhoben und in der 

"Zentralen erkennungsdienstlichen Evidenz" 
iSd § 75 SPG gespeichert. Obwohl der ehe-
malige Beschuldigte von diesem Vorwurf 
später rechtskräftig freigesprochen wurde, 
lehnte die Landespolizeidirektion die Lö-
schung der Daten ab. Sie begründete dies 
mit einer nicht ausreichend langen Wohlver-

haltenszeit sowie einer negativen Gefähr-
dungsprognose und einem öffentlichen Inte-

resse an der weiteren Speicherung der Da-
ten. Folglich erhob der ehemalige Beschul-
digte eine Datenschutzbeschwerde bei der 
DSB. Die DSB wies diese jedoch ab, worauf-

hin er (erfolglos) Bescheidbeschwerde beim 
BVwG einlegte. 

Das BVwG hat erwogen: Bei den erken-
nungsdienstlichen Daten handelt es sich so-
wohl um personenbezogene Daten iSd Art 4 
Z 1 DSGVO (Identität, Beschreibung, Licht-
bilder) als auch um genetische Daten iSd 

Art 4 Z 13 DSGVO (DNA-Profil) und biomet-
rische Daten iSd Art 4 Z 14 DSGVO (Finger- 
und Handflächenabdrücke). Aufgrund der 

Schwere des dem ehemaligen Beschuldigten 
vorgeworfenen Delikts sind die Vorausset-
zungen für die erkennungsdienstliche Erhe-
bung der Daten iSd §§ 64, 65 und 67 SPG 

erfüllt. Gemäß § 73 Ab 1 Z 4 SPG hat eine 
Löschung der erkennungsdienstlichen Daten 

von Amts wegen zu erfolgen, es sei denn, es 
liegen konkrete Umstände vor, die befürch-

ten lassen, dass der Beschuldigte erneut ge-
fährliche Angriffe begeht. 

Der ehemalige Beschuldigte wurde zwar im 

Verfahren betreffend absichtlicher schwerer 
Körperverletzung freigesprochen, jedoch 
zeigt seine Vorgeschichte, dass weiterhin 
von einer Gefahr auszugehen ist. Er trat in 
regelmäßigen Abständen mehrfach polizei-
lich in Erscheinung, ua iZm Besitz verbotener 

Waffen, falscher Beweisaussage und Sucht-
gifthandel. Gerade bei Gewaltdelikten mit di-
rektem Körperkontakt können aus DNA-
Spuren wesentliche Schlüsse gezogen wer-
den. Auch die spezialpräventive Wirkung des 

Wissens des ehemaligen Beschuldigten um 
die Verarbeitung seiner erkennungsdienstli-

chen Daten ist geeignet, künftige gefährliche 
Angriffe zu verhindern. 

 

BVwG 18.07.2024, W137 2252081-1 

• Eine Betroffene trat beim Sanierungsprojekt 

ihres Elternhauses als Ansprechperson für 
das Bauunternehmen auf. Für die Fertigstel-
lung der Fassade beauftragte das Bauunter-
nehmen eines seiner Subunternehmen. Auf 
Nachfrage der Betroffenen um den Stand der 

Dinge leitete das Bauunternehmen den Na-
men, die Adresse und die Telefonnummer 

der Betroffenen an das Subunternehmen, ein 
Fassadenunternehmen, weiter, um eine ein-
fachere Korrespondenz bezüglich der Fas-
sade zu ermöglichen. Die Betroffene brachte 
daraufhin eine Datenschutzbeschwerde bei 

der DSB ein und behauptete, durch die Wei-
tergabe ihrer Daten durch das Bauunterneh-
men und dessen Geschäftsführer in ihrem 
Recht auf Geheimhaltung verletzt worden zu 
sein. Das Bauunternehmen und dessen Ge-
schäftsführer brachten im Verfahren vor, 
dass die Betroffene am Telefon bestätigte, 

mit der Weitergabe ihrer Informationen ein-
verstanden zu sein. Diese stritt dies jedoch 

ab. Die DSB gab der Datenschutzbeschwerde 
statt. Daraufhin erhoben das Bauunterneh-
men und dessen Geschäftsführer eine (er-
folgreiche) Bescheidbeschwerde beim BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die Betroffene hat 
bereits zuvor dem Bauunternehmen die Zu-
stimmung erteilt, ihre Telefonnummer 
zwecks Terminvereinbarung und Kontakt-
aufnahme an diverse Subunternehmen wei-
terzugeben. Dies ergab sich aus dem vorge-
legten E-Mail-Verkehr zwischen der Betroffe-

nen und dem Bauunternehmen. Die Einwilli-
gung bezog sich auf alle zu denselben Zwe-
cken vorgenommenen Verarbeitungsvor-

gänge. Der Zweck der Weitergabe war die 
rasche und unkomplizierte Bearbeitung von 
Problemen sowie die Terminvereinbarung bei 
Mängeln und Reklamationen. 

Betreffend das Fassadenunternehmen er-
folgte ausschließlich eine telefonische 

https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=2707f6af-42bf-4def-a62a-ca2bb5bd9b50&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=14.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240708_W252_2241322_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2252081-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=28b8ee2a-c8f8-40bc-a7d6-db1f092fc426&Dokumentnummer=BVWGT_20240718_W137_2252081_1_00
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Kommunikation. Bei einer lebenspraktischen 
Betrachtung konnte auch das Fassadenun-

ternehmen davon ausgehen, dass die Be-
troffene dem Bauunternehmen die Zustim-
mung zur Weitergabe der Telefonnummer 

gab. 

Der Zweck der Weitergabe, nämlich die Kon-
taktaufnahme, war zudem klar abgegrenzt. 
Eine funktionale Abgrenzung kann auch über 
eine längere Periode definiert sein. Nicht ge-
folgt wird der dem angefochtenen Bescheid 

offensichtlich zugrunde gelegten Ansicht, 
dass ein Bauunternehmen in jedem Einzelfall 
eine gesonderte Zustimmung einholen 
müsste. Dies wäre im Kontext eines Baupro-
jekts lebensfremd und würde auch von ei-

nem überschießenden Schutzgedanken ge-
tragen. 

Darüber hinaus durfte das Bauunternehmen 
die Daten auch in seinem berechtigten Inte-
resse an das Fassadenunternehmen weiter-
geben. Das berechtigte Interesse des Bau-
unternehmens war die Weitergabe von Kon-
taktdaten an Subunternehmen zur raschen 
und unkomplizierten Bearbeitung von Prob-

lemen. 

 

BVwG 22.07.2024, W211 2286882-1 

• Ein Minderjähriger stellte, vertreten durch 

seine Eltern, ein Auskunftsersuchen an die 
DSB. Die DSB erteilte dem Minderjährigen 
mehrfach Auskünfte und übermittelte ihm 
Kopien von Unterlagen, die seine personen-
bezogenen Daten enthielten. Der Minderjäh-
rige erachtete die Auskunft und die Kopien 

für unvollständig und erhob daher Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB. Die DSB 
wies die Datenschutzbeschwerde zunächst 
im Hinblick auf Art 15 Abs 1 und 2 DSGVO 
ab und setzte das Verfahren hinsichtlich 
Art 15 Abs 3 DSGVO aus. Das BVwG bestä-
tigte diese Entscheidung rechtskräftig. Nach-

dem der EuGH in der Rechtssache C-487/21, 
Österreichische Datenschutzbehörde, klar-

gestellt hatte, dass das Recht auf eine Kopie 
kein eigenständiges Recht, sondern eine Mo-
dalität der Auskunftserteilung ist, wies die 
DSB die Beschwerde des Minderjährigen hin-

sichtlich Art 15 Abs 3 DSGVO zurück. Dage-
gen erhob der Minderjährige (erfolglos) Be-
scheidbeschwerde beim BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Wird die Daten-
schutzbeschwerde von der DSB zurückge-
wiesen, ist "Sache" des Verfahrens vor dem 
BVwG nur die Frage der Rechtmäßigkeit der 

Zurückweisung. Eine inhaltliche Entschei-
dung ist dem BVwG verwehrt. Das BVwG 
entschied bereits mit rechtskräftigem Er-

kenntnis über das Auskunftsersuchen des 
Minderjährigen und hielt fest, dass die DSB 
die Auskunft iSd Art 15 Abs 1 bis 3 DSGVO 
vollständig erteilt hat und diese ausreichend 

verständlich und nachvollziehbar war. Da 
Art 15 Abs 3 DSGVO dem Betroffenen kein 

zusätzliches, eigenständiges Recht auf Ko-
pien einräumt, bleibt kein Raum, über Art 15 

Abs 3 DSGVO gesondert abzusprechen. 
Durch das rechtskräftige Erkenntnis des 
BVwG wurden alle Aspekte des Auskunfts-

rechts behandelt und einer Entscheidung zu-
geführt. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Wird das Verhängen einer Geldbuße nur an-
geregt – nicht aber beantragt –, darf die Da-
tenschutzbehörde den "Antrag" auf Verhän-
gen einer Geldbuße nicht zurückweisen. Der 
entsprechende Spruchpunkt ist vom BVwG 
ersatzlos zu beheben. 

Voraussetzung für die Zulässigkeit der Be-
scheidbeschwerde ist das Bestehen eines 
Rechtsschutzinteresses. Der Bescheid muss 
die Rechtssphäre des Beschwerdeführers zu 
dessen Nachteil berühren. Stellt die DSB 
eine Verletzung im Recht auf Geheimhaltung 
fest, ist der Beschwerdeführer durch die ab-

schlägige Behandlung eines weiteren auf das 
gleiche Rechtsschutzziel abzielenden "Be-
schwerdevorbringens" nicht beschwert 
(BVwG 27.06.2024, W176 2251448-1). 
Anm: Der Beschwerdeführer wird auch durch 
die Zurückweisung eines nichtgestellten An-

trags auf das Verhängen einer Geldbuße in 
seiner Rechtsphäre nicht berührt und ist so-

mit nicht beschwert. Wurde kein Antrag ge-
stellt, war die DSB jedoch unzuständig. Die 
Unzuständigkeit ist von Amts wegen aufzu-
greifen. Das BVwG behob daher den entspre-
chenden Spruchpunkt zu Recht. 

• Bei Nichtfeststellbarkeit eines Umstandes ist 
davon auszugehen, dass dieser nicht vor-
liegt. Dies gilt auch für die Frage, ob perso-
nenbezogene Daten verarbeitet wurden. Ist 
auf einer Videoaufnahme die Erkennbarkeit 
der Personen ausgeschlossen, ist davon aus-

zugehen, dass keine personenbezogenen 
Daten verarbeitet wurden 
(BVwG 27.06.2023, W298 2261979-1). 

• Das LVwG Wien fragte den EuGH zu den in-
haltlichen Anforderungen, die eine Auskunft 
iSd Art 15 Abs 1 lit h DSGVO (automatisierte 

Entscheidungsfindung) erfüllen muss (Rs C-
203/22, Dun & Bradstreet Austria). Da im 
anhängigen Verfahren vor dem BVwG die 
gleichen Rechtsfragen zu beurteilen sind, die 
dem Vorlagebeschluss des LVwG Wien zu-
grunde liegen, ist das Verfahren iSv Art 81 

DSGVO auszusetzen (BVwG 01.07.2024, 
W108 2230691-1). Anm: Das BVwG setzt 
regelmäßig Verfahren aus, um Urteile des 
EuGH abzuwarten. IdR wird die Aussetzung 
"nur" auf § 38 AVG gestützt. Das BVwG zog 

in diesem Fall zusätzlich Art 81 DSGVO im 
Lichte des ErwGr 144 DSGVO heran. 

• Gemäß § 24 Abs 4 DSG erlischt der An-
spruch auf Behandlung einer Datenschutzbe-
schwerde, wenn der Einschreiter sie nicht 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=73bf7ec4-d07c-454f-bd1e-8d421f49a19d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240722_W211_2286882_1_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273286&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4296718
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273286&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4296718
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2251448-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ef9dcc81-b3e4-4cfa-a1a9-f1cf3f574a01&Dokumentnummer=BVWGT_20240627_W176_2251448_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2261979-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4817ab9f-5f74-4072-a471-571c14d1482f&Dokumentnummer=BVWGT_20240627_W298_2261979_1_00
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B203%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0203%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=9482863
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B203%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0203%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=9482863
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2230691-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5a868d18-f891-42f6-b230-d8b3f99c846f&Dokumentnummer=BVWGT_20240701_W108_2230691_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2230691-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5a868d18-f891-42f6-b230-d8b3f99c846f&Dokumentnummer=BVWGT_20240701_W108_2230691_1_00
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binnen eines Jahres, nachdem er Kenntnis 
vom beschwerenden Ereignis erlangt hat, 

längstens aber binnen drei Jahren, nachdem 
das Ereignis behaupteter Maßen stattgefun-
den hat, einbringt. Verspätete Beschwerden 

sind zurückzuweisen. Bei den in § 24 DSG 
genannten Fristen handelt es sich um Präk-
lusivfristen, auf die von Amts wegen, also bei 
feststehendem Sachverhalt, ohne Einwen-
dung Bedacht genommen werden muss. 
Bringt der Beschwerdeführer vor, dass er 

von einem Datenschutzverstoß, der länger 
als die einjährige Präklusivfrist zurückliegt, 
erst später Kenntnis erlangt hat, hat er dies 
nachzuweisen (BVwG 15.07.2024, 
W137 2273833-1). 

• Die Zurückziehung der Bescheidbeschwerde 

ist so lange zulässig, bis die Bescheidbe-
schwerde unerledigt ist. Wird die Bescheid-
beschwerde zurückgezogen, ist das Verfah-
ren mit Beschluss einzustellen (BVwG 
01.07.2024, W108 2247870-1). 

• Bestimmt die DSB irrtümlich den falschen 

Beschwerdegegner als Verantwortlichen, ist 
der Bescheid ersatzlos zu beheben (BVwG 
01.07.2024, W287 2261108-1; 10.07.2024, 
W252 2261086-1 und andere). 

 

EU-Rechtsakte 

• Am 12.08.2024 wurde mit der VO 
2024/2019 "zur Änderung des Protokolls 
Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union" die Satzung des EuGH 

novelliert. Gleichzeitig erfolgten auch Ände-
rungen der Verfahrensordnungen des EuGH 
und des EuG. Zudem erließ das EuG prakti-
sche Durchführungsbestimmungen zu seiner 
Verfahrensordnung und beschloss die Einrei-
chung und Zustellung von Schriftsätzen via 
e-Curia. 

Zweck der Reform der Verfahren vor den 
Unionsgerichten ist die Entlastung des EuGH. 
Einerseits wird künftig das EuG in besonde-

ren Sachgebieten für Vorabentschei-
dungsersuchen grundsätzlich zuständig. 
Andererseits wird die Zulässigkeit von 
Rechtsmitteln gegen Entscheidungen des 

EuG an den EuGH eingeschränkt. 

Das Datenschutzrecht verbleibt in der Zu-
ständigkeit des EuGH. Aufgrund der Entlas-
tung des EuGH könnten datenschutzrechtli-
che Vorabentscheidungsersuchen jedoch 
schneller erledigt werden. 

 

Nationale Rechtsakte 

• Am 12.08.2024 haben die Bundesländer 

Kärnten, LGBl 2024/64, und Salzburg, LGBl 

2024/69, die Etablierung eines Transparenz-
portals verlautbart. 

• Am 12.08.2024 wurde vom Bundesfinanz-
minister die Transparenzdatenbank-

Abfrageverordnung 2024, BGBl II 2024/223, 
kundgemacht. Darin werden für die Transpa-

renzdatenbank die Leseberechtigungen in 
Leistungsangebote mit besonderen Katego-
rien personenbezogener Daten ("sensible 

Daten") geregelt. 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d7351545-152b-4bf5-a4c9-5c7f08a531e6&Position=201&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=20.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240715_W137_2273833_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d7351545-152b-4bf5-a4c9-5c7f08a531e6&Position=201&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=20.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240715_W137_2273833_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2247870-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=639f2f42-8547-4c7a-97b9-00c698c42fe7&Dokumentnummer=BVWGT_20240701_W108_2247870_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2247870-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=639f2f42-8547-4c7a-97b9-00c698c42fe7&Dokumentnummer=BVWGT_20240701_W108_2247870_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2261108-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c20a714f-6eb8-4acf-804e-c6236eb157df&Dokumentnummer=BVWGT_20240701_W287_2261108_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2261086-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b63a1f17-bc3f-444e-a89a-74386dab210a&Dokumentnummer=BVWGT_20240710_W252_2261086_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2261086-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b63a1f17-bc3f-444e-a89a-74386dab210a&Dokumentnummer=BVWGT_20240710_W252_2261086_1_00
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402096
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/KA/2024/64/20240812?ResultFunctionToken=81f02b37-6a0d-45c0-85b4-d4f11f8295e2&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/SA/2024/69/20240812?ResultFunctionToken=81f02b37-6a0d-45c0-85b4-d4f11f8295e2&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/SA/2024/69/20240812?ResultFunctionToken=81f02b37-6a0d-45c0-85b4-d4f11f8295e2&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/223/20240812?ResultFunctionToken=d922315b-83cf-4460-b83b-4cbccc32123d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 24.07.2024, Ra 2024/04/0376 (einzel-
fallbezogene Interessenabwägung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 08.07.2024, W177 2287425-1 (Kont-
RegG) 

BVwG 24.07.2024, W274 2287428-1 (res iudi-
cata, Versicherungsdatenauszug, Krankengeld) 

BVwG 27.06.2024, W176 2248629-1 (Gesund-
heitsdaten, Gesundheitswesen) 

BVwG 08.07.2024, W137 2265905-1 (Video-

überwachung, Tiefgarage) 

BVwG 30.07.2024, W287 2254678-1 (juristi-
sche Person, Wirtschaftsdaten, Zustimmung) 

BVwG 24.07.2023, W274 2291735-1 (Bezeich-

nung des als verletzt erachteten Rechts) 

BVwG 24.07.2024, W274 2292105-1 (Be-

schwerdevorentscheidung) 

BVwG 08.07.2024, W137 2280182-1 (Ausset-
zung, Kohärenzverfahren) 

BVwG 17.07.2024, W108 2276381-2 (Zurück-

ziehung) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 07.07.2024, 2023-0.358.049 (buchhalteri-

sche Aufbewahrungspflichten) 

• Rechtsakte 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
34/2024 vom 28.08.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 24.07.2024, Ra 2024/04/0376 

• Die Lebensgefährtin eines Angestellten 
fühlte sich von der Überwachung durch einen 

Detektiv in ihrem Recht auf Geheimhaltung 
verletzt. Die Arbeitgeberin ließ den Ange-
stellten wegen einer arbeitsrechtlichen Aus-
einandersetzung observieren. Obwohl die 
Lebensgefährtin nicht Gegenstand des Ob-
servationsauftrags war, enthielt der Obser-
vationsbericht Fotos der Lebensgefährtin, 

auf denen sie allein zu sehen war, ihren vol-
len Namen und bezeichnete sie als "Zielper-

son 2". Die DSB gab der Datenschutzbe-
schwerde der Lebensgefährtin teilweise 
statt. 

Gegen das Erkenntnis erhob der observie-
rende Detektiv Bescheidbeschwerde an das 

BVwG, welches die Beschwerde abwies. Das 
BVwG sah die Verarbeitung der Daten der 
Lebensgefährtin nicht vom berechtigten In-
teresse des Detektivs gedeckt. Gegen das 
Erkenntnis erhob der Detektiv eine außeror-
dentliche Revision an den VwGH. Der VwGH 

wies die Revision zurück. 

Der VwGH hat erwogen: Bei der Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit einer Datenverarbeitung 

gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO ist eine ein-
zelfallbezogene Interessenabwägung durch-
zuführen. Eine Rechtsfrage von grundsätzli-
cher Bedeutung iSd Art 133 Abs 4 B-VG liegt 

bei Einzelfallbeurteilungen nur dann vor, 
wenn die Beurteilung krass fehlerhaft ist. 

Die Ermittlung von Zeugen kann im berech-
tigten Interesse eines Detektivs liegen, muss 
aber vom Auftragsumfang gedeckt sein. Das 
Anfertigen von Fotos, auf denen die Lebens-
gefährtin allein zu sehen ist, fällt nicht unter 

die Beschaffung von Beweismitteln für ein 
gerichtliches oder behördliches Verfahren. 
Inwieweit die Fotos für einen eventuellen ar-
beitsrechtlichen Streit mit dem Angestellten 

von Nutzen sein könnten, ist nicht ersicht-
lich. Eine krasse Fehlbeurteilung, die aus 

Gründen der Rechtssicherheit einer Korrek-
tur bedürfte, wurde in der Revision ebenso 
wenig aufgezeigt wie eine konkrete Rechts-
frage. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 08.07.2024, W177 2287425-1 

• Ein Verlassenschaftskurator stellte für die 
Verlassenschaft beim Bundesminister für Fi-
nanzen (BMF) ein Auskunftsbegehren betref-

fend den Verstorbenen bzw seiner Verlas-

senschaft, einschließlich seiner Kontodaten 
im Kontenregister. Der BMF wies den Antrag 
mit Bescheid ab. Gegen diesen Bescheid er-
hob die Verlassenschaft (erfolglose) Be-
scheidbeschwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die Verlassenschaft 
hat kein Auskunftsrecht aus dem Kontenre-

gister nach § 4 Abs 1 KontRegG, weil die Er-
mittlung und Feststellung von Nachlassver-
mögen keiner der in dieser Bestimmung ta-

xativ genannten Zwecke ist. 

Gemäß § 4 Abs 4 KontRegG haben be-
troffene Personen und Unternehmer das 
Recht auf Auskunft, welche sie betreffende 
Daten in das Kontenregister aufgenommen 
sind. Der Verlassenschaft steht dieses Aus-

kunftsrecht nicht zu, weil es personenbezo-
gene Daten des Verstorbenen sind. Das Aus-
kunftsrecht nach dieser Bestimmung ist ein 
höchstpersönliches Recht, das mit dem Tod 
des Berechtigten erlischt. In höchstpersönli-

che Rechte des Verstorbenen findet eine 
Rechtsnachfolge durch die Verlassenschaft 

nicht statt. Dies gilt auch für das Auskunfts-
recht nach dem DSG oder der DSGVO, an die 
die Bestimmung des § 4 Abs 4 KontRegG an-
gelehnt ist. 

Die Verlassenschaft steht zudem in keinem 
schuldrechtlichen Verhältnis zur Behörde, 
von der die Auskunft begehrt wird, sodass 

ein Eintritt im Wege der Gesamtrechtsnach-
folge iSd Eigenschaft eines Kunden oder ei-
ner Kundin eines Kreditinstituts zur Begrün-
dung des Auskunftsrechts nicht in Betracht 
kommt. Die Verlassenschaft hat jedoch die 

Möglichkeit, direkt vom Kreditinstitut, mit 

dem der Verstorbene ein Vertragsverhältnis 
begründet hatte, Auskunft zu begehren. 

 

BVwG 24.07.2024, W274 2287428-1 

• Ein Versicherter ersuchte die Gebietskran-

kenkasse um Löschung des Krankengeldbe-
zugs über einen näher bezeichneten Zeit-
raum aus seinem Sozialversicherungsdaten-
auszug, weil der Krankengeldbezug für die-
sen Zeitraum seines Erachtens zu Unrecht 
als "Krankengeldbezug Sonderfall" ausge-

wiesen war. Der Versicherte befürchtete, 
dass die Daten ihm bei der Arbeitssuche 

schaden würden. Die Gebietskrankenkasse 
verweigerte die Löschung. 

Der Versicherte erhob eine Datenschutzbe-
schwerde. Die DSB hat allerdings bereits zu-

vor eine Datenschutzbeschwerde des Versi-
cherten, in dem die Löschung des Kranken-
geldbezugs zum Teil über denselben Zeit-
raum verlangt wurde, abgewiesen. Obwohl 
die DSB diese zeitliche Überlappung er-
kannte, wies sie die Datenschutzbeschwerde 
zur Gänze ab. Das BVwG wies die dagegen 

gerichtete Bescheidbeschwerde des Versi-
cherten teilweise wegen entschiedener Sa-
che (res iudicata) zurück und teilweise ab. 

Das BVwG hat erwogen: Über einen Teil des 
Zeitraums betreffend den Krankengeldbezug 
hat die DSB bereits mit einem früheren Be-
scheid abgesprochen. Die DSB erkannte 

zwar die Identität der Sache über einen 
Großteil des Zeitraums, dennoch wies sie die 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=Ra+2024%2f04%2f0376&VonDatum=&BisDatum=26.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0e18f850-514e-43e9-bc39-a2f86a1c7b96&Dokumentnummer=JWT_2024040376_20240724L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d1ab058b-0ffb-4d57-98b9-63f78b6a3b8a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240708_W177_2287425_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2287428-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e898e6db-bf88-418d-b7ff-cf960b73b5d1&Dokumentnummer=BVWGT_20240724_W274_2287428_1_00
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Datenschutzbeschwerde ab. Wurde von der 
DSB ein neuerlicher Antrag trotz Identität 

der Sach- und Rechtslage nicht wegen res 
iudicata zurückgewiesen, sondern aus mate-
riellen Gründen (wieder) abgewiesen, ist die 

Partei ungeachtet der Rechtswidrigkeit des 
Bescheids in keinem Recht verletzt. Wird ge-
gen eine solche rechtswidrige meritorische 
Erledigung jedoch Bescheidbeschwerde an 
das BVwG erhoben, hat das BVwG den An-
trag – ungeachtet der Sachentscheidung der 

DSB – wegen res iudicata zurückzuweisen. 

Hinsichtlich des darüber hinausgehenden 
Zeitraums war die Bescheidbeschwerde ab-
zuweisen. Die gesetzliche Pensionsversiche-
rung knüpft am Krankengeld an. Die Grund-

lage der entsprechenden Information für die 
Pensionsversicherung ist der Versicherungs-

datenauszug. Die Verarbeitung des Versi-
cherungsdatenauszugs ist zur Erfüllung der 
gesetzlichen Pflicht der Gebietskrankenkasse 
erforderlich. 

Die Qualifikation "Krankenfeldbezug Sonder-
fall" wird verwendet, wenn aufgrund des Be-
zugs von Arbeitslosengeld, Karenzurlaubs-

geld oder Notstandshilfe oder auf Grund ei-
ner durch eine Beschäftigung bei einer inter-
nationalen Organisation (zB IAEO, UNIDO) 
oder verschiedenen Gemeinde- und Landes-
bediensteten begründeten Krankenversiche-

rung nach dem ASVG-Krankengeld bezogen 

wurde, wobei der Grund, warum es zu die-
sem Krankengeldbezug gekommen ist, für 
die Speicherung der Qualifikation unerheb-
lich ist. 

Der Versicherte meint, sein Krankengeldbe-
zug wäre im genannten Zeitraum aufgrund 
einer unzulässigen Zwangsmaßnahme nach 

dem UbG erfolgt, woran die Qualifikation 
"Krankengeldbezug Sonderfalle" anknüpfe, 
weshalb die Aufnahme dieser Qualifikation 
des Krankengeldbezugs in den Versiche-
rungsdatenauszug unrechtmäßig war. Für 
die Speicherung der Qualifikation ist der 
Grund, weshalb es zum Krankengeldbezug 

gekommen ist, jedoch unerheblich. Relevant 
ist nur der festgestellte und nicht bestrittene 
Zusammenhang mit dem Notstandshilfebe-
zug des Versicherten. 

 

BVwG 27.06.2024, W176 2248629-1 

• Eine Patientin absolvierte nach einer Hüfto-
peration ein Anschlussheilverfahren gemäß 
§ 65a B-KUVG in einem Rehabilitationszent-
rum. Zu diesem Zeitpunkt war sie dement 

und kognitiv signifikant eingeschränkt. Die 
Ärzte des Rehabilitationszentrums forderten 
einen neurologischen MRT-Befund von einer 

medizinischen Einrichtung an, um den Ge-
sundheitszustand der Patientin und den wei-
teren Behandlungsverlauf besser einschät-
zen zu können. Durch die Weitergabe ihrer 

Daten ohne ausdrückliche Zustimmung er-
achtete sich die Patientin in ihrem Recht auf 

Geheimhaltung verletzt. Sie legte deshalb 
eine Datenschutzbeschwerde bei der DSB 

ein. Die Datenschutzbeschwerde wurde von 
der DSB abgewiesen, ihre anschließende Be-
scheidbeschwerde beim BVwG blieb ebenso 

erfolglos. 

Das BVwG hat erwogen: Bei der Verarbei-
tung besonderer Kategorien von Daten iSd 
Art 9 Abs 1 DSGVO, wozu ua Gesundheits-
daten gehören, muss ein Erlaubnistatbe-
stand des Art 9 Abs 2 DSGVO erfüllt sein. Die 

Patientin war aufgrund ihrer kognitiven Ein-
schränkungen nicht in der Lage, eine aus-
drückliche Einwilligung zur Datenverarbei-
tung zu erteilen. Folglich kann sich die medi-
zinische Einrichtung nicht auf die ausdrückli-

che Einwilligung der Patientin zur Datenver-
arbeitung gemäß Art 9 Abs 2 lit a DSGVO be-

rufen. 

Das physiotherapeutische Anschlussheilver-
fahren war keine medizinische Notsituation. 
Die durchgeführte Datenverarbeitung kann 
daher nicht auf ein lebenswichtiges Interesse 
der Patientin gestützt werden. Die Datenver-
arbeitung war weder zum Schutz lebens-

wichtiger Interessen der Patientin erforder-
lich noch war eine konkrete Gefahrensitua-
tion abzuwenden. 

Die Übermittlung des MRT-Befundes war je-
doch erforderlich, um den Gesundheitszu-

stand und den weiteren Behandlungsverlauf 

im Anschlussheilverfahren zu beurteilen. 
Diese Verarbeitung von Gesundheitsdaten 
ist gemäß Art 9 Abs 2 lit h DSGVO zulässig, 
weil sie der medizinischen Diagnostik, Ver-
sorgung oder Behandlung der Patientin 
dient. Die medizinische Einrichtung war Teil 
eines gehobenen medizinisch-technischen 

Dienstes (§ 1 Z 3 iVm § 2 Abs 3 MTD-G) und 
unterliegt der Verschwiegenheitspflicht ge-
mäß § 11c Abs 1 MTD-G. Allerdings ist sie 
verpflichtet, relevante medizinische Infor-
mationen an andere Angehörige der Gesund-
heitsberufe weiterzugeben, sofern diese für 
die Behandlung oder Pflege erforderlich sind 

(§ 11b Abs 2 MTD-G). 

 

BVwG 08.07.2024, W137 2265905-1 

• Ein Ehemann installierte eine Kamera in der 

Tiefgarage eines Mehrparteienhauses, weil 
der PKW seiner Ehefrau in der Vergangenheit 
des Öfteren beschädigt wurde. Nach der 
Darstellung des Ehemanns zeichnete die Ka-
mera nur dann auf, wenn sie Bewegungen in 
unmittelbarer Nähe des PKWs erkannte, zu-

dem war der Aufnahmebereich auf seinen ei-
genen Garagenplatz begrenzt. Auch das Mik-
rofon der Kamera würde nur durch Stimmen 

in unmittelbarer Umgebung aktiviert wer-
den. Ein Nachbar fühlte sich durch die Ka-
mera gestört und belegte mit Screenshots, 
dass größere Flächen der Garage aufgenom-

men wurden. 

https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=ef995e49-8dc6-4fcc-840a-546d39fa9ba5&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240627_W176_2248629_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2265905-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e92b4f9e-7f9d-4484-8cb3-cdf1107d9804&Dokumentnummer=BVWGT_20240708_W137_2265905_1_00


 

166 

 

Die DSB gab der Datenschutzbeschwerde 
des Nachbarn statt und stellte fest, dass der 

Ehemann den Nachbarn durch die Verarbei-
tung von Bild- und Tonaufnahmen in seinem 
Recht auf Geheimhaltung verletzt hat. Die 

dagegen erhobene Bescheidbeschwerde des 
Ehemannes blieb erfolglos. 

Das BVwG hat erwogen: Eine Videoüberwa-
chung durch eine Privatperson kann grund-
sätzlich rechtmäßig sein, wenn die Privatper-
son an der Datenverarbeitung ein berechtig-

tes Interesse iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO hat 
sowie die Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person nicht überwiegen. 
Das berechtigte Interesse des Ehemanns lag 
im Schutz seines Eigentums. Die von ihm 

durchgeführte Datenverarbeitung war je-
doch überschießend und ging über den 

Zweck hinaus, weil die Kamera auch andere 
Garagenplätze sowie den Durchgang der 
Tiefgarage erfasste. Die Datenverarbeitung 
war somit nicht auf das notwendige Maß be-
schränkt. 

Eine Tonaufnahme kann im berechtigte Inte-
resse zulässig sein. Die entsprechenden Ton-

aufnahmen waren zur Überwachung des 
PKWs jedoch nicht erforderlich, weil eine auf 
den Garagenplatz eingeschränkte Video-
überwachung jedenfalls ausgereicht hätte, 
um im Falle der Beschädigung des PKWs als 

Beweismittel zu dienen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Die DSGVO selbst schützt nur natürliche Per-
sonen, jedoch ist in verfassungskonformer 

Interpretation davon auszugehen, dass die 
in § 1 DSG normierten Rechte auch juristi-
schen Personen zukommen und diese sich 
folglich darauf berufen können. Geschäftli-
che Daten, die Schlüsse auf die wirtschaftli-
che Gebarung der juristischen Person zulas-
sen, sind schutzwürdige unternehmensbezo-

gene Wirtschaftsdaten. Betreffend die Anfor-
derungen für eine Zustimmung iSd § 1 Abs 2 

DSG ist auf das Konzept der Einwilligung iSd 
Art 4 Z 11 DSGVO zurückzugreifen. Eine 
rechtswirksame Zustimmung zur Datenver-
arbeitung durch eine Behörde ist möglich 

(BVwG 30.07.2024, W287 2254678-1). 

• In einer Datenschutzbeschwerde ist das als 
verletzt erachtete Recht zu bezeichnen. Wird 
dieses Recht – auch nach einem Mangelbe-
hebungsauftrag – nicht bezeichnet, ist die 
Datenschutzbeschwerde von der DSB zu-

rückzuweisen (BVwG 24.07.2023, 
W274 2291735-1). 

• Wird dem einzigen Beschwerdepunkt durch 

die DSB mit Beschwerdevorentscheidung 
vollinhaltlich entsprochen, ist die Beschwer-
devorentscheidung zu bestätigen, auch 

wenn der Bescheidbeschwerde Berechtigung 
zukam (BVwG 24.07.2024, W274 2292105-
1). 

• Auf Verfahren zur Bestimmung der federfüh-
renden Aufsichtsbehörde ist § 38 Satz 2 AVG 

(Aussetzung eines Verfahrens bis zur Lösung 
einer Vorfrage) nicht anzuwenden. Eine Ver-

fahrensaussetzung ist auch nach § 24 
Abs 10 Z 2 DSG nicht möglich, weil diese Be-
stimmung keine rechtliche Grundlage für 
eine Verfahrensaussetzung enthält, sondern 
nur eine Hemmung des Fristenlaufes nor-
miert. Die Zeit während eines Kohärenzver-
fahrens nach Art 56, 60 und 63 DSGVO ist in 

die sechsmonatige Entscheidungsfrist nicht 
einzurechnen (BVwG 08.07.2024, 
W137 2280182-1). 

• Gemäß § 13 Abs 7 AVG können Anbringen in 
jeder Lage des Verfahrens zurückgezogen 

werden. Solange die Bescheidbeschwerde 
beim BVwG anhängig ist, kann sie zurückge-
zogen werden. Das Verfahren ist mit Be-
schluss einzustellen (BVwG 17.07.2024, 
W108 2276381-2). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 07.07.2024, 2023-0.358.049 

• Ein Fahrgast erhielt vom Verkehrsunterneh-
men eine Mehrgebühr wegen der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel ohne Fahrschein, 

obwohl er zu diesem Zeitraum nicht in der 

Stadt war und ein Klimaticket besaß. Nach-
dem er einen Scan seines Klimatickets an 
das Verkehrsunternehmen übermittelte, 
wurde der Fall geschlossen. Der Betroffene 
verlangte die Löschung seiner Daten. 

Das Verkehrsunternehmen verweigerte die 
Löschung und verwies auf die buchhalteri-
schen Aufbewahrungspflichten nach 
§ 132 Abs 1 BAO, den §§ 190, 212 UGB und 
§ 18 UStG. Der Fahrgast erachtete sich in 
seinem Recht auf Löschung verletzt, weil die 
Datenverarbeitung auf einer Fahrlässigkeit 

des Verkehrsunternehmens beruht habe. 
Hätte das Verkehrsunternehmen die Identi-
tät der tatsächlich kontrollierten Person ord-

nungsgemäß überprüft, wäre die Buchung 
nicht erfolgt. Die DSB wies die Datenschutz-
beschwerde des Fahrgasts ab. 

Die DSB hat erwogen: Das Verkehrsunter-

nehmen verarbeitete die personenbezoge-
nen Daten des Fahrgasts als Verantwortliche 
iSd Art 4 Z 7 DSGVO. Nach Art 17 Abs 1 
DSGVO steht dem Fahrgast grundsätzlich 
das Recht zu, die Löschung seiner personen-
bezogenen Daten zu begehren. Die Löschung 

kann jedoch nach Abs 3 lit b leg cit verwei-
gert werden, soweit die Verarbeitung der Da-
ten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung erforderlich ist. Gemäß § 212 Abs 1 

UGB und § 132 BAO trifft den Unternehmer 
eine siebenjährige Aufbewahrungspflicht 
hinsichtlich seiner Bücher, Belege und Bu-

chungen. Dies dient der Erfüllung der Rech-
nungslegungspflicht gemäß §§ 189 ff UGB, 
um den zuständigen Behörden 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2254678-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3b9758a7-62e3-4438-aecc-005f508f09eb&Dokumentnummer=BVWGT_20240730_W287_2254678_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2291735-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=473f5c1b-fe95-4071-9312-e02bf86a9d7e&Dokumentnummer=BVWGT_20240724_W274_2291735_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2291735-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=473f5c1b-fe95-4071-9312-e02bf86a9d7e&Dokumentnummer=BVWGT_20240724_W274_2291735_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2292105-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cf7931ed-d9aa-4172-8df8-7ea6a9a26723&Dokumentnummer=BVWGT_20240724_W274_2292105_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2292105-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cf7931ed-d9aa-4172-8df8-7ea6a9a26723&Dokumentnummer=BVWGT_20240724_W274_2292105_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2280182-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=48cfe1cb-f3e7-4fd8-bfe4-bb0de98a63fa&Dokumentnummer=BVWGT_20240708_W137_2280182_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2280182-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=48cfe1cb-f3e7-4fd8-bfe4-bb0de98a63fa&Dokumentnummer=BVWGT_20240708_W137_2280182_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2276381-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=09a2e4e8-26c3-4abc-8d6d-f3f97424b28e&Dokumentnummer=BVWGT_20240717_W108_2276381_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2276381-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=09a2e4e8-26c3-4abc-8d6d-f3f97424b28e&Dokumentnummer=BVWGT_20240717_W108_2276381_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.358.049&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=26.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4081a34a-ab5e-4ee9-87ea-04a60b702be1&Dokumentnummer=DSBT_20230707_2023_0_358_049_00
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steuerrechtliche Feststellungen und mögli-
che Nachprüfungen zu ermöglichen. Die 

Speicherung der personenbezogenen Daten 
des Fahrgasts ist für die Erfüllung dieser ge-
setzlichen Aufgabe erforderlich, um den 

Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung gerecht zu werden. Dabei ist es uner-
heblich, dass die Daten des Fahrgasts ohne 
sein Zutun von dem Verkehrsunternehmen 
erhoben wurden, weil die kontrollierte Per-
son in betrügerischer Absicht seine Daten 

angab. Das Verkehrsunternehmen entsprach 
daher dem Löschungsersuchen des Fahr-
gasts zu Recht nicht. Es liegen auch keine 
Anhaltspunkte vor, dass die Daten des Fahr-
gasts vom Verkehrsunternehmen zweckwid-
rig verwendet wurden, weshalb Art 17 Abs 1 

lit d DSGVO nicht einschlägig ist. 

 

Rechtsakte 

• Am 19.08.2024 hat das Bundesland Tirol, 
LGBl 2024/56, die Etablierung einer gebiets-

körperschaftenübergreifenden Transparenz-
datenbank (Transparenzportal) verlautbart. 

• Am 23.08.2024 hat das Bundesland Steier-
mark, LGBl 2024/87, die Etablierung einer 
gebietskörperschaftenübergreifenden Trans-

parenzdatenbank (Transparenzportal) ver-
lautbart. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2024/56/20240819?ResultFunctionToken=c61e0074-557a-4ebf-b513-a5b132de873b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/ST/2024/87/20240823?ResultFunctionToken=1e95d136-0fce-40ba-a411-c4d73b5f885a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 27.08.2024, 11Os85/24w (Überwachung, 
Kommunikationsdaten) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 31.07.2024, W108 2284491-1 (Dark Pat-
terns, Cookie-Banner) 

BVwG 22.04.2024, W214 2253376-1 (Universi-

tät, Rollenverteilung, neue Daten, juristische 
Person) 

BVwG 20.11.2023, W214 2222613-2 (Datenko-

pie, originalgetreue Reproduktion, Ermessen, 
Geschäftsgeheimnis) 

BVwG 22.07.2024, W211 2171666-1 (Auskunft, 
Herkunft, Profiling) 

BVwG 15.07.2024, W137 2268788-1 (Video-

überwachung, Grundstück) 

BVwG 04.07.2024, W211 2283135-1, 
31.07.2024, W108 2283036-1 (Exzess, Ausset-
zung) 

BVwG 21.08.2024, W214 2257555-1 (Zurück-
ziehung der Datenschutzbeschwerde) 

• Rechtsakte 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
35/2024 vom 04.09.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des OGH 

Aus der Rechtsprechung des OGH 

• Werden in einem Strafverfahren Kommuni-
kationsdaten des Strafverdächtigten von 

ausländischen Behörden erhoben und an die 
inländischen Strafverfolgungsbehörden 
übermittelt, unterliegen solche Daten kei-
nem Beweisverwertungsverbot (OGH 
27.08.2024, 11Os85/24w). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 31.07.2024, W108 2284491-1 

• Ein Nutzer besuchte die Website eines Medi-
enunternehmens, die im Cookie-Banner 
keine "Ablehnen"-Schaltfläche auf der ersten 

Ebene enthielt. Der Nutzer begehrte vom 
Medienunternehmen die Löschung aller 
durch die Cookies erhobenen personenbezo-
genen Daten. Das Medienunternehmen ar-
gumentierte, dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu journalistischen 

Zwecken erfolgte und daher von den Bestim-
mungen der DSGVO ausgenommen war. Der 
Nutzer erhob Datenschutzbeschwerde bei 
der DSB, die dieser teilweise stattgab und 
das Medienunternehmen zur Anpassung des 

Cookie-Banners aufforderte. Das Medienun-
ternehmen erhob Bescheidbeschwerde beim 

BVwG, das diese abwies. 

Das BVwG hat erwogen: Die DSGVO ver-
langt, dass die Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten freiwillig, infor-
miert und unmissverständlich erfolgt. Eine 
Einwilligung muss genauso einfach zu wider-
rufen sein, wie sie erteilt wurde. Auch die 

Nichtabgabe einer Einwilligung muss ge-
nauso einfach sein, wie die Abgabe der Ein-
willigung. Ein Cookie-Banner muss daher 
eine gleichwertige Option zum Ablehnen der 
Cookies auf der ersten Ebene enthalten. 

Das Medienunternehmen kann sich nicht auf 

das Medienprivileg berufen, weil das Setzen 
von Cookies für Analyse-, Marketing- und 
Werbezwecke keine journalistische Tätigkeit 
ist. Bei Verarbeitungstätigkeiten für andere 
Zwecke von Medienunternehmen wie zB für 
die Personalverwaltung oder Marketing sind 
die Bestimmungen des DSG und der DSGVO 

ungeschmälert anwendbar. Auch wenn auf-
grund der Wichtigkeit des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung in einer demokratischen 
Gesellschaft der Begriff der "journalistischen 
Tätigkeit" weit auszulegen ist, zielt die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten zu den 
oben genannten Zwecken nicht auf die Ver-

mittlung von Informationen und Ideen über 
Fragen im öffentlichen Interesse ab. 

Die DSB hat die Befugnis, den Verantwortli-
chen anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge in 
Einklang mit der DSGVO zu bringen. Dies 
umfasst auch die Gestaltung des Cookie-

Banners. Die Gestaltung des Cookie-Banners 
des Medienunternehmens entspricht nicht 

den Anforderungen der DSGVO, weil die 
Schaltfläche zum Ablehnen der Cookies nicht 
auf der ersten Ebene ist und mit der Schalt-

fläche "Akzeptieren" optisch nicht gleichwer-
tig gestaltet ist. 

 

BVwG 22.04.2024, W214 2253376-1 

• Im Rahmen eines Forschungsprojekts veröf-
fentlichte ein Universitätsprofessor Adress-
daten und ZVR-Nummern von Vereinen und 
ihren Vertretern. Bei den veröffentlichten 
Adressdaten handelte es sich teilweise um 
die Privatadressen der Vertreter. Die Vereine 

und deren Vertreter erachteten sich in ihren 
Rechten auf Geheimhaltung und Information 
verletzt und brachten Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB gegen die Universität, 
den Universitätsprofessor und den Fonds, 
welcher das Forschungsprojekt sponserte, 
ein. Die DSB wies die Datenschutzbe-

schwerde ua deshalb ab, weil die veröffent-
lichten Adressen und ZVR-Nummern der be-
troffenen Vereine und ihrer Vertreter aus öf-
fentlich zugänglichen Quellen stammten. 

Die DSB sprach jedoch auch aus, dass eine 
gemeinsame Verantwortlichkeit zwischen 

der Universität und dem Fonds besteht und 
daher eine Vereinbarung gemäß Art 26 

DSGVO abgeschlossen werden muss. Gegen 
diesen Bescheid erhoben sowohl die Univer-
sität als auch die Vereine und ihre Vertreter 
(teilweise erfolgreiche) Bescheidbeschwer-
den an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die Universität ist 
allein datenschutzrechtlich Verantwortliche 
für das Forschungsprojekt. Das Handeln des 
Universitätsprofessors als Angestellter ist 
der Universität zuzurechnen. Der Fonds stellt 
lediglich finanzielle Mittel bereit und nimmt 
keinen Einfluss auf die Datenverarbeitung. 

Die Veröffentlichung von Adressen und ZVR-
Nummern von Vereinen und deren Vertre-

tern ist eine Datenverarbeitung. Durch die 
Verknüpfung der personenbezogenen Daten 
und die Anreicherung mit weiteren Informa-
tionen werden neue Daten und Informatio-

nen generiert. Diese neuen Daten stammen 
nicht aus öffentlichen Quellen. 

Die Daten juristischer Personen, somit die 
Adressen der Vereine, unterliegen dem 
Schutz des § 1 DSG. Da die Daten nicht 1:1 
aus öffentlichen Quellen zusammengeführt, 
sondern mit anderen Daten kombiniert wur-

den, sind sie nicht allgemein verfügbar iSd 
§ 1 DSG. 

Zwar kann sich die Universität bei der Durch-

führung und Veröffentlichung von For-
schungsarbeiten auf die Wissenschaftsfrei-
heit gemäß § 17 StGG berufen. Allerdings ist 
auch bei wissenschaftlichen Vorhaben das 

Recht auf Geheimhaltung zu beachten. Die 
Veröffentlichung personenbezogener Daten 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os85%2f24w&VonDatum=&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8ba3713a-19d3-48bf-9961-f409dcda8012&Dokumentnummer=JJT_20240827_OGH0002_0110OS00085_24W0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os85%2f24w&VonDatum=&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8ba3713a-19d3-48bf-9961-f409dcda8012&Dokumentnummer=JJT_20240827_OGH0002_0110OS00085_24W0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=45adc04e-d9b9-446d-b90c-9070587b773b&Position=201&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=03.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240731_W108_2284491_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=45adc04e-d9b9-446d-b90c-9070587b773b&Position=201&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=03.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240731_W108_2284491_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2253376-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=fb8a52f6-fca0-4170-a434-2c391c9fe03b&Dokumentnummer=BVWGT_20240422_W214_2253376_1_00
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muss verhältnismäßig sein und dem Grund-
satz der Datensparsamkeit entsprechen. Die 

Veröffentlichung der Adressen der Vereine 
und deren Vertreter war für die Erreichung 
des Projektziels nicht erforderlich. Durch die 

überschießende Datenverarbeitung wurde 
das Recht auf Geheimhaltung verletzt. 

Betroffene natürliche Personen haben ein 
Recht auf Information zu der Verarbeitung 
ihrer Daten gemäß Art 14 DSGVO. Eine Aus-
nahme von der Informationspflicht besteht 

zwar unter anderem dann, wenn die Infor-
mationserteilung unmöglich ist oder einen 
unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten 
würde. Im Projekt wurden jedoch einzelne 
Betroffene vorab direkt angeschrieben und 

informiert. Es ist nicht ersichtlich, warum 
dies nicht für alle Betroffenen hätte erfolgen 

können. Eine erst nachträglich bereitge-
stellte Datenschutzinformation gilt nicht als 
rechtzeitig erteilt. 

 

BVwG 20.11.2023, W214 2222613-2 

• Eine Kreditauskunftei speicherte ua Boni-
tätsscores sowie Zwischenergebnisse (Teil-
scores) zu den errechneten Bonitätsscores. 
Ein Betroffener ersuchte um Auskunft und 
um eine Kopie der über ihn gespeicherten 

personenbezogenen Daten. Die Kreditaus-
kunftei erteilte eine Auskunft, der Betroffene 

erachtete diese jedoch für unzureichend und 
erhob Datenschutzbeschwerde wegen Ver-
letzungen der Rechte auf Auskunft, Informa-
tion und Geheimhaltung. Die DSB wies die 
Datenschutzbeschwerde teilweise zurück 

und teilweise ab. 

Über die Bescheidbeschwerde des Betroffe-
nen erging ein Teilerkenntnis des BVwG, das 
von beiden Parteien mit ordentlicher Revi-
sion beim VwGH bekämpft wird. 

Mit Beschluss vom selben Tag ersuchte das 
BVwG den EuGH um Vorabentscheidung be-

treffend die Zurverfügungstellung einer Ko-
pie personenbezogener Daten. Mit Urteil 

vom 04.05.2023, C‑487/21, Österreichische 

Datenschutzbehörde, beantwortete der 
EuGH die Vorlagefragen, weshalb das Ver-
fahren fortgesetzt wurde. Das BVwG gab der 
Bescheidbeschwerde (im noch zu erledigen-

den Umfang) teilweise statt, und trug der 
Kreditauskunftei auf, dem Betroffenen die 
ihn betreffenden Bonitätsreports mit Aus-
nahme allenfalls vorhandener Daten dritter 
natürlicher Personen zu übermitteln. 

Das BVwG hat erwogen: Gegenstand des 
Verfahrens ist nurmehr, ob die über den Be-

troffenen gespeicherten personenbezogenen 
Daten in Form einer Kopie – allenfalls in kon-

textualisierter Form – zu beauskunften sind. 
Auf die darüber hinausgehenden Ausführun-
gen des Betroffenen zu den Verarbeitungs-
zwecken und der Herkunft der Daten ist nicht 

weiter einzugehen. Ebenso wenig sind aus-
sagekräftige Informationen über Logik, 

Tragweite und Auswirkungen der eingesetz-
ten Scoreformel Verfahrensgegenstand. 

Kreditauskunfteien sind verpflichtet, ihren 
geschäftlichen Schriftwechsel und die Ge-
schäftsbücher für sieben Jahre aufzubewah-

ren. Dementsprechend werden im Archiv der 
Kreditauskunftei die an den Kunden der Kre-
ditauskunftei übermittelten Bonitätsscores 
aufbewahrt. Die Kreditauskunftei hat daher 
dem Betroffenen die Kopien der entspre-
chenden Bonitätsreports zur Verfügung zu 

stellen, wobei eventuell vorhandene perso-
nenbezogene Daten Dritter (etwa Namen na-
türlicher Personen als Mitarbeiter des Unter-
nehmens, welches Empfänger der Bonitäts-
reporte war) unkenntlich zu machen sind. 

Der EuGH hat den Begriff der "Kopie" im ge-
wöhnlichen Sinn ausgelegt, wonach dadurch 

die originalgetreue Reproduktion oder Ab-
schrift der personenbezogenen Daten be-
zeichnet wird. Somit handelt es sich beim 
Begriff der "Kopie" nicht um eine Binärfolge, 
sondern um eine Darstellung in einem für 
den Menschen verständlichen/lesbaren For-
mat. 

Eine manuell erstellte Aufstellung kann eine 
originalgetreue Reproduktion der Daten sein, 
weil es auf die Originaltreue der verarbeite-
ten Daten und nicht auf jene des Formats an-
kommt. Die Daten des Betroffenen wurden 

originalgetreu aus der Datenbank exportiert 

und stimmen somit mit den in der Datenbank 
verarbeiteten Daten überein. Die originalge-
treue Reproduktion geht nicht dadurch ver-
loren, dass die Daten des Nutzers in ein an-
deres Format übertragen werden. In wel-
chem Format die Auskunft erteilt wird, liegt 
im Ermessen des Verantwortlichen. 

Zudem darf gemäß Art 15 Abs 4 DSGVO das 
Recht auf Erhalt einer Kopie die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen nicht beein-
trächtigen. Die Datenbankstruktur gilt als 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnis, das 
durch Screenshots offengelegt werden 

würde. 

Die Teilscores sind zwar personenbezogene 
Daten, durch ihre Offenlegung könnten je-
doch Rückschlüsse auf die Scoreformel mög-
lich werden. Sie sind daher Bestandteil des 
durch das Geschäftsgeheimnis geschützten 
Algorithmus und demnach nicht zu beaus-

kunften. 

 

BVwG 22.07.2024, W211 2171666-1 

• Eine Kreditauskunftei prognostizierte an-

hand mathematisch-statistischer Verfahren 
das zukünftige Verhalten von Personen und 
erstellte darauf basierende Score-Werte. 

Diese Score-Werte übermittelte die Kre-
ditauskunftei an ihre Geschäftskunden, da-
runter einem Telekomunternehmen. Ein 
Kunde dieses Telekomunternehmens rich-

tete ein Auskunftsersuchen an die Kreditaus-
kunftei. Da er mit der erteilten Auskunft 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=834049b0-56f4-44e6-8205-90179bf2217f&Position=14&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20231120_W214_2222613_2_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273286&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8990859
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273286&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8990859
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273286&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8990859
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=324a5ef5-69ef-4406-a5b6-297229de1ede&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2171666-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240722_W211_2171666_1_00
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unzufrieden war, erhob er Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB. Die DSB gab der Da-

tenschutzbeschwerde teilweise statt, weil die 
Kreditauskunftei Negativauskünfte über den 
Betroffenen gelöscht hatte. Gegen den ab-

weisenden Teil des Bescheides erhob der 
Kunde eine Bescheidbeschwerde. 

Das BVwG teilte seine Entscheidung in zwei 
Spruchpunkte. Mit dem ersten Spruchpunkt 
setzte das BVwG das Verfahren bis zur Ent-
scheidung des EuGH in der Rs C-203/22, 

Dun & Bradstreet Austria, aus. Mit dem zwei-
ten Spruchpunkt trug das BVwG der Kre-
ditauskunftei auf, dem Kunden eine Auskunft 
über die Herkunft des Score-Werts "Brutto-
Mindesteinkommen des Haushalts" zu ertei-

len. 

Das BVwG hat erwogen: Die Kreditauskunf-

tei ermittelt automatisiert einen Score-Wert, 
der auf mathematisch-statistischen Metho-
den beruht und das Verhalten sowie die Bo-
nität des Kunden analysiert. Dieses Verfah-
ren ist als Profiling zu qualifizieren. Von den 
übermittelten Score-Werten der Kreditaus-
kunftei hängt maßgeblich ab, ob ihre Ge-

schäftskunden, hier das Telekomunterneh-
men, ein Vertragsverhältnis mit der abge-
fragten Person eingehen. Daher können sich 
in einer Marktwirtschaft schwerwiegende 
Folgen für die Unabhängigkeit und Hand-

lungsfähigkeit von Betroffenen ergeben. 

Nach vorläufiger Ansicht des BVwG ist der 
errechnete Score daher eine automatisierte 
Entscheidung iSd Art 22 DSGVO. In welchem 
Umfang die entsprechende Auskunft nach 
Art 15 Abs 1 lit h DSGVO zu erteilen ist, 
hängt jedoch vom Urteil des EuGH in der Rs 
C-203/22, Dun & Bradstreet Austria, ab, 

weshalb das Verfahren ausgesetzt wird. 

Das BVwG hat bereits in einem vorhergehen-
den Erkenntnis ausgesprochen, dass die Kre-
ditauskunftei dem Kunden die Herkunft des 
Score-Werts "Brutto-Mindesteinkommen des 
Haushalts" zu beauskunften hat. Ein ent-
sprechender Leistungsauftrag wurde jedoch 

nicht erteilt. Über Revision des Kunden be-
hob der VwGH das vorherige Erkenntnis des 
BVwG. Der Kreditauskunftei war nunmehr 
ein Leistungsauftrag zur Beauskunftung der 
Herkunft des Score-Werts "Brutto-Mindest-
einkommen des Haushalts" zu erteilen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Das eigene Grundstück mit Video zu überwa-
chen, ist grundsätzlich berechtigt. Über das 

eigene Grundstück hinaus dürfen Teile eines 
öffentlichen Weges und Teile von Nachbar-
grundstücken jedoch ohne ein entsprechen-

des berechtigtes Interesse nicht erfasst wer-
den (BVwG 15.07.2024, W137 2268788-1). 

• Das BVwG kann ein Verfahren bis zur Ent-

scheidung des EuGH über ein Vorabentschei-
dungsersuchen aussetzen, auch wenn beim 
EuGH eine (bloß) ähnliche Rechtsfrage 

anhängig ist. Der VwGH ersuchte den EuGH 
um Vorabentscheidung, wann eine Daten-

schutzbeschwerde exzessiv ist. Diese Frage 
ist präjudiziell, weshalb das Verfahren aus-
zusetzen ist (BVwG 04.07.2024, 

W211 2283135-1; BVwG 31.07.2024, 
W108 2283036-1). 

• Wird die Datenschutzbeschwerde zurückge-
zogen, hat dies zur Folge, dass die angefoch-
tenen Spruchpunkte des Bescheids der DSB 
dadurch (nachträglich) von einer unzustän-

digen Behörde erlassen wurden und sich 
diese Spruchpunkte (rückwirkend) als 
rechtswidrig erweisen (BVwG 21.08.2024, 
W214 2257555-1). 

 

Rechtsakte 

• Am 28.08.2024 hat Wien, LGBl 2024/24, 
die Etablierung einer gebietskörperschaften-
übergreifenden Transparenzdatenbank 
(Transparenzportal) verlautbart. 

  

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9063912
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9063912
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-203%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9063912
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2268788-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=fe77f05b-8bef-4bf1-af58-8a4b5b9dd294&Dokumentnummer=BVWGT_20240715_W137_2268788_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2283135-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=64b9ef03-a56e-4cdb-b8f2-39f00caaa5c9&Dokumentnummer=BVWGT_20240704_W211_2283135_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2283135-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=64b9ef03-a56e-4cdb-b8f2-39f00caaa5c9&Dokumentnummer=BVWGT_20240704_W211_2283135_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2283036-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ffd4a01b-3f61-4389-9599-7fb9cd151a2a&Dokumentnummer=BVWGT_20240731_W108_2283036_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2283036-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ffd4a01b-3f61-4389-9599-7fb9cd151a2a&Dokumentnummer=BVWGT_20240731_W108_2283036_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2257555-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=24b5c438-ab2a-40a3-bbf7-af17b4bdde39&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W214_2257555_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2257555-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=24b5c438-ab2a-40a3-bbf7-af17b4bdde39&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W214_2257555_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/WI/2024/24/20240828?ResultFunctionToken=e916bf61-c9c8-4f31-9127-63776b661f1c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 05.09.2024, C-416/23, 
Österreichische Datenschutzbehörde (Exzess, 
Rechtsmissbrauch, Ermessen) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 02.08.2024, Ra 2022/04/0161 (Aus-
kunft, Klaglosstellung, kein Aufwandersatz) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 31.07.2024, W108 2280724-1 (Dark Pat-
terns, Cookies, Einwilligung, Widerruf) 

BVwG 10.07.2024, W298 2261830-1 (COVID-

Test, Gesundheitsdaten, Dienstverhältnis) 

BVwG 19.08.2023, W214 2242818-1 (Hausver-
waltung, WEG, E-Mail) 

BVwG 19.08.2024, W214 2248588-1 (Video-
überwachung, Parkplatz) 

BVwG 18.06.2024, W214 2222613-2 (Zurück-

weisungsbescheid) 

BVwG 26.07.2024, W292 2265092-1 (Be-
schwerdevoraussetzungen) 

BVwG 21.08.2024, W214 2262974-1 (Be-
schwerdegegner) 

BVwG 31.07.2024, W292 2250709-1 (Zurück-

ziehung der Bescheidbeschwerde) 

• EU-Rechtsakte 

• Nationale Rechtsakte 
  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
36/2024 vom 11.09.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH Schlussanträge 05.09.2024, C-416/23, 
Österreichische Datenschutzbehörde 

• Ein Betroffener erachtete sich in seinem Aus-

kunftsrecht verletzt, weil der Verantwortli-
che nicht innerhalb eines Monats auf sein 
Auskunftsersuchen geantwortet hat und er-
hob Datenschutzbeschwerde gemäß Art 77 
Abs 1 DSGVO bei der DSB. Da er innerhalb 
von 20 Monaten bereits 77 ähnliche Daten-
schutzbeschwerden gegen verschiedene 

Verantwortliche eingereicht hat, die eben-
falls nicht fristgerecht auf seine Auskunfts- 

oder Löschersuchen reagiert haben sollen, 
stufte die DSB seine Datenschutzbeschwerde 
als exzessiv ein und verweigerte deren Bear-
beitung. Das BVwG behob den Bescheid der 
DSB, die daraufhin Revision beim VwGH ein-

legte. Der VwGH ersuchte den EuGH um Vor-
abentscheidung, wann eine Anfrage iSd 
Art 57 Abs 4 DSGVO als exzessiv gilt. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Die Begriffe 
"Anfrage" bzw "Anfragen" iSd Art 57 Abs 4 
DSGVO erfassen auch Beschwerden an die 

Datenschutz-Aufsichtsbehörden. 

Um ein hohes Schutzniveau für personenbe-
zogene Daten zu gewährleisten, ist ein ord-

nungsgemäßes Funktionieren der Aufsichts-
behörden sicherzustellen, indem verhindert 
wird, dass diese durch das Einreichen offen-
kundig unbegründeter oder exzessiver Be-

schwerden behindert werden. Die Bestim-
mung des Art 57 Abs 4 DSGVO ermöglicht 
den Aufsichtsbehörden, mit solchen Be-
schwerden speziell umzugehen und dadurch 
die Belastung zu verringern, die solche Be-
schwerden auslösen können. 

Ein Schwellenwert, ab dem Beschwerden al-

lein aufgrund ihrer Anzahl als exzessiv ein-
gestuft werden könnten, würde die Betroffe-
nenrechte beeinträchtigen. Da Art 57 Abs 4 
DSGVO eng auszulegen ist, reicht die bloße 

Berücksichtigung der Anzahl der Beschwer-
den, so groß sie auch sein mag, als Recht-

fertigung für die Anwendung dieser Bestim-
mung durch eine Aufsichtsbehörde nicht aus. 
Für die Feststellung, dass eine exzessive An-
frage vorliegt, ist eine missbräuchliche Ab-
sicht der Person, die die Beschwerden ein-
reicht, nachzuweisen. Die Aufsichtsbehörde 
hat nachzuweisen, dass die Beschwerden 

nicht dem Schutz der Rechte aus der DSGVO 
dienen, sondern einem anderen Zweck, etwa 
dem Versuch, die Behörde zu überlasten. 

Bei exzessiven Anfragen kann die Aufsichts-
behörde wählen, ob sie eine angemessene 

Gebühr verlangt oder sich weigert, aufgrund 
der Anfrage tätig zu werden. Diese Wahl darf 

die Aufsichtsbehörde jedoch nicht nach 
freiem Ermessen und ohne Begründung tref-
fen. In Hinblick auf den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz, auf das Ziel, ein hohes 

Schutzniveau für personenbezogene Daten 
zu gewährleisten und auf die Verpflichtung 

der Behörden, sich mit aller gebotenen Sorg-
falt mit Beschwerden zu befassen, sollte vor-
ranging eine angemessene Gebühr in Be-

tracht gezogen werden, weil dadurch die 
Rechte der Betroffenen in geringerem Maße 
beeinträchtigt werden. 

 

Rechtsprechung des VwGH 

Aus der Rechtsprechung des VwGH: 

• Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob 
der Verantwortliche die vom Betroffenen be-
gehrte Auskunft zu Recht verweigert hat. 
Diese Frage ist aber nur mehr von theoreti-

scher Bedeutung, weil der Verantwortliche 
dem Betroffenen die Auskunft nach der Ent-
scheidung des BVwG erteilt hat. Zur Klärung 
von bloß theoretischen Rechtsfragen ist der 
Verwaltungsgerichtshof nicht berufen. Da 
die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Er-
kenntnisses nicht geprüft werden musste, 

wird kein Aufwandersatz zugesprochen 
(VwGH 02.08.2024, Ra 2022/04/0161). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 31.07.2024, W108 2280724-1 

• Ein Nutzer brachte wegen behaupteter Man-

gelhaftigkeit des Cookie-Banners auf einer 
von ihm besuchten Website Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB ein. Der Nutzer mo-
nierte ua, dass auf der ersten Ebene des 

Cookie-Banners keine "Ablehnen"-Schaltflä-
che vorhanden war und die Einwilligung nicht 
ebenso einfach widerrufen wie erteilt werden 
konnte. Die DSB wies die Datenschutzbe-
schwerde teilweise ab und teilweise zurück. 
Gleichzeitig erteilte die DSB dem Websitebe-
treiber von Amts wegen die Aufträge, seinen 

Cookie-Banner und die damit verbundenen 
Datenverarbeitungen auf näher umschrie-
bene Weise anzupassen. Der Websitebetrei-

ber erhob Bescheidbeschwerde an das 
BVwG, entsprach jedoch während des lau-
fenden Verfahrens vor dem BVwG den Leis-

tungsaufträgen der DSB. Das BVwG gab der 
Bescheidbeschwerde daher statt und hob 
den angefochtenen Bescheid ersatzlos auf. 

Das BVwG hat erwogen: Gemäß Art 7 Abs 3 
DSGVO hat der Widerruf der Einwilligung ge-
nau so einfach zu sein, wie das Erteilen der 
Einwilligung. Der Websitebetreiber hat die 

Website in der Zwischenzeit angepasst. Im 
Cookie-Banner wird darauf hingewiesen, 
dass am Seitenende ein Link "Cookie Einstel-
lungen und Widerruf" zu finden ist, über den 

die Einwilligung widerrufen werden kann. 
Diese Anpassung entspricht den gesetzlichen 
und behördlichen Vorgaben, auch wenn auf 

einen Link geklickt werden muss und der 
Nutzer erst auf einer "zweiten Ebene" die 
Einstellungen und den Widerruf findet. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=289830&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=503325
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=289830&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=503325
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6c744788-ad3b-4d5d-8360-bd5a98153c3b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0161&VonDatum=&BisDatum=23.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2022040161_20240802L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2280724-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9d4bcaa1-b3a9-4b00-bf4b-3a27111e6787&Dokumentnummer=BVWGT_20240731_W108_2280724_1_00
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Einem durchschnittlich informierten Ver-
braucher ist das zumutbar. 

Der Websitebetreiber hat auch die Datenver-
arbeitung angepasst und setzt beim Aufruf 
der Website, bevor eine Einwilligung abge-

geben wurde, nur mehr technisch notwen-
dige Cookies. Diese Cookies sind für die 
Diensterbringung unbedingt erforderlich und 
können demgemäß ohne Einwilligung ge-
setzt werden. Da technisch nicht notwendige 
Cookies erst nach Erteilen der Einwilligung 

gesetzt werden, hat der Websitebetreiber 
auch diesem Leistungsauftrag der DSB ent-
sprochen. Anm: Leistungsaufträgen der DSB 
im laufenden Verfahren vor dem BVwG zu 
entsprechen, kann eine gute Strategie sein. 

Denn die Leistungsaufträge der DSB sind An-
weisungen iSd Art 83 Abs 6 DSGVO. Wird ein 

Leistungsauftrag rechtskräftig und ist der 
Betroffene der Ansicht, dass dem Auftrag 
nicht (vollständig) entsprochen wurde, kann 
er Exekution führen oder bei der DSB die 
Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
anregen. 

 

BVwG 10.07.2024, W298 2261830-1 

• Während der Corona-Pandemie sind die Mit-
arbeiter einer Behörde per E-Mail instruiert 

worden, ihren Arbeitsplatz ohne FFP2-Maske 
nur mit einem negativen Antigen-Test zu be-

treten. Die Testergebnisse konnten die Mit-
arbeiter in einer Datenbank einsehen, in der 
sie sich zuvor unter Angabe persönlicher Da-
ten, wie etwa Vor- und Nachname, Sozial-
versicherungsnummer und Geburtsdatum, 

vorregistrieren mussten. In die Testergeb-
nisse konnte (auch) die Behördenleitung so-
wie gelegentlich die Belegschaft einsehen. 
Die DSB gab der auf eine Verletzung des Ge-
heimhaltungsrechts gestützten Daten-
schutzbeschwerde eines Mitarbeiters statt. 
Die dagegen erhobene Bescheidbeschwerde 

der Behörde wies das BVwG ab. 

Das BVwG hat erwogen: Bei Covid-19-Test-

ergebnissen handelt es sich um Gesund-
heitsdaten. Deren Verarbeitung ist – unter 
anderem – dann zulässig, wenn die be-
troffene Person in die Verarbeitung für einen 

oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrück-
lich und freiwillig eingewilligt hat. Zwar 
wurde eine Einwilligung des Mitarbeiters mit 
dessen Unterschrift zur Verarbeitung der Ge-
sundheitsdaten eingeholt. Das Kriterium der 
Freiwilligkeit war jedoch nicht erfüllt, weil 
der Mitarbeiter keine echte Wahl hatte. Ohne 

der "freiwilligen" Teilnahme am Testpro-
gramm hätte der Mitarbeiter während der 
Dienstzeiten verpflichtend durchgängig eine 

FFP2-Atemschutzmaske zu tragen gehabt. 
Davon abgesehen bedingt das einem Dienst-
verhältnis regelmäßig innewohnende Abhän-
gigkeitsverhältnis des Mitarbeiters von sei-

nem Dienstgeber, dass die Einwilligung nicht 
freiwillig erteilt wurde. 

Ebenso wenig erteilte der Mitarbeiter seine 
ausdrückliche Einwilligung dazu, dass nicht 

nur er, sondern auch Dritte (hier: die Behör-
denleitung) in seine Testergebnisse einsehen 
konnten. Die Behördenleitung konnte sich 

auch auf keine gesetzliche Grundlage iSd 
Art 9 Abs 2 lit b DSGVO stützen. Denn die 3. 
COVID-19-NotMV betraf die Bereithaltung 
von Informationen zum Beweis der Einhal-
tung von Präventionsmaßnahmen gegen die 
Verbreitung des Covid-19-Virus. Daraus 

ergab sich jedoch keine Datenverarbeitungs-
grundlage, auf deren Basis die Behördenlei-
tung in die Testergebnisse ihrer Mitarbeiter 
hätte einsehen dürfen. 

 
BVwG 19.08.2023, W214 2242818-1 

• Der Miteigentümer einer Liegenschaft 

schrieb E-Mails an die Hausverwaltung, in 
denen er Beschwerden über verschiedene 
Missstände äußerte. Diese E-Mails, ein-
schließlich der E-Mail-Adresse des Miteigen-
tümers, leitete die Hausverwaltung ohne die 
Zustimmung des Miteigentümers an drei an-

dere Miteigentümer der Liegenschaft, die 
laut Hausverwaltung als "Vertrauensleute" 
bestellt waren, weiter. Die darüber erhobene 
Datenschutzbeschwerde des Miteigentümers 
wies die DSB ab. Gegen diesen Bescheid der 
DSB erhob der Miteigentümer (erfolgreiche) 

Bescheidbeschwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Der Inhalt der E-
Mails sowie die E-Mail-Adresse des Miteigen-
tümers sind personenbezogene Daten iSd 
Art 4 Z 1 DSGVO. Das Datenschutzrecht gilt 
auch für die teilweise öffentlich zugänglichen 
Daten des Miteigentümers. Der Eigentümer 

hat in die Weiterleitung seiner E-Mail-Ad-
resse nicht eingewilligt. 

Die Hausverwaltung war auch vertraglich iSd 
Art 6 Abs 1 lit b DSGVO zur Weiterleitung 
der Nachrichten an die "Vertrauensleute" 
nicht verpflichtet. Zwar übte der Miteigentü-
mer in seinen Nachrichten massive Kritik an 

der Hausverwaltung, dennoch war die Wei-
tergabe seiner personenbezogenen Daten an 
die "Vertrauensleute" kein geeignetes Mittel, 
um die Aufgabe der Hausverwaltung zu er-
füllen. 

Die drei "Vertrauensleute" wurden nicht als 
Eigentümervertreter iSv § 22 WEG bestellt. 

Gemäß § 26 Abs 1 WEG könnten alle Woh-
nungseigentümer eine Vereinbarung über 
bestimmte Funktionen treffen. Es existiert 
jedoch keine entsprechende Vereinbarung, 
und die ehrenamtliche Tätigkeit der "Ver-
trauensleute" reicht nicht aus. 

Zwar hatte die Hausverwaltung ein berech-

tigtes Interesse, die übrigen Eigentümer 
über den Konflikt zu informieren, jedoch 
wäre dies auch ohne Weiterleitung der E-
Mails durch alternative Methoden möglich 
gewesen. Folglich überwog das Recht des 
Miteigentümers auf Geheimhaltung seiner 

Daten. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2261830-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6670cdb4-51a7-4b0c-a297-311ced597739&Dokumentnummer=BVWGT_20240710_W298_2261830_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f8f6a710-1efd-4ad7-a643-b467393ec3c8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240819_W214_2242818_1_00
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BVwG 19.08.2024, W214 2248588-1 

• Der Pächter einer Parzelle eines Siedlerver-
eins brachte mehrere Überwachungskame-
ras am Parkplatz und an den Straßen am 

Areal des Siedlervereins an. Einer seiner 
Nachbarn, welcher ebenfalls eine Parzelle 
gepachtet hat, brachte daraufhin wegen be-
haupteter Verletzung im Geheimhaltungs-
recht eine Datenschutzbeschwerde bei der 
DSB ein. Der Pächter gab an, dass das An-
bringen der Kameras durch den Vorstand des 

Siedlervereins genehmigt wurde und sein 
Nachbar Mitglied des Vorstands sei. Die Ka-
meras sollten zur Überwachung des Fahr-
zeugs des Pächters und zur Feststellung von 
unberechtigt parkenden Fahrzeugen dienen, 

weil es sich um einen Privatgrund handle. 

Die Kameras zeichneten kontinuierlich auf 
und speicherten die Aufnahmen für 72 Stun-
den. Die DSB gab der Datenschutzbe-
schwerde des Nachbarn statt und stellte eine 
Verletzung in seinem Recht auf Geheimhal-
tung fest, weil die Parkplätze und Zufahrts-
straßen von allen Pächtern des Areals ge-

nutzt werden konnten und es sich somit um 
allgemein nutzbare Flächen handelte. Der 
Pächter erhob eine (erfolglose) Bescheidbe-
schwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Der Pächter ist Ver-
antwortlicher der Bildverarbeitung iSd Art 4 

Z 7 DSGVO. Er hat die Installation der Ka-

meras beauftragt und wurde auf den Hin-
weisschildern als Verantwortlicher angege-
ben. Die Videoüberwachung ist eine Verar-
beitung personenbezogener Daten iSd Art 4 
Z 2 DSGVO, weil die Kameras in der Lage 
sind, personenbezogene Daten zu erfassen 

und zu speichern. 

Entgegen den Behauptungen des Pächters 
hat der Vorstand dem Anbringen der Kame-
ras nicht zugestimmt. Dem Protokoll der Jah-
reshauptversammlung des Vorstands konnte 
nur entnommen werden, dass über die An-
bringung einer Kamera-Attrappe abge-

stimmt wurde. Der Pächter hat nicht hinrei-
chend über die Details informiert. 

Der Pächter hat zwar ein berechtigtes Inte-
resse an der Überwachung seines Eigentums 
zum Schutz vor Diebstahl und Beschädigun-
gen sowie zur Hintanhaltung der Ablagerung 
von Müll. Demgegenüber steht jedoch das 

berechtigte Interesse des Nachbarn, nicht 
überwacht zu werden. Die Videoüberwa-
chung des gesamten Parkplatzes durch vier 
Kameras und die Speicherung der Aufnah-
men für 72 Stunden über einen Zeitraum 
von mehreren Jahren war unverhältnismä-

ßig, zumal dem Pächter kein fixer Parkplatz 
zugewiesen war, sondern alle Parkplätze von 

allen Pächtern genutzt werden durften. Die 
Interessen des Nachbarn überwogen die be-
rechtigten Interessen des Pächters. 

Auch die Überwachung der Zufahrtsstraße 
durch die Kameras war unverhältnismäßig, 

weil es allgemein zugängliche Bereiche 

waren und den Nachbarn nicht zuzumuten 
ist, bei jeder Benutzung dieser Straße von 

der Videoüberwachung erfasst zu werden. 
Der Eingriff ins Recht auf Geheimhaltung war 
somit unverhältnis- und unrechtmäßig. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Eine auf § 13 Abs 3 AVG gestützte Zurück-

weisung kommt nur bei solchen Daten-
schutzbeschwerden in Frage, die mit Män-
geln behaftet sind. Fehlen (i) die Bezeich-
nung des als verletzt erachteten Rechts, (ii) 
das Begehren, die behauptete Rechtsverlet-
zung festzustellen, sowie (iii) die Angaben, 
die zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit der 

Datenschutzbeschwerde erforderlich sind, ist 
das Erteilen eines Mängelbehebungsauftrags 
erforderlich. Kommt der Beschwerdeführer 
dem Mängelbehebungsauftrag nicht nach, ist 
die DSB berechtigt, die Datenschutzbe-
schwerde zurückzuweisen (BVwG 
26.07.2024, W292 2265092-1). 

• Wird gegen einen Zurückweisungsbescheid 
eine Bescheidbeschwerde erhoben, darf das 
BVwG nur über die Rechtmäßigkeit der Zu-
rückweisung absprechen. Da die Zurückwei-
sung rechtswidrig war, ist der angefochtene 

Bescheid aufzuheben und der DSB die Fort-
setzung des Verfahrens unter Abstand-

nahme vom gebrauchten Zurückweisungs-
grund aufzutragen (BVwG 18.06.2024, 
W214 2222613-2). 

• Bestimmt die DSB irrtümlich den falschen 

Beschwerdegegner als Verantwortlichen, ist 
der Bescheid ersatzlos zu beheben (BVwG 
21.08.2024, W214 2262974-1). 

• Wird eine Bescheidbeschwerde zurückgezo-
gen, ist das Verfahren mit Beschluss einzu-
stellen (BVwG 31.07.2024, W292 2250709-

1). 

 

EU-Rechtsakte 

• Das Rahmenübereinkommen des Euro-

parats über künstliche Intelligenz und 
Menschenrechte, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit, SEV 225, ist am 05.09.2024 
zur Zeichnung aufgelegt worden. Am 
04.09.2024 ist der "Beschluss (EU) 
2024/2218 des Rates vom 28. August 2024 

über die Unterzeichnung — im Namen der 
Europäischen Union — des Rahmenüberein-
kommens des Europarats über künstliche In-
telligenz und Menschenrechte, Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit" kundgemacht wor-
den, ABl L 2024/2218, 1. Das Rahmenüber-
einkommen wurde von der EU am 

05.09.2024 unterzeichnet. 

 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2248588-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7808961b-13c7-4495-8378-fcfa4017f6f4&Dokumentnummer=BVWGT_20240819_W214_2248588_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2265092-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4fb49649-e2c4-4983-8f50-0639923077e9&Dokumentnummer=BVWGT_20240726_W292_2265092_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2265092-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4fb49649-e2c4-4983-8f50-0639923077e9&Dokumentnummer=BVWGT_20240726_W292_2265092_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=af16e81c-7bf0-4cf7-8a60-8b7562ae31f6&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2222613-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240618_W214_2222613_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=af16e81c-7bf0-4cf7-8a60-8b7562ae31f6&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2222613-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240618_W214_2222613_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2262974-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=797d910e-e19a-4a53-9c31-e8edbde5d48c&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W214_2262974_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2262974-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=797d910e-e19a-4a53-9c31-e8edbde5d48c&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W214_2262974_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2250709-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=68d154cd-5a11-473f-a721-de56dd7dc5c0&Dokumentnummer=BVWGT_20240731_W292_2250709_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2250709-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=68d154cd-5a11-473f-a721-de56dd7dc5c0&Dokumentnummer=BVWGT_20240731_W292_2250709_1_00
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402218
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Nationale Rechtsakte 

• Am 03.09.2024 hat der Bund die Etablie-
rung einer gebietskörperschaftenübergrei-
fenden Transparenzdatenbank (Transpa-

renzportal) kundgemacht, BGBl I 
2024/138. 

• Am 04.09.2024 hat der Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung die Re-
gisterforschungsverordnung-BMK kundge-
macht, BGBl II 2024/241. Mit dieser Verord-

nung wurden zehn Register im Wirkungsbe-
reich des Bundesministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innova-
tion und Technologie als registerfor-
schungstaugliche Register festgelegt.  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/138/20240903?ResultFunctionToken=c393e72f-fba0-4d8f-8c8e-1dfad1424d8a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/138/20240903?ResultFunctionToken=c393e72f-fba0-4d8f-8c8e-1dfad1424d8a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/241/20240904?ResultFunctionToken=c393e72f-fba0-4d8f-8c8e-1dfad1424d8a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 12.09.2024, C-17/22 ua, HTB Neunte Im-
mobilien (Gesellschaftsrecht, Rechtsgrundla-
gen, vertragliche Verpflichtung, berechtigte In-
teressen) 

EuGH Schlussanträge 12.09.2024, C-203/22, 
Dun & Bradstreet (automatisierte Entscheidung, 
Bonität, Auskunft) 

EuGH Schlussanträge 12.09.2024, C-383/23, 

ILVA (Geldbuße, Unternehmensbegriff, Verhält-
nismäßigkeit) 

EuGH Schlussanträge 12.09.2024, C-247/23, 

Deldits (Transgender, Berichtigung, Register) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 21.08.2024, W176 2281424-1 (Exeku-
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 12.09.2024, C-17/22 ua, HTB Neunte Im-
mobilien 

Gesellschaftsrecht, Rechtsgrundlagen, 

vertragliche Verpflichtung, berechtigte In-
teressen 

• Mehrere an einem als Publikumspersonenge-
sellschaft organisierten Investmentfonds be-
teiligte Investmentgesellschaften verlangten 

von zwei treuhänderischen Beteiligungsge-
sellschaften Auskunft über Namen und Ad-
ressen aller ihrer mittelbar beteiligten Mitge-
sellschafter. Die Investmentgesellschaften 

verlangten diese Auskunft, um mit den an-
deren Gesellschaftern Kontakt aufnehmen 
und über den Abkauf ihrer Gesellschaftsan-

teile in Verhandlungen treten zu können. Die 
Beteiligungsgesellschaften lehnten die Aus-
kunft ab, weil im Beteiligungsvertrag die 
Auskunftserteilung ausgeschlossen wurde. 
Das vorlegende Gericht fragte den EuGH, ob 
die Auskunft auf die Erfüllung einer vertrag-

lichen Verpflichtung iSd Art 6 Abs 1 lit b 
DSGVO oder auf das berechtigte Interesse 
iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO gestützt werden 
kann. 

Der EuGH hat erwogen: Eine Datenverarbei-

tung ist für die Erfüllung eines Vertrags dann 
erforderlich, wenn der Verantwortliche nach-

weisen kann, dass der Hauptgegenstand des 
Vertrags ohne die betreffende Verarbeitung 
nicht erfüllt werden kann. Die Daten müssen 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Ver-
trags wesentlich sein. Für die Verarbeitung 
der Daten darf keine praktikable und weniger 
einschneidende Alternative bestehen. Wenn 

in Beteiligungs- und Treuhandverträgen die 
Weitergabe von Daten anderer Gesellschaf-
ter ausdrücklich ausgeschlossen ist, ist eine 
Weitergabe der Daten für die Erfüllung des 
Vertrags nicht erforderlich. Die Datenüber-
mittlung kann daher nicht auf die Ver-

tragserfüllung gestützt werden. 

Bei der im Einzelfall durchzuführenden Inte-
ressenabwägung nach Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO ist das Interesse eines an dem In-
vestmentfonds beteiligten Gesellschafters 
am Erhalt der Daten den Interessen anderer 
Gesellschafter an der Geheimhaltung ihrer 

Daten gegenüberzustellen. Ein Interesse der 
an einem Investmentfonds beteiligten Ge-
sellschafter an einer Kontaktaufnahme we-
gen des Erwerbs ihrer Anteile kann nicht 
ausgeschlossen werden. Eine Verarbeitung 
der Daten im berechtigten Interesse muss 
jedoch zum Zeitpunkt der Erhebung der Da-

ten erwartbar sein und darf für den Betroffe-
nen nicht überraschend erfolgen. Ist die Wei-
tergabe von Daten an andere Gesellschafter 
in einem Vertrag ausdrücklich ausgeschlos-
sen, können die Gesellschafter nicht damit 

rechnen, von anderen Gesellschaftern kon-
taktiert zu werden. 

Eine Datenverarbeitung gestützt auf Art 6 
Abs 1 lit c DSGVO ist dann gerechtfertigt, 
wenn sie zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung erforderlich ist, der der Verant-
wortliche gemäß dem Recht des betreffen-
den Mitgliedstaats unterliegt. Das Recht des 
Mitgliedstaats kann dabei auch die nationale 
Rechtsprechung umfassen. Die Rechtspre-
chung muss aber klar, präzise formuliert und 

für die Rechtsunterworfenen vorhersehbar 
sein und ein im öffentlichen Interesse liegen-
des Ziel verfolgen, zu dem sie in einem an-
gemessenen Verhältnis steht. 

 

EuGH Schlussanträge 12.09.2024, C-203/22, 
Dun & Bradstreet 

Automatisierte Entscheidung, Bonität, 
Auskunft 

• Einer Betroffenen wurde von einem Mobil-
funkanbieter wegen mangelnder Bonität der 
Abschluss bzw die Verlängerung eines Mobil-
funkvertrags verweigert. Die Bonitätsdaten 
wurden dem Mobilfunkanbieter von einer Bo-
nitätsauskunftei zur Verfügung gestellt, die 

die Bonitätsbeurteilung automatisiert durch-
geführt hat. Die DSB gab dem Antrag der Be-
troffenen auf Erteilung relevanter Informati-

onen über die der automatisierten Entschei-
dungsfindung zugrunde liegende Logik statt. 
Das BVwG bestätigte teilweise die Entschei-
dung der DSB und stellte fest, dass das Aus-

kunftsrecht der Betroffenen gemäß Art 15 
Abs 1 lit h DSGVO verletzt wurde, weil ihr 
keine aussagekräftigen Informationen über 
die bei der automatisierten Entscheidungs-
findung in Bezug auf ihre personenbezoge-
nen Daten involvierte Logik zur Verfügung 

gestellt wurde. Die Betroffene beantragte 
beim Magistrat der Stadt Wien die Zwangs-
vollstreckung dieser Entscheidung, die abge-
lehnt wurde. Nach Einlegen eines Rechtsbe-
helfs beim LVwG Wien ersuchte dieses den 

EuGH um Vorabentscheidung. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Das Aus-

kunftsrecht des Art 15 Abs 1 lit h DSGVO 
muss es der Betroffenen ermöglichen, ihre 
Rechte aus Art 22 DSGVO wahrzunehmen, 
die sich speziell auf eine Situation beziehen, 
in welcher die Betroffene einer auf einer au-
tomatisierten Verarbeitung beruhenden Ent-
scheidung unterworfen wird. Die Aussage-

kraft von Informationen setzt voraus, dass 
diese Informationen präzise, leicht zugäng-
lich, verständlich sowie in klarer und einfa-
cher Sprache abgefasst sind. Zudem müssen 
sie hinreichend vollständig und kontextbezo-

gen sein, um es der Betroffenen zu ermögli-

chen, ihre Richtigkeit sowie das Bestehen ei-
ner objektiv nachprüfbaren Übereinstim-
mung und eines objektiv nachprüfbaren 
Kausalzusammenhangs zwischen einerseits 
der verwendeten Methode und den 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290003&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290003&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290022&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3932915
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290022&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3932915
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herangezogenen Kriterien und andererseits 
dem Ergebnis der fraglichen automatisierten 

Entscheidung zu überprüfen. 

Grundsätzlich muss der – naturgemäß tech-
nische – Prozess, der zu dieser Entscheidung 

geführt hat, verständlich gemacht werden. 
Der Verantwortliche ist aber nicht verpflich-
tet, Informationen offenzulegen, die auf-
grund ihrer technischen Natur einen solchen 
Komplexitätsgrad aufweisen, dass sie von 
Personen ohne besondere technische Fach-

kenntnisse nicht nachvollzogen werden kön-
nen. Dies gilt etwa für Algorithmen, die im 
Rahmen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung eingesetzt werden. Der be-
troffenen Person sind Informationen über 

den Entscheidungsprozess, über die Gründe 
für das Ergebnis dieser Entscheidung und 

damit über die verwendete Methode und die 
berücksichtigten Kriterien sowie deren Ge-
wichtung bereitzustellen, nicht aber die ver-
wendeten Algorithmen ausführlich zu erläu-
tern oder der gesamte Algorithmus offenzu-
legen. 

 

EuGH Schlussanträge, C-383/23 12.09.2024, 
ILVA (Amende pour violation du RGPD) 

Geldbuße, Unternehmensbegriff, Verhält-

nismäßigkeit 

• Über die dänische Möbelhauskette ILVA, ein 
Tochterunternehmen der übergeordneten 
Lars Larsen Group, verhängte das Bezirksge-
richt Aarhus infolge einer Verletzung der 

DSGVO eine Geldbuße. Gegen diese Ent-
scheidung legte die Staatsanwaltschaft Be-
rufung an das vorlegende Gericht ein und 
vertrat die Ansicht, dass für die Berechnung 
der Geldbuße nicht nur der Umsatz des Toch-
terunternehmens ILVA, sondern der Gesam-

tumsatz der Lars Larsen Unternehmens-
gruppe zu berücksichtigen sei. Das vorle-
gende Gericht fragte nach der Auslegung des 
Begriffs "Unternehmen" iSd Art 83 Abs 5 
DSGVO. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Bei der Ver-
hängung von Geldbußen nach der DSGVO 

sind die wesentlichen Garantien eines Straf-
verfahrens einzuhalten. Aus der Rechtspre-
chung des EuGH lässt sich ableiten, dass der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einer der 
fundamentalen Grundsätze des Unionsrechts 
ist und bei dessen Anwendung vor nationa-
len Gerichten und Behörden beachtet wer-

den muss. Der Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit verpflichtet die Mitgliedstaaten, Maß-
nahmen zu ergreifen, die zur Erreichung der 
verfolgten Ziele geeignet sind und nicht über 
das hinausgehen, was für die Zielerreichung 

erforderlich ist. 

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
geht klar hervor, dass der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit erstens erfordert, dass 
die verhängte Strafe der Schwere der Straf-
tat entspricht, und zweitens, dass bei der 

Festsetzung der Strafe und der Höhe der 
Geldbuße die individuellen Umstände des 

konkreten Falls berücksichtigt werden. Nach 
der Rechtsprechung des EGMR haben die 
Mitgliedsstaaten die Pflicht, sicherzustellen, 

dass die verhängte Strafe nicht überschie-
ßend – und somit unverhältnismäßig – ist. 

Bei der Festsetzung des Höchstbetrags einer 
Geldbuße soll der Begriff "Unternehmen" den 
Art 101 und 102 AEUV entsprechen. Daher 
wird der weltweite Gesamtjahresumsatz des 

Unternehmens berücksichtigt, zu dem der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
gehört. 

Bei der Bestimmung der tatsächlich zu ver-
hängenden Geldbuße muss das nationale 

Gericht jedoch die speziellen Umstände zur 
Entscheidungsfindung berücksichtigen und 

sicherstellen, dass der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit beachtet wird, wobei ein 
angemessener Ausgleich zwischen den Er-
fordernissen des allgemeinen Interesses der 
Gemeinschaft am Schutz personenbezoge-
ner Daten und den Erfordernissen des Schut-
zes der Grundrechte des Verantwortlichen, 

des Auftragsverarbeiters oder des Unterneh-
mens, zu dem dieser gehört, hergestellt 
wird. 

 

EuGH Schlussanträge 12.09.2024, C-247/23, 

Deldits 

Transgender, Berichtigung, Register 

• Ein Transgender-Mann mit iranischer Staats-

angehörigkeit, der als "Frau" geboren wurde, 
erhielt in Ungarn die Flüchtlingseigenschaft. 
Die Fremdenpolizei nahm personenbezogene 
Daten, einschließlich des Geschlechts (weib-
lich), in das Flüchtlingsregister auf. Der 
Transgender-Mann beantragte unter Vorlage 

von Bescheinigungen von Psychiatern und 
Gynäkologen die Berichtigung des Registers 
gemäß Art 16 DSGVO, was abgelehnt wurde, 
weil keine geschlechtsangleichende Opera-

tion nachgewiesen wurde. Über die darauf-
hin erhobene Klage des Transgender-Man-
nes, fragte das vorlegende Gericht den 

EuGH, ob die Stelle, die ein nationales Regis-
ter führt, die Daten einer Betroffenen zu be-
richtigten hat, wenn sich deren Daten, seit 
deren Eintragung ins Register geändert ha-
ben und bejahendenfalls, welche Nachweise 
die Betroffene zu erbringen hat. 

Der Generalanwalt hat erwogen: Art 5 Abs 1 

lit d DSGVO verlangt, dass personenbezo-
gene Daten sachlich richtig und auf dem 
neuesten Stand sein müssen. Art 16 DSGVO 
gibt der betroffenen Person das Recht, die 
Berichtigung unrichtiger personenbezogener 

Daten zu verlangen. Die Eintragung des Ge-

schlechts als "weiblich" ist unrichtig, weil 
sich die Person als Transgender-Mann iden-
tifiziert und entsprechende Nachweise vor-
gelegt hat. Art 8 Abs 2 der EU-
Grundrechtecharta garantiert das Recht auf 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290027&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290027&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290025&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3542651
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290025&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3542651
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Berichtigung der Daten, Art 16 DSGVO spie-
gelt dieses Recht wider und trägt zur Einhal-

tung des Grundsatzes der Richtigkeit bei. Die 
Richtigkeit der Daten hängt vom Kontext und 
dem Zweck der Datenerhebung ab. 

Das Flüchtlingsregister dient der Identifizie-
rung, und das Geschlecht gehört zu den 
Identifikationsdaten natürlicher Personen. 
Art 16 DSGVO verlangt nicht, dass eine Per-
son eine geschlechtsangleichende Operation 
nachweist, um die Berichtigung ihrer Daten 

zu beantragen. Der EGMR verurteilt die Auf-
erlegung eines solchen Erfordernisses, weil 
es die vollständige Ausübung des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens von der Aufgabe 
des Rechts auf körperliche Unversehrtheit 

abhängig macht. Eine Betroffene, die die Be-
richtigung von Daten beantragt, muss zwar 

Nachweise vorlegen, um die Unrichtigkeit ei-
ner fehlerhaften Eintragung nachzuweisen, 
aber sie muss nicht nachweisen, dass sie 
sich einer geschlechtsangleichenden Opera-
tion unterzogen hat. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 21.08.2024, W176 2281424-1 

Exekution, justizielle Tätigkeit, Zustellung 

• Der Schuldner eines Exekutionsverfahrens 
beantragte beim Bezirksgericht die Aufschie-

bung der Exekution und eine Zustellung in 
kroatischer Sprache. Zudem gab er dem Ge-
richt bekannt, einen sechswöchigen Rehabi-
litationsaufenthalt anzutreten und bean-

tragte, dass in diesem Zeitraum keine Zu-
stellungen verfügt werden mögen. Das Be-
zirksgericht lehnte den Aufschiebungsantrag 
mit Beschluss ab und trug dem Schuldner 
auf, für die Dauer seines Rehabilitationsauf-
enthalts eine zustellfähige Adresse bekannt-

zugeben, widrigenfalls eine Hinterlegung 
ohne vorhergehenden Zustellversuch erfol-
gen werde. 

Dieser Aufforderung des Gerichts kam der 

Schuldner nicht nach. Daher stellte die zu-
ständige Richterin des Exekutionsverfahrens 
ein Ersuchen an den zuständigen Rechtsträ-

ger um Bekanntgabe, in welcher Einrichtung 
sich der Schuldner befinde. Nachdem der 
Rechtsträger dem Ersuchen nachkam, wur-
den die Unterlagen des Exekutionsverfah-
rens dem Schuldner zugestellt. Dieser sah 
sich dadurch in seinem Recht auf Geheimhal-
tung verletzt und brachte eine Datenschutz-

beschwerde bei der DSB gegen das Bezirks-
gericht ein. 

Das Bezirksgericht brachte in seiner Stel-
lungnahme vor, im Rahmen seiner justiziel-

len Tätigkeit agiert zu haben, weshalb die 
DSB gemäß Art 55 Abs 3 DSGVO unzustän-

dig sei. Die DSB führte in ihrem Bescheid 
aus, grundsätzlich für die Datenschutzbe-
schwerde zuständig zu sein. Es handle sich 
nämlich um keine justizielle Tätigkeit iSd 

Art 55 Abs 3 DSGVO, sondern lediglich um 
die Vollstreckung des Exekutionstitels durch 

Zwangsmittel. Die Datenschutzbeschwerde 
sei jedoch abzuweisen, weil das Bezirksge-
richt gemäß § 8 Abs 2 ZustG berechtigt war, 

den Aufenthaltsort des Schuldners zu ermit-
teln. Die Bescheidbeschwerde des Schuld-
ners wurde vom BVwG abgewiesen und das 
BVwG änderte den Spruch des Bescheids da-
hingehend ab, dass die Datenschutzbe-
schwerde zurückgewiesen wird. 

Das BVwG hat erwogen: Der Vollzug der 
Exekution ist eine justizielle Tätigkeit, weil 
dabei weiterhin die richterliche Unabhängig-
keit zu wahren ist. Zudem wird der Vollzug 
der Exekution nach den Bestimmungen der 

Exekutionsordnung im Auftrag und unter der 
Leitung des Gerichts durchgeführt. Die Zu-

stellung von Schriftstücken in einem Exeku-
tionsverfahren ist ebenso eine justizielle Tä-
tigkeit iSd Art 55 Abs 3 DSGVO. 

Die DSB war sohin zur Prüfung der Verlet-
zung im Recht auf Geheimhaltung durch das 
Bezirksgericht unzuständig. Die Unzustän-
digkeit der DSB ist gemäß § 27 VwGVG vom 

BVwG von Amts wegen aufzugreifen, unab-
hängig davon, ob dies in der Bescheidbe-
schwerde eingewendet wird oder nicht. Bei 
einer Unzuständigkeit der Behörde haben die 
Verwaltungsgerichte den Bescheid grund-

sätzlich ersatzlos zu beheben. Infolge des er-

satzlosen Behebens darf die Behörde über 
den gleichen Gegenstand nicht erneut ent-
scheiden. Da dem Bescheid der DSB jedoch 
ein Parteiantrag zugrunde liegt, ist eine kas-
satorische Entscheidung nicht zulässig. Da-
her war die Datenschutzbeschwerde des 
Schuldners durch das BVwG zurückzuwei-

sen. 

 

BVwG 19.08.2024, W108 2286821-1 

Altstoffsammelzentrum, Interessenabwä-

gung 

• Ein Abfallbesitzer fuhr in ein Altstoffsammel-
zentrum (ASZ), um dort einen Sack mit 
künstlichen Mineralfasern und Verpackungs-

material zu entsorgen. Ein Mitarbeiter des 
ASZ machte den Abfallbesitzer darauf auf-
merksam, dass – mit Ausnahme von Verpa-
ckungsmaterial – nur die Bewohner einer be-
stimmten Stadt ihren Müll in diesem ASZ 
entsorgen dürfen. Nachdem der Abfallbesit-
zer dies ignorierte und den Sack mit künstli-

chen Mineralfasern im ASZ liegen ließ, erhielt 
er per Post eine Rechnung für seine Ab-
fallentsorgung, die seiner Meinung nach zu 
hoch war. 

Der Abfallbesitzer brachte Datenschutzbe-

schwerde ein, weil das ASZ seines Erachtens 

die Zulassungsdaten des von ihm gelenkten 
Pkw für die Zusendung der Rechnung nicht 
hätte erheben dürfen. Das ASZ führte in sei-
ner Stellungnahme aus, es sei bereits in der 
Einfahrt klar erkennbar gewesen, dass der 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2281424-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7866af75-c603-4e3e-ab06-6f55b4c969e4&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W176_2281424_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2286821-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c7cb5cfb-ba0b-44db-8f10-e34940d234df&Dokumentnummer=BVWGT_20240819_W108_2286821_1_00
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Abfallbesitzer keine Berechtigung zur 
Müllentsorgung in dem ASZ hatte. Die Kos-

ten seien angemessen, weil die Entsorgung 
gefährlicher Abfälle erhebliche Kosten verur-
sacht. Gegen den abweisenden Bescheid der 

DSB brachte der Abfallbesitzer eine (erfolg-
lose) Bescheidbeschwerde ein. 

Das BVwG hat erwogen: Die Erhebung der 
Zulassungsdaten des vom Abfallbesitzer ge-
lenkten Fahrzeugs ist eine Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten. Das ASZ ist als Ver-

antwortlicher iSd Art 4 Z 7 DSGVO zu quali-
fizieren. Das Grundrecht auf Datenschutz 
umfasst auch den Schutz vor der Ermittlung 
und Weitergabe personenbezogener Daten. 
Die Ausforschung des Zulassungsbesitzers 

durch ein Ersuchen an die Bezirkshaupt-
mannschaft berührt daher jedenfalls das 

Recht auf Geheimhaltung gemäß § 1 DSG. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
ist gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO rechtmä-
ßig, wenn sie zur Wahrung berechtigter In-
teressen erforderlich ist und die Interessen 
oder Grundrechte der Betroffenen nicht 
überwiegen. Das ASZ hat ein berechtigtes 

Interesse an der Erhebung der Daten, um die 
entstandenen Kosten für die unrechtmäßige 
Abfallentsorgung weiterverrechnen zu kön-
nen. Der Abfallbesitzer hat den Sack Mine-
ralwolle trotz Hinweis des Mitarbeiters, dass 

dies nur für Bürger der Stadt erlaubt sei, im 

ASZ zurückgelassen. Dadurch sind ein er-
heblicher Aufwand und Kosten für die ord-
nungsgemäße Entsorgung entstanden, zu-
mal es sich um Abfall einer gefährlichen Art 
handelte. Die Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten des Abfallbesitzers war erfor-
derlich, um die Forderung gegen ihn zu be-

treiben. Es gab keine alternativen Mittel zur 
Ermittlung der benötigten Daten. 

Die erhobenen Daten waren weder sensible 
noch strafrechtlich relevante Daten. Der Ab-
fallbesitzer musste mit einer Verarbeitung 
seiner Daten rechnen, weil er den Abfall un-
erlaubterweise zurückgelassen hat. Die be-

rechtigten Interessen des ASZ überwogen 
daher die Interessen des Abfallbesitzers an 
der Geheimhaltung seiner personenbezoge-
nen Daten. Die Verarbeitung war auch ver-
hältnismäßig und auf das notwendige Maß 
beschränkt. 

Überdies kann sich das ASZ auf Art 6 Abs 1 
lit e DSGVO stützen, weil es gemäß § 8 der 
Abfallordnung der Stadt, die aufgrund des 
§ 6 Oö Abfallwirtschaftsgesetzes 2009 erlas-
sen wurde, im öffentlichen Interesse handelt 
und eine gesetzliche Aufgabe erfüllt. Im Zu-
sammenhang mit dieser Aufgabe ist das ASZ 

jedenfalls berechtigt, personenbezogene Da-

ten zu erheben und zu verarbeiten, wenn 
etwa unzulässigerweise gefährlicher Abfall 
hinterlassen wird. 

 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Beim Versand einer unerbetenen Werbe-
email kommt keine Ermahnung in Betracht, 
denn die Bedeutung des strafrechtlich ge-

schützten Rechtsguts ist in Ansehung des 
Strafrahmens iHv bis zu EUR 50.000 nicht 
als gering zu betrachten. Wurde aufgrund 
der Werbeemail eine Anzeige erstattet, kann 
auch von keiner völlig unerheblichen Störung 
ausgegangen werden, weil der Empfänger 
beim Ausbleiben der Störung keine Anzeige 

erstattet hätte (BVwG 08.08.2024, 
W282 2289350-1). 

• Die Fahrlässigkeit des Mitarbeiters eines 
Auftragsverarbeiters kann dem für die 

Datenverarbeitungstätigkeit zuständigen 

Verantwortlichen zugerechnet werden 
(BVwG 05.07.2023, W292 2284228-1). 

• Setzt ein Arbeitsloser keine Bemühungen 
zum Erlangen einer ihm zugewiesenen kon-
kreten Arbeitsstelle, sind datenschutzrechtli-
che Einwände nicht geeignet, um das Unter-

lassen der Bewerbung zu rechtfertigen 
(BVwG 17.05.2024, G305 2282006-1). 

  

https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W282+2289350-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=fdd2bda9-031d-4d45-b0c5-e161def81e0d&Dokumentnummer=BVWGT_20240808_W282_2289350_1_00
https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W282+2289350-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=fdd2bda9-031d-4d45-b0c5-e161def81e0d&Dokumentnummer=BVWGT_20240808_W282_2289350_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2284228-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=30.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b3f0ec2e-7672-40bb-8f13-96956dd68c1d&Dokumentnummer=BVWGT_20240705_W292_2284228_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=G305+2282006-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e43fdf7f-d69c-4703-9439-dbd8194608cc&Dokumentnummer=BVWGT_20240517_G305_2282006_1_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 26.08.2024, 502Präs26/24d (Amtshaf-
tung, feste Geschäftsverteilung, negativer Kom-
petenzkonflikt) 

OGH 27.08.2024, 6Ob159/23k und 27.08.2024, 
6Ob217/23i (Unterlassungsanspruch, Ausset-
zung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 21.08.2024, W258 2246325-1 (Anwen-
dungsbereich, Unzuständigkeit, Schule, COVID) 

BVwG 27.08.2024, W298 2291640-1 (Medien, 

Amtsverschwiegenheit) 

BVwG 21.08.2024, W214 2254151-1 (Heizkos-
tenabrechnung, Zuständigkeit) 

BVwG 21.08.2024, W214 2280448-1 (Nichter-

teilung der Auskunft, mangelhafte Auskunftser-
teilung) 

BVwG 28.08.2024, W287 2297420-1 (Exzess, 

Aussetzung) 

BVwG 29.08.2024, W101 2276072-1 (Strafer-
kenntnis, Einstellung) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 06.09.2024, AO/5100023/2024 (Mutwil-
lensstrafe, Akteinsicht) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 05.09.2024, 2023-0.793.494 (Grundbuch, 
Rollenverteilung, Gemeinsam Verantwortliche, 
justizielle Tätigkeit) 
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Datenschutzmonitor. 
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To the Point: 
Rechtsprechung des OGH 

OGH 26.08.2024, 502Präs26/24d 

Amtshaftung, feste Geschäftsverteilung, 

negativer Kompetenzkonflikt 

• Der Leiter einer Volksschule reichte im Rah-
men der gesetzlich vorgesehenen Fortbil-
dungsverpflichtung einen Antrag auf Zulas-
sung eines Fortbildungsprogramms bei einer 
pädagogischen Hochschule ein. Der Antrag 

wurde bewilligt und der Volksschulleiter 
wurde als "Prozessbegleiter" für das Pro-
gramm zugeteilt. Ein Lehrer ersuchte um Zu-
teilung eines anderen "Prozessbegleiters" 

und verlangte Auskunft über die vom Volks-
schulleiter über ihn verarbeiteten Daten. 
Insb wollte der Lehrer erfahren, von wem 

der Volksschulleiter die Auskunft erhielt, 
dass der Lehrer "im Bildungsbereich kein un-
beschriebenes Blatt" sei und "das öffentliche 
Bildungswesen infrage" stelle. Die Vorinstan-
zen wiesen die Klage des Lehrers auf Aus-
kunft und Schadenersatz ab. 

Beim OGH wurde das Verfahren dem 6. Se-
nat als für die Fachsache "Datenschutz" 
zuständigem Senat zugewiesen. Der Vorsit-
zende des 6. Senats bot das Verfahren dem 
1. Senat zur Übernahme an, weil das Ver-

fahren die Frage der Amtshaftung betreffe. 
Der Vorsitzende des 1. Senats lehnte die 

Übernahme des Verfahrens ab und regte we-
gen eines negativen Kompetenzkonflikts 
die Vorlage des Akts an den Personalsenat 
an. Der Vorsitzende des 6. Senats bean-
tragte, dass der Personalsenat die Zustän-
digkeit des 1. Senats ausspreche. Der Perso-
nalsenat beschloss jedoch, dass das Verfah-

ren in die Zuständigkeit des 6. Senats fällt. 

Der Personalsenat des OGH hat erwogen: 
Die Vorinstanzen haben ein auf das Daten-
schutzrecht gestütztes Klagebegehren abge-
wiesen, sodass nach der Geschäftsverteilung 
Fachzuständigkeit des 6. Senats besteht. 

Die Zulässigkeit des Rechtswegs ist eine 
Prozessvoraussetzung, die beim OGH von 
dem in der Hauptsache zuständigen Senat zu 
prüfen ist. Die Geschäftsverteilung weist 
dem 1. Senat Fragen der Amtshaftung zu, 
jedoch nicht schlechthin Klagen gegen 
Rechtsträger im Zusammenhang mit Aufga-

ben der Hoheitsverwaltung. Zudem war nicht 
über allgemeine Fragen des Amtshaftungs-
rechts, sondern darüber zu entscheiden, ob 
das Amtshaftungsrecht vom europäi-
schen Datenschutzrecht überlagert 
wird. Darüber sollte der für das Daten-
schutzrecht als speziellere Materie zu-

ständige Senat entscheiden, dies umso 
mehr, wenn der Schadenersatzanspruch mit 
einem datenschutzrechtlichen Auskunftsan-
spruch verbunden ist. Anm: Gemäß § 4 Bil-
dungsdokumentationsgesetz 2020 sind 
Schulleiter datenschutzrechtliche 

Verantwortliche. Weshalb einem Schulleiter 
als "Prozessbegleiter" eines Fortbildungspro-

gramms, das an einer pädagogischen Hoch-
schule durchgeführt wird, die Verantwortli-
chenrolle zukommt, geht aus dem im Urteil 

knapp dargestellten Sachverhalt jedoch 
nicht hervor. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des OGH: 

• Beim EuGH sind in der Rs C-655/23, Quirin 
Privatbank, Vorlagefragen zu Unterlas-
sungsansprüchen nach der DSGVO anhän-
gig. Es ist daher zweckmäßig und geboten, 

mit der Entscheidung über Unterlassungsan-
sprüche bis zur Entscheidung des EuGH über 

das bereits gestellte Vorabentscheidungser-
suchen zuzuwarten und das gegenständliche 
Revisionsverfahren zu unterbrechen (OGH 
27.08.2024, 6Ob217/23i und 6Ob159/23k). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 21.08.2024, W258 2246325-1 

Anwendungsbereich, Unzuständigkeit, 

Schule, COVID 

• Während der COVID-19-Pandemie hatten 
zwei Schülerinnen an zwei verschiedenen 
Schulen im Klassenverband unter der Kon-

trolle ihrer jeweiligen Lehrer Selbsttests 

durchzuführen, um am Präsenzunterricht 
teilnehmen zu dürfen. Die Testmaterialien 
wurden unmittelbar nach der Durchführung 
entsorgt. Negative und nicht eindeutige Er-
gebnisse wurden nicht erfasst. Die rechtliche 
Grundlage der Tests war eine Verordnung 

des zuständigen Bundesministers, die auf die 
Verordnungsermächtigung des § 44 Schul-
unterrichtsgesetz (SchUG) gestützt war. 

Die Schülerinnen führten die Tests in der 
vorgesehenen Form durch und erzielten da-
bei keine positiven Ergebnisse. Dennoch er-
achteten sie sich in ihrem Recht auf Geheim-

haltung ua deshalb verletzt, weil § 44 SchUG 

keine taugliche Gesetzesgrundlage für die 
herangezogene Verordnung sei. Die DSB 
wies die Datenschutzbeschwerde der Schü-
lerinnen ab. Die dagegen erhobene Be-
scheidbeschwerde der Schülerinnen wurde 

vom BVwG ebenso abgewiesen. Das BVwG 
änderte den Spruch des angefochtenen Be-
scheids zudem dahingehend ab, dass die Da-
tenschutzbeschwerde wegen Unzuständig-
keit der DSB zurückgewiesen wird. 

Das BVwG hat erwogen: Gemäß Art 2 Abs 1 
DSGVO ist die DSGVO nur auf die ganz oder 

teilweise automatisierte Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sowie auf die nichtau-

tomatisierte Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, die in einem Dateisystem gespei-
chert sind oder gespeichert werden sollen, 
anwendbar. Die Testergebnisse wurden nicht 
auf Papier oder elektronisch festgehalten, es 

erfolgte keine automatisierte Verarbeitung 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=502Pr%c3%a4s26%2f24d&VonDatum=&BisDatum=24.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9d08d575-040a-4d4a-aed9-dc7a63cf845e&Dokumentnummer=JJT_20240826_OGH0002_502PRA00026_24D0000_000
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B655%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0655%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-655%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=1466259
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B655%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0655%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-655%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=1466259
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=6Ob217%2f23i&VonDatum=&BisDatum=26.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=de70a71c-e0fe-4886-82b9-1d8d58ca9a1f&Dokumentnummer=JJT_20240827_OGH0002_0060OB00217_23I0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=6Ob159%2f23k&VonDatum=&BisDatum=26.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ba012380-ffba-4224-8a89-ce6a40318bf1&Dokumentnummer=JJT_20240827_OGH0002_0060OB00159_23K0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W258+2246325-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8f0ad6b0-5957-4aeb-9615-f360f4b0ce6e&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W258_2246325_1_00


 

184 

 

oder Speicherung in einem Dateisystem. Der 
sachliche Anwendungsbereich der 

DSGVO war daher nicht eröffnet. 

Das Grundrecht auf Datenschutz iSd § 1 
Abs 1 DSG ist von den technisch-organisato-

rischen Bedingungen der Verarbeitung unab-
hängig und ist damit anwendbar. Ein eigen-
ständiges Beschwerderecht besteht jedoch 
nicht, weil § 4 Abs 1 DSG den Anwen-
dungsbereich der einfachgesetzlichen 
Bestimmungen des DSG (einschließlich 

des Beschwerderechts) – wie in der DSGVO 
– beschränkt. Somit besteht ein materiell-
rechtlicher Anspruch, der aber mangels ei-
genständigem Beschwerderecht vor der 
DSB nicht durchgesetzt werden kann. 

Eine Rechtsschutzlücke entsteht hier-
durch nicht. Die behauptete Verletzung des 

§ 1 DSG hätte durch Einbringen eines Fest-
stellungsantrags bei der datenverarbeiten-
den Behörde geltend gemacht werden kön-
nen. Die behauptete Gesetzeswidrigkeit der 
Verordnung hätte durch Individualantrag ge-
mäß Art 139 Abs 1 B-VG (Verordnungsprü-
fungskompetenz des VfGH) an den VfGH auf-

gegriffen werden können. Die Bedenken der 
DSB, wonach – sofern man die Zuständigkeit 
der DSB verneine – die mündliche Offenle-
gung personenbezogener Daten nicht mehr 
geschützt wäre, treffen somit nicht zu. 

 

BVwG 27.08.2024, W298 2291640-1 

Medien, Amtsverschwiegenheit 

• Ein Journalist begehrte vom Bundesminister 

für europäische und internationale Angele-
genheiten ("Außenminister") nach dem Aus-
kunftspflichtgesetz die Beantwortung meh-
rerer Fragen zur Beglaubigung der eides-
stattlichen Erklärungen zweier Zeugen, die 

in einem Strafprozess vorgelegt wurden. Ua 
aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken 
verweigerte der Außenminister die Auskunft 
mit einem Auskunftsverweigerungsbe-

scheid. Dagegen erhob der Journalist (er-
folglose) Bescheidbeschwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die im Auskunfts-

pflichtgesetz geregelte Auskunftspflicht von 
Bundesorganen umfasst die Pflicht zur Infor-
mation über die Tätigkeit der Behörde, nicht 
aber eine Verpflichtung zur Begründung be-
hördlichen Handelns oder Unterlassens. Das 
Auskunftspflichtgesetz soll der Partei nur In-
formationen über bereits vorhandenes Wis-

sen der Behörde, nicht aber eine vorzuneh-
mende Bewertung zugänglich machen. Die 
Auskunftspflicht beinhaltet auch nicht die 
Verpflichtung, Akteneinsicht zu gewähren, 
sondern Informationen über einen Aktenin-

halt oder ein Wissen der Behörde zu geben. 

Diese müssen nicht die Detailliertheit auf-
weisen, die bei Akteneinsicht zu gewähren 
wäre. 

Gegenstand der Anfrage bilden personen-
bezogene Daten. Die entsprechenden 

Informationen sind beim Außenminister vor-
handen. Durch das Entsprechen des Aus-

kunftsbegehrens wäre jedoch eine unrecht-
mäßige Beeinträchtigung der Rechte Dritter 
zu befürchten. 

Zur Beurteilung der Frage, ob ein subjektiver 
Auskunftsanspruch gegenüber dem Rechts-
träger besteht, ist der Zweck des Aus-
kunftsersuchens relevant. Dem Journalis-
ten kommt als public watchdog eine beson-
dere Verantwortung zu. Sein journalistisches 

Interesse besteht gerade darin, zu erfahren, 
wie die Zeugen ihre Erklärungen abgegeben 
haben bzw wie sie sich bei der Behörde, dh 
dem Außenminister, verhalten haben und 
wie die Amtshandlung zustande gekommen 

ist. Die eidesstattlichen Erklärungen dienen 
auch als zitierfähige Quelle für die journalis-

tische Arbeit und haben daher einen Mehr-
wert gegenüber einer öffentlich verfügbaren 
Quelle. 

Allerdings betreffen die Fragen des Journa-
listen zweifelsfrei Informationen über die 
Zeugen. Da dem Journalisten die Identität 
der Zeugen bekannt ist, kommt keine ano-

nymisierte Auskunft in Frage. Die Beant-
wortung der Fragen des Journalisten würde 
sohin eine unrechtmäßige Beeinträchtigung 
der Rechte Dritter ergeben, weil die den Ge-
genstand der Anfrage bildenden Daten 

schutzwürdige personenbezogene Daten von 

Zeugen sind. Der Umstand, dass die Daten 
teilweise von einem anderen datenschutz-
rechtlichen Verantwortlichen zwischenzeit-
lich auf eine Weise verwendet wurden, die 
den Inhalt einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht hat, bedeutet nicht, dass 
der Außenminister von den ihn verpflichten-

den Geheimhaltungspflichten entbunden 
ist. 

 

BVwG 21.08.2024, W214 2254151-1 

Heizkostenabrechnung, Zuständigkeit 

• Die Eigentümer einer Wohnung ("Woh-
nungseigentümer") verwehrten der mit der 
jährlichen Ablesung von Verbrauchserfas-

sungsgeräten beauftragten Liegenschafts-
verwalterin den Zutritt zu ihrer Wohnung, 
sodass eine Erfassung (Ablesung) der Heiz-, 
Warmwasser- und Kaltwasserwerte un-
möglich war. Daher erfolgte die Einzelab-
rechnung für diese Wohnung – teilweise – 
mittels Hochrechnung der Verbrauchswerte, 

welche die Liegenschaftsverwaltung an die 
Wohnungseigentümer übermittelte. Die 
Wohnungseigentümer waren der Ansicht, 
dass die Verbrauchswerte unrichtig hochge-
rechnet wurden. Die auf eine Verletzung im 

Recht auf Berichtigung gestützte Daten-

schutzbeschwerde wies die DSB ab. Hierge-
gen erhoben die Wohnungseigentümer (ver-
geblich) Bescheidbeschwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Über Anträge zur 
Überprüfung der inhaltlichen Richtigkeit 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2291640-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=65149341-cbcf-4ea2-900d-8b106066e3b3&Dokumentnummer=BVWGT_20240827_W298_2291640_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2254151-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=490e293d-28d8-4f7f-b16f-1834078ea4d6&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W214_2254151_1_00


 

185 

 

einer (Jahres-)Abrechnung entscheidet 
nach § 25 Abs 1 Z 2 HeizKG das für Zivil-

rechtssachen örtlich zuständige Be-
zirksgericht. Das HeizKG enthält sohin ab-
schließende Bestimmungen zu einem eige-

nen Verfahren zur Richtigstellung der ermit-
telten Verbrauchsanteile, die der DSGVO 
als lex specialis derogieren. Die Woh-
nungseigentümer hätten die behauptete Un-
richtigkeit der Einzelabrechnung vor dem zu-
ständigen Bezirksgericht (bzw der vorge-

schalteten Schlichtungsstelle) geltend zu 
machen gehabt. 

Abseits dessen war eine Schlichtungsstelle 
für wohnrechtliche Angelegenheiten mit der 
monierten Einzelabrechnung befasst und 

wies die Anträge der Wohnungseigentümer 
auf Richtigstellung der ermittelten Ver-

brauchsanteile ab. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Wird einem Betroffenen, nachdem sich die-

ser über die Nichterteilung einer Auskunft 
iSd Art 15 DSGVO bei der DSB beschwerte, 
die begehrte Auskunft erteilt, wird die "Sa-
che" des Verfahrens in ihrem Wesen ge-
ändert, wenn sich der Betroffene nicht mehr 
wegen der Nichterteilung, sondern wegen 

der mangelhaften Erteilung der Aus-
kunft als beschwert erachtet. Die DSB darf 

daher von der Zurückziehung der ursprüng-
lichen Datenschutzbeschwerde und der 
gleichzeitigen Einbringung einer neuen Da-
tenschutzbeschwerde ausgehen (BVwG 
21.08.2024, W214 2280448-1). 

• Ein Verfahren kann bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung einer Vorfrage, die als Haupt-
frage von anderen Verwaltungsbehörden 
oder Gerichten zu entscheiden wäre, ausge-
setzt werden, wenn die Vorfrage schon den 
Gegenstand eines beim für die Hauptfrage 

zuständigen Gericht anhängigen Verfahrens 
bildet. Eine Hauptfrage in diesem Sinn kann 
auch eine Vorlagefrage eines beim EuGH an-

hängigen Vorabentscheidungsverfahrens 
sein. Der VwGH ersuchte den EuGH um Vor-
abentscheidung, (i) ob eine Datenschutzbe-

schwerde als "Anfrage" iSd Art 57 Abs 4 
DSGVO zu qualifizieren ist, (ii) welche Vo-
raussetzungen für die Beurteilung der "Ex-
zessivität" von Anfragen gelten und (iii) wie 
die DSB mit derartigen Anfragen umzugehen 
hat. Da diese Fragen auch im vorliegenden 
Verfahren präjudiziell sind, wird das Be-

schwerdeverfahren bis zur Entscheidung des 
EuGH ausgesetzt (BVwG 28.08.2024, 
W287 2297420-1). 

• Wird die Bescheidbeschwerde gegen ein 

Straferkenntnis ausdrücklich zurückgezo-
gen, ist das Verfahren mit Beschluss als ge-

genstandslos einzustellen. Dies bewirkt, 
dass das angefochtene Straferkenntnis in 
Rechtskraft erwächst (BVwG 29.08.2024, 
W101 2276072-1). 

Rechtsprechung des BFG 

BFG 06.09.2024, AO/5100023/2024 

Mutwillensstrafe, Akteinsicht 

• Bei der Prüfung mehrerer Einkommenssteu-
erbescheide eines Steuerzahlers holte das 
BFG zur Prüfung dessen Gesundheitszu-
stands gemäß § 158 BAO ein Sachverständi-
gengutachten vom Sozialministeri-

umsservice ein. Der Steuerzahler erachtete 
die Datenerhebung für unzulässig, weil sich 
§ 158 BAO nur auf Abgabenbehörden be-
ziehe. Der Steuerzahler stellte ein Aus-
kunftsbegehren an den Präsidenten des BFG. 
Das BFG teilte dem Steuerzahler mit, dass 
seine Bescheidbeschwerde abgewiesen 

wurde und er die Rechtmäßigkeit einzelner 
Verfahrensschritte durch das Einbringen ei-
nes entsprechenden Rechtsmittels hätte 
überprüfen lassen können, worüber er auch 
belehrt wurde. Weiters wies das BFG darauf 
hin, dass für personenbezogene Daten, die 
in einem Akt enthalten sind, das daten-

schutzrechtliche Auskunftsrecht gemäß 
§ 48f BAO ausgeschlossen ist, der Steuer-
zahler könne jedoch Akteneinsicht neh-
men. Den Antrag auf Akteneinsicht könne 
der Steuerzahler bei der Außenstelle Linz des 
BFG einbringen. Der Steuerzahler richtete 

ein beinahe wortidentes Schreiben – wie zu-
vor an den Präsidenten des BFG – an den 

Leiter der Außenstelle Linz des BFG. Das BFG 
verhängte daraufhin eine Mutwillensstrafe 
über den Steuerzahler. 

Das BFG hat erwogen: Der Antragsteller er-
hielt bereits vom Präsidenten des BFG eine 

fundierte Antwort auf seine Anfrage. Nun-
mehr richtet der Steuerzahler ein nahezu 
wortidentes Anbringen an den Leiter der Au-
ßenstelle Linz des BFG. 

Das BFG kann eine Mutwillensstrafe gegen 
eine Person verhängen, die offenbar mutwil-
lig die Tätigkeit des BFG in Anspruch nimmt. 

Nachdem eine nahezu wortidente Eingabe 
des Steuerzahlers durch das Präsidialbüro 

des BFG beantwortet wurde, wendet sich der 
Steuerzahler mit dem gleichen Anliegen an 
den Leiter der Außenstelle Linz des BFG. Ein 
solches Vorgehen ist eine bewusste nutzlose 

Behelligung gerichtlicher Organe, weil mit 
mehrfachen, nahezu wortidenten Anbringen 
kein sinnvolles und hinsichtlich des gegen-
ständlichen Auskunftsbegehrens zweckmä-
ßiges Verfahrensergebnis erreicht werden 
kann. Anm: Da der Präsident des BFG den 
Steuerzahler ausdrücklich an die Außenstelle 

Linz des BFG zur Akteneinsicht verwies, ist 
der Vorwurf der Mutwilligkeit nicht ganz 
nachvollziehbar, auch wenn der Steuerzahler 

sein Schreiben zweifellos hätte anpassen 
können. 

 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2280448-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1c06eb32-b013-49f3-b21e-4eec5c8c2903&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W214_2280448_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2280448-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1c06eb32-b013-49f3-b21e-4eec5c8c2903&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W214_2280448_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2297420-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f02fab55-141b-4e40-846a-55485c60f80d&Dokumentnummer=BVWGT_20240828_W287_2297420_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2297420-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f02fab55-141b-4e40-846a-55485c60f80d&Dokumentnummer=BVWGT_20240828_W287_2297420_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2276072-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=02674902-aa04-4ec3-99e5-a6e2c925b466&Dokumentnummer=BVWGT_20240829_W101_2276072_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2276072-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=02674902-aa04-4ec3-99e5-a6e2c925b466&Dokumentnummer=BVWGT_20240829_W101_2276072_1_00
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:BFG-Suche)?dokumentId=eef193a6-f552-409e-b2e9-6057d4444295&segmentId=13077eb2-1169-4b75-a1b8-2990d95f47d2&indexName=findok-bfg&konsehId=e6472568-e7b2-4a68-a598-8643de3a52aa&recordId=eef193a6-f552-409e-b2e9-6057d4444295_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22AO%2F5100023%2F2024%22,%22inklThesaurus%22:true,%22inklVerweise%22:true%7D
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Rechtsprechung der DSB 

DSB 05.09.2024, 2023-0.793.494 

Grundbuch, Rollenverteilung, Gemeinsam 

Verantwortliche, justizielle Tätigkeit 

• Der Betroffene brachte eine Datenschutzbe-
schwerde gegen (i) ein Medienhaus, (ii) die 
Bundesministerin für Justiz ("Justizministe-
rin") und (iii) ein Bezirksgericht ein. Er fühlte 

sich in seinem Recht auf Geheimhaltung ver-
letzt, weil das Medienhaus auf seiner Web-
site im Namen der Justizministerin das 
Grundbuch veröffentlicht und neben dem 
Grundbuchsauszug auch persönliche Daten 
und Urkunden gegen Entgelt an beliebige 
Personen im Internet verkauft. Das Medien-

haus wendete ein, von der Republik Öster-
reich, vertreten durch die Justizministerin, 
zur Veröffentlichung beauftragt worden zu 
sein und lehnte die Löschung ab, weil es bloß 
als Auftragsverarbeiter tätig werde. 

Die Justizministerin bestritt ebenfalls ihre 
Verantwortlicheneigenschaft, weil sie bloß 

die technischen Ressourcen zur Verfügung 
stelle und ihr keine Entscheidungsbefugnis 
zukäme. Zudem sei die Datenverarbeitung 
im Grundbuch eine justizielle Tätigkeit, wes-
halb die DSB nicht zuständig sei. 

Auch das Bezirksgericht hielt in seiner Stel-

lungnahme fest, dass die Bereitstellung von 

Urkunden in einer Urkundensammlung im 
Rahmen der justiziellen Tätigkeit nach Art 55 
Abs 3 DSGVO erfolge und der DSB daher 
keine Überprüfungskompetenz zukomme. 

Die DSB hat erwogen: Verantwortlicher iSd 
Art 4 Z 7 DSGVO ist die Stelle, die allein oder 

gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten entscheidet. Wesentliches 
Kriterium ist hierbei die Entscheidungsbefug-
nis. Auftragsverarbeiter iSd Art 4 Z 8 DSGVO 
hingegen ist jene Stelle, die personenbezo-
gene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 

verarbeitet und dabei weisungsgebunden ist. 

Das Medienhaus gewährleistet nur den Zu-
gang zur Grundstücksdatenbank über IT-
Anwendungen aufgrund einer Vereinbarung 
mit der Republik Österreich. Es hat keine 
Entscheidungsgewalt über die Daten/Doku-

mente in der Grundstücksdatenbank und lei-
tet die Inhalte unverändert weiter. Aufgrund 
der Weisungsgebundenheit und der man-
gelnden Entscheidungsgewalt ist es ein Auf-
tragsverarbeiter. Die Datenschutzbe-
schwerde gegen das Medienhaus ist daher 
abzuweisen. 

Die Justizministerin ist gemäß § 1 Abs 1 
Grundbuchsumstellungsgesetz (GUG) 
für die Umstellung des Grundbuchs auf auto-

mationsunterstützte Datenverarbeitung ver-
antwortlich. Sie betreibt die Grundstücksda-
tenbank als Gemeinsam Verantwortliche. 
Sie hat jedoch keine Entscheidungsgewalt 

über die Aufnahme der Daten/Dokumente in 
die Grundstücks- bzw Urkundendatenbank. 

Diese Entscheidung trifft ausschließlich das 
örtlich zuständige Grundbuchsgericht. Die 

Justizministerin ist für diese Verarbeitungs-
tätigkeiten keine Verantwortliche gemäß 
Art 4 Z 7 DSGVO. Die Datenschutzbe-

schwerde ist daher auch gegen die Justizmi-
nisterin abzuweisen. 

Gemäß Art 55 Abs 3 DSGVO sind Aufsichts-
behörden nicht für die Aufsicht über die von 
Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tä-
tigkeit vorgenommenen Verarbeitungen zu-

ständig. Die Grundbuchsnovelle 2024, 
mit der das GUG novelliert wurde, sieht vor, 
dass das Grundbuchsgericht über Anträge 
auf Beschränkung der Einsicht in Urkunden 
der Urkundensammlung entscheidet. Da 

es sich hierbei um eine justizielle Tätigkeit 
handelt, ist die DSB zur Behandlung der Da-

tenschutzbeschwerde gegen das Bezirksge-
richt unzuständig, weshalb die Daten-
schutzbeschwerde gegen das Bezirksgericht 
zurückzuweisen ist. Anm: Mit der am 
01.09.2024 in Kraft getretenen Grund-
buchsnovelle 2024, BGBl I 2024/91, rea-
gierte der Gesetzgeber auf das Urteil des 

EGMR vom 06.04.2021, 5434/17, Lieb-
scher/Österreich, in dem Österreich vom 
EGMR wegen einer ohne Interessenabwä-
gung erfolgten Veröffentlichung eines Schei-
dungsvergleichs in der Urkundensammlung 
des Grundbuchs verurteilt wurde 

(ErläutRV BlgNR27. GP 1; Fucik, Keine 
Grundbuchseinsicht in sensible Daten, 
ÖJZ 2024/109). 

 

Rechtsakte 

• Am 19.09.2024 hat Oberösterreich, LGBl 
2024/77, die Genehmigung der Etablierung 
einer gebietskörperschaftenübergreifenden 
Transparenzdatenbank (Transparenzpor-
tal) verlautbart. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.793.494&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=23.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d663e163-b7aa-4a8c-a696-bad096363634&Dokumentnummer=DSBT_20240905_2023_0_793_494_00
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/91
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-209035%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-209035%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-209035%22]}
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/I/2606/fname_1634187.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/OB/2024/77/20240919?ResultFunctionToken=9a36c022-e6f1-4a5a-9020-eeb276b88624&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/OB/2024/77/20240919?ResultFunctionToken=9a36c022-e6f1-4a5a-9020-eeb276b88624&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 26.09.2024, C-768/21, Land Hessen 
(Aufsichtsbehörde, Aufsichtsbefugnisse, Ermes-
sen, subjektives Recht, Geldbuße) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 27.08.2024, 6Ob233/23t (Erstkopie, Kran-
kengeschichte, Beschränkung von Betroffenen-
rechten, Verhältnismäßigkeit) 

OGH 27.08.2024, 6Ob37/24w (Unterlassungs-

anspruch, Aussetzung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 21.08.2024, W108 2283759-1 (Berichti-

gung, Divers, Feststellungskompetenz) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Wien 06.08.2024, VGW-

101/042/2543/2024 (Zentrales Personen-
standsregister, Berichtigung, akademischer Ti-
tel eines Elternteils) 

• Rechtsprechung der DSB 

DSB 28.03.2024, 2024-0.215.259 (Zuständig-

keit, Mandatsbescheid, Untersuchungsaus-
schuss, COFAG)  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
39/2024 vom 02.10.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 26.09.2024, C-768/21, Land Hessen 

Aufsichtsbehörde, Aufsichtsbefugnisse, 

Ermessen, subjektives Recht, Geldbuße 

• Eine Bankmitarbeiterin griff mehrmals unbe-
fugt auf die Daten eines ihrer Kunden zu. Die 
Bank meldete die Datenschutzverletzung ge-
mäß Art 33 DSGVO der zuständigen Auf-
sichtsbehörde. Den Bankkunden verstän-

digte die Bank nicht. Nachdem der Bank-
kunde beiläufig erfuhr, dass die Bankmitar-
beiterin mehrfach unrechtmäßig auf seine 
Daten zugegriffen hatte, beschwerte er sich 

bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, weil 
er keine Benachrichtigung gemäß Art 34 
DSGVO erhielt. 

Die Bankmitarbeiterin gab die Daten des 
Bankkunden an keinen Dritten weiter und 
verwendete die Daten nicht zum Nachteil des 
Bankkunden. Zudem ergriff die Bank Diszip-
linarmaßnahmen gegen die Bankmitarbeite-
rin. Die Aufsichtsbehörde verneinte daher 

eine Verletzung der Benachrichtigungs-
pflicht, weil kein hohes Risiko für den Kunden 
ersichtlich war. Den Bescheid der Aufsichts-
behörde bekämpfte der Bankkunde vor dem 
zuständigen Verwaltungsgericht. Das Ge-

richt fragte den EuGH, ob die Aufsichtsbe-
hörde, wenn sie eine Verletzung von Be-

troffenenrechten feststellt, stets verpflichtet 
ist, gemäß Art 58 Abs 2 DSGVO einzuschrei-
ten und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

Der EuGH hat erwogen: Jede Aufsichtsbe-
hörde ist verpflichtet, sich in ihrem Hoheits-
gebiet mit Beschwerden in aller gebotenen 
Sorgfalt zu befassen. Zur Bearbeitung von 

Beschwerden verfügen Aufsichtsbehörden 
gemäß Art 58 Abs 1 DSGVO über weitrei-
chende Untersuchungsbefugnisse. Bei der 
Feststellung eines Verstoßes gegen die 
DSGVO ist eine Aufsichtsbehörde verpflich-
tet, in geeigneter Weise zu reagieren, um die 

festgestellte Unzulänglichkeit zu beheben. 
Die gesetzten Maßnahmen sollen dabei ge-
eignet, erforderlich, verhältnismäßig 
und den Umständen des Einzelfalls ange-
messen sein. 

Aufsichtsbehörden haben bei der Wahl der 
Abhilfemaßnahmen ein Ermessen. Dieses 

Ermessen ist durch das Erfordernis begrenzt, 
durch einen klar durchsetzbaren Rechts-
rahmen ein gleichmäßiges und hohes 
Schutzniveau für personenbezogene Daten 
zu gewährleisten. Geldbußen können nach 
Art 58 Abs 2 lit i DSGVO zusätzlich oder an-
stelle von Maßnahmen verhängt werden, wo-

bei Art, Schwere und Dauer des Verstoßes 
gebührend zu berücksichtigen sind. 

Die Aufsichtsbehörde ist zum Einschreiten 
verpflichtet, wenn das Einschreiten unter Be-
rücksichtigung des konkreten Falls geeig-
net, erforderlich und verhältnismäßig 

ist, um einer festgestellten Unzulänglichkeit 
abzuhelfen. 

Weder nach Art 58 Abs 2 DSGVO noch nach 
Art 83 DSGVO ist eine Aufsichtsbehörde je-
doch verpflichtet, im Fall einer festgestellten 

Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten stets eine Abhilfemaßnahme zu er-
greifen, insbesondere eine Geldbuße zu ver-
hängen. Die Aufsichtsbehörde hat nur die 
Verpflichtung, in geeigneter Weise zu reagie-
ren, um der festgestellten Unzulänglichkeit 

abzuhelfen. Der Betroffene hat kein subjek-
tives Recht, dass die Aufsichtsbehörde ge-
gen den für die Verarbeitung Verantwortli-
chen eine Geldbuße verhängt. 

Dauert eine Datenschutzverletzung nicht 

mehr an und wurden schon geeignete tech-
nische und organisatorische Maßnahmen ge-

troffen, um diese abzustellen, kann aus-
nahmsweise vom Ergreifen von Abhilfemaß-
nahmen, insbesondere von der Verhängung 
einer Geldbuße, abgesehen werden. 

Das Ergreifen einer Abhilfemaßnahme kann 
ausnahmsweise und unter Berücksichtigung 
der besonderen Umstände des konkreten 

Falles nicht geboten sein, wenn (i) der Situ-
ation, die einen Verstoß gegen die DSGVO 
begründete, bereits abgeholfen wurde, (ii) 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Einklang mit der DSGVO durch den hier-

für Verantwortlichen gewährleistet ist und 

(iii) das Nichteinschreiten der Aufsichtsbe-
hörde nicht geeignet ist, das Erfordernis ei-
nes klar durchsetzbaren Rechtsrahmens zum 
Schutz personenbezogener Daten zu beein-
trächtigen. 

 

Rechtsprechung des OGH 

OGH 27.08.2024, 6Ob233/23t 

Erstkopie, Krankengeschichte, Beschrän-

kung von Betroffenenrechten, Verhältnis-
mäßigkeit 

• Ein Patient wurde infolge eines Arbeitsunfalls 

in ein Spital der Stadt Wien eingeliefert. 
Nach Empfang seines Patientenbriefs er-
suchte der Anwalt des Patienten beim Spital, 

gestützt auf die DSGVO, um eine kostenlose 
Übermittlung einer Kopie der gesamten 
Krankengeschichte. Nachdem das Spital 
dem Ersuchen nicht nachkam, erhob der Pa-
tient Klage gegen die Stadt Wien und for-
derte die Herausgabe einer kostenlosen Ko-
pie seines Patientenakts. Die Stadt Wien 

wendete ein, dass der Patient gemäß § 17 
Abs 4 und § 17a Abs 2 lit g Wiener Kranken-
anstaltengesetz (WrKAG) nur das Recht auf 
Einsicht, nicht aber auf die kostenlose Her-

stellung einer Kopie hätte. Dies diene vor al-
lem dazu, unnötige Anfragen zu verhindern 

und somit die Verwaltungskosten niedrig zu 
halten. Nachdem das Erstgericht der Klage 
stattgab, änderte das Berufungsgericht das 
Urteil im klagsabweisenden Sinn ab. Der 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290402&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob233%2f23t&VonDatum=&BisDatum=30.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b2a3cd02-3ade-4388-8381-198af49f3642&Dokumentnummer=JJT_20240827_OGH0002_0060OB00233_23T0000_000


 

189 

 

OGH gab der Revision des Klägers Folge, hob 
die Urteile der Vorinstanzen auf und verwies 

die Rechtssache zur neuerlichen Entschei-
dung an das Erstgericht zurück. Es müsse 
beurteilt werden, ob Art 15 Abs 3 DSGVO 

durch § 17 Abs 2 lit g WrKAG zulässiger 
Weise eingeschränkt wird oder als der 
DSGVO entgegenstehendes nationales Recht 
unangewendet zu bleiben hat. Zudem sei 
eine Interessenabwägung durchzuführen. 

Nach erneuter Verhandlung gab das Erstge-

richt der Klage des Patienten statt. Die Beru-
fung durch die Stadt Wien führte erneut zur 
Klageabweisung durch das Berufungsge-
richt. Der Patient wandte sich mit einer durch 
das Berufungsgericht zugelassenen (erfolg-

reichen) Revision abermals an den OGH. 

Der OGH hat erwogen: Der EuGH hat bereits 

in seinem Urteil vom 26.10.2023, C-307/22, 
FT, ausgesprochen, dass Art 15 Abs 3 iVm 
Art 12 Abs 5 DSGVO das Recht auf eine kos-
tenlose Erstkopie der Krankengeschichte 
gewährt. Dieses Recht gilt unabhängig vom 
Zweck des Auskunftsersuchens, auch wenn 
es zur Geltendmachung von Schadener-

satzansprüchen dient. Dieses Recht kann 
in Fällen des Rechtsmissbrauchs, in denen 
die Anträge offenkundig unbegründet oder 
exzessiv sind, eingeschränkt werden. Nach 
Art 15 Abs 3 DSGVO kann der Verantwortli-

che ein angemessenes Entgelt verlangen, 

wenn bereits eine kostenlose Kopie erstellt 
wurde. Der Patient hat jedoch weder rechts-
missbräuchlich gehandelt noch hat er zuvor 
eine kostenlose Kopie seiner Krankenge-
schichte erhalten. 

Art 23 Abs 1 DSGVO erlaubt Beschränkun-
gen der Betroffenenrechte gemäß Art 12 

und 15 DSGVO zum Schutz wichtiger Ziele 
des allgemeinen öffentlichen Interesses, wo-
runter auch der Schutz wichtiger wirtschaft-
licher und finanzieller Interessen im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit und der sozialen 
Sicherheit fällt. § 17a Abs 2 lit g WrKAG zielt 
darauf ab, die wirtschaftliche Belastung von 

Krankenanstalten zu verringern und liegt im 
wirtschaftlichen Interesse der öffentlichen 
Krankenanstalten. Diese Regelung normiert 
eine Beschränkung des Rechts auf eine kos-
tenlose Erstkopie. Diese Beschränkung muss 
jedoch verhältnismäßig sein und es muss 

eine Interessenabwägung vorgenommen 
werden. 

Die Leitlinien der EDSA besagen, dass die 
Kosten der Auskunftserteilung und die fi-
nanzielle Belastung öffentlicher Haushalte 
kein ausreichendes öffentliches Interesse an 
der Einschränkung der Betroffenenrechte 

sind. Die Kosten für die Erstellung und Aus-

folgung von Kopien der Krankengeschichten 
sind im Verhältnis zu den gesamten Verwal-
tungskosten gering. Das Interesse des Pati-
enten, eine kostenlose Erstkopie seiner 
Krankengeschichte zu erhalten, überwiegt 
das finanzielle Interesse der Stadt Wien. 

Patienten haben ein anerkanntes Recht, ihre 
Behandlungsunterlagen selbst zu besitzen, 

um beispielsweise weitere fachliche Meinun-
gen einzuholen oder Ansprüche gegen Dritte 
prüfen zu können. Dem Argument der Stadt 

Wien, wonach der Kostenbeitrag einer Stei-
gerung der Anfragen und damit einer Erhö-
hung des Aufwands entgegenwirken soll, 
kommt kein Wert zu. 

Die Kostenersatzpflicht nach § 17a Abs 2 
lit g WrKAG ist somit unverhältnismäßig 

und unzulässig und hat als der DSGVO ent-
gegenstehendes nationales Recht unange-
wendet zu bleiben. Der Patient hat ein 
Recht auf eine kostenlose Erstkopie der 
Krankengeschichte. Das klagestattgebende 

Urteil des Erstgerichts wird wiederherge-
stellt. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des OGH: 

• Der Kläger begehrt die Unterlassung der 
erneuten unrechtmäßigen Offenlegung sei-
ner personenbezogenen Daten, nicht aber 
die Löschung seiner Daten. Beim EuGH sind 
in der Rs C-655/23, Quirin Privatbank, Vor-
lagefragen zu Unterlassungsansprüchen 

nach der DSGVO anhängig, die für die Be-
antwortung der Frage, ob und wann sich ein 
Unterlassungsanspruch aus der DSGVO 

ergibt, präjudiziell sind. Es ist daher zweck-
mäßig und geboten, mit der Entscheidung 
über Unterlassungsansprüche bis zur Ent-
scheidung des EuGH über das bereits ge-

stellte Vorabentscheidungsersuchen zuzu-
warten und das Revisionsverfahren zu un-
terbrechen (OGH 27.08.2024, 
6Ob37/24w). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Wird von einem Verantwortlichen das Datum 
"Geschlecht" in seinen IT-Systemen nicht 

(mehr) verarbeitet, ist es dem Verantwortli-

chen faktisch unmöglich, das Geschlecht des 
Antragstellers auf "divers" zu berichtigen. 
Ist die Verarbeitung des Datums "Ge-
schlecht" auch nicht vorgesehen, ist auch 
von keinen unvollständigen personenbe-
zogenen Daten iSd Art 16 letzter Satz 
DSGVO auszugehen. Die Feststellung einer 

allfälligen vergangenen Rechtsverletzung 
gemäß Art 16 DSGVO kommt nicht in Be-
tracht, weil weder das DSG noch die DSGVO 
in Bezug auf das Recht auf Berichtigung 
die Feststellung vergangener Rechtsver-
letzungen vorsehen (BVwG 21.08.2024, 

W108 2283759-1). 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=279125&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=DE&cid=3246644
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=279125&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=DE&cid=3246644
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B655%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0655%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-655%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=1466259
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=6Ob37%2f24w&VonDatum=&BisDatum=27.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=db599198-3969-4f22-9bd1-5f97857208cf&Dokumentnummer=JJT_20240827_OGH0002_0060OB00037_24W0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=6Ob37%2f24w&VonDatum=&BisDatum=27.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=db599198-3969-4f22-9bd1-5f97857208cf&Dokumentnummer=JJT_20240827_OGH0002_0060OB00037_24W0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2283759-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f100a45e-24f8-47b4-b112-166fea44d7a5&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W108_2283759_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2283759-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f100a45e-24f8-47b4-b112-166fea44d7a5&Dokumentnummer=BVWGT_20240821_W108_2283759_1_00
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Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Das Recht auf Berichtigung einer Eintra-
gung im Zentralen Personenstandsregis-

ter (ZPR) ist ein höchstpersönliches 
Recht des Betroffenen. Nach dem Tod des 
Berechtigten findet keine Rechtsnachfolge 
statt, weshalb die Fortsetzung des Verfah-
rens über dieses Recht durch die Verlassen-
schaft oder die Erben nicht in Betracht 
kommt. Parteistellung kommt bei der Auf-

nahme von Daten ins ZPR nur der Person zu, 
deren Personenstandsfall im ZPR verdatet 
(sic) wird. Eine Tochter hat keinen Rechtsan-
spruch auf die Eintragung und daher auch 
nicht auf die Berichtigung eines fehlerhaft 

eingetragenen akademischen Grads ihres 

Vaters bei der Verdatung (sic) ihres Perso-
nenstandsfalls "Geburt". Der Tochter kommt 
aber ein Recht zu, eine zu Unrecht erfolgte 
Eintragung eines akademischen Grades ei-
nes Elternteils beseitigen zu lassen. Da der 
akademische Grad des Vaters ohne Rechts-
grundlage und daher zu Unrecht in den Per-

sonenstandsfall "Geburt" der Tochter einge-
tragen wurde, war die Eintragung zu entfer-
nen (LVwG Wien 06.08.2024, VGW-
101/042/2543/2024). 

 

Rechtsprechung der DSB 

DSB 28.03.2024, 2024-0.215.259 

Zuständigkeit, Mandatsbescheid, Untersu-
chungsausschuss, COFAG 

• Abgeordnete des Nationalrats verlangten 
vom Bundesminister für Finanzen ("Finanz-
minister") die Vorlage des Steueraktes und 
von der Bundesministerin für Justiz ("Justiz-
ministerin") die Vorlage des WKStA-Ermitt-
lungsaktes eines Beschuldigten an den 

COFAG-Untersuchungsausschuss. Der Be-
schuldigte brachte eine Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB ein und beantragte die 
Erlassung eines Mandatsbescheids. Konkret 

begehrte er die Untersagung jeder weiteren 
Übermittlung bzw Verarbeitung der Daten in 

seinem Steuer- und Ermittlungsakt durch 
den Finanzminister, die Justizministerin und 
den COFAG-Untersuchungssauschuss. 

Der Beschuldigte brachte ua vor, es sei gän-
gige Praxis, dass sämtliche Unterlagen und 
Daten, die Untersuchungsausschüssen über-
mittelt werden, veröffentlicht würden, oft 

durch "Leaks" an Medien. Aufgrund der ak-
tuellen Wahlkämpfe sei damit zu rechnen, 
dass seine personenbezogenen Daten einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
würden. 

Die DSB hat erwogen: Die DSB ist zur Kon-
trolle parlamentarischer Untersuchungsaus-

schüsse berufen, weshalb der Antrag auf Er-
lassung eines Mandatsbescheids in Bezug 
auf den COFAG-Untersuchungsausschuss 
zulässig ist. 

Die Erlassung eines Mandatsbescheids erfor-
dert eine materielle Rechtswidrigkeit der Da-

tenverarbeitung. Ein begründeter Verdacht 
reicht aus, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
vorliegen, dass eine Datenschutzverletzung 

vorliegt und dies nachvollziehbar dargelegt 
wird. Zudem ist erforderlich, dass aufgrund 
dieser Datenverarbeitung eine wesentliche 
unmittelbare Gefährdung schutzwürdiger 
Geheimhaltungsinteressen besteht. 

Auch wenn personenbezogene Daten des Be-

schuldigten an Medien übermittelt und offen-
gelegt würden, ist nicht erkennbar, wie diese 
Gefahrensituation unmittelbar aufgrund der 
Datenverarbeitung durch den Finanzminister 
oder die Justizministerin gegeben wäre. Die 

vermeintliche Gefährdung von Interessen 
des Beschuldigten wird in der Tätigkeit von 

Mitgliedern des Untersuchungsausschusses 
gesehen und nicht in der Datenverarbeitung 
durch den Finanzminister oder die Justizmi-
nisterin und liegt daher außerhalb deren 
Sphären. 

Die Weitergabe von Akten an Medien oder 
Dritte durch Mitglieder des Untersuchungs-

ausschusses ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit 
solcher Handlungen trifft somit nicht den 
COFAG-Untersuchungsausschuss, sondern 
vielmehr das einzelne Mitglied des Untersu-

chungsausschusses. Derartige Datenverar-

beitungen fallen daher auch nicht in die 
Sphäre des COFAG-
Untersuchungsausschusses. Anm: Ab dem 
01.01.2025 übergeht die Kompetenz zur 
Überprüfung der Datenverarbeitungstätig-
keiten parlamentarischer Untersuchungs-
ausschüsse des Bundes auf das neu einge-

richtete Parlamentarische Datenschutzkomi-
tee (vgl §§ 35a ff DSG). Die fünf künftigen 
Mitglieder des Parlamentarischen Daten-
schutzkomitees wurden am 18.09.2024 be-
nannt und vom Nationalrat gewählt 
(Hauptausschussbericht 2712 BlgNR 27. 
GP). 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-101%2f042%2f2543%2f2024&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c4393cde-6173-411c-a8c5-7fe5306cb69f&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20240806_VGW_101_042_2543_2024_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-101%2f042%2f2543%2f2024&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c4393cde-6173-411c-a8c5-7fe5306cb69f&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20240806_VGW_101_042_2543_2024_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2024-0.215.259&VonDatum=01.01.1990&BisDatum=01.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=23e5316b-3ada-4e87-8337-34408858a66d&Dokumentnummer=DSBT_20240328_2024_0_215_259_00
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/I/2712/fname_1654901.pdf
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/I/2712/fname_1654901.pdf
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 04.10.2024, C-446/21, Schrems III (Per-
sonalisierte Online-Werbung, Datenminimie-
rung, sensible Daten) 

EuGH 04.10.2024, C-507/23, Patērētāju tiesību 

aizsardzības centrs (Immaterieller Schaden, 
Entschuldigung) 

EuGH 04.10.2024, C-21/23, Lindenapotheke 

(Apotheke, Mitbewerber, Unterlassungsklage, 
Gesundheitsdaten) 

EuGH 04.10.2024, C-621/22, Koninklijke 
Nederlandse Lawn Tennisbond (Interessenab-

wägung, wirtschaftliche Interessen) 

EuGH 04.10.2024, C-200/23, Agentsia po vpis-
vaniyata (Handelsregister, Rollenverteilung, im-
materieller Schaden) 

EuGH 04.10.2024, C-548/21, Bezirkshaupt-
mannschaft Landeck (StPO, Mobiltelefon, Aus-
wertung) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 03.09.2024, Ro 2022/04/0031 (Schule, 
Art 6 Abs 1 lit e DSGVO, Interessenabwägung) 

VwGH 03.09.2024, Ra 2023/04/0042 (AMS, 

Speicherbegrenzung, Rechtsansprüche) 

VwGH 03.09.2024, Ra 2023/04/0092; 
Ra 2023/04/0107ua (Beschwerdegegner) 

VwGH 06.09.2024, Ro 2023/04/0006 (Ausset-

zung, Kohärenzverfahren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 28.08.2024, 7Ob95/24g (Bank, Transakti-

onsüberwachungssystem) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 06.09.2024, W292 2247490-1; 
16.09.2024, W287 2248646-1 (Zurückziehung 

der Datenschutzbeschwerde) 

BVwG 26.07.2024, W256 2247956-1; W256 
2249414-1 (Zurückziehung der Bescheidbe-
schwerde) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Steiermark 12.04.2024, 30.5-736/2024 
(Zustelldienst, eGoverment) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
40/2024 vom 09.10.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 04.10.2024, C-446/21, Schrems III 

Personalisierte Online-Werbung, Datenmi-

nimierung, sensible Daten 

• Meta Platforms Ireland ("Meta") betreibt die 
Plattform Facebook innerhalb der EU. Ein Fa-
cebook-Nutzer klagte Meta, weil seine Daten 
für personalisierte Werbung ohne rechtsgül-
tige Einwilligung verwendet worden seien. 

Das Geschäftsmodell von Meta ist es, Ein-
nahmen durch zielgerichtete Werbung und 
kommerzielle Inhalte zu generieren. Die 
Werbung wird durch Erstellung detaillierter 

Profile der Nutzer personalisiert. Dafür wer-
den Daten innerhalb und außerhalb des so-
zialen Netzwerks erfasst und verarbeitet. 

Laut Vorlageentscheidung hat der Nutzer 
Meta nicht erlaubt, seine außerhalb von Fa-
cebook erlangten Daten für personalisierte 
Werbung zu nutzen. Außerdem es hat der 
Nutzer nicht gestattet, bestimmte Profilinfor-
mationen (zB Beziehungsstatus, Arbeitge-

ber, Beruf, Ausbildung) für personalisierte 
Werbung zu verwenden. Meta habe jedoch 
Daten von Webseiten Dritter für die Erstel-
lung von zielgerichteter Werbung verwendet, 
unter anderem auch Daten zur sexuellen Ori-
entierung des Nutzers. Zwar habe der Nutzer 

seine sexuelle Orientierung öffentlich ge-

macht, aber nicht auf seinem Facebook-Pro-
fil. 

Nachdem die Klage in den unteren Instanzen 
abgewiesen wurde, wandte sich der Nutzer 
mit seiner Revision an den OGH. Der OGH 
fragte den EuGH, ob personenbezogene Da-
ten uneingeschränkt für personalisierte Wer-

bung genutzt werden dürfen und ob die öf-
fentliche Bekanntmachung sensibler Daten 
durch den Betroffenen die Verwendung die-
ser Daten für personalisierte Werbung er-
laubt. 

Der EuGH hat erwogen: Ziel der DSGVO ist, 

ein hohes Schutzniveau der Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
gewährleisten. Jede Verarbeitung personen-
bezogener Daten muss im Einklang mit den 
in Art 5 DSGVO genannten Verarbeitungs-
grundsätzen stehen, die in Art 6 DSGVO ge-

nannten Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen 
erfüllen und die Betroffenenrechte in Art 12-
22 DSGVO beachten. 

Dem Grundsatz der Datenminimierung ent-
spricht eine Datenverarbeitung, wenn sie auf 
den notwendigen Zeitraum beschränkt ist. 
Auswirkungen für die Betroffenen sind umso 

schwerer, je länger Daten gespeichert wer-
den. Umso höher sind auch die Anforderun-
gen an die Rechtmäßigkeit der Datenspei-
cherung. Nach Erreichung des Verarbei-
tungszwecks müssen die Daten gelöscht 
werden. Eine ursprünglich zulässige 

Datenverarbeitung kann mit der Zeit ge-
gen die DSGVO verstoßen, wenn die Da-

ten nicht mehr für die Zweckerreichung, 
erforderlich sind. Eine unbegrenzte Spei-
cherung der Nutzerdaten eines sozialen 

Netzwerks zu Zwecken der zielgerichteten 
Werbung ist ein unverhältnismäßiger Ein-
griff in die Rechte der Betroffenen. 

Daten dürfen nicht unterschiedslos erhoben 
und gespeichert werden. Nicht erforderliche 
Daten sind nicht zu erheben. Dabei hat der 

Verantwortliche gemäß Art 25 Abs 2 DSGVO 
Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, 
dass nur die für die Zweckerreichung not-
wendigen Daten verarbeitet werden. Daten-
verarbeitungen sind besonders umfassend, 

wenn sie potenziell unbegrenzte Daten be-
treffen und die Onlineaktivitäten zum großen 

Teil erfassen. Bei Betroffenen kann dies das 
Gefühl der dauernden Überwachung 
auslösen. 

Der Grundsatz der Datenminimierung 
steht einer Verarbeitung sämtlicher perso-
nenbezogener Daten entgegen, die ein Be-
treiber einer Onlineplattform von der be-

troffenen Person oder von Dritter Seite er-
hält, zeitlich unbegrenzt und ohne Unter-
scheidung nach ihrer Art für Zwecke der ziel-
gerichteten Werbung aggregiert, analysiert 
und verarbeitet. 

Mit der Verarbeitung von besonderen Kate-

gorien personenbezogener Daten (zB politi-
sche Meinung, sexuelle Orientierung) ist ein 
erhebliches Risiko für die Grundfreiheiten 
und Grundrechte der Betroffenen verbun-
den. Die Bestimmung des Art 9 Abs 1 
DSGVO verbietet grundsätzlich solche Da-
tenverarbeitungen. Ausnahmen sieht Art 9 

Abs 2 DSGVO für die Rechtfertigung von der 
Verarbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten vor. 

Eine Verarbeitung kann nach Art 9 Abs 2 lit e 
DSGVO gerechtfertigt sein, wenn Daten 
durch den Betroffenen durch eine eindeutige 

bestätigende Handlung einer breiten Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht wurden. Eine 
Veröffentlichung im Rahmen einer Podiums-
diskussion mit Livestream ist so eine Hand-
lung. Die Veröffentlichung von Daten bedeu-
tet jedoch für den Betreiber einer Online-
plattform keine Zustimmung iSd Art 9 Abs 2 

lit a DSGVO, die von dritten Partnern erhal-
tenen Daten für die Erstellung von persona-
lisierter Werbung zu verwenden. 

 

EuGH 04.10.2024, C-507/23, Patērētāju tiesību 

aizsardzības centrs 

Immaterieller Schaden, Entschuldigung 

• Ein Journalist mit Fachkenntnissen im Auto-

mobilbereich wurde ohne sein Einverständ-
nis in einer Videosequenz der Kampagne ei-
ner Verbraucherschutzbehörde von einer an-
deren Person imitiert. Der Journalist 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290674&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290709&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4109482
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290709&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4109482
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verlangte die Beendigung der Verbreitung 
und Schadenersatz wegen Rufschädigung. 

Das Erstgericht sprach dem Journalisten ei-
nen Schadenersatz in Form einer (i) Ent-
schuldigung und (ii) Entschädigung iHv 

EUR 2.000 zu. Das Berufungsgericht bestä-
tigte den Schadenersatz in Form der Ent-
schuldigung, verwarf jedoch die finanzielle 
Entschädigung. Das vorlegende Höchstge-
richt stellte dem EuGH mehrere Fragen zum 
immateriellen Schadenersatz, ua wollte das 

Höchstgericht wissen, ob ein immaterieller 
Schaden iSd Art 82 Abs 1 DSGVO durch eine 
Entschuldigung ausgeglichen werden kann. 

Der EuGH hat erwogen: Der bloße Verstoß 
gegen die DSGVO begründet keinen Scha-

denersatzanspruch. Der Eintritt eines Scha-
dens ist nur eine potenzielle und keine auto-

matische Folge einer rechtswidrigen Verar-
beitung. Ein Verstoß gegen die DSGVO führt 
nicht zwangsläufig zu einem Schaden. 

Die Voraussetzungen für einen immateriellen 
Schadenersatzanspruch sind (i) das Vorlie-
gen eines immateriellen "Schadens", (ii) das 
Vorliegen eines Verstoßes gegen die DSGVO 

und (iii) ein Kausalzusammenhang zwischen 
Schaden und Verstoß. 

Da Art 82 DSGVO keine Regeln für die Be-
messung des Schadenersatzes festlegt, 
sind nach dem Grundsatz der Verfahrensau-

tonomie die innerstaatlichen Vorschrif-

ten der einzelnen Mitgliedstaaten über den 
Umfang der finanziellen Entschädigung 
anzuwenden. Der Schadenersatzanspruch 
nach Art 82 DSGVO hat ausschließlich eine 
Ausgleichsfunktion. 

Bei fehlender Schwere des entstandenen 
Schadens kann ein geringfügiger Scha-

denersatz ausreichen. Auch eine Entschul-
digung kann ein angemessener Ersatz 
für einen immateriellen Schaden sein, 
sofern diese Form des Schadenersatzes ge-
eignet ist, den dem Betroffenen entstande-
nen Schaden in vollem Umfang auszuglei-

chen. 

Die Schwere eines Verstoßes gegen die 
DSGVO sowie die Haltung und die Beweg-
gründe des Verantwortlichen sind beim 
Festlegen der Höhe der finanziellen Entschä-
digung – anders als bei der Strafbemessung 
nach Art 83 DSGVO – nicht zu berücksichti-

gen. Anm: Der EuGH leitete seine Rechtspre-
chungslinie zum immateriellen Schadener-
satz iSd Art 82 DSGVO mit Urteil vom 
04.05.2023, C-300/21, Österreichische Post, 
ein und sprach dort von einer "finanziellen 
Entschädigung" zum Ausgleich des erlittenen 
Schadens. Der EuGH wiederholte seine 

Wortwahl seitdem in mehreren Urteilen 
(EuGH 21.12.2023, C-667/21, Krankenver-
sicherung Nordrhein; 25.01.2024, C-
687/21, MediaMarktSaturn; 11.04.2024, C-
741/21, juris; 20.06.2024, C-182/22 und C-
189/22, Scalable Capital; 20.06.2024, C-
590/22, PS [Fehlerhafte Anschrift]). Diese 

Wortwahl legte nahe, dass sofern ein Scha-
den festgestellt wird, eine finanzielle Ent-

schädigung zuzusprechen ist. Aus der nun-
mehrigen Entscheidung folgt jedoch, dass 
der eingetretene Schaden nicht zwingend 

durch eine finanzielle Entschädigung auszu-
gleichen ist, sondern etwa auch eine Ent-
schuldigung ausreichen kann. 

 

EuGH 04.10.2024, C-21/23, Lindenapotheke 

Apotheke, Mitbewerber, Unterlassungs-
klage, Gesundheitsdaten 

• Der Betreiber der Lindenapotheke vertrieb 

apothekenpflichtige Arzneimittel über Ama-
zon-Marketplace (Amazon), wofür Kunden 

Angaben wie Namen, Lieferadresse und In-
formationen zur Individualisierung der Arz-
neimittel eingeben mussten. Ein anderer 
Apotheker (= Mitbewerber) erhob Unterlas-

sungsklage, weil der Vertrieb wegen des Ver-
stoßes gegen Datenschutzvorschriften un-
lauter sei und beantragte, der Lindenapo-
theke den Vertrieb über Amazon zu verbie-
ten, solange die Kunden nicht vorab in die 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten einwilli-
gen. Das vorlegende Gericht fragte, ob Mit-

bewerber bei Datenschutzverstößen zivil-
rechtlich gegen den Verletzer vorgehen kön-
nen und ob die Daten tatsächlich als Gesund-

heitsdaten einzustufen sind. 

Der EuGH hat erwogen: Die Bestimmungen 
des Kapitels VIII der DSGVO stehen einer 
nationalen Regelung nicht entgegen, die Mit-

bewerbern erlaubt, bei DSGVO-Verstößen 
unter dem Gesichtspunkt des Verbots unlau-
terer Geschäftspraktiken zu klagen. Die 
DSGVO schließt Klagen von Mitbewer-
bern nicht ausdrücklich aus. Das Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

sowie das Recht auf einen wirksamen ge-
richtlichen Rechtsbehelf bestehen vielmehr 
unbeschadet jeglicher anderer verwaltungs-
rechtlicher, gerichtlicher oder außergerichtli-
cher Rechtsbehelfe. 

Aus dem Wortlaut und dem Kontext der 
Bestimmungen des Kapitels VIII ergibt sich, 

dass der Unionsgesetzgeber keine umfas-
sende Harmonisierung der Rechtsbehelfe, 
die bei einem DSGVO-Verstoß zur Verfügung 
stehen, vornehmen und insbesondere nicht 
ausschließen wollte, dass Mitbewerber ei-
nes mutmaßlichen Verletzers von Vorschrif-
ten zum Schutz personenbezogener Daten 

auf der Grundlage des nationalen Rechts un-
ter dem Gesichtspunkt des Verbots der Vor-
nahme unlauterer Geschäftspraktiken Un-
terlassungsklage erheben können. Diese 
Möglichkeit stärkt sogar die praktische Wirk-

samkeit der DSGVO und verbessert damit 

das Schutzniveau der Betroffenen. Es ist 
aber Sache des nationalen Gerichts, zu prü-
fen, ob der mutmaßliche Verstoß gegen die 
DSGVO auch ein Verstoß gegen das Verbot 
der Vornahme unlauterer 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4474060
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280768&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4474060
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280768&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4474060
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282062&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4474060
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282062&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4474060
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284641&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4476546
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284641&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4476546
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=287303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4477992
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=287303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4477992
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=287305&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4477992
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=287305&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4477992
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B983DBD65BC56FE5CE407342470A60FD?text=&docid=290696&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717747
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Geschäftspraktiken gemäß den einschlägi-
gen nationalen Regelungen ist. 

Daten zum Erwerb von Arzneimitteln sind 
Gesundheitsdaten iSd Art 5 Z 1 DSGVO, 
wenn daraus Rückschlüsse auf den Ge-

sundheitszustand einer identifizierten oder 
identifizierbaren Person gezogen werden 
können, auch wenn der Verkauf dieser Arz-
neimittel keiner ärztlichen Verschreibung be-
darf. Es genügt, wenn aus den eingegebenen 
Daten mittels gedanklicher Kombination 

oder Ableitung Rückschlüsse auf den Ge-
sundheitszustand der betroffenen Person ge-
zogen werden können, indem eine Verbin-
dung zwischen dem Arzneimittel, seinen the-
rapeutischen Indikationen und Anwendun-

gen und der natürlichen Person hergestellt 
wird. 

Dies gilt auch, wenn diese Arzneimittel nur 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
und nicht mit absoluter Sicherheit für den 
Kunden bestimmt sind. Werden die Arznei-
mittel für andere Personen bestellt, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass auch 
diese Personen identifiziert und Rück-

schlüsse auf ihren Gesundheitszustand gezo-
gen werden können. 

 

EuGH 04.10.2024, C-621/22, Koninklijke 

Nederlandse Lawn Tennisbond 

Interessenabwägung, wirtschaftliche In-
teressen 

• Der Tennisbond ist ein Sportverband, der in 

Form eines Vereins gegründet ist. Die Mit-
glieder dieses Sportverbands sind die ihm 
angeschlossenen Tennisvereine sowie deren 
Mitglieder, die durch Beitritt zum Tennisver-
ein automatisch auch Mitglied des Tennis-
bonds werden. Der Tennisbond hat perso-

nenbezogene Daten seiner Mitglieder an 
zwei seiner Sponsoren gegen Entgelt offen-
gelegt. Diese Daten umfassten Namen, An-
schriften, Wohnorte, Geburtsdaten, Fest-

netz- und Mobiltelefonnummern, E-Mail-Ad-
ressen und die Namen der Tennisclubs, de-
nen die Mitglieder angehörten. Die Sponso-

ren nutzten die Daten, um Werbebriefe an 
die Mitglieder zu versenden und Werbean-
rufe durchzuführen. Die niederländische Auf-
sichtsbehörde verhängte eine Geldbuße von 
EUR 525.000 gegen Tennisbond, wogegen 
Tennisbond Rechtsmittel erhob. Das vorle-
gende Gericht fragte den EuGH ua, ob eine 

Datenverarbeitung, die im reinen wirtschaft-
lichen Interesse des Verantwortlichen liegt, 
auf die Wahrung berechtigter Interessen iSd 
Art 6 Abs 1 lit f DSGVO gestützt werden 
kann. 

Der EuGH hat erwogen: Ziel der DSGVO ist 

es, ein hohes Niveau des Schutzes der 
Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen zu gewährleisten. Um diesem Ziel 
gerecht zu werden, muss jede Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Einklang mit 

den Art 5 und 6 DSGVO stehen. Art 6 Abs 1 
DSGVO enthält eine erschöpfende und ab-

schließende Liste der Fälle, in denen eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten als 
rechtmäßig angesehen werden kann. Art 6 

Abs 1 lit b bis f DSGVO sind eng auszule-
gen, weil in diesen Fällen die Verarbeitung 
ohne Einwilligung der Betroffenen erfolgt. 

Nach Art 6 Abs 1 lit f DSGVO ist eine Daten-
verarbeitung rechtmäßig, wenn sie zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des Ver-

antwortlichen oder eines Dritten erforderlich 
ist, sofern nicht die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz dieser personenbezo-
genen Daten erfordern, überwiegen. Ein 

breites Spektrum von Interessen kann als 
berechtigt gelten. Der Begriff "berechtig-

tes Interesse" verlangt nicht, dass das 
Interesse gesetzlich geregelt sein 
muss. Ein wirtschaftliches Interesse des 
Verantwortlichen kann ein berechtigtes Inte-
resse sein, sofern es nicht gesetzwidrig 
ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 

muss zur Verwirklichung des berechtigten 
Interesses erforderlich sein. Das berech-
tigte Interesse darf nicht in zumutbarer 
Weise ebenso wirksam mit anderen Mitteln 
erreicht werden können, die weniger stark in 

die Grundrechte und Grundfreiheiten der be-

troffenen Personen eingreifen. Dem Tennis-
bond wäre es möglich gewesen, seine Mit-
glieder im Voraus zu informieren und nach-
zufragen, ob sie einer Weitergabe ihrer Da-
ten für Werbe- oder Marketingzwecke möch-
ten. 

Zu beachten ist insbesondere, dass es sich 

bei einem der Sponsoren um einen Glücks-
spielanbieter handelt und die Mitglieder da-
her der Gefahr der Entwicklung einer Spiel-
sucht ausgesetzt werden könnten. 

 

EuGH 04.10.2024, C-200/23, Agentsia po vpis-

vaniyata 

Handelsregister, Rollenverteilung, imma-
terieller Schaden 

• Eine staatliche Agentur veröffentlichte das 
Gründungsdokument einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, aus dem Vor- und Zu-
name eines Gesellschafters, seine ID-
Nummer samt Ausstellungsort und -datum, 
seine Adresse sowie seine Unterschrift für 

die Öffentlichkeit einsehbar waren. Der Ge-
sellschafter wandte sich gegen die Agentur 
und zog vor Gericht. Das vorlegende Gericht 
stellte ua Fragen an den EuGH zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten in einem 

Handelsregister. 

Der EuGH hat erwogen: Die mit der Führung 
des Handelsregisters betraute Behörde ei-
nes Mitgliedsstaates, welche die in diesem 
Register enthaltenen personenbezogenen 
Daten veröffentlicht, ist sowohl als 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290688&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848017
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290688&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848017
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290701&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290701&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1
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Empfängerin dieser Daten als auch als da-
tenschutzrechtliche Verantwortliche anzu-

sehen. 

Die handschriftliche Unterschrift einer 
natürlichen Person ist ein personenbezoge-

nes Datum. 

Auch eine bloß temporäre Veröffentli-
chung personenbezogener Daten im Han-
delsregister eines Mitgliedstaats kann einen 
immateriellen Schaden auf Seiten der be-
troffenen Person auslösen, ohne dass der 

Begriff des "immateriellen Schadens" den 
Nachweis zusätzlicher konkreter negativer 
Folgen erfordert. 

Eine auf Art 58 Abs 3 lit b DSGVO gestützte 
Stellungnahme einer Aufsichtsbehörde eines 

Mitgliedstaats reicht nicht aus, um die für die 
Führung des Handelsregisters – und als da-

tenschutzrechtliche Verantwortliche zu qua-
lifizierende – zuständige Behörde von einer 
allfälligen Haftung nach Art 82 DSGVO zu 
befreien. 

 

EuGH 04.10.2024, C-548/21, Bezirkshaupt-
mannschaft Landeck 

StPO, Mobiltelefon, Auswertung 

• Zollbeamte beschlagnahmten im Rahmen ei-

ner Suchtmittelkontrolle ein Paket, in dem 
sich 85 g Cannabiskraut befanden. Die Kri-

minalpolizei nahm Ermittlungen gegen einen 
Tatverdächtigen auf. Die Polizeibeamten 
stellten das Mobiltelefon des Tatverdächti-
gen sicher und versuchten, es zu entsperren, 

um dessen Inhalte und Daten auszulesen. Ei-
ner Genehmigung der Staatsanwaltschaft 
oder eines Gerichts bedurfte es nach der 
StPO hierfür nicht. Über die versuchte Aus-
wertung der Telefondaten wurde der Tatver-
dächtige erst in Kenntnis gesetzt, nachdem 

er Beschwerde gegen die Sicherstellung sei-
nes Mobiltelefons erhob. 

Das LVwG Tirol fragte den EuGH zum einen, 
ob (i) der Zugriff öffentlicher Stellen auf 

sämtliche Daten eines Mobiltelefons einen so 
schweren Eingriff in das Grundrecht auf Da-
tenschutz bewirke, dass dieser bloß bei der 

Bekämpfung schwerer Kriminalität erfolgen 
darf, (ii) ein solcher Zugriff auch ohne vor-
herige Genehmigung durch ein Gericht oder 
durch eine unabhängige Verwaltungsstelle 
erfolgen darf und (iii) die Datenauswertung 
durchgeführt werden darf, ohne dass der Be-
troffene hierüber in Kenntnis gesetzt wird. 

Der EuGH hat erwogen: Die Grundrechte auf 
Schutz personenbezogener Daten und auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens gel-
ten grundsätzlich nicht uneingeschränkt, 

sondern müssen im Hinblick auf ihre gesell-
schaftliche Funktion gesehen und gegen an-

dere Grundrechte abgewogen werden. Jegli-
che Einschränkung ihrer Ausübung muss ge-
mäß Art 52 Abs 1 GRC gesetzlich vorgese-
hen sein, ihren Wesensgehalt achten sowie 

den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wah-
ren. Dabei bedarf die Prüfung der Verhältnis-

mäßigkeit eines Grundrechtseingriffs einer 
Gewichtung aller relevanten Gesichtspunkte 
des Einzelfalls. Zu diesen Gesichtspunkten 

zählen ua (i) die Schwere des Grundrechts-
eingriffs, die von der Natur und der Sensibi-
lität der Daten abhängt, auf die von den zu-
ständigen Sicherheitsbehörden zugegriffen 
werden kann, (ii) die Bedeutung des damit 
verfolgten, dem Gemeinwohl dienenden 

Ziels und (iii) die Verbindung zwischen dem 
Eigentümer des Mobiltelefons und der in 
Rede stehenden Straftat. 

Die Gewichtung all dieser Gesichtspunkte 
hat eine unabhängige Stelle vorzuneh-

men, die über alle Befugnisse verfügt und 
alle Garantien bietet, die erforderlich sind, 

um einen gerechten Ausgleich zwischen den 
berechtigten Interessen zur Kriminalitäts-
bekämpfung (des Staates) einerseits und 
der Achtung des Privatlebens und des Daten-
schutzes (von potenziell Tatverdächtigen) 
andererseits herzustellen. Diese unabhän-
gige Kontrolle muss – außer in hinreichend 

begründeten Einzelfällen – grundsätzlich im 
Vorfeld jedes Versuchs von staatlicher Seite, 
Zugang zu Daten auf einem Mobiltelefon zu 
erlangen, erfolgen. 

Den behördlichen Zugang zu Daten auf ei-

nem Mobiltelefon bloß im Rahmen der Be-

kämpfung schwerer Kriminalität zuzulas-
sen, könnte die Gefahr der Straflosigkeit 
von Straftaten bewirken und wäre dem der 
DSGVO immanenten Ziel der Vollendung ei-
nes Raums der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts in der Union abträglich. 

Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist 

zu beachten, dass jede Einschränkung der 
Ausübung eines Grundrechts gesetzlich vor-
gesehen sein muss. Dabei hat die Rechts-
grundlage die Tragweite des Grundrechts-
eingriffs hinreichend klar und präzise zu de-
finieren. Um diesem Erfordernis zu genügen, 
muss der nationale Gesetzgeber die zu be-

rücksichtigenden Gesichtspunkte, insb die 
Art oder die Kategorie der betreffenden 
Straftaten, konkretisieren. 

Daraus folgt, dass eine nationale Regelung, 
die Behörden den Zugriff zu sämtlichen auf 
einem Mobiltelefon gespeicherten Daten er-

möglicht, dann unionrechtskonform ist, 
wenn diese Regelung die Art oder die Kate-
gorie der betreffenden Straftaten hinrei-
chend präzise definiert, die Wahrung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ge-
währleistet und der behördliche Zugriff – au-
ßer in hinreichend begründeten Einzelfällen 

– an eine vorherige Kontrolle durch ein 

Gericht oder eine unabhängige Verwaltungs-
stelle geknüpft ist.  

Ein Betroffener ist über den Datenzugriff zu 
informieren, sobald die Übermittlung dieser 
Information die Aufklärung einer Straftat 
nicht (mehr) beeinträchtigen kann. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290675&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290675&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
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Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 03.09.2024, Ro 2022/04/0031 

Schule, Art 6 Abs 1 lit e DSGVO, Interes-

senabwägung 

• Ein Lehrer einer Berufsschule fühlte sich 
durch die Veröffentlichung seiner personen-
bezogenen Daten auf der Schulwebsite in 

seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt. 
Auf der Website sind der Vor- und Nach-
name, der akademische Grad und die dienst-
liche E-Mail-Adresse des Lehrers angegeben, 
um den Kontakt zwischen Lehrpersonal, 
Schülern und Erziehungsberechtigten zu er-
leichtern. Der Lehrer sah darin einen Verstoß 

gegen Art 5 und Art 6 DSGVO. 

Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde 
des Lehrers ab, weil die Veröffentlichung der 
personenbezogenen Daten des Lehrers auf 
Art 6 Abs 1 lit e DSGVO gestützt werden 
konnte. Die Bescheidbeschwerde des Leh-
rers an das BVwG und seine anschließende 

Revision an den VwGH wurden jeweils abge-
wiesen. 

Der VwGH hat erwogen: Nach Art 6 Abs 1 
lit e DSGVO ist die Verarbeitung personen-
bezogener Daten rechtmäßig, wenn sie für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe im öf-

fentlichen Interesse erforderlich ist. Der 

Zweck der Verarbeitung muss dabei nicht 
ausdrücklich in einer Rechtsgrundlage fest-
gelegt sein. Daher ist es unerheblich, dass 
§ 56 SchUG keine konkrete Datenverarbei-
tung normiert. Entscheidend ist, ob die in 
§ 56 SchUG beschriebenen Aufgaben im öf-

fentlichen Interesse liegen und ob die gegen-
ständliche Datenverarbeitung einer dieser 
Aufgaben dient. 

Gemäß § 56 Abs 2 SchUG obliegt dem Schul-
leiter die Leitung der Schule sowie die Pflege 
der Verbindung zwischen Schule, Schülern 
und ihren Erziehungsberechtigten. Diese 

Aufgaben zielen auf die schulische Quali-

tätsentwicklung ab und verfolgen letztlich 
das Ziel, den größtmöglichen Kompetenzer-
werb der Schüler zu fördern. Folglich liegen 
diese Aufgaben im öffentlichen Interesse. 

Weiters ermöglichen alternative Kommuni-

kationswege, etwa über das Schulsekretariat 
oder geschützte Bereiche auf Online-Platt-
formen, nicht den gleichen Grad an direkter 
und rascher Kommunikation, wie die Veröf-
fentlichung der E-Mail-Adressen. Darüber 
hinaus kann bei der Beurteilung der Recht-
mäßigkeit der Datenverarbeitung darauf Be-

dacht genommen werden, dass die dienst-
liche E-Mail-Adresse nicht den Kernbe-

reich der geschützten Privatsphäre, sondern 
die Sozialsphäre betrifft, die sich etwa 
durch die Interaktion mit Außenstehenden 
auszeichnet. Des Weiteren ist auch die Sen-
sibilität der Daten und die Schwere des Ein-

griffs zu berücksichtigen. 

VwGH 03.09.2024, Ra 2023/04/0042 

AMS, Speicherbegrenzung, Rechtsansprü-

che 

• Ein Kunde des Arbeitsmarktservice (AMS) 
erhob bei der DSB eine Datenschutzbe-
schwerde, weil beim Erstellen eines eAMS-
Kontos im Jahr 2019 seine Daten aus einem 
Geschäftsfall von 1992-1994 vorausgefüllt 

gewesen seien. Die DSB wies die Daten-
schutzbeschwerde ab und führte aus, dass 
die Verarbeitung der Daten des Kunden zur 
Erfüllung der Aufgaben des AMS erforderlich 
war. Das BVwG gab der daraufhin vom Kun-
den erhobenen Bescheidbeschwerde teil-
weise statt. Es stellte fest, dass das AMS den 

Mitbeteiligten in seinem Recht auf Geheim-

haltung verletzt habe, indem es die Daten 
von 1992-1994 ohne Rechtsgrundlage wei-
terverarbeitet habe. § 25 Abs 9 Arbeits-
marktservicegesetz (AMSG) sehe nämlich 
eine eindeutige Frist von sieben Jahren für 
die Aufbewahrung der in § 25 Abs 1 AMSG 

genannten Daten vor. Das AMS erhob da-
raufhin eine (erfolglose) Revision an den 
VwGH und brachte vor, § 25 Abs 9 AMSG 
würde Art 6 DSGVO einschränken, weil eine 
zeitliche Beschränkung vorgesehen wird, 
welche die DSGVO nicht kenne. Außerdem 

würde die Bestimmung die Ansprüche der 
Arbeitssuchenden beeinträchtigen, weil sich 

Ansprüche nicht bloß auf die letzten sieben 
Jahre beziehen würden. 

Der VwGH hat erwogen: Gemäß Art 6 Abs 1 
lit e DSGVO ist die Verarbeitung personen-
bezogener Daten rechtmäßig, wenn die Ver-

arbeitung für die Wahrnehmung einer Auf-
gabe erforderlich ist, die im öffentlichen In-
teresse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde. Die Regelung des § 25 
AMSG verfolgt das im öffentlichen Interesse 
liegende Ziel, dem AMS zur Erfüllung seiner 

gesetzlichen Aufgaben die Aufbewahrung 
der Daten zu ermöglichen. Die DSGVO er-

laubt den Mitgliedstaaten, spezifische Best-
immungen zur Anpassung der Anwendung 
der Vorschriften zu erlassen. Die DSGVO 
geht somit davon aus, dass Zweckbegren-

zungen oder Speicherfristen durch nationale 
Bestimmungen vorgesehen werden dürfen. 
§ 25 Abs 9 AMSG legt eine Frist von sieben 
Jahren für die Aufbewahrung der Daten fest. 
Diese Frist steht im Einklang mit den Best-
immungen der DSGVO. Zudem normiert der 
Grundsatz der Speicherbegrenzung ge-

mäß Art 5 Abs 1 lit e DSGVO eine zeitliche 
Begrenzung für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten. 

In § 25 Abs 9 zweiter Satz AMSG ist ein Aus-

nahmetatbestand von der siebenjährigen 
Frist zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen vorge-

sehen. Das BVwG geht davon aus, dass das 
AMS keine ihm zukommenden Rechtsan-
sprüche aufgezeigt habe. Das AMS bringt 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1ae29a00-638d-4ab2-b7f8-81378c85b01b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=07.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=JWT_2022040031_20240903J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0042&VonDatum=&BisDatum=07.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b2456a4d-b3af-4bf0-b53f-8f1d8371b3ac&Dokumentnummer=JWT_2023040042_20240903L00
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vor, dadurch wären die Ansprüche der Ar-
beitssuchenden gefährdet. Unter dem Begriff 

"Verteidigung von Rechtsansprüchen" 
sind auch Fälle zu subsumieren, in denen der 
Verantwortliche Rechtsansprüche eines Drit-

ten abwehrt oder bestreitet. Jedoch handelt 
es sich bei § 25 Abs 9 zweiter Satz um eine 
Ausnahme von der im ersten Satz AMSG vor-
gesehenen Aufbewahrungsfrist. Das AMS 
wird somit nicht ermächtigt, die Daten gene-
rell länger als sieben Jahre aufzubewahren. 

Das Vorbringen des AMS, dass die jährlichen 
Zahlen an Fällen zeigen, dass die Ansprüche 
der Arbeitssuchenden auf Leistungen nicht 
auf sieben Jahre befristet wären, ist nicht 
ausreichend. Das AMS hat keine konkrete Er-
forderlichkeit der längeren Speicherung der 

Daten des spezifischen Kunden aufgezeigt. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des VwGH: 

• Die ungenaue oder unrichtige Bezeichnung 
des Verantwortlichen ist der Unzumutbarkeit 
seiner Namhaftmachung gleichzuhalten. Ein 
Mängelbehebungsauftrag ist dem Beschwer-
deführer nicht aufzutragen, weil das die Zu-
mutbarkeit der Benennung des Beschwerde-

gegners voraussetzen würde. Die DSB darf 
in solchen Fällen den Beschwerdegegner 
selbst ermitteln und gegen ihn das Verfahren 
führen. Daraus ergibt sich aber nicht, dass 

der ermittelte Beschwerdegegner tatsächlich 
der Verantwortliche ist (VwGH 03.09.2024, 
Ra 2023/04/0092; Ra 2023/04/0107 ua). 

• Ein Aussetzungsbescheid der DSB, mit 
dem das Verfahren "bis zur Feststellung der 
federführenden Aufsichtsbehörde und bis zur 
Entscheidung der federführenden Aufsichts-
behörde bzw des Europäischen Datenschutz-
ausschusses" ausgesetzt wird, ist mangels 

einfachgesetzlicher Rechtsgrundlage rechts-
widrig (VwGH 06.09.2024, 
Ro 2023/04/0006). 

 

Rechtsprechung des OGH 

Aus der Rechtsprechung des OGH: 

• Einer Bank kann keine Sorgfaltswidrig-
keit zur Last gelegt werden, wenn trotz er-
folgter starker Kundenauthentifizierung 
und erstmaliger Blockierung einer verdächti-

gen Überweisung durch das Transaktions-
überwachungssystem der Bank, der 
Kunde aufgrund falscher Vorstellungen die 
Überweisung dennoch (gestückelt in kleinere 
Beträge) freigibt (OGH 28.08.2024, 
7Ob95/24g). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

Aus der Rechtsprechung des BVwG: 

• Die Zurückziehung der Datenschutzbe-

schwerde während des anhängigen Be-
schwerdeverfahrens bewirkt den Wegfall 

der Zuständigkeit der DSB zur Erlassung 
des Bescheids und damit nachträglich die 

Rechtswidrigkeit des Bescheids. Das BVwG 
hat in einem solchen Fall den erstinstanzli-
chen Bescheid ersatzlos zu beheben (BVwG 

06.09.2024, W292 2247490-1; 16.09.2024, 
W287 2248646-1). 

• Wird eine Bescheidbeschwerde vor Entschei-
dung des BVwG zurückgezogen, ist das Ver-
fahren mit Beschluss einzustellen (BVwG 
26.07.2024, W256 2247956-1; 

W256 2249414-1). 

 

Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Eine Behörde darf durch den behördlich zu-
gelassenen Zustelldienst "Bundesrechen-
zentrum GmbH" ("MeinPostkorb") eine 
Strafverfügung zustellen. Entscheidet sich 
die Behörde jedoch für eine Zustellung 
ohne Zustellnachweis durch ein Zustell-

system gemäß § 36 ZustG und wird ein Zu-
stellmangel behauptet, liegt es an der Be-
hörde, einer solchen Behauptung entgegen-
zutreten. Gelingt der Behörde der Nachweis 
über den Zustellzeitpunkt nicht, ist von ei-
nem Zustellmangel auszugehen, der ge-

mäß § 7 ZustG geheilt werden kann 
(LVwG Steiermark 12.04.2024, 30.5-

736/2024). 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0092&VonDatum=&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6f219cdf-b66f-403b-8784-f45a8de7926f&Dokumentnummer=JWT_2023040092_20240903L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f04%2f0107&VonDatum=&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8d74d0dd-c2f6-4888-92f6-126103ef46b8&Dokumentnummer=JWT_2023040107_20240903L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2023%2f04%2f0006&VonDatum=&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8fa4fc79-232b-4c1a-aded-3f782a8d0864&Dokumentnummer=JWT_2023040006_20240906J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2023%2f04%2f0006&VonDatum=&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8fa4fc79-232b-4c1a-aded-3f782a8d0864&Dokumentnummer=JWT_2023040006_20240906J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=7Ob95%2f24g&VonDatum=&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8c1bf9b3-cbfb-4943-a8a3-3f18e8732367&Dokumentnummer=JJT_20240828_OGH0002_0070OB00095_24G0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=7Ob95%2f24g&VonDatum=&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8c1bf9b3-cbfb-4943-a8a3-3f18e8732367&Dokumentnummer=JJT_20240828_OGH0002_0070OB00095_24G0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f346f5c9-28ed-41bb-a0c9-c14653d1d2ac&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2247490-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240906_W292_2247490_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2248646-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=479c6c71-8339-4e59-8c0e-428835852bd4&Dokumentnummer=BVWGT_20240916_W287_2248646_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2248646-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=479c6c71-8339-4e59-8c0e-428835852bd4&Dokumentnummer=BVWGT_20240916_W287_2248646_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2247956-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2b2150da-961c-47c6-874a-ed2ada86479e&Dokumentnummer=BVWGT_20240726_W256_2247956_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2249414-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e630e189-3555-4b78-9cfe-26339732be44&Dokumentnummer=BVWGT_20240726_W256_2249414_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6c25022d-f6ef-4bc8-a0da-11aeb004120d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=30.5-736%2f2024&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_ST_20240412_LVwG_30_5_736_2024_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6c25022d-f6ef-4bc8-a0da-11aeb004120d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=30.5-736%2f2024&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=08.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_ST_20240412_LVwG_30_5_736_2024_00
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen veröffentlicht: 

 

• Rechtsprechung des VfGH 

VfGH 03.10.2024, E4003/2023 (Videoüberwa-
chung, Verschleierungsverbot) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 24.09.2024, 11Os75/24z; 24.09.2024, 
11Os74/24b (StPO, Beschränkung der Akten-
einsicht) 

OGH 20.09.2024, 6Ob112/24z (Unterlassungs-

anspruch, Aussetzung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 28.08.2024, W221 2279014-1 (Tesla, 

Dash-Cam, Beweislast) 

BVwG 22.08.2024, W256 2246158-1 (SPG, 
Identitätsdokumentenregister, AuvBZ, Unzu-
ständigkeit) 

BVwG 05.09.2024, W176 2273820-1 (Rechts-
anwaltskammer, AuskunftspflichtG) 

BVwG 02.09.2024, W292 2292958-1 (BVwG, 

Verfristung) 

BVwG 12.09.2024, W252 2272069-1 (Impferin-
nerungsschreiben, Mitwirkungspflicht) 

BVwG 09.09.2024, W176 2283061-1 (Datenko-
pie) 

BVwG 12.09.2024, W287 2296629-1 (Aus-

kunftsersuchen an Verantwortlichen, Empfän-
gerhorizont) 

BVwG 16.09.2024, W137 2262841-1; W137 
2263387-1; W137 2257622-1 (Zurückziehung 

der Datenschutzbeschwerde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 10.09.2024, W292 2285395-1 (Zurück-
ziehung der Bescheidbeschwerde) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 27.09.2024, RV/5100356/2024 (Bescheid-
beschwerde, Pauschalgebühr) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

41/2024 vom 16.10.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VfGH 

VfGH 03.10.2024, E4003/2023 

Videoüberwachung, Verschleierungsver-

bot 

• Ein Mann trug eine Burka, um nicht von einer 
öffentlichen Videoüberwachungskamera 
erfasst zu werden. Aufgrund des Verstoßes 
gegen § 2 Abs 1 Anti-Gesichtsverhül-
lungsgesetz (AGesVG) wurde ihm mit Be-

scheid eine Geldstrafe auferlegt. Der Mann 
erhob Bescheidbeschwerde beim LVwG Nie-
derösterreich und behauptete, das AGesVG 
sei verfassungswidrig, weil es gegen das ver-

fassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf 
Datenschutz verstoße. Da das LVwG die Be-
scheidbeschwerde abwies, erhob der Mann 

Erkenntnisbeschwerde an den VfGH. 

Der VfGH hat erwogen: Gemäß Art 8 Abs 1 
EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung 
seines Privatlebens. Ein Eingriff in dieses 
Grundrecht ist nur statthaft, wenn dieser ge-
setzlich vorgesehen ist und dem materiellen 

Gesetzesvorbehalt des Art 8 Abs 2 EMRK 
entspricht. Zudem muss der Eingriff geeig-
net und erforderlich sein, um ein legitimes 
Ziel zu erreichen und er muss verhältnismä-
ßig sein. 

Das AGesVG zielt auf die Förderung von In-
tegration durch die Stärkung der Teilhabe an 

der Gesellschaft und die Sicherung des fried-
lichen Zusammenlebens von Menschen un-
terschiedlicher Herkunft und Religion in einer 
pluralistischen Gesellschaft ab. Dies dient 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit. Zur Umsetzung die-
ses Ziels hat der Gesetzgeber den Verbots-

tatbestand des § 2 Abs 1 AGesVG normiert, 
der neutral formuliert ist und sämtliche Ge-
sichtsverhüllungen in der Öffentlichkeit 
erfasst. Der EGMR erkennt dem Staat einen 
weiten Ermessensspielraum bei der Frage 
zu, ob es erlaubt sein soll, seine Gesichts-

züge in der Öffentlichkeit zu verhüllen. Die-
sen rechtspolitischen Gestaltungsspiel-
raum hat der österreichische Gesetzge-
ber nicht überschritten, sodass keine 
Verletzung im Recht auf Achtung des 
Privatlebens vorliegt. 

Da auch keine Verletzung in anderen verfas-

sungsgesetzlich gewährleisteten Rechten 
oder in einem sonstigen Recht zu erkennen 
ist, ist der Beschwerdeführer wegen Anwen-
dung des § 2 Abs 1 AGesVG nicht in seinen 
Rechten verletzt worden. 

 

Rechtsprechung des OGH 

Aus der Rechtsprechung des OGH: 

• Soweit für eine Person eine Gefahr für Le-
ben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit 

oder Freiheit besteht, dürfen 

personenbezogene Daten und andere Um-
stände, die Rückschlüsse auf die Identität 

oder die höchstpersönlichen Lebensum-
stände der gefährdeten Person zulassen, von 
der Akteneinsicht ausgenommen werden 

(§ 51 Abs 1 iVm § 162 StPO). Eine dar-
über hinausgehende Beschränkung des 
Rechts auf Akteneinsicht des Beschul-
digten ist unzulässig (OGH 24.09.2024, 
11Os75/24z; 24.09.2024, 11Os74/24b). 

• Der Kläger begehrt die Unterlassung der 

erneuten unrechtmäßigen Offenlegung sei-
ner personenbezogenen Daten, nicht aber 
die Löschung seiner Daten. Beim EuGH sind 
in der Rs C-655/23, Quirin Privatbank, Vor-
lagefragen zu Unterlassungsansprüchen 

nach der DSGVO anhängig, die für die Be-

antwortung der Frage, ob und wann sich ein 
Unterlassungsanspruch aus der DSGVO 
ergibt, präjudiziell sind. Es ist daher zweck-
mäßig und geboten, mit der Entscheidung 
über Unterlassungsansprüche bis zur Ent-
scheidung des EuGH über das bereits ge-
stellte Vorabentscheidungsersuchen zuzu-

warten und das Revisionsverfahren zu un-
terbrechen (OGH 20.09.2024, 
6Ob112/24z). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 28.08.2024, W221 2279014-1 

Tesla, Dash-Cam, Beweislast 

• Tesla-Fahrzeuge sind mit mehreren Dash-

Cams ausgestattet, die das Umfeld überwa-
chen. Der "Sentry Mode" speichert Aufnah-
men bei Bedrohungen. Der "Alert Mode" wird 
bei Erschütterungen oder ähnlichen Ereignis-
sen aktiviert. Für die Speicherung der Videos 
auf einem USB-Laufwerk muss dieses kor-
rekt formatiert und angeschlossen sein. 

Ein Passant fühlte sich durch die vermeintli-
che Videoaufzeichnung eines Teslas in sei-
nem Recht auf Geheimhaltung verletzt. Das 
Fahrzeug parkte in einer Fußgängerzone, als 

der Passant vorbeiging. Seiner Ansicht nach 
filmte das Fahrzeug ihn im "Sentry Mode" 

und "Alert Mode", speicherte die Aufnahmen 
und übertrug diese in die USA. Weiters er-
achtete er sich in seinen Rechten auf Aus-
kunft, Berichtigung und Löschung verletzt. 
Die Fahrzeughalterin verstieße gegen Art 6 
DSGVO, weil es weder eine gesetzliche 
Grundlage noch eine Einwilligung für die Ver-

arbeitung gebe. Zudem verletze sie mangels 
Kennzeichnung die Informationspflicht nach 
Art 13 DSGVO. 

Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde 
des Passanten wegen Verletzung in den 

Rechten auf Auskunft, Berichtigung und Lö-
schung in einem Teilbescheid ab, weil der 

Passant kein entsprechendes Ersuchen an 
die Fahrzeughalterin richtete. In einem zwei-
ten Teilbescheid wies die DSB auch die Da-
tenschutzbeschwerde wegen behaupteter 

https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=14.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cdabf533-a794-4a50-ab73-38f7a5516e00&Dokumentnummer=JFT_20241003_23E04003_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os75%2f24z&VonDatum=&BisDatum=15.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=157e8ad7-3be1-43cc-a1ae-2b2cdcf7606a&Dokumentnummer=JJT_20240924_OGH0002_0110OS00075_24Z0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os75%2f24z&VonDatum=&BisDatum=15.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=157e8ad7-3be1-43cc-a1ae-2b2cdcf7606a&Dokumentnummer=JJT_20240924_OGH0002_0110OS00075_24Z0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os74%2f24b&VonDatum=&BisDatum=15.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=11149052-2ed8-4dfb-8bad-a6f2fecfed40&Dokumentnummer=JJT_20240924_OGH0002_0110OS00074_24B0000_000
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B655%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0655%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-655%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=1466259
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob112%2f24z&VonDatum=&BisDatum=15.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=531ef43a-6c3b-4b6a-ac85-a5853771f3be&Dokumentnummer=JJT_20240920_OGH0002_0060OB00112_24Z0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob112%2f24z&VonDatum=&BisDatum=15.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=531ef43a-6c3b-4b6a-ac85-a5853771f3be&Dokumentnummer=JJT_20240920_OGH0002_0060OB00112_24Z0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20240828_W221_2279014_1_00&ResultFunctionToken=7e44032e-9443-484b-83cb-25483216c1a2&WxeFunctionToken=718860a2-6102-4b23-ad34-026d8dc5df30&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz
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Verletzung der Rechte auf Information und 
Geheimhaltung ab, weil zum entscheidungs-

relevanten Zeitpunkt der "Sentry Mode" 
zwar aktiv gewesen sei, die Kameras jedoch 
nicht eingeschaltet waren. Es habe somit 

keine Datenverarbeitung stattgefunden. Da-
raufhin erhob der Passant (erfolglose) Be-
scheidbeschwerde gegen den zweiten Teilbe-
scheid an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die Aktivierung des 
"Sentry Mode" (auch wenn er nicht in den 

"Alert Mode" wechselt) ist eine Datenverar-
beitung, die eine Informationspflicht des da-
tenschutzrechtlich Verantwortlichen auslö-
sen kann. Entscheidend ist daher, ob der 
"Sentry Mode" zum entscheidungsrelevan-

ten Zeitpunkt tatsächlich aktiviert war. 

Der Verantwortliche iSd Art 4 Z 7 DSGVO 

trägt die Beweislast für die Rechtmäßig-
keit der Datenverarbeitung iSd Art 5 
DSGVO. Darüber hinaus finden sich in der 
einschlägigen Judikatur und in den anzuwen-
denden Normen jedoch keine Hinweise auf 
eine entsprechende Beweislastumkehr 
in Bezug auf das Vorliegen einer Daten-

verarbeitung. 

Weiters ist in diesem Zusammenhang auf 
den Amtswegigkeitsgrundsatz zu verwei-
sen. Dieser verpflichtet die Behörde, den 
Sachverhalt vollständig von Amts wegen zu 

ermitteln, ohne in tatsächlicher Hinsicht an 

das Parteienvorbringen gebunden zu sein 
(§ 39 Abs 2 iVm § 37 AVG). Wenn es nicht 
gelingt, die anspruchsbegründenden Tat-
sachen festzustellen, geht dies zulasten 
des Betroffenen. 

Der "Sentry Mode" war zum entscheidungs-
relevanten Zeitpunkt nicht aktiviert. Folglich 

fanden auch keine Videoaufnahmen über 
Passanten statt. Da keine personenbezoge-
nen Daten verarbeitet wurden, ist das Ge-
heimhaltungsrecht des Passanten nicht ver-
letzt worden. Weiters gelangt Art 13 DSGVO 
mangels Erhebung personenbezogener Da-

ten nicht zur Anwendung. Anm: Nach der 

ständigen Rechtsprechung der DSB können 
die Rechte auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung in einer Datenschutzbeschwerde 
erst geltend gemacht werden, nachdem ein 
Auskunfts-, Berichtigungs- oder Löschungs-
ersuchen an den Verantwortlichen gestellt 

worden ist. Deshalb ist die Datenschutzbe-
schwerde hinsichtlich dieser Rechte mit dem 
ersten (unbekämpften) Teilbescheid der DSB 
zurückgewiesen worden (vgl auch unten 
BVwG 12.09.2024, W287 2296629-1). 

 

BVwG 22.08.2024, W256 2246158-1 

SPG, Identitätsdokumentenregister, Au-
vBZ, Unzuständigkeit 

• Anlässlich einer Lärmerregung im öffentli-
chen Raum forderten Polizeibeamte eine 
Passantin zur Identitätsfeststellung in Form 
einer Ausweisleistung auf. Da sich die 

Passantin weigerte, ihren Ausweis vorzuzei-
gen, wurde sie schließlich von den Polizeibe-

amten festgenommen und zur nächstgelege-
nen Polizeiinspektion verbracht, wo eine Ab-
frage ihres Lichtbildes im Identitätsdoku-

mentenregister ("IDR") erfolgte. Die von 
der Passantin auf Verletzung im Recht auf 
Geheimhaltung gestützte Datenschutzbe-
schwerde wies die DSB ab. Die hiergegen er-
hobene Bescheidbeschwerde wies das BVwG 
mit der Maßgabe ab, dass die ursprüngliche 

Datenschutzbeschwerde wegen Unzustän-
digkeit der DSB zurückgewiesen wird. 

Das BVwG hat erwogen: Die Organe des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes sind gemäß 
§ 35 Abs 2 und 3 SPG zur Feststellung der 

Identität einer tatverdächtigen Person er-
mächtigt. Dabei reicht die Skala der für die 

Feststellung der Identität einsetzbaren Maß-
nahmen vom Befragen des Betroffenen bis 
zur Einsichtnahme in einen amtlichen Licht-
bildausweis. 

Über Beschwerden wegen Verletzung von 
Rechten durch Verarbeiten personenbezoge-
ner Daten in Angelegenheiten der Sicher-

heitsverwaltung entscheidet grundsätzlich 
die DSB. Davon ausgenommen ist jedoch die 
Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Ermitt-
lung von personenbezogenen Daten infolge 
der Ausübung verwaltungsbehördlicher 

Befehls- und Zwangsgewalt ("AuvBZ"). 

Eine AuvBZ liegt vor, wenn physischer 
Zwang ausgeübt wird oder die unmittelbare 
Ausübung physischen Zwangs bei Nichtbe-
folgung eines Befehls droht. Die Passantin 
wurde Zwecks Feststellung ihrer Identität 
festgenommen, worin die Ausübung physi-
schen Zwangs zu sehen ist. Daraus ergibt 

sich, dass in die personenbezogenen Daten 
der Passantin infolge einer AuvBZ eingese-
hen wurde, deren Beurteilung gemäß § 88 
Abs 1 SPG in die Zuständigkeit der Lan-
desverwaltungsgerichte fällt. Demzufolge 
hätte die DSB die Datenschutzbeschwerde 
der Passantin als unzulässig zurückzuweisen 

gehabt. 

 

BVwG 05.09.2024, W176 2273820-1 

Rechtsanwaltskammer, AuskunftspflichtG 

• Ein Rechtsanwalt verlangte Auskunft gemäß 
§ 1 AuskunftspflichtG bei der für ihn zu-
ständigen Rechtsanwaltskammer 
("RAK") über die Zusammensetzung, das 

Abstimmungsverhalten der Mitwirkenden so-
wie über internen Abläufe und Entscheidun-
gen der Kammer in den ihn betreffenden 
Ausschüssen. Die RAK lehnte das Aus-
kunftsersuchen pauschal ohne vertiefende 

Begründung ab, weil die Fragen das interne 

Beratungs- und Willensbildungsverhalten 
der RAK sowie die detaillierten Abstim-
mungsergebnisse dem Amtsgeheimnis un-
terliegen würden. Der Rechtsanwalt erhob 
daraufhin Bescheidbeschwerde an ein LVwG, 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2246158-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=829a0a97-b990-42b3-b94d-630a30abe047&Dokumentnummer=BVWGT_20240822_W256_2246158_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2273820-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=14.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3ca797cc-2943-4dc1-9495-426e50544866&Dokumentnummer=BVWGT_20240905_W176_2273820_1_00
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das die Bescheidbeschwerde zuständigkeits-
halber an das BVwG weiterleitete. Das BVwG 

wies die Bescheidbeschwerde hinsichtlich 
des Abstimmungsverhaltens ab. Im Übrigen 
behob das BVwG den Bescheid und verwies 

die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen 
Bescheids an die RAK zurück. 

Das BVwG hat erwogen: Auskünfte über 
den Beratungs- und Willensbildungspro-
zess von Mitgliedern eines Kollegialor-
gans gefährden dessen Unabhängigkeit 

und unterliegen dem Beratungsgeheimnis. 
Wenn Mitglieder von Kollegialorganen die Of-
fenlegung ihres Abstimmungsverhaltens be-
fürchten müssen, kann dies das Stimmver-
halten und die Unabhängigkeit gefährden. 

Der Begriff "Auskunft" umfasst nur die 
Pflicht zur Information über die Tätigkeit 

der Behörde, nicht aber eine Verpflichtung 
zur Begründung behördlichen Handelns oder 
Unterlassens gegenüber dem Anfragenden. 

Das Abstimmungsverhalten von Mitglie-
dern des Ausschusses der RAK sind interne 
Beratungs- und Willensbildungsprozesse, die 
dem für die Unabhängigkeit des Kollegialor-

gans wesentlichen Beratungsgeheimnis 
unterliegen, sodass die betreffenden Akten-
teile von der Akteneinsicht auszunehmen 
sind. 

Im Verfahren des Ausschusses der RAK ist 

das AVG anzuwenden. Gemäß § 18 Abs 4 

AVG hat jede schriftliche Ausfertigung die 
Bezeichnung der Behörde, das Datum der 
Genehmigung und den Namen des Genehmi-
genden zu enthalten. Einzelne Mitglieder 
einer Kollegialbehörde müssen nament-
lich zwar nicht genannt werden. Die Be-
kanntgabe der Mitglieder der über eine Sa-

che entscheidenden Behörde kann jedoch für 
die Überprüfung der richtigen Zusammen-
setzung und der Unbefangenheit erfor-
derlich sein. Bei Auskünften nach dem Aus-
kunftspflichtG hat eine Interessenabwä-
gung zwischen der Amtsverschwiegen-
heit und dem Interesse des Auskunfts-

werbers an der Information zu erfolgen. 

Angelegenheiten, in denen jemand Partei-
stellung hat, stehen einer Auskunftserteilung 
nach dem AuskunftspflichtG entgegen, weil 
die Möglichkeit zur Akteneinsicht besteht. In 
Angelegenheiten, in denen der Rechtsanwalt 

keine Parteistellung hatte, könnte sein 
Interesse an der Erlangung der Informatio-
nen über die Zusammensetzung der ent-
scheidenden Behörde überwiegen. Da die 
RAK hierzu keine Feststellungen traf, war der 
Bescheid zu beheben und die Angelegenheit 
an die RAK zurückzuverweisen. 

 

BVwG 02.09.2024, W292 2292958-1 

BVwG, Verfristung 

• Ein Betroffener behauptete, durch das 
BVwG in seinem Grundrecht auf Daten-
schutz und Geheimhaltung sensibler 

personenbezogener Daten verletzt worden 
zu sein. 

Der Betroffene wies sich bei einer öffentli-
chen mündlichen Verhandlung beim BVwG 
mit seinem Behindertenpass aus. Da im Ver-

handlungsprotokoll der mündlichen Ver-
handlung die Information über seinen Behin-
dertenpass aufschien, erhob der Betroffene 
eine Beschwerde gemäß Art 130 Abs 2a 
B-VG. Er führte aus, dass er nicht darüber 
informiert wurde, dass seine Daten an Dritte 

weitergegeben werden würden. Mit diesem 
Wissen hätte er sich mit dem Reisepass aus-
gewiesen. Dem Betroffenen wurde jedoch 
bereits nach der Verhandlung ein Kurzproto-
koll vorgelegt, auf dem vermerkt wurde, 

dass er sich mit einem Behindertenpass aus-
gewiesen hat, wogegen er am Ende der Ver-

handlung keine Einwände erhob. Auch nach 
Zustellung einer Vollschrift des Verhand-
lungsprotokolls, in welchem die Information 
über den Behindertenpass übernommen 
wurde, erhob der Betroffene Einwendungen 
nur gegen das Verhandlungsprotokoll, je-
doch nicht gegen die Protokollierung des Be-

hindertenpasses selbst. 

Das BVwG entschied in einem aus drei Be-
rufsrichtern gebildeten Senat und wies die 
Beschwerde als verspätet zurück. 

Das BVwG hat erwogen: Wer durch ein Or-

gan in Ausübung seiner justiziellen Tätigkeit 

im Grundrecht auf Datenschutz verletzt 
wurde, kann gemäß § 85 Abs 8 GOG dem 
Bund gegenüber die Feststellung dieser Ver-
letzung begehren. Gemäß § 24a BVwGG gel-
ten die §§ 84 und 85 GOG sinngemäß für Or-
gane des BVwG mit der Maßgabe, dass über 
behauptete Datenschutzverletzungen ein 

Senat des BVwG entscheidet. Der be-
haupteten Verletzung liegt das Handeln ei-
nes Organs des BVwG in Ausübung seiner 
justiziellen Tätigkeit iSd Art 55 Abs 3 DSGVO 
und den §§ 84 und 85 GO – nämlich die Auf-
nahme einer Information zum Ausweisdoku-
ment in eine Verhandlungsschrift – zu-

grunde. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Jahres ab 
dem Tag, an dem der Betroffene von der 
Entscheidung oder dem Vorgang Kenntnis 
erlangt hat, beim BVwG einzubringen. Nach 
Ablauf von drei Jahren nach der Entschei-

dung oder dem Vorgang kann die Feststel-
lung nicht mehr begehrt werden. Der Be-
troffene musste die behauptete Daten-
schutzverletzung bereits im Rahmen der Un-
terzeichnung des Kurzprotokolls am 
21.04.2021 kennen. Er erhob die Be-
schwerde jedoch erst am 01.06.2024. Zu-

dem hat der Betroffene fünf Tage nach Zu-

stellung der Vollschrift des Verhandlungspro-
tokolls Einwendungen erhoben, welche sich 
damals nicht auf die Protokollierung des Be-
hindertenausweises bezogen. Vor diesem 
Hintergrund war die Beschwerde als verfris-
tet zurückzuweisen. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2292958-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=14.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a48ed7a7-50bc-42f9-899c-40cbeb6e107d&Dokumentnummer=BVWGT_20240902_W292_2292958_1_00
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BVwG 12.09.2024, W252 2272069-1 

Impferinnerungsschreiben, Mitwirkungs-

pflicht 

• Der Empfänger eines COVID-19-
Impferinnerungsschreibens behauptete, 
dass der (vermeintlich) absendende Verant-
wortliche sein Grundrecht auf Geheimhal-
tung verletzt habe. Der (vermeintliche) Ver-

antwortliche soll rechtswidrig auf seine im 
Impfregister hinterlegten Daten zugegriffen 
haben. Das Impferinnerungsschreiben legte 
der Empfänger der Datenschutzbeschwerde 
nicht bei. Die DSB legte einen anderen Ver-
antwortlichen als Beschwerdegegner fest 
und gab der Datenschutzbeschwerde statt. 

Daraufhin erhob der Beschwerdegegner eine 

(erfolgreiche) Bescheidbeschwerde. 

Das BVwG hat erwogen: Gemäß Art 77 
DSGVO kommt jeder Person das Recht zu, 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu 
erheben, wenn sie der Ansicht ist, dass die 
Verarbeitung der sie betreffenden Daten ge-

gen die DSGVO verstößt. Art 77 DSGVO 
macht keine inhaltlichen Vorgaben, verlangt 
jedoch ausreichende Angaben, damit die 
DSB die Art und Weise der Verarbeitung so-
wie den Verstoß gegen die DSGVO nachvoll-
ziehen kann. 

Wenn es der DSB nicht möglich ist, den ent-
scheidungswesentlichen Sachverhalt ohne 

Mitwirkung der Partei festzustellen, besteht 
eine Mitwirkungspflicht der Partei. Dies 
vor allem dann, wenn die DSB sich die 
Kenntnis von ausschließlich in der Sphäre 
der Partei liegenden Umständen nicht von 

Amts wegen beschaffen kann. Der Empfän-
ger machte eine Verletzung seines Rechts 
auf Geheimhaltung geltend, legte auf Nach-
frage des BVwG jedoch kein Impferinne-
rungsschreiben vor. Aufgrund der Mitwir-
kungspflicht wäre der Empfänger dazu ver-
pflichtet gewesen, den Beweis zu erbringen, 

dass seine personenbezogenen Daten tat-
sächlich verarbeitet wurden. Da der Empfän-

ger mittlerweile verstorben ist, kann er die-
ser Mitwirkungspflicht nicht mehr nachkom-
men. Die Verletzung des Rechts auf Geheim-
haltung konnte somit nicht festgestellt wer-

den. Vor diesem Hintergrund war der Be-
scheidbeschwerde stattzugeben und die ur-
sprüngliche Datenschutzbeschwerde abzu-
weisen. Anm: Dem BVwG ist zwar beizu-
pflichten, dass der Empfänger des Impferin-
nerungsschreibens seine Betroffenheit durch 
Vorlage des Impferinnerungsschreibens 

nachzuweisen gehabt hätte. Da der Empfän-
ger während des laufenden Verfahrens ver-
storben ist, wäre der Bescheid jedoch ersatz-
los zu beheben und das Verfahren einzustel-

len gewesen (vgl zB BVwG 07.06.2023, 
W214 2263568-1). 

 

 

 

Aus der Rechtsprechung des BVwG: 

• Das Recht auf eine Kopie der personenbe-
zogenen Daten gemäß Art 15 Abs 3 
DSGVO ist eine Regelung für die Form der 

Unterrichtung des Betroffenen. Art 15 
Abs 3 Satz 1 DSGVO räumt dem Betroffenen 
neben dem Recht auf Auskunft gemäß Art 15 
Abs 1 DSGVO kein zusätzliches – eigen-
ständiges – Recht auf Kopien von Aus-
zügen aus Dokumenten, von ganzen Do-
kumenten oder Auszügen aus Daten-

banken, die personenbezogene Daten ent-
halten, ein (BVwG 09.09.2024, W176 
2283061-1). 

• In der Systematik des Art 12 Abs 3 und 4 

DSGVO kommt zum Ausdruck, dass das in 

Art 15 DSGVO normierte Betroffenenrecht 
auf Auskunft jedenfalls (zunächst) im Wege 
eines Antrags an den Verantwortlichen 
durchzusetzen ist. Ist an den Verantwort-
lichen kein Auskunftsersuchen gestellt 
worden, ist die Datenschutzbeschwerde 
von der DSB abzuweisen. Die Auslegung 

einer Erklärung ist am Empfängerhorizont 
zu messen. Ist für den objektiven Erklä-
rungsempfänger kein Auskunftsersuchen er-
sichtlich, ist von keinem Auskunftsersuchen 
auszugehen (BVwG 12.09.2024, W287 
2296629-1). 

• Wird eine Datenschutzbeschwerde wäh-

rend des laufenden Verfahrens vor dem 
BVwG zurückgezogen, entfällt die Zustän-
digkeit der DSB rückwirkend, sodass der Be-
scheid der DSB ersatzlos zu beheben und 
das Verfahren einzustellen ist (BVwG 

16.09.2024, W137 2262841-1; 
W137 2263387-1; W137 2257622-1). 

• Wird eine Bescheidbeschwerde während 
des laufenden Verfahrens vor dem BVwG zu-
rückgezogen, ist das Verfahren mit Be-
schluss einzustellen (BVwG 10.09.2024, 

W292 2285395-1). 

 

Rechtsprechung des BFG 

Aus der Rechtsprechung des BFG: 

• Bescheidbeschwerden gegen Bescheide 

der DSB unterliegen einer Pauschalge-
bühr, die zum Zeitpunkt des Einbringens der 
Bescheidbeschwerde bei der DSB zu entrich-
ten ist. Die Gebührenschuld entsteht bereits 
beim Einbringen der Bescheidbeschwerde 

(BFG 27.09.2024, RV/5100356/2024). 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2272069-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=14.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e14353e4-830a-4e07-8734-1b3ee68f4643&Dokumentnummer=BVWGT_20240912_W252_2272069_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2263568-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5564adb7-cedd-48f5-b857-be55bf1d466f&Dokumentnummer=BVWGT_20230607_W214_2263568_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2263568-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5564adb7-cedd-48f5-b857-be55bf1d466f&Dokumentnummer=BVWGT_20230607_W214_2263568_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2283061-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f5ea6a4d-7872-4b2c-a572-94ab9141b88a&Dokumentnummer=BVWGT_20240909_W176_2283061_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2283061-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f5ea6a4d-7872-4b2c-a572-94ab9141b88a&Dokumentnummer=BVWGT_20240909_W176_2283061_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2296629-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c841207e-193f-4cb7-a601-fc82fd579b78&Dokumentnummer=BVWGT_20240912_W287_2296629_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2296629-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c841207e-193f-4cb7-a601-fc82fd579b78&Dokumentnummer=BVWGT_20240912_W287_2296629_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2262841-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e781842e-8766-449b-9abc-d3bbb7c8ac2a&Dokumentnummer=BVWGT_20240916_W137_2262841_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2262841-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e781842e-8766-449b-9abc-d3bbb7c8ac2a&Dokumentnummer=BVWGT_20240916_W137_2262841_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2263387-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4794e50b-0a2e-4f6e-9936-c0739057380d&Dokumentnummer=BVWGT_20240916_W137_2263387_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2257622-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=54824210-6545-4f5e-89dd-c39f1cf808e0&Dokumentnummer=BVWGT_20240916_W137_2257622_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2285395-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4b56a5cd-9405-4739-acd1-e282e3f55f8f&Dokumentnummer=BVWGT_20240910_W292_2285395_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2285395-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4b56a5cd-9405-4739-acd1-e282e3f55f8f&Dokumentnummer=BVWGT_20240910_W292_2285395_1_00
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:BFG-Suche)?dokumentId=77c42de6-3eed-43a8-a9dc-48332a8b27e0&segmentId=e5117126-5982-410f-969d-9e4d2fb4bffa&indexName=findok-bfg&konsehId=7c8b011d-df74-4472-a5e7-52f316792e22&recordId=77c42de6-3eed-43a8-a9dc-48332a8b27e0_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F5100356%2F2024%22,%22inklThesaurus%22:true,%22inklVerweise%22:true%7D
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen, Leitlinien und Rechts-

akte veröffentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 17.10.2024, C-302/23, Jarocki (eIDAS-
Verordnung) 

• Rechtsprechung des VfGH 

VfGH 24.09.2024, UA17/2024 (COFAG-
Untersuchungsausschuss, Informationsord-
nungsgesetz, Persönlichkeitsrechte) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 20.09.2024, 6Ob164/24x (Bewertungs-
ausspruch bei Datenschutzverletzungen) 

OGH 24.09.2024, 11Os76/24x (StPO, Be-

schränkung der Akteneinsicht) 

OGH 20.09.2024, 6Ob219/23h (Unterlassungs-
anspruch, Aussetzung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 11.09.2024, W256 2290824-1 (Kohä-
renzverfahren, Säumnisbeschwerde) 

BVwG 16.09.2024, W137 2288585-1 (Wildka-
mera, zeitlicher Anwendungsbereich, DSG 2000 
Verhältnismäßigkeit, gelindeste Mittel) 

BVwG 02.09.2024, W290 2242336-1 (DSA, 

KoPl-G, KDD-G) 

BVwG 12.09.2024, W252 2271471-1 (Betrof-
fenheit, Mitwirkungspflicht) 

BVwG 20.09.2024, W214 2262861-1 (Be-
schwerdegegner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Wien 29.02.2024, VGW-

001/049/14641/2023 (Handelsstatistik, UID-
Nummer, Art 6 Abs 1 lit e DSGVO) 

• Leitlinien 

EDSA Leitlinien 2/2023 über den technischen 

Anwendungsbereich von Art 5 Abs 3 der ePri-
vacyRL2 (2024) 

• EU-Rechtsakte 

Durchführungsverordnung (EU) 2024/2690 zur 

Richtlinie (EU) 2022/2555 (NIS-2-RL) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

42/2024 vom 23.10.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 17.10.2024, C-302/23, Jarocki 

eIDAS-Verordnung 

• Ein Gläubiger beantragte bei einem polni-
schen Gericht die Erteilung einer Vollstre-
ckungsklausel, um die Zwangsvollstreckung 
in eine Immobilie betreiben zu können. Er 
reichte seinen Antrag per E-Mail mit einer 
vertrauenswürdigen, aber nicht qualifizier-

ten elektronischen Signatur über die elektro-
nische Plattform des Gerichts ein. Die meis-
ten polnischen Gerichte verfügen über kein 
Informations- und Kommunikationssystem, 

das die elektronische Einreichung von 
Schriftsätzen ermöglicht und nehmen daher 
keine elektronisch signierten Schriftstücke 

an. Der Rechtspfleger wies den Antrag zu-
rück, weil er nicht handschriftlich unterzeich-
net war. Der Gläubiger machte geltend, dass 
dies gegen das Unionsrecht verstoße. 

Der EuGH hat erwogen: Die Verordnung (EU) 
910/2024 (eIDAS-VO) gilt sowohl für sämt-

liche in der EU niedergelassene Vertrauens-
diensteanbieter als auch für von einem 
Mitgliedstaat notifizierte elektronische 
Identifizierungssysteme. Selbst wenn ein 
Mitgliedstaat kein solches System notifiziert 

hat, bleiben die Bestimmungen über elektro-
nische Signaturen anwendbar. 

Die eIDAS-VO erlaubt es den nationalen Ge-
richten, elektronische Signaturen für ungül-
tig zu erklären. Elektronischen Signaturen 
dürfen Rechtswirkung und Beweiskraft 
aber nicht allein deshalb abgesprochen 
werden, weil sie in elektronischer Form vor-
liegen oder weil sie die Anforderungen an 

eine qualifizierte elektronische Signatur 
nicht erfüllen. Die eIDAS-VO hindert Mit-
gliedstaaten nicht daran, Vorgaben hinsicht-
lich der Form zu machen. Die eIDAS-VO 
wirkt sich daher nicht auf Verfahrens-
fragen aus, die im nationalen Recht die Mo-

dalitäten für die Einreichung von Schriftsät-
zen bei den Gerichten festlegen. 

Die polnische Regelung untersagt die elekt-
ronische Einreichung eines elektronisch sig-
nierten Schriftstücks bei einem Gericht nicht 
deshalb, weil allein eine handschriftliche Un-
terzeichnung als Signatur angesehen wird, 

sondern verlangt, dass die elektronische Ein-
reichung von Schriftsätzen über ein geeig-
netes Informations- und Kommunikati-
onssystem, über das dieses Gericht verfü-
gen muss, erfolgt. Wenn ein Gericht über 
kein solches Informations- und Kommunika-
tionssystem verfügt, wird der Schriftsatz 

nicht "allein deshalb" abgelehnt, weil dieser 
elektronisch signiert wurde oder nicht den 
Anforderungen der qualifizierten elektroni-
schen Signatur genügt, sondern weil er nicht 
über ein geeignetes Informations- und Kom-
munikationssystem eingereicht wurde, wie 

es das nationale Recht vorsieht. Dies ist 
keine Verletzung der eIDAS-VO. 

Die eIDAS-VO steht daher einer nationalen 
Vorschrift, nach der ein Schriftsatz nur dann 
in elektronsicher Form und mit elektroni-

scher Signatur bei einem Gericht eingereicht 
werden darf, wenn dieses über ein geeigne-
tes Informations- und Kommunikationssys-
tem verfügt und die Einreichung über dieses 
System erfolgt, nicht entgegen. 

 

Rechtsprechung des VfGH 

Aus der Rechtsprechung des VfGH: 

• Bei einer ergänzenden Beweisanforde-

rung zur Vorlage eines Steuerakts durch ein 

Viertel der Mitglieder des Untersu-
chungsausschusses gemäß § 25 Abs 2 
VO-UA kommt von vornherein keine Verlet-
zung von Persönlichkeitsrechten in Betracht. 
Die Entscheidung, ob Akten und Unterlagen 
dem Untersuchungsausschuss vorzulegen 
sind, obliegt dem informationspflichtigen Or-

gan. Dieses hat auch zu entscheiden, ob die 
vorzulegenden Akten und Unterlagen nach 
dem Informationsordnungsgesetz zu 
klassifizieren sind. Der Eingriff in Persön-
lichkeitsrechte entsteht daher erst, wenn 
das vorlagepflichtige Organ dem Untersu-

chungssauschuss tatsächlich Akten oder Un-

terlagen vorlegt (VfGH 24.09.2024, 
UA17/2024). 

 

Rechtsprechung des OGH 

Aus der Rechtsprechung des OGH: 

• Wenn der Entscheidungsgegenstand nicht 
ausschließlich in einem Geldbetrag besteht, 
hat das Berufungsgericht (OLG) gemäß 
§ 500 Abs 2 ZPO den Wert des Entschei-
dungsgegenstandes auszusprechen (Be-

wertungsausspruch). Die Zulässigkeit der 
Revision an den OGH hängt ua vom Wert des 
Entscheidungsgegenstandes ab. Ansprü-

che, die auf eine Verletzung des Daten-
schutzrechts gestützt werden, sind 
nicht zu bewerten. 

• Soweit für eine Person eine Gefahr für Le-
ben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit 
oder Freiheit besteht, dürfen personenbezo-
gene Daten und andere Umstände, die Rück-
schlüsse auf die Identität oder die höchstper-
sönlichen Lebensumstände der gefährdeten 

Person zulassen, von der Akteneinsicht aus-
genommen werden (§ 51 Abs 1 iVm § 162 
StPO). Eine darüber hinausgehende Be-
schränkung des Rechts auf Aktenein-
sicht des Beschuldigten ist unzulässig 

(OGH 24.09.2024, 11Os76/24x). 

• Der Kläger begehrt die Unterlassung der 

erneuten unrechtmäßigen Offenlegung sei-
ner personenbezogenen Daten, nicht aber 
die Löschung seiner Daten. Beim EuGH sind 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9B9DA853127F6299608750F64FAC922E?text=&docid=291250&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5381998
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910&qid=1729524255137
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910&qid=1729524255137
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=UA17%2f2024&VonDatum=&BisDatum=21.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b6a98a24-562b-48f3-9b25-77b4c2b15a67&Dokumentnummer=JFT_20240924_24UA00017_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=UA17%2f2024&VonDatum=&BisDatum=21.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b6a98a24-562b-48f3-9b25-77b4c2b15a67&Dokumentnummer=JFT_20240924_24UA00017_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=11Os76%2f24x&VonDatum=&BisDatum=21.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2f440c0a-c76c-4fa8-a855-335e454b5631&Dokumentnummer=JJT_20240924_OGH0002_0110OS00076_24X0000_000
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in der Rs C-655/23, Quirin Privatbank, Vor-
lagefragen zu Unterlassungsansprüchen 

nach der DSGVO anhängig, die für die Be-
antwortung der Frage, ob und wann sich ein 
Unterlassungsanspruch aus der DSGVO 

ergibt, präjudiziell sind. Es ist daher zweck-
mäßig und geboten, mit der Entscheidung 
über Unterlassungsansprüche bis zur Ent-
scheidung des EuGH über das bereits ge-
stellte Vorabentscheidungsersuchen zuzu-
warten und das Revisionsverfahren zu un-

terbrechen (OGH 20.09.2024, 
6Ob219/23h). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 11.09.2024, W256 2290824-1 

Kohärenzverfahren, Säumnisbeschwerde 

• Der Nutzer einer Social-Media-Plattform 
brachte im Zusammenhang mit der Ein-

schränkung der ihm zur Verfügung stehen-
den Funktionen eine Datenschutzbe-
schwerde bei der DSB gegen den Betreiber 
der Plattform im Unionsraum ein. Nachdem 
mehr als sechs Monate verstrichen waren, 
wandte sich der Nutzer mittels Säumnisbe-
schwerde (erfolglos) an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Grundsätzlich steht 
jedem Betroffenen nach Art 78 Abs 2 DSGVO 
die Möglichkeit einer Untätigkeitsklage frei, 

wenn sich die zuständige Aufsichtsbehörde 
nicht mit einer Datenschutzbeschwerde be-
fasst (hat). Die Zulässigkeit einer Säumnis-
beschwerde setzt die Säumnis der vor dem 

Verwaltungsgericht belangten Behörde vo-
raus. Da es sich beim Betreiber der Plattform 
um ein in Irland hauptansässiges Unterneh-
men handelt, liegt eine grenzüberschrei-
tende Verarbeitung vor. 

Für grenzüberschreitende Verarbeitungen 

sieht Art 56 Abs 1 DSGVO ein Verfahren 
der Zusammenarbeit und Kohärenz vor, 
das auf einer Aufteilung der Zuständig-
keiten zwischen einer "federführenden 

Aufsichtsbehörde" und den anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden beruht. Grund-
sätzlich fällt die Führung eines solchen – vom 

Sachentscheidungsverfahren zu unterschei-
denden – Vorverfahrens in die Zuständig-
keit der "federführenden Aufsichtsbe-
hörde". Da somit bei grenzüberschreiten-
den Datenverarbeitungen die Zuständigkeit 
zur Entscheidung vom Ausgang des Verfah-
rens der Zusammenarbeit und Kohärenz ab-

hängt und diese somit bis dahin nicht geklärt 
ist, kann eine Verletzung der Entscheidungs-
pflicht durch eine Aufsichtsbehörde bis zum 
Abschluss eines solchen Verfahrens nicht 

rechtswirksam geltend gemacht werden. 
Korrespondierend ordnet § 24 Abs 10 Z 2 

DSG an, dass in die Entscheidungsfrist die 
Zeit während eines solchen Verfahrens nicht 
eingerechnet wird. 

Hieran ändert auch nichts, dass die DSB die 
vom Nutzer bei ihr eingebrachte Daten-

schutzbeschwerde an die zur Durchführung 
des Kohärenzverfahrens zuständige "fe-
derführende Aufsichtsbehörde" nicht weiter-

geleitet hat, weil die Frist zur Entscheidung 
bereits mit Einbringen der Datenschutzbe-
schwerde gehemmt wurde. Betreffend die 
hier allein geltend gemachte Entscheidungs-
frist war die DSB nicht säumig. 

 

BVwG 16.09.2024, W137 2288585-1 

Wildkamera, zeitlicher Anwendungsbe-
reich, DSG 2000 Verhältnismäßigkeit, ge-

lindeste Mittel 

• Im Februar 2018 installierte ein Grund-
stücksbewohner, der ein Wohnrecht, aber 
kein Eigentum (mehr) an der Liegenschaft 
hatte, mehrere Kameras, darunter eine 

Wildkamera, auf seinem Anwesen. Der 
Zweck der Wildkamera bestand darin, die 
Hühner in seinem Garten vor einem Marder 
zu schützen. Der erfasste Bereich erstreckte 
sich auf den Eingang des Nachbarhauses und 
den Streifen zwischen den beiden Häusern. 
Dadurch erachtete sich der Nachbar in sei-

nem Recht auf Geheimhaltung verletzt. 

Die DSB gab der Datenschutzbeschwerde 
des Nachbarn statt. Gegen diesen Bescheid 

erhob der Grundstücksbewohner Bescheid-
beschwerde an das BVwG und führte ua an, 
dass kein ordnungsgemäßes Ermittlungsver-
fahren stattgefunden hatte. Das BVwG hob 

den Bescheid der DSB auf und verwies die 
Angelegenheit an die DSB zurück. Es bemän-
gelte, dass die DSB die Sachverhaltsfeststel-
lungen ohne ordnungsgemäßes Ermittlungs-
verfahren getroffen hatte. Infolgedessen 
setzte die DSB das Verfahren fort und for-

derte vom Grundstücksbewohner weitere 
Beweismittel an. Letztendlich stellte die DSB 
fest, dass der Grundstücksbewohner seinen 
Nachbarn im Recht auf Geheimhaltung ver-
letzt hatte, indem er den Eingangsbereich 

des Nachbarhauses mit der Wildkamera auf-
nahm. Daraufhin erhob der Grundstücksbe-

wohner (erfolglose) Bescheidbeschwerde an 
das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Das BVwG hat seine 
Entscheidung an der zum Zeitpunkt der 
Entscheidung maßgeblichen Sach- und 
Rechtslage auszurichten. Eine frühere 
Rechtslage ist anzuwenden, wenn der An-

spruch nach den zu seiner Entstehungszeit 
geltenden materiell-rechtlichen Bestimmun-
gen zu beurteilen ist. Die Kameraaufzeich-
nungen ereigneten sich vor Inkrafttreten der 
DSGVO (25.05.2018). Daher ist materiell-

rechtlich die Rechtslage des DSG 2000 her-

anzuziehen. 

Die Definition der Videoüberwachung 
knüpfte an die Feststellung von Geschehnis-
sen an, die ein bestimmtes Objekt oder eine 
bestimmte Person "betreffen". Es wurde 

https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B655%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0655%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-655%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=1466259
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=6Ob219%2f23h&VonDatum=&BisDatum=21.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f66f8c20-5f5c-499a-b462-1c67450609c6&Dokumentnummer=JJT_20240920_OGH0002_0060OB00219_23H0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=6Ob219%2f23h&VonDatum=&BisDatum=21.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f66f8c20-5f5c-499a-b462-1c67450609c6&Dokumentnummer=JJT_20240920_OGH0002_0060OB00219_23H0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2290824-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b576f4e1-ca0e-4fd8-9eb8-88dec2a47b29&Dokumentnummer=BVWGT_20240911_W256_2290824_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2288585-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=596ccc45-e522-47b3-bed0-5399b264a83c&Dokumentnummer=BVWGT_20240916_W137_2288585_1_00
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nicht darauf abgestellt, was von den Bildda-
ten erfasst wurde, sondern dass ein be-

stimmtes Objekt oder eine bestimmte Per-
son von der Überwachung betroffen war. 

Auch gezieltes Fotografieren kann eine 

Videoüberwachung sein, wenn es intenti-
onal auf die Überwachung einer Person oder 
eines Objekts gerichtet ist. Die regelmäßige 
Auslösung durch jedes Kommen und Gehen 
des Nachbarn verwirklichte den Überwa-

chungsgedanken. Folglich lag eine Video-
überwachung iSd § 50a DSG 2000 vor. 

Nach § 50a Abs 2 DSG 2000 galten die 
Grundsätze der §§ 6 und 7 DSG 2000, ins-
besondere der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz (§ 7 Abs 3 DSG 2000). Die Vi-

deoüberwachung war weder gemeldet noch 
genehmigt. Somit war bereits die Aufnahme 
der Datenverarbeitung rechtswidrig (§ 17ff 
DSG 2000). 

Der Grundstücksbewohner hatte gemäß § 7 
Abs 1 DSG 2000 die rechtliche Befugnis zum 
Installieren der Wildkamera. Die Wildkamera 

war innen montiert und erfasste teilweise 
sein eigenes Grundstück. Die Verhältnis-
mäßigkeit gemäß § 1 Abs 1 letzter Satz 
DSG erfordert jedoch, dass weniger ein-
griffsintensive Mittel vorzuziehen sind. Da 
bereits eine bessere Sicherung des Hühner-
stalls ausreichend gewesen wäre, handelte 

es sich zweifelsfrei nicht um das gelindeste 
Mittel iSd § 7 Abs 3 DSG 2000. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Laut Art 56 Abs 1 VO (EU) 2022/2065 (Digi-
tal-Services-Act; DSA) verfügt der Mit-
gliedstaat, in dem sich die Hauptniederlas-
sung des Anbieters von Vermittlungsdiens-
ten befindet, über ausschließliche Befug-
nisse, den DSA zu überwachen und durchzu-

setzen. Das Kommunikationsplattfor-
men-Gesetz (KoPl-G) ist gemäß § 10 
Abs 1 Koordinator-für-digitale-Dienste-
Gesetz (KDD-G) mit 17.02.2024 außer 

Kraft getreten. Verfahren, die nach dem 
KoPl-G gegen den Anbieter einer Kommuni-

kationsplattform geführt wurden, der nach 
Art 56 DSA nunmehr in die Zuständigkeit ei-
nes anderen Mitgliedstaats oder der Europä-
ischen Kommission fällt, sind einzustellen 
(BVwG 02.09.2024, W290 2242336-1). 
Anm: Hintergrund des Verfahrens ist, dass 
der österreichische Gesetzgeber die Anbieter 

von Kommunikationsplattformen dem 
KoPl-G unterwarf. Google, Meta und TikTok 
beantragten daraufhin die Feststellung, dass 
sie dem KoPl-G nicht unterliegen, ua mit 
dem Argument, dass das KoplG mit dem Uni-

onsrecht unvereinbar sei. Die zuständige 
Kommunikationsbehörde (KommAustria) 

stellte in allen drei Verfahren – wie auch in 
einem späteren Verfahren gegen Twitter – 
fest, dass diese Anbieter in den Anwen-
dungsbereich des KoPl-G fallen. Die 

Bescheidbeschwerden dieser drei Anbieter 
wurden vom BVwG abgewiesen. Ihre Revisi-

onen verband der VwGH zu einem Verfahren 
und der VwGH ersuchte den EuGH um Vor-
abentscheidung zur Vereinbarkeit des KoPl-

G mit der eCommerce-Richtlinie. Der EuGH 
entschied, dass das KoPl-G mit dem Her-
kunftslandprinzip der eCommerceRL unver-
einbar war. Daraufhin behob der VwGH die 
drei Erkenntnisse des BVwG und der Gesetz-
geber hob das KoPl-G auf. Das BVwG hat 

nunmehr im zweiten Verfahrensgang den 
Bescheid der KommAustria gegen TikTok er-
satzlos behoben und das Verfahren einge-
stellt. 

• Voraussetzung für die Geltendmachung des 

Beschwerderechts ist, dass die beschwer-

deführende Person selbst durch die Daten-
verarbeitung betroffen ist. Dort, wo es der 
DSB nicht möglich ist, den entscheidungswe-
sentlichen Sachverhalt ohne Mitwirkung der 
Partei festzustellen, ist von einer Mitwir-
kungspflicht der Partei auszugehen. Die 
beschwerdeführende Partei ist verpflichtet, 

in ihrer Sphäre liegende Unterlagen vorzule-
gen, um den Beweis zu erbringen, dass ihre 
personenbezogenen Daten tatsächlich verar-
beitet wurden. Werden entsprechende Un-
terlagen nicht vorgelegt, kann keine Da-
tenschutzverletzung festgestellt wer-

den und ist die Datenschutzbeschwerde ab-

zuweisen (BVwG 12.09.2024, 
W252 2271471-1). 

• Bestimmt die DSB irrtümlich den falschen 
Beschwerdegegner als Verantwortlichen, 
ist der Bescheid ersatzlos zu beheben (BVwG 

20.09.2024, W214 2262861-1). 

 

Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Wien 29.02.2024, VGW-
001/049/14641/2023 

Handelsstatistik, UID-Nummer, Art 6 
Abs 1 lit e DSGVO 

• Ein Unternehmen erhielt mehrere Strafver-

fügungen und Straferkenntnisse von der Be-
zirkshauptmannschaft (BH), weil es trotz 
Aufforderung unterließ, die nach dem Han-
delsstatistischen Gesetz (HStG) erforderli-
chen Daten der Statistik Austria zu übermit-
teln. Das Unternehmen sei am EU-
Warenverkehr beteiligt und sei daher ua zur 

Bekanntgabe der UID-Nummern ihrer Han-
delspartner verpflichtet. Der Geschäftsführer 
des Unternehmens erhob Einspruch und Be-
scheidbeschwerde beim zuständigen LVwG, 
welches die anhängigen Straferkenntnisse 
mangels örtlicher Zuständigkeit der BH 

behob. Daraufhin wurde die Sache dem Ma-

gistrat der Stadt Wien abgetreten und es 
ergingen erneut Straferkenntnisse, gegen 
die der Geschäftsführer Bescheidbeschwerde 
an das LVwG Wien erhob. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065&qid=1729536077083
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W290+2242336-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=208c7fcf-e948-44fb-b120-df9b78c4fc73&Dokumentnummer=BVWGT_20240902_W290_2242336_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2271471-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7fb50546-11c3-44ed-8674-4e1708d74d20&Dokumentnummer=BVWGT_20240912_W252_2271471_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2271471-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7fb50546-11c3-44ed-8674-4e1708d74d20&Dokumentnummer=BVWGT_20240912_W252_2271471_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2262861-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3af65020-4855-4ec6-a19b-c8f1406d62d8&Dokumentnummer=BVWGT_20240920_W214_2262861_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2262861-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=3af65020-4855-4ec6-a19b-c8f1406d62d8&Dokumentnummer=BVWGT_20240920_W214_2262861_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c7a882ed-832b-478a-9d93-8d746fd8e449&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-001%2f049%2f14641%2f2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20240229_VGW_001_049_14641_2023_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c7a882ed-832b-478a-9d93-8d746fd8e449&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-001%2f049%2f14641%2f2023&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20240229_VGW_001_049_14641_2023_00
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Das LVwG hat erwogen: Die örtliche Zustän-
digkeit des Magistrats der Stadt Wien ergibt 

sich aus dem Sitz der Statistik Austria als 
auskunftbegehrende Stelle nach dem HStG. 
Gemäß § 1 Abs 1 HStG müssen Waren, die 

innerhalb der EU verbracht werden, und Wa-
ren, die über die Zollgrenze der EU ein- und 
ausgeführt werden, für die Zwecke der amt-
lichen Handelsstatistik angemeldet wer-
den. Unter die bekanntzugebenden Daten 
fällt gemäß § 4 HStG und Art 13 der VO 

2019/2152 auch die UID-Nummer des 
Handelspartners. Das Vorbringen, dass die 
Bekanntgabe der UID-Nummern mit einem 
unverhältnismäßigen administrativen Auf-
wand verbunden sei, ist nicht glaubhaft, weil 
das Unternehmen nicht von unwesentlicher 

Größe ist und auch international in Drittstaa-

ten tätig ist. Ein Unternehmen dieser Größe 
wird zwangsläufig über einen entsprechen-
den Verwaltungsapparat verfügen, dem die-
ser Aufwand zumutbar ist. Das Argument 
des Datenschutzes greift nicht, weil es sich 
bei den UID-Nummern zwar um personen-
bezogene Daten handelt, jedoch im HStG 

und in der VO 2019/2152 mehrere Rechts-
grundlagen iSd Art 6 Abs 1 lit e DSGVO 
vorliegen. Auch kann das Unternehmen in 
keinem subjektiven Recht verletzt sein, 
weil es sich bei den UID-Nummern um die 
Daten seiner Handelspartner handelt. Das 

Vorbringen, die UID-Nummern aus Sorge 
vor einem etwaigen Data Breach bei der 
Statistik Austria oder der Eurostat nicht 
weitergeleitet zu haben, reicht nicht aus. Ein 
Data Breach kann nie zu 100% ausgeschlos-
sen werden und die Statistik Austria unter-
liegt im Rahmen ihrer Tätigkeit dem Statis-

tikgeheimnis nach § 17 Bundesstatistikge-
setz und somit strengen Zweckbindungen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten. Das Unternehmen hat somit durch 
Unterlassung der Bekanntgabe der erforder-
lichen Daten eine Verwaltungsübertretung 
begangen und es war eine Geldstrafe zu ver-

hängen. 

 

Leitlinien 

EDSA Leitlinien 2/2023 über den technischen 

Anwendungsbereich von Art 5 Abs 3 der ePri-
vacyRL2 (2024) 

• Der EDSA veröffentlichte Leitlinien, um den 
technischen Anwendungsbereich der 
Art 5 Abs 3 ePrivacy-Richtlinie (ePri-
vacyRL) durch Aufzählung von Beispielen nä-

her zu bestimmen. Die Leitlinien sind eine 
Ergänzung zur Stellungnahme 9/2014 der 
Art 29 Datenschutzgruppe (WP 224), in der 

die Anwendbarkeit von Art 5 Abs 3 ePri-
vacyRL auf den virtuellen Fingerabdruck er-
örtert wurde (device fingerprinting). 

Ziel der ePrivacyRL ist es, die Privatsphäre 

der Nutzer zu schützen. Art 5 Abs 3 ePri-
vacyRL ist anwendbar, wenn (i) 

Informationen (diese müssen keinen Per-
sonenbezug aufweisen) (ii) auf einem End-

gerät eines Nutzers oder Teilnehmers (iii) 
gespeichert oder von diesem abgerufen 
werden. 

Ein Gerät wird als Endgerät definiert, wenn 
es direkt oder indirekt mit der Schnitt-
stelle eines öffentlichen Telekommunika-
tionsnetzes verbunden ist, um Informati-
onen zu senden, zu verarbeiten oder zu 
empfangen. Bei der Speicherung und dem 

Abrufen handelt es sich um getrennte Vor-
gänge, diese müssen nicht in derselben 
Kommunikation stattfinden. Gespeicherte 
Informationen sind Informationen, die 
schon am Endgerät vorhanden sind. Dabei 

kommt es auf die Art und die Quelle der In-
formation nicht an. 

Anwendungsfälle von Art 5 Abs 3 ePrivacyRL 
sind etwa URL- und Pixel-Tracking, weil 
dafür Informationen vom Endgerät abge-
rufen werden. Auch fallen lokal auf dem End-
gerät verarbeitete und generierte Daten in 
den Anwendungsbereich der ePrivacyRL, 
wenn durch eine installierte API (Program-

mierschnittstelle) bereits gespeicherte In-
formationen einem Dritten zugesandt 
werden. 

Tracking durch IP-Adressen, die an Provi-
der gesendet werden, fallen in den Anwen-

dungsbereich der ePrivacyRL, wenn die IP-

Adresse von einem Endgerät stammt. 
Kann der Empfänger nachweisen, dass es 
sich bei den Daten um keine Endnutzerdaten 
handelt, ist die Datenübermittlung vom An-
wendungsbereich der ePrivacyRL jedoch 
ausgenommen. 

Datenverbindungen von IoT-Geräten 

(Internet of Things; zB Smartwatches, intel-
ligente Türschlösser, virtuelle Assistenten) 
fallen in den Anwendungsbereich der ePri-
vacyRL, wenn diese Geräte direkt oder indi-
rekt Zugang zu einem öffentlichen Kom-
munikationsnetzwerk haben und Infor-

mationen senden. 

Unique Identifier (UID/eindeutige Identifi-
zierungsnummer) fallen in den Anwendungs-
bereich der ePrivacyRL, wenn über einen 
Browser die Aufforderung an das Endge-
rät gesendet wird, die UID zu übermitteln. 

 

EU-Rechtsakte 

• Am 18.10.2024 wurde die Durchführungs-
verordnung (EU) 2024/2690 zur Richtlinie 
(EU) 2022/2555 (NIS-2-Richtlinie) veröf-

fentlicht. Mit dieser DurchführungsVO wer-
den technische und methodische Anforde-

rungen für Risikomanagementmaßnah-
men im Bereich der Cybersicherheit für 
folgende Anbieter/Betreiber und Dienstleis-
ter festgelegt: DNS-Diensteanbieter, TLD-
Namenregister, Cloud-Computing-Dienst-

leister, Anbieter von 

https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-10/edpb_guidelines_202302_technical_scope_art_53_eprivacydirective_v2_en_0.pdf
https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-10/edpb_guidelines_202302_technical_scope_art_53_eprivacydirective_v2_en_0.pdf
https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-10/edpb_guidelines_202302_technical_scope_art_53_eprivacydirective_v2_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp224_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402690
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402690
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/deu
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/deu
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Rechenzentrumsdiensten, Betreiber von In-
haltszustellnetzen, Anbieter von verwalteten 

Diensten, Anbieter von verwalteten Sicher-
heitsdiensten, Anbieter von Online-Markt-
plätzen, Online-Suchmaschinen und Plattfor-

men für Dienste sozialer Netzwerke und Ver-
trauensdiensteanbieter.  
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 20.09.2024, 6Ob221/23b (Google-Bewer-
tungen, Zuständigkeit, Herkunftslandprinzip, 
Rollenverteilung, Datentransfer in die USA) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 01.10.2024, I406 2297556-1 (ORF-
Beitrag) 

BVwG 30.09.2024, W258 2262547-1; W258 

2262750-1 ua (COVID-
Impferinnerungsschreiben, Aussetzung) 

BVwG 23.09.2024, W274 2293407-1, 

30.09.2024, W274 2290131-1 (Exzess, Ausset-
zung) 

BVwG 30.09.2024, W211 2271492-1 (Zurück-
ziehung der Datenschutzbeschwerde) 

• Rechtsakte 

3. Novelle zur AutomatFahrV 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
43/2024 vom 30.10.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des OGH 

OGH 20.09.2024, 6Ob221/23b 

Google-Bewertungen, Zuständigkeit, Her-

kunftslandprinzip, Rollenverteilung, Da-
tentransfer in die USA 

• Über den Dienst "Google My Business" wer-
den öffentlich zugängliche Informationen 
und Nutzerbewertungen über lokale Unter-
nehmen veröffentlicht. Solche Profile können 

von Unternehmen selbst erstellt oder auto-
matisch auf Grundlage öffentlich verfügbarer 
Daten generiert werden. 

Eine Fachärztin erhob Klage gegen eine nach 

irischem Recht gegründete Gesellschaft 
(Google Ireland), die Google-Dienste in Eu-
ropa anbietet und in Österreich die Domain 

www.google.at betreibt. Das Profil der Fach-
ärztin auf "Google My Business" enthielt ihre 
Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Lichtbilder 
der Ordination sowie Sternebewertungen 
und Rezensionen. In mehreren 1-Stern-Be-
wertungen wurden insb die langen Wartezei-

ten kritisiert. Die auf Google veröffentlichten 
Daten der Fachärztin (abseits der Bewertun-
gen und Rezensionen) wurden von ihr selbst 
auf ihrer Homepage veröffentlicht und waren 
auch über eine Seite der zuständigen Lan-

des-Ärztekammer abrufbar. 

Die Fachärztin forderte die Löschung der Re-

zensionen und Bewertungen und eine Unter-
lassung zukünftiger Rezensionen ohne ihre 
Zustimmung (Art 17 DSGVO). Zudem ver-
langte sie Schadenersatz iHv 5.000 EUR. 

Nach Ansicht der Fachärztin enthielten einige 
Rezensionen grob kreditschädigende und 
unrichtige Aussagen, was ihr allgemeines 

Persönlichkeitsrecht gemäß § 16 iVm § 1330 
ABGB beeinträchtigte. Die Fachärztin sah 
auch das Schutzniveau ihrer Daten als ge-
fährdet, weil ihre Daten konzernintern an die 
Muttergesellschaft in den USA übermittelt 

wurden. Nach ihrer Ansicht boten die einge-

setzten Standardvertragsklauseln keinen 
gleichwertigen Schutz, weil diese als privat-
rechtliche Verträge die US-Behörden nicht 
binden konnten und somit ein DSGVO-
konformer Schutz nicht gewährleistet war. 

Das Erst- und das Berufungsgericht wiesen 
die Klage ab. Der OGH gab der Revision der 

Fachärztin Folge, behob die Entscheidungen 
der Vorinstanzen und verwies die Rechtssa-
che zur neuerlichen Entscheidung an das 
Erstgericht zurück. 

Der OGH hat erwogen: Gemäß § 48 IPRG ist 
österreichisches Recht anzuwenden, weil 

sich die Wirkung der Verbreitung der Äuße-

rungen vornehmlich im Inland entfaltet, in 
dem auch das Zentrum der sozialen Interak-
tion der Fachärztin liegt. Da Google Ireland 
ihren Sitz jedoch in einem anderen EWR-
Mitgliedstaat hat und im koordinierten 

Bereich gemäß § 3 Z 8 ECG tätig ist, ist das 
Herkunftslandprinzip nach § 20 ECG re-

levant. Die rechtlichen Anforderungen für 
Diensteanbieter, die in einem Mitgliedstaat 
niedergelassen sind, sind nach dem Recht 

des Niederlassungsstaats zu beurteilen. 
Eine Ausnahme vom Herkunftslandprinzip 
nach den §§ 21 f ECG ist nicht ersichtlich, 
zumal die Rezensionen und Bewertungen, 
deren Unterlassung und Löschung die Fach-
ärztin begehrt, nicht als die Würde eines ein-

zelnen Menschen antastend zu qualifizieren 
sind. § 20 Abs 1 ECG enthält für Eingriffe in 
das (allgemeine) Persönlichkeitsrecht eine 
Sachnormverweisung auf die materiellen 
Rechtsvorschriften des Niederlassungs-
staats. Demnach ist das Recht des Staats 

maßgeblich, in dem der Dienstleister iSd 

ECG seinen Sitz hat (daher irisches Sach-
recht). 

Auf eine fehlende Zustimmung der Fach-
ärztin, sich bewerten zu lassen, kommt es 
nicht an, weil sich Google Ireland zu Recht 
auf Art 6 Abs 1 lit f DSGVO stützt. Anläss-
lich der Verarbeitung wird ein berechtigtes 

Interesse wahrgenommen. Dieses Interesse 
besteht in der Information der Öffentlich-
keit über ärztliche Leistungen sowie in ei-
nem Einblick in persönliche Erfahrungen und 
subjektive Einschätzungen, die der jeweilige 
Nutzer bei seiner eigenen Arztwahl berück-

sichtigen kann. 

Google Ireland ist als Verantwortliche iSd 
Art 4 Z 7 DSGVO zu qualifizieren. Durch ih-
ren Dienst "Google My Business" erstellt und 
verwaltet sie Unternehmensprofile. Sie be-
einflusst so den Zweck und die Mittel der 
Verarbeitung, weil sie die Kategorien der In-

formationen und die Verknüpfung der Rezen-
sionen und Bewertungen mit Unterneh-
mensprofilen vorgibt. 

Die zentrale datenschutzrechtliche Proble-
matik liegt in der Frage, was unter "Über-
mittlung an ein Drittland" zu verstehen 
ist. Um den durch die DSGVO innerhalb der 

EU gewährten Schutz des Einzelnen nicht zu 
untergraben, sind Übermittlungen personen-
bezogener Daten "an ein Drittland" nur unter 
bestimmten Voraussetzungen zulässig 
(Art 44 DSGVO). Dabei geht es im Wesentli-
chen um die Einhaltung eines angemessenen 

Schutzniveaus, welches Erfordernis sich 
nach der Rechtsprechung des EuGH direkt 
aus der EU-Grundrechte-Charta ergibt. So-
lange ein mit einem Drittland (hier den USA) 
geschlossenes Abkommen bestand oder be-
steht, zu dem ein (aufrechter) Angemessen-
heitsbeschluss iSd Art 45 Abs 1 DSGVO vor-

liegt, bedarf es für die Übermittlung keiner 

besonderen Genehmigung. Ohne einen sol-
chen Angemessenheitsbeschluss (Art 45 
Abs 3 DSGVO) dürfen nach Art 46 Abs 1 
DSGVO personenbezogene Daten an ein 
Drittland nur übermittelt werden, sofern der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=24.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d1ab553a-beb9-4c31-a261-9464854680f2&Dokumentnummer=JJT_20240920_OGH0002_0060OB00221_23B0000_000
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geeignete Garantien vorgesehen hat und so-
fern den betroffenen Personen durchsetz-

bare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur 
Verfügung stehen. 

Kernargument der Revision für die Unzuläs-

sigkeit der Übermittlung der Daten in die 
USA als Drittland ist die Aufhebung des An-
gemessenheitsbeschlusses zum Privacy 
Shield-Abkommen durch den EuGH. Nach-
dem der US-Präsident den "Executive Or-
der on Enhancing Safeguards for United 

States Signals Intelligence Activites" er-
lassen hat, wurde jedoch mit dem "EU-U.S. 
Data Privacy Framework" ein neuer Ange-
messenheitsbeschluss gefasst. Seither ist 
der Datentransfer (hinsichtlich der zer-

tifizierten Empfänger) wieder "ohne be-
sondere Genehmigung" zulässig. 

Nicht zweifelsfrei geklärt ist aber, wel-
che Vorgänge unter "Übermittlung" iSd 
Art 44 ff DSGVO überhaupt zu verstehen 
sind. 

Auch nicht eindeutig geklärt ist, ob die 
Aufhebung des Angemessenheitsbe-
schlusses auf bereits zuvor erfolgte Daten-

übermittlungen zurückwirkt und somit das 
(Weiter-)Anzeigen (oder die Speicherung) 
von Bewertungen, die bereits zuvor "über-
mittelt" wurden, als unzulässige Übermitt-
lungen nach Art 44 DSGVO anzusehen sind. 

Ist eine Rückwirkung nicht völlig auszu-

schließen, scheint auch die Frage einer etwa-
igen Sanierung durch einen nachfolgenden 
Angemessenheitsbeschluss offen. 

Letztlich kann auch die Kategorie der 
übermittelten Daten in Betracht zu ziehen 
sein. Bei den Profildaten handelt es sich um 
allgemein verfügbare personenbezogene Da-

ten der Fachärztin. Werden die Profildaten 
nicht bloß reproduziert, sondern mit einem 
neuen Element verknüpft (der Bewertung), 
werden damit "neue" personenbezogene Da-
ten (unter Einschluss der Profildaten) er-
zeugt. Allerdings könnte das Verlangen der 

Löschung der gesamten Daten als "über-

schießend" angesehen werden. 

Nicht zuletzt ist auch zu hinterfragen, ob – 
soweit von einer unzulässigen Übermittlung 
in ein Drittland nach Art 44 DSGVO auszuge-
hen sein sollte – aus einem solchen Verstoß 
das Recht des Betroffenen auf Löschung sei-

ner Daten nach Art 17 DSGVO resultiert, zu-
mal es einer Verletzung eines dem Betroffe-
nen eingeräumten subjektiven, individuellen 
Rechts bedarf. Es erscheint fraglich, ob die 
Fachärztin den Anspruch auf Löschung al-
ler Bewertungen (bzw überhaupt all ihrer 
Daten) als verhältnismäßige Konse-

quenz auf Art 17 Abs 1 lit d DSGVO stüt-

zen kann. 

 

 

 

Rechtsprechung des BVwG 

Aus der Rechtsprechung des BVwG: 

• Durch das ORF-Beitrags-Gesetz 2024 
(OBG) ist kein unzulässiger und unverhält-

nismäßiger Eingriff in das Grundrecht auf 
Datenschutz zu erblicken. Die Verarbeitung 
bestimmter personenbezogener Daten zum 
Zwecke der Erhebung des ORF-Beitrags 
sowie der Ermittlung der Beitragsschuldner 
und zur Prüfung, ob eine Befreiung vorliegt, 
ist notwendig. Die Regelungen des mit "Da-

tenübermittlung" titulierten § 13 OBG er-
scheinen sachgerecht und sind auf das not-
wendige bzw verhältnismäßige Maß be-
schränkt (BVwG 01.10.2024, I406 2297556-
1). 

• Ein Verfahren kann nach § 34 VwGVG aus-

gesetzt werden, wenn bei einem Verwal-
tungsgericht in einer erheblichen Zahl von 
anhängigen oder zu erwartenden Verfahren 
eine Rechtsfrage zu lösen ist, die gleich-
zeitig in einem anhängigen Verfahren vor 
dem VwGH behandelt wird. Die Aussetzung 

dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Ver-
waltungsgerichts bei einer großen Zahl 
gleichgelagerter Beschwerden zu gewähr-
leisten, indem auf einen beim VwGH anhän-
gigen "leading case" gewartet und so des-
sen Rechtsansicht eingeholt werden kann. 
Beim Bundesverwaltungsgericht sind zum 

Themenkomplex "Impferinnerungs-
schreiben" über 750 Bescheidbeschwer-
den anhängig. Damit liegen die Vorausset-
zungen für die Aussetzung des Verfahrens 
vor (BVwG 30.09.2024, W258 2262547-1; 
W258 2262750-1 ua) 

• Ein Verfahren kann bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung einer Vorfrage, die als Haupt-
frage von anderen Verwaltungsbehörden 
oder Gerichten zu entscheiden wäre, ausge-
setzt werden, wenn die Vorfrage schon den 
Gegenstand eines beim für die Hauptfrage 

zuständigen Gericht anhängigen Verfahrens 
bildet. Eine Hauptfrage in diesem Sinn kann 

auch eine Vorlagefrage eines beim EuGH an-
hängigen Vorabentscheidungsverfahrens 
sein. Der VwGH ersuchte den EuGH um Vor-
abentscheidung zur Auslegung des Begriffs 
"exzessiv" iSd Art 57 Abs 4 DSGVO. Da diese 

Frage auch im vorliegenden Verfahren prä-
judiziell ist, wird das Beschwerdeverfahren 
bis zur Entscheidung des EuGH ausgesetzt 
(BVwG 23.09.2024, W274 2293407-1; 
30.09.2024, W274 2290131-1). 

• Die Zurückziehung der Datenschutzbe-

schwerde bewirkt den Wegfall der Zustän-
digkeit der DSB zur Erlassung des Erstbe-
scheides und damit (nachträglich) dessen 

Rechtswidrigkeit. Der Erstbescheid ist da-
her durch das BVwG (ersatzlos) aufzuheben. 
Bei dieser Art der Entscheidung handelt es 

sich um eine negative Sachentscheidung, 
womit auch das Beschwerdeverfahren erle-
digt wird. Eine darüberhinausgehende 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=I406+2297556-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=09feaae6-40d8-40ae-9352-6ad72b1355a7&Dokumentnummer=BVWGT_20241001_I406_2297556_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=I406+2297556-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=09feaae6-40d8-40ae-9352-6ad72b1355a7&Dokumentnummer=BVWGT_20241001_I406_2297556_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=e4210f9f-81e3-4428-9119-d68050fbb0e2&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=30.09.2024&BisDatum=30.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240930_W258_2262547_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=e4210f9f-81e3-4428-9119-d68050fbb0e2&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=30.09.2024&BisDatum=30.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240930_W258_2262750_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2293407-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e1e75f25-8160-48ab-8370-bf296000dd0b&Dokumentnummer=BVWGT_20240923_W274_2293407_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2290131-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=fbb7c6de-e533-4aaa-b354-d214f478ef9e&Dokumentnummer=BVWGT_20240930_W274_2290131_1_00
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Einstellung des Beschwerdeverfahrens erüb-
rigt sich daher (BVwG 30.09.2024, 

W211 2271492-1). 
 
Rechtsakte 

• Am 23.10.2024 ist die 3. Novelle zur Auto-
matFahrV, BGBl II 2024/287, kundgemacht 
worden. Die Verordnung enthält Regelungen 
zum automatisierten Fahrzeug zur Personen-
beförderung sowie zum automatisierten Ab-
sicherungsfahrzeug. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2271492-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=99656959-c1be-4cf1-bf96-431073b98c30&Dokumentnummer=BVWGT_20240930_W211_2271492_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2271492-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=99656959-c1be-4cf1-bf96-431073b98c30&Dokumentnummer=BVWGT_20240930_W211_2271492_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/287/20241023?ResultFunctionToken=c36e7464-dfcf-4957-937b-055441c73a9c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=


 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willkommen zu unserem wöchentlichen 

Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-
chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-

sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-
sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 

 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 30.09.2024, Ro 2022/04/0033 (Lö-

schungsersuchen, Klaglosstellung, kein Kosten-
zuspruch) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 08.10.2024, 14Os26/24s (Amtsgeheimnis, 

Amtsmissbrauch, Strafverfolgung) 

OGH 22.10.2024, 4Ob109/24v (Schadenersatz) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 19.09.2024, W287 2248365-1 (Aus-
kunftspflichtG, Meinungsäußerungsfreiheit) 

BVwG 25.09.2024, W108 2287986-1 (Präklu-

sion, Haushaltsausnahme, Forderungsbetrei-
bung) 

BVwG 25.09.2024, W108 2284790-1 (materi-
elle Wahrheit, Zurückverweisung) 

BVwG 25.09.2024, W108 2274176-1 (materi-
elle Wahrheit, Zurückverweisung) 

BVwG 16.09.2024, W137 2293092-1 (Sozial-

versicherung, AMS, rechtliche Verpflichtung) 

BVwG 15.10.2024, W254 2291347-1 (War-
nung) 

BVwG 23.09.2024, W274 2266396-1 (Anliegen 

rechtspolitischer Art, berufsmäßige Parteienver-
treter) 

BVwG 04.10.2024, W274 2291590-1 (Säumnis-

beschwerde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 02.10.2024, W287 2273330-1 (Betrof-
fenheit, Mitwirkungspflicht) 

BVwG 20.09.2024, W214 2291552-1 (Präklu-

sion) 

BVwG 20.09.2024, W214 2291834-1 (Negativ-

auskunft) 

BVwG 23.09.2024, W274 2294608-1 (Exzess, 
Aussetzung) 

BVwG 03.10.2024, W258 2262116-1 (Be-

schwerdegegner) 

BVwG 04.10.2024, W211 2272474-1 (Zurück-

ziehung der Datenschutzbeschwerde) 

BVwG 15.10.2024, W176 2234682-1 (Berichti-
gungsbeschluss) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Wien 18.10.2024, VGW-
123/095/6508/2024 (Vergaberecht, daten-
schutzrechtliche Bedenken) 

• Rechtsprechung der BDB 

BDB 04.03.2024, 2022-0.711.297 (Amtsmiss-
brauch, Befangenheit) 

• EU-Rechtsakte 

DurchführungsVO 2024/2835 zum DSA 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
44/2024 vom 06.11.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VwGH 

Aus der Rechtsprechung des VwGH: 

• Ein Betroffener wird klaglos gestellt, wenn 
seinem Löschungsersuchen entsprochen 

wird. Eine auf Löschung gerichtete Revision 
ist daher auch dann wegen nachträglichen 
Wegfalls des rechtlichen Interesses als 
gegenstandslos geworden zu erklären, 
wenn die Löschung erst nach Entscheidung 
durch das BVwG erfolgt. Ohne einen unver-
hältnismäßigen Prüfungsaufwand kann in 

solchen Fällen nicht beurteilt werden, wel-
chen Ausgang das Verwaltungsverfahren 

ohne die Gegenstandsloserklärung genom-
men hätte. Daher findet kein Kostenzu-
spruch statt (VwGH 30.09.2024, 
Ro 2022/04/0033). 

 

Rechtsprechung des OGH 

OGH 08.10.2024, 14Os26/24s 

Amtsgeheimnis, Amtsmissbrauch, Straf-

verfolgung 

• Ein Polizeibeamter wurde mutmaßlich be-
stochen, polizeiinterne Informationen preis-
zugeben und Daten aus der zentralen Daten-
anwendung des Bundesministers für Inneres 

(BMI) abzurufen. Er wurde (nicht rechts-
kräftig) schuldig gesprochen, mehrfach seine 
Amtsgewalt missbraucht und das Amts-
geheimnis verletzt zu haben, indem er 
ohne dienstliche Notwendigkeit personenbe-
zogene Daten abrief und weitergab. Da der 

Polizeibeamte seine Bestecher auch über ge-
plante Polizeikontrollen informiert und ihnen 
Fotos von Kollegen gezeigt haben soll, damit 
sie Kontrollen entgehen können, wurde er 
auch (nicht rechtskräftig) schuldig gespro-
chen, den Staat Österreich in seinem Recht 
auf Strafverfolgung geschädigt zu haben. 

Aufgrund von Rechtsfehlern hob der OGH 

den Schuldspruch gegen alle Beteiligten teil-
weise auf und verwies die Sache im Übrigen 
zur neuerlichen Entscheidung und Verhand-
lung an das Erstgericht zurück. 

Der OGH hat erwogen: Es ist zwischen der 
missbräuchlichen Abfrage von Datenban-

ken und der Weitergabe der daraus ge-
wonnenen Informationen zu unterschei-
den. Das Ermitteln der Daten erfüllt den 
Tatbestand des Missbrauchs der Amtsge-
walt, wenn der Beamte ohne dienstliche 
Rechtfertigung handelt und dadurch seine 

Befugnis missbraucht. Bei der Weitergabe 
amtsgeheimer Informationen kommt 
Missbrauch der Amtsgewalt durch Geheim-

nisverrat nur dann in Betracht, wenn der Be-
amte dies aufgrund einer ihn konkret tref-
fenden Pflicht zu unterlassen hat. Ansonsten 
ist die Strafbarkeit einer Informationsweiter-

gabe primär nach § 310 StGB (Verletzung 
des Amtsgeheimnisses) zu prüfen. 

Aus den getroffenen Feststellungen ergibt 
sich, dass die vom Polizeibeamten vorge-

nommenen Abfragen in den Datenbanken ei-
nen Befugnisfehlgebrauch darstellen. Es 
wurde jedoch nicht festgestellt, dass er 

durch die Weitergabe der Informationen eine 
konkrete tatbildliche Befugnis iSd § 302 
StGB (Amtsmissbrauch) wahrgenommen 
oder eine ihn konkret treffende Pflicht ver-
letzt hat. 

Im weiteren Verfahren wird zu beachten 

sein, dass das staatliche Recht auf Strafver-
folgung auf Basis der bisherigen Aktenlage 
als Bezugspunkt des von § 302 StGB ver-
langten Schädigungsvorsatzes nicht in 
Betracht kommt. Eine durch die Datenab-

frage bewirkte Schädigung der Betroffenen 
an deren Recht auf Datenschutz ist zwar 

denkbar, allerdings würde eine allfällige, den 
konkret erfolgten Eingriff umfassende, vorab 
erfolgte Einwilligung einen Rechtfertigungs-
grund darstellen. Für die Weitergabe der 
durch die Datenabfrage gewonnenen Infor-
mationen wäre jedoch die Verletzung des 
Amtsgeheimnisses gemäß § 310 StGB zu 

prüfen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des OGH: 

• Anders als die Produkthaftungs-RL 

85/374/EWG ordnet Art 82 DSGVO aus-

drücklich auch den Ersatz immaterieller 
Schäden an. Der Eintritt eines durch den 
Verstoß entstandenen Schadens ist je-
doch auch dafür erforderlich (OGH 
22.10.2024, 4Ob109/24v). Anm: Aus den 

Überlegungen des OGH könnte zumindest 
implizit abgeleitet werden, dass bloße Angst- 
und Unlustgefühle kein entstandener Scha-
den sind. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 19.09.2024, W287 2248365-1 

AuskunftspflichtG, Meinungsäußerungs-

freiheit 

• Im Zuge einer Demonstration sollen Mitglie-
der einer politischen Gruppierung den am 
Karl-Lueger-Denkmal angebrachten Beton-
schriftzug entfernt haben. Der Journalist ei-
ner Tageszeitung kommunizierte im Rahmen 
seiner Recherche über den Vorfall mit der 

Pressestelle einer Landespolizeidirektion 
("LPD") und ersuchte um Auskunft, ob Er-
mittlungen gegen jene Polizeibeamten statt-
finden würden, die nicht eingeschritten 
seien, als der Betonschriftzug gewaltsam 
entfernt wurde. Die Landespolizeidirektion 

teilte mit, dass eine interne Überprüfung der 

Vorgänge stattgefunden habe. Eine Auskunft 
über den Ausgang dieser internen Überprü-
fung lehnte die LPD mit der Begründung des 
Datenschutzes der involvierten Polizeibe-
amten ab. Gegen den hierüber von der LPD 
ausgestellten Bescheid erhob der Journalist 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2022%2f04%2f0033&VonDatum=&BisDatum=05.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6686ade2-cd1a-4c25-92bf-e6090f340ca8&Dokumentnummer=JWT_2022040033_20240930J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2022%2f04%2f0033&VonDatum=&BisDatum=05.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6686ade2-cd1a-4c25-92bf-e6090f340ca8&Dokumentnummer=JWT_2022040033_20240930J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1b8ff186-61bb-411c-a155-a22987adda28&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=04.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=JJT_20241008_OGH0002_0140OS00026_24S0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9488e6c4-36e4-4909-be6a-5afe4de60da8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=4Ob109%2f24v&VonDatum=&BisDatum=05.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20241022_OGH0002_0040OB00109_24V0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9488e6c4-36e4-4909-be6a-5afe4de60da8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=4Ob109%2f24v&VonDatum=&BisDatum=05.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20241022_OGH0002_0040OB00109_24V0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2248365-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=afb593de-dbcc-4383-b104-eb30f17abaed&Dokumentnummer=BVWGT_20240919_W287_2248365_1_00
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(erfolgreich) Bescheidbeschwerde beim 
BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Grundsätzlich ha-
ben Organe des Bundes über Angelegenhei-
ten ihres Wirkungsbereichs Auskünfte zu er-

teilen, soweit eine gesetzliche Verschwie-
genheitspflicht dem nicht entgegensteht. Als 
solche gesetzliche Verschwiegenheitspflicht 
kommt auch das Recht auf Geheimhaltung 
personenbezogener Daten in Betracht, 
welches jedoch nicht uneingeschränkt gilt. 

Bei einer Auskunft über den Ausgang einer 
internen Überprüfung des Verhaltens zweier 
Polizeibeamter handelt es sich um personen-
bezogene Daten, weil die betroffenen Beam-
ten zumindest für einen gewissen Personen-

kreis identifizierbar sind. Die Reichweite der 
das Auskunftsrecht gegebenenfalls ein-

schränkenden Bestimmungen über die zu-
lässige Verweigerung der Auskunft aus 
Gründen der Verschwiegenheit ist aufgrund 
der im Verfassungsrang stehenden Bestim-
mung des Art 10 EMRK (Recht auf freie 
Meinungsäußerung) verfassungskonform 
auszulegen. Nach der Rechtsprechung des 

EGMR ist das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung dahingehend auszulegen, dass dieses – 
unter bestimmten Voraussetzungen – ein 
Recht auf Zugang zu Informationen mit-
einschließt. Bei der Ermittlung der Reich-
weite dieses Rechts auf Informationszugang 

kommt es nach der Rechtsprechung des 
EGMR darauf an, dass (i) ein Journalist als 
public watchdog (ii) das Informationsersu-
chen als Vorbereitungsschritt für journalisti-
sche Aktivitäten zur Schaffung eines Forums 
einer notwendigen und bedeutenden öffent-
lichen Debatte stellt und (iii) die Offenlegung 

der begehrten Information im großen öffent-
lichen Interesse liegt. 

Der Journalist war im Nachrichtenbereich tä-
tig und erfüllte daher die Rolle eines "social 
watchdogs". Das Karl-Lueger-Denkmal ist 
ein polarisierendes und wiederholt in den 
Medien kontrovers diskutiertes Denkmal, so-

dass ein grundsätzliches Interesse der Allge-
meinheit an der rechtlichen Einordnung des 
dienstlichen Verhaltens von Exekutivbeam-
ten im Rahmen eines Einsatzes besteht. In 
diesem Licht ist die begehrte Auskunft je-
denfalls geeignet, zur Transparenz über die 

Art und Weise der Führung von Amtsge-
schäften beizutragen. Die vom Journalisten 
begehrte Information ist auch notwendig, 
um eine Beurteilung des Einsatzes vorneh-
men und eine Debatte eröffnen zu können. 

Das öffentliche Interesse überwiegt das In-
teresse der involvierten Polizeibeamten an 

der Geheimhaltung ihrer personenbezoge-

nen Daten, ua deshalb, weil Journalisten im 
Umgang mit personenbezogenen Daten an 
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
gebunden sind. 

 
 

BVwG 25.09.2024, W108 2287986-1 

Präklusion, Haushaltsausnahme, Forde-

rungsbetreibung 

• Zwischen einem Ehemann und seiner dama-
ligen Ehefrau war ein Scheidungsverfahren 
anhängig. Im Zuge dessen gab die Ehefrau 
Konto- und Bankdaten an eine dritte Person 
weiter. Diese verarbeitete die Daten in einer 

Excel-Tabelle und übermittele sie wieder an 
die Ehefrau zurück. Inhalt der Excel-Tabelle 
war eine Übersicht über die Ausgaben bzw 
Einnahmen der letzten Jahre auf dem ge-
meinsamen Konto des Ehepaars. Die Ehefrau 
nutzte die erstellte Excel-Tabelle, um die 
Einkommensverhältnisse des Ehemanns im 

Scheidungsverfahren darzulegen. In dieser 

"Datenmanipulation" sah der Ehemann einen 
Versuch, überhöhte Ansprüche geltend zu 
machen, und fühlte sich dadurch in seinem 
Recht auf Geheimhaltung verletzt. Infolge-
dessen erhob er Datenschutzbeschwerde an 
die DSB. 

Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde 
zur behaupteten Weitergabe der Konto- 
und Bankdaten wegen Präklusion zurück. 
Die Tatsache, dass die Ehefrau seine Konto- 
und Bankdaten weitergegeben hatte, war 
dem Ehemann bereits im Jahr 2021 bekannt. 

Er hat damals eine Datenschutzbeschwerde 
gegen die dritte Person eingebracht. Hin-

sichtlich der Datenmanipulation wies die 
DSB die Datenschutzbeschwerde ab, weil der 
Ehemann keinen ausreichenden Beweis für 
eine Manipulation erbrachte und das berech-
tigte Interesse der Ehefrau zur Nutzung der 

Daten im Scheidungsverfahren überwog. 
Daraufhin erhob der Ehemann (erfolglos) 
Bescheidbeschwerde beim BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Gemäß § 24 Abs 4 
DSG erlischt der Anspruch auf Behand-
lung einer Datenschutzbeschwerde, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres ab Kenntnis 

des beschwerenden Ereignisses, jedoch 
spätestens innerhalb von drei Jahren ab 

dem Ereignis, eingebracht wird. Bei den in 
§ 24 DSG genannten Fristen handelt es sich 
um Präklusivfristen, auf die von Amts we-
gen, also bei feststehendem Sachverhalt 

ohne Einwendung, Bedacht genommen wer-
den muss. Es ist nicht ersichtlich, dass die 
Fristen des § 24 DSG das Beschwerderecht 
nach der DSGVO unverhältnismäßig ein-
schränken. Die Verjährung wird auch nicht 
durch ein allfällig noch anhängiges Strafver-
fahren hinausgeschoben. Die Weitergabe der 

Konto- und Bankdaten fand im Jahr 2020 
statt und war dem Ehemann bereits seit 
2021 bekannt. 

Gemäß Art 2 Abs 2 lit c DSGVO findet die 
DSGVO keine Anwendung auf die Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch natür-
liche Personen zur Ausübung ausschließlich 

persönlicher oder familiärer Tätigkeiten. 
Nach der Rsp des OGH ist entscheidend für 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cb778c99-3af4-4c97-a312-43def288988a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=31.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240925_W108_2287986_1_00
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diese Haushaltsausnahme, dass der Da-
tenumgang im privaten Aktionskreis stattfin-

det. Der persönlich-familiäre Bereich wurde 
durch die Vorlage der Daten im Scheidungs-
verfahren vor dem Bezirksgericht jedenfalls 

überschritten, weshalb die Haushaltsaus-
nahme nicht zur Anwendung kommt. 

Nach der Judikatur des VfGH hat ein Ehe-
gatte im Scheidungsprozess kein Recht 
auf Geheimhaltung seiner Einkommens-
daten gegenüber dem anspruchstellenden 

Ehepartner, zumal nach der Judikatur des 
OGH ein Anspruch auf Auskunft und 
Rechnungslegung besteht und daher eine 
Verletzung des (Noch-)Ehemannes in seinem 
Recht auf Geheimhaltung von vornherein 

nicht in Betracht kommt. 

Selbst wenn man jedoch von einem Recht 

auf Geheimhaltung der Einkommensdaten 
des Ehemanns ausgeht, überwiegt das be-
rechtigte Interesse der Ehefrau an de-
ren Verarbeitung. Der EuGH hat bereits er-
kannt, dass die ordnungsgemäße Forde-
rungsbetreibung ein berechtigtes Inte-
resse (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) sein kann. 

Weiters sind gemäß § 76 Abs 1 ZPO in jedem 
Schriftsatz die tatsächlichen Verhältnisse, 
durch welche die gestellten Anträge begrün-
det werden, darzustellen. Wenn es eines Be-
weises oder einer Glaubhaftmachung dieser 

Anführungen bedarf, sind auch die Beweis-

mittel im Einzelnen zu bezeichnen. Die Vor-
lage der Excel-Tabelle war im Scheidungs-
verfahren jedenfalls als Beweismittel ge-
eignet, zumal die Ermittlung der nötigen 
Beweismittel und deren Anbieten grundsätz-
lich den Verfahrensparteien obliegt. Folglich 
ist es jedenfalls auch zulässig, etwa die In-

formationen aus Kontoauszügen in einer Ta-
belle zusammenzufassen. 

Es kommt auch nicht darauf an, ob sich ex 
post herausstellt, dass die Datenverarbei-
tung im Prozess nicht zum Erfolg gereicht 
hat, sondern lediglich darauf, ob die vorge-

legten Unterlagen ex ante denkmöglich 

als Beweismittel geeignet waren. Die 
Excel-Tabelle wurde von der erkennenden 
Richterin zum Verfahrensakt genommen, 
was die grundsätzliche Geeignetheit als Be-
weismittel bestätigt. 

 

BVwG 25.09.2024, W108 2284790-1 

Materielle Wahrheit, Zurückverweisung 

• Der Nachbar eines Cafés erhob Datenschutz-

beschwerde bei der DSB und brachte dabei 
vor, dass ein Gast des Cafés ihn widerrecht-
lich gefilmt und fotografiert. Er legte auch 

eine Filmaufnahme vor, die dies beweisen 
sollte, weil der Gast darauf selbst zugibt, ihn 

minutenlang gefilmt zu haben. Auch ist zu 
sehen und zu hören, wie der Gast laufend 
seine Handy-Aufzeichnung kommentiert. 
Der Gast brachte vor, dass er das Handy in 
der Zwischenzeit gewechselt hat und keine 

Bilder oder Videos des Nachbarn mehr ge-
speichert hat. Das BVwG gab der Bescheid-

beschwerde des Nachbarn statt, hob den Be-
scheid auf und verwies die Sache zur neuer-
lichen Entscheidung an die DSB zurück. 

Das BVwG hat erwogen: Ob eine Videoauf-
nahme/Bildaufnahme angefertigt wurde, 
ist grundsätzlich strittig. Dennoch hat die 
DSB zu dieser zentralen Tatfrage ihr Ermitt-
lungsverfahren auf die Einholung von schrift-
lichen Stellungnahmen beschränkt. Die DSB 

unterließ es, auf die vom Nachbarn vorgeleg-
ten Beweismittel einzugehen und somit die 
Durchführung der erforderlichen Ermittlun-
gen, ob eine Aufnahme stattgefunden hat. 

Im Interesse der Erforschung der materiel-

len Wahrheit wäre es zumindest erforder-
lich gewesen, die Parteien förmlich nieder-

schriftlich einzuvernehmen. Es handelt sich 
dabei auch um einen rechtserheblichen Ver-
fahrensmangel, weil nicht auszuschließen 
ist, dass die DSB bei dessen Vermeidung zu 
einem anderen Bescheid hätte kommen kön-
nen. Der für eine Entscheidung in der Sache 
erforderliche Sachverhalt steht daher nicht 

fest. Eine Zurückverweisung der Sache zur 
Durchführung notwendiger Ermittlungen ge-
mäß § 28 Abs 3 zweiter Satz VwGVG kommt 
bei gravierenden Ermittlungslücken in 
Betracht, insbesondere dann, wenn die DSB 

jegliche erforderliche Ermittlungstätigkeit 

unterlassen hat, wenn sie zur Ermittlung des 
maßgebenden Sachverhalts lediglich völlig 
ungeeignete Ermittlungsschritte gesetzt 
oder bloß ansatzweise ermittelt hat. 

 

BVwG 25.09.2024, W108 2274176-1 

Materielle Wahrheit, Zurückverweisung 

• Eine Arbeitsinspektorin führte eine unange-

meldete Besichtigung in der Praxis eines Arz-
tes durch. Da der Arzt nicht an einem direk-
ten Gespräch interessiert war, gab die Ordi-
nationsassistentin der Arbeitsinspektorin die 

notwendigen Auskünfte und legte die erfor-
derlichen Unterlagen vor. Im Zuge der Be-
sichtigung stellte die Arbeitsinspektorin fest, 

dass Vorschriften zum Arbeitsschutz nicht 
eingehalten wurden. Auf Nachfrage gab die 
Ordinationsassistentin eine E-Mail-Adresse 
als Kontaktadresse für die Ordination be-
kannt, an welche in Folge das Besichtigungs-
ergebnis übermittelt wurde. 

Daraufhin erhob der Arzt eine Datenschutz-

beschwerde, weil er sich in seinem Recht auf 
Geheimhaltung gemäß § 1 DSG verletzt sah. 
Die E-Mail-Adresse sei nicht die offizielle 
Kontaktadresse der Praxis und es sei ausge-
schlossen, dass seine Ordinationsassistentin 

diese angegeben habe. Das Arbeitsinspekto-

rat führte aus, dass es vom Arzt bereits zu-
vor im Rahmen einer Meldung gemäß § 3 
Mutterschutzgesetz für die Praxis des Arztes 
eine E-Mail von eben dieser Adresse erhalten 
hatte, weshalb davon ausgegangen werden 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2284790-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2410e3ce-793c-4004-8e5a-a44d99ce67e2&Dokumentnummer=BVWGT_20240925_W108_2284790_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2274176-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5e9da1b2-ecc8-4b0a-9c57-4e4b7c71e114&Dokumentnummer=BVWGT_20240925_W108_2274176_1_00
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konnte, dass die von der Ordinationsassis-
tentin bekanntgegebene E-Mail-Adresse die 

offizielle Kontaktadresse der Praxis sei. Die 
DSB hat der Datenschutzbeschwerde teil-
weise stattgegeben und festgestellt, dass 

das Arbeitsinspektorat durch die Übermitt-
lung des Besichtigungsergebnisses an diese 
E-Mail-Adresse die Daten des Arztes un-
rechtmäßig an einen Dritten offengelegt und 
ihn damit in seinem Recht auf Geheimhal-
tung verletzt hat. Das Arbeitsinspektorat er-

hob eine (erfolgreiche) Bescheidbeschwerde 
aufgrund eines sekundären Feststellung-
mangels beim BVwG und erreichte die Auf-
hebung des Bescheides und die Zurückver-
weisung an die DSB. 

Das BVwG hat erwogen: Die Entscheidung 
der DSB, dass eine Verletzung des § 1 DSG 

objektiv zu beurteilen ist und das Vorliegen 
eines individuellen Verschuldens irrelevant 
ist, ist grundsätzlich richtig. Jedoch ist die 
Frage, wie die Arbeitsinspektorin zur E-Mail-
Adresse gekommen ist und diese verwendet 
hat, für die Beurteilung des Vorliegens einer 
Verletzung des § 1 DSG maßgebend. Bei 

Vorliegen einer Zustimmung in die Verarbei-
tung personenbezogener Daten ist eine Be-
schränkung des Anspruchs auf Geheimhal-
tung zulässig. Daher ist auf Tatsachenebene 
zu klären, ob der Arzt bzw seine Mitarbeiterin 
der Arbeitsinspektorin die E-Mail-Adresse 

zwecks Übermittlung des Besichtigungser-
gebnisses bekanntgegeben hat und – beja-
hendenfalls –, ob dadurch eine Zustim-
mung iSd § 1 Abs 2 DSG vorliegt. 

Die DSB hat die Rechtslage verkannt und es 
unterlassen, Feststellungen dazu zu treffen, 
wie das Arbeitsinspektorat an die E-Mail-Ad-

resse gekommen ist. Zudem hat die DSB im 
Ermittlungsverfahren bloß schriftliche Stel-
lungnahmen der Parteien eingeholt, obwohl 
diese widersprechende Behauptungen auf-
gestellt hatten. Die DSB ist als Behörde ver-
pflichtet, von Amts wegen die materielle 
Wahrheit zu erforschen. 

 

BVwG 16.09.2024, W137 2293092-1 

Sozialversicherung, AMS, rechtliche Ver-

pflichtung 

• Ein Sozialversicherungsträger wurde auf-
gefordert, dem AMS bekannt zu geben, 
wann der Versicherte die Voraussetzungen 
für eine frühestmögliche Alterspension so-

wie Korridorpension erfüllt. Der Sozialver-
sicherungsträger kontaktierte daraufhin 
mehrmals den Versicherten, um die beste-
henden Lücken im Versicherungsverlauf zu 
klären. Es erging auch ein Schreiben, in wel-

chem der Versicherte über die Einleitung ei-

nes Feststellungsverfahrens und die Konse-
quenzen bei mangelnder Mitwirkung infor-
miert wurde. Nachdem der Versicherte auf 
keines dieser Schreiben reagierte, teilte der 
Sozialversicherungsträger dem AMS den 

frühestmöglichen Pensionsstichtag mit und 
informierte darüber, dass der Versicherte am 

Verfahren nicht mitgewirkt hat. 

Der Versicherte erhob daraufhin eine Daten-
schutzbeschwerde bei der DSB und behaup-

tete eine Verletzung in seinem Recht auf Ge-
heimhaltung. Nachdem die DSB die Daten-
schutzbeschwerde abwies, brachte der Ver-
sicherte eine (erfolglose) Bescheidbe-
schwerde an das BVwG ein. 

Das BVwG hat erwogen: Jede Verarbeitung 

personenbezogener Daten muss den 
Grundsätzen des Art 5 DSGVO entsprechen 
und rechtmäßig iSd Art 6 DSGVO erfolgen. 
Eine Verarbeitung ist dann rechtmäßig, wenn 
neben den in Art 5 DSGVO geregelten 

Grundsätzen mindestens einer der in Art 6 
Abs 1 DSGVO festgelegten Rechtsgründe 

vorliegt. Eine Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten ist gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO 
rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Er-
füllung einer rechtlichen Verpflichtung er-
forderlich ist, der der Verantwortliche unter-
liegt. § 69 Abs 1 Arbeitslosenversicherungs-
gesetz (AlVG) verpflichtet die Sozialversi-

cherungsträger dazu, die regionalen Ge-
schäftsstellen des AMS bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen. Diese Pflicht um-
fasst unter anderem die Übermittlung von 
Daten über Versicherungszeiten der Arbeit-

nehmer. Der Sozialversicherungsträger hat 

den Versicherten mehrfach kontaktiert, um 
Lücken im Versicherungslauf zu klären, wo-
ran der Versicherte jedoch nicht mitgewirkt 
hat. Der Sozialversicherungsträger musste 
gemäß § 69 Abs 1 AlVG in Erfüllung einer ge-
setzlichen Auskunftspflicht iSd Art 6 Abs 1 
lit c DSGVO die Informationen an das AMS 

übermitteln. Die Mitteilung über die man-
gelnde Mitwirkung durch den Versicherten 
war daher durch § 69 Abs 1 AlVG gedeckt 
und verstößt nicht gegen den Grundsatz 
der Datenminimierung iSd Art 5 Abs 1 lit c 
DSGVO. Die Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten des Versicherten erfolgte daher 

gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO rechtmäßig. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Eine Warnung gemäß Art 58 Abs 1 lit a 

DSGVO kann nur ausgesprochen werden, so-
lange die Verarbeitung lediglich geplant ist 
(beabsichtigte Datenverarbeitung). Eine 
Warnung kann nicht mehr ausgesprochen 
werden, wenn die Verarbeitung bereits 
durchgeführt wird (BVwG 15.10.2024, 

W254 2291347-1). 

• Verfolgt der Beschwerdeführer offenbar ein 
Anliegen allgemein rechtspolitischer Art, 

dann ist die Datenschutzbeschwerde unzu-
lässig. Beim Auslegen der Willenserklärung 
eines berufsmäßigen Parteienvertreters 

(hier ein Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter) ist ein strengerer Maßstab anzulegen als 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2293092-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8c508f9d-3e13-42d7-9cf3-63d98edb8a54&Dokumentnummer=BVWGT_20240916_W137_2293092_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W254+2291347-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=78ff5d5b-f0b6-4a47-b380-5e29d7c2b3bc&Dokumentnummer=BVWGT_20241015_W254_2291347_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W254+2291347-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=78ff5d5b-f0b6-4a47-b380-5e29d7c2b3bc&Dokumentnummer=BVWGT_20241015_W254_2291347_1_00
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für unvertretene Beschwerdeführer (BVwG 
23.09.2024, W274 2266396-1). 

• Richtet sich eine Säumnisbeschwerde 
zwar formal auch gegen den Bescheid über 

die Einstellung des Säumnisbeschwerdever-
fahrens, enthält sie jedoch keine Begrün-
dung, weshalb der Bescheid im Ausgangs-
verfahren die Verwaltungssache nicht zur 
Gänze erledigt haben soll, ist die Säumnis-
beschwerde abzuweisen (BVwG 04.10.2024, 
W274 2291590-1). 

• Eine Verletzung des Rechts auf Geheimhal-
tung kann nur dann vorliegen, wenn tat-
sächlich Daten des Betroffenen verar-
beitet wurden. Den Betroffenen trifft eine 

Mitwirkungspflicht, den Nachweis der 

Verarbeitung zu erbringen (BVwG 
02.10.2024, W287 2273330-1). 

• Gemäß § 24 Abs 4 DSG erlischt der An-
spruch auf Behandlung einer Datenschutzbe-
schwerde, wenn der Betroffene sie nicht bin-
nen eines Jahres, nachdem er Kenntnis 

von dem beschwerenden Ereignis er-
langt hat, einbringt. Nach Ablauf dieser ein-
jährigen subjektiven Präklusivfrist ist 
das Erheben einer Datenschutzbeschwerde 
nicht mehr zulässig, sofern keine "fortge-
setzte Schädigung" gegeben ist (BVwG 
20.09.2024, W214 2291552-1). 

• Das Recht auf Auskunft steht unter keinen 
Voraussetzungen. Es muss insb nicht mit ei-
nem Rechtsschutzinteresse begründet 
werden. Verarbeitet der Verantwortliche 
keine Daten des Betroffenen (mehr), hat er 
innerhalb eines Monats eine Negativaus-

kunft zu erteilen. Eine Negativauskunft setzt 
jedoch voraus, dass der Verantwortliche tat-
sächlich keine Daten des Betroffenen (mehr) 
verarbeitet (BVwG 20.09.2024, 
W214 2291834-1). 

• Ein Verfahren kann bis zur rechtskräftigen 

Entscheidung einer Vorfrage, die als Haupt-
frage von anderen Verwaltungsbehörden 

oder Gerichten zu entscheiden wäre, ausge-
setzt werden, wenn die Vorfrage schon den 
Gegenstand eines beim für die Hauptfrage 
zuständigen Gericht anhängigen Verfahrens 

bildet. Eine Hauptfrage in diesem Sinn kann 
auch eine Vorlagefrage eines beim EuGH an-
hängigen Vorabentscheidungsverfah-
rens sein. Der VwGH ersuchte den EuGH um 
Vorabentscheidung zur Auslegung des Be-
griffs "exzessiv" iSd Art 57 Abs 4 DSGVO. 
Da diese Frage auch im vorliegenden Verfah-

ren präjudiziell ist, wird das Beschwerdever-
fahren bis zur Entscheidung des EuGH aus-
gesetzt (BVwG 23.09.2024, 

W274 2294608-1). 

• Bestimmt die DSB irrtümlich den falschen 

Beschwerdegegner als Verantwortlichen, 
ist der Bescheid ersatzlos zu beheben (BVwG 
03.10.2024, W258 2262116-1). 

• Die Zurückziehung der Datenschutzbe-
schwerde bewirkt den Wegfall der Zustän-

digkeit der DSB zur Erlassung des Erstbe-
scheids und damit dessen Rechtswidrig-

keit. Der Erstbescheid ist daher durch das 
BVwG (ersatzlos) aufzuheben. Bei dieser Art 
der Entscheidung handelt es sich um eine 
negative Sachentscheidung, womit auch 
das Beschwerdeverfahren erledigt wird. Eine 
darüber hinausgehende Einstellung des Be-
schwerdeverfahrens erübrigt sich daher 

(BVwG 04.10.2024, W211 2272474-1). 

• Das BVwG kann jederzeit von Amts wegen 
Schreib- und Rechenfehler oder diesen 
gleichzuhaltende Unrichtigkeiten in seinen 
Entscheidungen berichtigen. Einem Berich-

tigungsbeschluss kommt nur feststel-
lende, nicht jedoch rechtsgestaltende Wir-
kung zu (BVwG 15.10.2024, 
W176 2234682-1). 

 
Rechtsprechung der LVwG 

• Eine Ausschreibung ist aufgrund daten-

schutzrechtlicher Bedenken hinsichtlich 
der Datenerhebung nicht rechtswidrig, wenn 
rechtmäßige Mittel zur Verfügung stehen, 
um die für die Auftragserfüllung erforderli-
chen Daten zu erlangen (LVwG Wien 
18.10.2024, VGW-123/095/6508/2024). 

 

Rechtsprechung der BDB 
BDB 04.03.2024, 2022-0.711.297 

Amtsmissbrauch, Befangenheit 

• Eine Finanzbeamtin griff ohne dienstliche 
Notwendigkeit wiederholt auf Steuerdaten 
von sich selbst, ihren Familienmitgliedern 
und Bekannten zu. Die Zugriffe kamen im 

Rahmen einer Überprüfung von Logfiles der 
Datenbankzugriffe hervor. Die Beamtin 
rechtfertigte die Zugriffe auf die Daten mit 
der Zustimmung der betroffenen Personen. 
Die BDB verhängte aufgrund der Dienst-
pflichtverletzung gemäß § 44 iVm § 47 BDG 

eine Geldbuße in der Höhe von EUR 800 ge-
gen die Beamtin. 

Die BDB hat erwogen: Ein Beamter darf nur 
aus dienstlicher Veranlassung Daten verar-
beiten. Wenn personenbezogene Daten ohne 
dienstliche Rechtfertigung ermittelt werden, 
liegen eine missbräuchliche Datenverar-

beitung und ein Verstoß gegen § 1 DSG 
vor. Der damit verwirklichte Befugnismiss-
brauch löst auch ohne tatsächlichen Scha-
denseintritt bei Schädigungsvorsatz straf-
rechtliche Verantwortlichkeit nach § 302 
Abs 1 StGB (Amtsmissbrauch) aus. 

Eine dienstliche Veranlassung eines Daten-

zugriffes kann bei Vorliegen von Verwandt-
schaft oder Bekanntschaft aufgrund der Be-
fangenheit des Organs nicht gegeben sein. 
Eine Einwilligung kann bei Befangenheit 
auch den Zugriff auf die Daten nicht recht-
fertigen. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2266396-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f667fa2e-7eee-478d-87a1-47fe2ad0576c&Dokumentnummer=BVWGT_20240923_W274_2266396_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2266396-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f667fa2e-7eee-478d-87a1-47fe2ad0576c&Dokumentnummer=BVWGT_20240923_W274_2266396_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2291590-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=af033e51-6ba6-4c8e-b9a0-84454699d74c&Dokumentnummer=BVWGT_20241004_W274_2291590_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2291590-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=af033e51-6ba6-4c8e-b9a0-84454699d74c&Dokumentnummer=BVWGT_20241004_W274_2291590_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2273330-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e50d5046-62a3-4312-b32a-1f423eb83278&Dokumentnummer=BVWGT_20241002_W287_2273330_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2273330-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e50d5046-62a3-4312-b32a-1f423eb83278&Dokumentnummer=BVWGT_20241002_W287_2273330_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2291552-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=24345a6e-b972-4c06-a7c1-a922a8f58a6d&Dokumentnummer=BVWGT_20240920_W214_2291552_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2291552-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=24345a6e-b972-4c06-a7c1-a922a8f58a6d&Dokumentnummer=BVWGT_20240920_W214_2291552_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2291834-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d31e1843-74d6-4f7a-871c-a867035f0c56&Dokumentnummer=BVWGT_20240920_W214_2291834_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2291834-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d31e1843-74d6-4f7a-871c-a867035f0c56&Dokumentnummer=BVWGT_20240920_W214_2291834_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2294608-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d603b1e6-dc31-4c59-91c2-afc70a355bb1&Dokumentnummer=BVWGT_20240923_W274_2294608_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2294608-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d603b1e6-dc31-4c59-91c2-afc70a355bb1&Dokumentnummer=BVWGT_20240923_W274_2294608_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W258+2262116-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=128059ae-4c07-4aea-b3ca-426c38e4db2f&Dokumentnummer=BVWGT_20241003_W258_2262116_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W258+2262116-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=128059ae-4c07-4aea-b3ca-426c38e4db2f&Dokumentnummer=BVWGT_20241003_W258_2262116_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2272474-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cf3eb224-0ead-4098-9960-592deacb6144&Dokumentnummer=BVWGT_20241004_W211_2272474_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6b5f2b23-5e86-4494-990d-1b0de73351df&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2234682-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20241015_W176_2234682_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6b5f2b23-5e86-4494-990d-1b0de73351df&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2234682-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=06.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20241015_W176_2234682_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-123%2f095%2f6508%2f2024&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9e78344a-7cf5-415a-a140-41d5c4753fbf&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20241018_VGW_123_095_6508_2024_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=VGW-123%2f095%2f6508%2f2024&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9e78344a-7cf5-415a-a140-41d5c4753fbf&Dokumentnummer=LVWGT_WI_20241018_VGW_123_095_6508_2024_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2022-0.711.297&VonDatum=&BisDatum=04.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5e0dc3c1-1e9b-4338-a8b2-f081d77a8b5e&Dokumentnummer=DKT_BDB_20240304_2022_0_711_297_00
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Zugriffe eines Beamten auf die eigenen 
Steuerdaten im System sind unrechtmäßig, 

weil damit die Akteneinsicht im Abgabenver-
fahren umgangen wird und auch auf Akten-
teile Einsicht genommen werden kann, die 

sonst von der Einsicht ausgenommen sind. 

Durch eine abgelegte Fachprüfung wird die 
Kenntnis der anwendbaren Gesetze und Er-
lässe vorausgesetzt und von vorsätzlichem 
Verhalten ausgegangen. 

Bei der Schuldbemessung wirken das reu-

mütige Geständnis und die bisherige dis-
ziplinarrechtliche Unbescholtenheit mil-
dernd. Als erschwerend wird die Fortsetzung 
der strafbaren Handlungen über einen mehr-
jährigen Zeitraum gewertet. 

 

EU-Rechtsakte 

• Am 05.11.2024 wurde die "Durchführungs-
verordnung (EU) 2024/2835 der Kommis-
sion vom 4. November 2024 zur Festlegung 
von Vorlagen für die Transparenzberichts-

pflichten der Anbieter von Vermittlungs-
diensten und der Anbieter von Online-Platt-
formen gemäß der Verordnung (EU) 
2022/2065 des Europäischen Parlaments 
und des Rates", ABl L 2024/2835, 1, kund-
gemacht. Mit dieser DurchführungsVO 

werden Transparenzberichtspflichten 

des Digital Service Act konkretisiert. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402835
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen, Leitlinien und Rechts-

akte veröffentlicht: 
 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 16.10.2024, Ra 2022/04/0151 (Bewer-
bungsdaten, Löschung) 

VwGH 16.10.2024, Ra 2022/04/0140 (Behörde, 

Veröffentlichung einer Stellungnahme) 

VwGH 09.10.2024, Ra 2024/06/0161 (Mitwir-
kungspflicht im Verwaltungsstrafverfahren) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 30.09.2024, W603 2297646-1 (Cold 
Calling, Geldstrafe) 

BVwG 09.10.2024, W274 2284620-1 (Zurück-
ziehung der Bescheidbeschwerde) 

• Neues vom EDSA 

EDSA Bericht über den Angemessenheitsbe-

schlusses zum EU-US Data Privacy Framework 

• Rechtsakte 

Zugriffsberechtigungsverordnung 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

45/2024 vom 13.11.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des VwGH 

Aus der Rechtsprechung des VwGH: 

• Ist einem Löschungsersuchen durch Lö-
schung der Bewerbungsdaten bereits ent-

sprochen worden, ist eine auf Löschung 
dieser Daten gerichtete Revision an den 
VwGH unzulässig (VwGH 16.10.2024, 
Ra 2022/04/0151). 

• Die Veröffentlichung einer Stellung-
nahme samt Name und Wohnanschrift 

durch eine Behörde im Internet kann nicht 
auf die Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO gestützt 

werden (VwGH 16.10.2024, 
Ra 2022/04/0140). 

• In Verwaltungsstrafverfahren ist – trotz 

des Offizialprinzips – dort, wo es der Be-
hörde nicht möglich ist, den entschei-
dungswesentlichen Sachverhalt ohne 
Mitwirkung der Partei festzustellen, von ei-
ner Mitwirkungspflicht der Partei auszuge-
hen. In solchen Fällen hat die Partei be-
triebsbezogene oder personenbezogene 

Umstände mitzuteilen (VwGH 09.10.2024, 
Ra 2024/06/0161). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 30.09.2024, W603 2297646-1 

• Eine GmbH führte Telefonate durch, um Kun-
den zu akquirieren und Termine für einen 
Vertreterbesuch zum Verkauf von Sicher-
heitstechniken zu vereinbaren. Einer der An-
gerufenen zeigte kein Interesse, erteilte 

keine Einwilligung zu diesem Anruf und 
zeigte die GmbH beim Fernmeldebüro an. 
Das Fernmeldebüro verhängte eine Geld-
strafe gegen den alleinvertretungsbefug-
ten Geschäftsführer der GmbH, weil dieser 
gegen das Verbot des Cold Calling versto-
ßen hat (§ 174 Abs 1 iVm § 188 Abs 6 Z 9 

TKG 2021) und sprach die Solidarhaftung 
des Unternehmens aus. Der Geschäftsführer 
brachte dagegen eine Bescheidbeschwerde 
beim BVwG ein und beantragte die Aufhe-
bung des Straferkenntnisses bzw die Herab-
setzung der verhängten Strafe. Der Ge-

schäftsführer bestritt, dass es sich um einen 
Werbeanruf handelte, weil der Angerufene 
seine Telefonnummer bei der Herold Busi-
ness Data GmbH hinterlegt habe, was eine 
konkludente Einwilligung darstelle. Zudem 
habe der Anruf nur dazu gedient, die Einwil-
ligung zur Werbung zu erlangen. 

Das BVwG hat erwogen: Anrufe zu Werbe-

zwecken ohne vorherige Einwilligung des 
Nutzers sind gemäß § 174 Abs 1 TKG 2021 
unzulässig (Cold Calling). Den Ausführun-
gen des Geschäftsführers, es habe sich um 
keinen Werbeanruf gehandelt, kann nicht 
gefolgt werden. Der Begriff der Werbung ist 

weit auszulegen und bereits der erstmalige 
Kontakt in Form der telefonischen Einholung 

der Einwilligung zu einem späteren Werbe-
telefonat ist als Anruf zu Werbezwecken zu 
qualifizieren und somit unzulässig. Bei dem 

Anruf durch die GmbH handelt es sich somit 
um einen Werbeanruf, welcher für seine Zu-
lässigkeit der vorherigen Einwilligung gemäß 
§ 174 Abs 1 TKG 2021 bedurft hätte. 

Mangels fehlender Definition des Einwilli-
gungsbegriffs im TKG 2021 ist auf Art 4 Z 11 

DSGVO zurückzugreifen. Da eine Eintragung 
von Kontaktinformationen in Telefonbüchern 
keine konkludente Einwilligung zum 
Empfang von Werbung ist und der Angeru-
fene auch durch keine ausdrückliche Willens-

erklärung eine Einwilligung erteilte, ist der 
GmbH keine Einwilligung iSd § 174 Abs 1 

TKG 2021 erteilt worden. 

Zudem wird in den AGB der Herold Busi-
ness Data GmbH darauf hingewiesen, dass 
die Bereitstellung der Rufnummern im Teil-
nehmerverzeichnis nicht auf die Zustim-
mung zum Erhalt von Werbeanrufen schlie-
ßen lässt. 

Cold Calling ist ein Ungehorsamsdelikt, 
sodass bereits fahrlässiges Verhalten für die 
Strafbarkeit ausreicht. Der Geschäftsführer 
hat kein wirksames Kontrollsystem ein-
gerichtet und hat Übertretungen des § 174 

Abs 1 TKG 2021 im Unternehmen gefördert. 

Der Geschäftsführer hat sich nicht über die 
Rechtslage erkundigt, was ebenfalls als 
Verschulden zuzurechnen ist. Bei der Be-
messung der Strafe ist § 19 VStG heranzu-
ziehen, weshalb das geschützte Rechtsgut – 
hier die Privatsphäre von natürlichen 
Personen, der Schutz vor Belästigungen 

und unerbetenen Nachrichten – und die In-
tensität seiner Beeinträchtigung zu beachten 
sind. Zudem sind Erschwerungs- und Milde-
rungsgründe sowie die Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse zu berücksichtigen. 
Die verhängte Geldstrafe ist somit tat- und 
schuldangemessen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Die Bescheidbeschwerde kann in jeder Lage 

des Verfahrens vor dem BVwG zurückgezo-
gen werden. Wird die Bescheidbeschwerde 
zurückgezogen, ist das Verfahren mit Be-
schluss einzustellen (BVwG 09.10.2024, 
W274 2284620-1). 

 

Neues vom EDSA 

EDPB Report on the first review of the European 
Commission Implementing Decision on the 

adequate protection of personal data under the 
EU-US Data Privacy Framework (2024) 

• Der Europäische Datenschutzausschuss 
(EDSA) hat einen Bericht über die erste 
Überprüfung des 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0151&VonDatum=&BisDatum=12.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6fd8e0b3-cfd9-4927-9d66-b48e6b42eb00&Dokumentnummer=JWT_2022040151_20241016L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0151&VonDatum=&BisDatum=12.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6fd8e0b3-cfd9-4927-9d66-b48e6b42eb00&Dokumentnummer=JWT_2022040151_20241016L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0140&VonDatum=&BisDatum=12.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=18652d9e-0424-4f62-b278-989a39c8fc8c&Dokumentnummer=JWT_2022040140_20241016L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0140&VonDatum=&BisDatum=12.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=18652d9e-0424-4f62-b278-989a39c8fc8c&Dokumentnummer=JWT_2022040140_20241016L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2024%2f06%2f0161&VonDatum=&BisDatum=12.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=657ea606-dcf2-4390-a606-57cfd6d165a2&Dokumentnummer=JWT_2024060161_20241009L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2024%2f06%2f0161&VonDatum=&BisDatum=12.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=657ea606-dcf2-4390-a606-57cfd6d165a2&Dokumentnummer=JWT_2024060161_20241009L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W603+2297646-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f6d0ee59-9a9c-4acb-bb07-beff2f1997d0&Dokumentnummer=BVWGT_20240930_W603_2297646_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2284620-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=12.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6db52cae-50e8-44d3-97e4-00fec695df03&Dokumentnummer=BVWGT_20241009_W274_2284620_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2284620-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=12.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6db52cae-50e8-44d3-97e4-00fec695df03&Dokumentnummer=BVWGT_20241009_W274_2284620_1_00
https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-11/edpb_report_20241104_reportonfirstreviewofeu-u.s.dpf_en.pdf
https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-11/edpb_report_20241104_reportonfirstreviewofeu-u.s.dpf_en.pdf
https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-11/edpb_report_20241104_reportonfirstreviewofeu-u.s.dpf_en.pdf
https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-11/edpb_report_20241104_reportonfirstreviewofeu-u.s.dpf_en.pdf
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Angemessenheitsbeschlusses der Europäi-
schen Kommission zum EU-US Data Pri-

vacy Framework (DPF) veröffentlicht. Be-
wertet wurden insbesondere die kommerzi-
ellen Aspekte des DPF und der Zugang der 

US-Behörden zu personenbezogenen Daten, 
die an DPF-zertifizierte Organisationen über-
mittelt werden. 

Der EDSA stellte fest, dass das US-
Handelsministerium den Zertifizierungspro-
zess für US-Unternehmen umgesetzt hat. 

Das implementierte mehrstufige Beschwer-
desystem bietet EU-Bürgern leicht zugäng-
liche Beschwerdemöglichkeiten. Auf-
grund der wenigen Beschwerden empfiehlt 
der EDSA jedoch, dass das Handelsminis-

terium und die Federal Trade Commis-
sion (FTC) die Einhaltung der DPF-

Grundsätze bei zertifizierten Organisatio-
nen verstärkt von Amts wegen überwachen. 
Außerdem soll das Handelsministerium Leit-
linien für DPF-zertifizierte Unterneh-
men zur Datenübermittlung an Drittlän-
der erstellen und den in der EU und den USA 
unterschiedlich ausgelegten Begriff "Perso-

naldaten" ("HR Data") klären. 

Der EDSA anerkennt die Aktualisierung der 
Richtlinien und Verfahren der US-
Geheimdienste zur Umsetzung der Prinzipien 
der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, 

fordert die Europäische Kommission aber 

auf, die Umsetzung dieser Prinzipien weiter-
hin zu überwachen. Insbesondere begrüßt 
der EDSA legislative Änderungen, die den 
Datenschutz verbessern. Allerdings wurden 
im US Foreign Intelligence Surveillance 
Act (FISA) bestimmte Empfehlungen nicht 
kodifiziert und somit keine zusätzlichen 

Schutzmaßnahmen eingeführt, wie es der 
EDSA empfohlen hatte. Auch die im FISA 
enthaltene erweiterte Definition von "elekt-
ronischen Kommunikationsdienstanbie-
tern" schafft nach Ansicht des EDSA Unsi-
cherheit über den tatsächlichen Umfang der 
Überwachung. Die Europäische Kommission 

soll daher Entwicklungen im Zusammenhang 
mit dem FISA verfolgen. 

Die nächste Überprüfung des DPF soll in 
weniger als vier Jahren stattfinden, damit die 
Europäische Kommission und der EDSA frü-
her als gesetzlich vorgesehen auf Informati-

onen zur praktischen Anwendung des DPF 
reagieren können. 

 

Rechtsakte 

• Am 06.11.2024 ist die Zugriffsberechti-

gungsverordnung (ZugriffsV), BGBl II 
2024/300, kundgemacht worden. Geregelt 

werden darin Zugriffsberechtigungen auf die 
eHealth-Anwendung Elektronischer Impf-
pass (eImpfpass).  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/300/20241106?ResultFunctionToken=ea0c5cba-5031-4a23-96aa-e723ab5e9684&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/300/20241106?ResultFunctionToken=ea0c5cba-5031-4a23-96aa-e723ab5e9684&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung der Justiz 

OGH 05.11.2024, 14Os107/24b (Sky-ECC, En-
croChat, Beweisverwertungsverbot) 

OLG Wien 07.11.2024, 33R132/24k (Rechtsan-

walt, UWG-Unterlassungsklage) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 22.10.2024, W252 2286224-1 (Eltern-

App, Haushaltsausnahme, Familienleben) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Tirol 27.09.2024, LVwG-2024/27/1740-4 

(Statistik, Mikrozensus) 

• Rechtsprechung der BDB 

BDB 29.05.2024, 2023-0.604.684 (Dienst-

pflichtverletzung durch Datenabfrage, AIS) 

BDB 23.04.2024, 2024-0.002.580 (Teamleite-
rin, Dienstrechtsverletzung) 

• Rechtsakte 

Plattformarbeit-RL (EU) 2024/2831 

Erlass der BMJ zur Handyauswertung 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

46/2024 vom 21.11.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung der Justiz 

Aus der Rechtsprechung der Justiz: 

• Eine auf Überwachung verschlüsselter 
Nachrichten nach vorheriger Installation 

eines (Entschlüsselungs-)Programms auf 
den Mobiltelefonen der Nutzer ohne deren 
Kenntnis gerichtete Europäische Ermitt-
lungsanordnung eines anderen Mitglied-
staats dürfte von österreichischen Behörden 
nach § 55a Abs 1 Z 13 EU-JZG nicht voll-
streckt werden. Wird eine österreichische 

Staatsanwaltschaft über eine solche Er-
mittlungsmaßnahme unterrichtet, hat sie der 

ausstellenden Behörde mitzuteilen, dass die 
Überwachung nicht durchgeführt werden 
kann oder zu beenden ist und bereits gesam-
melte Ergebnisse der Überwachung von 
Nachrichten nicht verwendet werden 

dürfen. Mit dieser Regelung hat der Gesetz-
geber ein unbedingtes Beweisverwer-
tungsverbot geschaffen (OGH 05.11.2024, 
14Os107/24b). 

• Eine Rechtsanwaltsgesellschaft klagte 
eine Rechtsanwalts OG und ihre persönlich 

haftenden Gesellschafter wegen eines Ver-
stoßes gegen §§ 1 und 2 UWG auf Unter-
lassung, weil die Rechtsanwalts OG unrich-

tig behauptet habe, keine Cookies auf ihrer 
Website zu verwenden und durch diese 
Nichteinhaltung der DSGVO sich gegenüber 

der klagenden Rechtsanwaltsgesellschaft ei-
nen Wettbewerbsvorteil verschafft habe. Im 
Beschluss des OLG Wien geht es nur um den 
Kostenrekurs der Rechtsanwaltsgesell-
schaft. Aus dem Beschluss geht jedoch klar 
hervor, dass die Unterlassungsklage der 
Rechtsanwaltsgesellschaft keinen Erfolgt 

hatte (OLG Wien 07.11.2024, 33R132/24k). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 22.10.2024, W252 2286224-1 

Eltern-App, Haushaltsausnahme, Familien-
leben 

• Eine Mutter installierte eine Handy-App auf 
dem Handy ihrer Tochter, welche die Ortung 

des Geräts und die Aufnahme von Umge-
bungsgeräuschen ermöglichte. Durch die 
App fühlte sich ihr Ex-Mann (Kindsvater) in 
seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt, 
weil die App auch seine Standortdaten und 
Daten aus seinem beruflichen Umfeld er-
fasse. Dagegen brachte er Datenschutzbe-

schwerde bei der DSB ein. Die DSB wies die 
Datenschutzbeschwerde sowohl hinsichtlich 

der Standortdaten als auch der Umgebungs-
geräusche ab, ua weil die Aufnahmefunktion 
der App betreffend Umgebungsgeräusche 
nicht genutzt wurde. Der Ex-Mann erhob 

eine (erfolglose) Bescheidbeschwerde an das 
BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die DSGVO ist ge-
mäß Art 2 Abs 2 lit c DSGVO ("Haus-

haltsausnahme") auf die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch natürliche Per-
sonen zur Ausübung ausschließlich per-

sönlicher oder familiärer Tätigkeiten nicht 
anwendbar. Erfasst von der Ausnahme sind 
Tätigkeiten, die zum Privat- oder Familienle-
ben von Privatpersonen zählen. 

Ein Zugänglichmachen von Daten einer un-
begrenzten Zahl von Personen oder Verar-

beitungen, die sich teilweise auf den öffent-
lichen Raum erstrecken, fallen nicht unter 
diese Ausnahme. Die Verarbeitung muss im 
privaten Aktionskreis stattfinden. Der 
Verantwortliche und die betroffene Person 

müssen aber nicht im selben Haushalt zu-
sammenleben. 

Entscheidend ist der rein private Zweck der 
Verarbeitungstätigkeit. Die Kriterien "per-
sönlich" und "familiär" beziehen sich auf die 
Tätigkeiten der Person, die personenbe-
zogene Daten verarbeitet, nicht aber auf 
die Person, deren Daten verarbeitet werden. 

Die Auslegung der Kriterien "persönlich" und 

"familiär" erfolgt nach der Verkehrsan-
schauung. Darunter fallen unter anderem 
die Freizeitgestaltung, Hobbies und die An-
fertigung von Urlaubsaufnahmen zu rein pri-
vaten Unterhaltungszwecken. Der Begriff 

"Familie" ist unabhängig von der strengen 

familienrechtlichen Definition im Einzelfall 
zu beurteilen. Daher können auch andere 
von Ehe und Kindschaft abweichende Bezie-
hungen umfasst sein. 

Die Unterstützung des eigenen Kindes bei 
der Orientierung in einer neuen Stadt oder 
die Erhöhung der Sicherheit, aber auch die 

Erhöhung des Sicherheitsgefühls der El-
tern kann unter den Begriff persönliche und 
familiäre Tätigkeit fallen. Von der Aus-
nahme sind auch Datenverarbeitungen er-
fasst, die nebenbei das Privatleben anderer 
Personen betreffen oder betreffen können. 

Die durch eine Ortung erlangte Information, 

wonach sich das Kind in Sicherheit beim Kin-
desvater befindet, fällt ebenfalls unter die 
Ausnahme. 

Die Haushaltsausnahme dient der Erleichte-
rung der Ausübung des Grundrechts auf 
Familienleben gemäß Art 8 EMRK und ist 

auf das DSG anzuwenden. 

Die Verarbeitung der Standortdaten fiel in 
die Haushaltsausnahme, weshalb die 
DSGVO und das DSG nicht anzuwenden wa-
ren. Die Bescheidbeschwerde war daher ab-
zuweisen, aber mit der Maßgabe, dass die 
DSB die Datenschutzbeschwerde hinsichtlich 

der Standortdaten wegen Unzuständigkeit 
zurückzuweisen gehabt hätte. 

Hinsichtlich der Umgebungsgeräusche war 
die Bescheidbeschwerde abzuweisen, weil 
diese Funktion der App nicht genutzt wurde 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=14Os107%2f24b&VonDatum=&BisDatum=15.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ba7a3008-456c-4eb7-b3b0-e6c600fa4759&Dokumentnummer=JJT_20241105_OGH0002_0140OS00107_24B0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=14Os107%2f24b&VonDatum=&BisDatum=15.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ba7a3008-456c-4eb7-b3b0-e6c600fa4759&Dokumentnummer=JJT_20241105_OGH0002_0140OS00107_24B0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=aa380635-558e-473d-ad37-0dcd920609c7&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=33R132%2f24k&VonDatum=&BisDatum=15.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20241107_OLG0009_03300R00132_24K0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2286224-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=18.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2cf25d77-4939-405a-8245-a3eec5bcf6dc&Dokumentnummer=BVWGT_20241022_W252_2286224_1_00
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und somit die Datenverarbeitung nicht statt-
gefunden hat. 

 

Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Die Auskunftspflichtigen iSd Bundessta-
tistikgesetzes sind verpflichtet, vollständig, 
rechtzeitig und nach bestem Wissen Aus-
kunft über jene Daten, die Erhebungs-
merkmal der angeordneten statistischen 
Erhebung sind, zu erteilen. Die Verletzung 

der Mitwirkungspflicht an der Mikrozensus-
erhebung ist strafbewehrt (LVwG Tirol 
27.09.2024, LVwG-2024/27/1740-4). 

 

Rechtsprechung der BDB 

BDB 29.05.2024, 2023-0.604.684 

Dienstpflichtverletzung durch Datenab-
frage, AIS 

• Eine beim Finanzamt tätige Beamtin bewarb 
sich bei einem internen Besetzungsverfahren 
für eine Führungsfunktion, woraufhin eine 
notwendige systematische Analyse hinsicht-
lich dienstlich unbegründeter Datenbankzu-
griffe durchgeführt wurde. Dabei konnten 

120 Zugriffe auf ihre eigenen Steuerdaten 
festgestellt werden. Daraufhin wurden wei-
tere Ermittlungen vorgenommen, um mögli-

che dienstlich unbegründete Datenbankzu-
griffe zu analysieren. Hierbei stellte sich her-
aus, dass die Beamtin ohne dienstliche Ver-
anlassung auf zahlreiche Steuerdatensätze 

im Abgabeninformationssystem der Fi-
nanzverwaltung (AIS) ihrer Familienmit-
glieder und Nachbarn aus ihrer Heimatge-
meinde zugegriffen hat. Bei einer Befragung 
bestätigte die Beamtin ihre Zugriffe und dass 
keine dienstliche Veranlassung für diese Zu-
griffe vorlag. Sie führte aus, dass sie die Ab-

fragen auf Verlangen der jeweiligen Perso-
nen durchgeführt habe. Während die Beam-
tin ihrer schriftlichen Stellungnahme unter-

zeichnete Erklärungen von neun abgefragten 
Personen beilegte, in denen sie angaben, die 
Abfragen selbst veranlasst zu haben, fehlte 

die Einverständniserklärung zweier Nach-
barn. Diese teilten mit, dass sie die Beamtin 
um keine Auskunft gebeten haben und mit 
der Abfrage nicht einverstanden waren, wes-
halb sie sich in ihrem Recht auf Datenschutz 
verletzt fühlten. Das bei der Staatsanwalt-
schaft anhängige Verfahren wurde mit einer 

Diversion beendet. 

Die BDB hat erwogen: Die Beamtin hat die 
nur für dienstliche Belange bestehende 
rechtliche Erlaubnis, das Grundrecht auf 

Datenschutz gemäß § 1 DSG zu durchbre-
chen, missbräuchlich in Anspruch genom-
men, weil keine dienstliche Rechtferti-

gung vorlag. Dadurch hat sie die Personen, 
die mit der Abfrage nicht einverstanden wa-
ren, in ihrem Recht auf Datenschutz verletzt. 

Die Datenzugriffe durch die Beamtin sind 
Weisungsverstöße gemäß § 44 BDG 1979. 

Abfragen im AIS dürfen nämlich lediglich im 
Zuge eines Amtsgeschäfts, also bei einer 
dienstlichen Veranlassung, erfolgen. Zudem 

ist die Beamtin durch ihr Naheverhältnis zu 
den Familienangehörigen und Nachbarn be-
fangen iSd § 47 BDG, weshalb die Vor-
nahme eines Amtsgeschäfts in Bezug auf 
diese Daten von vornherein untersagt war. 

Im Hinblick auf die Datenabfrage ihrer eige-

nen Steuerdaten liegt ein Verstoß gegen 
§ 47 BDG iVm § 76 BAO und § 7 AVG vor. 
Die Beamtin hat schuldhaft und zumindest 
mit bedingtem Vorsatz gehandelt, weil auf-
grund ihres Verwandtschaftsverhältnisses 

bzw durch das bestehende Naheverhältnis zu 
ihren Nachbarn keine dienstliche Not-

wendigkeit für die Abfragetätigkeit vorlag. 
Die Beamtin hat die Dienstanweisungen 
nicht eingehalten und die gesetzlich nor-
mierte Bestimmung der Befangenheit miss-
achtet. Vor diesem Hintergrund war gegen 
die Beamtin wegen Dienstpflichtverlet-
zung eine Disziplinarstrafe zu verhängen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung der BDB: 

• Fragt eine Teamleiterin der Finanzverwal-

tung ihre eigenen Steuerdaten ab, begeht 
sie eine Dienstpflichtverletzung. Das ist 

ihr auch vorwerfbar, denn eine Teamleite-
rin hat über die Sensibilität und Problematik 
des Datenschutzes bestens informiert zu 
sein (BDB 23.04.2024, 2024-0.002.580). 

 

Rechtsakte 

• Am 11.11.2024 ist die "Richtlinie (EU) 
2024/2831 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
Plattformarbeit", ABl L 2024/2831, 1, kund-
gemacht worden (Plattformarbeit-RL). 
Ziel der Plattformarbeit-RL ist neben den Ar-

beitsbedingungen auch den Schutz perso-
nenbezogener Daten in der Plattformar-

beit (Arbeit, die über eine digitale Arbeits-
plattform organisiert ist) zu verbessern. 

• Am 11.11.2024 wurde ein Erlass der Bun-
desministerin für Justiz "zur Gewährleistung 
einer verfassungs- und unionsrechtskon-
forme Rechtsanwendung bei der Sicherstel-

lung und Auswertung von Datenträgen im 
Hinblick auf das VfGH-Erkenntnis 
G 352/2021-46 und das EuGH-Urteil C-
548/21" (Handyauswertung) veröffent-
licht. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-2024%2f27%2f1740-4&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=08b03e6a-4de8-492c-b217-f9cb9de2fa16&Dokumentnummer=LVWGT_TI_20240927_LVwG_2024_27_1740_4_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=LVwG-2024%2f27%2f1740-4&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=08b03e6a-4de8-492c-b217-f9cb9de2fa16&Dokumentnummer=LVWGT_TI_20240927_LVwG_2024_27_1740_4_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.604.684&VonDatum=&BisDatum=18.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d64a361f-7d30-4c83-9888-223aac334d3b&Dokumentnummer=DKT_BDB_20240529_2023_0_604_684_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2024-0.002.580&VonDatum=&BisDatum=15.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=857a74e1-3721-4638-80d3-c3fb6c4130f6&Dokumentnummer=DKT_BDB_20240423_2024_0_002_580_00
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402831
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932/ERL_BMJ_20241022_2024_0_739_932.pdf
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 21.11.2024, C-336/23, Hrvatska pošta 
(PSI 2-RL, Dokumentenzugang) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 05.11.2024, 14Os14/24a (ANOM, SKY 
ECC, Verwertungsverbot) 

OGH 13.11.2024, 11Os129/24s (SKY ECC, Voll-

streckungshindernis) 

OGH 05.11.2024, 14Os100/24y (SKY ECC, Ver-
wertungsverbot) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 25.10.2024, W108 2285546-1 (Geld-
buße, sensible Daten, Verschulden, Strafzumes-
sung) 

BVwG 13.09.2024, W252 2277317-1 (Tonband-
aufnahme, Scheidung, berechtigtes Interesse) 

BVwG 30.09.2024, W256 2248861-1 (Rechts-

anwalt, Rechtsdurchsetzung, berechtigtes Inte-
resse) 

• Rechtsprechung des BFG 

BFG 26.09.2024, RV/5101151/2020 (Verfah-

rensgesetze, Gesundheitsdaten) 

• Rechtsprechung der BDB 

BDB 30.09.2024, 2024-0.266.730; 17.10.2024, 

2023-0.246.270; 21.10.2024, 2022-0.607.066 
(unerlaubte Datenbankabfrage, Amtsmiss-
brauch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• EU-Rechtsakte 

Cyberresilienz-Verordnung 2024/2847 

Richtline 2024/2853 über die Haftung für feh-
lerhafte Produkte 

• Nationale Rechtsakte 

Transparenzportal (Niederösterreich) 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

47/2024 vom 28.11.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 21.11.2024, C-336/23, Hrvatska pošta 

PSI 2-RL, Dokumentenzugang 

• Die kroatische Post (HP), ein zu 100% von 
der Republik Kroatien gehaltenes Unterneh-
men, das den Universalpostdienst in Kro-
atien anbietet und auch kommerzielle Tätig-
keiten ausübt, lehnte einen Antrag auf Be-
reitstellung von Bauverträgen, vorläufigen 

Abrechnungen und Protokollen über die 
Übergabe einer Immobilie ab, der auf der 
RL 2019/1024 über offene Daten und die 
Weiterverwendung von Informationen des 

öffentlichen Sektors (PSI 2-RL) und dem 
kroatischen Gesetz über das Recht auf Zu-
gang zu Informationen beruhte. 

Dagegen wurde Beschwerde beim Informati-
onsbeauftragten eingelegt, der HP anwies, 
dem Antrag stattzugeben. HP erhob Klage 
beim "Hohen Verwaltungsgericht", das die 
Sache zur erneuten Prüfung an den Informa-
tionsbeauftragten zurückverwies. Der Infor-

mationsbeauftragte bestätigte seine Anwei-
sung, woraufhin HP erneut beim Hohen Ver-
waltungsgericht klagte, das den EuGH um 
Vorabentscheidung ersuchte. Die Vorlage-
fragen befassten sich insb damit, (i) ob unter 

"Weiterverwendung von Informationen" iSd 
PSI 2-RL der Zugang zu allen Informationen 

eines öffentlichen Unternehmens gemeint ist 
und ob diese bereitzustellen sind, (ii) auf 
welche Informationen im Besitz eines öffent-
lichen Unternehmens die Bereitstellungs-
pflicht anwendbar ist, sowie (iii) unter wel-
chen Voraussetzungen und unter welchen 
Einschränkungen Informationen offenzule-

gen sind. 

Der EuGH hat erwogen: "Weiterverwen-
dung" bedeutet die Nutzung von Dokumen-
ten für kommerzielle oder nicht kommerzi-
elle Zwecke, die sich von dem ursprüngli-
chen Zweck im Rahmen des öffentlichen Auf-

trags oder dem Zweck der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
unterscheiden, für den die Dokumente er-
stellt wurden. "Weiterverwendung" setzt 
zwar einen Zugang zu den betreffenden Do-
kumenten voraus, gleichwohl handelt es sich 
um zwei offensichtlich unterschiedliche Vor-

gänge. Die PSI 2-RL regelt die Weiterver-
wendung vorhandener Dokumente, die im 
Besitz öffentlicher Stellen und öffentlicher 
Unternehmen der Mitgliedstaaten sind, ohne 
jedoch eine Pflicht in Bezug auf den Zugang 
zu Dokumenten vorzusehen. Die PSI 2-RL 
gilt nicht für Dokumente, für die nach den 

Zugangsregelungen der Mitgliedstaaten 
der Zugang ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist. Die PSI 2-RL gewährt kein 
Recht auf Zugang zu Dokumenten des öf-
fentlichen Sektors, sondern setzt ein solches 
Recht im Recht der Mitgliedstaaten oder im 

Unionsrecht voraus. Die Voraussetzungen 
für den Zugang zu diesen Dokumenten 

fallen nicht in ihren Anwendungsbe-
reich. 

 

Rechtsprechung des OGH 

OGH 05.11.2024, 14Os14/24a 

ANOM, SKY ECC, Verwertungsverbot 

• Der Verurteilte eines Strafverfahrens wurde 
wegen mehrerer Verbrechen des Suchtgift-
handels und seiner Mitgliedschaft in einer 
kriminellen Vereinigung für schuldig erkannt. 
Die kriminelle Vereinigung nutzte verschlüs-

selte Kommunikationsdienste wie ANOM 

und SKY ECC, um ihre Aktivitäten zu koor-
dinieren. Der Verurteilte brachte gegen das 
ihn ergehende Urteil eine (erfolglose) Nich-
tigkeitsbeschwerde an den OGH ein und be-
hauptete darin, dass die Verwendung des di-

gitalen Datenmaterials betreffend die 
Krypto-Messenger-Dienste gegen ein-
fach- und verfassungsgesetzliche Vorschrif-
ten, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
sowie gegen primäres und sekundäres Uni-
onsrecht verstoßen würde. Die Überwachung 
verschlüsselter Kommunikationen sei in Ös-

terreich gesetzlich nicht vorgesehen. 

Der OGH hat erwogen: Auf die Tätigkeit aus-
ländischer Behörden beziehen sich die inlän-

dischen Verfahrensgesetze nicht. Die StPO 
kennt keine generellen Verwendungsbe-
schränkungen für Beweismittel, die 
durch ausländische Behörden erlangt 

wurden. Sofern in der Beweisverwendung 
nicht selbst eine Grundrechtsverletzung 
liegt, ist die Vorlage von Beweisen, die ohne 
gesetzliche Regelung gewonnen wurden, 
nicht zwingend unzulässig. Ein Beweisver-
wendungsverbot besteht, wenn bei der 

Beweiserhebung ein fundamentaler Verfah-
rensgrundsatz verletzt wurde, etwa durch 
eine gravierende Menschenrechtsverletzung. 
Ein Beweisverwendungsverbot für durch 

ausländische Behörden erlangte Beweismit-
tel besteht, wenn gegen rechtsstaatliche 
Mindeststandards oder völkerrechtliche 

Garantien verstoßen wurde. 

Die Staatsanwaltschaft wertete Daten aus, 
die sie zuvor vom Federal Bureau of In-
vestigation (FBI) erhielt, und stellte fest, 
dass der Verurteilte ANOM-Mobiltelefone 
nutzte, welche in mutmaßliche kriminelle Or-
ganisationen eingeschleust wurden und nach 

Angaben des FBI von 100% der Nutzer für 
kriminelle Zwecke genutzt wurden. Die Da-
ten mit der Information, dass der Verurteilte 
SKY ECC-Mobiltelefone verwendete, wur-

den dem österreichischen Bundeskriminal-
amt – durch Europol koordiniert – von aus-

ländischen Behörden aufgrund einer Euro-
päischen Ermittlungsanordnung (EEA) 
übermittelt. Die Sicherstellung und Ent-
schlüsselung dieser Daten erfolgte weder 
durch noch unter Beteiligung 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=292472&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=14Os14%2f24a&VonDatum=&BisDatum=25.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bed8cb5e-6478-4028-bdb5-57bc104d230f&Dokumentnummer=JJT_20241105_OGH0002_0140OS00014_24A0000_000
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österreichischer Strafverfolgungsorgane. 
Diesen wurden lediglich die Ergebnisse der 

Überwachung übermittelt. 

Ein Beweisverwertungsverbot ergibt sich 
nicht allein daraus, dass die Überwachung 

verschlüsselter Nachrichten in der österrei-
chischen Rechtsordnung nicht vorgesehen 
ist. Zudem wurden die ANOM-Telefone ge-
zielt an mutmaßliche Mitglieder von kriminel-
len Vereinigungen ausgegeben, wobei der 
Verwendungszweck nicht die Erlangung von 

Daten aus dem persönlichen Lebensbereich 
jener Personen war. Der Eingriff in das Recht 
auf Privatleben tritt sohin hinter das öffentli-
che Interesse an der Aufklärung derartiger 
Formen von Schwerkriminalität zurück. 

Die Annahme, dass von ausländischen Be-
hörden gewonnene Beweisergebnisse jeden-

falls nicht in inländischen Strafverfahren ver-
wendet werden dürfen, ist nicht zutreffend. 
Eine Verletzung der Verständigungspflicht 
nach Art 31 Abs 1 RL-EEA durch die aus-
ländischen Behörden nimmt den österreichi-
schen Behörden zwar die Möglichkeit, Über-
wachungsmaßnahmen auf österreichi-

schem Hoheitsgebiet zu unterbinden (vgl 
§ 55d Abs 7 EU-JZG). Daraus lässt sich 
aber nicht unmittelbar ein Verbot der Ver-
wendung dadurch erlangter Beweismittel ab-
leiten. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des OGH: 

• Eine Europäische Ermittlungsanordnung 
zur Überwachung verschlüsselter Nach-
richten darf von österreichischen Behörden 

nach § 55a Abs 1 Z 13 EU-JZG nicht voll-
streckt werden, wenn sie in einem vergleich-
baren innerstaatlichen Fall nicht genehmigt 
würde. Die österreichische Staatsanwalt-
schaft muss die ausstellende Behörde infor-
mieren, dass die Überwachung nicht durch-
geführt werden kann oder zu beenden ist 

und die Ergebnisse nicht verwendet werden 
dürfen. Der EuGH hat entschieden, dass die 

Überwachung verschlüsselter Kommunika-
tion vom Begriff "Überwachung des Tele-
kommunikationsverkehrs" erfasst ist und 
das Schutzniveau des Mitgliedstaats nicht 

unterlaufen werden darf. Es ist jedoch Sache 
des nationalen Gesetzgebers, die Zulässig-
keit der Verwendung unionsrechtswidrig er-
langter Beweise unter Beachtung grund-
rechtlicher Anforderungen an die Fairness 
des Verfahrens zu regeln. Im fortgesetzten 
Verfahren wird zu klären sein, ob ausländi-

sche Strafverfolgungsbehörden die von 
ihnen zur Verfügung gestellten Kommunika-
tionsdaten auf eine Weise erlangten, die ein 

Vollstreckungshindernis nach § 55a 
Abs 1 Z 1 bis 5, 8 oder (insbesondere) 13 
EU-JZG begründen würde (OGH 13.11.2024, 
11Os129/24s). 

• Ermittlungsmaßnahmen von ausländi-
schen Behörden ohne Veranlassung 

inländischer Strafverfolgungsbehörden sind 
keine Ergebnisse einer nach dem fünften Ab-

schnitt des achten Hauptstücks der StPO 
durchgeführten Ermittlungsmaßnahme. Vor 
diesem Hintergrund findet das in § 140 Abs 

1 StPO normierte Verwertungsverbot 
keine Anwendung auf die Ergebnisse (OGH 
05.11.2024, 14Os100/24y). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 25.10.2024, W108 2285546-1 

Geldbuße, sensible Daten, Verschulden, 
Strafzumessung 

• Die Sekretärin der Bundesorganisation einer 

politischen Partei versendete eine E-Mail für 
eine politische Kampagne. Den E-Mail-Ver-
teiler mit ca 400 E-Mail-Adressen, davon zu-
mindest 100 personalisierte E-Mail-Adres-
sen, fügte sie versehentlich statt ins "An-

Feld" ins "bcc-Feld" ein. Die E-Mail-Adressen 
stammten aus öffentlich zugänglichen Quel-
len. 

Die DSB verhängte eine Geldbuße iHv 
EUR 50.700 gegen die politische Partei, weil 
durch den Versand der E-Mail politische Mei-
nungen und weltanschauliche Überzeugun-

gen offengelegt worden seien. Aufgrund der 
Bescheidbeschwerde der politischen Partei 
setzte das BVwG die Geldbuße auf 

EUR 28.000 herab. 

Das BVwG hat erwogen: Sensible Daten 
können aus einer Information auch mittel-
bar hervorgehen. Der Inhalt der E-Mail er-

weckte den Eindruck, dass die E-Mail-Emp-
fänger sich der politischen Partei angeschlos-
sen haben. Dadurch wurde ihnen eine (ver-
meintliche) politische Überzeugung zuge-
schrieben. Für die zumindest 100 Personen 
deren E-Mail-Adressen personalisiert waren, 

liegt aufgrund der Offenlegung der E-Mail-
Adressen das Gefahrenpotenzial der Be-
nachteiligung oder Verfolgung vor. 

Nur Verstöße gegen Bestimmungen der 

DSGVO, die der Verantwortliche schuldhaft 
begangen hat, können zur Verhängung einer 
Geldbuße führen. Verschulden liegt aber 

bereits dann vor, wenn der Beschuldigte sich 
über die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens 
nicht im Unklaren sein konnte, gleichviel, 
ob ihm dabei bewusst war, dass er gegen die 
Vorschriften der DSGVO verstößt. Die politi-
sche Partei konnte sich über die Rechtswid-
rigkeit der Offenlegung von E-Mail-Adressen 

nicht im Unklaren sein. 

Im Gegensatz zur Bestimmung der Buß-
geldobergrenze ist für die Strafzumes-
sung nicht der Umsatz im letzten abge-

schlossenen Geschäftsjahr vor Erlass des 
Straferkenntnisses, sondern die im Entschei-

dungszeitpunkt des BVwG aktuelle Ein-
kommens- und Vermögenslage der poli-
tischen Partei zu berücksichtigen. Nur so 
kann die Verhältnismäßigkeit der 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os129%2f24s&VonDatum=&BisDatum=26.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2e19a783-13ff-4573-b5cb-3aa8f521daef&Dokumentnummer=JJT_20241113_OGH0002_0110OS00129_24S0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=11Os129%2f24s&VonDatum=&BisDatum=26.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2e19a783-13ff-4573-b5cb-3aa8f521daef&Dokumentnummer=JJT_20241113_OGH0002_0110OS00129_24S0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=14Os100%2f24y&VonDatum=&BisDatum=26.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=098bc70f-4a35-4dd5-9299-9a6a4e933348&Dokumentnummer=JJT_20241105_OGH0002_0140OS00100_24Y0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=14Os100%2f24y&VonDatum=&BisDatum=26.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=098bc70f-4a35-4dd5-9299-9a6a4e933348&Dokumentnummer=JJT_20241105_OGH0002_0140OS00100_24Y0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2285546-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d7168f77-81b3-4a28-b249-fa54f2134f0e&Dokumentnummer=BVWGT_20241025_W108_2285546_1_00
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Geldbuße und die wirtschaftliche Überle-
bensfähigkeit gewährleistet werden. Anm: 

Entgegen der klaren Rechtsprechung des 
EuGH hat das BVwG das Schuldprinzip teil-
weise abgeschafft. Der Rechtsstaat gerät zu-

nehmend unter die Datenschutzräder. 

 

BVwG 13.09.2024, W252 2277317-1 

Tonbandaufnahme, Scheidung, berechtig-

tes Interesse 

• Im Zuge von ehelichen Auseinandersetzun-
gen fertigte ein Ehemann über einen Zeit-
raum von neun Monaten punktuell heimlich 

Tonbandaufnahmen von mit seiner Ehe-
frau geführten Streitgesprächen an, um 

diese ggf in einem streitigen Scheidungs-
verfahren vorlegen zu können (was schließ-
lich auch – zumindest teilweise – geschah). 
Die Ehefrau erachtete sich in ihrem Recht auf 

Geheimhaltung verletzt und brachte eine Da-
tenschutzbeschwerde bei der DSB ein, wel-
che von dieser als unbegründet abgewiesen 
wurde. Hiergegen erhob die Ehefrau erfolg-
reiche Bescheidbeschwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die DSGVO findet 
keine Anwendung auf die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten durch natürliche Per-
sonen zur Ausübung ausschließlich persönli-
cher oder familiärer Tätigkeiten ("Haus-

haltsausnahme"). Entscheidend ist, dass 
der Datenumgang im ausschließlich privaten 
Aktionskreis stattfindet. Die Aufnahmen – 
obwohl in einem familiären Umfeld wurzelnd 

– waren mit dem Zweck angefertigt worden, 
diese ggf in einem streitigen Scheidungsver-
fahren als Beweismittel vorzulegen. Insofern 
fiel diese Datenverarbeitung nicht unter die 
Haushaltsausnahme. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 

ist gemäß § 6 Abs 1 lit f DSGVO unter drei 
kumulativen Voraussetzungen rechtmäßig. 
Erstens muss von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder von einem Dritten ein 

berechtigtes Interesse wahrgenommen 
werden, zweitens muss die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zur Verwirkli-

chung des berechtigten Interesses erfor-
derlich sein, und drittens dürfen die Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten der Person, deren Daten geschützt wer-
den sollen, nicht überwiegen. Die Durch-
setzung von Rechtsansprüchen – wie 
hier im Rahmen einer Scheidung – kommt 

jedenfalls als berechtigtes Interesse in 
Frage. Es war dem Ehemann auch nicht 
möglich, in zumutbarer Weise seine Schei-
dungsklage ebenso wirksam mit anderen 
Mitteln – zB einem "Streittagebuch" – zu un-

termauern. Dies auch deswegen, weil die 

Scheidungsklage gerade mit den "provokan-
ten Äußerungen, gehässigen Wortmeldun-
gen und Beschimpfungen" der Ehefrau be-
gründet wurde, welche ohne Tonaufnahmen 
kaum belegbar gewesen wären. 

Das Verhalten der Ehefrau war dem Begriff 
"Psychoterror" jedoch (noch) nicht zuzu-

ordnen. Das Interesse der Ehefrau, dass ihre 
gesprochenen Worte in den eigenen vier 
Wänden nicht aufgenommen werden, ist 

sehr hoch. Die Anfertigung der Tonbandauf-
nahmen war datenschutzrechtlich unzuläs-
sig, weil das Geheimhaltungsinteresse 
der Ehefrau überwog. 

 

Rechtsanwalt, Rechtsdurchsetzung, be-
rechtigtes Interesse 

BVwG 30.09.2024, W256 2248861-1 

• Ein Ehemann fertigte mit einer im Garten des 

Hauses seiner Ehefrau montierten Kamera 

Fotos an, die sie bei intimen Handlungen 
mit einem anderen Mann zeigten. Im Rah-
men der Korrespondenz zur Vorbereitung auf 
die Scheidung vermutete die Ehefrau, ihr 

Mann hätte noch Zugriff auf die Kamera und 
verlangte über ihren Rechtsvertreter die 
Herausgabe von angefertigten Fotos. Die Fo-
tos wurden vom Rechtsvertreter des Ehe-
manns in einer ZIP-Datei per Mail an den 
Rechtsvertreter der Ehefrau übermittelt. 
Nach Ansicht der Ehefrau erfolgte die Verar-

beitung der Fotos ohne ihre Einwilligung und 
die Übermittlung durch den Rechtsvertreter 
ohne geeignete Schutzmaßnahmen. Wegen 

der Verletzung ihres Rechts auf Geheimhal-
tung brachte sie Datenschutzbeschwerde bei 
der DSB ein. Gegen den abweisenden Be-
scheid brachte sie Bescheidbeschwerde beim 

BVwG ein, welches diese abwies. 

Das BVwG hat erwogen: Rechtsanwälte 
sind nach § 9 Abs 1 RAO in der Ausübung 
ihres Mandats unabhängig und entschei-
den über Zwecke und Mittel der diesbezügli-
chen Datenverarbeitung selbst. Sie sind ei-

genständige Verantwortliche iSd Art 4 
Z 7 DSGVO. 

Der Anspruch auf Geheimhaltung gemäß 
§ 1 Abs 1 DSG kann gemäß § 1 Abs 2 DSG 

nur durch eine Datenverarbeitung einge-
schränkt werden, die rechtmäßig ist und 
in der gelindesten zum Ziel führenden Art 

vorgenommen wird. Die in der DSGVO ver-
ankerten Grundsätze sind bei der Auslegung 
des Rechts auf Geheimhaltung zu berück-
sichtigen. Das Prinzip der Datenminimie-
rung in Art 5 Abs 1 lit c DSGVO sieht eine 
Beschränkung der Datenverarbeitung auf 
das notwendige Maß vor. Eine Datenver-

arbeitung ist dann nicht notwendig, wenn 
die Verarbeitung der Daten weggedacht, 
die Zweckerreichung dabei aber nicht er-
schwert wird. 

Eine Verarbeitung nach Art 6 Abs 1 lit f 

DSGVO ist zulässig, wenn diese zur Wahrung 

der berechtigten Interessen des Verantwort-
lichen oder eines Dritten erforderlich ist und 
die Interessen des Betroffenen nicht über-
wiegen. Die Interessen des Betroffenen 
überwiegen insbesondere dann, wenn 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2277317-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=26.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=21ee3793-544d-4e50-91df-a0473a36debf&Dokumentnummer=BVWGT_20240913_W252_2277317_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W256+2248861-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=711ce3b4-7733-4bde-b913-b3bdbc4ed859&Dokumentnummer=BVWGT_20240930_W256_2248861_1_00
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personenbezogene Daten in Situationen ver-
arbeitet werden, in denen der Betroffene 

nicht mit einer Verarbeitung rechnen 
muss. 

Die Verfolgung, Durchsetzung und Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen gemäß 
Art 9 Abs 2 lit f DSGVO ist ein von der 
DSGVO anerkanntes, berechtigtes Inte-
resse. Darunter fallen auch Datenverar-
beitungen zur außergerichtlichen Gel-
tendmachung von Ansprüchen. Der Erlaub-

nistatbestand ist ein Sonderfall des berech-
tigten Interesses und erlaubt auch die Ver-
arbeitung sensibler Daten. Die effektive 
Rechtsdurchsetzung des Einzelnen hat 
Vorrang vor den Interessen betroffener Per-

sonen am Schutz ihrer Daten. 

Die Datenverarbeitung erfolgte im Zuge au-

ßergerichtlicher Scheidungsverhandlungen 
über Begehren der Ehefrau. Der Rechtsan-
walt des Ehemanns handelte bei der Über-
mittlung sämtlicher Fotos im Sinne seines 
Mandanten zum Zweck der Rechtsvertei-
digung. Durch das Anfordern des gesamten 
Bildmaterials war es erforderlich alle Daten 

zu übermitteln. Da von einer Bildverarbei-
tung im Aufforderungsschreiben ausgegan-
gen wurde, konnte die Datenverarbeitung 
auch nicht überraschend sein. Die vorzu-
nehmende Interessenabwägung geht daher 

zu Gunsten des Rechtsanwaltes aus. 

 

Rechtsprechung des BFG 

Aus der Rechtsprechung des BFG: 

• Eine den Verfahrensgesetzen entspre-

chende Verwendung personenbezogener Da-
ten, auch wenn es sich um Gesundheitsda-
ten handelt, ist grundsätzlich auch aus da-
tenschutzrechtlicher Sicht zulässig 
(BFG 26.09.2024, RV/5101151/2020). 

 

Rechtsprechung der BDB 

Aus der Rechtsprechung der BDB: 

• Die nur für dienstliche Belange bestehende 
rechtliche Erlaubnis, das Grundrecht auf 

Datenschutz (§ 1 DSG) zu durchbrechen, 
wird von einem Beamten dann missbräuch-
lich in Anspruch genommen, wenn eine Da-
tenbankabfrage ohne dienstliche Rechtfer-
tigung erfolgt. Nach der Rechtsprechung des 
OGH führt der Befugnismissbrauch bei de-
liktspezifischem Schädigungsvorsatz zu 

einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
nach § 302 Abs 1 StGB (Amtsmissbrauch), 
ohne dass an sich ein tatsächlicher Scha-
denseintritt erforderlich wäre. Durch den 

OGH wird bereits in der Verletzung des 
Grundrechts auf Datenschutz durch eine 
missbräuchliche Datenermittlung die kon-

krete Schädigung des Betroffenen/der Be-
troffenen erblickt (BDB 30.09.2024, 2024-

0.266.730; 17.10.2024, 2023-0.246.270; 
21.10.2024, 2022-0.607.066). 

 

EU-Rechtsakte 

• Am 18.11.2024 ist "Richtlinie (EU) 
2024/2853 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2024 über 
die Haftung für fehlerhafte Produkte und 

zur Aufhebung der Richtlinie 85/374/EWG 
des Rates", ABl L 2024/2853, 1, kundge-
macht worden. Die Richtlinie legt Vorschrif-
ten über die Haftung von Wirtschaftsak-
teuren für Schäden, die natürlichen Perso-
nen durch fehlerhafte Produkte entstanden 
sind, fest. Unter "Produkte" sind auch "digi-

tale Konstruktionsunterlagen" und in 
Produkte integrierte digitale Dienste zu 
verstehen. 

• Am 20.11.2024 ist die "Verordnung (EU) 
2024/2847 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2024 über 

horizontale Cybersicherheitsanforderungen 
für Produkte mit digitalen Elementen und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 
168/2013 und (EU) 2019/1020 und der 
Richtlinie (EU) 2020/1828 (Cyberresilienz-
Verordnung)", ABl L 2024/2847, 1, kund-

gemacht worden. Die Verordnung beinhaltet 
Vorschriften zur Gewährleistung der Cyber-

sicherheit von Produkten mit digitalen 
Elementen. 

 

Nationale Rechtsakte 

• Am 21.11.2024 hat das Bundesland Nieder-
österreich, LGBl 2024/65, die Etablierung ei-
ner gebietskörperschaftenübergreifenden 
Transparenzdatenbank (Transparenzpor-
tal) verlautbart. 

  

https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:BFG-Suche)?dokumentId=e5b0e954-beba-4438-920e-c7e55978e5fe&segmentId=305e9717-63ca-47a8-b689-ebee4c8a3dde&indexName=findok-bfg&konsehId=890b0b34-81c5-460d-acb3-b1a66664c6e6&recordId=e5b0e954-beba-4438-920e-c7e55978e5fe_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F5101151%2F2020%22,%22inklThesaurus%22:true,%22inklVerweise%22:true%7D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2024-0.266.730&VonDatum=&BisDatum=27.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=984177c3-06d5-4c3f-b51f-470ad59d1327&Dokumentnummer=DKT_BDB_20240930_2024_0_266_730_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2024-0.266.730&VonDatum=&BisDatum=27.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=984177c3-06d5-4c3f-b51f-470ad59d1327&Dokumentnummer=DKT_BDB_20240930_2024_0_266_730_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2023-0.246.270&VonDatum=&BisDatum=27.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=06151c65-a6c7-45a2-a942-12b0e06a1d68&Dokumentnummer=DKT_BDB_20241017_2023_0_246_270_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Dok&EntscheidendeBehoerde=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2022-0.607.066&VonDatum=&BisDatum=27.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a0d29580-58b2-4aba-92e6-23861bc9ebfd&Dokumentnummer=DKT_BDB_20241021_2022_0_607_066_00
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402853
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402847
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/NI/2024/65/20241121?ResultFunctionToken=8978b28f-e13a-431c-9173-ac63d95e4b1f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=&BisDatum=&Bundesland=Undefined&BundeslandDefault=Undefined&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 28.11.2024, 31091/16, Csikos/Ungarn 
(Telefonüberwachung, Journalismus) 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 28.11.2024, C-169/23, Masdi (Informati-
onspflicht, Ausnahme, Datenquelle, Datengene-
rierung) 

EuGH 28.11.2024, C-80/23, Ministerstvo 

(DSRL-PJ 2016/680, biometrische und geneti-
sche Daten) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 31.10.2024, Ra 2022/04/0145 (Mandats-
bescheid, Vorstellungsbescheid, Revision) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 13.09.2024, W298 2274626-1 (reCAP-

TCHA, Cookies, berechtigtes Interesse) 

BVwG 05.09.2024, W211 2291307-1 (Smart 

Meter, Vertragserfüllung, Koppelungsverbot, 
Transparenz) 

BVwG 17.09.2024, W298 2295130-1 (Geld-
buße, Mitwirkung, Selbstbezichtigung) 

BVwG 30.09.2024, W108 2285483-1 (Geld-

buße, Videoüberwachung, Kennzeichnung) 

BVwG 17.10.2024, W274 2291368-1 (Daten-

schutzbehörde, AuskunftspflichtG, amtswegige 
Verfahren) 

BVwG 16.10.2024, W287 2258171-1 (Beipack-
werbung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVwG 05.11.2024, W292 2247063-1 (Bonitäts-
daten, Aufbewahrung) 

BVwG 13.09.2024, W298 2277035-1 (Erforder-

lichkeit, Datenminimierung) 

BVwG 23.09.2024, W274 2286029-1 (Recht auf 

Geheimhaltung, Einschreiben, Auftragsverar-
beiter) 

BVwG 23.09.2024, W274 2265096-1 (veröf-
fentlichte Daten) 

BVwG 07.10.2024, W271 2294874-1 (Cold 

Calling) 

BVwG 31.10.2024, W258 2253618-1 (Bundes-

heer) 

BVwG 24.10.2024, W603 2301338-1 (Zustän-
digkeit, ORF-Beitrag) 

BVwG 03.10.2024, I415 2296585-1 (Zustän-

digkeit, ORF-Beitrag) 

BVwG 06.11.2024, W292 2284079-1 (mündli-

che Verkündung, gekürzte Ausfertigung) 

BVwG 06.11.2024, W214 2261322-1 (COVID-
Impferinnerungsschreiben, Aussetzung) 

BVwG 06.11.2024, W252 2259204-2 (Wieder-

aufnahmewerber, Obsorge) 

BVwG 30.10.2024, W108 2281992-1; 

11.11.2024, W101 2281202-1 (Zurückziehung 

der Bescheidbeschwerde) 

• EU-Rechtsakte 

DurchführungsVO 2024/2916 (Telekommunika-
tion, NIICS) 

DurchführungsVO 2024/2545 (Kryptowerte) 

• Nationale Rechtsakte 

14. Änderung der FinanzOnline-Verordnung 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 
48/2024 vom 04.12.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 28.11.2024, 31091/16, Csikos/Ungarn 

Telefonüberwachung, Journalismus 

• Im Zuge verdeckter Ermittlungen gegen ei-
nen Polizeibeamten sollen Telefongespräche 
zwischen ihm und einer Journalistin abgehört 
worden sein. Die Abhörmaßnahmen wurden 
auf eine Bestimmung des ungarischen Poli-
zeigesetzes gestützt, die in dringenden Aus-

nahmefällen eine Überwachungsmaß-
nahme ohne vorherige Genehmigung eines 
Richters erlaubte. Die Überwachungsmaß-
nahme sei jedoch nicht, wie gesetzlich vor-

gesehen, nachträglich von einem Richter ge-
nehmigt worden, die Daten der Journalistin 
seien nicht gelöscht worden und sie sei auch 

nicht benachrichtigt worden. Nachdem sich 
die Journalistin, die eine Offenlegung ihrer 
journalistischen Quellen befürchtete, erfolg-
los an mehrere Behörden wandte, be-
schwerte sie sich schließlich beim EGMR über 
das Abhören ihrer Telefongespräche. Der 

EGMR stellte eine Verletzung des Art 8 
und 10 EMRK fest und sprach der Journalis-
tin eine Entschädigung iHv EUR 6.500 zu. 

Der EGMR hat erwogen: Das Abhören von 
Telefongesprächen ist ein Eingriff in das 

Recht auf Achtung des Privat- und Fami-
lienlebens. Ein solcher Eingriff ist nur dann 

zulässig, wenn er gesetzmäßig ist, eines 
oder mehrere der in Art 8 Abs 2 EMRK ge-
nannten Ziele verfolgt und in einer demokra-
tischen Gesellschaft erforderlich ist. 

Das Kriterium der Erforderlichkeit setzt an-
gemessene und wirksame Schutzmaßnah-
men gegen Missbrauch voraus. Der Schutz 

journalistischer Quellen zählt zu den tra-
genden Säulen der Pressefreiheit und ist 
ein hohes Gut in einer Demokratie. Die invol-
vierten Behörden befassten sich mit der Be-
schwerde der Journalistin nur peripher. Auf 
die Frage, ob das Abhören der Telefonge-

spräche stattfand und wenn ja, ob dieses im 
Hinblick auf die journalistische Tätigkeit 
rechtmäßig erfolgte, gingen die Behörden 
nicht ein. 

Die einschlägige Bestimmung im ungari-
schen Polizeigesetz differenzierte nicht da-
nach, ob eine Überwachung vertrauliche 

journalistische Quellen betrifft oder nicht. 
Auch verlangte die Bestimmung keine Abwä-
gung der mit der Anwendung geheimer 
Überwachungsmaßnahmen verfolgten Ziele 
gegen die Folgen des Abhörens des Telefons 
eines Journalisten. Im Ergebnis waren keine 
ausreichenden Verfahrensgarantien vorhan-

den, damit die Journalistin den angeblichen 
Einsatz geheimer Überwachung zur Ermitt-
lung ihrer journalistischen Quellen wirksam 
anfechten hätte können. 

 

Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 28.11.2024, C-169/23, Masdi 

Informationspflicht, Ausnahme, Daten-

quelle, Datengenerierung 

• Eine Betroffene erhielt von einer ungarischen 
Behörde ein Covid-19-Immunitätszertifikat, 
ohne über die Datenverarbeitung informiert 
zu werden. Die Behörde berief sich auf die 

Ausnahme von der Informationspflicht nach 
Art 14 Abs 5 lit c DSGVO, weil sie die Daten, 
basierend auf einer ungarischen Verord-
nung, von einer anderen Stelle erhalten 
habe. Das vorlegende Gericht stellte dem 
EuGH mehrere Fragen zu dieser Ausnahme 
von der Informationspflicht. 

Der EuGH hat erwogen: Art 14 DSGVO be-
stimmt, welche Informationen der Verant-
wortliche der Betroffenen zur Verfügung 
stellen muss, wenn die personenbezoge-
nen Daten nicht bei dieser erhoben wurden. 
Art 14 Abs 5 lit c DSGVO sieht eine Aus-
nahme von der Informationspflicht vor, so-

fern die Erlangung oder Offenlegung von In-
formationen durch Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten, die geeig-
nete Maßnahmen zum Schutz der berechtig-
ten Interessen der Betroffenen vorsehen, 
ausdrücklich geregelt sind. 

Die Ausnahmeregelung des Art 14 Abs 5 

lit c DSGVO betrifft unterschiedslos alle per-
sonenbezogenen Daten, die der Verantwort-
liche nicht unmittelbar bei der Betroffenen 
erhoben hat. Dies gilt unabhängig davon, ob 
der Verantwortliche diese Daten von einer 
anderen Person als der Betroffenen erlangt 

hat oder er die Daten selbst im Rahmen der 
Erfüllung seiner Aufgaben erzeugt hat. 

Eine Beschwerde nach Art 77 Abs 1 DSGVO 
kann auf eine Verletzung der Informati-
onspflicht durch den Verantwortlichen ge-
stützt werden, die sich aus der Nichtbeach-
tung der Voraussetzungen für die Anwen-

dung der in Art 14 Abs 5 lit c DSGVO vorge-
sehenen Ausnahme ergibt. Die Aufsichtsbe-

hörde muss prüfen, ob nationales Recht oder 
Unionsrecht die Datenverarbeitung erlaubt 
und ein gleichwertiges Schutzniveau wie 
Art 14 Abs 1 bis 4 DSGVO gewährleistet. Die 

Regelungen müssen klar sein und den Be-
troffenen ermöglichen, ihre Rechte wahrzu-
nehmen. Insb müssen diese Vorschriften die 
Quelle angeben, aus der die Betroffenen In-
formationen über die Datenverarbei-
tung erhalten. 

Im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens 

darf die Aufsichtsbehörde daher prüfen, ob 
das nationale Recht geeignete Maßnah-
men zum Schutz der berechtigten Interes-

sen der Betroffenen vorsieht. Diese Prüfung 
betrifft jedoch nicht die Geeignetheit der 
Maßnahmen, zu deren Durchführung der 
Verantwortliche nach Art 32 DSGVO ver-

pflichtet ist, um die Sicherheit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-238107%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=292739&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12215147
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gewährleisten. Anm: Die Zusammenfassung 
der Schlussanträge kann in der 23. Ausgabe 

des Schönherr Datenschutzmonitors vom 
12.06.2024 nachgelesen werden. 

 

EuGH 28.11.2024, C-80/23, Ministerstvo 

DSRL-PJ 2016/680, biometrische und ge-

netische Daten 

• Zur Beantwortung eines Vorabentschei-
dungsersuchens entschied der EuGH, dass 
die Erhebung von biometrischen und/oder 
genetischen Daten von Beschuldigten im 
Rahmen eines Strafverfahrens auch zwangs-

weise zulässig ist, sofern das nationale Recht 
nachgelagert eine wirksame gerichtliche 

Kontrolle der Bewilligung zur Erhebung die-
ser Daten gewährleistet. Das nationale Ge-
richt hat insb zu prüfen, ob die Beurteilung 
der "unbedingten Erforderlichkeit" der Erhe-

bung sowohl biometrischer als auch geneti-
scher Daten der Betroffenen durch die zu-
ständige Behörde sichergestellt ist (EuGH 
26.01.2023, C‑205/21, Ministerstvo na 

vatreshnite). 

Im Rahmen des nationalen Verfahrens, auf 
dem dieses Urteil beruhte, legte das zustän-
dige bulgarische Gericht weitere Fragen zur 

Vorabentscheidung vor. 

Der EuGH hat erwogen: Die zuständige Be-

hörde muss die unbedingte Erforderlichkeit 
der Erhebung der biometrischen und geneti-
scher Daten überprüfen und nachweisen. 
Das nationale Gericht kann die Einhaltung 

dieser Verpflichtung nicht sicherstellen, weil 
es Sache der zuständigen Behörde ist, die 
nach Art 10 Richtlinie 2016/680 (DSRL-PJ) 
erforderliche Beurteilung vorzunehmen. Na-
tionale Rechtsvorschriften, die keine Ver-
pflichtung der zuständigen Behörde vorse-
hen, die unbedingte Erforderlichkeit der Er-

hebung biometrischer und genetischer Daten 
zu überprüfen und nachzuweisen, versto-
ßen gegen Art 10 der DSRL-PJ. Anm: Die 

Zusammenfassung der Schlussanträge kann 
in der 24. Ausgabe des Schönherr Daten-
schutzmonitors vom 19.06.2024 nachgele-
sen werden. 

 

Rechtsprechung des VwGH 

Aus der Rechtsprechung des VwGH: 

• Bei Gefahr in Verzug darf die DSB eine Da-

tenverarbeitung mit Mandatsbescheid un-
tersagen (§ 22 Abs 4 DSG iVm § 57 Abs 1 
AVG). Gegen den Mandatsbescheid kann 
Vorstellung bei der DSB erhoben werden. 
Prozessgegenstand des Vorstellungsverfah-

rens ist der Mandatsbescheid, der durch den 

Vorstellungsbescheid ersetzt wird. Die 
Formulierung "wie noch im Detail ausgeführt 
wird" in der Amtsrevision der DSB genügt 
dem Erfordernis nicht, die Zulässigkeitsbe-
gründung der Revision gesondert 

auszuführen (VwGH 31.10.2024, 
Ra 2022/04/0145). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 13.09.2024, W298 2274626-1 

reCAPTCHA, Cookies, berechtigtes Inte-
resse 

• Auf einer Parteiwebsite verwendeten zwei 
Websitebetreiber den Google-Dienst reCAP-
TCHA. Verwendet wurde eine "unsicht-
bare" Version von reCAPTCHA, die auf ei-
ner Website nicht gleich erkannt werden 
kann. Das Cookie blieb für die Unterseiten 

der Website aktiv, auch wenn es beim Öffnen 

der Website deaktivierte wurde. Über die 
weitere Verwendung des Cookies wurde auf 
der Website nicht informiert und auch keine 
Einwilligung eingeholt. Ein Websitebesucher 
fühlte sich durch diese Websiteeinstellungen 

in seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt 
und brachte eine erfolgreiche Datenschutz-
beschwerde bei der DSB ein. Dagegen erho-
ben die Websitebetreiber Bescheidbe-
schwerde an das BVwG, welches diese ab-
wies. 

Das BVwG hat erwogen: Der Betrieb einer 

Website ist ein Dienst der Informations-
gesellschaft gemäß § 3 Z 1 ECG und Art 4 
Z 25 DSGVO. IP-Adressen sind unabhängig 

davon, ob sie dynamisch oder statisch sind, 
personenbezogene Daten. Sobald mit zu-
sätzlichen Daten die Identifizierung eines 
Nutzers ermöglicht wird, liegt ein Personen-

bezug gemäß Art 4 Z 1 DSGVO vor. Das von 
reCAPTCHA gesetzte Cookie ermöglicht 
die Identifizierbarkeit eines Nutzers und 
ermöglicht es, Besucher einer Website zu 
unterscheiden. Durch die übermittelten In-
formationen kann von Nutzern ein "digitaler 

Fingerabdruck" generiert werden. 

Der Begriff "Verantwortlicher" in Art 4 Z 7 
DSGVO ist weit definiert und erfasst jede 
natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbe-

zogenen Daten entscheidet. Mehrere Ak-
teure können auch gemeinsam für eine Da-
tenverarbeitung verantwortlich sein. Eine 
Person, die aus Eigeninteresse auf die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung Ein-
fluss nimmt, kann Verantwortliche sein. 

Die Websitebetreiber betreiben die Website 

zum Zweck, andere Menschen über die Par-
tei zu informieren und um weitere Parteimit-
glieder zu rekrutieren. Sie nehmen dabei aus 
Eigeninteresse auf die Verarbeitungen per-

sonenbezogener Daten Einfluss und legen 
die Mittel der Verarbeitung fest. Zusätzlich 

sind beide Websitebetreiber im Impressum 
als Medieninhaber nach § 25 MedienG ge-
nannt. 

https://www.schoenherr.eu/datenschutzmonitor/#juni24
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=292738&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269704&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12556862
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269704&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12556862
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269704&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12556862
https://www.schoenherr.eu/datenschutzmonitor/#juni24
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0145&VonDatum=&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d66aa255-36cb-4bb2-aa37-e778471f642d&Dokumentnummer=JWT_2022040145_20241031L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0145&VonDatum=&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d66aa255-36cb-4bb2-aa37-e778471f642d&Dokumentnummer=JWT_2022040145_20241031L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2274626-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=88f06ea6-7167-45c1-8f87-ad23cd993b26&Dokumentnummer=BVWGT_20240913_W298_2274626_1_00
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Eine Einwilligung ist jede Willensbekun-
dung, die ohne Zwang, für den konkreten 

Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgt. 
Die Einwilligung für die Speicherung von 
Cookies muss mit einem aktiven Verhalten 

erfolgen und darf nicht vermutet werden. 
Wenn eine echte Wahlfreiheit fehlt, ist die 
Einwilligung nicht freiwillig. Wenn Web-
sitebesucher nicht über die Verwendung von 
reCAPTCHA informiert werden, können sie 
in die Datenverarbeitung nicht wirksam ein-

willigen. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO ist zulässig, 
sofern sie zur Wahrung berechtigter In-
teressen des Verantwortlichen erforderlich 

ist und die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der Betroffenen, nicht über-

wiegen. 

Ein berechtigtes Interesse kann nur dann 
vorliegen, wenn der Verantwortliche den 
Betroffenen über das verfolgte Interesse 
informiert hat. Da dies nicht erfolgte, war 
die Datenverarbeitung rechtswidrig. 

Cookies, die vom Google-Dienst reCAP-

TCHA gesetzt werden, sind für den Betrieb 
einer Website technisch nicht erforder-
lich, weshalb kein berechtigtes Interesse 
zur Nutzung besteht und eine ausdrückliche 
Einwilligung des Websitebesuchers einzu-

holen gewesen wäre. 

 

BVwG 05.09.2024, W211 2291307-1 

Smart Meter, Vertragserfüllung, Koppe-

lungsverbot, Transparenz 

• Ein Hausbewohner fühlte sich durch den Ein-
bau eines digitalen Stromzählers (Smart 
Meter) in seinem Recht auf Geheimhaltung 
verletzt. Dagegen brachte er Datenschutzbe-

schwerde bei der DSB ein. Der Hausbewoh-
ner brachte vor, der Smart Meter verarbeite 
permanent bei systemerhaltenden oder sys-
temüberwachenden Tätigkeiten Daten. Dies 

sei vom – vor längerer Zeit abgeschlossenen 
– Nutzungsvertrag nicht gedeckt. Der Ver-
tragszweck könne auch durch einen analo-

gen Stromzähler erreicht werden. Der Netz-
betreiber stützte sich auf die Vertragserfül-
lung und konfigurierte den Smart Meter ent-
sprechend dem Wunsch des Hausbewohners 
in der "Opt-Out"-Konfiguration, bei der 
nur einmal im Jahr der Stromverbrauch ab-
gelesen wird. 

Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde ab 
und führte aus, dass es sich bei Einbau und 
Inbetriebnahme eines Smart Meters mit 
"Opt-Out"-Konfiguration um keine Datenver-

arbeitung handelt. Dagegen erhob der Haus-
bewohner (erfolglose) Bescheidbeschwerde 

an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Entsprechend dem 
Netznutzungsvertrag, der als Grundlage für 
die Verarbeitung der Daten dient, kann der 

Netzbetreiber selbst entscheiden, wel-
che Art von Stromzähler er einsetzt. Der 

Stromverbrauch wird sowohl bei einem 
Smart Meter in der "Opt-Out"-Konfigura-
tion als auch bei einem analogen Strom-

zähler einmal im Jahr ausgelesen. Das 
Auslesen des Verbrauchs erfolgt beim Smart 
Meter extern und bei einem analogen Ge-
rät vor Ort. Die jährliche Übermittlung des 
Zählerstands dient zur Erfüllung des 
Netznutzungsvertrags gemäß Art 6 Abs 1 

lit b DSGVO und ist dadurch gerechtfertigt. 
Der Einbau und auch die Inbetriebnahme 
eines Smart Meters sind keine Datenverar-
beitungen. Eine Verletzung des Koppe-
lungsverbots kann mangels einer eingehol-
ten Einwilligung nicht vorliegen. 

Informationen zu den einzelnen Funktionen 

des Routers oder zu gesundheitlichen Gefah-
ren durch den Smart Meter sind keine zu er-
teilenden Informationen nach Art 13 
DSGVO. Die Nichtaushändigung der Be-
dienungsanleitung eines Smart Meters 
kann nicht nach der DSGVO gerügt werden 
und ist keine Verletzung des Transpa-

renzgebots. 

 

BVwG 17.09.2024, W298 2295130-1 

Geldbuße, Mitwirkung, Selbstbezichtigung 

• Die DSB forderte eine im Bereich der Perso-
nalservice tätige Gesellschaft in einem Ver-
waltungsverfahren zur Mitwirkung auf. Die 
Gesellschaft beantwortete die behördliche 

Aufforderung trotz nachweislicher Zustellung 
nicht. Weiters wirkte sie auch im anschlie-
ßenden Verwaltungsstrafverfahren an der 
Aufklärung des Tathergangs nicht mit. Dar-
über hinaus machte sie keine Angaben zu ih-
ren Einkommens- und Vermögensver-

hältnissen. 

Die DSB verhängte wegen Verletzung der 
Mitwirkungspflicht gemäß Art 31 DSGVO 
eine Geldstrafe iHv EUR 1.500. Aufgrund der 

Bescheidbeschwerde der Gesellschaft setzte 
das BVwG diese Geldstrafe auf EUR 500 
herab. 

Das BVwG hat erwogen: Eine Verletzung 
der Mitwirkungspflicht liegt vor, wenn die 
Aufforderung zur Stellungnahme der DSB 
nicht rechtzeitig, fristgerecht oder innerhalb 
einer angemessenen Frist beantwortet wird, 
ohne dass ein bestimmter Erfolg erforderlich 
ist. Die Bestimmung des Art 31 DSGVO legt 

dem Verantwortlichen verwaltungsverfah-
rensrechtliche Kooperationslasten auf. Die 
Vorschrift drängt den Amtsermittlungs-
grundsatz ein Stück weit zurück. Neben der 
Pflicht zur Kooperation verlangt sie dem Ad-

ressaten ein aktives Tun ab. 

Der Grundsatz der Selbstbelastungsfrei-
heit ist nicht verletzt, solange mit einer In-
formation kein unmittelbares Schuldeinge-
ständnis verbunden ist. Die Mitwirkungs-
pflicht begründet keinen Verstoß gegen 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2291307-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7dc59b8b-e86f-4f4a-ab8d-ab72aa8467a4&Dokumentnummer=BVWGT_20240905_W211_2291307_1_00
https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=2c98a1b5-d2d1-42ab-a4f5-f8c6e4abc614&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240917_W298_2295130_1_00
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Art 6 EMRK (nemo tenetur Prinzip), weil 
die initiale Ermittlung des Sachverhalts in ei-

nem vorgelagerten datenschutzrechtlichen 
Verfahren erfolgt. Weiters liegt ein Verstoß 
gegen Art 6 EMRK nur dann vor, wenn eine 

Selbstauskunft die Gefahr einer (verwal-
tungs-)strafrechtlichen Verfolgung birgt und 
einer Selbstbezichtigung gleichkommt. 
Das Verweigern jeglicher Kommunikation 
mit der DSB ist damit vor allem iZm dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des 

Art 52 Abs 1 S 2 GRC und der Eignung, Er-
forderlichkeit und Angemessenheit der kon-
kreten Frage nicht umfasst. 

Gemäß Art 58 Abs 2 lit i DSGVO sind Auf-
sichtsbehörden befugt, eine Geldbuße ge-

mäß Art 83 DSGVO "zusätzlich zu oder an-
stelle von" anderen in Art 58 Abs 2 DSGVO 

genannten Abhilfebefugnissen wie die Befug-
nis zur Erteilung von Warnungen, Verwar-
nungen oder Anweisungen zu verhängen. 
Darüber hinaus ist es Aufsichtsbehörden ge-
stattet, im Fall eines geringfügigeren Versto-
ßes, oder falls die voraussichtlich zu verhän-
gende Geldbuße eine unverhältnismäßige 

Belastung für eine natürliche Person bewir-
ken würde, von der Verhängung einer Geld-
buße abzusehen und stattdessen eine Ver-
warnung zu erteilen. Jedoch kann das gänz-
liche Unterlassen jeglicher Mitwirkung 
an der Aufklärung eines Sachverhalts nicht 

als geringfügiger Verstoß angesehen wer-
den. 

Die Strafe scheint in Anbetracht dessen, 
dass die Schuld als gering anzusehen ist und 
die Gesellschaft den Aufforderungen der 
Behörde schließlich doch, wenn auch er-
heblich verspätet, nachgekommen ist, in 

der vorgesehenen Höhe nicht zweckmä-
ßig. Es handelte sich auch um den ersten 
einschlägigen Verstoß der Gesellschaft. 

 

BVwG 30.09.2024, W108 2285483-1 

Geldbuße, Videoüberwachung, Kennzeich-

nung 

• Die DSB erhielt eine anonyme Anzeige, dass 

ein Restaurantbetreiber an der straßenseiti-
gen Fassade Kameras installiert habe, wel-
che den öffentlichen Straßenraum filmten. 
Die DSB leitete daraufhin ein amtswegiges 
Prüfverfahren gegen den Restaurantbetrei-
ber ein. Der Restaurantbetreiber gab an, die 
Kameras wegen wiederholter Fensterschä-

den angebracht zu haben, und legte Unter-
lagen iZm Einbrüchen und Sachschäden vor. 
Die DSB stellte einen Verstoß gegen die 
DSGVO fest und leitete ein Verwaltungsstraf-
verfahren ein. Die DSB stellte mit Strafer-

kenntnis fest, dass die Kameras öffentliche 

Straßen erfassten und damit unrechtmäßig 
personenbezogene Daten verarbeitet wur-
den. Weiters stellte die DSB einen Verstoß 
gegen die Informationspflichten gemäß 
Art 13 DSGVO fest, weil die Kameras nicht 

gekennzeichnet waren. Aufgrund dieser Ver-
stöße wurde eine Geldstrafe iHv EUR 4.125 

verhängt. Über Bescheidbeschwerde des 
Restaurantbetreibers setzte das BVwG die 
Geldstrafe auf EUR 1.000 herab. 

Das BVwG hat erwogen: Der Restaurantbe-
treiber brachte ein rechtfertigendes Inte-
resse iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO vor, weil 
die Überwachung dem Schutz des Eigen-
tums dienen sollte. Allerdings war der Auf-
nahmebereich der Kameras überschie-

ßend groß gewählt, weil der Kamerawinkel 
so hätte eingestellt werden können, dass ein 
kleinerer Bereich des öffentlichen Raums er-
fasst wird. Da die Geheimhaltungsinteressen 
der Betroffenen – der zufällig am Restaurant 

vorbeikommenden Verkehrsteilnehmer – 
überwiegen, kann sich der Restaurantbetrei-

ber nicht auf Art 6 Abs 1 lit f DSGVO stützen. 
Der Restaurantbetreiber hat, entgegen sei-
ner Annahme, durch die Videoüberwachung 
personenbezogene Daten erhoben. Ein an 
der Glastür des Restaurants angebrachter 
Hinweisaufkleber über die Videoüberwa-
chung ändert nichts an der Unzulässigkeit 

der Datenverarbeitung und entspricht zudem 
nicht den Informationspflichten gemäß 
Art 12 und 13 DSGVO. 

Die Strafbemessung ist eine Einzelfall-
entscheidung, bei der die Bewertungskri-

terien des Art 83 Abs 2 DSGVO zu berück-

sichtigen sind. Da die Videoüberwachung ei-
nen erheblichen Teil des öffentlichen Grunds 
umfasste, handelt es sich jedenfalls um eine 
erhebliche Anzahl der von der Verarbeitung 
Betroffenen. Allerdings erstreckte sich der 
Zeitraum der Überwachung auf weniger als 
einen Monat und den Betroffenen entstand 

kein konkreter Schaden. Weiters ist zu be-
rücksichtigen, dass ein (wenn auch unzu-
reichender) Hinweis über die Videoüberwa-
chung vorhanden war. Da der Restaurantbe-
treiber bisher unbescholten war und Ein-
sicht zeigte, sich nicht ganz rechtskonform 
verhalten zu haben, ist eine Geldstrafe iHv 

EUR 1.000 schuld- und tatangemessen. 

 

BVwG 17.10.2024, W274 2291368-1 

Datenschutzbehörde, AuskunftspflichtG, 

amtswegige Verfahren 

• Eine Lehrerin stellte fest, dass ihre perso-
nenbezogenen Daten in einer von der Ver-
antwortlichen angebotenen App verarbeitet 

wurden. Daraufhin erhob die Lehrerin eine 
Datenschutzbeschwerde bei der DSB und 
machte eine Verletzung der Informations-
pflichten gemäß Art 14 DSGVO geltend. Die 
Verantwortliche berief sich auf den Ausnah-

metatbestand des Art 14 Abs 5 lit b DSGVO, 

weil die unmittelbare Kontaktaufnahme mit 
sämtlichen Lehrern einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordern würde. Zudem habe 
sie die Datenschutzerklärung in der App und 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d4d8a349-4385-440e-b824-b207329cba3c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240930_W108_2285483_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d4d8a349-4385-440e-b824-b207329cba3c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=02.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20241017_W274_2291368_1_00
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auf ihrer Website öffentlich zugänglich ge-
macht. 

Die DSB wies die Datenschutzbeschwerde 
ab, weil alle festgestellten Mängel im Verlauf 
des Verfahrens behoben worden seien. Der 

objektive Verstoß gegen Art 14 DSGVO sei in 
einem amtswegigen Prüfverfahren gemäß 
Art 58 Abs 1 lit b DSGVO aufzugreifen. 
Nachdem das BVwG die von der Lehrerin ein-
gebrachte Bescheidbeschwerde abwies, er-
hob die Lehrerin gegen das Erkenntnis des 

BVwG eine ordentliche Revision. Nach einer 
Revisionsbeantwortung der DSB, in welcher 
erneut auf die amtswegige Prüfung gemäß 
Art 58 Abs 1 lit b DSGVO hingewiesen 
wurde, stellte die Lehrerin eine Anfrage an 

die DSB. Sie wollte wissen, ob wegen des 
Verstoßes gegen Art 14 DSGVO ein amtswe-

giges Prüfverfahren oder ein Verwaltungs-
strafverfahren eingeleitet wurde und welche 
Ergebnisse bislang vorlagen. 

Die DSB verweigerte die Auskunft mit der 
Begründung, dass der Verfasser einer Mel-
dung oder eine dritte Person keine Partei-
stellung in einem amtswegigen Prüf- oder 

Verwaltungsstrafverfahren habe und daher 
nicht über den Ausgang solcher Verfahren 
unterrichtet werde. Nachdem die Lehrerin 
die Erlassung eines Bescheids gemäß § 4 
Auskunftspflichtgesetz (Auskunfts-

pflichtG) beantragte, entschied die DSB in 

ihrem Bescheid, dass kein berechtigtes Inte-
resse der Lehrerin an der begehrten Aus-
kunft vorliege und das Geheimhaltungsinte-
resse der Verantwortlichen überwiege. Da-
her wurde die Auskunft verweigert. Gegen 
diesen Bescheid erhob die Lehrerin eine (teil-
weise erfolgreiche) Bescheidbeschwerde an 

das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Behörden des Bun-
des sind gemäß § 1 AuskunftspflichtG ver-
pflichtet, über Angelegenheiten ihres Wir-
kungsbereichs Auskunft zu erteilen, sofern 
dem keine gesetzliche Verschwiegenheits-
pflicht entgegensteht. Bei Auskunftsersu-

chen von Personen, die nicht Partei eines 
Verfahrens sind, ist eine Interessenabwä-
gung mit dem Recht auf Geheimhaltung ge-
mäß § 1 DSG vorzunehmen. Dabei muss das 
Interesse des Auskunftswerbers an der Aus-
kunftserteilung das Interesse des im Verfah-

ren Beschuldigten an der Geheimhaltung 
überwiegen. Dem Interesse der Lehrerin, 
nähere Auskunft über amtswegige Prüf- 
und/oder Verwaltungsstrafverfahren zu er-
halten, steht das Geheimhaltungsinteresse 
der Verantwortlichen gegenüber. 

Für die Lehrerin sind diese Auskünfte auch 

im Hinblick auf mögliche weitergehende An-

sprüche, wie Unterlassungs- oder Scha-
denersatzansprüche, relevant. Berück-
sichtigt man den Umstand, dass die DSB der 
Lehrerin selbst Hinweise auf mögliche Um-
stände lieferte, die für die Einleitung eines 
amtswegigen Prüfverfahrens und eines 

Verwaltungsstrafverfahrens sprechen könn-
ten, überwiegt das Interesse der Lehrerin 

an der Beantwortung der Fragen, ob derar-
tige Verfahren eingeleitet wurden, gegen-
über dem Interesse der Verantwortlichen. 

Die Bekanntgabe, ob ein Verfahren eingelei-
tet wurde, ist keine wesentliche Gefahr für 
eine öffentliche Diskreditierung. 

Über Ergebnisse der Verfahren dürfen hinge-
gen keine Informationen offengelegt wer-
den, wenn die jeweiligen Verfahren noch 

nicht abgeschlossen sind. Zudem kämen In-
formationen über Ergebnisse der Verfahren 
einer Akteneinsicht gleich, die ausschließ-
lich Verfahrensparteien vorbehalten ist. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Solange Werbemittel in noch unbefüllte, 
unetikettierte Kartons oder Kuverts zB auf 
einer Packstraße eines Versandhändlers bei-
gelegt werden, findet keine Datenverarbei-
tung statt ("Beipackwerbung"). Dasselbe 

gilt auch für das Beilegen von Werbemitteln 
nach dem Befüllen mit der zu versendenden 
Ware, sofern das Werbemittel allen und nicht 
nur einer vorselektierten Auswahl von Adres-
saten beigelegt wird. Eine Datenverarbei-
tung findet jedoch statt, wenn die Empfänger 

des beizulegenden Werbematerials aufgrund 
einer bestimmten Information über diese 

Empfänger ausgewählt werden 
(BVwG 16.10.2024, W287 2258171-1). 

• Die Daten des Begünstigten eines Sanie-
rungsverfahrens dürfen von einer Kre-

ditauskunftei so lange aufbewahrt wer-
den, bis sie in der Insolvenzdatei gemäß 
§ 256 IO öffentlich publiziert sind. Danach 
sind solche Daten des Begünstigten von der 
Kreditauskunftei zu löschen, weil die wei-
tere Verarbeitung dieser Daten die Verwirk-
lichung des Ziels, dem Begünstigten zu er-

möglichen, sich erneut am Wirtschaftsleben 
zu beteiligen, gefährden würde 
(BVwG 05.11.2024, W292 2247063-1). 

• Die Voraussetzung der Erforderlichkeit der 
Datenverarbeitung ist gemeinsam mit dem 
Grundsatz der "Datenminimierung" zu 

prüfen, der verlangt, dass personenbezo-
gene Daten "dem Zweck angemessen und 
erheblich sowie auf das für die Zwecke der 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt" 
sind (BVwG 13.09.2024, W298 2277035-1). 

• Das Recht auf Geheimhaltung iSd § 1 

Abs 1 DSG kann auch im Zuge einer nicht-
automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die nicht in einem Dateisys-
tem gespeichert sind oder gespeichert wer-

den sollen (dh außerhalb des Anwendungs-
bereich der DSGVO), verletzt werden. Die 

Entgegennahme eines Einschreibens durch 
einen Auftragsverarbeiter, mit dem eine 
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2258171-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f5ad53e9-fe94-476b-80de-2b1d0966908c&Dokumentnummer=BVWGT_20241016_W287_2258171_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2247063-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=97ccf39c-c9e8-4516-9811-b548d842cbb7&Dokumentnummer=BVWGT_20241105_W292_2247063_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W298+2277035-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=54eb50ac-534f-435f-b77b-e0399d37d6f4&Dokumentnummer=BVWGT_20240913_W298_2277035_1_00
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geschlossen wurde, ist jedoch rechtmäßig 
(BVwG 23.09.2024, W274 2286029-1). 

• Der Datenschutz für bereits veröffentlichte 
Daten unterscheidet sich grundsätzlich nicht 

vom Schutzumfang von sonstigen personen-
bezogenen Daten. Die Veröffentlichung einer 
Stellungnahme im Rahmen eines örtlichen 
Raumordnungsprogramms ist nicht zu bean-
standen. Unzulässig ist jedoch die Veröffent-
lichung der Stellungnahme gemeinsam 
mit dem Namen des Einschreiters, auch 

wenn der Name des Einschreiters öffentlich 
verfügbar ist (BVwG 23.09.2024, 
W274 2265096-1). 

• Anrufe zu Werbezwecken sind ohne vorhe-

rige Einwilligung des Nutzers gemäß 

§ 174 Abs 1 TKG 2021 unzulässig (Cold 
Calling). Eine Ausnahme von der Anwend-
barkeit des § 174 Abs 1 TKG 2021 besteht 
nicht. Bereits der erstmalige Kontakt in 
Form der telefonischen Einholung der Einwil-
ligung zu einem späteren Werbetelefonat ist 
als Anruf zu Werbezwecken zu qualifizie-

ren und ist somit unzulässig 
(BVwG 07.10.2024, W271 2294874-1). 

• Die Prüfung der Frage, ob es bei der Führung 
eines datenschutzrechtlichen Beschwer-
deverfahrens zu einer Datenschutzverlet-
zung gekommen ist, ist keine Tätigkeit, die 

der Wahrung der nationalen Sicherheit 
dient. Eine Datenverarbeitung, die der da-
tenschutzrechtlichen Kontrolle einer diszip-
linarrechtlichen Kontrolle (allenfalls) mi-
litärischen Handelns dient, fällt daher 
nicht in den Bereich der militärischen Lan-

desverteidigung bzw der nationalen Si-
cherheit. Die DSGVO ist anzuwenden. Die 
verantwortliche Stelle nach dem Heeres-
disziplinargesetz ist die Disziplinarbe-
hörde (BVwG 31.10.2024, W258 2253618-
1). 

• Die Regelungen des § 13 ORF Beitrags Ge-

setzes 2024 erscheinen dem BVwG sachge-

recht und sind auf das notwendige bzw ver-
hältnismäßige Maß beschränkt, weshalb 
auch die diesbezüglich gerügte Verfassungs-
widrigkeit nicht naheliegt. Zudem ist zum 
entsprechenden Beschwerdevorbringen da-

rauf hinzuweisen, dass sich die Zuständig-
keit des BVwG im Kontext datenschutz-
rechtlicher Anbringen gemäß § 27 Abs 1 DSG 
auf die Entscheidung über Bescheidbe-
schwerden gegen Bescheide der DSB be-
schränkt (BVwG 24.10.2024, 
W603 2301338-1). 

• Die Zuständigkeit des BVwG im Kontext 
mit datenschutzrechtlichen Anbringen be-

schränkt sich gemäß § 27 Abs 1 DSG auf 
die Entscheidung über Bescheidbeschwerden 
gegen Bescheide der DSB. Aus diesem 

Grund ist in einem Verfahren gegen einen 
Bescheid der ORF-Beitrags Service GmbH 
über datenschutzrechtliche Bedenken nicht 

abzusprechen (BVwG 03.10.2024, I415 
2296585-1). 

• Findet eine Verhandlung in Anwesenheit 
von Parteien statt, ist das Erkenntnis idR 

mündlich zu verkünden. Wird von den 
Parteien auf Rechtsmittel verzichtet, kann 
das Erkenntnis in gekürzter Form ausge-
fertigt werden (BVwG 06.11.2024, 
W292 2284079-1). 

• Ein Verfahren kann nach § 34 VwGVG aus-

gesetzt werden, wenn bei einem Verwal-
tungsgericht in einer erheblichen Zahl von 
anhängigen oder zu erwartenden Verfahren 
eine Rechtsfrage zu lösen ist, die gleich-
zeitig in einem anhängigen Verfahren vor 

dem VwGH behandelt wird. Die Aussetzung 

dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Ver-
waltungsgerichts bei einer großen Zahl 
gleichgelagerter Beschwerden zu gewähr-
leisten, indem auf einen beim VwGH anhän-
gigen "leading case" gewartet und so des-
sen Rechtsansicht eingeholt werden kann. 
Beim BVwG sind zum Themenkomplex 

"Impferinnerungsschreiben" über 750 
Bescheidbeschwerden anhängig. Damit 
liegen die Voraussetzungen für die Ausset-
zung des Verfahrens vor (BVwG 06.11.2024, 
W214 2261322-1). 

• Wird die Bescheidbeschwerde wegen exzes-

siver Ausübung des Rechts iSd Art 57 
Abs 4 DSGVO abgelehnt, hat der Wieder-
aufnahmewerber darzutun, dass die Ent-
scheidung des BVwG hinsichtlich dieser Ab-
lehnung der inhaltlichen Behandlung seiner 
Datenschutzbeschwerde anders gelautet 

hätte. Kommt dem Wiederaufnahmewer-
ber mangels Obsorge keine Vertretungsbe-
fugnis hinsichtlich seines minderjährigen 
Sohnes zu, fehlt ihm die Legitimation zum 
Erheben des Wiederaufnahmeantrags im 
Namen seines Sohnes (BVwG 06.11.2024, 
W252 2259204-2). 

• Die Bescheidbeschwerde kann in jeder Lage 

des Verfahrens vor dem BVwG zurückgezo-
gen werden. Wird die Bescheidbeschwerde 
zurückgezogen, ist das Verfahren mit Be-
schluss einzustellen (BVwG 30.10.2024, 
W108 2281992-1; 11.11.2024, 

W101 2281202-1). 

 

EU-Rechtsakte 

• Am 26.11.2024 ist die "Durchführungsver-

ordnung (EU) 2024/2916 der Kommission 
vom 25. November 2024 zur Festlegung ei-
nes Standardformulars für die Daten, die 
in dem Bericht über die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten enthalten sind, der von 
Dienstleistern gemäß der Verordnung (EU) 

2021/1232 des Europäischen Parlaments 
und des Rates veröffentlicht und der zustän-
digen Aufsichtsbehörde und der Kommission 
vorgelegt wird", ABl L 2024/2916, 1, 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2286029-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2ab8c47e-209d-4c58-b11f-8d3cb51d7e24&Dokumentnummer=BVWGT_20240923_W274_2286029_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2265096-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5e97e0f1-0e4b-4466-a81a-7d892f562cb6&Dokumentnummer=BVWGT_20240923_W274_2265096_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2265096-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5e97e0f1-0e4b-4466-a81a-7d892f562cb6&Dokumentnummer=BVWGT_20240923_W274_2265096_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W271+2294874-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=807ce58a-bc08-436b-9b9d-25805eb2a644&Dokumentnummer=BVWGT_20241007_W271_2294874_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W258+2253618-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7ef3aa05-db01-49f2-ab8d-c997c3945639&Dokumentnummer=BVWGT_20241031_W258_2253618_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W258+2253618-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7ef3aa05-db01-49f2-ab8d-c997c3945639&Dokumentnummer=BVWGT_20241031_W258_2253618_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W603+2301338-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7b32471c-7c52-4008-97dc-6bf090fd9ba2&Dokumentnummer=BVWGT_20241024_W603_2301338_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W603+2301338-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=7b32471c-7c52-4008-97dc-6bf090fd9ba2&Dokumentnummer=BVWGT_20241024_W603_2301338_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=I415+2296585-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=36fb56c4-d966-474b-9631-60fd8df9388c&Dokumentnummer=BVWGT_20241003_I415_2296585_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=I415+2296585-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=36fb56c4-d966-474b-9631-60fd8df9388c&Dokumentnummer=BVWGT_20241003_I415_2296585_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2284079-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=135a51a1-dc0a-480a-a5f4-2f39489942fb&Dokumentnummer=BVWGT_20241106_W292_2284079_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W292+2284079-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=135a51a1-dc0a-480a-a5f4-2f39489942fb&Dokumentnummer=BVWGT_20241106_W292_2284079_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2261322-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b3968602-4411-4220-ae03-060f989e7653&Dokumentnummer=BVWGT_20241106_W214_2261322_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2261322-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b3968602-4411-4220-ae03-060f989e7653&Dokumentnummer=BVWGT_20241106_W214_2261322_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2259204-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9aee3c65-7a4e-409b-ba90-29360f1ad5bc&Dokumentnummer=BVWGT_20241106_W252_2259204_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2259204-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9aee3c65-7a4e-409b-ba90-29360f1ad5bc&Dokumentnummer=BVWGT_20241106_W252_2259204_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2281992-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f8a81daf-a65f-4e76-8776-9c67a61a3ab5&Dokumentnummer=BVWGT_20241030_W108_2281992_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2281992-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f8a81daf-a65f-4e76-8776-9c67a61a3ab5&Dokumentnummer=BVWGT_20241030_W108_2281992_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2281202-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ee34f3dc-3ecc-4a9a-b0ea-39c431cff545&Dokumentnummer=BVWGT_20241111_W101_2281202_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2281202-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ee34f3dc-3ecc-4a9a-b0ea-39c431cff545&Dokumentnummer=BVWGT_20241111_W101_2281202_1_00
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402916
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kundgemacht worden. Für die Anbieter 
nummernunabhängiger interpersonel-

ler Kommunikationsdienste (NIICS) be-
steht eine vorübergehende Ausnahme von 
bestimmten Datenverarbeitungsverboten 

der ePrivacy RL 2002/58 zur Bekämpfung 
des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
im Internet (VO 2021/1232). Die NIICS – 
darunter versteht man zB Anbieter von In-
ternet-Sprachtelefonie, Messaging-
Diensten und webgestützten E-Mail-

Diensten – trifft eine Jahresberichts-
pflicht über ihre Datenverarbeitungstä-
tigkeit zur Bekämpfung des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern im Internet. Mit der 
DurchführungsVO 2024/2916 hat die 
Kommission ein Standardformular zum Er-

stellen dieses Jahresberichts festgelegt. 

• Am 26.11.2024 ist die "Durchführungsver-
ordnung (EU) 2024/2545 der Kommission 
vom 24. September 2024 zur Festlegung 
technischer Durchführungsstandards für die 
Anwendung der Verordnung (EU) 2023/1114 
des Europäischen Parlaments und des Rates 

im Hinblick auf Standardformulare, Muster 
und Verfahren für die Zusammenarbeit und 
den Informationsaustausch zwischen zu-
ständigen Behörden", ABl L 2024/2545, 1, 
kundgemacht worden. Festgelegt werden 
technische Durchführungsstandards für 

die Behördenkooperation hinsichtlich der 

Regulierung der Märkte für Kryptowerte. 

 

Nationale Rechtsakte 

• Am 27.11.2024 ist die "Verordnung des 

Bundesministers für Finanzen zur vierzehn-
ten Änderung der FinanzOnline-Verord-
nung 2006", BGBl II 2024/325, kundge-
macht worden. Neu geregelt wird ua die Teil-
nahme an FinanzOnline. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219&qid=1732988918255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1232-20240515&qid=1732987295558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402545
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/325/20241127?ResultFunctionToken=f4a8591d-9e3d-40f6-9d3d-066da967923c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 03.12.2024, 28935/21, MSD/Rumänien 
(Online-Gewalt, Schadenersatz) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 24.10.2024, Ra 2023/05/0006 (Aus-
kunftspflichtG, Verschwiegenheit, social watch-
dog) 

• Rechtsprechung des OGH 

OGH 13.11.2024, 15Os51/24z (Persönlichkeits-
recht, Identifizierbarkeit) 

OGH 28.10.2024, 3Ob191/24w (Smart Meter) 

OGH 06.11.2024, 6Ob195/24f (Unterlassungs-
anspruch, Aussetzung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 11.11.2024, W298 2295931-1 (Säumnis, 
Kohärenzverfahren) 

BVwG 18.11.2024, W137 2297602-1 (Säumnis-

beschwerde, kondemnatorische Entscheidung) 

BVwG 11.11.2024, W298 2296786-1 (Strafer-
kenntnis, Mangelbehebung, Verfahrenskosten) 

BVwG 18.11.2024, W274 2291293-1 (nach-

oben-Delegieren, Zurückverweisen) 

BVwG 23.10.2024, I406 2299747-1; 
07.11.2024, I411 2300073-1 (Zuständigkeit, 

ORF-Beitrag) 

BVwG 02.12.2024, L521 2298795-1 (ORF-
Beitrag, Datenschutz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• EU-Rechtsakte 

Durchführungsverordnungen zur EU-

Brieftasche nach der eIDAS-VO 

DurchführungsVO 2024/2956 – Finanzunter-
nehmen, Informationsregister 

DurchführungsVO 2024/2984 – Kryptowerte-

Whitepaper 

• Nationale Rechtsakte 

Telekommunikationsgebührenverordnung 2025 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

49/2024 vom 11.12.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 03.12.2024, 28935/21, MSD/Rumänien 

Online-Gewalt, Schadenersatz 

• Der Ex-Partner einer Frau erstellte auf Face-
book gefälschte Profile, um von der Frau in-
time Fotos zu verbreiten und sendete die Fo-
tos auch an ihre Familie und Freunde. Wei-
ters veröffentlichte er die Fotos der Frau mit 
ihrem Namen und ihrer Telefonnummer auf 

Websites für Escort-Services. Die Frau wurde 
von zahlreichen Personen wegen sexuellen 
Dienstleistungen kontaktiert. Als sie ihren 
Ex-Partner konfrontierte, wurde sie von die-

sem physisch und verbal aggressiv atta-
ckiert. Sie erhob Strafanzeige gegen den Ex-
Partner. Die Ermittlungen zogen sich aber 

jahrelang hin, die Behörden handelten nur 
zögerlich und stellten das Verfahren schließ-
lich ein. 

Der EGMR hat erwogen: Art 8 EMRK schützt 
das Recht auf Achtung des Privatlebens, ein-
schließlich der körperlichen und psychischen 

Integrität einer Person. Der Staat hat posi-
tive Verpflichtungen, Maßnahmen zu er-
greifen, um dieses Recht auch in den Bezie-
hungen zwischen Privatpersonen zu schüt-
zen. Dies umfasst die Verpflichtung, ein 

wirksames rechtliches System zu schaffen 
und anzuwenden, das Schutz vor Gewalt bie-

tet, einschließlich Schutz vor Online-Ge-
walt und Belästigung. Die Veröffentlichung 
intimer Fotos und die Verbreitung dieser Fo-
tos stellten eine Form der Online-Belästigung 
dar, die die psychische Integrität der Frau 
erheblich beeinträchtigt haben. Diese Hand-
lungen erforderten eine strafrechtliche Re-

aktion der nationalen Behörden. Ein zivil-
rechtlicher Rechtsbehelf allein ist in solchen 
Fällen nicht ausreichend. Das (nationale) 
Strafgesetzbuch in seiner damaligen Fas-
sung bot keinen wirksamen Schutz, weil un-
klar war, ob die Verbreitung von Bildern, die 

rechtmäßig erlangt wurden, strafbar war. 
Die Ermittlungen der nationalen Behörden 
waren nicht effektiv, weil sie die Ermittlun-
gen erst mehr als sechs Monate nach der 
Strafanzeige eröffneten und den Ex-Partner 
erst nach über einem Jahr befragten. Sie un-
ternahmen keine ausreichenden Maßnah-

men, um Beweise zu sichern oder die Frau 
vor weiteren Übergriffen zu schützen. Die 
nationalen Behörden haben ihre positiven 
Verpflichtungen aus Art 8 EMRK nicht erfüllt. 

Die Feststellung des Verstoßes gegen Art 8 
EMRK genügt für den Ausgleich des erlitte-
nen immateriellen Schadens nicht, wes-

halb der Frau ein Schadenersatz iHv 
EUR 7.500 zuzusprechen ist. 

 

 

 

Rechtsprechung des VwGH 

Aus der Rechtsprechung des VwGH: 

• Durch das Wr AuskunftspflichtG wird ein 
"Recht auf Information" gesetzlich einge-

räumt. Mit der Pflicht der Behörde korres-
pondiert ein subjektiv öffentliches Recht 
des Auskunftswerbers. Dem Wr Auskunfts-
pflichtG liegt ein Regel-Ausnahme-Prinzip 
zu Grunde, wonach grundsätzlich eine Aus-
kunft zu erteilen ist. Eine Ausnahme ist zB, 
wenn der Auskunftserteilung gesetzliche 

Verschwiegenheitspflichten entgegen-
stehen. Eine pauschale Verweigerung der 
Auskunft über eine Mehrzahl von Verwal-
tungsvorgängen kann mit Verschwiegen-
heitspflichten hinsichtlich einzelner dieser 

Vorgänge nicht begründet werden. Verga-

berechtliche Vertraulichkeitspflichten 
derogieren nationalen Rechtsvorschriften 
betreffend den Zugang zu Informationen 
nicht. An der Offenlegung der Information, 
mit wem die Stadt Wien städtebauliche 
Verträge schließt, besteht ein hohes öf-
fentliches Interesse, um im Sinne eines 

"social watchdog" allfällige wirtschaftliche 
bzw politische Verflechtungen einer öffentli-
chen Debatte zuführen zu können. Der Da-
tenschutz steht der Offenlegung dieser In-
formation daher nicht entgegen (VwGH 
24.10.2024, Ra 2023/05/0006). 

 

Rechtsprechung des OGH 

OGH 13.11.2024, 15Os51/24z 

Persönlichkeitsrecht, Identifizierbarkeit 

• Ein Medienunternehmen berichtete mehr-
fach über den Einsturz einer Brücke auf den 
Philippinen, bei dem eine schwangere Frau 
auf ihrer Hochzeitsreise ihren Ehemann ver-
lor. Aufgrund zahlreicher berichteter Details 

war die Frau identifizierbar. Die Frau 
klagte auf Entschädigung nach § 7 Abs 1 Me-
dienG, weil die Berichte ihre Privatsphäre 
verletzt hätten. Das LG Graz gab der Klage 

statt, das OLG Graz bestätigte das Urteil. Da-
raufhin beantragte das Medienunternehmen 

beim OGH die Erneuerung des Verfahrens 
mit Verweis auf die Meinungsfreiheit ge-
mäß Art 10 Abs 1 EMRK. Der OGH wies den 
Antrag zurück. 

Der OGH hat erwogen: Der Erneuerungsan-
trag zeigt keine Begründungsmängel oder 
erhebliche Zweifel an der Identifizierbarkeit 

der Frau auf. Die Schwangerschaft, die ei-
nen die Gesundheitssphäre betreffenden 
Umstand darstellt, gehört zum höchstper-
sönlichen Lebensbereich iSd § 7 Abs 1 
MedienG der Frau, weil die Hochzeit inner-

halb eines begrenzten Personenkreises, da-
her nicht in einer medialen oder sonst ver-

gleichbar großen Öffentlichkeit stattfand. Die 
Frau hat ihre Schwangerschaft und sonstige 
Umstände des Unfalls und ihres Privat- und 
Familienlebens auch nicht auf andere Weise 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-238271%22]}
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1f0ccb7e-983a-4ec8-9186-730f44d50bcc&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f05%2f0006&VonDatum=&BisDatum=10.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2023050006_20241024L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=1f0ccb7e-983a-4ec8-9186-730f44d50bcc&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2023%2f05%2f0006&VonDatum=&BisDatum=10.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2023050006_20241024L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=15Os51%2f24z&VonDatum=&BisDatum=09.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=38b55cb7-780d-426b-9eda-e1fe260b06e5&Dokumentnummer=JJT_20241113_OGH0002_0150OS00051_24Z0000_000
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selbst in die mediale oder sonst große Öf-
fentlichkeit getragen. 

Berichterstattungen über für eine begrenzte 
Öffentlichkeit sichtbare oder bekannte Um-
stände können bloßstellend sein, wenn sie 

den Betroffenen gegenüber einer grenzen-
losen Öffentlichkeit als außergewöhnlich 
bedauernswert hinstellen, emotionsgela-
den und unerwünschtes Mitleid hei-
schend gestaltet sind. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des OGH: 

• Die Weigerung eines Hauseigentümers, 
unter anderem aus datenschutzrechtli-
chen Gründen, seinen analogen Stromzäh-

ler auf einen Smartmeter umzustellen, be-
rechtigt einen Netzbetreiber nicht, mittels 
Androhung der Stromabschaltung den 
Stromzählertausch zu erzwingen. Gegen 
die Androhung der Stromabschaltung steht 
einem Hauseigentümer eine einstweilige 
Verfügung gegen den Netzbetreiber zu. 

Dem Netzbetreiber steht es aber offen, 
selbst gerichtliche Hilfe bei der Durchsetzung 
seines Interesses auf Tausch des Stromzäh-
lers in Anspruch zu nehmen (OGH 
28.10.2024, 3Ob191/24w). 

• Der Kläger begehrt die Unterlassung der 

erneuten unrechtmäßigen Offenlegung sei-

ner personenbezogenen Daten, nicht aber 
die Löschung seiner Daten. Beim EuGH sind 
in der Rs C-655/23, Quirin Privatbank, Vor-
lagefragen zu Unterlassungsansprüchen 
nach der DSGVO anhängig, die für die Be-

antwortung der Frage, ob und wann sich ein 
Unterlassungsanspruch aus der DSGVO 
ergibt, präjudiziell sind. Es ist daher zweck-
mäßig und geboten, mit der Entscheidung 
über Unterlassungsansprüche bis zur Ent-
scheidung des EuGH über das bereits ge-
stellte Vorabentscheidungsersuchen zuzu-

warten und das Revisionsverfahren zu un-
terbrechen (OGH 06.11.2024, 
6Ob195/24f). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 11.11.2024, W298 2295931-1 

Säumnis, Kohärenzverfahren 

• Ein Betroffener erhob eine Datenschutzbe-

schwerde bei der DSB wegen Verletzung im 
Recht auf Geheimhaltung. Die DSB setzte 
das Verfahren bis zur Feststellung der feder-
führenden Aufsichtsbehörde und bis zur Ent-
scheidung der federführenden Aufsichtsbe-
hörde aus. Der Betroffene erhob eine Be-

scheidbeschwerde gegen diesen Ausset-

zungsbescheid, weil er die Zuständigkeit der 
DSB annahm. Das BVwG hob den Ausset-
zungsbescheid auf, weil keine zu lösende 
Vorfrage vorlag, die ein Aussetzen des Ver-
fahrens rechtfertigen würde. Der Betroffene 
erhob in Folge eine (erfolglose) 

Säumnisbeschwerde, weil die DSB nicht in-
nerhalb der sechsmonatigen Entscheidungs-

frist über seine Datenschutzbeschwerde ent-
schieden habe. Die DSB wendete ein, dass 
die Entscheidungsfrist aufgrund des weiter-

hin laufenden Verfahrens gemäß Art 56 
DSGVO gehemmt sei. 

Das BVwG hat erwogen: Gemäß § 8 Abs 1 
VwGVG beginnt die Entscheidungsfrist der 
Behörde von sechs Monaten in dem Zeit-
punkt zu laufen, in dem der Antrag auf Sa-

chentscheidung bei der zuständigen Stelle 
eingelangt ist. Das Verfahren über eine Da-
tenschutzbeschwerde im Zusammenhang 
mit einer grenzüberschreitenden Datenver-
arbeitung besteht aus drei Phasen. In einem 

ersten Schritt werden die beteiligten Auf-
sichtsbehörden und ihre jeweilige Rolle als 

federführende oder betroffene Auf-
sichtsbehörde bestimmt, wobei sie der all-
gemeinen Kooperationspflicht gemäß 
Art 51 Abs 2 S 2 DSGVO unterliegen. In ei-
nem zweiten Schritt führt die federführende 
Aufsichtsbehörde das Kohärenzverfahren 
nach Art 60 DSGVO durch und fasst über die 

Beschwerde einen verbindlichen Be-
schluss. Im letzten Schritt wird gemäß 
Art 60 Abs 8 DSGVO dieser Beschluss von 
der Aufsichtsbehörde, bei der die Be-
schwerde eingebracht worden ist, erlassen. 

Nach § 73 AVG ist über einen Antrag, hier 

die Datenschutzbeschwerde, ohne unnötigen 
Aufschub, spätestens aber sechs Monate 
nach Einlangen dieses Antrags zu entschei-
den. Nicht in diese Entscheidungsfrist einge-
rechnet werden Zeiten während des Verfah-
rens zur Feststellung der federführenden 
Aufsichtsbehörde sowie eines Kohärenzver-

fahrens. Die Entscheidungsfrist wird ge-
hemmt. Die sechsmonatige Entscheidungs-
frist kann daher noch nicht abgelaufen sein. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Gemäß § 8 Abs 1 VwGVG kann eine Säum-

nisbeschwerde erst erhoben werden, wenn 
die Behörde die Sache nicht innerhalb von 
sechs Monaten entschieden hat. Der 
Säumnisbeschwerde ist stattzugeben, wenn 

die Verzögerung auf ein überwiegendes 
Verschulden der Behörde zurückzuführen 
ist. Ein überwiegendes Verschulden der Be-
hörde liegt dann vor, wenn diese die für eine 
zügige Verfahrensführung notwendigen 
Schritte unterlässt oder mit diesen grundlos 
zuwartet. Das BVwG kann sich jedoch gemäß 

§ 28 Abs 7 VwGVG in seinem Erkenntnis auf 
die Entscheidung einzelner maßgeblicher 
Rechtsfragen beschränken und der Behörde 

auftragen, den versäumten Bescheid un-
ter Zugrundelegung der festgelegten 
Rechtsanschauung des BVwG binnen acht 
Wochen zu erlassen (kondemnatorische 

Entscheidung; BVwG 18.11.2024, 
W137 2297602-1). 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=3Ob191%2f24w&VonDatum=&BisDatum=09.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=301494ba-5cdc-42f4-bc91-d2bbbe16f310&Dokumentnummer=JJT_20241028_OGH0002_0030OB00191_24W0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=3Ob191%2f24w&VonDatum=&BisDatum=09.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=301494ba-5cdc-42f4-bc91-d2bbbe16f310&Dokumentnummer=JJT_20241028_OGH0002_0030OB00191_24W0000_000
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B655%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0655%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-655%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=1466259
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob195%2f24f&VonDatum=&BisDatum=10.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=44f4b26e-e08e-4707-a6df-f4f4eeb6c726&Dokumentnummer=JJT_20241106_OGH0002_0060OB00195_24F0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=6Ob195%2f24f&VonDatum=&BisDatum=10.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=44f4b26e-e08e-4707-a6df-f4f4eeb6c726&Dokumentnummer=JJT_20241106_OGH0002_0060OB00195_24F0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cc482c33-c0aa-426e-995e-28a54da18886&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20241111_W298_2295931_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cc482c33-c0aa-426e-995e-28a54da18886&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20241118_W137_2297602_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cc482c33-c0aa-426e-995e-28a54da18886&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20241118_W137_2297602_1_00
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• Eine Bescheidbeschwerde gegen ein 

Straferkenntnis der DSB hat gewisse 

Punkte aufzuweisen, ua die Gründe, 

auf die sich die Behauptung der 

Rechtswidrigkeit stützt (§ 9 Abs 1 

VwGVG). Mängel im schriftlichen An-

bringen berechtigten jedoch nicht zur 

Zurückweisung, sondern es ist ein Man-

gelbehebungsauftrag zu erteilen. 

Wird dem Mangelbehebungsauftrag 

nicht entsprochen, ist die Bescheidbe-

schwerde zurückzuweisen. Für das 

Verfahren vor dem BVwG sind im Fall 

der Zurückweisung der Bescheidbe-

schwerde keine Verfahrenskosten zu 

entrichten (BVwG 11.11.2024, 

W298 2296786-1). 

• Beschränkt sich die DSB trotz strittig geblie-

bener Tatsachenbehauptungen auf den Aus-
tausch wechselseitiger Stellungnahmen, ist 
das einem Unterlassen jeglicher erfor-
derlichen Ermittlungstätigkeit gleichzu-
halten. Die von der DSB durchgängig ge-
übte Praxis, die Ermittlungen trotz strittiger 

Tatsachenbehauptungen auf das Austau-
schen von schriftlichen Stellungnahmen zu 
beschränken, ist ein "nach-oben-Delegie-
ren" der Ermittlungen an das BVwG. Der Be-

scheid ist daher zu beheben und an die DSB 
zur neuerlichen Entscheidung zurückzuver-
weisen (BVwG 18.11.2024, 

W274 2291293-1). 

• Die Verarbeitung bestimmter personenbezo-
gener Daten zum Zweck der Erhebung des 
ORF-Beitrags sowie der Ermittlung der Bei-
tragsschuldner und zur Prüfung, ob eine Be-
freiung vorliegt, ist notwendig. Die Regelun-

gen des mit "Datenübermittlung" titulier-
ten § 13 ORF-Beitrags-Gesetz (OBG) er-
scheinen sachgerecht und sind auf das not-
wendige bzw verhältnismäßige Maß be-
schränkt. Ein unzulässiger und unverhältnis-

mäßiger Eingriff in das Grundrecht auf Da-
tenschutz durch das OBG ist nicht zu erbli-

cken (BVwG 23.10.2024, I406 2299747-1; 
07.11.2024, I411 2300073-1). 

• Das Grundrecht auf Datenschutz ist im Ver-
fahren über die Festsetzung des ORF-
Beitrags nicht präjudiziell, weshalb allfäl-

lige datenschutzrechtliche Bedenken der 
Festsetzung des ORF-Beitrags nicht entge-
genstehen (BVwG 02.12.2024, 
L521 2298795-1). 

 

EU-Rechtsakte 

• Zur Erleichterung der grenzüberschreiten-
den elektronischen Identifizierung erließ 
die Europäische Kommission fünf Durch-
führungsverordnungen betreffend die 
"europäische Brieftasche" gemäß Art 5a 

der eIDAS-VO. Am 04.12.2024 wurden die 

DurchführungsVO 2024/2977, 
ABl L 2024/2977, 1; die DurchführungsVO 

2024/2979, ABl L 2024/2979, 1; die Durch-
führungsVO 2024/2980, 
ABl L 2024/2980, 1; die DurchführungsVO 

2024/2981, ABl L 2024/2981, 1; die Durch-
führungsVO 2024/2982, 
ABl L 2024/2982, 1, kundgemacht. Diese 
fünf DurchführungsVO enthalten Vor-
schriften hinsichtlich der europäischen Brief-
tasche: Personenidentifizierungsdaten 

und elektronische Attributsbescheini-
gungen (DurchführungsVO 2024/2977); 
Integrität und Kernfunktionen (Durch-
führungsVO 2024/2979); Notifizierungen 
an die Kommission (DurchführungsVO 
2024/2980); Zertifizierung der EU-

Brieftasche (DurchführungsVO 2024/2981) 

sowie Protokolle und Schnittstellen 
(DurchführungsVO 2024/2982). 

• Am 02.12.2024 wurde die "Durchführungs-
verordnung (EU) 2024/2956 der Kommis-
sion vom 29. November 2024 zur Festlegung 
technischer Durchführungsstandards für die 

Anwendung der Verordnung (EU) 2022/2554 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf Standardvorlagen für das In-
formationsregister", ABl L 2024/2956, 1, 
kundgemacht. Finanzunternehmen haben 
im Rahmen des IKT-Risikomanagements ein 

Informationsregister über die Nutzung 

von IKT-Drittdienstleister zu führen. Die 
DurchführungsVO 2024/2956 legt Stan-
dards für die Führung dieses Informations-
registers fest. 

• Am 03.12.2024 wurde die "Durchführungs-

verordnung (EU) 2024/2984 der Kommis-
sion vom 29. November 2024 zur Festlegung 
technischer Durchführungsstandards für die 
Anwendung der Verordnung (EU) 2023/1114 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf Formulare, Formate und Mus-
tertexte für die Kryptowerte-Whitepaper", 

ABl L 2024/2984, 1, kundgemacht. Perso-

nen, die Kryptowerte-Whitepaper erstel-
len, haben die in dieser DurchführungsVO 
vorgeschriebenen Informationen bereitzu-
stellen. 

 

Nationale Rechtsakte 

• Am 05.12.2024 wurde die Telekommunika-
tionsgebührenverordnung 2025 
(TKGV 2025), BGBl II 2024/356, kundge-

macht. In der TKGV 2025 werden Gebühren 
im Bereich der Telekommunikation, insb für 
die Nutzung von Funkfrequenzen, festge-
legt. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=813ac587-432e-4af0-944e-720bf4798468&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20241111_W298_2296786_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=813ac587-432e-4af0-944e-720bf4798468&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20241111_W298_2296786_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2291293-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a0508b3a-733a-4202-a28e-4520a66e831e&Dokumentnummer=BVWGT_20241118_W274_2291293_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2291293-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a0508b3a-733a-4202-a28e-4520a66e831e&Dokumentnummer=BVWGT_20241118_W274_2291293_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=I406+2299747-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=98b2b7bb-8f39-480b-927c-48d3dd479b48&Dokumentnummer=BVWGT_20241023_I406_2299747_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=I411+2300073-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d26c6d4e-e34e-42d8-a557-0dd2386913e6&Dokumentnummer=BVWGT_20241107_I411_2300073_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=L521+2298795-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=182ce042-a364-4dee-a92b-4d6c4dc6561d&Dokumentnummer=BVWGT_20241202_L521_2298795_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=L521+2298795-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=10.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=182ce042-a364-4dee-a92b-4d6c4dc6561d&Dokumentnummer=BVWGT_20241202_L521_2298795_1_00
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0910-20241018&qid=1733856758822
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402977
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402981
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402982
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402956
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402984
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/356/20241205?ResultFunctionToken=c3bd685d-3c56-4786-b6b5-ef9609a1eefb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Leitlinien veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EuGH 

EuGH 12.12.2024, C-587/21P, DD/FRA; 
12.12.2024, C-130/22P, DD/FRA; 12.12.2024, 
C-680/22P, DD/FRA (EU-Beamte) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 15.11.2024, Ro 2022/04/0028 (Be-
schwerdevorentscheidung, Vorlageantrag, Aus-
setzungsbescheid) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 22.10.2024, W252 2249249-1 (Energie-

unternehmen, EEffG, intelligente Stromzähler) 

BVwG 18.11.2024, W252 2279020-1 (E-Scoo-

ter, Personenbezug) 

BVwG 25.10.2024, W101 2256689-1 (Informa-

tionspflicht, Mitteilungspflicht) 

BVwG 17.10.2024, W176 2284816-1 (Geld-
buße, Videoüberwachung, Verfahrenskosten) 

BVwG 22.10.2024, W252 2247518-1 (Stamm-
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pflicht) 

BVwG 19.11.2024, W287 2248018-1 (ERsB, 

Zweckbindungsprinzip) 
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BVwG 30.10.2024, W172 2296169-1 (FM-GwG, 
Vorabentscheidungsersuchen) 

BVwG 21.11.2024, W101 2284188-1 (Ausset-

zung, Auftragsverarbeiter) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG Tirol 03.12.2024, LVwG-2024/12/2131-5 

(DNA, Observierungsvideo, Löschung) 

• Leitlinien 
EDPB, Guidelines 02/2024 on Article 48 GDPR 
(2024) 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EuGH 

Aus der Rechtsprechung des EuGH: 

• Datenschutzrechtliche Grundsätze müssen 
bei Untersuchungen durch Disziplinarbe-

hörden gegen Beamte von EU-Organen 
eingehalten werden. Verwaltungsuntersu-
chungen haben auf einer rechtmäßigen 
Grundlage zu erfolgen, einem eindeutigen 
und rechtmäßigen Zweck zu dienen und die 
Beamten müssen über das Verfahren infor-
miert werden. Der Grundsatz der Daten-

verarbeitung nach Treu und Glauben 
verhindert jedoch nicht die Nutzung von 

Informationen, die in einem Untersu-
chungsverfahren von dritter Stelle über-
mittelt werden, auch wenn diese Informatio-
nen zu anderen Zwecken erhoben wurden 
(EuGH 12.12.2024, C-587/21P, DD/FRA; 

12.12.2024, C-130/22P, DD/FRA; 
12.12.2024, C-680/22P, DD/FRA). 

 

Rechtsprechung des VwGH 

Aus der Rechtsprechung des VwGH: 

• Das gegen eine Beschwerdevorentschei-
dung vorgesehene Rechtsmittel ist der An-
trag, dass die Bescheidbeschwerde gegen 

den Ausgangsbescheid dem Verwaltungs-
gericht zur Entscheidung vorgelegt wird 

(Vorlageantrag). Die DSB fasste die Be-
schwerdevorentscheidung in Form eines 
Aussetzungsbescheides. Das BVwG ent-
schied dennoch in der Sache. Auch wenn 
mit der Beschwerdevorentscheidung das 
Verfahren ausgesetzt wurde, steht dieser 
Aussetzungsbescheid/"Beschwerdevorent-

scheidung" nach Wegfall des Aussetzungs-
grundes der Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts in der Sache nicht entgegen 
(VwGH 15.11.2024, Ro 2022/04/0028). 
Anm: Mit der Beschwerdevorentscheidung 
wird dem Ausgangsbescheid derogiert, so-

dass der Ausgangsbescheid vor dem Verwal-
tungsgericht nicht mehr dem Rechtsbestand 
angehört. 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 22.10.2024, W252 2249249-1 

Energieunternehmen, intelligente Strom-
zähler, EEffG 

• Der Bewohner einer Wohnung erhob Daten-

schutzbeschwerde, weil ihn das Energieun-
ternehmen, das ihn mit Fernwärme belie-
ferte, durch den Betrieb eines bei ihm einge-

bauten intelligenten Kleinwärmezählers in 
seinem Grundrecht auf Geheimhaltung ver-
letzt habe. Die DSB wies die Datenschutzbe-

schwerde ab, woraufhin der Bewohner Be-
scheidbeschwerde an das BVwG erhob, die 
ebenfalls abgewiesen wurde. 

Das BVwG hat erwogen: Das Energieunter-
nehmen hat mit dem Bewohner einen privat-

rechtlichen Vertrag abgeschlossen. Somit ist 
das Energieunternehmen nicht als "staatli-
che Behörde" iSd § 1 Abs 2 DSG bzw "Be-

hörde" iSd ErwGr 47 DSGVO zu qualifizieren. 

Die anwendbare Rechtsgrundlage iSd 
Art 6 Abs 1 lit c DSGVO für die Installation 
und den Betrieb des intelligenten Wärme-
zählers ist § 55 EEffG, der den Zweck der 
Verarbeitung (Verrechnung, Kundeninfor-

mation, Energieeffizienz und Aufrechterhal-
tung eines sicheren Betriebes von der für die 
Abrechnung durchführenden Stelle, Auf-
rechterhaltung der Betriebsfunktion) fest-
legt. Aus dieser Bestimmung ergeben sich 

auch die Arten der Daten, die gespeichert 
werden dürfen, die Dauer der Aufbewah-

rungspflicht (zur Erfüllung des Zwecks, 
maximal sieben Jahre) sowie die zu ergrei-
fenden Datensicherheitsmaßnahmen (ua 
Absicherung der Kommunikation der Geräte, 
Schutz vor unberechtigtem Zugriff). 

Die Speicherung bestimmter Daten in LOG-
Files ist aufgrund berechtigter Interessen 

des Energieunternehmens an der Aufrecht-
erhaltung der Betriebsfunktion und dem ord-
nungsgemäßen Betrieb des Geräts rechtmä-
ßig, weil ohne diese Aufzeichnung etwaige 
Fehler nicht erkannt und behoben werden 

könnten, wodurch der ordnungsgemäße Be-

trieb gefährdet wäre. 

 

BVwG 18.11.2024, W252 2279020-1 

E-Scooter, Geheimhaltung 

• Ein Passant beschwerte sich über das Abstel-
len von E-Scootern am Straßenrand bei der 
Stadt Wien mittels E-Mail, die auch ein Foto 
der Örtlichkeit der abgestellten Scooter ent-

hielt. Die Stadt Wien leitete die E-Mail – ohne 
Angabe von Name/E-Mailadresse des Pas-
santen – an die Betreiberfirma des E-Scoo-
ters weiter, um deren Wegschaffung zu ver-

anlassen. Der Passant erachtete sich durch 
die Weiterleitung der E-Mail in seinem Recht 
auf Geheimhaltung verletzt und begründete 

dies damit, dass aus der Örtlichkeit der E-
Scooter auf seinen Wohnort geschlossen 
werden könne. Die auf Verletzung im Recht 
auf Geheimhaltung gestützte Datenschutz-
beschwerde wies die DSB ab. Dagegen erhob 
der Passant erfolglos Bescheidbeschwerde 
an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Ein Personenbezug 
liegt vor, wenn Daten einer Person so zuge-
ordnet sind, dass die Identität der Person für 
den jeweiligen Verwender direkt ersichtlich 
oder mit Hilfe von – vernünftigerweise zur 

Verfügung stehenden – Zusatzinformationen 

herstellbar ist. Die – auf keine solche Zusatz-
informationen gestützte – bloße Vermutung, 
dass Daten einer bestimmten Person zuge-
ordnet werden könnten, kann demnach 
keine Identifizierbarkeit und damit keinen 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=293396&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=293397&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=293397&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=293399&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=293399&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2022%2f04%2f0028&VonDatum=&BisDatum=15.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=eda2acc9-5c31-4178-bbba-532f4009fe01&Dokumentnummer=JWT_2022040028_20241115J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=90e9d90e-0935-472a-bb3b-a5f516914d16&Position=1501&Sort=1%7cDesc&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20241022_W252_2249249_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=90e9d90e-0935-472a-bb3b-a5f516914d16&Position=1501&Sort=1%7cDesc&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20241022_W252_2249249_1_00
https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2279020-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=22df911a-376b-45b7-912c-a8edf489dff9&Dokumentnummer=BVWGT_20241118_W252_2279020_1_00


 

245 

 

Personenbezug begründen. Aus der bloßen 
Örtlichkeit der E-Scooter kann nicht auf den 

Wohnort des Passanten geschlossen werden, 
was schon aus der Tatsache folgt, dass dem 
Betreiberunternehmen eben keine Daten wie 

etwa Name/E-Mailadresse des Passanten 
übermittelt wurden. 

 

BVwG 25.10.2024, W101 2256689-1 

Informationspflicht, Mitteilungspflicht 

• Ein Inkassobüro und ein Rechtsanwalt mach-
ten gegenüber einem Betroffenen unberech-
tigte Forderungen geltend. Ursächlich dafür 

war eine unzutreffende "Identifizierung" auf-
grund einer fälschlicherweise dem Betroffe-

nen zugeordneten Adresse, die bei einer 
Identitäts- und Bonitätsdatenbank ("Kre-
ditauskunftei") hinterlegt gewesen war. Der 
Betroffene begehrte die Löschung der "fal-

schen" Adresse bei der Kreditauskunftei. 
Diese kam dem Löschungsersuchen erst 
nach, nachdem sie diese "falsche" Adresse 
der Berechnung eines Bonitätscores über 
den Betroffenen zugrunde gelegt hatte. Die 
Kreditauskunftei unterrichtete die jeweiligen 
Empfänger der – aufgrund der "falschen" Ad-

resse zu gering bewerteten – Bonitätscores 
nicht über die nachträgliche Löschung der 
Adresse. Die DSB wies die vom Betroffenen 

erhobene Datenschutzbeschwerde wegen ei-
ner Verletzung des Rechts auf Information, 
auf Löschung sowie auf Mitteilung ab. Dage-
gen erhob der Betroffene (teilweise erfolg-

reich) Bescheidbeschwerde an das BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die von der Kre-
ditauskunftei erfassten und verarbeiteten 
Daten sind personenbezogene Daten des Be-
troffenen, weil diese mit seinem Namen und 
Geburtsdatum verknüpft sind. Der Be-

troffene hat erst aufgrund mehrerer gestell-
ter Auskunftsersuchen von den Datenverar-
beitungen der Kreditauskunftei erfahren. An-
ders als bei den Rechten auf Auskunft, Be-
richtigung oder Löschung besteht beim 

Recht auf Information keine Möglichkeit 
seitens des Verantwortlichen, eine bereits 

erfolgte Verletzung durch einen actus 
contrarius (hier: Löschung der betreffen-
den Daten) rückwirkend zu beseitigen. Die 
nachträgliche Auskunftserteilung änderte 
nichts an der – in der Unterlassung der Er-
teilung einer entsprechenden Information 
begründeten – Informationspflichtverlet-

zung. 

Anders war die vom Betroffenen monierte 
Verletzung des Rechts auf Löschung zu 
beurteilen. Die Kreditauskunftei löschte die 
vom Betroffenen als unrichtig monierte Ad-

resse noch vor dem Entscheidungszeitpunkt 

der DSB, sodass eine allfällige Beschwer des 
Betroffenen – im Nachhinein – weggefallen 
ist. 

Die Mitteilungspflicht gemäß Art 19 
Abs 1 DSGVO ist antragslos 

wahrzunehmen. Die Rechtsverletzung be-
steht in der Unterlassung der entsprechen-

den Mitteilung. Die Unterlassung der Mittei-
lungspflicht kann ebensowenig wie die Ver-
letzung der Informationspflicht saniert wer-

den. Daher war (auch) die Verletzung der 
Mitteilungspflicht gemäß Art 19 Abs 1 
DSGVO festzustellen. 

 

BVwG 17.10.2024, W176 2284816-1 

Geldbuße, Videoüberwachung, Verfah-
renskosten 

• Die Polizei entdeckte im April 2021 bei einer 

COVID-19-Kontrolle in einem Lokal den Be-
trieb einer Videoüberwachungsanlage. Die 

Kamera zeichnete nicht nur den Innenbe-
reich, sondern auch die Zufahrt und einen 
Teil der gegenüberliegenden Liegenschaft 
auf. Zudem fehlte eine Kennzeichnung der 

Anlage. Die Beamten wiesen den Filialleiter 
auf die gesetzlichen Vorschriften hin. Bei ei-
ner Nachkontrolle im Oktober 2021 war die 
Situation dennoch unverändert. Daraufhin 
brachte die Polizei eine Anzeige bei der DSB 
ein, die ein Verwaltungsstrafverfahren gegen 
die Betreiberin des Lokals einleitete. 

Die DSB stellte fest, dass die Betreiberin von 
April 2021 bis März 2022 personenbezogene 
Daten unrechtmäßig verarbeitet und gegen 

ihre Informationspflichten gemäß Art 12 und 
13 DSGVO verstoßen hatte. Daher ver-
hängte sie eine Geldstrafe iHv EUR 4.100. 
Dagegen erhob die Betreiberin Bescheidbe-

schwerde an das BVwG, das den Tatzeitraum 
einschränkte, im Übrigen die Bescheidbe-
schwerde aber abwies. 

Das BVwG hat erwogen: Eine juristische Per-
son kann Beschuldigte in einem daten-
schutzrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren 

sein, ohne dass die Datenschutzverletzung 
zuvor einer konkreten natürlichen Person 
aus dem Kreis des Unternehmens zuzurech-
nen ist. 

Die Betreiberin war Verantwortliche der 
Bildverarbeitung iSd Art 4 Z 7 DSGVO, weil 
sie deren Zweck und Mittel kontrollierte. Ihr 

ist der in ihrem Unternehmen angestellte Fi-
lialleiter als "unterstellte Person" zuzu-
rechnen. 

Bei der automatisierten Verarbeitung 
durch ein kamerabasiertes Videoüberwa-
chungssystem ist bereits die "Fähigkeit", 
personenbezogene Daten zu erfassen, aus-

reichend, um von einer Verarbeitung zu 
sprechen. Entsprechend erfolgte durch den 
Betrieb der Videoüberwachungsanlage eine 
Verarbeitung gemäß Art 4 Z 2 DSGVO. 

Es ist kein berechtigtes Interesse der Be-
treiberin erkennbar, weshalb über den In-

nenbereich ihres Lokals hinaus auch deren 
Außenbereich vom Aufnahmebereich der Ka-
meras erfasst sein musste. Die Betreiberin 
verstieß somit gegen den Grundsatz der 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2256689-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=cb5b4bd9-35ac-4c38-b4f1-c781da745bcd&Dokumentnummer=BVWGT_20241025_W101_2256689_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=W176+2284816&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=803007d7-6257-4fb4-929c-6084b6b087fd&Dokumentnummer=BVWGT_20241017_W176_2284816_1_00
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Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. 
Weiters folgte sie auch nicht dem Grund-

satz der Datenminimierung. 

Die Betreiberin hatte bis Ende Dezem-
ber 2021 überhaupt keine Kennzeichnung 

der Kamera vorgenommen. Auch das nach-
träglich angebrachte Hinweisschild enthielt 
nicht die in der Leitlinie des Europäischen 
Datenschutzausschusses 3/2019 ange-
führten Mindestinformationen. Über diese 
Kennzeichnung hinaus erhielten die Betroffe-

nen im relevanten Zeitraum bis März 2022 
keine weiteren Informationen in Bezug auf 
den Betrieb der Videoüberwachungsanlage. 

Die DSB hat den Tatzeitraum unzulässiger-
weise bis März 2022 ausgedehnt. Der Tat-

zeitraum ist von April 2021 bis Dezem-
ber 2021 zu reduzieren, weil die Aufforde-

rung zur Rechtfertigung nur diesen Zeitraum 
umfasste. 

Ein Verantwortlicher kann für ein Verhalten, 
das in den Anwendungsbereich der DSGVO 
fällt, sanktioniert werden, wenn er sich über 
die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens nicht 
im Unklaren sein konnte, gleichviel, ob ihm 

dabei bewusst war, dass es gegen die Vor-
schriften der DSGVO verstößt. Die Betreibe-
rin traf eine Erkundigungspflicht hinsicht-
lich der einschlägigen Bestimmungen der 
DSGVO vor der Verwendung einer Video-

überwachungsanlage. Nach dem eindeutigen 

Hinweis der Polizei konnte sie über die 
Rechtswidrigkeit der Datenverarbeitung je-
denfalls nicht mehr im Unklaren sein. 

Die Betreiberin hat personenbezogene Daten 
unrechtmäßig und schuldhaft über einen 
Zeitraum von knapp neun Monaten verarbei-
tet. Weiters verstieß sie mehr als elf Monate 

lang gegen ihre Informationspflichten. Die 
Verstöße wurden zwar fahrlässig began-
gen, sind jedoch nicht geringfügig, sondern 
weisen vielmehr bei Beurteilung nach Art 83 
Abs 2 lit a DSGVO einen mittleren bis hohen 
Schweregrad auf. Auch bei der Verkürzung 

des Tatzeitraums von elfeinhalb auf neun 

Monate besteht kein Raum für eine Her-
absetzung der Strafhöhe. 

Da der Bescheidbeschwerde hinsichtlich des 
Tatzeitraums teilweise stattgegeben wurde, 
hat die Betreiberin die Kosten des verwal-
tungsgerichtlichen Verfahrens jedoch 

nicht zu tragen. 

 

BVwG 22.10.2024, W252 2247518-1 

Stammzahlenregisterbehörde, ERsB, In-

formationspflicht 

• Ein Betroffener erhob eine Datenschutzbe-

schwerde bei der DSB, weil er sich in seinem 
Recht auf Geheimhaltung verletzt sah. Er be-

hauptete, dass die Stammzahlenregister-
behörde (SRB) seine Daten im Ergän-
zungsregister für sonstige Betroffene 
(ERsB) verarbeitet habe, obwohl er zu 

keinem Zeitpunkt einen Antrag auf Eintra-
gung in das ERsB gestellt habe und immer 

im Zentralen Melderegister (ZMR) ge-
meldet gewesen sei. Darüber hinaus sei er 
zu keinem Zeitpunkt über die Eintragung ge-

mäß Art 14 DSGVO informiert worden, wes-
halb er auch in seinem Recht auf Informa-
tion verletzt worden sei. Die DSB wies die 
Datenschutzbeschwerde ab, weil die Eintra-
gung erforderlich sei, um in einem elektroni-
schen Verfahren unterscheiden zu können, 

ob eine natürliche Person in Privatangele-
genheiten agiere oder unternehmerisch tätig 
sei. Der Betroffene richtete daraufhin eine 
(erfolgreiche) Bescheidbeschwerde an das 
BVwG. 

Das BVwG hat erwogen: Die SRB war Ver-
antwortliche, weil sie gemäß § 7 Abs 1 E-

GovG iVm § 1 ERegV das Ergänzungsregister 
zu führen hatte. 

Nach § 6 Abs 4 E-GovG (idF 
BGBl I 119/2022 bis zum 27.07.2023) wa-
ren Betroffene, die weder im Melderegister 
eingetragen waren noch im Firmenbuch oder 
im Vereinsregister eingetragen sein muss-

ten, auf ihren Antrag im ERsB einzutragen. 
Der Betroffene war zum Zeitpunkt der Ein-
tragung ins ERsB jedoch im ZMR eingetra-
gen. Die Verarbeitung seiner personenbezo-
genen Daten im ERsB war daher unrechtmä-

ßig. 

Die Informationspflicht nach Art 14 
DSGVO besteht unabhängig von einem vor-
herigen Antrag der betroffenen Person, sie 
erfordert vielmehr ein aktives Handeln des 
Verantwortlichen. Die SRB hat durch die Un-
terlassung der ihr zukommenden Informati-
onspflicht nach Art 14 DSGVO den Betroffe-

nen in seinen Rechten verletzt. Die Informa-
tionen hätten spätestens zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der DSGVO erteilt werden 
müssen. Eine nachträgliche Sanierung der 
Verletzung ist nicht möglich. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Der Zweck des Ergänzungsregisters für 
sonstige Betroffene (ERsB) war gemäß 
§ 6 Abs 4 E-GovG (idF BGBl I 119/2022 bis 

zum 27.07.2023) die eindeutige digitale 
Identifikation von Betroffenen, die weder im 
Zentralen Melderegister (ZMR) noch im Fir-
menbuch (FB) oder im Vereinsregister ein-
getragen waren, durch ihre Stammzahlen. 
Die Eintragung der personenbezogenen Da-
ten verstieß gegen das Zweckbindungs-

prinzip des Art 5 Abs 1 lit b DSGVO, wenn 
der Betroffene bereits im ZMR, FB oder Ver-
einsregister eingetragen war 

(BVwG 19.11.2024, W287 2248018-1). 

• Die Information, dass sich eine Person in ei-
nem Therapiezentrum aufhält, das sich auf 

die Behandlung psychischer und psychiatri-
scher Erkrankungen spezialisiert, ist ein Ge-
sundheitsdatum. Eine den 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2247518-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=98c7f451-a97f-48da-b2d3-0113733c2269&Dokumentnummer=BVWGT_20241022_W252_2247518_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W287+2248018-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=23164d01-dce0-4e06-a667-f5ca561b80aa&Dokumentnummer=BVWGT_20241119_W287_2248018_1_00
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Verfahrensgesetzen entsprechende Ver-
wendung von (sensiblen) Daten ist aus da-

tenschutzrechtlicher Sicht zulässig. Zusätz-
lich sind die sich aus den Bestimmungen des 
Art 5 Abs 1 und Art 6 Abs 1 DSGVO erge-

benden Anforderungen einzuhalten und es 
muss eine der in Art 6 Abs 1 DSGVO genann-
ten Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen 
erfüllt sein. Die strittige Datenverarbeitung 
muss in der Rechtsgrundlage allerdings nicht 
bezeichnet werden (BVwG 07.10.2024, 

W108 2277566-1). 

• Eine Verletzung im Recht auf Geheimhal-
tung knüpft an der Verarbeitung personen-
bezogener Daten an. Durch einen Schein-
werfer ist die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten schon begrifflich ausgeschlos-

sen. Ein Schlüsseltresor dient der Aufbe-
wahrung von Schlüsseln. Die Datenerhebung 
des Außentemperatursensors einer Wet-
terstation beschränkt sich auf die Außen-
temperatur. Eine Einparkhilfe bemisst den 
Abstand zu einem zufahrenden Auto. Durch 
diese Objekte besteht keine Gefahr der Da-

tenverarbeitung und erfolgt daher auch 
keine Verletzung des Rechts auf Geheimhal-
tung. Bleibt ein Antrag in der Datenschutz-
beschwerde durch die DSB unerledigt, ist die 
dadurch begründete Rechtswidrigkeit nicht 
durch die Bescheidbeschwerde, sondern 

durch die Säumnisbeschwerde aufzugrei-

fen (BVwG 29.10.2024, W274 2299991-1). 

• Das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht ist 
ein höchstpersönliches Recht. In höchstper-
sönliche Rechte eines Verstorbenen findet 
keine Rechtsnachfolge statt, weshalb auch 

die Fortsetzung des Verfahrens über solche 
Rechte durch die Verlassenschaft oder die 
Erben nicht in Betracht kommt. Das in § 4 
Abs 4 KontRegG normierte Auskunftsrecht 
ist eine Erweiterung des nach der DSGVO 
zustehenden Auskunftsrechts, weil auch 
über etwaige indirekte personenbezo-

gene Daten Auskunft zu erteilen ist und 

über die Verweigerung dieses Auskunfts-
rechts mit Bescheid abzusprechen ist. 
Eine Rechtsnachfolge findet jedoch auch in 
das Auskunftsrecht nach § 4 Abs 4 Kont-
RegG nicht statt (BVwG 10.10.2024, 
W177 2257566-2). 

• Nach Ansicht des BVwG könnte die Recht-
sprechung des EuGH zur DSGVO in der Rs C-
807/21, Deutsche Wohnen, wonach die 
Strafbarkeit einer juristischen Person 
"keine Handlung und nicht einmal eine 

Kenntnis seitens des Leitungsorgans dieser 
juristischen Person voraussetzt", auf die 
Geldwäsche-Richtlinie übertragbar sein. 

Aus diesem Grund hat das BVwG beschlos-
sen, dem EuGH entsprechende Fragen zum 
FM-GwG vorzulegen (BVwG 30.10.2024, 
W172 2296169-1). Anm: Dieses Vorabent-

scheidungsersuchen ist insofern überra-
schend, weil ein anderer Senat des BVwG 
dieselben Fragen dem EuGH bereits 

vorgelegt hat. Wir haben darüber am 
08.05.2024 in der 18. Ausgabe des Schön-

herr Datenschutzmonitors berichtet. Die da-
mals vorgelegten Fragen sind beim EuGH 
unter der Zahl C-291/24, Steiermärkische 

Bank und Sparkasse, weiterhin anhängig. In 
solchen Fällen kann das spätere Verfahren 
ausgesetzt werden, eine erneute Vorlage an 
den EuGH ist nicht erforderlich. 

• Sind vor dem BVwG eine erhebliche Anzahl 
von Verfahren anhängig, in welchen die-

selbe(n) Rechtsfrage(n) zu beantworten 
sind, die über eine Revision auch beim VwGH 
anhängen, kann das BVwG diese Verfahren 
mit Beschluss aussetzen. In einer erhebli-
chen Anzahl von Verfahren ist ua die Frage 

anhängig, ob ein Verstoß des Auftragsver-

arbeiters gegen Art 32 DSGVO dem Verant-
wortlichen zugerechnet werden kann (BVwG 
21.11.2024, W101 2284188-1). 

 

Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Die Speicherung von DNA-Daten ist ein Ein-
griff ins Grundrecht auf Datenschutz. Die 
§§ 65 und 67 SPG regeln die (materiellen) 
Voraussetzungen für eine entsprechende er-

kennungsdienstliche Behandlung der 
Tatverdächtigen. Ist das einzige Verdachts-

material, welches den Verdächtigen belastet, 
das Video über den Eingangsbereich einer 
observierten Adresse, ist dieses Video auch 
dann zu sichten, wenn auf dem Observie-
rungsvideo ca 100 verdächtige Personen zu 

erkennen sind. Da das Observationsvideo 
nicht gesichtet wurde, ist die Verwechslung 
des Verdächtigen dem eingeschrittenen Or-
gan vorwerfbar und die Durchführung der 
erkennungsdienstlichen Behandlung (Ermitt-
lung und Speicherung der DNA) war rechts-
widrig. Die rechtswidrig erlangten DNA-

Daten mögen zwar von Amts wegen zu lö-
schen sein. Für den Antrag auf Löschung ist 

jedoch die DSB zuständig, sodass der Lö-
schungsantrag vom LVwG Tirol wegen Un-
zuständigkeit zurückzuweisen war (LVwG 
Tirol 03.12.2024, LVwG-2024/12/2131-5). 

 

Leitlinien 

EDPB, Guidelines 02/2024 on Article 48 GDPR 
(2024) 

• Der Europäische Datenschutzausschuss 

(EDSA) hat am 03.12.2024 Leitlinien zu 
Art 48 DSGVO veröffentlicht. Gemäß Art 48 
DSGVO dürfen Urteile oder Entscheidungen 
von Gerichten oder Behörden in Drittländern, 

die einem Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter die Übermittlung oder Of-

fenlegung personenbezogener Daten auftra-
gen, nur dann anerkannt oder vollstreckt 
werden, wenn sie auf ein internationales Ab-
kommen gestützt sind. Die Leitlinien 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2277566-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=04b0d4e0-9398-490a-a3cd-7e4d2e3a349c&Dokumentnummer=BVWGT_20241007_W108_2277566_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2277566-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=04b0d4e0-9398-490a-a3cd-7e4d2e3a349c&Dokumentnummer=BVWGT_20241007_W108_2277566_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2299991-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5b388531-549c-439e-a1aa-bba1e67e1dc2&Dokumentnummer=BVWGT_20241029_W274_2299991_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W177+2257566-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=34a7a5a5-3ea4-419f-8dcd-0d3bbc1cf1e6&Dokumentnummer=BVWGT_20241010_W177_2257566_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W177+2257566-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=34a7a5a5-3ea4-419f-8dcd-0d3bbc1cf1e6&Dokumentnummer=BVWGT_20241010_W177_2257566_2_00
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280325&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1284653
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280325&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1284653
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W172+2296169-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bcef6ccb-fbf5-4917-b40d-0fc2cb9f41bb&Dokumentnummer=BVWGT_20241030_W172_2296169_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W172+2296169-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=bcef6ccb-fbf5-4917-b40d-0fc2cb9f41bb&Dokumentnummer=BVWGT_20241030_W172_2296169_1_00
https://www.schoenherr.eu/datenschutzmonitor/#mai24
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-291%252F24&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&page=1&lg=&cid=1283897
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-291%252F24&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&page=1&lg=&cid=1283897
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2284188-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ae8d6756-c766-4d8b-b114-933f0a77c0ae&Dokumentnummer=BVWGT_20241121_W101_2284188_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W101+2284188-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ae8d6756-c766-4d8b-b114-933f0a77c0ae&Dokumentnummer=BVWGT_20241121_W101_2284188_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lvwg/LVWGT_TI_20241206_LVwG_2024_12_2131_5_00/LVWGT_TI_20241206_LVwG_2024_12_2131_5_00.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lvwg/LVWGT_TI_20241206_LVwG_2024_12_2131_5_00/LVWGT_TI_20241206_LVwG_2024_12_2131_5_00.pdf
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2024/guidelines-022024-article-48-gdpr_en
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2024/guidelines-022024-article-48-gdpr_en
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2024/guidelines-022024-article-48-gdpr_en
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konzentrieren sich auf Anfragen, die auf eine 
direkte Zusammenarbeit zwischen einer 

Drittlandsbehörde und einer privaten Ein-
richtung in der Union abzielen und enthalten 
Empfehlungen, wie mit solchen Anfragen 

umzugehen ist. 

Die Offenlegung oder Übermittlung von in 
der EU verarbeiteten Daten auf Anfrage einer 
Drittlandsbehörde muss den Grundsätzen 
des Art 5 DSGVO entsprechen und auf einer 
Rechtsgrundlage nach Art 6 DSGVO beru-

hen. Zudem muss eine Übermittlungs-
grundlage nach Kapitel V vorliegen ("Zwei-
stufentest"). Die Anfrage einer ausländi-
schen Behörde allein ist weder eine Rechts-
grundlage noch ein Übermittlungsgrund. 

Besteht eine rechtliche Verpflichtung aus ei-
nem internationalen Abkommen, auf dem 

die Anfrage beruht, kommt Art 6 Abs 1 lit c 
DSGVO als Rechtsgrundlage in Betracht. An-
dernfalls können andere Rechtsgrundlagen 
gemäß Art 6 Abs 1 DSGVO genutzt werden. 
Einzig Art 6 Abs 1 lit b DSGVO kann von ei-
ner privaten Stelle in der EU nicht als Rechts-
grundlage für die Beantwortung einer An-

frage herangezogen werden. Ein Verant-
wortlicher kann sich auch nicht auf Art 6 
Abs 1 lit f DSGVO stützen, um personenbe-
zogene Daten präventiv zu erheben und zu 
speichern, wenn dies nicht mit den tatsäch-

lichen (wirtschaftlichen und kommerziellen) 

Aktivitäten des Unternehmens zusammen-
hängt. 

Art 48 DSGVO ist keine Übermittlungsgrund-
lage. Bevor auf eine Anfrage einer Dritt-
landsbehörde reagiert wird, muss daher eine 
Übermittlungsgrundlage des Kapitel V iden-
tifiziert werden. Regelt ein internationales 

Abkommen die Zusammenarbeit zwischen 
dem Verantwortlichen oder Auftragsverar-
beiter in der EU/EEA und der anfragenden 
Drittlandsbehörde, kann dieses Abkommen 
als Übermittlungsgrundlage dienen, wenn es 
die entsprechenden Schutzmaßnahmen 
gemäß Art 46 Abs 2 lit a DSGVO vorsieht. 

Andernfalls ist ein anderer Übermittlungs-
grund des Kapitels V der DSGVO zu wählen. 
Anm: Zu diesen Leitlinien wurde eine öf-
fentliche Konsultation eingeleitet. Stel-
lungnahmen können bis zum 27.01.2025 
abgegeben werden.  
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 

Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-
chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-

sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-
sprechungslinien auf. 

 
 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des EGMR 

EGMR 19.12.2024, 29550/17, Grande Oriente 

D’italia/Italien (Durchsuchung und Beschlag-
nahme, juristische Person) 

• Rechtsprechung des EuG und EuGH 

EuGH 19.12.2024, C-65/23, K GmbH (Kollektiv-

vereinbarung, Betriebsvereinbarung, gerichtli-
che Kontrolle, Anwendungsvorrang) 

NACHTRÄGE 

EuGH 27.05.2024, C-312/23, Addiko Bank (Da-
tenkopie, Anfragezweck, Auskunftsumfang) 

EuG 17.06.2024, T-546/23, WS/EDSB (Aus-

kunft, Logfiles, immaterieller Schaden) 

• Rechtsprechung des VwGH 

VwGH 19.11.2024, Ro 2022/04/0016 (Exzess, 

Aussetzung) 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 19.11.2024, W176 2286887-1 (Auskunft, 
Betroffenenrechte, Datenherkunft, Speicher-

dauer) 

BVwG 22.11.2024, W211 2272917-1 (Tod, Ver-
lust der Parteistellung) 

• Rechtsprechung der LVwG 

LVwG OÖ 28.12.2023, LVwG-552738/2/SB 
(Tierhalteverbot, sensible Daten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Neues vom EDSA 

EDPB, Opinion 28/2024 on certain data protec-
tion aspects related to the processing of perso-
nal data in the context of AI models 

• Nationale Rechtsakte 

FM-GwG-Anpassungsgesetz  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

51/2024 vom 27.12.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des EGMR 

Aus der Rechtsprechung des EGMR: 

• Die Durchsuchung der Räumlichkeiten einer 
juristischen Person und die anschließende 

Beschlagnahme einer Vielzahl von Unterla-
gen auf Papier oder in digitaler Form, darun-
ter einer Liste mit den Namen und den 
personenbezogenen Daten der Mitglieder 
eines Vereins, greift in das Recht auf Ach-
tung der Wohnung und der Korrespon-
denz der juristischen Person gemäß Art 8 

EMRK ein. Ein solcher Grundrechtseingriff 
ist nur zulässig, soweit der Eingriff gesetz-

lich vorgesehen und in einer demokrati-
schen Gesellschaft notwendig ist. Bei ju-
ristischen Personen haben die Staaten 
zwar einen weiteren Ermessensspielraum als 
bei natürlichen Personen. Auch den juristi-

schen Personen müssen jedoch geeignete 
ausgleichende Garantien gegen Macht-
missbrauch und Willkür zur Verfügung 
stehen (EGMR 19.12.2024, 29550/17, 
Grande Oriente D’italia/Italien). 

 

Rechtsprechung des EuG und EuGH 

EuGH 19.12.2024, C-65/23, K GmbH 

Kollektivvereinbarung, Betriebsvereinba-

rung, gerichtliche Kontrolle, Anwendungs-
vorrang 

• Ein deutscher Arbeitgeber verarbeitete per-
sonenbezogene Mitarbeiterdaten in einer 
SAP-Software. Die US-Muttergesellschaft 

führte die cloudbasierte Software "Workday" 
als einheitliches Personal-Informationsma-
nagementsystem ein. Anschließend übertrug 
der Arbeitgeber bestimmte Mitarbeiterdaten 
an den Standort der Muttergesellschaft in 
den USA. 

Beim Arbeitgeber war ein Betriebsrat ein-

gerichtet. Über die Einführung der Software 

"Workday" wurde eine Betriebsvereinbarung 
abgeschlossen, die näher festlegte, welche 
Mitarbeiterdaten zum Befüllen der Software 
verwendet werden durften. Der Vorsitzende 
des Betriebsrats klagte den Arbeitgeber ua 
auf Löschung ihn betreffender Daten und auf 

Schadenersatz, weil an den Server der Mut-
tergesellschaft über die Betriebsvereinba-
rung hinausgehende Daten übertragen wor-
den seien. 

Das vorlegende Gericht stellte dem EuGH 
Fragen zur Datenverarbeitung auf der 

Grundlage einer Kollektivvereinbarung und 
zum Anspruch auf immateriellen Schadener-

satz. Die Fragen zum immateriellen Scha-
denersatz zog das vorlegende Gericht spä-
ter wieder zurück, weil diese Fragen durch 
zwischenzeitige Rechtsprechung des EuGH 
hinreichend beantwortet wurden. 

Der EuGH hat erwogen: Die DSGVO soll eine 
grundsätzlich vollständige Harmonisie-

rung der nationalen Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten sicherstel-
len. Einzelne Bestimmungen der DSGVO er-

möglichen jedoch den Mitgliedstaaten, zu-
sätzliche, strengere oder einschränkende 
nationale Vorschriften vorzusehen, und las-
sen ihnen ein Ermessen hinsichtlich der Art 
und Weise der Durchführung dieser Bestim-
mungen ("Öffnungsklauseln"). Gemäß 

Art 88 DSGVO dürfen die Mitgliedstaaten 
durch Rechtsvorschriften oder durch Kollek-
tivvereinbarungen "spezifischere Vor-
schriften" zur Datenverarbeitung im Be-
schäftigtenkontext vorsehen. Der Begriff 
Kollektivvereinbarungen umfasst auch "Be-

triebsvereinbarungen". 

Der Regelungsgehalt der nach Art 88 DSGVO 
erlassenen spezifischen Vorschriften unter-
scheidet sich von den allgemeinen Regeln 
der DSGVO. Diese spezifischen Vorschriften, 
die durch Rechtsvorschriften oder durch Kol-
lektivvereinbarung in die jeweiligen inner-
staatlichen Rechtsordnungen eingeführt 

werden, haben jedoch die Anforderungen zu 
erfüllen, die sich aus den anderen Bestim-
mungen der DSGVO ergeben. Datenverar-
beitungstätigkeiten aufgrund einer Kollektiv-
vereinbarung müssen daher dem Kriterium 
der Erforderlichkeit der Verarbeitung 

entsprechen und eine der in Art 6 Abs 1 
DSGVO vorgesehenen Rechtmäßigkeits-
voraussetzungen erfüllen. Daher müssen 
Verarbeitungstätigkeiten, die auf "spezifi-
schere Vorschriften" gemäß Art 88 Abs 1 
DSGVO beruhen, nicht nur die Vorausset-
zungen in Art 88 Abs 1 und 2 DSGVO, son-

dern auch die Voraussetzungen in den 
Art 5, 6 und 9 DSGVO erfüllen, wobei die 
Anforderungen aus den Art 5 und 6 DSGVO 
mit den Anforderungen aus Art 9 DSGVO ku-
mulierbar sind. 

Die Parteien einer Kollektivvereinbarung ver-
fügen zwar über einen Spielraum beim 

Festlegen der Datenverarbeitungstätigkeit. 
Dieser Spielraum hat jedoch dieselben Gren-
zen wie das den Mitgliedstaaten zuerkannte 
Ermessen. Die Kollektivvereinbarungen un-
terliegen daher einer ebenso umfassenden 
gerichtlichen Kontrolle wie die Vorschrif-

ten des nationalen Rechts. Der Spielraum 
der Parteien einer Kollektivvereinbarung darf 
nicht dazu führen, dass diese Parteien aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit oder Ein-
fachheit Kompromisse schließen, die die 
Ziele der DSGVO beinträchtigen könnten. 
Entsprechen einzelne Bestimmungen einer 

Kollektivvereinbarung den Anforderungen 
der DSGVO nicht, sind diese Bestimmungen 

vom nationalen Gericht unangewendet zu 
lassen. 

  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-238566%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-238566%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=293835&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=393408
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NACHTRÄGE 

Aus der Rechtsprechung des EuGH: 

• In Art 15 Abs 3 DSGVO ist kein eigenständi-
ges Recht auf Erhalt einer Dokumentenko-

pie normiert. Das Recht des Betroffenen auf 
Erhalt einer Kopie der ihn betreffenden per-
sonenbezogenen Daten, die Gegenstand 
einer Verarbeitung sind, bedeutet aber, 
dass dem Betroffenen eine originalgetreue 
und verständliche Reproduktion aller 
seiner Daten überlassen wird. Dieses Recht 

setzt den Erhalt einer vollständigen Kopie 
der Dokumente voraus, die ua diese Daten 
enthalten, wenn die Zurverfügungstellung 
einer solchen Kopie erforderlich ist, um dem 
Betroffenen die Überprüfung der Korrekt-

heit und Vollständigkeit der Daten zu er-

möglichen und deren Verständlichkeit zu 
gewährleisten. Diese Verpflichtung trifft den 
Verantwortlichen selbst dann, wenn der An-
trag des Betroffenen einen anderen Zweck 
verfolgt, als in ErwGr 63 DSGVO vorge-
sehen ist. Die Tatsache, dass die Verarbei-
tung personenbezogener Daten einer ge-

setzlichen Verpflichtung entspricht, hat 
keinen Einfluss auf den Umfang dieses 
Rechts (EuGH 27.05.2024, C-312/23, Ad-
diko Bank). 

 

Aus der Rechtsprechung des EuG: 

• Ein Betroffener brachte Beschwerde gegen 
das Europäisches Amt für Personalauswahl 
(EPSO) beim Europäischen Datenschutzbe-
auftragten (EDSB) ein, weil er sich durch 

EPSO in seinem Recht auf Auskunft ver-

letzt erachtete. Der EDSB wies die Be-

schwerde des Betroffenen zunächst mit einer 
in drei Spruchpunkte gegliederten Ent-
scheidung ab. Der Betroffene erhob Rechts-
mittel an das EuG gegen Spruchpunkt iii 
der Entscheidung und begehrte Schadener-

satz vom EDSB, weil der EDSB ihn in eine 
unsichere Lage hinsichtlich der Verarbeitung 

seiner personenbezogenen Daten versetzt 
habe. 

Nach Einlangen des Rechtsmittels änderte 
der EDSB Spruchpunkt iii seiner Entschei-
dung in Hinblick auf das Urteil des EuGH in 

der Rs Pankki dahingehend ab, dass der Be-
troffene einen Anspruch auf Auskunft auf die 
Logfiles in seinem EPSO-Account habe. 

Da Spruchpunkt iii der Entscheidung vom 
EDSB iSd Betroffenen abgeändert wurde, 
hatte das EuG nur mehr den Schadenersatz-

anspruch zu beurteilen. Das EuG verneinte 
den Schadenersatzanspruch des Be-
troffenen, weil er keinen tatsächlich einge-

tretenen immateriellen Schaden nachzu-
weisen vermochte (EuG 17.06.2024, T-
546/23, WS/EDSB). 

 

 

Rechtsprechung des VwGH 

Aus der Rechtsprechung des VwGH: 

• Der VwGH richtete ein Vorabentscheidungs-
ersuchen zur Auslegung der Wortfolge "ex-

zessive Anfragen" iSd Art 57 Abs 4 DSGVO 
an den EuGH. Dieses Vorabentscheidungser-
suchen ist beim EuGH anhängig (C-416/23, 
Österreichische Datenschutzbehörde). Da 
dieses Vorabentscheidungsersuchen für das 
vorliegende Verfahren präjudiziell ist, wird 
dieses Verfahren bis zur Entscheidung des 

EuGH ausgesetzt (VwGH 19.11.2024, 
Ro 2022/04/0016). 

 

Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 19.11.2024, W176 2286887-1 

Auskunft, Betroffenenrechte, Datenher-
kunft, Speicherdauer 

• Ein Rechtsanwalt reichte im Auftrag des Bru-

ders einer Erbin eine Pflichtteilsergänzungs-
klage ein. Die Erbin beschuldigte den Rechts-
anwalt, im Zuge dessen unbefugt eine Na-
mensabfrage gemäß §§ 5 und 6a GUG 
durchgeführt zu haben, was zu einem Diszip-
linarverfahren führte. Dieses wurde jedoch 

mangels Nachweises einer solchen Abfrage 
eingestellt. Später stellte die Erbin ein Aus-
kunftsersuchen gemäß § 44 DSG an den 

Rechtswalt. Dieser kontaktierte den Rechts-
vertreter der Erbin und teilte mit, er könne 
ihr aus standesrechtlichen Gründen nicht di-
rekt antworten. Die DSB gab der Daten-

schutzbeschwerde der Erbin statt und stellte 
fest, dass der Rechtsanwalt gegen das Recht 
auf Auskunft verstoßen hatte. Sie verpflich-
tete ihn, die geforderten Informationen in-
nerhalb von vier Wochen bereitzustellen. Da-
raufhin erhob der Rechtsanwalt Bescheidbe-
schwerde an das BVwG, das den Bescheid 

dahingehend abänderte, dass nur mehr ein 
Teil der Auskunft zu erteilen ist. 

Das BVwG hat erwogen: Die Erbin hat ihr 

Auskunftsersuchen durch Verwendung des 
Musterformulars der DSB auf § 44 DSG ge-
stützt. Dieser regelt jedoch das Auskunfts-

recht der betroffenen Person lediglich im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten für Zwecke der Sicher-
heitspolizei einschließlich des Verfassungs-
schutzes, des militärischen Eigenschutzes, 
der Aufklärung und Verfolgung von Strafta-
ten, der Strafvollstreckung und des Maßnah-

menvollzugs. Folglich ist er keine taugliche 
Rechtsgrundlage für das Auskunftser-
suchen der Erbin. Wenngleich sie sich in der 
Rechtsgrundlage geirrt hat, ist unmissver-
ständlich, dass die Erbin ihr Recht auf Aus-

kunft geltend machen wollte, wie es ihr ge-
mäß § 1 Abs 3 DSG und Art 15 DSGVO zu-

steht. Der Erbin die Erteilung jeglicher Aus-
kunft lediglich wegen Vergreifens in der 
Rechtsgrundlage zu verwehren, stünde im 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-312%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&page=1&lg=&cid=482913
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-312%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&page=1&lg=&cid=482913
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-546%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=383708
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-546%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=383708
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B416%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0416%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-416%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=3293257
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B416%3B23%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2023%2F0416%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-416%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&lg=&cid=3293257
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2022%2f04%2f0016&VonDatum=&BisDatum=24.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=dd27a33d-cc68-425c-bf05-34523f5b8aff&Dokumentnummer=JWT_2022040016_20241119J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2022%2f04%2f0016&VonDatum=&BisDatum=24.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=dd27a33d-cc68-425c-bf05-34523f5b8aff&Dokumentnummer=JWT_2022040016_20241119J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=W176+2286887-1&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2fe78a30-bb4a-4ae4-ae3b-92c8d0593065&Dokumentnummer=BVWGT_20241119_W176_2286887_1_00
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diametralen Widerspruch zu ErwGr 63 der 
DSGVO. 

Der Rechtsanwalt erteilte bis zum Abschluss 
des Verwaltungsverfahrens keinerlei Aus-
kunft. Dies holte er in seiner Bescheidbe-

schwerde teilweise nach. Weiterhin erteilte 
der Rechtsanwalt der Erbin jedoch keine 
Auskunft über ihre Betroffenenrechte 
(Art 15 Abs 1 lit e DSGVO), über die Emp-
fänger bzw Empfängerkategorien der 
Daten (Art 15 Abs 1 lit c DSGVO), über die 

Herkunft der Daten (Art 15 Abs 1 lit g 
DSGVO) sowie über deren Speicherdauer 
(Art 15 Abs 1 lit d DSGVO). 

Betreffend die Datenherkunft können Ver-
schwiegenheitspflichten eines Rechtsan-

walts der Beauskunftung entgegenstehen, 
diese sind jedoch im Rahmen der Aus-

kunftserteilung geltend zu machen. 

Hinsichtlich der Speicherdauer ist, falls 
möglich, die geplante Dauer, für die die per-
sonenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, sind die Kri-
terien für die Festlegung dieser Dauer zu 
beauskunften. Der Rechtsanwalt ist daher 

verpflichtet, zumindest die Kriterien für die 
Festlegung der Speicherdauer anzugeben 
(etwa Abschluss des zivilgerichtlichen Ver-
fahrens oder – im Hinblick auf die Abwehr 
von Haftungsansprüchen – eine Speicher-

dauer im Sinne der absoluten Verjäh-

rungsfrist im ABGB von 30 Jahren). Anm: 
Die DSB unterscheidet in ihrer Rechtspre-
chung zwischen Verfahren wegen Nichter-
teilung der Auskunft und unvollständi-
ger Auskunft. Dieser Unterscheidung hat 
sich das BVwG in seiner bisherigen Recht-
sprechung angeschlossen. Auch der VwGH 

überprüfte zuletzt nicht die Vollständigkeit 
der nachträglich erteilten Auskunft in einem 
auf Nichterteilung der Auskunft gerichteten 
Verfahren (VwGH 02.08.2024, 
Ra 2022/04/0161). Soweit ersichtlich, war 
"Sache" des Verfahrens vor der DSB nur die 
Nichterteilung der Auskunft. Das BVwG ging 

von seiner bisherigen Rechtsprechung daher 
ab, indem es auch die Vollständigkeit der im 
laufenden Verfahren erteilten Auskunft 
prüfte und die Vervollständigung der Aus-
kunft auftrug. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Das Datenschutzrecht ist ein höchstpersönli-
ches Recht, das mit dem Tod der natürlichen 
Person untergeht und auf einen etwaigen 

Rechtsnachfolger nicht übergehen kann. Mit 
dem Tod der natürlichen Person geht deren 
Parteistellung verloren. Mit dem Verlust 

der Parteistellung ist die Berechtigung 
weggefallen, eine Datenschutzbeschwerde 
zu erheben. Damit fiel auch die Berechtigung 
der DSB (nachträglich) weg, über die Daten-

schutzbeschwerde zu entscheiden. Der be-
kämpfte Bescheid ist daher ersatzlos zu 

beheben (BVwG 22.11.2024, 
W211 2272917-1). 

 

Rechtsprechung der LVwG 

Aus der Rechtsprechung der LVwG: 

• Bescheidmäßig verhängte Tierhaltever-
bote sind keine Umweltinformation iSd 
§ 2 Z 3 UIG. Es kann jedoch dahingestellt 

bleiben, ob eine Anfrage über ein Tierhalte-
verbot betreffend eine geschützte Tierart als 
Umweltinformation iSd § 2 UIG zu werten 
ist. Denn der Mitteilung der Umweltinforma-
tion steht der Ablehnungsgrund des § 6 
Abs 2 Z 3 UIG entgegen, wenn sie eine ne-
gative Auswirkung auf die Vertraulichkeit 

personenbezogener Daten hätte, sofern 
ein schutzwürdiges Interesse an der Ge-
heimhaltung besteht. Eine Liste mit konk-
ret namentlich bezeichneten Personen, 
über die ein Tierhalteverbot verhängt wurde, 
beinhaltet mit Blick auf den pönalisierenden 
Charakter des Tierhalteverbots sensible 

Daten. Das Interesse an der Geheimhaltung 
dieser Daten überwiegt das öffentlichen In-
teresse an der allgemeinen Bekanntgabe von 
verhängten Tierhalteverboten (LVwG OÖ 
28.12.2023, LVwG-552738/2/SB). Anm: 
Das LVwG OÖ dürfte mit der Wortfolge "sen-

sible Daten" auf die Sensibilität der Informa-

tionen hinweisen und keine besondere Kate-
gorie personenbezogener Daten iSd Art 9 
Abs 1 DSGVO meinen. 

 

Neues vom EDSA 

Opinion 28/2024 on certain data protection as-
pects related to the processing of personal data 
in the context of AI models 

• Auf Anregung der irischen Datenschutzbe-
hörde, hat der Europäische Datenschutzaus-

schuss ("EDSA") eine Stellungnahme zur 
Verwendung personenbezogener Daten für 
die Entwicklung und Einführung von KI-

Modellen veröffentlicht. Der EDSA unter-
sucht, (i) wann KI-Modelle als anonym ein-
gestuft werden können, (ii) ob berechtigtes 

Interesse eine taugliche Rechtsgrundlage für 
die Entwicklung oder Nutzung von KI-
Modellen darstellen kann und (iii) welche 
Rechtsfolgen entstehen, wenn ein KI-Modell 
mittels unrechtmäßig verarbeiteter perso-
nenbezogener Daten entwickelt wird. Die 
Stellungnahme differenziert auch zwischen 

der Verwendung von Erst- und von Drittda-
ten. 

Der EDSA stellt fest: Die Anonymität von 
KI-Modellen ist individuell im jeweiligen 

Einzelfall zu prüfen. Ein Modell gilt als ano-
nym, wenn Personen nicht direkt oder indi-
rekt identifiziert und personenbezogene Da-

ten nicht aus dem Modell extrahiert werden 
können, oder dies wenigstens sehr unwahr-
scheinlich ist (die Stellungnahme enthält 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6c744788-ad3b-4d5d-8360-bd5a98153c3b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0161&VonDatum=&BisDatum=23.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2022040161_20240802L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6c744788-ad3b-4d5d-8360-bd5a98153c3b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022%2f04%2f0161&VonDatum=&BisDatum=23.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2022040161_20240802L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2272917-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=12e43921-ba37-4b7b-acb2-cd0a9a9f4bef&Dokumentnummer=BVWGT_20241122_W211_2272917_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2272917-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=24.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=12e43921-ba37-4b7b-acb2-cd0a9a9f4bef&Dokumentnummer=BVWGT_20241122_W211_2272917_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=70a4a341-739c-44c3-ad62-b2955a067a7c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=LVWGT_OB_20231228_LVwG_552738_2_SB_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=70a4a341-739c-44c3-ad62-b2955a067a7c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=23.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=LVWGT_OB_20231228_LVwG_552738_2_SB_00
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-282024-certain-data-protection-aspects_de
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-282024-certain-data-protection-aspects_de
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-282024-certain-data-protection-aspects_de
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eine nicht abschließende Liste zu Möglichkei-
ten des Nachweises der Anonymität). 

Die berechtigten Interessen können als 
Rechtsgrundlage ggf herangezogen werden, 
wenn die aus der DSGVO bekannte, dreistu-

fige Interessenabwägung zugunsten des 
Verantwortlichen ausgeht. Im Rahmen der 
Abwägung ist insb auf die vernünftige Erwar-
tungshaltung der Betroffenen einzugehen, 
ob ihre Daten zu diesem Zweck (bspw KI-
gestützte Cybersicherheit und Konversation-

sagenten) verarbeitet werden. 

Die Rechtmäßigkeit von Modellen, die mit 
unrechtmäßig verarbeiteten Daten ent-
wickelt wurden, hängt von deren Anonymi-
sierung ab: Wurde ein KI-Modell mit un-

rechtmäßig verarbeiteten Daten trainiert, 
wirkt sich dies auf die Rechtsmäßigkeit des 

gesamten Modells aus, außer dieses wurde 
ordnungsgemäß anonymisiert. 

Die Stellungname enthält eine nicht ab-
schließende Liste von Abhilfemaßnahmen, 
um negative Auswirkungen auf den einzel-
nen Betroffenen begrenzen zu können. 

 

Nationale Rechtsakte 

• Am 13.12.2024 wurde das FM-GwG-
Anpassungsgesetz, BGBl I 2024/151, 

kundgemacht. Aufgrund von Empfehlungen 

des internationalen Gremiums Financial Ac-
tion Task Force (FATF) sowie zur Umsetzung 
der VO 2023/1114 (Markets in Crypto-As-
sets Regulation – MiCAR) wurde der Gel-
tungsbereich des Finanzmarkt-Geldwäsche-
gesetzes (FM-GwG) auf Kryptowertetra-

nsfers und sämtliche gezielte finanzielle 
Sanktionen ausgeweitet. Zudem wurde 
auch das Wirtschaftliche Eigentümer Regis-
tergesetz (WiEReG) novelliert. Zu beachten 
sind verlängerte Verjährungsfristen. 
Gleichzeitig wurden ebenso aufgrund von 
Empfehlungen der FATF auch das Bilanz-

buchhaltungsgesetz, das Wirtschaftstreu-

handberufsgesetz und die Gewerbeordnung 
novelliert (BGBl I 2024/150). 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/151/20241213?ResultFunctionToken=73dd9aaf-1373-460c-8ec1-dd8c05c3e57f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/150/20241213?ResultFunctionToken=339fc396-23f6-4dec-9833-f11bed135d75&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Willkommen zu unserem wöchentlichen 
Datenschutz-Update. Mit diesem wöchentli-

chen Newsletter wollen wir eine kurze und ak-
tuelle Rechtsprechungsübersicht für das Daten-
schutzrecht schaffen. Erfasst wird die relevante 
Rechtsprechung in Österreich und auf europäi-
scher Ebene. Neben der kurzen Zusammenfas-
sung der einzelnen Entscheidungen zeigt der 
Datenschutzmonitor die Entwicklung von Recht-

sprechungslinien auf. 

 
In der vergangenen Woche wurden die nachste-
henden Entscheidungen und Rechtsakte veröf-

fentlicht: 
 

• Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 27.11.2024, W603 2280263-1 (ISP, Zu-
gangssperren, Vorabentscheidungsersuchen) 

BVwG 23.09.2024, W274 2257472-1 

(Berufsdetektiv, Observierung) 

• Nationale Rechtsakte 

Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2024 

  

to the point 

Datenschutzmonitor. 

52/2024 vom 30.12.2024 
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To the Point: 
Rechtsprechung des BVwG 

BVwG 27.11.2024, W603 2280263-1 

• Eine Inhaberin von Urheberrechten 
("Rechteinhaberin") übermittelte eine Ab-

mahnung an einen Anbieter von Inter-
netzugangsdiensten ("Internet Service 
Provider; ISP"). Der ISP teilte aufgrund die-
ser Abmahnung der zuständigen Telekom-
Control-Kommission ("TKK") mit, dass er 
wegen eines Streaming-Links ua eine IP-
Zugangssperre eingerichtet hat. 

Die TKK leitete daraufhin von Amts wegen 
ein Verfahren ein und sprach mit Bescheid 

aus, dass die IP-Zugangssperre, die auf die 
Sperre einer IPv4-Adresse gerichtet war, ge-
gen Art 3 Abs 3 der VO 2015/2120 versto-
ßen habe. Gegen den Bescheid der TKK 
wurde Bescheidbeschwerde an das BVwG er-

hoben. 

Das BVwG setzte das Verfahren aus und 
legte dem EuGH zur Vorabentscheidung 
fünf Fragen zur Auslegung des Art 3 Abs 3 
der VO 2015/2120 vor. Im Wesentlichen 
fragt das BVwG, welche Verkehrsmanage-

mentmaßnahmen gemäß Art 3 
VO 2015/2120 ein ISP zum Schutz urheber-
rechtlich geschützter Inhalte dritter Rechts-

inhaber zu ergreifen hat. Konkret geht es 
dem BVwG um die Unterscheidung zwischen 
IP-Sperren und DNS-Sperren, um IP-
Overblocking zu vermeiden. Dabei kritisiert 

das BVwG die Rechtsprechung des OGH, die 
keine entsprechende Unterscheidung trifft. 

Das BVwG hat ua erwogen: In der Recht-
sprechung des OGH, der über das Bestehen 
von Unterlassungsansprüchen in letzter In-
stanz entscheidet, wurde bisher nur die 
Sphäre jener Endnutzer beachtet, die selbst 

Kunden jenes ISP sind, der die IP-Sperren 
einrichtet. Die Definition der "Endnutzer" 
umfasst jedoch ausdrücklich auch Nutzer, 
die Informationen, Inhalte, Anwendungen 

und Dienste bereitstellen, also beispiels-
weise Webseiten bereitstellen und dort 

Dienste wie zB Webshops betreiben. 

In den bisherigen nationalen zivilgerichtli-
chen Entscheidungen, in denen von ISP's 
drohendes Overblocking als Argument gegen 
die Zulässigkeit der Einrichtung von IP-
Sperren ins Treffen geführt wurde, ist keine 
Differenzierung und konkrete Auseinander-

setzung mit der Art des Overblockings 

(DNS vs IP-Overblocking) erfolgt. Diese Ent-
scheidungen scheinen – in technischer Hin-

sicht irrig – davon auszugehen, dass unab-
hängig davon, ob eine IP- oder DNS-Sperre 
vom ISP angewandt wird, nur etwaige legale 

Inhalte, die unter derselben Domain abruf-
bar sind, wie die zu sperrenden illegalen In-
halte, mitblockiert werden. 

Tatsächlich ergeben sich jedoch bei Vorlie-
gen eines IP-Overblockings potenziell 
deutlich weitergehende Auswirkungen 

der Sperrmaßnahmen, weil Inhalte bzw 
Dienste Dritter mitblockiert werden könnten, 
die unter anderen Domains angeboten wer-
den und in keinem näheren Zusammenhang 
mit den erwähnten illegalen Inhalten bzw 

Diensten stehen. 

 

Aus der weiteren Rechtsprechung des BVwG: 

• Ein Berufsdetektiv darf zum Zweck der 
Verteidigung von Rechtsansprüchen mit der 
Erhebung (sensibler) personenbezogener 

Daten durch Observierung eines Klagegeg-
ners beauftragt werden, soweit die Datener-
hebung für die Zweckerreichung erforder-
lich ist (BVwG 23.09.2024, W274 2257472-
1). 

 

Nationale Rechtsakte 

• Am 27.12.2024 wurde das Strafprozess-
rechtsänderungsgesetz 2024, 
BGBl I 2024/157, kundgemacht. In Folge 

des Erkenntnisses des VfGH vom 
14.12.2023, G 352/2021, wird die "Be-
schlagnahme" von Datenträgern (zB Mobil-
telefone) und Daten sowie die Aufbereitung 
und Auswertung von Daten neu geregelt. 
Ausdrücklich umfasst ist ebenso die "Be-
schlagnahme" von Daten, die an anderen 

Speicherorten als auf einem Datenträger ge-
speichert sind (zB in der Cloud). Neben der 
Strafprozessordnung (StPO) wurden mit 
dem Strafprozessrechtsänderungsge-

setz 2024 ua auch das Staatsanwaltschafts-
gesetz, das Gerichtsorganisationsgesetz, 

das Finanzstrafgesetz und das AVG novel-
liert. Anm: Mit der Neuregelung der Be-
schlagnahme mobiler Daten(träger) hat 
sich unser Kollege Oliver M. Loksa vertieft 
auseinandergesetzt: https://www.schoen-
herr.eu/content/seizure-and-examination-
of-mobile-data-in-austria-new-legal-frame-

work-finally-passed-in-parliament. 
  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W603+2280263-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=30.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=beac99a7-8a9d-4047-9c17-4009897c57d6&Dokumentnummer=BVWGT_20241127_W603_2280263_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2257472-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5462ac56-f636-453c-b5be-0bce3960330c&Dokumentnummer=BVWGT_20240923_W274_2257472_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W274+2257472-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=29.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5462ac56-f636-453c-b5be-0bce3960330c&Dokumentnummer=BVWGT_20240923_W274_2257472_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/157/20241227?ResultFunctionToken=02668173-8ce7-43e5-94e6-55aa496b5f81&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.schoenherr.eu/content/seizure-and-examination-of-mobile-data-in-austria-new-legal-framework-finally-passed-in-parliament
https://www.schoenherr.eu/content/seizure-and-examination-of-mobile-data-in-austria-new-legal-framework-finally-passed-in-parliament
https://www.schoenherr.eu/content/seizure-and-examination-of-mobile-data-in-austria-new-legal-framework-finally-passed-in-parliament
https://www.schoenherr.eu/content/seizure-and-examination-of-mobile-data-in-austria-new-legal-framework-finally-passed-in-parliament
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Rechtsprechungslinien 2024 

▪ Eine Datenverarbeitung im Einklang mit den anzuwendenden Verfahrensgesetzen ist zu-

lässig (BVwG 23.01.2024, W108 2250843-1; BFG 06.01.2024, RV/7100970/2023; 

26.09.2024, RV/5101151/2020; 07.10.2024, W108 2277566-1). 

▪ Kein Recht auf Feststellung einer in der Vergangenheit liegenden Verletzung des Rechts 

auf Auskunft (VwGH 06.03.2024, Ro 2021/04/0027; BVwG 05.12.2023, W211 2260885-1; 

05.12.2023, W211 2260885-1; 11.12.2023, W137 2233746-1). 

▪ Das "Recht auf Kopie" ist kein eigenständiges Recht. Die Ausfolgung einer Kopie von Aus-

zügen aus Dokumenten oder Datenbanken ist nur dann erforderlich, wenn dies zur wirksa-

men Ausübung der Betroffenenrechte unerlässlich ist (EuGH 27.05.2024, C-312/23, Addiko 

Bank; BVwG 05.12.2023, W211 2261719-1; 22.01.2024, W252 2246156-1; 22.01.2024, 

W252 2247042-1; 23.02.2024, W211 2262850-2; 19.03.2024, W287 2239852-1; 

12.04.2024, W108 2255217-1; 09.09.2024, W176 2283061-1). 

▪ Eine zunächst unvollständige Auskunft kann im Laufe des Verfahrens vor der DSB und auch 

noch vor dem BVwG vervollständigt werden (VwGH 06.03.2024, Ro 2021/04/0027; 

BVwG 05.12.2023, W211 2260885-1; 19.03.2024, W287 2249380-1). 

▪ Kein Recht auf Feststellung einer in der Vergangenheit liegenden Verletzung des Rechts 

auf Löschung (BVwG 22.01.2024, W101 2134867-1; 19.04.2024, W287 2276988-1; 

20.06.2024, W211 2225136-1). 

▪ Die zuständige Behörde für Beschwerden wegen Verstößen gegen das Datenschutzrecht 

ist die DSB (BVwG 12.12.2023, W122 2270105-1; LVwG NÖ 01.12.2023, LVwG-M-55/001-

2022; LVwG Burgenland 08.01.2024, E 263/07/2023.001/018; LVwG Wien 23.02.2024, 

VGW-101/032/11502/2023). 

▪ Juristische Personen dürfen eine Verletzung im Recht auf Geheimhaltung iSd § 1 DSG bei 

der DSB geltend machen (VfGH 12.03.2024, E3436/2023; DSB 21.11.2022, 2022-

0.792.182; 26.04.2023, 2023-0.072.284; 30.07.2024, W287 2254678-1). 

▪ Unterlässt die DSB die Durchführung eines ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren, 

setzt die DSB nur völlig ungeeignete Ermittlungsschritte oder ermittelt die DSB bloß ansatz-

weise, darf das BVwG die Angelegenheit zum Erlassen eines neuen Bescheids an die DSB 

zurückverweisen (VwGH 21.12.2023, Ra 2023/04/0254; 19.04.2024, Ra 2022/04/0006 

06.06.2024, Ra 2023/04/0280; BVwG 15.11.2023, W292 2259252-1; 20.12.2023, 

W108 2254815-1; 25.09.2024, W108 2284790-1; 18.11.2024, W274 2291293-1). 

▪ In einem Verfahren zur Feststellung der federführenden Aufsichtsbehörde wird keine 

Vorfrage iSd § 38 AVG verbindlich beantwortet, weshalb für einen Aussetzungsbescheid 

keine Rechtsgrundlage vorhanden ist (VwGH 14.11.2023, Ro 2020/04/0009; 06.09.2024, 

Ro 2023/04/0006; BVwG 13.12.2023, W287 2256142-1; 13.12.2023, W287 2256386-1; 

04.01.2024, W298 2278490-1; 14.02.2024, W221 2280746-1; 04.04.2024, W211 2280745-

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=994860c7-9848-45f1-84b0-936cdefaec3c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2250843-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240123_W108_2250843_1_00
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:Standardsuche)?dokumentId=78ed629b-9ac4-4f0f-82e9-8e868e1745ed&segmentId=507606d0-6d1c-4625-a1b2-a8f18b0f731f&indexName=findok-bfg&konsehId=2e9c1b51-c5a6-48e0-8d2f-e417461b5494&recordId=78ed629b-9ac4-4f0f-82e9-8e868e1745ed_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F7100970%2F2023%22,%22inklThesaurus%22:true%7D
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:BFG-Suche)?dokumentId=e5b0e954-beba-4438-920e-c7e55978e5fe&segmentId=305e9717-63ca-47a8-b689-ebee4c8a3dde&indexName=findok-bfg&konsehId=890b0b34-81c5-460d-acb3-b1a66664c6e6&recordId=e5b0e954-beba-4438-920e-c7e55978e5fe_sergBFGUFSALLE&searchRequest=%7B%22suchbegriff%22:%22RV%2F5101151%2F2020%22,%22inklThesaurus%22:true,%22inklVerweise%22:true%7D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2277566-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.12.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=04b0d4e0-9398-490a-a3cd-7e4d2e3a349c&Dokumentnummer=BVWGT_20241007_W108_2277566_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b4342444-b7e6-41f7-9aef-0b3e7fb8e001&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=07.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ImRisSeitChangeSet=EinerWoche&ImRisSeitForRemotion=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=JWT_2021040027_20240306J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2260885-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ce71ba99-5eab-4b68-90f4-5001f35c221d&Dokumentnummer=BVWGT_20231205_W211_2260885_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2260885-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ce71ba99-5eab-4b68-90f4-5001f35c221d&Dokumentnummer=BVWGT_20231205_W211_2260885_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W137+2233746-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4bb779bd-4848-4393-af16-1095394909d3&Dokumentnummer=BVWGT_20231211_W137_2233746_1_00
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-312%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&page=1&lg=&cid=482913
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-312%252F23&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=de&page=1&lg=&cid=482913
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2261719-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=05.01.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d8f5b3b9-6931-4678-93da-a1bfaf0c6443&Dokumentnummer=BVWGT_20231205_W211_2261719_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2246156-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8142e1b0-87a3-41f5-b0fd-6b30758b0829&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W252_2246156_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2247042-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b8d6ed24-1220-42e3-bb85-ffec32b98990&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W252_2247042_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2247042-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.02.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b8d6ed24-1220-42e3-bb85-ffec32b98990&Dokumentnummer=BVWGT_20240122_W252_2247042_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2262850-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=15.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=45a9075e-123d-4d49-8954-0a9726d80836&Dokumentnummer=BVWGT_20240223_W211_2262850_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f574877a-8ac9-45f4-a62c-a52f0434eac6&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=22.04.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinemMonat&ImRisSeitForRemotion=EinemMonat&ResultPageSize=100&Suchworte=Datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240319_W287_2239852_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W108+2255217-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=03.06.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5dcc3252-c922-43b7-a426-30163d68c974&Dokumentnummer=BVWGT_20240412_W108_2255217_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W176+2283061-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f5ea6a4d-7872-4b2c-a572-94ab9141b88a&Dokumentnummer=BVWGT_20240909_W176_2283061_1_00
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1; 04.04.2024, W211 2278962-1; 17.04.2024, W298 2281864-1; 08.07.2024, 

W137 2280182-1). 

▪ Eine Datenschutzbeschwerde, die nach Ablauf der subjektiven Präklusivfrist von einem 

Jahr eingebracht wird, ist wegen Präklusion zurückzuweisen (BVwG 15.12.2023, 

W108 2273800-1; 05.04.2024, W211 2274025-1; 17.04.2024, W298 2274023-1; 

20.09.2024, W214 2291552-1; 25.09.2024, W108 2287986-1). 

▪ Wird eine zulässige und begründete Säumnisbeschwerde an das BVwG erhoben, darf das 

BVwG aufgrund seiner sog "kondemnatorischen" Entscheidungsbefugnis die DSB zum 

Erlass eines Bescheids "verurteilen". Damit wird der DSB eine "dritte Chance" zur Beschei-

derlassung eingeräumt (BVwG 13.02.2024, W256 2280818-1; 13.06.2024, W292 2281684-

1; 18.11.2024, W137 2297602-1). 

▪ Die Zurückziehung der Datenschutzbeschwerde, während das Verfahren beim BVwG 

anhängig ist, führt zur (rückwirkenden) Unzuständigkeit der DSB. Dadurch wird der Be-

scheid der DSB (nachträglich) rechtswidrig und ist vom BVwG zu beheben 

(BVwG 16.01.2024, W211 2280187-1; 16.01.2024, W292 2248304-1; 27.02.2024, W221 

2265528-2; 19.03.2024, W252 2271599-1; 06.06.2024, W287 2268623-1; 12.06.2024, 

W108 2280177-1; 21.08.2024, W214 2257555-1; 06.09.2024, W292 2247490-1; 

16.09.2024, W287 2248646-1; 16.09.2024, W137 2262841-1; 16.09.2024, 

W137 2263387-1; 16.09.2024, W137 2257622-1; 30.09.2024, W211 2271492-1; 

04.10.2024, W211 2272474-1). 

▪ Gelangt der Inhalt einer verschlüsselten Kommunikation im Rechtshilfeweg in das Er-

mittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, unterliegen die von ausländischen Behörden 

übermittelten Kommunikationsdaten keinem Beweisverwertungsverbot 

(OGH 17.07.2024, 11Os55/24h; 05.11.2024, 14Os14/24a; 05.11.2024, 14Os100/24y). Be-

achte aber OGH 05.11.2024, 14Os107/24b. 

▪ Weist die DSB eine Datenschutzbeschwerde zurück, spricht das BVwG nur über die Recht-

mäßigkeit der Zurückweisung ab (BVwG 22.01.2024, W101 2277417-1; 30.04.2024, 

W252 2272830-1; 03.06.2024, W211 2273051-1; 18.06.2024, W214 2222613-2; 

22.07.2024, W211 2286882-1).  
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https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W252+2272830-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=17.05.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=94a25321-e211-4ea1-8fb6-8c9a2a269b6c&Dokumentnummer=BVWGT_20240430_W252_2272830_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W211+2273051-1&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=01.07.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=12d01024-e364-4b7a-9f70-dc0fc13e6388&Dokumentnummer=BVWGT_20240603_W211_2273051_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=af16e81c-7bf0-4cf7-8a60-8b7562ae31f6&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W214+2222613-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=11.09.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BVWGT_20240618_W214_2222613_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=73bf7ec4-d07c-454f-bd1e-8d421f49a19d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=19.08.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=datenschutz&Dokumentnummer=BVWGT_20240722_W211_2286882_1_00
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Rechtsprechungsübersicht 2024 

Die Reihung der österreichischen Entscheidungen richtet sich nach dem Erscheinungsdatum im RIS, 

weil die Entscheidungen in dieser Reihenfolge für den Schönherr Datenschutzmonitor erfasst wurden. 

EGMR 

Entscheidung Stichworte 

EGMR 11.01.2024, 42541/18, Tena Arre-

gui/Spanien 

Überwachung der E-Mail-Korrespondenz 

EGMR 13.02.2024, 33696/19, Pod-

chasov/Russland 

Telegram, Vorratsdatenspeicherung, Ende-

zu-Ende Verschlüsselung 

EGMR 22.02.2024, 16974/14, Kaczma-

rek/Polen 

Telefonüberwachung 

EGMR 28.05.2024, 72038/17, Pietrzak/Po-

len 

Geheime Überwachung, Vorratsdatenspei-

cherung 

EGMR 23.05.2024, 2507/19, Contrada/Ita-

lien 

Telefonüberwachung, Mafia 

EGMR 06.06.2024, 36559/19, Bershe-

da/Monaco 

Mobiltelefon, Anwaltsgeheimnis 

EGMR 20.06.2024, 8826/20, Namaz-

li/Azerbaijan 

Überwachung, Anwaltsgeheimnis 

EGMR 25.06.2024, 23215/21, Vlaisa-

vljevikj/Nordmazedonien 

Energieversorgung, öffentliche Daten 

EGMR 28.11.2024, 31091/16, Csikos/Un-

garn 

Telefonüberwachung, Journalismus 

EGMR 03.12.2024, 28935/21, 

MSD/Rumänien 

Online-Gewalt, Schadenersatz 

EGMR 19.12.2024, 29550/17, Grande Ori-

ente D’italia/Italien 

Durchsuchung und Beschlagnahme, juristi-

sche Person 
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EuGH (Urteile und Schlussanträge) 

Entscheidung Stichworte 

EuGH 11.01.2024, C-231/22, Belgischer 

Staat 

Rollenverteilung, öffentliche Stelle 

EuGH 16.01.2024, C-33/22, Österreichi-

sche Datenschutzbehörde 

BVT-Untersuchungsausschuss, Anwen-

dungsbereich, Gewaltenteilung 

EuGH 25.01.2024, C-687/21, MediaMarkt-

Saturn 

Immaterieller Schaden, hypothetisches Ri-

siko 

EuGH Schlussanträge 25.01.2024, C-

757/22, Meta Platforms 

Verbraucherschutzeinrichtung 

EuGH 30.01.2024, C-118/22, Direktor na 

Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ 

DSRL-PJ 2016/680 

EuGH Schlussanträge vom 22.02.2024, C-

693/22, I. (Vente d'une base de données) 

Verkauf einer Datenbank mit personenbe-

zogenen Daten 

EuGH 07.03.2024, C-604/22, IAB Europe Personenbezug, Rollenverteilung, Cookies 

EuGH 05.03.2024, C-755/21P, Kočner/Eu-

ropol 

Schadenersatz, Data Breach 

EuGH 07.03.2024, C-740/22, Endemol 

Shine Finland 

Mündliche Verarbeitung, Dateisystem, 

Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentli-

chen Interesse 

EuGH 07.03.2024, C-479/22P, 

OC/Kommission 

Personenbezug, Identifizierung 

EuGH 14.03.2024, C-46/23, Újpesti 

Polgármesteri Hivatal 

Amtswegige Löschungsbefugnis 

EuGH 21.03.2024, C-61/22, Landeshaupt-

stadt Wiesbaden 

Fingerabdruck, Rechtmäßigkeitsprüfung, 

Primärrechtswidrigkeit 

EuGH Schlussanträge 11.04.2024, C-

768/21, Land Hessen 

Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden 

EuGH 11.04.2024, C-741/21, juris Immaterieller Schadenersatz 



 

260 

 

EuGH Schlussanträge 25.04.2024, C-

446/21, Schrems/Meta 

Verhaltensorientierte Werbung, Datenmi-

nimierung, veröffentlichte sensible Daten 

EuGH Schlussanträge 25.04.2024, C-

21/23, Lindenapotheke 

Unlauterer Wettbewerb, sensible Daten 

EuGH 30.04.2024, C-470/21, La Quadra-

ture du Net II 

Urheberrechtsverletzung, IP-Adresse 

EuGH 30.04.2024, C-178/22, Procura della 

Repubblica 

Staatsanwaltschaft, Telekomdaten, 

schwere Straftat 

EuGH 30.04.2024, C-670/22, M.N. (Encro-

Chat) 

Überwachung, Europäische Ermittlungsan-

ordnung 

EuGH 07.05.2024, C-115/22, NADA Anti-Doping-Behörde, kein "Gericht" iSd 

Art 267 AEUV 

EuGH 27.05.2024, C-312/23, Addiko Bank Datenkopie, Anfragezweck, Auskunftsum-

fang 

EuGH Schlussanträge 30.05.2024, C-

200/23, Agentsia po vpisvaniyata 

Handelsregister, Rollenverteilung, Lö-

schung 

EuGH Schlussanträge 06.06.2024, C-

169/23, Masdi 

Informationspflicht, generierte Daten 

EuGH 13.06.2024, C-229/23, HYA ua II Überwachung, Begründungspflicht 

EuGH Schlussanträge 13.06.2024, C-

80/23, Ministerstvo na vatreshnite raboti 

Polizeiakte, biometrische und genetische 

Daten 

EuGH 20.06.2024, C-182/22 und C-

189/22, Scalable Capital 

Schadenersatz, Data Breach 

EuGH 20.06.2024, C-590/22, PS (Adresse 

erronée) 

Schadenersatz, Fehlzustellung 

EuGH 11.07.2024, C-757/22, Meta Informationspflicht, Verbrauchschutzein-

richtung 

EuGH 11.07.2024, C-461/22, MK Erwachsenenvertretung, Anwendungsbe-

reich, Verantwortlicher 
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EuGH Schlussanträge 11.07.2024, C-

394/23, Mousse 

Anrededaten, berechtigtes Interesse, Wi-

derspruchsrecht 

EuGH 29.07.2024, C-623/22, Belgian 

Association of Tax Lawyers 

DAC 6, Steuergestaltung, Meldepflicht 

EuGH Schlussanträge 05.09.2024, C-

416/23, Österreichische Datenschutzbe-

hörde 

Exzess, Rechtsmissbrauch, Ermessen 

EuGH 12.09.2024, C-17/22 ua, HTB 

Neunte Immobilien 

Gesellschaftsrecht, Rechtsgrundlagen, ver-

tragliche Verpflichtung, berechtigte Inte-

ressen 

EuGH Schlussanträge 12.09.2024, C-

203/22, Dun & Bradstreet 

automatisierte Entscheidung, Bonität, Aus-

kunft 

EuGH Schlussanträge 12.09.2024, C-

383/23, ILVA 

Geldbuße, Unternehmensbegriff, Verhält-

nismäßigkeit 

EuGH Schlussanträge 12.09.2024, C-

247/23, Deldits 

Transgender, Berichtigung, Register 

EuGH 26.09.2024, C-768/21, Land Hessen Aufsichtsbehörde, Aufsichtsbefugnisse, Er-

messen, subjektives Recht, Geldbuße 

EuGH 04.10.2024, C-446/21, Schrems III Personalisierte Online-Werbung, Datenmi-

nimierung, sensible Daten 

EuGH 04.10.2024, C-507/23, Patērētāju 

tiesību aizsardzības centrs 

Immaterieller Schaden, Entschuldigung 

EuGH 04.10.2024, C-21/23, Lindenapo-

theke 

Apotheke, Mitbewerber, Unterlassungs-

klage, Gesundheitsdaten 

EuGH 04.10.2024, C-621/22, Koninklijke 

Nederlandse Lawn Tennisbond 

Interessenabwägung, wirtschaftliche Inte-

ressen 

EuGH 04.10.2024, C-200/23, Agentsia po 

vpisvaniyata 

Handelsregister, Rollenverteilung, immate-

rieller Schaden 

EuGH 04.10.2024, C-548/21, Bezirks-

hauptmannschaft Landeck 

StPO, Mobiltelefon, Auswertung 
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EuGH 17.10.2024, C-302/23, Jarocki eIDAS-Verordnung 

EuGH 21.11.2024, C-336/23, Hrvatska 

pošta 

PSI 2-RL, Dokumentenzugang 

EuGH 28.11.2024, C-169/23, Masdi Informationspflicht, Ausnahme, Daten-

quelle, Datengenerierung 

EuGH 28.11.2024, C-80/23, Ministerstvo DSRL-PJ 2016/680, biometrische und ge-

netische Daten 

EuGH 12.12.2024, C-587/21P, DD/FRA; 

12.12.2024, C-130/22P, DD/FRA; 

12.12.2024, C-680/22P, DD/FRA 

EU-Beamte 

EuGH 19.12.2024, C-65/23, K GmbH Kollektivvereinbarung, Betriebsvereinba-

rung, gerichtliche Kontrolle, Anwendungs-

vorrang 

 

EuG 

Entscheidung Stichworte 

EuG 24.04.2024, T-205/22, Naass und 

Sea-Watch/Frontex 

Zugang zu amtlichen Dokumenten 

EuG 08.05.2024, T-375/22, Izuzquiza Zugang zu Dokumenten des Europäischen 

Parlaments 

EuG 17.07.2024, T-1077/23, Bytedance DMA, Torwächter 

EuG 17.07.2024, T-761/21, Courtois COVID, Dokumentenzugang 

EuG 17.06.2024, T-546/23, WS/EDSB Auskunft, Logfiles, immaterieller Schaden 
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VfGH 

Entscheidung Stichworte 

VfGH 12.03.2024, E3436/2023 Juristische Person, Investorenwarnung, 

Zuständigkeit 

VfGH 03.10.2024, E4003/2023 Videoüberwachung, Verschleierungsverbot 

VfGH 24.09.2024, UA17/2024 COFAG-Untersuchungsausschuss, Infor-

mationsordnungsgesetz, Persönlichkeits-

rechte 

 

VwGH 

Entscheidung Stichworte 

VwGH 27.11.2023, Ra 2023/04/0221; Ra 

2023/04/0224; Ra 2023/04/0248 

Vorfrage iSd § 38 AVG 

VwGH 30.11.2023, Ro 2023/04/0043 Zurückweisung, federführende Aufsichts-

behörde 

VwGH 11.12.2023, Ra 2021/04/0095 Zulässigkeitsgründe, Parteienerklärung 

VwGH 14.12.2023, Ra 2023/13/0054 Kontenregister, Rechtswidrigkeit infolge 

Unzuständigkeit 

VwGH 21.12.2023, Ra 2023/04/0254 Materielle Wahrheit, Zurückverweisung 

VwGH 21.12.2023, Ro 2021/04/0010 Arbeitsmarktchancen-Assistenzsystem, 

Privatwirtschaftsverwaltung, Gesetzesqua-

lität, Profiling, automatisierte Entscheidung 

VwGH 01.02.2024, Ro 2020/04/0031 Insolvenzdaten, Speicherfrist, Banken-

warnliste 

VwGH 01.02.2024, Ra 2021/04/0088 Justizielle Tätigkeit, Gerichtsvollzieher, 

Kassation 

VwGH 01.02.2024, Ro 2020/04/0016 Staatsanwaltschaft, Zuständigkeit 
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VwGH 01.02.2024, Ro 2021/04/0006 BVT-Untersuchungsausschuss, Zuständig-

keit 

VwGH 01.02.2024, Ro 2021/04/0016 Immobilienentwicklung, Werbung, Einwilli-

gung 

VwGH 01.02.2024, Ra 2020/04/0187 Geldbuße, juristische Person 

VwGH 01.02.2024, Ro 2021/04/0013 Rufdatenerhebung, Verständigung der "Be-

troffenen" 

VwGH 28.02.2024, Ro 2024/04/0001; 

28.02.2024, Ro 2023/04/0032 

Scoring, Aussetzung 

VwGH 06.03.2024, Ro 2021/04/0030 Kreditauskunftei, Feststellungskompetenz, 

Beschwerderecht, Informationspflicht 

VwGH 02.04.2024, Ro 2021/04/0008 Kreditauskunftei, Scoring, Profiling 

VwGH 06.03.2024, Ro 2021/04/0037 Zeitlicher Anwendungsbereich, Auskunft 

VwGH 06.03.2024, Ro 2021/04/0027 Feststellungskompetenz, Auskunft 

VwGH 08.04.2024, Ra 2022/04/0056 Sozialversicherungsrechtliches Geburtsda-

tum, Beschränkung des Berichtigungs-

rechts 

VwGH 02.04.2024, Ro 2021/04/0018 Unzulässigkeit der Revision 

VwGH 04.03.2024, Ra 2024/04/0010 Aufschiebende Wirkung 

VwGH 19.04.2024, Ra 2022/04/0006 Materielle Wahrheit, ergänzungsbedürfti-

ger Sachverhalt 

VwGH 19.04.2024, Ra 2024/04/0303 Staatsanwaltschaft, Strafgericht, Aktenein-

sicht 

VwGH 22.04.2024, Ro 2022/04/0038 Bonitätsdaten, Speicherfrist 

VwGH 17.05.2024, Ro 2022/04/0026 Bewertungsplattform, Hotelbetreiber 

VwGH 28.05.2024, Ro 2021/04/0034 Kreditauskunftei, Geschäftsführer, Bonität 
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VwGH 17.05.2024, Ra 2023/04/0005 Sinus-Geo-Milieus, statistische Wahr-

scheinlichkeitswerte, weltanschauliche 

Überzeugung 

VwGH 06.06.2024, Ra 2022/04/0008 Ermittlungspflicht, Zurückverweisung 

VwGH 06.06.2024, Ra 2023/04/0280 Voller Beweis, Zurückverweisung 

VwGH 06.06.2024, Ra 2023/04/0004; 

Ra 2023/04/0006 

Zurückziehung der Datenschutzbe-

schwerde im Verfahren vor dem VwGH 

nicht möglich 

VwGH 13.06.2024, Ra 2023/04/0259 Zurückverweisung 

VwGH 17.05.2024, Ra 2021/04/0009 Vorlagefrage, Identität des Streitgegen-

standes 

VwGH 25.06.2024, Ra 2022/04/0167 Staatsanwaltschaft, funktionelle Unzustän-

digkeit, Kognitionsbefugnis 

VwGH 24.07.2024, Ro 2023/04/0001; Ra 

2023/04/0270 

Kreditauskunftei, Löschung, Einstellung 

VwGH 24.07.2024, Ra 2024/04/0376 Einzelfallbezogene Interessenabwägung 

VwGH 02.08.2024, Ra 2022/04/0161 Auskunft, Klaglosstellung, kein Aufwander-

satz 

VwGH 03.09.2024, Ro 2022/04/0031 Schule, Art 6 Abs 1 lit e DSGVO, Interes-

senabwägung 

VwGH 03.09.2024, Ra 2023/04/0042 AMS, Speicherbegrenzung, Rechtsansprü-

che 

VwGH 03.09.2024, Ra 2023/04/0092; 

Ra 2023/04/0107ua 

Beschwerdegegner 

VwGH 06.09.2024, Ro 2023/04/0006 Aussetzung, Kohärenzverfahren 

VwGH 30.09.2024, Ro 2022/04/0033 Löschungsersuchen, Klaglosstellung, kein 

Kostenzuspruch 

VwGH 16.10.2024, Ra 2022/04/0151 Bewerbungsdaten, Löschung 
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VwGH 16.10.2024, Ra 2022/04/0140 Behörde, Veröffentlichung einer Stellung-

nahme 

VwGH 09.10.2024, Ra 2024/06/0161 Mitwirkungspflicht im Verwaltungsstrafver-

fahren 

VwGH 31.10.2024, Ra 2022/04/0145 Mandatsbescheid, Vorstellungsbescheid, 

Revision 

VwGH 24.10.2024, Ra 2023/05/0006 AuskunftspflichtG, Verschwiegenheit, 

social watchdog 

VwGH 15.11.2024, Ro 2022/04/0028 Beschwerdevorentscheidung, Vorlagean-

trag, Aussetzungsbescheid 

VwGH 19.11.2024, Ro 2022/04/0016 Exzess, Aussetzung 

 

OGH 

Entscheidung Stichworte 

OGH 20.12.2023, 6Ob206/23x Immaterieller Schaden, Medienprivileg 

OGH 20.12.2023, 6Ob205/23z Koppelungsverbot, Transparenzgebot 

OGH 11.01.2024, 12Os127/23b Erneuerungsverfahren, private Beweismit-

tel 

OGH 19.12.2023, 5Ob34/23w Kleinkreditevidenz, Bankenwarnliste 

OGH 20.12.2023, 6Ob29/23t Offenlegungspflichten, UGB 

OGH 17.01.2024, 6Ob143/23g Doppelgleisigkeit, DSB 

OGH 17.01.2024, 6Ob38/23s Verbandsklage, Scoring 

OGH 05.02.2024, 8Bs33/24z Sicherstellung und Auswertung eines Mo-

biltelefons 

OGH 15.02.2024, 8ObA72/23f Dienstpflichtverletzung 
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OGH 21.02.2024, 6Ob236/23h Medienprivileg, Gerichtszuständigkeit 

OGH 26.04.2024, 6Ob210/23k Schadenersatz, "Shitstorm", Bildnisschutz 

OGH 15.05.2024, 6Ob20/24w GOG, Präzisierungspflicht 

OGH 15.05.2024, 6Ob43/24b Schadenersatz 

OGH 15.05.2024, 6Ob70/24y Schadenersatz, Versicherung 

OGH 25.06.2024, 4Ob102/23p Bonus Club, Daten als Entgelt 

OGH 17.07.2024, 11Os55/24h Verschlüsselte Kommunikation 

OGH 17.07.2024, 11Os20/24m Verkehrsdaten, Löschungsfrist 

OGH 09.07.2024, 10ObS11/24a Legitimität, sozialversicherungsrechtliches 

Geburtsdatum 

OGH 24.07.2024, 1Ob87/24m Negativfeststellung, Schadenersatz, taugli-

ches Beweisthema 

OGH 27.08.2024, 11Os85/24w Überwachung, Kommunikationsdaten 

OGH 26.08.2024, 502Präs26/24d Amtshaftung, feste Geschäftsverteilung, 

negativer Kompetenzkonflikt 

OGH 27.08.2024, 6Ob159/23k und 

27.08.2024, 6Ob217/23i 

Unterlassungsanspruch, Aussetzung 

OGH 27.08.2024, 6Ob233/23t Erstkopie, Krankengeschichte, Beschrän-

kung von Betroffenenrechten, Verhältnis-

mäßigkeit 

OGH 27.08.2024, 6Ob37/24w Unterlassungsanspruch, Aussetzung 

OGH 28.08.2024, 7Ob95/24g Bank, Transaktionsüberwachungssystem 

OGH 24.09.2024, 11Os75/24z; 

24.09.2024, 11Os74/24b 

StPO, Beschränkung der Akteneinsicht 

OGH 20.09.2024, 6Ob112/24z Unterlassungsanspruch, Aussetzung 
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OGH 20.09.2024, 6Ob164/24x Bewertungsausspruch bei Datenschutzver-

letzungen 

OGH 24.09.2024, 11Os76/24x StPO, Beschränkung der Akteneinsicht 

OGH 20.09.2024, 6Ob219/23h Unterlassungsanspruch, Aussetzung 

OGH 20.09.2024, 6Ob221/23b Google-Bewertungen, Zuständigkeit, Her-

kunftslandprinzip, Rollenverteilung, Daten-

transfer in die USA 

OGH 08.10.2024, 14Os26/24s Amtsgeheimnis, Amtsmissbrauch, Straf-

verfolgung 

OGH 22.10.2024, 4Ob109/24v Schadenersatz 

OGH 05.11.2024, 14Os107/24b Sky-ECC, EncroChat, Beweisverwertungs-

verbot 

OGH 05.11.2024, 14Os14/24a ANOM, SKY ECC, Verwertungsverbot 

OGH 13.11.2024, 11Os129/24s SKY ECC, Vollstreckungshindernis 

OGH 05.11.2024, 14Os100/24y SKY ECC, Verwertungsverbot 

OGH 13.11.2024, 15Os51/24z Persönlichkeitsrecht, Identifizierbarkeit 

OGH 28.10.2024, 3Ob191/24w Smart Meter 

OGH 06.11.2024, 6Ob195/24f Unterlassungsanspruch, Aussetzung 

 

BVwG (ausgewählte Entscheidungen) 

Entscheidung Stichworte 

BVwG 15.11.2023, W292 2259252-1 Cookies, Ermittlungsverfahren 

BVwG 11.12.2023, W137 2276371-1 Geldwäscheverdacht 

BVwG 14.12.2023, W256 2232894-1 Rollenverteilung, Behörde 
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BVwG 29.11.2023, W214 2233132-1 Datenempfänger, Dokumentation 

BVwG 01.12.2023, W108 2265844-1 Einwilligung, TKG 

BVwG 04.01.2024, W298 2266986-1 Geltendmachung von Rechtsansprüchen, 

Übermaßverbot 

BVwG 14.12.2023, W287 2259251-1 Zahlungserfahrungsdaten 

BVwG 20.12.2023, W211 2261679-1 Dienstverhältnis 

BVwG 11.01.2024, W258 2243523-1 Grundbuch, Löschung 

BVwG 18.01.2024, W137 2237426-1 Privatdetektiv, Foto 

BVwG 22.01.2024, W211 2263717-1 technische Daten, kein Personenbezug 

BVwG 09.01.2024, W256 2246709-1 Form der Auskunft, Datenportabilität 

BVwG 22.01.2024, W252 2246156-1 Dokumentenkopie, Anwaltsgeheimnis 

BVwG 22.01.2024, W252 2247042-1 Mehrstufiger Auskunftsprozess, Dokumen-

tenkopie, Akteneinsicht, physischer Daten-

träger 

BVwG 01.02.2024, W287 2242238-1 Papierakt, unzulässiger Erkundungsbeweis 

BVwG 22.12.2023, W292 2247003-1 Bonitätsdaten, Speicherfristen 

BVwG 22.01.2024, W211 2262943-1 Newsletter, § 174 TKG 2021 

BVwG 16.02.2024, W221 2268420-1 KFZ, Versicherung, Geltendmachung von 

Rechtsansprüchen, Rollenverteilung 

BVwG 20.02.2024, W211 2261811-1 Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung 

BVwG 18.01.2024, W137 2263970-1 Dienstverhältnis, Koppelungsverbot, Über-

wachung 

BVwG 28.02.2024, W292 2235435-1 Presserat, Auskunftsrecht 

BVwG 12.02.2024, W176 2247266-1 Markt, Kamera, Negativauskunft 
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BVwG 04.03.2024, W211 2263780-1 Akteneinsicht, keine Auskunft über Mitar-

beiter 

BVwG 20.03.2024, W221 2257567-1 Negativauskunft, Datenherkunft 

BVwG 26.03.2024, W137 2241630-1 Geldbuße, Bank, Excel-Datei, Datensicher-

heit, wirtschaftliche Einheit 

BVwG 11.03.2024, W252 2271937-1 Beschwerdegegner, res iudicata 

BVwG 27.03.2023, W214 2259197-1 KFZ, Informationspflicht 

BVwG 01.03.2024, W176 2249967-1 AuskunftspflichtG, COVID-

Kurzarbeitsbeihilfen, juristische Personen, 

AMS 

BVwG 30.04.2024, W252 2272830-1 Akteneinsicht, justizielle Tätigkeit, Unzu-

ständigkeit 

BVwG 02.04.2024, W176 2266382-1 Berechtigte Interessen, Verteidigung der 

Rechtsposition, Verweigerung der Akten-

einsicht 

BVwG 12.04.2024, W108 2275368-1 Mahnklage, Kirchenbeitrag, Grundbuch 

BVwG 26.04.2024, W211 2281997-1 Cookies, Medienprivileg, forum shopping, 

Koppelungsverbot, "Pay or Okay" 

BVwG 26.04.2024, W211 2261821-1 Bonitätswerte, Berichtigung, Vervollständi-

gung 

BVwG 15.04.2024, W211 2277264-1 Mehrparteienhaus, Videoüberwachung 

BVwG 29.04.2024, W176 2234682-1 Medienprivileg, Bürgerjournalismus 

BVwG 12.04.2024, W108 2249366-1 Auskunft über Korrespondenz 

BVwG 12.04.2024, W108 2255217-1 Auskunft, Dokumentenkopie, Akteneinsicht 

BVwG 19.04.2024, W287 2251990-1 Hausverwaltung, Einwilligung 

BVwG 19.04.2024, W287 2276988-1 Löschung, Feststellungsanspruch, antrags-

gebunde Rechte 
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BVwG 28.08.2023, W214 2226813-1 PNR-Daten 

BVwG 24.05.2024, W271 2269889-1 Direktwerbung, Einwilligung 

BVwG 17.04.2024, W108 2271999-2 Anbieter von Kommunikationsdiensten, 

Kundendaten 

BVwG 22.05.2024, W298 2263508-1 Aktiv- und Passivlegitimation 

BVwG 23.04.2024, W605 2289290-1 Verfahrenshilfe 

BVwG 03.06.2024, W211 2273051-1 Justizielle Tätigkeit 

BVwG 23.04.2024, W292 2248672-1 Automatisierte Entscheidungsfindung, Aus-

kunft über Berechnung des Bonitätsscores 

BVwG 28.05.2024, W176 2249328-1 Kundenbindung, Verantwortlichkeit, Geld-

buße iHv EUR 8 Mio behoben 

BVwG 28.06.2023, W214 2245388-1 ERsB 

BVwG 06.06.2024, W108 2280859-1 Medienprivileg, Redaktionsgeheimnis, ju-

ristische Personen 

BVwG 18.04.2024, W137 2248575-1 Erleichterungsgebot, Geldbuße iHv EUR 9,5 

Mio auf EUR 0,5 Mio herabgesetzt 

BVwG 13.05.2024, W101 2249293-1 Datenschutzbehörde, Mitwirkungspflicht 

BVwG 11.07.2023, W214 2257639-1 COVID, Gesundheitsdaten 

BVwG 27.03.2024, W214 2243436-1 Geldbuße, Selbstbezichtigungsverbot, 

Kundenbindung, Profiling 

BVwG 07.06.2024, W256 2246230-1 Geldbuße, Selbstbezichtigungsverbot, 

Kundenbindung, Profiling 

BVwG 28.06.2024, W108 2250401-1 Nada, Anti-Doping-Regelungen, Anwen-

dungsbereich, erneute Vorlage 

BVwG 17.06.2024, W287 2285759-1 Unvertretener juristischer Laie 

BVwG 11.03.2024, W214 2235505-1 AuskunftspflichtG, COVID-Hilfen 
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BVwG 08.07.2024, W137 2278780-1 Auskunft, Prozessposition 

BVwG 15.07.2024, W298 2284627-1 Videoüberwachung, Gastronomie, Geld-

buße 

BVwG 10.06.2024, W148 2291941-1 WiEReG, Medien 

BVwG 10.07.2024, W298 2293438-1 Hausverwaltung, WEG, berechtigtes Inte-

resse 

BVwG 24.06.2024, W606 2286002-2 Vergabe, Akteneinsicht 

BVwG 22.07.2024, W211 2271978-1 Hausverwaltung, BYOD 

BVwG 08.07.2024, W252 2241322-1 Genetische und biometrische Daten, Zent-

rale erkennungsdienstliche Evidenz 

BVwG 27.06.2023, W298 2261979-1 Negativfeststellung, Videoaufnahme 

BVwG 08.07.2024, W177 2287425-1 KontRegG 

BVwG 27.06.2024, W176 2248629-1 Gesundheitsdaten, Gesundheitswesen 

BVwG 31.07.2024, W108 2284491-1 Dark Patterns, Cookie-Banner 

BVwG 22.04.2024, W214 2253376-1 Universität, Rollenverteilung, neue Daten, 

juristische Person 

BVwG 20.11.2023, W214 2222613-2 Datenkopie, originalgetreue Reproduktion, 

Ermessen, Geschäftsgeheimnis 

BVwG 22.07.2024, W211 2171666-1 Auskunft, Herkunft, Profiling 

BVwG 31.07.2024, W108 2280724-1 Dark Patterns, Cookies, Einwilligung, Wi-

derruf 

BVwG 10.07.2024, W298 2261830-1 COVID-Test, Gesundheitsdaten, Dienstver-

hältnis 

BVwG 21.08.2024, W176 2281424-1 Exekution, justizielle Tätigkeit, Zustellung 

BVwG 08.08.2024, W282 2289350-1 TKG, Werbeemail, Geldstrafe 
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BVwG 05.07.2023, W292 2284228-1 Auftragsverarbeiter, Zurechnung 

BVwG 21.08.2024, W258 2246325-1 Anwendungsbereich, Unzuständigkeit, 

Schule, COVID 

BVwG 21.08.2024, W214 2254151-1 Heizkostenabrechnung, Zuständigkeit 

BVwG 21.08.2024, W214 2280448-1 Nichterteilung der Auskunft, mangelhafte 

Auskunftserteilung 

BVwG 28.08.2024, W221 2279014-1 Tesla, Dash-Cam, Beweislast 

BVwG 22.08.2024, W256 2246158-1 SPG, Identitätsdokumentenregister, Au-

vBZ, Unzuständigkeit 

BVwG 16.09.2024, W137 2288585-1 Wildkamera, zeitlicher Anwendungsbe-

reich, DSG 2000 Verhältnismäßigkeit, ge-

lindeste Mittel 

BVwG 02.09.2024, W290 2242336-1 DSA, KoPl-G, KDD-G 

BVwG 01.10.2024, I406 2297556-1 ORF-Beitrag 

BVwG 19.09.2024, W287 2248365-1 AuskunftspflichtG, Meinungsäußerungs-

freiheit 

BVwG 25.09.2024, W108 2287986-1 Präklusion, Haushaltsausnahme, Forde-

rungsbetreibung 

BVwG 16.09.2024, W137 2293092-1 Sozialversicherung, AMS, rechtliche Ver-

pflichtung 

BVwG 15.10.2024, W254 2291347-1 Warnung 

BVwG 20.09.2024, W214 2291834-1 Negativauskunft 

BVwG 30.09.2024, W603 2297646-1 Cold Calling, Geldstrafe 

BVwG 22.10.2024, W252 2286224-1 Eltern-App, Haushaltsausnahme, Familien-

leben 

BVwG 25.10.2024, W108 2285546-1 Geldbuße, sensible Daten, Verschulden, 

Strafzumessung 
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BVwG 30.09.2024, W256 2248861-1 Rechtsanwalt, Rechtsdurchsetzung, be-

rechtigtes Interesse 

BVwG 13.09.2024, W298 2274626-1 reCAPTCHA, Cookies, berechtigtes Inte-

resse 

BVwG 05.09.2024, W211 2291307-1 Smart Meter, Vertragserfüllung, Koppe-

lungsverbot, Transparenz 

BVwG 17.09.2024, W298 2295130-1 Geldbuße, Mitwirkung, Selbstbezichtigung 

BVwG 30.09.2024, W108 2285483-1 Geldbuße, Videoüberwachung, Kennzeich-

nung 

BVwG 17.10.2024, W274 2291368-1 Datenschutzbehörde, AuskunftspflichtG, 

amtswegige Verfahren 

BVwG 16.10.2024, W287 2258171-1 Beipackwerbung 

BVwG 05.11.2024, W292 2247063-1 Bonitätsdaten, Aufbewahrung 

BVwG 07.10.2024, W271 2294874-1 Cold Calling 

BVwG 24.10.2024, W603 2301338-1 Zuständigkeit, ORF-Beitrag 

BVwG 22.10.2024, W252 2249249-1 Energieunternehmen, EEffG, intelligente 

Stromzähler 

BVwG 25.10.2024, W101 2256689-1 Informationspflicht, Mitteilungspflicht 

BVwG 17.10.2024, W176 2284816-1 Geldbuße, Videoüberwachung, Verfahrens-

kosten 

BVwG 22.10.2024, W252 2247518-1 Stammzahlenregisterbehörde, ERsB, Infor-

mationspflicht 

BVwG 22.11.2024, W211 2272917-1 Tod, Verlust der Parteistellung 

BVwG 27.11.2024, W603 2280263-1 ISP, Zugangssperren, Vorabentschei-

dungsersuchen 
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Weitere ausgewählte Entscheidungen 

Entscheidung Stichworte 

OLG Graz 12.02.2024, 9Bs274/23x Einspruch gemäß § 106 StPO 

BFG 19.03.2024, RV/7104071/2023 Gebühr 

BFG 12.04.2024, RV/4100104/2024 WiEReG 

BFG 20.06.2024, RV/5100216/2024 GMSG 

BFG 05.06.2024, RV/7102695/2023 Abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht 

OLG Graz 15.07.2024, 9Bs171/24a Spykamera, Appartement, Urlaub 

LVwG NÖ 06.06.2024, LVwG-AV-

2018/001-2023 

Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen 

LVwG Wien 06.08.2024, VGW-

101/042/2543/2024 

Zentrales Personenstandsregister, Berich-

tigung, akademischer Titel eines Elternteils 

LVwG Steiermark 12.04.2024, 30.5-

736/2024 

Zustelldienst, eGoverment 

BFG 27.09.2024, RV/5100356/2024 Bescheidbeschwerde, Pauschalgebühr 

LVwG Wien 29.02.2024, VGW-

001/049/14641/2023 

Handelsstatistik, UID-Nummer, Art 6 Abs 1 

lit e DSGVO 

LVwG Tirol 03.12.2024, LVwG-

2024/12/2131-5 

DNA, Observierungsvideo, Löschung 

 

DSB 

Entscheidung Stichworte 

DSB 21.11.2022, 2022-0.792.182 Juristische Person, öffentliche Daten 

DSB 07.12.2023, 2023-0.637.760 Geldbuße, juristische Person, Mitwirkung 
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DSB 07.12.2023, 2023-0.583.644 Geldbuße, juristische Person, Videoüber-

wachung 

DSB 11.12.2023, 2023-0.789.858 Geldbuße, juristische Person, Auskunft 

DSB 09.06.2022, 2021-0.643.804 Grundbuch, justizielle Tätigkeit 

DSB 12.12.2023, 2023-0.603.142 Data Breach-Meldung, Mitwirkungspflicht, 

Geldbuße 

DSB 26.04.2023, 2023-0.072.284 innerstaatliche Verarbeitung, juristische 

Person, negativer Vermerk 

DSB 18.09.2023, 2023-0.336.563 Fund, SPG 

DSB 19.09.2023, 2023-0.632.875 Räumlicher Anwendungsbereich, Cookie-

Banner, Mitteilung gemäß Art 19 DSGVO 

DSB 26.06.2023, 2023-0.227.210 Anwaltskorrespondenz, rechtliche Ver-

pflichtung, Nichtfeststellbarkeit 

DSB 06.11.2023, 2023-0.772.005 Melderegister, Auskunftssperre 

DSB 10.08.2023, 2023-0.058.359 Kommanditgesellschaft, Zuständigkeit 

DSB 19.11.2021, 2020-0.591.897 Aufzeichnung eines Telefongesprächs, 

WAG, ZaDiG, MiFID II 

DSB 04.08.2023, 2023-0.159.938 Videoüberwachung, WEG, berechtigtes In-

teresse 

DSB 08.09.2021, 2021-0.474.768 BVT-Untersuchungsausschuss 

DSB 18.12.2023, 2023-0.594.826 OSZE, Rollenverteilung, Anwendungsbe-

reich, Zuständigkeit 

DSB 09.01.2023, 2022-0.479.809 Wikipedia, Anwendungsbereich, Rollenver-

teilung, Recht auf Vervollständigung, Me-

dien- und Meinungsfreiheit 

DSB 04.01.2024, 2023-0.592.319 Fußball, Löschung 

DSB 06.09.2023, 2022-0.858.901 Schule, Videoüberwachung 
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DSB 05.11.2020, 2020-0.714.215 AMS, SozVersNr 

DSB 17.01.2022, 2021-0.512.929 Betriebsrat, A1 

DSB 26.01.2024, 2024-0.044.042 Panoramaaufnahmen, Rollenverteilung, 

DSFA, vorherige Konsultationen 

DSB 06.08.2021, 2021-0.415.529 SMS-Werbung, Information, Löschung 

DSB 01.09.2022, 2022-0.616.013 Minderjähriger, Auskunftsrecht 

DSB 16.12.2021, 2021-0.816.492 Auskunftserteilung per E-Mail, AVG, ZustG 

DSB 06.10.2023, 2023-0.273.912 Data Breach, Medienprivileg, Gesundheits-

daten 

DSB 04.07.2024, 2024-0.199.724 Rechnungshof, Parteifinanzierung 

DSB 08.10.2021, 2021-0.698.184 Firmenbuch, Geschäftsführer 

DSB 07.07.2024, 2023-0.358.049 Buchhalterische Aufbewahrungspflichten 

DSB 05.09.2024, 2023-0.793.494 Grundbuch, Rollenverteilung, Gemeinsam 

Verantwortliche, justizielle Tätigkeit 

DSB 28.03.2024, 2024-0.215.259 Zuständigkeit, Mandatsbescheid, Untersu-

chungsausschuss, COFAG 
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Rechtsakte und Leitlinien 2024 

Die neu erscheinenden Rechtsakte sowie die Leitlinien des EDSA wurden erst im Laufe des Jahres in 

den Schönherr Datenschutzmonitor aufgenommen. In dieser Übersicht sind nur ausgewählte Rechts-

akte und Leitlinien enthalten, die im Schönherr Datenschutzmonitor berücksichtigt wurden. 

EU-Rechtsakte 

Rechtsakt Stichworte 

VO (EU) 2024/1620 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 31. Mai 2024 

zur Errichtung der Behörde zur Bekämp-

fung von Geldwäsche und Terrorismusfi-

nanzierung und zur Änderung der Verord-

nungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 

1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010, 

ABl L 2024/1620, 1. 

Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung 

VO (EU) 2024/1624 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 31. Mai 2024 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanz-

systems für Zwecke der Geldwäsche oder 

der Terrorismusfinanzierung, 

ABl L 2024/1624, 1. 

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Fi-

nanzsystem 

RL (EU) 2024/1640 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 31. Mai 2024 

über die von den Mitgliedstaaten einzurich-

tenden Mechanismen zur Verhinderung der 

Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der 

Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzie-

rung, zur Änderung der Richtlinie (EU) 

2019/1937 und zur Änderung und Aufhe-

bung der Richtlinie (EU) 2015/849, 

ABl L 2024/1640, 1. 

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Fi-

nanzsystem 

RL (EU) 2024/1654 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 31. Mai 2024 

zur Änderung der Richtlinie (EU) 

2019/1153 in Bezug auf den Zugang zu-

ständiger Behörden zu zentralen Bankkon-

tenregistern über das Vernetzungssystem 

und auf technische Maßnahmen zur 

Cybercrime, Terrorismus, Transaktionsauf-

zeichnungen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401640
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Erleichterung der Verwendung von Trans-

aktionsaufzeichnungen, 

ABl L 2024/1654, 1. 

VO (EU) 2024/1689 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 13. Juni 2024 

zur Festlegung harmonisierter Vorschriften 

für künstliche Intelligenz und zur Änderung 

der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) 

Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 

2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 

2019/2144 sowie der Richtlinien 

2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 

2020/1828 (Verordnung über künstliche 

Intelligenz), ABl L 2024/1689, 1. 

Künstliche Intelligenz 

Beschluss (EU) 2024/2218 des Rates vom 

28. August 2024 über die Unterzeichnung 

— im Namen der Europäischen Union — 

des Rahmenübereinkommens des Europa-

rats über künstliche Intelligenz und Men-

schenrechte, Demokratie und Rechtsstaat-

lichkeit, ABl L 2024/2218, 1. 

Europarat, künstliche Intelligenz 

DurchführungsVO (EU) 2024/2690 der 

Kommission vom 17. Oktober 2024 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Richtli-

nie (EU) 2022/2555 im Hinblick auf die 

technischen und methodischen Anforde-

rungen der Risikomanagementmaßnahmen 

im Bereich der Cybersicherheit und die Prä-

zisierung der Fälle, in denen ein Sicher-

heitsvorfall in Bezug auf DNS-

Diensteanbieter, TLD-Namenregister, An-

bieter von Cloud-Computing-Diensten, An-

bieter von Rechenzentrumsdiensten, Be-

treiber von Inhaltszustellnetzen, Anbieter 

verwalteter Dienste, Anbieter verwalteter 

Sicherheitsdienste, Anbieter von Online-

Marktplätzen, Online-Suchmaschinen und 

Plattformen für Dienste sozialer Netzwerke 

und Vertrauensdiensteanbieter als erheb-

lich gilt, ABl L 2024/2690, 1. 

Cybersicherheit, Risikomanagement 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689&qid=1721151983474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402690
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DurchführungsVO (EU) 2024/2835 der 

Kommission vom 4. November 2024 zur 

Festlegung von Vorlagen für die Transpa-

renzberichtspflichten der Anbieter von Ver-

mittlungsdiensten und der Anbieter von 

Online-Plattformen gemäß der Verordnung 

(EU) 2022/2065 des Europäischen Parla-

ments und des Rates, ABl L 2024/2835, 1 

Transparenzberichtspflichten, Digital Ser-

vice Act 

RL (EU) 2024/2831 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 23. Oktober 

2024 zur Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen in der Plattformarbeit, 

ABl L 2024/2831, 1. 

Plattformarbeit, Datenschutz 

DurchführungsVO (EU) 2024/2916 der 

Kommission vom 25. November 2024 zur 

Festlegung eines Standardformulars für die 

Daten, die in dem Bericht über die Verar-

beitung personenbezogener Daten enthal-

ten sind, der von Dienstleistern gemäß der 

Verordnung (EU) 2021/1232 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates veröffent-

licht und der zuständigen Aufsichtsbehörde 

und der Kommission vorgelegt wird, ABl L 

2024/2916, 1. 

Anbieter nummernunabhängiger inter-per-

soneller Kommunikationsdienste (NIICS) 

DurchführungsVO (EU) 2024/2977, 

ABl L 2024/2977, 1; die DurchführungsVO 

(EU) 2024/2979, ABl L 2024/2979, 1; die 

DurchführungsVO (EU) 2024/2980, 

ABl L 2024/2980, 1; die DurchführungsVO 

(EU) 2024/2981, ABl L 2024/2981, 1; die 

DurchführungsVO (EU) 2024/2982, 

ABl L 2024/2982, 1. 

Europäische Brieftasche gemäß Art 5a der 

eIDAS-VO 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402835
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402831
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402977
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402981
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202402982
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Nationale Rechtsakte 

Rechtsakt Stichworte 

Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Ver-

fassungsgesetz geändert und ein Informa-

tionsfreiheitsgesetz erlassen wird, 

BGBl I 2024/5. 

Amtsverschwiegenheit, Grundrecht auf Zu-

gang zu staatlichen Information, Informa-

tionsfreiheitsgesetz 

Bundesgesetz, mit dem das KommAustria-

Gesetz und das Telekommunikationsgesetz 

2021 geändert werden, BGBl I 2024/6. 

Servicestelle für Künstliche Intelligenz 

Bundesgesetz, mit dem das Datenschutz-

gesetz geändert wird, BGBl I 2024/62. 

Novelle des Medienprivilegs 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird, 

BGBl I 2024/68. 

Bundesgesetz, mit dem das Informations-

ordnungsgesetz, das Datenschutzgesetz, 

das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 und 

das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 

geändert werden, BGBl I 2024/70. 

Bundesgesetz, mit dem das Rechnungshof-

gesetz 1948 und das Volksanwaltschafts-

gesetz 1982 geändert werden, BGBl I 

2024/71. 

Parlamentarisches Datenschutzkomitee 

Bundesgesetz zur Einrichtung einer natio-

nalen Behörde für die Cybersicherheitszer-

tifizierung (Cybersicherheitszertifizie-

rungs-Gesetz; CSZG), BGBl I 2024/78. 

Cybersicherheitszertifizierung 

Bundesgesetz, mit dem ein Qualifizierte-

Einrichtungen-Gesetz erlassen wird und die 

Zivilprozessordnung, das Konsumenten-

schutzgesetz, das Gerichtsgebühren-ge-

setz und das Rechtsanwaltstarifgesetz ge-

ändert werden (Verbandsklagen-Richtlinie-

Umsetzungs-Novelle), BGBl I 2024/85. 

Umsetzung der Verbandsklagen-Richtlinie 

2020/1828 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_5/BGBLA_2024_I_5.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_6/BGBLA_2024_I_6.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/62/20240628?ResultFunctionToken=23b74ea6-9b00-498b-b366-c70aad49a6c8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_68/BGBLA_2024_I_68.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_70/BGBLA_2024_I_70.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_71/BGBLA_2024_I_71.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_71/BGBLA_2024_I_71.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_78/BGBLA_2024_I_78.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/85/20240717?ResultFunctionToken=106a820a-7940-42dc-81d1-7050c060446c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Bundesgesetz, mit dem das KommAustria-

Gesetz geändert wird, BGBl I 2024/90. 

Koordinator-für-digitale-Dienste-Gesetz, 

RTR GmbH 

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsver-

tragsrechts-Anpassungsgesetz, das Ar-

beitsverfassungsgesetz, das Arbeitsinspek-

tionsgesetz 1993, das Dienstnehmerhaft-

pflichtgesetz, das Allgemeine Sozialversi-

cherungsgesetz, das Beamten-Kranken- 

und Unfallversicherungsgesetz, das Notar-

versorgungsgesetz, das Einkommensteu-

ergesetz 1988, das Heimarbeitsgesetz und 

das Landarbeitsgesetz 2021 geändert wer-

den (Telearbeitsgesetz), BGBl I 2024/110. 

Telearbeit, Informations- und Kommunika-

tionstechnologie 

Bundesgesetz, mit dem ein DORA-

Vollzugsgesetz erlassen und das Alterna-

tive Investmentfonds Manager-Gesetz, das 

Bankwesengesetz, das Börsegesetz 2018, 

das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, 

das Investmentfondsgesetz 2011, das Pen-

sionskassengesetz, das Sanierungs- und 

Abwicklungsgesetz, das Versicherungsauf-

sichtsgesetz 2016, das Wertpapierauf-

sichtsgesetz 2018 und das Zahlungs-

dienstegesetz 2018 geändert werden, 

BGBl I 2024/112 

DORA-Vollzugsgesetz, DORA-Verordnung 

2022/2554 

Bundesgesetz, mit dem das E-Govern-

ment-Gesetz geändert wird, 

BGBl I 2024/117. 

E-Government 

Bundesgesetz, mit dem das Sicherheitspo-

lizeigesetz geändert wird, 

BGBl I 2024/122. 

Sicherheitsbehörden, Datenverarbeitung 

Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeord-

nung 1994 geändert wird, 

BGBl I 2024/130. 

Gewerbeinformationssystem Austria 

(GISA) 

Verordnung des Bundesministers für Finan-

zen über die Abfrage von sensiblen Daten 

2024 nach dem 

Transparenzdatenbank 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/90/20240718?ResultFunctionToken=106a820a-7940-42dc-81d1-7050c060446c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/110/20240719?ResultFunctionToken=106a820a-7940-42dc-81d1-7050c060446c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/112/20240719?ResultFunctionToken=106a820a-7940-42dc-81d1-7050c060446c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/117/20240719?ResultFunctionToken=c0f7fb7b-9213-4af3-87bc-f0e6686fb881&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/122/20240722?ResultFunctionToken=c0f7fb7b-9213-4af3-87bc-f0e6686fb881&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/130/20240722?ResultFunctionToken=d7a3c4a0-0a92-4dc0-96e8-adfe0a3bd221&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinemMonat&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Transparenzdatenbankgesetz 2012 (Trans-

parenzdatenbank-Abfrageverordnung 

2024), BGBl II 2024/223. 

Verordnung des Bundesministers für Bil-

dung, Wissenschaft und Forschung zur Re-

gisterforschung im Wirkungsbereich des 

Bundesministeriums für Klimaschutz, Um-

welt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie (Registerforschungsverord-

nung-BMK – RFV-BMK), BGBl II 2024/241. 

Registerforschung 

Verordnung der Bundesministerin für Kli-

maschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In-

novation und Technologie, mit der die Au-

tomatisiertes Fahren Verordnung geändert 

wird (3. Novelle zur AutomatFahrV), 

BGBl II 2024/287. 

Automatisiertes Fahren 

Verordnung des Bundesministers für Sozi-

ales, Gesundheit, Pflege und Konsumen-

tenschutz über Regelungen zu den Zu-

griffsberechtigungen auf die eHealth-An-

wendung Elektronischer Impfpass (Zu-

griffsberechtigungsverordnung – Zu-

griffsV), BGBl II 2024/300. 

eImpfpass 

Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarkt-

Geldwäschegesetz, das Wirtschaftliche Ei-

gentümer Registergesetz, das Finanz-

marktaufsichtsbehördengesetz und das 

Glücksspielgesetz geändert werden (FM-

GwG-Anpassungsgesetz), 

BGBl I 2024/151. 

Geldwäsche, Terrorismus, Kryptowerte 

Bundesgesetz, mit dem die Strafprozeß-

ordnung 1975, das Staatsanwaltschafts-

gesetz, das Gerichtsorganisationsgesetz, 

das Finanzstrafgesetz, das Justizbetreu-

ungsagentur-Gesetz, das Allgemeine Ver-

waltungsverfahrensgesetz 1991 und das 

Jugendgerichtsgesetz 1988 geändert wer-

den (Strafprozessrechtsänderungsgesetz 

2024), BGBl I 2024/157. 

Auswertung von Mobiltelefonen und Daten 

in der Cloud 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/223/20240812?ResultFunctionToken=d922315b-83cf-4460-b83b-4cbccc32123d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/241/20240904?ResultFunctionToken=c393e72f-fba0-4d8f-8c8e-1dfad1424d8a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/287/20241023?ResultFunctionToken=c36e7464-dfcf-4957-937b-055441c73a9c&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/300/20241106?ResultFunctionToken=ea0c5cba-5031-4a23-96aa-e723ab5e9684&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/151/20241213?ResultFunctionToken=73dd9aaf-1373-460c-8ec1-dd8c05c3e57f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/157/20241227?ResultFunctionToken=02668173-8ce7-43e5-94e6-55aa496b5f81&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Leitlinien 

Leitlinien Stichworte 

EDSA Leitlinien 2/2023 über den techni-

schen Anwendungsbereich von Art 5 Abs 3 

der ePrivacyRL2 (2024) 

Cookies, Tracking 

EDSA Guidelines 02/2024 on Article 48 

GDPR (2024) 

Drittlandsbehörde, Datentransfer, Rechts-

grundlage, Zweistufentest 

 


